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Erster Schriftlicher Bericht 

des Außenhandelsausschusses 

(17. Ausschuß) 

über den von der Bundesregierung 

eingebrachten Entwurf eines Außenwirtschaftsgesetzes 

- Drucksache 1285 - 

 A.  Bericht des Abgeordneten Diebäcker *) 

B. Antrag des Ausschusses 

Der Bundestag wolle beschließen, 

1. den Gesetzentwurf — Drucksache 1285 — in der aus der 
anliegenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzu-
nehmen, 

2. folgendem Entschließungsantrag zuzustimmen: 

Die Bundesregierung wird ersucht, 

in dem von ihr beabsichtigten Entwurf eines Gesetzes, in 
dem die Frage der Erhebung öffentlicher Gebühren zusam-
menfassend geregelt werden soll, für die Erteilung von 
Genehmigungen nach dem Außenwirtschaftsgesetz Gebüh-
renfreiheit vorzusehen. 

Bonn, den 13. Januar 1961 

Der Außenhandelsausschuß 

Dr. Serres 

Vorsitzender 

Diebäcker 

Berichterstatter 

*) folgt als zu Drucksache 2386 
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Zusammenstellung 

des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines 

Außenwirtschaftsgesetzes 

— Drucksache 1285 — 

mit den Beschlüssen des Außenhandelsausschusses 

(17. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwurf eines Außenwirtschaftsgesetzes 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

ERSTER TEIL 

Rechtsgeschäfte und Handlungen 

ERSTER ABSCHNITT 

Allgemeine Vorschriften 

§1 
Grundsatz 

(1) Der Waren-, Dienstleistungs-, Kapital-, Zah-
lungs- und sonstige Wirtschaftsverkehr mit frem-
den Wirtschaftsgebieten sowie der Verkehr mit Aus-
landswerten und Gold zwischen Gebietsansässigen 
(Außenwirtschaftsverkehr) ist grundsätzlich frei. Er 
unterliegt den Beschränkungen, die dieses Gesetz 
enthält oder die durch Rechtsverordnung auf Grund 
dieses Gesetzes vorgeschrieben werden. 

(2) Unberührt bleiben Vorschriften in anderen Ge-
setzen und Rechtsverordnungen, zwischenstaatliche 
Vereinbarungen, denen die gesetzgebenden Körper-
schaften in der Form eines Bundesgesetzes zuge-
stimmt haben, sowie Rechtsvorschriften der Organe 
zwischenstaatlicher Einrichtungen, denen die Bun-
desrepublik Deutschland Hoheitsrechte übertragen 
hat. 

§2 

Art und Ausmaß von Beschränkungen 

(1) Soweit in diesem Gesetz Beschränkungen zu-
gelassen sind, kann durch Rechtsverordnung vorge-
schrieben werden, daß Rechtsgeschäfte und Hand-
lungen allgemein oder unter bestimmten Vorausset-
zungen 

1. einer Genehmigung bedürfen oder 

2. verboten sind. 

Beschlüsse des 17. Ausschusses 

Entwurf eines Außenwirtschaftsgesetzes 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

ERSTER TEIL 

Rechtsgeschäfte und Handlungen 

ERSTER ABSCHNITT 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
unverändert 

§2 

Art und Ausmaß von Beschränkungen 

(1) unverändert 
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(2) Beschränkungen sind nach Art und Umfang 
auf das Maß zu begrenzen, das notwendig ist, um 
den in der Ermächtigung angegebenen Zweck zu er-
reichen. Sie sind so zu gestalten, daß in die Frei-
heit der wirtschaftlichen Betätigung so wenig wie 
möglich eingegriffen wird. 

(3) Beschränkungen sind aufzuheben, sobald und 
soweit die Gründe, die ihre Anordnung rechtfertig-
ten, nicht mehr vorliegen. 

§ 3 

Erteilung von Genehmigungen 

Bedürfen Rechtsgeschäfte oder Handlungen nach 
einer Vorschrift dieses Gesetzes oder nach einer 
auf Grund dieses Gesetzes ergangenen Vorschrift 
einer Genehmigung, so ist die Genehmigung zu er-
teilen, wenn zu erwarten ist, daß die Vornahme des 
Rechtsgeschäfts oder der Handlung den Zweck, dem 
die Vorschrift dient, nicht oder nur unwesentlich ge-
fährdet. In anderen Fällen kann die Genehmigung 
erteilt werden, wenn das volkswirtschaftliche Inter-
esse an der Vornahme des Rechtsgeschäfts oder der 
Handlung die damit verbundene Beeinträchtigung 
des bezeichneten Zwecks überwiegt. 

§ 4 

Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. Wirtschaftsgebiet: 

der Geltungsbereich dieses Gesetzes; 
Zollanschlüsse gelten als Teil des Wirt-
schaftsgebiets; 

2. fremde Wirtschaftsgebiete: 

alle Gebiete außerhalb des Wirtschaftsge-
biets mit Ausnahme der sowjetischen Be-
satzungszone Deutschlands und des so-
wjetischen Besatzungssektors von Berlin; 
für das Verbringen von Sachen und Elek-
trizität gelten die Zollausschlüsse an der 
deutsch-schweizerischen Grenze als Teil 
fremder Wirtschaftsgebiete; 

3. Gebietsansässige: 

natürliche Personen mit Wohnsitz oder ge

-

wöhnlichem Aufenthalt im Wirtschaftsge- 

Beschlüsse des 17. Ausschusses 

(2) Beschränkungen sind nach Art und Umfang 
auf das Maß zu begrenzen, das notwendig ist, um 
den in der Ermächtigung angegebenen Zweck zu er-
reichen. Sie sind so zu gestalten, daß in die Freiheit 
der wirtschaftlichen Betätigung so wenig wie mög-
lich eingegriffen wird. Beschränkungen dürfen ab-
geschlossene Verträge nur berühren, wenn der an-
gestrebte Zweck erheblich gefährdet wird. 

(3) unverändert 

§3 

Erteilung von Genehmigungen 

(1) Bedürfen Rechtsgeschäfte oder Handlungen 
nach einer Vorschrift dieses Gesetzes oder einer 
zu diesem Gesetz erlassenen Rechtsverordnung 
einer Genehmigung, so ist die Genehmigung zu er-
teilen, wenn zu erwarten ist, daß die Vornahme des 
Rechtsgeschäfts oder der Handlung den Zweck, dem 
die Vorschrift dient, nicht oder nur unwesentlich 
gefährdet. In anderen Fällen kann die Genehmigung 
erteilt werden, wenn das volkswirtschaftliche Inter-
esse an der Vornahme des Rechtsgeschäfts oder der 
Handlung die damit verbundene Beeinträchtigung 
des bezeichneten Zwecks überwiegt. 

(2) Die Erteilung der Genehmigungen kann von 
sachlichen und persönlichen Voraussetzungen ab-
hängig gemacht werden. Ist im Hinblick auf den 
Zweck, dem die Vorschrift dient, die Erteilung von 
Genehmigungen nur in beschränktem Umfange 
möglich, so sind die Genehmigungen in der Weise 
zu erteilen, daß die gegebenen Möglichkeiten volks-
wirtschaftlich zweckmäßig ausgenutzt werden kön-
nen. Gebietsansässige, die durch eine Beschränkung 
in der Ausübung ihres Gewerbes besonders betrof-
fen werden, können bevorzugt berücksichtigt wer-
den. 

§4 

Begriffsbestimmungen 

(1) unverändert 
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biet, juristische Personen und Personen-
handelsgesellschaften mit Sitz oder Ort 
der Leitung im Wirtschaftsgebiet; Zweig-
niederlassungen Gebietsfremder im Wirt-
schaftsgebiet gelten als Gebietsansässige, 
wenn sie hier ihre Leitung und Buchfüh-
rung haben; Betriebsstätten Gebietsfrem-
der im Wirtschaftsgebiet gelten als Ge-
bietsansässige, wenn sie hier ihre Ver-
waltung, namentlich eine etwa vorhan-
dene Buchführung, haben; 

4. Gebietsfremde: 

natürliche Personen mit Wohnsitz oder 
gewöhnlichem Aufenthalt in fremden Wirt-
schaftsgebieten, juristische Personen und 
Personenhandelsgesellschaften mit Sitz 
oder Ort der Leitung in fremden Wirt-
schaftsgebieten; Zweigniederlassungen 
Gebietsansässiger in fremden Wirtschafts-
gebieten gelten als Gebietsfremde, wenn 
sie dort ihre Leitung und Buchführung 
haben; Betriebsstätten Gebietsansässiger 
in fremden Wirtschaftsgebieten gelten als 
Gebietsfremde, wenn sie dort ihre Ver-
waltung, namentlich eine etwa vorhan-
dene Buchführung, haben. 

(2) Im Sinne dieses Gesetzes sind ferner 

1. Auslandswerte: 

unbewegliche Vermögenswerte in frem-
den Wirtschaftsgebieten im Eigentum von 
Gebietsansässigen; Forderungen Gebiets-
ansässiger in Deutscher Mark gegen Ge-
bietsfremde; auf ausländische Währung 
lautende Zahlungsmittel, Forderungen und 
Wertpapiere; 

2. Waren: 

bewegliche Sachen, die Gegenstand des 
Handelsverkehrs sein können, und Elek-
trizität; ausgenommen sind Wertpapiere 
und Zahlungsmittel; 

3. Ausfuhr: 

das Verbringen von Sachen und Elektrizi-
tät aus dem Wirtschaftsgebiet nach frem-
den Wirtschaftsgebieten; 

4. Einfuhr: 

das Verbringen von Sachen und Elektri-
zität aus fremden Wirtschaftsgebieten in 
das Wirtschaftsgebiet; als Einfuhr gilt 
auch das Verbringen aus einem Zollaus-
schluß oder Zollverkehr in den freien Ver-
kehr des Wirtschaftsgebiets; 

Beschlüsse des 17. Ausschusses 

(2) lm Sinne dieses Gesetzes sind ferner 

i. Auslandswerte: 

unbewegliche Vermögenswerte in frem-
den Wirtschaftsgebieten; Forderungen in 
Deutscher Mark gegen Gebietsfremde; auf 
ausländische Währung lautende Zahlungs-
mittel, Forderungen und Wertpapiere ;  

2. unverändert 

3. unverändert 

4. Einfuhr: 

das Verbringen von Sachen und Elektri-
zität aus fremden Wirtschaftsgebieten in 
das Wirtschaftsgebiet; als Einfuhr gilt 
auch das Verbringen aus einem Zollaus-
schluß oder Zollverkehr in den freien Ver-
kehr des Wirtschaftsgebiets, wenn die 
Sachen aus fremden Wirtschaftsgebieten 
in den Zollausschluß oder Zollverkehr ver-
bracht worden waren; 

4a. Durchfuhr: 

die Beförderung von Sachen aus fremden 
Wirtschaftsgebieten durch das Wirtschafts- 
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5. Transithandel: 

Geschäfte, bei denen außerhalb des Wirt-
schaftsgebiets befindliche Waren oder in 
das Wirtschaftsgebiet verbrachte, jedoch 
nicht zur Einfuhr abgefertigte Waren 
(Transithandelswaren) durch Gebietsan-
sässige (Transithändler) von Gebietsfrem-
den erworben und an Gebietsfremde ver-
äußert werden; dem stehen Geschäfte 
gleich, bei denen die Transithandelswaren 
vor der Veräußerung an Gebietsfremde an 
andere Gebietsansässige veräußert wer-
den (gebrochener Transithandel); 

6. Gold: 

Feingold und Legierungsgold in Form von 
Barren oder Halbmaterial sowie außer 
Kurs gesetzte oder nicht mehr kursfähige 
Goldmünzen ohne anerkannten Sammler-
wert; 

 
7. Wertpapiere: 

alle Wertpapiere im Sinne des § 1 Abs. 1 
des Gesetzes über die Verwahrung und 
Anschaffung von Wertpapieren (Depotge-
setz) vom 4. Februar 1937 (Reichsgesetz-
blatt I S. 171); als Wertpapiere gelten auch 
Anteile an einem Wertpapiersammelbe-
stand oder an einer Sammelschuldbuchfor-
derung; Rechte auf Lieferung oder Zutei-
lung von Wertpapieren stehen den Wert-
papieren gleich; 

8. inländische Wertpapiere: 

Wertpapiere, die ein Gebietsansässiger 
oder vor dem 9. Mai 1945 eine Person mit 
Wohnsitz oder Sitz im Gebiet des Deut-
schen Reichs nach dem Stande vom 
31. Dezember 1937 ausgestellt hat; 

9. ausländische Wertpapiere: 

Wertpapiere, die ein Gebietsfremder aus-
gestellt hat, soweit sie nicht nach Num-
mer 8 inländische Wertpapiere sind. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Allgemeine Beschränkungsmöglichkeiten 

§5 

Erfüllung zwischenstaatlicher Vereinbarungen 

Rechtsgeschäfte und Handlungen im Außenwirt-
schaftsverkehr können beschränkt werden, um die 
Erfüllung von Verpflichtungen aus zwischenstaat-
lichen Vereinbarungen zu ermöglichen, denen die 
gesetzgebenden Körperschaften in der Form eines 
Bundesgesetzes zugestimmt haben. 

Beschlüsse des 17. Ausschusses 

gebiet, ohne daß die Sachen in den freien 
Verkehr des Wirtschaftsgebiets gelangen. 

Nummer 5 entfällt 

6. unverändert 

7. unverändert 

8. unverändert 

9. unverändert 

ZWEITER ABSCHNITT 

Allgemeine Beschränkungsmöglichkeiten 

§ 5 

unverändert 
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§ 6 

Abwehr schädigender Einwirkungen aus fremden 
Wirtschaftsgebieten 

(1) Rechtsgeschäfte und Handlungen im Außen-
wirtschaftsverkehr können beschränkt werden, um 
schädlichen Folgen für die Wirtschaft oder einzelne 
Wirtschaftszweige im Wirtschaftsgebiet vorzubeu-
gen oder entgegenzuwirken, wenn solche Folgen 
durch Maßnahmen in fremden Wirtschaftsgebieten 
drohen oder entstehen, die 

1. den Wettbewerb einschränken, verfäl-
schen oder verhindern oder 

2. zu Beschränkungen des Wirtschaftsver-
kehrs mit dem Wirtschaftsgebiet führen. 

(2) Rechtsgeschäfte und Handlungen im Außen-
wirtschaftsverkehr können ferner beschränkt wer-
den, um Auswirkungen von in fremden Wirtschafts-
gebieten herrschenden, mit der freiheitlichen Ord-
nung der Bundesrepublik Deutschland nicht über-
einstimmenden Verhältnissen auf das Wirtschafts-
gebiet vorzubeugen oder entgegenzuwirken. 

§ 7 

Schutz der Sicherheit und der auswärtigen 
Interessen 

(1) Rechtsgeschäfte und Handlungen im Außen-
wirtschaftsverkehr können beschränkt werden, um 

1. die Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-
land zu gewährleisten, 

2. eine Störung des friedlichen Zusammen-
lebens der Völker zu verhüten oder 

3. zu verhüten, daß die auswärtigen Bezie-
hungen der Bundesrepublik Deutschland 
ernsthaft gestört werden. 

(2) Nach Absatz i können insbesondere be-
schränkt werden 

1. im Rahmen der auf die Durchführung 
einer gemeinsamen Ausfuhrkontrolle ge-
richteten internationalen Zusammenarbeit 
die Ausfuhr oder Durchfuhr von 

a) Waffen, Munition und Kriegsgerät, 

b) Gegenständen, die bei der Entwick-
lung, Erzeugung oder dem Einsatz von 
Waffen, Munition und Kriegsgerät 
nützlich sind, oder 

c) Konstruktionszeichnungen und sonsti-
gen Fertigungsunterlagen für die in 
Buchstabe a und b bezeichneten Ge-
genstände; 

2. die Ausfuhr von Gegenständen, die zur 
Durchführung militärischer Aktionen be-
stimmt sind; 

3. die Einfuhr von Waffen, Munition und 
Kriegsgerät; 

Beschlüsse des 17. Ausschusses 

§ 6 

unverändert 

§ 7 

Schutz der Sicherheit und der auswärtigen 
Interessen 

(1) Rechtsgeschäfte und Handlungen im Außen-
wirtschaftsverkehr können beschränkt werden, um 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. zu verhüten, daß die auswärtigen Bezie-
hungen der Bundesrepublik Deutschland 
erheblich gestört werden. 

(2) unverändert 
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4. Rechtsgeschäfte über gewerbliche Schutz-
rechte, Erfindungen, Herstellungsverfah-
ren und Erfahrungen in bezug auf die in 
Nummer 1 bezeichneten Waren und son-
stigen Gegenstände. 

DRITTER ABSCHNITT 

Warenverkehr 

§8 

Warenausfuhr 

(1) Die Ausfuhr von Waren kann beschränkt 
werden, um einer Gefährdung der Deckung des 
lebenswichtigen Bedarfs im Wirtschaftsgebiet oder 
in Teilen des Wirtschaftsgebiets vorzubeugen oder 
entgegenzuwirken. Die Beschränkungen sind nur 
zulässig, wenn der Bedarf auf andere Weise nicht, 
nicht rechtzeitig oder nur mit unverhältnismäßigen 
Mitteln gedeckt werden kann. 

(2) Die Ausfuhr von ernährungs- und landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen kann beschränkt werden, 
um tiefgreifenden Störungen der Ausfuhr durch Lie-
ferung minderwertiger Erzeugnisse vorzubeugen 
oder entgegenzuwirken. Durch Rechtsverordnung 
können Mindestanforderungen für die Güte der Er-
zeugnisse vorgeschrieben werden. 

(3) Die Ausfuhr von Waren, die in das Wirt-
schaftsgebiet verbracht worden sind, kann be-
schränkt werden, um im Rahmen der Zusammen-
arbeit in einer zwischenstaatlichen wirtschaftlichen 
Organisation sicherzustellen, daß die Regelungen 
der Mitgliedstaaten über die Wareneinfuhr aus 
Gebieten außerhalb der Organisation wirksam 
durchgeführt werden können. 

§ 9 
Ausfuhrverträge 

(1) Bei Rechtsgeschäften, durch die sich ein Ge-
bietsansässiger zur Lieferung einer Ware nach frem-
den Wirtschaftsgebieten verpflichtet (Ausfuhrver-
träge), kann die Vereinbarung von Zahiungs- oder 
Lieferungsbedingungen, die für den Abnehmer gün-
stiger als die handels- und brancheüblichen Bedin-
gungen sind, beschränkt werden, um tiefgreifenden 
Störungen der Ausfuhr in das Käuferland vorzubeu-
gen oder entgegenzuwirken. 

(2) Im Ausfuhrgeschäft soll der Ausführer unter 
Berücksichtigung der außenwirtschaftlichen Belange 
der Allgemeinheit die Preise so gestalten, daß 
schädliche Auswirkungen, insbesondere Abwehr-
maßnahmen des Käufer- oder Verbrauchslandes, 
vermieden werden. 

§ 10 

Wareneinfuhr 

(1) Die Einfuhr von Waren durch Gebietsansäs-
sige ist nach Maßgabe der Einfuhrliste (Anlage) 
ohne Genehmigung zulässig. Im übrigen bedarf die 
Einfuhr von Waren der Genehmigung. 

Beschlüsse des 17. Ausschusses 

DRITTER ABSCHNITT 

Warenverkehr 

§ 8 

Warenausfuhr 

(1) unverändert 

(2) Die Ausfuhr von ernährungs- und landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen kann beschränkt werden, 
um erheblichen Störungen der Ausfuhr durch Liefe-
rung minderwertiger Erzeugnisse vorzubeugen oder 
entgegenzuwirken. Dabei können durch Rechtsver-
ordnung Mindestanforderungen für die Güte der 
Erzeugnisse vorgeschrieben werden. 

(3) unverändert 

§ 9 

Ausfuhrverträge 

(1) Bei Rechtsgeschäften, durch die sich ein Ge-
bietsansässiger zur Lieferung einer Ware nach frem-
den Wirtschaftsgebieten verpflichtet (Ausfuhrver-
träge), kann die Vereinbarung von Zahlungs- oder 
Lieferungsbedingungen, die für den Abnehmer gün-
stiger als die handels- und brancheüblichen Bedin-
gungen sind, beschränkt werden, um erheblichen 
Störungen der Ausfuhr in das Käuferland vorzu-
beugen oder entgegenzuwirken. 

(2) unverändert 

§ 10 

Wareneinfuhr 

(1) unverändert 
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(2) Die Einfuhrliste kann durch Rechtsverordnung 
geändert werden. 

(3) Durch Änderung der Einfuhrliste sind Ein-
fuhrbeschränkungen aufzuheben, soweit die nach 
den §§ 5 bis 7 zu berücksichtigenden Zwecke oder 
ein berechtigtes Schutzbedürfnis der Wirtschaft oder 
einzelner Wirtschaftszweige im Wirtschaftsgebiet 
oder in Teilen des Wirtschaftsgebiets der Aufhe-
bung der Beschränkungen nicht mehr entgegen-
stehen. Das Schutzbedürfnis eines Wirtschaftszwei-
ges ist berechtigt, wenn die Erhaltung des Wirt-
schaftszweiges ohne die Beschränkung der Einfuhr 
in Frage gestellt wäre oder wenn ihm mit Hilfe der 
Beschränkungen eine Anpassung an veränderte 
wirtschaftliche Verhältnisse ermöglicht werden kann 
und wenn die Erhaltung oder die Anpassung im In-
teresse der Allgemeinheit liegt. Ist die Einfuhr 
durch andere Rechtsvorschriften beschränkt, so kann 
von der Änderung der Einfuhrliste abgesehen wer-
den, auch wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 
gegeben sind. 

(4) Durch Änderung der Einfuhrliste dürfen Ein-
fuhrbeschränkungen nur angeordnet werden, soweit 
dies zur Wahrung der in Absatz 3 genannten Be-
lange geboten ist. 

(5) Durch Rechtsverordnung kann vorgesehen 
werden, daß die Einfuhr keiner Genehmigung be-
darf, 

1. wenn die Waren nicht in den freien Ver-
kehr des Wirtschaftsgebiets verbracht wer-
den oder 

2. wenn durch Begrenzung der Warenmenge, 
des Warenwertes, durch Beschränkung des 
Verwendungszwecks oder auf andere 
Weise eine Gefährdung der nach Absatz 3 
zu wahrenden Belange ausgeschlossen 
wird. 

Dies gilt insbesondere für die Einfuhr im Zollver-
edelungsverkehr, zur Zollagerung, im Reiseverkehr, 
im kleinen Grenzverkehr, zur nichtgewerbsmäßigen 
Verwendung sowie für die Einfuhr von Übersied-
lungs- und Erbschaftsgut. 

§ 11 

Einfuhrverträge 

(1) Ist für die Einfuhr von Waren eine Genehmi-
gung erforderlich, so bedürfen auch Rechtsgeschäfte, 
durch die ein Gebietsansässiger gegenüber einem 
Gebietsfremden einen Anspruch auf Lieferung von 
Waren zum Zwecke der Einfuhr erwirbt (Einfuhr-
verträge), der Genehmigung. 

(2) Bei der genehmigungsfreien Einfuhr kann die 
Vereinbarung und Inanspruchnahme von  Lief er-
fristen beschränkt werden, um die in § 10 Abs. 3 ge-
nannten Belange zu wahren. 

Beschlüsse des 17. Masschusses 

(2) unverändert . 

(3) Durch Änderung der Einfuhrliste sind Ein-
fuhrbeschränkungen aufzuheben, soweit die nach 
den §§ 5 bis 7 zu berücksichtigenden Zwecke oder 
ein berechtigtes Schutzbedürfnis der Wirtschaft oder 
einzelner Wirtschaftszweige im Wirtschaftsgebiet 
oder in Teilen des Wirtschaftsgebiets der Aufhe-
bung der Beschränkungen auch unter Berücksichti-
gung handelspolitischer Erfordernisse nicht mehr 
entgegenstehen. Das Schutzbedürfnis ist berechtigt, 
wenn ohne die Beschränkung Waren in derart er-
höhten Mengen und unter solchen Bedingungen ein-
geführt würden, daß ein erheblicher Schaden für die 
Erzeugung gleichartiger oder zum gleichen Zweck 
verwendbarer Waren im Wirtschaftsgebiet eintritt 
oder einzutreten droht, und wenn dieser Schaden im 
Interesse der Allgemeinheit abgewendet werden 
muß. Ist die Einfuhr durch andere Rechtsvorschriften 
beschränkt, so soll im allgemeinen von der Ände-
rung der Einfuhrliste abgesehen werden, auch wenn 
die Voraussetzungen des Satzes i gegeben sind. 

(4) unverändert 

(5) Durch Rechtsverordnung kann vorgesehen 
werden, daß die Einfuhr keiner Genehmigung be-
darf, 

1. unverändert 

2. unverändert 

Dies gilt insbesondere für die Einfuhr in einen Frei-
hafen, für die Einfuhr im Zollveredelungsverkehr, 
zur Zollagerung, im Reiseverkehr, im kleinen Grenz-
verkehr, für Zwecke des Schiffsbedarfs, zur nichtge-
werbsmäßigen Verwendung sowie für die Einfuhr 
von Übersiedlungs- und Erbschaftsgut. 

§ 11 

Lieferfristen bei der genehmigungsfreien 
Einfuhr 

Absatz 1 entfällt 

(2) unverändert 
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§ 12 

Genehmigungsbedürftige Einfuhr 

(1) Für Waren, deren Einfuhr der Genehmigung 
bedarf, sind unter Berücksichtigung der handels- 
und sonstigen wirtschaftspolitischen Erfordernisse 
Einfuhrgenehmigungen zu erteilen, soweit dies 
unter Wahrung der in § 10 Abs. 3 genannten Be-
lange möglich ist. 

(2) Die Erteilung der Einfuhrgenehmigungen 
kann von sachlichen und persönlichen Vorausset-
zungen abhängig gemacht werden, um den in Ab-
satz 1 genannten Erfordernissen und Belangen zu 
entsprechen oder um eine volkswirtschaftlich zweck-
mäßige Ausnutzung der nach Absatz 1 gegebenen 
Möglichkeiten der Wareneinfuhr zu erreichen. Die 
Voraussetzungen können den Einfuhrvertrag, das 
Verbringen der Ware und die Person des Einfüh-
rers betreffen. Gebietsansässige, die durch die Be-
schränkung der Einfuhr in der Ausübung ihres Ge-
werbes besonders betroffen werden, können bevor-
zugt berücksichtigt werden. 

(3) Die für die Erteilung von Einfuhrgenehmigun-
gen zuständigen Stellen handeln dabei nach Richt-
linien, die der Bundesminister für Wirtschaft und 
der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten im beiderseitigen Einvernehmen und 
im Benehmen mit der Deutschen Bundesbank er-
lassen. Auf der Grundlage dieser Richtlinien sollen 
die für die Erteilung von Einfuhrgenehmigungen zu-
ständigen Stellen im Bundesanzeiger die Einzelhei-
ten bekanntgeben, die bei den Anträgen auf Ertei-
lung der Genehmigung zu beachten sind (Aus-
schreibung). 

§ 13 

Verwendungsbeschränkungen bei der Wareneinfuhr 

Ist die Einfuhr von Waren unter der Auflage zu-
gelassen, daß die Ware nur in bestimmter Weise 
verwendet werden darf, so ist diese Verwendungs-
beschränkung bei der Veräußerung jedem Erwer-
ber der Ware mitzuteilen. Der Erwerber darf die 
Ware nur in der vorgeschriebenen Weise ver-
wenden. 

§ 14 

Transithandel 

Rechtsgeschäfte des Transithandels können be-
schränkt werden, um zu ermöglichen, daß der 
lebenswichtige Bedarf im Wirtschaftsgebiet oder in 
Teilen des Wirtschaftsgebiets durch Einfuhr sol-
cher Waren gedeckt werden kann, deren Ausfuhr 
in fremden Wirtschaftsgebieten Beschränkungen 
unterliegt und nur auf Grund zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen zugelassen wird. § 8 Abs. 1 Satz 2 
findet entsprechende Anwendung. 

Beschlüsse des 17. Ausschusses 

§ 12 

Genehmigungsbedürftige Einfuhr 

(1) unverändert 

Absatz 2 entfällt 

 

(3) Bei der Erteilung von Einfuhrgenehmigungen 
handeln die zuständigen Stellen nach Richtlinien, die 
der Bundesminister für Wirtschaft und der Bundes-
minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
im beiderseitigen Einvernehmen und im Benehmen 
mit der Deutschen Bundesbank erlassen. Auf der 
Grundlage dieser Richtlinien sollen die für die Er-
teilung von Einfuhrgenehmigungen zuständigen 
Stellen im Bundesanzeiger die Einzelheiten bekannt-
geben, die bei den Anträgen auf Erteilung der Ge-
nehmigung zu beachten sind (Ausschreibung). 

§ 13 

Verwendungsbeschränkungen bei der Wareneinfuhr 

Ist die Einfuhr von Waren unter der Vorausset-
zung zugelassen oder unter der Auflage genehmigt, 
daß die Ware nur in bestimmter Weise verwendet 
werden darf, so hat der Veräußerer diese Verwen-
dungsbeschränkung bei der Veräußerung jedem 
Erwerber der Ware mitzuteilen. Der Einführer und 
der Erwerber dürfen die Ware nur in der vorge-
schriebenen Weise verwenden. 

§ 14 

Sicherung der Einfuhr lebenswichtiger 
Waren 

Rechtsgeschäfte mit Gebietsfremden über Waren, 
deren Bezug zur Deckung des lebenswichtigen Be-
darfs im Wirtschaftsgebiet oder in Teilen des Wirt-
schaftsgebiets zwischenstaatlich vereinbart worden 
ist, können beschränkt werden, um die Einfuhr die-
ser Waren und ihren Verbleib im Wirtschaftsgebiet 
zu sichern. Zu demselben Zweck können Rechtsge-
schäfte über die Bearbeitung und Verarbeitung sol-
cher Waren in fremden Wirtschaftsgebieten be-
schränkt werden. 
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VIERTER ABSCHNITT 

Dienstleistungsverkehr 

§ 15 

Lohnveredelung 

(1) Rechtsgeschäfte, durch die sich ein Gebiets-
ansässiger verpflichtet, im Wirtschaftsgebiet Waren 
eines Gebietsfremden zu bearbeiten oder zu ver-
arbeiten (aktive Lohnveredelung), können be-
schränkt werden, um einer Gefährdung der Deckung 
des lebenswichtigen Bedarfs im Wirtschaftsgebiet 
oder in Teilen des Wirtschaftsgebiets entgegenzu-
wirken. § 8 Abs. 1 Satz 2 findet entsprechende An-
wendung. 

(2) Rechtsgeschäfte, durch die ein Gebietsansässi-
ger vereinbart, daß Waren in einem fremden Wirt-
schaftsgebiet durch einen Gebietsfremden bearbei-
tet oder verarbeitet werden (passive Lohnverede-
lung), können beschränkt werden, um einem be-
rechtigten Schutzbedürfnis einzelner Wirtschafts-
zweige im Wirtschaftsgebiet zu entsprechen. § 10 
Abs. 3 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 

§ 16 

Filmwirtschaft 

(1) Rechtsgeschäfte über 

1. den Erwerb von Vorführungsrechten an 
Filmen von Gebietsfremden, wenn die 
Filme zur Vorführung im Wirtschafts-
gebiet bestimmt sind, und 

2. die Herstellung von Filmen in Gemein-
schaftsproduktion mit Gebietsfremden 

können beschränkt werden, um der Filmwirtschaft 
des Wirtschaftsgebiets ausreichende Auswertungs

-

möglichkeiten auf dem inneren Markt zu erhalten. 

(2) Die Einfuhr von Filmen, die nach ihrem In-
halt dazu geeignet sind, als Propagandamittel ge-
gen die freiheitliche demokratische Grundordnung 
oder gegen den Gedanken der Völkerverständi-
gung zu wirken, ist verboten, soweit die Einfuhr 
zum Zwecke der Verbreitung erfolgt. Dieses Ver-
bot steht der zollamtlichen Abfertigung nicht ent- 

Beschlüsse des 17. Ausschusses 

VIERTER ABSCHNITT 

Dienstleistungsverkehr 

§ 15 

Aktive Lohnveredelung 

(1) unverändert 

Absatz 2 entfällt 

§ 15a 

Herstellungs - und Vertriebsrechte 
Rechtsgeschäfte über die Vergabe von Herstel-

lungs- und Vertriebsrechten für Erzeugnisse mit 
geographischer Ursprungsbeziehung in ein fremdes 
Wirtschaftsgebiet können beschränkt werden, wenn 
die Interessen des Ursprungsgebiets erheblich be-
einträchtigt werden. Dies gilt auch für das Einbrin-
gen solcher Herstellungs- und Vertriebsrechte 
ein Unternehmen in einem fremden Wirtschafts-
gebiet. 

§ 16 

Filmwirtschaft 

(1) Rechtsgeschäfte über 

1, unverändert 

1 unverändert 

können beschränkt werden, um der Filmwirtschaft 
des Wirtschaftsgebiets ausreichende Auswertungs-
möglichkeiten auf dem inneren Markt zu erhalten. 
Die Beschränkungen sind nur zulässig, wenn ohne 
sie ein erheblicher Schaden für die Filmwirtschaft 
des Wirtschaftsgebiets eintritt oder einzutreten 
droht und wenn dieser Schaden im Interesse der 
Allgemeinheit abgewendet werden muß. 

Absatz 2 entfällt 

siehe Zweiten Schriftlichen Bericht 
— Drucksache 2387 — 
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gegen. Der Einführer hat eine Kopie jedes einge-
führten Filmes dem Bundesamt für gewerbliche 
Wirtschaft innerhalb einer Woche nach der Einfuhr 
vorzulegen. Durch Rechtsverordnung kann bestimmt 
werden, daß Filme aus bestimmten Ländern der 
Vorlagepflicht nicht unterliegen. Strafrechtliche Ein-
fuhr- und Verbreitungsverbote sowie § 44 bleiben 
unberührt. 

§ 17 

Seeschiffahrt 

(1) Das Verchartern von Seeschiffen, welche die 
Bundesflagge führen, an Gebietsfremde kann be-
schränkt werden, um einer Mangellage an Schiffs-
raum entgegenzuwirken, der zur Aufrechterhaltung 
wichtiger Schiffahrtsverbindungen oder zur Deckung 
des lebenswichtigen Bedarfs im Wirtschaftsgebiet 
benötigt wird. 

(2) Solange der internationale Seeverkehr durch 
Maßnahmen beeinträchtigt wird, die eine markt-
gerechte Beteiligung der deutschen Handelsflotte an 
der Beförderung von Gütern behindern, kann das 
Chartern von Seeschiffen fremder Flagge durch 
Gebietsansässige beschränkt werden, um erheb-
lichen nachteiligen Auswirkungen auf die wirt-
schaftliche Lage der deutschen Handelsflotte ent-
gegenzuwirken. 

(3) Ein Reeder, der Schiffahrtsverbindungen in 
einem bestimmten Fahrtgebiet mit regelmäßigen 
Abfahrten (Liniendienste) einrichtet oder betreibt, 
soll sich so verhalten, daß schädliche Auswirkungen 
auf die Seeschiffahrt vermieden werden. 

§ 18 

Binnenschiffahrt 

Rechtsgeschäfte zwischen Gebietsansässigen und 
Gebietsfremden, die 

1. das Mieten von Binnenschiffen, die nicht in 
einem Binnenschiffsregister im Wirtschafts-
gebiet eingetragen sind, 

2. die Beförderung von Gütern mit solchen Bin-
nenschiffen oder 

3. das Schleppen durch solche Binnenschiffe 

Beschlüsse des 17. Ausschusses 

§ 17 

Seeschiffahrt 

Absatz 1 entfällt 

(2) Wenn der internationale Seeverkehr durch 
Maßnahmen beeinträchtigt wird, die eine wettbe-
werbsgemäße Beteiligung der deutschen Handels-
flotte an der Beförderung von Gütern behindern, 
können der Abschluß von Frachtverträgen zur Be-
förderung von Gütern durch Seeschiffe fremder 
Flagge und das Chartern solcher Seeschiffe durch 
Gebietsansässige beschränkt werden, um erheb-
lichen nachteiligen Auswirkungen auf die wirtschaft-
liche Lage der deutschen Handelsflotte entgegenzu-
wirken. 

Absatz 3 entfällt 

§ 17a 

Luftfahrt 
Wenn der zwischenstaatliche Luftverkehr durch 

Maßnahmen beeinträchtigt wird, die eine wettbe-
werbsgemäße Beteiligung der deutschen Flugzeuge 
an der Beförderung von Personen und Gütern be-
hindern, können der Abschluß von Verträgen zur 
Beförderung von Personen und Gütern durch Flug-
zeuge, die nicht in der deutschen Luftfahrzeugrolle 
eingetragen sind, und das Chartern solcher Flug-
zeuge durch Gebietsansässige beschränkt werden, 
um erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die 
wirtschaftliche Lage des deutschen Luftverkehrs ent-
gegenzuwirken. 

§ 18 

unverändert 
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im Güterverkehr innerhalb des Wirtschaftsgebiets 
zum Gegenstand haben, können beschränkt werden, 
um Störungen der im Interesse der Allgemeinheit 
zu wahrenden Ordnung zwischen den Verkehrs-
trägern zu verhindern. 

§ 19 

Schadensversicherungen 

Solange der internationale Versicherungsverkehr 
durch Maßnahmen beeinträchtigt wird, die gebiets-
ansässige Versicherungsunternehmen in der Aus-
übung ihrer Tätigkeit in fremden Wirtschaftsgebie-
ten behindern, können Rechtsgeschäfte zwischen 
Gebietsansässigen und Versicherungsunternehmen 
mit Sitz in einem fremden Wirtschaftsgebiet über 
Schiffskasko-, Schiffshaftpflicht-, Transport- und 
Luftfahrtversicherungen beschränkt werden, um er-
heblichen nachteiligen Auswirkungen auf die wirt-
schaftliche Lage der betroffenen Versicherungs-
zweige entgegenzuwirken. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Kapitalverkehr 

§ 20 

Kapitalausfuhr 

(1) Rechtsgeschäfte zwischen Gebietsansässigen 
und Gebietsfremden können beschränkt werden, 
wenn sie 

1. den entgeltlichen Erwerb von Grund-
stücken in fremden Wirtschaftsgebieten 
und von Rechten an solchen Grundstücken, 

2. den entgeltlichen Erwerb ausländischer 
Wertpapiere durch Gebietsansässige, 

3. den entgeltlichen Erwerb von Wechseln, 
die ein Gebietsfremder ausgestellt oder 
angenommen hat, durch Gebietsansässige, 

4. die Unterhaltung von Guthaben bei Geld-
instituten in fremden Wirtschaftsgebieten 
durch Gebietsansässige oder 

5. die Gewährung von Darlehen, Anleihen 
und sonstigen Krediten sowie die Gewäh-
rung von Zahlungsfristen an Gebiets-
fremde 

zum Gegenstand haben. 

(2) Ferner kann für Inhaber- und Orderschuld-
verschreibungen, die ein Gebietsfremder ausgestellt 
hat und in denen die Zahlung einer bestimmten 
Geldsumme versprochen wird, das öffentliche An-
bieten zum Verkauf im Wirtschaftsgebiet beschränkt 
werden. 

(3) Beschränkungen nach Absatz i sind zulässig, 
wenn sie erforderlich sind, um das Gleichgewicht 
der Zahlungsbilanz sicherzustellen. Beschränkungen 
nach Absatz 2 sind zulässig, wenn sie erforderlich 
sind, um erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
auf den Kapitalmarkt vorzubeugen oder entgegen-
zuwirken. 

Beschlüsse des 17. Ausschusses 

§ 19 

Schadensversicherungen 

Rechtsgeschäfte über Schiffskasko-, Schiffshaft-
pflicht-, Transport- und Luftfahrtversicherungen 
zwischen Gebietsansässigen und Versicherungsun-
ternehmen mit Sitz in einem fremden Wirtschafts-
gebiet, in dem gebietsansässige Unternehmen dieser 
Versicherungszweige in der Ausübung ihrer Tätig-
keit behindert werden, können beschränkt werden, 
um erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die 
wirtschaftliche Lage der betroffenen Versicherungs-
zweige entgegenzuwirken. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Kapitalverkehr 

§ 20 

Kapitalausfuhr 

(1) Rechtsgeschäfte zwischen Gebietsansässigen 
und Gebietsfremden können beschränkt werden, 
wenn sie 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. die Gewährung von Darlehen und sonsti-
gen Krediten sowie die Gewährung von 
Zahlungsfristen an Gebietsfremde 

zum Gegenstand haben. 

(2) unverändert 

(3) Beschränkungen nach Absatz 1 sind zulässig, 
um das Gleichgewicht der Zahlungsbilanz sicherzu-
stellen. Beschränkungen nach Absatz 2 sind zuläs-
sig, wenn sie erforderlich sind, um erheblichen nach-
teiligen Auswirkungen auf den Kapitalmarkt vorzu-
beugen oder entgegenzuwirken. 
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§ 21 

Kapital- und Geldanlagen Gebietsfremder 

(1) Rechtsgeschäfte zwischen Gebietsansässigen 
und Gebietsfremden können beschränkt werden, 
wenn sie 

1. den entgeltlichen Erwerb von Grundstük-
ken im Wirtschaftsgebiet und Rechten an 
solchen Grundstücken durch Gebiets-
fremde, 

2. den entgeltlichen Erwerb von Schiffen, die 
im Schiffsregister eines Gerichts im Wirt-
schaftsgebiet eingetragen sind, und Rech-
ten an solchen Schiffen durch Gebiets-
fremde, 

3. den entgeltlichen Erwerb von Unterneh-
men mit Sitz im Wirtschaftsgebiet und Be-
teiligungen an solchen Unternehmen 
durch Gebietsfremde, 

4. den entgeltlichen Erwerb inländischer 
Wertpapiere durch Gebietsfremde, 

5. den entgeltlichen Erwerb von Wechseln, 
die ein Gebietsansässiger ausgestellt oder 
angenommen hat, durch Gebietsfremde, 

6. die Aufnahme von Darlehen, Anleihen 
und sonstigen Krediten sowie die 
Inanspruchnahme von Zahlungsfristen 
durch Gebietsansässige oder 

7. die Führung und Verzinsung von Konten 
Gebietsfremder bei Geldinstituten im 
Wirtschaftsgebiet 

zum Gegenstand haben. 

(2) Ferner können beschränkt werden 

1. die Gründung von Unternehmen mit Sitz 
im Wirtschaftsgebiet durch Gebietsfremde 
oder unter Beteiligung von Gebietsfrem-
den an der Gründung oder 

2. die Ausstattung von Unternehmen, Zweig-
niederlassungen und Betriebsstätten im 
Wirtschaftsgebiet mit Vermögenswerten 
(Betriebsmittel und Anlagewerte) durch 
Gebietsfremde. 

(3) Beschränkungen nach Absatz 1 und 2 sind zu-
lässig, wenn sie erforderlich sind, um einer Beein-
trächtigung der Kaufkraft der Deutschen Mark ent-
gegenzuwirken oder das Gleichgewicht der Zah-
lungsbilanz sicherzustellen. 

SECHSTER ABSCHNITT 

Gold 

§ 22 

Verkehr mit Gold 

(1) Rechtsgeschäfte zwischen Gebietsansässigen 
und Gebietsfremden über Gold sowie die Ausfuhr 
und Einfuhr von Gold können beschränkt werden, 

Beschlüsse des 17. Ausschusses 

§ 21 

Kapital- und Geldanlagen Gebietsfremder 

(1) Rechtsgeschäfte zwischen Gebietsansässigen 
und Gebietsfremden können beschränkt werden, 
wenn sie 

1. den entgeltlichen Erwerb von Grundstük-
ken im Wirtschaftsgebiet und von Rechten 
an solchen Grundstücken durch Gebiets-
fremde, 

2. den entgeltlichen Erwerb von Schiffen, 
die im Schiffsregister eines Gerichts im 
Wirtschaftsgebiet eingetragen sind, und 
von Rechten an solchen Schiffen durch Ge-
bietsfremde; 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. die Aufnahme von Darlehen und sonsti-
gen Krediten sowie die Inanspruchnahme 
von Zahlungsfristen durch Gebietsansäs-
sige oder 

7. unverändert 

zum Gegenstand haben. 

(2) unverändert 

(3) Beschränkungen nach Absatz 1 und 2 sind zu-
lässig, um einer Beeinträchtigung der Kaufkraft der 
Deutschen Mark entgegenzuwirken oder das Gleich-
gewicht der Zahlungsbilanz sicherzustellen. 

SECHSTER ABSCHNITT 

Gold 

§ 22 

unverändert 
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um einer Beeinträchtigung der Kaufkraft der Deut-
schen Mark entgegenzuwirken oder das Gleich-
gewicht der Zahlungsbilanz sicherzustellen. 

(2) Beschränkungen des Verkehrs mit Gold nach 
den §§ 8 bis 13 bleiben unberührt. 

ZWEITER TEIL 

Ergänzende Vorschriften 

§ 23 

Deutsche Bundesbank 

Die in diesem Gesetz vorgesehenen Beschränkun-
gen gelten nicht für Rechtsgeschäfte und Handlun-
gen, welche die Deutsche Bundesbank im Rahmen 
ihres Geschäftskreises vornimmt oder welche ihr 
gegenüber vorgenommen werden. 

§ 24 

Verfahrens- und Meldevorschriften 

(1) Durch Rechtsverordnung können Vorschrif-
ten über das Verfahren bei der Vornahme von 
Rechtsgeschäften oder Handlungen im Außenwirt-
schaftsverkehr erlassen werden, soweit solche Vor-
schriften zur Durchführung dieses Gesetzes oder 
zur Überprüfung der Rechtsgeschäfte oder Hand-
lungen auf ihre Rechtmäßigkeit erforderlich sind. 

(2) Durch Rechtsverordnung kann angeordnet 
werden, daß im Außenwirtschaftsverkehr Forde-
rungen, Verbindlichkeiten und Vermögensanlagen 
sowie die Leistung und Entgegennahme von Zah-
lungen jeweils unter Angabe des Rechtsgrundes zu 
melden sind, wenn dies erforderlich ist, um 

1. festzustellen, ob die Voraussetzungen für 
die Aufhebung, Erleichterung oder Anord-
nung von Beschränkungen vorliegen, 

2. laufend die Zahlungsbilanz der Bundes-
republik Deutschland erstellen zu können, 

3. die Wahrnehmung der handelspolitischen 
Interessen zu gewährleisten oder 

4. Verpflichtungen aus zwischenstaatlichen 
Vereinbarungen erfüllen zu können. 

Die §§ 7, 10 und 12 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Statistik für Bundeszwecke sind entsprechend anzu-
wenden. Art und Umfang der Meldepflichten sind 
auf das Maß zu begrenzen, das notwendig ist, um 
den in Satz 1 angegebenen, jeweils verfolgten 
Zweck zu erreichen. 

§ 25 

Verfahren bei Filmeinfuhren 
1st ein Film entgegen dem Verbot nach § 16 

Abs. 2 eingeführt worden, so fordert das Bundes- 

Beschlüsse des 17. Ausschusses 

ZWEITER TEIL 

Ergänzende Vorschriften 

§ 23 

Deutsche Bundesbank 

Die Beschränkungen, die dieses Gesetz enthält 
oder die durch Rechtsverordnung auf Grund dieses 
Gesetzes vorgeschrieben werden, gelten nicht für 
Rechtsgeschäfte und Handlungen, welche die Deut-
sche Bundesbank im Rahmen ihres Geschäftskrei-
ses vornimmt oder welche ihr gegenüber vorgenom-
men werden. 

§ 24 

Verfahrens- und Meldevorschriften 

(1) Durch Rechtsverordnung können Vorschriften 
über das Verfahren bei der Vornahme von Rechts-
geschäften oder Handlungen im Außenwirtschafts-
verkehr erlassen werden, soweit solche Vorschrif-
ten zur Durchführung dieses Gesetzes oder zur 
Überprüfung der Rechtsgeschäfte oder Handlungen 
auf ihre Rechtmäßigkeit im Sinne dieses Gesetzes 
erforderlich sind. 

(2) Durch Rechtsverordnung kann angeordnet 
werden, daß Rechtsgeschäfte und Handlungen im 
Außenwirtschaftsverkehr, insbesondere aus ihnen 
erwachsende Forderungen und Verbindlichkeiten 
sowie Vermögensanlagen und die Leistung oder 
Entgegennahme von Zahlungen, unter Angabe des 
Rechtsgrundes zu melden sind, wenn dies erforder-
lich ist, um 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

Die §§ 7, 10 und 12 des Gesetzes über die Statistik 
für Bundeszwecke sind entsprechend anzuwenden. 
Art und Umfang der Meldepflichten sind auf das 
Maß zu begrenzen, das notwendig ist, um den in 
Satz 1 angegebenen, jeweils verfolgten Zweck zu 
erreichen. 

§ 25 

entfällt 

siehe Zweiten Schriftlichen Bericht 
— Drucksache 2387 — 
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amt für gewerbliche Wirtschaft den Einführer bin-
nen drei Wochen nach der Vorlage der Kopie auf, 
die eingeführten Kopien des Films dem Bundesamt 
auszuhändigen; die Verpflichtung zur Aushändi-
gung entfällt, wenn der Einführer nachweist, daß er 
die Kopien wieder ausgeführt oder vernichtet hat. 
Soweit der Einführer Kopien nicht mehr besitzt, fin-
den diese Vorschriften mit Ausnahme der Frist des 
Satzes 1 auf den Besitzer entsprechende Anwen-
dung. 

§ 26 

Erlaß von Rechtsverordnungen 

Die in diesem Gesetz vorgesehenen Rechtsver-
ordnungen erläßt die Bundesregierung. Bei Vor-
schriften in den Bereichen des Kapital- und Zah-
lungsverkehrs sowie des Verkehrs mit Auslands-
werten und Gold ist das Benehmen mit der Deut-
schen Bundesbank herzustellen. 

§ 27 

Erteilung von Genehmigungen 

Für die Erteilung von Genehmigungen auf Grund 
dieses Gesetzes und der zu diesem Gesetz erlasse-
nen Rechtsverordnungen sind zuständig 

1. der Bundesminister für Wirtschaft im Bereich 
des Kapitalverkehrs gemäß § 20 Abs. 2; 

2. der Bundesminister für Verkehr im Bereich 
des Dienstleistungsverkehrs gemäß den §§ 17 
und 18; 

3. die Deutsche Bundesbank im Bereich des Kapi-
tal- und Zahlungsverkehrs sowie des Ver-
kehrs mit Auslandswerten und Gold gemäß 
den §§ 5 bis 7, 20 Abs. 1, §§ 21 und 22 ;  

4. das Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft im 
Bereich des Waren- und Dienstleistungsver-
kehrs gemäß den §§ 5 bis 16 und 19, unbe-
schadet der Nummer 5; 

5. die Außenhandelsstelle für Erzeugnisse der 
Ernährung und Landwirtschaft im Bereich des 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs mit Er- 

Beschlüsse des 17. Ausschusses 

§ 26 

Erlaß von Rechtsverordnungen 

(1) Die in diesem Gesetz vorgesehenen Rechts-
verordnungen erläßt die Bundesregierung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates. Der Zustimmung des 
Bundesrates bedürfen jedoch Rechtsverordnungen 
nach § 27 Abs. 3 Satz 1. Bei Vorschriften, welche die 
Bereiche des Kapital- und Zahlungsverkehrs oder 
den Verkehr mit Auslandswerten und Gold betref-
fen, ist das Benehmen mit der Deutschen Bundes-
bank herzustellen. 

(2) Die Rechtsverordnungen sind unverzüglich 
nach ihrer Verkündung dem Bundestag und, soweit 
die Zustimmung des Bundesrates nicht erforderlich 
ist, auch dem Bundesrat mitzuteilen. Der Bundesrat 
kann binnen vier Wochen gegenüber dem Bundes-
tag Stellung nehmen. Die Rechtsverordnungen sind 
unverzüglich aufzuheben, soweit es der Bundes-
tag binnen drei Monaten nach ihrer Verkündung 
verlangt. Satz 3 findet keine Anwendung auf Vor-
schriften, durch welche die Bundesregierung in Er-
füllung von Verpflichtungen oder in Wahrnehmung 
von Rechten aus zwischenstaatlichen Vereinbarun-
gen, denen die gesetzgebenden Körperschaften in 
der Form eines Bundesgesetzes zugestimmt haben, 
Beschränkungen des Warenverkehrs mit fremden 
Wirtschaftsgebieten aufgehoben oder angeordnet 
hat. 

§ 27 

Genehmigungsstellen 
(1) Für die Erteilung von Genehmigungen auf 

Grund dieses Gesetzes und der zu diesem Gesetz 
erlassenen Rechtsverordnungen sind, soweit in den 
folgenden Absätzen nichts anderes bestimmt ist, die 
von den Landesregierungen bestimmten Behörden 
zuständig. 

(2) Ausschließlich zuständig sind 
1. die Deutsche Bundesbank im Bereich des 

Kapital- und Zahlungsverkehrs sowie des 
Verkehrs mit Auslandswerten und Gold 
nach den §§ 5 bis 7, 20 Abs. 1, §§ 21 und 
22, 

2. der Bundesminister für Wirtschaft im Be-
reich des Kapitalverkehrs nach § 20 Abs. 2. 

(3) Soweit für die Erteilung von Genehmigungen 
in bestimmten Bereichen des Außenwirtschaftsver-
kehrs eine zentrale Bearbeitung erforderlich ist, 
kann durch Rechtsverordnung bestimmt werden, 
daß 
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zeugnissen der Ernährung und Landwirtschaft 
gemäß den §§ 5, 6, 8 bis 15. 

§ 28 

Genehmigungen 

(1) Genehmigungen bedürfen der Schriftform. Be-
fristungen, Bedingungen, Auflagen sowie der Vor-
behalt des Widerrufs sind zulässig, soweit dies 
zur Wahrung der nach diesem Gesetz geschützten 
Belange erforderlich ist. Die Genehmigungen sind 
nicht übertragbar, wenn in ihnen nicht etwas ande-
res bestimmt ist. 

(2) Eine Genehmigung kann widerrufen werden, 

1. wenn sie unter dem Vorbehalt des Wider-
rufs erteilt worden ist oder 

2. wenn persönliche oder sachliche Voraus-
setzungen für die Genehmigung nicht vor-
gelegen haben oder nach Erteilung der 
Genehmigung weggefallen sind. 

Der Widerruf ist nur zulässig, soweit er zur Wah-
rung der nach diesem Gesetz geschützten Belange 
erforderlich ist. 

(3) Eine Genehmigung kann ferner widerrufen 
werden, 

1. wenn der Inhaber der Genehmigung einer 
Auflage nicht, nicht rechtzeitig oder nicht 
ordnungsmäßig nachkommt oder 

2. wenn sie durch arglistige Täuschung oder 
sonstige unlautere Mittel erwirkt wurde. 

Beschlüsse des 17. Ausschusses 

1. das Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft 
im Bereich des Waren- und Dienstlei-
stungsverkehrs nach den §§ 5 bis 16 und 
19, unbeschadet der Nummer 2, 

2. die Außenhandelsstelle für Erzeugnisse 
der Ernährung und Landwirtschaft im Be-
reich des Waren- und Dienstleistungsver-
kehrs mit solchen Erzeugnissen nach den 
§§ 5, 6, 8 bis 15 a, 

3. der Bundesminister für Verkehr im Be-
reich des Dienstleistungsverkehrs auf dem 
Gebiete des Verkehrswesens nach den §§ 6, 
17 bis 18 

zuständig sind. Durch Rechtsverordnung können die 
Zuständigkeiten des Bundesministers für Verkehr 
gemäß Nummer 3 auf nachgeordnete Behörden über-
tragen werden. 

§ 27 a 

Weisungsbefugnis 
Die Bundesregierung wird ermächtigt, den ober-

sten Landesbehörden Einzelweisungen über die Aus-
führung dieses Gesetzes und der zu diesem Gesetz 
erlassenen Rechtsverordnungen in den Fällen zu er-
teilen, die dem Umfang nach von erheblicher Be-
deutung sind oder in . denen die Entscheidung von 
grundsätzlicher Natur ist. Die Weisungen dürfen 
nur erteilt werden, um die gleichmäßige Behand-
lung der Rechtsgeschäfte und Handlungen sicherzu-
stellen oder um die gleichmäßige Beurteilung von 
Zuwiderhandlungen herbeizuführen. 

§ 28 

Genehmigungen 

(1) Genehmigungen können mit Befristungen, Be-
dingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalten ver-
bunden werden, soweit dies zur Wahrung der nach 
diesem Gesetz geschützten Belange erforderlich ist. 
Die Genehmigungen sind nicht übertragbar, wenn in 
ihnen nicht etwas anderes bestimmt wird. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 
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(4) Der Widerruf bedarf der Schriftform. Er soll 
begründet und mit einer Rechtsmittelbelehrung ver-
sehen werden. Er wird mit der Zustellung wirksam. 

§ 29 

Rechtsunwirksamkeit 

Ein Rechtsgeschäft, das ohne die erforderliche Ge-
nehmigung vorgenommen wird, ist unwirksam. Es 
wird durch nachträgliche Genehmigung vom Zeit-
punkt seiner Vornahme an wirksam. Durch die 
Rückwirkung werden Rechte Dritter, die vor der 
Genehmigung an dem Gegenstand des Rechts-
geschäfts begründet worden sind, nicht berührt. 

§ 30 

Urteil und Zwangsvollstreckung 

(1) Ist zur Leistung des Schuldners eine Geneh-
migung erforderlich, so kann das Urteil vor Ertei-
lung der Genehmigung ergehen, wenn in die 
Urteilsformel ein Vorbehalt aufgenommen wird, 
daß die Leistung oder Zwangsvollstreckung erst er-
folgen darf, wenn die Genehmigung erteilt ist. Ent-
sprechendes gilt für andere Vollstreckungstitel, 
wenn die Vollstreckung nur auf Grund einer voll-
streckbaren Ausfertigung des Titels durchgeführt 
werden kann. Arreste und einstweilige Verfügun-
gen, die lediglich der Sicherung des zugrunde lie-
genden Anspruchs dienen, können ohne Vorbehalt 
ergehen. 

(2) Ist zur Leistung des Schuldners eine Geneh-
migung erforderlich, so ist die Zwangsvollstreckung 
nur zulässig, wenn und soweit die Genehmigung 
erteilt ist. Soweit Vermögenswerte nur mit Ge-
nehmigung erworben oder veräußert werden dür-
fen, gilt dies auch für den Erwerb und die Ver-
äußerung im Wege der Zwangsvollstreckung. 

DRITTER TEIL 

Straf-, Bußgeld- und Überwachungsvorschriften 

§ 31 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1. ohne die nach § 10 Abs. i Satz 2 erfor-
derliche Genehmigung Waren einführt, 

2. entgegen § 13 Satz 1 dem Erwerber eine 
Verwendungsbeschränkung nicht mitteilt 
und dadurch bewirkt, daß die Ware ent-
gegen der Beschränkung verwendet wird, 

Beschlüsse des 17. Ausschusses 

(4) Die Genehmigung, die Ablehnung eines An-
trages auf Erteilung einer Genehmigung und der 
Widerruf einer Genehmigung bedürfen der Schrift

-

form. Unterliegt der Bescheid der Anfechtung, so ist 
er zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen. Widerspruch und Anfechtungs-
klage gegen den Widerrufsbescheid haben keine 
aufschiebende Wirkung. 

§ 29 

unverändert 

§ 30 

unverändert 

DRITTER TEIL 

Straf-, Bußgeld- und Überwachungsvorschriften 

§ 31 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. unverändert 

2. unverändert 
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3. als Erwerber die Ware entgegen einer 
Verwendungsbeschränkung 	verwendet 
(§ 13 Satz 2), 

4. der Vorlagepflicht nach § 16 Abs. 2 Satz 3 
zuwiderhandelt oder einer Aufforderung 
des Bundesamts für gewerbliche Wirt-
schaft nach § 25 nicht nachkommt oder 

5. einer nach § 28 Besetzen Auflage zu-
widerhandelt. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig einer Vorschrift einer nach den 
§§ 5 bis 8, 9 Abs. 1, § 11 Abs. 2, §§ 14 bis 22 er-
gangenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit 
die Rechtsverordnung auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist. 

(3) Der Versuch einer vorsätzlichen Ordnungs-
widrigkeit nach Absatz 1 Nr. i oder Absatz 2 
kann geahndet werden, im Falle des Absatzes 2 
jedoch nur, wenn die Rechtsverordnung dies be

-

stimmt. 

(4) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vor-
sätzlich 

1. unrichtige oder unvollständige Angaben 
tatsächlicher Art macht oder benutzt, um 
für sich oder einen anderen eine Ge-
nehmigung oder eine Bescheinigung zu 
erschleichen, die nach diesem Gesetz oder 
einer zu seiner Durchführung erlassenen 
Rechtsverordnung erforderlich ist, 

2. einer Vorschrift einer nach § 24 ergange-
nen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, so-
weit die Rechtsverordnung auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist, 

3. entgegen den §§ 41 oder 43 die Auskunft 
nicht, unrichtig, nicht vollständig oder 
nicht fristgemäß erteilt, die Geschäftsun-
terlagen nicht, nicht vollständig oder nicht 
fristgemäß vorlegt, die Duldung von Prü-
fungen verweigert oder die Pflicht zur, 
Darlegung nach § 43 Abs. 1 oder zur Ge-
stellung nach § 43 Abs. 3 verletzt oder 

4. die Nachprüfung (§ 41) von Umständen, 
die nach diesem Gesetz oder einer zu sei-
ner Durchführung erlassenen Rechtsver-
ordnung erheblich sind, dadurch verhin-
dert oder erschwert, daß er Bücher und 
Aufzeichnungen, deren Führung oder Auf-
bewahrung ihm nach handels- oder steu-
errechtlichen Vorschriften obliegt, nicht 
oder nicht ordentlich führt, nicht aufbe-
wahrt oder verheimlicht. 

(5) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1, 2 
oder 4 Nr. 1 kann, wenn sie 

1. vorsätzlich begangen ist, mit einer Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Deutsche 
Mark, 

2. wenn sie fahrlässig begangen ist, mit 
einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtau-
send Deutsche Mark geahndet werden. 
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3. als Einführer oder Erwerber die Ware 
entgegen einer Verwendungsbeschränkung 
verwendet (§ 13 Satz 2) oder 

Nummer 4 entfällt 

5. unverändert 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig einer Vorschrift einer nach den §§ 5 
his 8, 9 Abs. 1, §§ 11, 14 bis 22 in Verbindung mit 
§ 2 ergangenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, 
soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten 
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

(5) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 oder 
2 kann, wenn sie 

1. unverändert 

2. fahrlässig begangen ist, mit einer Geld-
buße bis zu fünfundzwanzigtausend Deut-
sche Mark 
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Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 4 Nr. 2 bis 4 
kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Deut-
sche Mark geahndet werden. 

§ 32 

Straftaten 

(1) Wer vorsätzlich einer Vorschrift einer nach 
den §§ 5 bis 8, 20 bis 22 ergangenen Rechtsver-
ordnung zuwiderhandelt, wird, soweit die Rechts-
verordnung auf diese Strafvorschrift verweist, mit 
Gefängnis bis zu drei Jahren und mit Geldstrafe bis 
zu fünfzigtausend Deutsche Mark oder mit einer 
dieser Strafen bestraft. Der Versuch ist strafbar, so-
weit die Rechtsverordnung dies bestimmt. 

(2) Wer fahrlässig eine der in Absatz 1 Satz 1 
bezeichneten Handlungen begeht, wird, soweit die 
Rechtsverordnung auf diese Strafvorschrift verweist, 
mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geld-
strafe bis zu dreißigtausend Deutsche Mark oder 
mit einer dieser Strafen bestraft. 

§ 33 

Handeln für einen anderen 

Die Bußgeldvorschriften des § 31 und die Straf-
vorschriften des § 32 gelten auch für denjenigen, 
der als Mitglied des zur gesetzlichen Vertretung be-
rufenen Organs einer juristischen Person oder sonst 
als Vertreter eines anderen handelt. 

§ 34 

Verletzung der Aufsichtspflicht 

(1) Begeht jemand in einem Unternehmen eine 
durch die §§ 31 oder 32 mit Geldbuße oder Strafe 
bedrohte Handlung, so kann gegen den Inhaber 
oder Leiter des Unternehmens oder den gesetzlichen 
Vertreter des Inhabers oder ein Mitglied des zur 
gesetzlichen Vertretung berufenen Organs einer ju-
ristischen Person oder einen vertretungsberechtig-
ten Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft 
eine Geldbuße festgesetzt werden, wenn sie vor-
sätzlich oder fahrlässig ihre Aufsichtspflicht verletzt 
haben und der Verstoß hierauf beruht. 

(2) Die Geldbuße beträgt im Falle eines Versto-
ßes gegen § 31 Abs. 1, 2 oder 4 Nr. 1 oder gegen 
§ 32 
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geahndet werden. Eine Ordnungswidrigkeit . nach 
Absatz 4 Nr. 1 kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Deutsche Mark, eine Ordnungswi-
drigkeit nach Absatz 4 Nr. 2 bis 4 mit einer Geld-
buße bis zu zehntausend Deutsche Mark geahndet 
werden. 

§ 32 

Straftaten 

(1) Wer vorsätzlich einer Vorschrift einer nach 
den §§ 5 bis 8, 20 bis 22 in Verbindung mit § 2 
ergangenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, wird, 
soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten 
Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist, mit 
Gefängnis bis zu drei Jahren und mit Geldstrafe bis 
zu fünfzigtausend Deutsche Mark oder mit einer 
dieser Strafen bestraft. Der Versuch ist strafbar, so-
weit die Rechtsverordnung dies bestimmt. 

(2) Wer fahrlässig eine der in Absatz 1 Satz 1 
bezeichneten Handlungen begeht, wird, soweit die 
Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand 
auf diese Strafvorschrift verweist, mit Geldstrafe bis 
zu dreißigtausend Deutsche Mark und mit Gefäng-
nis bis zu einem Jahr oder mit einer dieser Strafen 
bestraft. 

§ 33 

Handeln für einen anderen 

(1) Die Bußgeldvorschriften des § 31 und die Straf-
vorschriften des § 32 gelten auch für denjenigen, der 
als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen 
Person, als Mitglied eines solchen Organs oder als 
gesetzlicher Vertreter eines anderen handelt. Dies 
gilt auch dann, wenn die Rechtshandlung, welche 
die Vertretungsbefugnis begründen sollte, unwirk-
sam ist. 

(2) Den in Absatz 1 bezeichneten Personen steht 
gleich, wer mit der Leitung oder Beaufsichtigung des 
Unternehmens oder eines Teils des Unternehmens 
eines anderen beauftragt oder von diesem ausdrück-
lich damit betraut ist, in eigener Verantwortung 
Pflichten zu erfüllen, die dieses Gesetz oder die zu 
diesem Gesetz erlassenen Rechtsverordnungen auf-
erlegen. 

§ 34 

unverändert 
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1. bei vorsätzlicher Aufsichtspflichtverlet-
zung bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark, 

2. bei fahrlässiger Aufsichtspflichtverletzung 
bis zu fünfundzwanzigtausend Deutsche 
Mark. 

Im Falle eines Verstoßes gegen § 31 Abs. 4 Nr. 2 
bis 4 beträgt die Geldbuße 

1. bei vorsätzlicher Aufsichtspflichtverlet-
zung bis zu zehntausend Deutsche Mark, 

2. bei fahrlässiger Aufsichtspflichtverletzung 
bis zu fünftausend Deutsche Mark. 

§ 35 

Juristische Personen und Personenhandels- 
gesellschaften 

(1) Begeht jemand als Mitglied des zur gesetz-
lichen Vertretung berufenen Organs oder als Pro-
kurist einer juristischen Person oder als vertre-
tungsberechtigter Gesellschafter oder als Prokurist 
einer Personenhandelsgesellschaft eine Straftat nach 
§ 32 oder eine Ordnungswidrigkeit nach den §§ 31 
oder 34, so kann auch gegen die juristische Person 
oder die Personenhandelsgesellschaft eine Geldbuße 
festgesetzt werden. 

(2) Die Geldbuße beträgt, wenn die Straftat vor-
sätzlich begangen worden ist, bis zu fünfzigtausend 
Deutsche Mark, wenn sie fahrlässig begangen wor-
den ist, bis zu fünfundzwanzigtausend Deutsche 
Mark. Ist eine Ordnungswidrigkeit nach den §§ 31 
oder 34 begangen worden, so ist die Geldbuße nach 
diesen Vorschriften zu bemessen. 

(3) § 6 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
gilt auch für das Entgelt und den Gewinn, den die 
juristische Person oder die Personenhandelsgesell-
schaft für die Straftat oder die Ordnungswidrigkeit 
empfangen oder aus ihr gezogen hat. 

§ 36 

Verjährung 

Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im 
Sinne dieses Gesetzes verjährt in zwei Jahren. 

§ 37 

Einziehung 

(1) Gegenstände, auf die sich eine in § 31 be-
zeichnete Ordnungswidrigkeit oder eine in § 32 be-
zeichnete Straftat bezieht oder die zu ihrer Be-
gehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder 
bestimmt gewesen sind, können eingezogen werden. 
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§ 35 

unverändert 

§ 36 

unverändert 

§ 37 

Einziehung 

(1) Ist eine in § 31 bezeichnete Ordnungswidrig-
keit oder eine in § 32 bezeichnete Straftat begangen 
worden, so können Gegenstände, auf die sich eine 
solche Ordnungswidrigkeit oder Straftat bezieht, 
und Gegenstände, die zu ihrer Begehung oder Vor-
bereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen 
sind, ganz oder teilweise eingezogen werden. Die 
Einziehung soll nur angeordnet werden, wenn sie 
nicht außer Verhältnis zu der Bedeutung der zu-
grunde liegenden Ordnungswidrigkeit oder Straf-
tat steht. 
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(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Gegenstände 
dürfen gegenüber einem Dritten nur eingezogen 
werden, wenn 

1. sie zur Zeit der Tat dem Täter oder Teil-
nehmer gehörten oder zustanden oder 

2. der Dritte wenigstens leichtfertig dazu 
beigetragen hat, daß sie Mittel oder Ge-
genstand der Tat oder ihrer Vorbereitung 
oder einer mit ihr in Zusammenhang 
stehenden anderen mit Geldbuße oder mit 
Strafe bedrohten Handlung gewesen sind 
oder 

3. er aus der Tat in verwerflicher Weise 
einen Vorteil gezogen hat oder 

4. der Schutz der Allgemeinheit mit Rück-
sicht auf die Art der Gegenstände oder 
auf die Besorgnis, daß sie der Begehung 
weiterer mit Geldbuße oder mit Strafe 
bedrohter Handlungen dienen, die Ein-
ziehung erfordert. 

(3) Ist die Einziehung nach Absatz 1 nicht aus-
führbar oder nach Absatz 2 nicht zulässig, so kann 
gegenüber dem Täter oder Teilnehmer auf Einzie-
hung eines dem Wert der Gegenstände entspre-
chenden Geldbetrages (Ersatzeinziehung) erkannt 
werden. Steht nicht fest, ob die Einziehung ausführ-
bar sein wird, so kann für den Fall, daß sie nicht 
ausgeführt werden kann, auf Ersatzeinziehung er-
kannt werden. 

(4) Kann wegen der Tat keine bestimmte Person 
verfolgt oder verurteilt werden oder kann eine 
Geldbuße gegen eine bestimmte Person nicht fest-
gesetzt werden, so kann auf Einziehung oder Er-
satzeinziehung selbständig erkannt werden, wenn 
die Voraussetzungen, unter denen die Einziehung 
zugelassen ist, im übrigen vorliegen. 
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(2) Die Einziehung ist nur zulässig, wenn 

1. die Gegenstände zur Zeit der Entscheidung 
dem Täter oder Teilnehmer gehören oder 
zustehen, 

2. die Gegenstände zur Zeit der Entscheidung 
einem Dritten gehören oder zustehen und 
dieser 

a) wenigstens leichtfertig dazu beigetra-
gen hat, daß die Sache oder das Recht 
Mittel oder Gegenstand der Tat oder 
ihrer Vorbereitung oder einer mit ihr 
in Zusammenhang stehenden anderen 
mit Geldbuße oder mit Strafe bedroh-
ten Handlung gewesen ist, 

b) aus der Tat in verwerflicher Weise 
einen Vermögensvorteil gezogen hat 
oder 

c) den Gegenstand in Kenntnis der Um-
stände, welche die Einziehung gegen-
über dem Täter oder Teilnehmer er-
möglicht hätten, in verwerflicher Weise 
erworben hat, 

3. die Gegenstände nach ihrer Art und den 
Umständen die Allgemeinheit gefährden 
oder 

4. die Gefahr besteht, daß sie der Begehung 
von Handlungen dienen werden, die mit 
Geldbuße oder mit Strafe bedroht sind. 

(3) Gegenstände, die zur Begehung oder Vorbe-
reitung einer Ordnungswidrigkeit oder Straftat ge-
braucht worden oder bestimmt gewesen sind, kön-
nen nach Absatz 2 Nr. 2 nur eingezogen werden, 
wenn sie dem Täter oder Teilnehmer zur Zeit der 
Tat gehört oder zugestanden haben. 

(4) unverändert 

§ 37 a 

Einziehung des Wertersatzes 
(1) Hat der Täter oder Teilnehmer den Gegen-

stand nach der Tat veräußert und wäre ohne die 
Veräußerung die Einziehung ihm gegenüber zuläs-
sig gewesen, fehlen ihre Voraussetzungen aber ge-
genüber dem Dritten, dem der Gegenstand zur Zeit 
der Entscheidung gehört oder zusteht, so kann die 
Einziehung eines Geldbetrages, der dem Wert des 
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§ 38 

Entschädigung 

(1) Wenn die eingezogenen Gegenstände zur 
Zeit der Rechtskraft der Entscheidung über die Ein-
ziehung einem Dritten gehörten oder zustanden 
oder mit dem Recht eines Dritten belastet waren, so 
ist dieser angemessen zu entschädigen. 

(2) Die Entschädigungspflicht entfällt, wenn der 
Dritte 

1. wenigstens leichtfertig dazu beigetragen 
hat, daß die Sache oder das Recht Mittel 
oder Gegenstand der Tat oder ihrer Vor-
bereitung oder einer mit ihr in Zusam-
menhang stehenden anderen mit Geld-
buße oder mit Strafe bedrohten Tat ge-
wesen ist, 

2. aus der Tat in verwerflicher Weise einen 
Vorteil gezogen hat oder 

3. den Gegenstand in Kenntnis der Um-
stände, die die Einziehung zulassen, in 
verwerflicher Weise erworben hat. 

§ 39 

Befugnisse der Zollbehörden 

(1) Die Hauptzollämter und die Zollfahndungs-
stellen sowie ihre Beamten haben Verstöße gegen 
die §§ 31 bis 35, ausgenommen Verstöße gegen 
§ 31 Abs. 1 Nr. 4, zu erforschen und zu verfolgen, 
die Hauptzollämter jedoch nur insoweit, als die Ver-
stöße das Verbringen von Sachen betreffen. Die Be

-

amten der Hauptzollämter und Zollfahndungsstel-
len haben hierbei die Rechte und Pflichten, die Poli-
zeibeamten nach der Strafprozeßordnung und nach 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten zustehen; 
sie sind insoweit auch Hilfsbeamte der Staatsanwalt-
schaft. § 163 der Strafprozeßordnung und § 28 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten bleiben un-
berührt. 

Beschlüsse des 17. Ausschusses 

Gegenstandes entspricht, gegen den Täter oder Teil-
nehmer angeordnet werden. 

(2) Dasselbe gilt, wenn der Täter oder Teilneh-
mer die Ausführung der Einziehung vereitelt Und 
ihm dies vorzuwerfen ist. Die Anordnung ist auch 
für den Fall zulässig, daß ihre Voraussetzungen sich 
später ergeben. 

(3) Der Wert des Gegenstandes kann geschätzt 
werden. 

(4) § 37 Abs. 4 gilt entsprechend. 

§ 38 

Entschädigung 

(1) Wenn die eingezogenen Gegenstände zur Zeit 
der Rechtskraft der Entscheidung über die Einzie-
hung einem Dritten gehörten oder zustanden oder 
mit dem Recht eines Dritten belastet waren, so ist 
der Berechtigte unter Zugrundelegung des Ver-
kehrswertes dieser Gegenstände angemessen in 
Geld zu entschädigen. 

(2) unverändert 

§ 39 

Befugnisse der Zollbehörden 

(1) Die Staatsanwaltschaft und die Verwaltungs-
behörde können bei Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten nach den §§ 31 bis 35 Ermittlungen 
(§ 161 Abs. 1 Satz 1 der Strafprozeßordnung, § 35 
Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten) auch durch die Hauptzollämter oder die 
Zollfahndungsstellen vornehmen lassen. 

(la) Die Hauptzollämter und die Zollfahndungs-
stellen sowie deren Beamte haben auch ohne Ersu-
chen der Staatsanwaltschaft oder der Verwaltungs-
behörde Straftaten und Ordnungswidrigkeiten der 
in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Art zu erforschen 
und zu verfolgen, wenn diese das Verbringen von 
Sachen betreffen. Dasselbe gilt, soweit Gefahr im 
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(2) Bei der Erforschung und Verfolgung von Ord-
nungswidrigkeiten stehen den in Absatz 1 genann-
ten Behörden und Beamten die Befugnisse der §§ 36 
und 42 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten zu. 
Die Befugnis nach § 43 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten obliegt den Hauptzollämtern. 

§ 40 

Straf- und Bußgeldverfahren 

(1) Soweit für Straftaten nach § 32 das Amtsge-
richt sachlich zuständig ist, ist örtlich zuständig das 
Amtsgericht am Sitz des Landgerichts. Die Landes-
regierung kann durch Rechtsverordnung die örtliche 
Zuständigkeit des Amtsgerichts abweichend regeln, 
soweit dies mit Rücksicht auf die Wirtschafts- oder 
Verkehrsverhältnisse, den Aufbau der Verwaltung 
oder andere örtliche Bedürfnisse zweckmäßig er-
scheint. Die Landesregierung kann diese Ermächti-
gung auf die Landesjustizverwaltung übertragen. 

(2) Die Verwaltungsbehörde bringt im Strafver-
fahren die von ihrem Standpunkt bedeutsamen Ge-
sichtspunkte zur Geltung. Sie ist so früh wie mög-
lich heranzuziehen. Ort und Zeit der Hauptverhand-
lung sind ihr mitzuteilen. Ihr Vertreter erhält in der 
Hauptverhandlung auf Verlangen das Wort. Die 
§§ 33 und 34 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten bleiben unberührt. 

(3) Das Unterwerfungsverfahren nach § 67 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist zulässig. 
Die im Unterwerfungsverfahren festgesetzte Geld-
buße darf den Betrag von fünfundzwanzigtausend 
Deutsche Mark nicht übersteigen. 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne dieses Geset-
zes und des § 73 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist die Oberfinanzdirektion als Bun-
desbehörde. Der Bundesminister der Finanzen kann 
durch Rechtsverordnung die örtliche Zuständigkeit 
der Oberfinanzdirektion als Verwaltungsbehörde 
gemäß Satz 1 abweichend regeln, soweit dies mit 
Rücksicht auf die Wirtschafts- oder Verkehrsver-
hältnisse, den Aufbau der Verwaltung oder andere 
örtliche Bedürfnisse zweckmäßig erscheint. Die 
Oberfinanzdirektion entscheidet auch über die Ab-
änderung und Aufhebung eines rechtskräftigen, ge-
richtlich nicht nachgeprüften Bußgeldbescheides (§ 66 
Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten). 
An Stelle der Verwaltungsbehörde kann das Haupt- 

Beschlüsse des 17. Ausschusses 

Verzug ist. § 163 der Strafprozeßordnung und § 28 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten bleiben 
unberührt. 

(lb) In den Fällen der Absätze 1 und la haben 
die Beamten der Hauptzollämter und der Zollfahn-
dungsstellen die Rechte und Pflichten der Polizei-
beamten nach den Bestimmungen der Strafprozeß-
ordnung und des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten. Sie sind insoweit Hilfsbeamte der Staatsan-
waltschaft. 

(2) In diesen Fällen haben die Hauptzollämter 
und Zollfahndungsstellen sowie deren Beamte die 
Befugnisse der Verwaltungsbehörde nach den §§ 36 
und 42 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. 
Die Befugnis nach § 43 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten steht den Hauptzollämtern zu. 

(3) Im Bereich des Freihafens Hamburg gilt das 
Freihafenamt als Hauptzollamt im Sinne dieser Be-
stimmungen. 

§ 40 

Straf- und Bußgeldverfahren 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 
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zollamt das Unterwerfungsverfahren durchführen, 
wenn das Verbringen einer Sache eine Ordnungs-
widrigkeit nach § 31 Abs. 1 Nr. 1 oder nach § 31 
Abs. 2 in Verbindung mit einer auf Grund der §§ 5 
bis 8 ergangenen Rechtsverordnung darstellt; die in 
diesem Unterwerfungsverfahren festgesetzte Geld-
buße darf den Betrag von eintausend Deutsche 
Mark nicht übersteigen. 

§ 41 

Allgemeine Auskunftspflicht 
(1) Die Verwaltungsbehörde, die Deutsche Bun-

desbank, das Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft 
und die Außenhandelsstelle für Erzeugnisse der Er-
nährung und Landwirtschaft können Auskünfte ver-
langen, soweit dies erforderlich ist, um die Einhal-
tung dieses Gesetzes und der zu seiner Durchfüh-
rung erlassenen Vorschriften zu überwachen. Zu 
diesem Zweck können sie verlangen, daß ihnen die 
geschäftlichen Unterlagen vorgelegt werden. Die 
Verwaltungsbehörde und die Deutsche Bundesbank 
können zu dem genannten Zweck auch Prüfungen 
bei den Auskunftspflichtigen vornehmen; das Bun-
desamt für gewerbliche Wirtschaft und die Außen-
handelsstelle für Erzeugnisse der Ernährung und 
Landwirtschaft können zu den Prüfungen Beauf-
tragte entsenden. Zur Vornahme der Prüfungen kön-
nen die Bediensteten der in Satz 3 genannten Stel-
len und deren Beauftragte die Geschäftsräume der 
Auskunftspflichtigen betreten; das Grundrecht des 
Artikels 13 des Grundgesetzes wird insoweit ein-
geschränkt. 

(2) Auskunftspflichtig' ist, wer unmittelbar oder 
mittelbar am Außenwirtschaftsverkehr teilnimmt. 

(3) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflich-
tete kann die Auskunft auf solche Fragen verwei-
gern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der 
in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung 
bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrecht-
licher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen 
würde. 

(4) Die Bediensteten der in Absatz 1 genannten 
Stellen und deren Beauftragte dürfen Geheimnisse 
eines anderen, die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt-
geworden sind, insbesondere Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnisse, nicht unbefugt offenbaren oder 
verwerten, auch wenn sie nicht mehr im Dienst sind 
oder wenn ihre Tätigkeit beendet ist. Dies gilt auch 
für andere Personen, die durch dienstliche Bericht-
erstattung von den in Satz 1 bezeichneten Tatsachen 
Kenntnis erhalten. 

Beschlüsse des 17. Ausschusses 

(5) Die Verwaltungsbehörde gibt vor Abschluß 
eines auf diesem Gesetz beruhenden Verfahrens 
der zuständigen Landesbehörde für Wirtschaft Ge-
legenheit zur Stellungnahme. 

(6) Im Bereich des Freihafens Hamburg gilt das 
Freihafenamt als Hauptzollamt im Sinne dieser Be-
stimmungen. 

§ 41 

Allgemeine Auskunftspflicht 

(1) Die Verwaltungsbehörde, die Deutsche Bun-
desbank, das Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft 
und die Außenhandelsstelle für Erzeugnisse der Er-
nährung und Landwirtschaft können Auskünfte ver-
langen, soweit dies erforderlich ist, um die Einhal-
tung dieses Gesetzes und der zu diesem Gesetz er-
lassenen Rechtsverordnungen zu überwachen. Zu 
diesem Zweck können sie verlangen, daß ihnen die 
geschäftlichen Unterlagen vorgelegt werden. Die 
Verwaltungsbehörde und die Deutsche Bundesbank 
können zu dem genannten Zweck auch Prüfungen 
bei den Auskunftspflichtigen vornehmen; das Bun-
desamt für gewerbliche Wirtschaft und die Außen-
handelsstelle für Erzeugnisse der Ernährung und 
Landwirtschaft können zu den Prüfungen Beauf-
tragte entsenden. Zur Vornahme der Prüfungen 
können die Bediensteten der in Satz 3 genannten 
Stellen und deren Beauftragte die Geschäftsräume 
der Auskunftspflichtigen betreten; das Grundrecht 
des Artikels 13 des Grundgesetzes wird insoweit 
eingeschränkt. 

(2) unverändert 

(3) unverändert  

(4) unverändert 
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§ 42 

Verletzung der Geheimhaltungspflicht 

(1) Wer vorsätzlich die durch § 41 Abs. 4 be-
gründete Verpflichtung verletzt, wird mit Gefäng-
nis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe oder mit 
einer dieser Strafen bestraft. 

(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der 
Absicht, sich oder einem Dritten einen Vermögens-
vorteil zu verschaffen oder jemanden zu schädigen, 
so ist die Strafe Gefängnis bis zu zwei Jahren. Da-
neben kann auf Geldstrafe erkannt werden. 

(3) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Ver-
letzten ein. 

§ 43 

Überwachung des Fracht-, Post- und Reiseverkehrs 

(1) Sachen, die ausgeführt, eingeführt oder durch-
geführt werden, sind auf Verlangen darzulegen. Sie 
können einer Beschau und einer Untersuchung un-
terworfen werden. Beförderungsmittel, Gepäckstücke 
und sonstige Behältnisse können darauf geprüft 
werden, ob sie Sachen enthalten, deren Ausfuhr, 
Einfuhr oder Durchfuhr beschränkt ist. 

(2) Wer nach einem fremden Wirtschaftsgebiet 
ausreist oder aus einem fremden Wirtschaftsgebiet 
einreist, hat auf Verlangen zu erklären, ob er 
Sachen mit sich führt, deren Verbringen nach die-
sem Gesetz oder nach den auf Grund dieses Geset-
zes erlassenen Vorschriften beschränkt ist. Satz i 
gilt entsprechend für Gebietsansässige oder Gebiets-
fremde, die über die sowjetische Besatzungszone 
Deutschlands oder den sowjetischen Besatzungs-
sektor von Berlin nach einem fremden Wirtschafts-
gebiet ausreisen oder aus einem fremden Wirt-
schaftsgebiet einreisen. 

(3) Wer Sachen nach einem fremden Wirtschafts-
gebiet ausführen will, hat die Sendung den zustän-
digen Zollstellen zur Ausfuhrabfertigung zu Bestel-
len. Das Nähere wird durch Rechtsverordnung nach 
§ 24 bestimmt. Zur Erleichterung des Post-, Fracht-
und Reiseverkehrs können durch Rechtsverordnung 
Ausnahmen zugelassen werden, soweit hierdurch 
der Überwachungszweck nicht gefährdet wird. 

(4) Die Zollbehörden überwachen die Einhaltung 
der Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften über die 
Ausfuhr, Einfuhr und Durchfuhr. Für die seewärtige 
Ausfuhr, Einfuhr und Durchfuhr über den Freihafen 
Hamburg gilt das Freihafenamt Hamburg als Haupt-
zollamt. 

Beschlüsse des 17. Ausschusses 

§ 42 

unverändert 

§ 43 

Überwachung des Fracht-, Post- und Reiseverkehrs 

(1) unverändert 

(2) Wer nach einem fremden Wirtschaftsgebiet 
ausreist oder aus einem fremden Wirtschaftsgebiet 
einreist, hat auf Verlangen zu erklären, ob er Sa-
chen mit sich führt, deren Verbringen nach diesem 
Gesetz oder nach den zu diesem Gesetz erlassenen 
Rechtsverordnungen beschränkt ist. Satz i gilt ent-
sprechend für Gebietsansässige oder Gebietsfremde, 
die über die sowjetische Besatzungszone Deutsch-
lands oder den sowjetischen Besatzungssektor von 
Berlin nach einem fremden Wirtschaftsgebiet aus-
reisen oder aus einem fremden Wirtschaftsgebiet 
einreisen. 

(3) unverändert 

(4) Die Zollbehörden überwachen die Einhaltung 
der Vorschriften dieses Gesetzes und der zu diesem 
Gesetz erlassenen Rechtsverordnungen über die 
Ausfuhr, Einfuhr und Durchfuhr. 

(5) Für die seewärtige Ausfuhr und Durchfuhr 
sowie für die Einfuhr über den Freihafen Hamburg 
gilt das Freihafenamt Hamburg als Hauptzollamt. 
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§ 44 
Strafrechtliche Verbringungsverbote 

(1) Nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
ist auch die Einhaltung strafrechtlicher Verbrin-
gungsverbote sicherzustellen: 

1. Ergeben sich tatsächliche Anhaltspunkte 
für den Verdacht, daß Gegenstände unter 
Verstoß gegen ein Strafgesetz, das ihre 
Einfuhr in den räumlichen Geltungsbereich 
des Strafgesetzbuches oder ihre Verbrei-
tung darin aus Gründen des Staatsschutzes 
verbietet, in diesen Bereich eingeführt 
werden, so nehmen die Hauptzollämter 
und ihre Beamten eine Nachprüfung vor, 
es sei denn, daß es sich um Reiselektüre 
handelt. Wird der Verdacht durch die 
Nachprüfung nicht ausgeräumt, so sind 
die Gegenstände der Staatsanwaltschaft 
vorzulegen. Die Beamten der Hauptzoll-
ämter sind berechtigt, zum Zwecke der 
Nachprüfung Beförderungsmittel, Gepäck-
stücke, sonstige Behältnisse und Sendun-
gen aller Art zu öffnen und zu durch-
suchen. Sie sind zur Beschlagnahme be-
fugt, wenn sich die Gegenstände im Ge-
wahrsam einer Person befinden, die zur 
freiwilligen Herausgabe nicht bereit ist. 
Im Falle der Beschlagnahme gilt § 98 
Abs. 2 der Strafprozeßordnung entspre-
chend. 

2. Ergeben sich bei der dienstlichen Behand-
lung von Post- und Bahnsendungen, die in 
den räumlichen Geltungsbereich des Straf-
gesetzbuches befördert werden, tatsäch-
liche Anhaltspunkte für den in Nummer 1 
bezeichneten Verdacht, so legen die Be-
hörden der Deutschen Bundespost und der 
Deutschen Bundesbahn die Sendungen der 
zuständigen Zollstelle vor. 

(2) Das Brief- und Postgeheimnis nach Artikel 10 
des Grundgesetzes wird nach Maßgabe des Ab-
satzes 1 eingeschränkt. 

VIERTER TEIL 

Schlußvorschriften 

§ 45 

Aufhebung von Vorschriften 

(1) Auf den Außenwirtschaftsverkehr sind nicht 
mehr anzuwenden: 

1. das Gesetz Nr. 53 (Neufassung), Devisenbewirt-
schaftung und Kontrolle des Güterverkehrs, er-
lassen von der amerikanischen Militärregierung; 
das Gesetz Nr. 53 (Neufassung), Devisenbewirt-
schaftung und Kontrolle des Güterverkehrs, er-
lassen von der britischen Militärregierung; die 
Verordnung Nr. 235 (Neufassung), Devisen- 

Beschlüsse des 17. Ausschusses 

§ 44 
entfällt 

siehe Zweiten Schriftlichen Bericht 
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VIERTER TEIL 

Schlußvorschriften 

§ 45 

unverändert 
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bewirtschaftung und Kontrolle des Güterver-
kehrs, erlassen vom Hohen Kommissar der Fran-
zösischen Republik in Deutschland; 

2. die zu den in Nummer i genannten Vorschriften 
erlassenen Durchführungverordnungen, Allge-
meinen Genehmigungen und sonstigen Vor-
schriften; 

3. das Gesetz der Alliierten Hohen Kommission 
Nr. 33, Devisenbewirtschaftung; 

4. Artikel I Abs. 1 Unterabs. f des Gesetzes Nr. 52 
des Obersten Befehlshabers - Sperre und Kon-
trolle von Vermögen; 

5. Ziffer 15c des Gesetzes über die Errichtung der 
Bank deutscher Länder; 

6. § 20 des Wirtschaftsstrafgesetzes vom 9. Juli 
1954 (Bundesgesetzbl. I S. 175) ; 

7. Artikel 7 des Gesetzes über das Bundesamt für 
gewerbliche Wirtschaft vom 9. Oktober 1954 
(Bundesgesetzbl. I S. 281). 

(2) Es werden aufgehoben: 
1. § 10 des Gesetzes zur Förderung der Energie-

wirtschaft vom 13. Dezember 1935 (Reichs-
gesetzbl. I S. 1451); 

2. die Verordnung über die geschäftsmäßige Hilfe-
leistung in Devisensachen vom 29. Juni 1936 
(Reichsgesetzbl. I S. 524); 

3. das Gesetz über Aus- und Einfuhrverbote vom 
25. März 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 578) und die 
dazu ergangenen Durchführungsvorschriften; 

4. die Verordnung über Durchfuhrverbote vom 
14. Mai 1940 (Reichsgesetzbl. I S. 786) und die 
dazu ergangenen Anordnungen; 

5. das Gesetz gegen unbegründete Nichtausnutzung 
von Einfuhrgenehmigungen vom 27. Dezember 
1951 (Bundesgesetzbl. I S. 1005) ; 

6. Artikel 9 des Gesetzes über das Bundesamt für 
gewerbliche Wirtschaft vom 9. Oktober 1954 
(Bundesgesetzbl. I S. 281) . 

§ 46 

Änderung von Gesetzen 

(1) Das Gesetz zur Verhütung von Mißbräuchen 
auf dem Gebiet der Rechtsberatung vom 13. Dezem-
ber 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 1478) wird wie folgt 
geändert: 
1. Artikel 1 § 4 Abs. 1 Nr. 3 wird aufgehoben. 
2. Artikel 1 § 4 Abs. 2 Satz 2 wird aufgehoben. 
3. In Artikel 5 fallen die Worte weg „für die 

Rechtsbesorgung in Devisensachen und in Ange-
legenheiten der Verordnung über den Waren-
verkehr vom 4. September 1934 (Reichsgesetzbl. 
I S. 816) vom Reichswirtschaftsminister", 

Beschlüsse des 17. Ausschusses 

§ 46 

Änderung und Ergänzung von Gesetzen 

(01) In § 401 a Abs. 3 der Reichsabgabenordnung 
in der Fassung des Gesetzes vom 4. Juli 1939 
(Reichsgesetzbl. I S. 1181) werden die Worte „in an-
deren Vorschriften mit Strafe bedroht" ersetzt durch 
die Worte „nach anderen Vorschriften zu ahnden". 

(1) Das Gesetz zur Verhütung von Mißbräuchen 
auf dem Gebiet der Rechtsberatung vom 13. Dezem-
ber 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 1478) wird wie folgt 
geändert: 
1. unverändert 
2. unverändert 
3. unverändert 
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(2) In § 19 Abs. 1 des Gesetzes über die Finanzver-
waltung vom 6. September 1950 (Bundesgesetzbl. 
S. 448) fallen die Worte weg „und von Zuwider-
handlungen im Sinne des Artikels VIII des Geset-
zes Nr. 53 (Neufassung)". 

§ 47 

Anpassungsvorschrift 

(1) § 3 Satz i des Währungsgesetzes findet auf 
Rechtsgeschäfte zwischen Gebietsansässigen und 
Gebietsfremden keine Anwendung. 

Beschlüsse des 17. Ausschusses 

4. Hinter Artikel 3 wird folgender Artikel 3 a ein-
gefügt: 

„Artikel 3a 

Eine Erlaubnis zur geschäftsmäßigen Hilfelei-
stung in Devisensachen, die nach § 1 der Ver-
ordnung über die geschäftsmäßige Hilfeleistung 
in Devisensachen vom 29. Juni 1936 (Reichs-
gesetzbl. I S. 524) erteilt worden ist, gilt vom 
Zeitpunkt des Außerkrafttretens dieser Verord-
nung ab als Erlaubnis nach § 1 des Gesetzes. Die 
Erlaubnis gewährt die Befugnis zur geschäfts-
mäßigen Hilfeleistung in Rechtsangelegenheiten, 
die das Außenwirtschaftsgesetz vom  
(Bundesgesetzbl. I  S. . . .) betreffen. Der Umfang 
der einzelnen Erlaubnis bleibt im übrigen unver-
ändert; das gleiche gilt für die aus der Erlaubnis 
sich ergebenden Rechte." 

(2) unverändert 

(3) In das Gesetz über die Aufgaben des  Bundes 
auf dem Gebiete der Seeschiffahrt vom 22. Novem-
ber 1950 (Bundesgesetzbl. S. 767), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 8. Oktober 1957 (Bundesge-
setzbl. II S. 1469), wird folgender neuer § 3 einge-
fügt: 

„§ 3 

(1) Dem Bund obliegt die Behebung oder Ver-
hinderung eines Mangels an Schiffsraum in einer 
wirtschaftlichen Krisenlage. Zu diesem Zweck 
können Unternehmen der Seeschiffahrt nach Maß-
gabe einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 ver-
pflichtet werden, Leistungen für die Beförderung 
von Gütern der Ein- und Ausfuhr zu erbringen, 
soweit dies erforderlich ist, um den lebenswich-
tigen Bedarf zu decken oder Verpflichtungen der 
Bundesrepublik Deutschland aus zwischenstaat-
lichen Verträgen zu erfüllen. Eine Verpflichtung 
darf nur ausgesprochen werden, wenn der Zweck 
auf andere Weise nicht, nicht rechtzeitig oder nur 
mit unverhältnismäßigen Mitteln erreicht werden 
kann. Dem Leistungspflichtigen ist durch den 
Bund eine Entschädigung zu zahlen, die sich nach 
den im Wirtschaftsverkehr für vergleichbare Lei-
stungen üblichen Entgelten und Tarifen bemißt. 

(2) Der Bundesminister für Verkehr wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Art, Umfang 
und Dauer der Leistungsverpflichtung nach Ab-
satz 1 Satz 2 zu bestimmen sowie die Zuständig-
keit und das Verfahren zu regeln." 

§ 47 

unverändert 
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(2) Für die Erteilung von Genehmigungen nach § 3 
des Währungsgesetzes ist die Deutsche Bundes-
bank zuständig. 

§ 48 

Überleitungsvorschrift 

(1) Rechtsgeschäfte, die nach den gemäß § 45 Abs. 1 
nicht mehr anzuwendenden Vorschriften der Ge-
nehmigung bedurft hätten und über deren Geneh-
migung nicht entschieden worden ist, sind mit dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes vom Zeitpunkt ihrer 
Vornahme an wirksam, wenn sie mit dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes ohne Genehmigung vorge-
nommen werden dürfen. § 29 Satz 3 findet ent-
sprechende Anwendung. 

(2) Ist in anderen Vorschriften auf die in § 45 Abs. 1 
Nr. 1 genannten Vorschriften verwiesen, so tritt an 
deren Stelle dieses Gesetz, soweit der Anwendungs-
bereich dieses Gesetzes reicht. 

§ 49 

Übergangsvorschrift 
Bis zum Inkrafttreten einer anderweitigen Rege-

lung gilt § 44 entsprechend auch im Verkehr zwi-
schen der sowjetischen Besatzungszone Deutsch-
lands sowie dem sowjetischen Besatzungssektor von 
Berlin einerseits und dem räumlichen Geltungs-
bereich des Strafgesetzbuches andererseits. 

§ 50 

Geltung in Berlin 

(1) Dieses Gesetz gilt auch im Land Berlin nach 
§ 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 
4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) mit folgen-
der Maßgabe: Es treten 

1. in § 45 Abs. 1 Nr. 1 an die Stelle des Gesetzes 
Nr. 53 (Neufassung), Devisenbewirtschaftung 
und Kontrolle des Güterverkehrs, erlassen von 
der amerikanischen Militärregierung, des Ge-
setzes Nr. 53 (Neufassung), Devisenbewirtschaf-
tung und Kontrolle des Güterverkehrs, erlassen 
von der britischen Militärregierung, sowie der 
Verordnung Nr. 235 (Neufassung), Devisenbe-
wirtschaftung und Kontrolle des Güterverkehrs, 
erlassen vom Hohen Kommissar der Franzö-
sischen Republik in Deutschland, 
die Verordnung Nr. 500 über Devisenbewirt-
schaftung und Kontrolle des Güterverkehrs, er-
lassen von den Kommandanten des amerika-
nischen, britischen und französischen Sektors, 

2. in § 45 Abs. 1 Nr. 3 an die Stelle des Gesetzes 
der Allierten Hohen Kommission Nr. 33, De-
visenbewirtschaf tung,  

die Verordnung Nr. 503 zur Ergänzung der Ver-
ordnung über Devisenbewirtschaftung und Kon-
trolle des Güterverkehrs in der Fassung der 
Verordnungen Nr. 506 und 519, sämtlich erlassen 
von den Kommandanten des amerikanischen, 
britischen und französischen Sektors, 

Beschlüsse des 17. Ausschusses 

§ 48 

unverändert 

§ 49 

entfällt 
siehe Zweiten Schriftlichen Bericht 

- Drucksache 2387 - 

§ 50 

Geltung in Berlin 

(1) Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 
Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Ja-
nuar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land 
Berlin. 

Nummer 1 entfällt 

Nummer 2 entfällt 
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Entwurf 

3. in § 45 Abs. 1 Nr. 5 an die Stelle der Ziffer 15 c 
des Gesetzes über die Errichtung der Bank 
deutscher Länder 
der Artikel III Ziffer 6 Buchstabe g der Ver-
ordnung über die Errichtung der Berliner Zen-
tralbank, 

4. in § 47 Abs. 1 an die Stelle des § 3 Satz 1 des 
Währungsgesetzes 

die Nummer 2 Buchstabe c Satz 1 der Berliner 
Währungsverordnung, 

5. in § 47 Abs. 2 an die Stelle des § 3 des Wäh-
rungsgesetzes 

die Nummer 2 Buchstabe c der Berliner Wäh-
rungsverordnung. 

(2) Bei der Übernahme dieses Gesetzes im Land 
Berlin kann bestimmt werden, in welchem Umfang 
für die Erteilung von Genehmigungen im Bereiche 
des Waren- und Dienstleistungsverkehrs an Stelle 
des Bundesamtes für gewerbliche Wirtschaft eine 
Behörde des Landes Berlin zuständig ist. 

(3) Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Ge-
setzes erlassen werden, gelten im Land Berlin nach 
§ 14 des Dritten Überleitungsgesetzes, soweit in 
ihnen nicht etwas anderes bestimmt ist. 

§ 51 
Geltung im Saarland 

Dieses Gesetz gilt im Saarland vom Ende der 
Übergangszeit nach Artikel 3 des Saarvertrages 
von/ 27. Oktober 1956 (Bundesgesetzbl. II S. 1587) 
an. Das gleiche gilt für die auf Grund dieses Ge-
setzes bis zum Ende der Übergangszeit erlassenen 
Rechtsverordnungen. 

§ 52 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des zweiten 
auf die Verkündung folgenden Kalendermonats in 
Kraft. 

(2) Die Ermächtigungen zum Erlaß der in diesem 
Gesetz vorbehaltenen Rechtsverordnungen treten 
mit der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft mit 

 der Maßgabe, daß die Rechtsverordnungen früer 
stens an dem in Absatz 1 genannten Tage in Kraft 
treten dürfen. 

Beschlüsse des 17. Ausschusses 

Nummer 3 entfällt 

Nummer 4 entfällt 

Nummer 5 entfällt 

(la) Die §§ 7 und 10 finden im Land Berlin keine 
Anwendung, soweit sie sich auf Rechtsgeschäfte 
und Handlungen im Außenwirtschaftsverkehr be-
ziehen, die nach dem Gesetz Nr. 43 des Kontroll-
rates vom 20. Dezember 1946 oder nach sonstigem 
in Berlin geltendem Recht verboten sind oder der 
Genehmigung bedürfen. Bei Anwendung des § 47 
Abs. 2 tritt im Land Berlin an die Stelle des § 3 
des Währungsgesetzes die Nummer 2 Buchstabe c 
der Berliner Währungsverordnung. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

§ 51 

entfällt 

§ 52 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des vierten 
auf die Verkündung folgenden Kalendermonats in 
Kraft. 

(2) unverändert 
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Beschlüsse des 17. Ausschusses 
Anlage 

zum Außenwirtschaftsgesetz 

Einfuhrliste 

I. Anwendung der Einfuhrliste 

1. Die Einfuhrliste gibt für jede Ware an, ob die 
Einfuhr ohne Genehmigung zulässig ist (§ 10 Abs. 1 
Satz 1 des Gesetzes) oder ob die Einfuhr der Geneh-
migung bedarf (§ 10 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes). 
Die Genehmigungsfreiheit oder Genehmigungsbe-
dürftigkeit ergibt sich aus der Warenliste in Ver-
bindung mit den Länderlisten A und B und den fol-
genden Anwendungsvorschriften. 

2. In der Warenliste sind die Waren in Spalte 1 
und 2 mit den Waren-Nummern und Waren-Benen-
nungen des Warenverzeichnisses für die Außenhan-
delsstatistik und, soweit erforderlich, nach zusätz-
lichen Merkmalen gekennzeichnet. Für die Einord-
nung der Waren in die Warenliste sind die Bestim-
mungen des Zolltarifs und seiner Erläuterungen 
sinngemäß anzuwenden. 

In Spalte 3 der Warenliste ist für jede Ware der 
Zuständigkeitsbereich angegeben. Die Ziffern „00" 
bedeuten „Zuständigkeitsbereich des Bundesmini-
sters für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und 
der Außenhandelsstelle für Erzeugnisse der Ernäh-
rung und Landwirtschaft", die Ziffern „01" bis „19" 
Zuständigkeitsbereich des Bundesministers für Wirt-
schaft und des Bundesamtes für gewerbliche Wirt-
schaft". 

3. Ist die Ware in Spalte 4 der Warenliste mit 
einem Kreuz (+) gekennzeichnet und sind Einkaufs-
land und Ursprungsland in den Länderlisten A oder 
B genannt, so ist die Einfuhr der Ware durch Ge-
bietsansässige ohne Genehmigung zulässig. Aus 
Spalte 4 sind auch besondere Voraussetzungen der 
Einfuhr einzelner Waren ersichtlich. 

4. Enthält die Warenliste in Spalte 5 das Zeichen 
„U", so ist den Zollstellen mit dem Antrag auf 
Abfertigung dieser Waren ein Ursprungszeugnis 
vorzulegen. Ursprungszeugnis im Sinne dieser Ein-
fuhrliste ist eine Urkunde, in der die Ware nach Art, 
Menge und gegebenenfalls nach weiteren Merk-
malen ausreichend gekennzeichnet und der Ursprung 
der Ware durch eine dazu berechtigte Stelle be-
scheinigt ist. 

5. Ursprungsland im Sinne der Einfuhrliste ist 
das Land, in dem die Ware gewonnen oder herge-
stellt worden ist; als Gewinnen gilt auch das Sam-
meln von Altwaren und Abfällen. Auf hoher See 

von Schiffen aus gewonnene oder auf Schiffen her-
gestellte Waren haben ihren Ursprung in dem Land, 
dessen Flagge das Schiff führt. 

Sind an der Herstellung einer Ware mehrere 
Länder beteiligt, so ist als Ursprungsland das Land 
anzusehen, in dem die Ware zuletzt wirtschaftlich 
sinnvoll so bearbeitet worden ist, daß sich ihre Be-
schaffenheit wesentlich verändert hat. Dabei können 
im Zweifel auch Werterhöhungen als Nachweis für 
eine wesentliche Veränderung der Beschaffenheit 
angesehen werden. 

Den in einem Lande gewonnenen oder hergestell-
ten Waren stehen Waren gleich, die in dieses Land 
eingeführt, dort in den freien Verkehr getreten und 
anschließend so verwendet worden sind, daß sie der 
Wirtschaft dieses Landes zuzurechnen sind. 

Für Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und An-
tiquitäten gilt das Versendungsland als Ursprungs-
land. 

Ursprungsbegründende Handlungen bleiben un-
berücksichtigt, soweit sie nur dem Zweck dienen, 
eine günstigere Einfuhrbehandlung der Waren her-
beizuführen. 

6. Einkaufsland im Sinne der Einfuhrliste ist das 
Land, in dem der Gebietsfremde ansässig ist, von 
dem der Gebietsansässige die Waren erwirbt. Die-
ses Land gilt auch dann als Einkaufsland, wenn die 
Waren an einen anderen Gebietsansässigen weiter-
veräußert werden. Liegt kein Rechtsgeschäft über 
den Erwerb von Waren zwischen einem Gebiets-
ansässigen und einem Gebietsfremden vor, so gilt 
als Einkaufsland das Land, in dem die verfügungs-
berechtigte Person, die die Waren in das Wirt-
schaftsgebiet verbringt oder verbringen läßt, an-
sässig ist. 

7. Versendungsland im Sinne der Einfuhrliste ist 
das Land, aus dem die Ware nach dem Wirtschafts-
gebiet versendet wird, ohne in einem Durchfuhrland 
anderen als mit der Beförderung zusammenhängen-
den Aufenthalten oder Rechtsgeschäften unterwor-
fen zu werden. 

8. Verfahrensvorschriften für die genehmigungs-
freie Einfuhr werden durch Rechtsverordnungen 
nach § 24 des Gesetzes erlassen. 
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II. Länderlisten 

Länderliste A 

Belgien-Luxemburg 

Bundesrepublik Deutschland 

Dänemark und Färöer. Grönland 

Frankreich mil Monaco 

Griechenland 

Großbritannien und Nordirland 

Irland 

Island 

Italien mit San Marino 

Niederlande 

Norwegen, Spitzbergen 

Österreich 

Portugal einschl Azoren und Madeira 

Schweden 

Schweiz; Liechtenstein 

Spanien 

Türkei 

Malta; Gibraltar 

Algerien 

Angola 

Dahome 

Elfenbeinküste 

Gabun 

Gambia 

Guinea, Portugiesisch-; Kapverdische 
Inseln; Sao Tomé und Principe 

Guinea, Spanisch- 

Kamerun, Republik 

Kamerun, Treuhandgebiet unter brit. 
u. nig. Verw. 

Kanarische Inseln 

Kenia; Uganda 

Kongo (Brazzaville) 

Kongo (Léopoldville) 

Madagaskar 

Mali 

Mauretanien 

Mosambik 

Niger 

Nigeria 

Nordafrika, Spanisch 

Obervolta 

Réunion 

Ruanda-Urundi 

Sansibar und Pemba; Mauritius; 
Seychellen; St. Helena 

Senegal 

Sierra Leone 

Somalia 

Somaliküste, Französische; Komoren 

Tanganjika 

Togo 

Tschad 

Westafrika, Spanisch- 

Zentralafrikanische Republik 

St. Pierre und Miquelon 

Antillen, Niederländische 

Guadeloupe; Martinique 
(Franz.-Westindien) 

Honduras, Britisch-; 
Bahama-Inseln; 
Bermuda; 
Britische Jungfern-Inseln 

Westindischer Bund 

Guayana, britisch-;  
Falkland-Inseln (Malwinen) 

Guayana, Französisch - 

Surinam (Niederländisch-Guayana) 

Aden 

Brunei; Nordborneo; Sarawak 

Hongkong 

Indien, Portugiesisch-; 

Macau; Portugiesisch-Timor 

Malediven 

Singapur 

Zypern 

Neuguinea, Niederländisch - 

Ozeanien, Britisch-; 
Britische Salomon-Inseln; Fidschi; 
Gilbert- und Ellice-Inseln, Canton 
u Enderbury; Tonga; 
Neue Hebriden 

Ozeanien, Französisch-; 
Französisch-Polynesien; 
Neukaledonien 
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Länderliste B 

Andorra 

Finnland 

Jugoslawien 

Vatikanstadt 

Ägypten ') 

Äthiopien 

Ghana 

Guinea, Republik 

Liberia 

Libyen 

Marokko 

Rhodesien und Njassaland 

Sudan 

Südafrikanische Union mit Basuto - , 

Betschuana-, Swasiland; 
Südwestafrika 

Tunesien 

Kanada 

Vereinigte Staaten und zugehörige 

Gebiete: 

Panamakanal -Zone 
Puerto Rico; Amerikanische 

Jungfern-Inseln 

Riukiu-Inseln 
ohne nördliche Gruppe 

Ozeanien, Amerikanisch - : 
Amerikanisch-Samoa; Guam; 
Karolinen, Marianen, 
Marschall-Inseln 

Costa Rica  

Dominikanische Republik 

El Salvador 

Guatemala 

Haiti 

Honduras, Republik 

Kuba 

Mexiko 

Nicaragua 

Panama ohne Kanalzone 

Argentinien 

Bolivien 

Brasilien 

Chile 

Ecuador 

Kolumbien 

Paraguay 

Peru 

Uruguay 

Venezuela 

Afghanistan 

Bahrain; Katar; Befriedetes Oman 
(Arab Vertragsstaaten) 

Bhutan 

Birma 

Ceylon 

Indien 

Indonesien  

Irak 

Iran 

Israel 

Japan 

Jemen 

Jordanien 

Kambodscha 

Korea, Süd

-

Kuwait 

Laos 

Libanon 

Malaiischer Bund 

Maskat und Oman 

Nepal 

Pakistan 

Philippinen 

Saudi-Arabien 

Sikkim 

Syrien ') 

Taiwan (Formosa) 

Thailand (Siam) 

Vietnam, Süd

-

Australien; 

Papua; Nauru (Trhgb.), 
Neuguinea (Trhgb.); Norfolk-Inseln; 
Weihnachts-Insel; Kokos-Inseln 

Neuseeland; 

Cook-Inseln; 
Niue-Inseln; Tokelau-Inseln; 
Westsamoa 

*) Ägypten und Syrien haben sich als Vereinigte Arabische Republik zusammengeschlossen. 
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III. Warenliste 

Nr. 
des Waren

-

verzeichnisses 
für die 

Außenhandels- 

statistik 

Warenbenennung 

Zu

-

ständig- 
keits

-

bereich 

genehmi

-

gungsfrei 

(+) 
genehmi

-

gungsbe-
dürftig (—) 

(s. I, 3 d. 
Einfuhr

-

liste) 

Berner

-

kungen: 
MO = 

Markt

-

ordnung 

U = 
Ursprungs

-

zeugnis 

1 2 3 4 5 

Abschnitt I 

Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs 

Kapitel  I  

Lebende Tiere 

Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel, lebend: 
Pferde: 

0101 10 Kleinpferde mit weniger als 147,3 cm Stockmaß: 
1. zu Zuchtzwecken*) 00 + 
2. andere 00 + 

010120 Rennpferde 	  00 + U 

andere Pferde: 
010151 Zuchthengste*) 00 + 
0101 53 Zuchtstuten*) 00 + 
0101 55 Schlachtpferde 	  00 + 
010159 andere: 

1. Pferdefohlen zu Zuchtzwecken*) 	  00 
2. andere 	Pferde 	  00 

0101 80 Esel, Maultiere und Maulesel 	  00 + 
Rinder (einschließlich Büffel), lebend: 

Kälber: 
010212 Nutztiere 	  00 — 
0102 13 Zuchttiere*) 	  00 + 
0102 15 Schlachttiere 	  00 - MO 

Jungrinder (junge Stiere, junge Ochsen und Färsen): 
Nutztiere: 

010216 männlich 	  00 — 
0102 17 weiblich 	  00 — 

Zuchttiere: 
010218 männlich*) 	  00 + 
010219 weiblich*) 	  00 + 
0102 25 Schlachttiere 	  00 — MO 

Stiere (Bullen): 
0102 31 Zuchttiere*) 	  00 + 
0102 35 Schlachttiere 	  00 — MO 

Kühe: 
0102 42 Nutztiere 	  00 — 
0102 43 Zuchttiere*) 00 + 
0102 45 Schlachttiere 	  00 — MO 

Ochsen: 
0102 51 Nutztiere 	  00 — 
0102 55 Schlachttiere 	  00 — MO 

Schweine, lebend: 
0103 10 im Stückgewicht von 35 kg oder weniger 	  00 - MO 

andere: 
0103 91 Zuchttiere*) 00 + 
0103 95 Schlachttiere 	  00 — MO 

Schafe und Ziegen, lebend: 
Schafe: 

Lämmer: 
0104 21 Nutz- und Zuchttiere: 

1. Zuchttiere*) 	  00 + 
2. Nutztiere 	  00 — 

0104 25 Schlachttiere 	  00 — MO 

*) Zuchttiere sind solche Tiere, für die ein Abstammungs- und Leistungsnachweis einer anerkannten Züchtervereinigung des Lieferlandes im 
Sinne der Erläuterungen zum Deutschen Zolltarif zu Kap. 1 I (3) — (8) vorliegt. 
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Nr. 
des Waren

-

verzeichnisses 

Außenhandels

-

statistik 

für die 

 
Warenbenennung 

Zu- 

ständig 
keits- 

bereich 

genehmi

-

gungsfrei 

(+) 
genehmi

-

gungsbe- 
dürftig (—) 

(s. I, 3 d. 
Einfuhr

-

liste) 

Benier

-

kungen: 
MO = 

Markt

-

ordnung 

U = 
Ursprungs

-

zeugnis 

1 2 3 4 5 

andere Schafe: 
0104 31 Nutz- und Zuchttiere: 

1. Zuchttiere*) 	  00 + 
2. Nutztiere 	  00 — 

0104 35 Schlachttiere 	  00 — MO 

0104 50 Ziegen 00 + 

Hausgeflügel (Hühner. Enten, Gänse, Truthühner und Perlhühner), lebend: 
010510 Gänse 	. 	. 	. 	  00 
0105 20 Enten 	  00 + 
0105 50 Hühner, Truthühner und Perlhühner 	  00 + 

0106 00 Andere Tiere, lebend 	  00 + U 

Kapitel 2 

Fleisch und genießbarer Schlachtabfall 

Fleisch und genießbarer Schlachtabfall von den in den Tarifnrn. 0101 bis 
0104 genannten Tieren, frisch, gekühlt oder gefroren: 

Fleisch: 
Schweinefleisch: 

frisch oder gekühlt: 
0201 11 Schweinehälften 00 — MO 
0201 12 Karbonaden 	  00 — MO 
020113 Bauchspeck 	  00 - MO 
0201 19 anderes Schweinefleisch: 

1. von Hausschweinen 	  00 — MO 
2. von Wildschweinen 	  00 + 

gefroren: 
020121 Schweinehälften 	  00 — MO 
020122 Karbonaden 	  00 — MO 
020123 Bauchspeck 	  00 — MO 
0201 29 anderes Schweinefleisch: 

1. von Hausschweinen 	  00 — MO 
2. von Wildschweinen 	  00 + 

Rind- und Kalbfleisch: 
frisch oder gekühlt: 

020131 Kalbfleisch 00 — MO 
Rindfleisch: 

0201 32 Rinderhälften und -viertel 	  00 — MO 
020133 Nierenstücke 	  00 — MO 
020139 anderes 	Rindfleisch 	  00 — MO 

gefroren: 
0201 41 Kalbfleisch 00 — MO 

Rindfleisch: 
0201 42 Rinderhälften und viertel 	  00 — MO 
0201 43 Nierenstücke 	  00 — MO 
0201 49 anderes Rindfleisch 	  00 — MO 

Schaffleisch: 
0201 51 frisch oder gekühlt 	  00 — MO 
020155 gefroren 00 — MO 

020180 Pferde-, Esel-, Maultier-, Maulesel- und Ziegenfleisch 	  00 + U 
Schlachtabfall, genießbar: 

0201 91 zur industriellen Herstellung von Waren des Kap. 30 	  00 + U 
anderer: 

0201 93 von Schweinen 	  00 — MO 
0201 95 von Rindern 	  00 — MO 
0201 99 von anderen in der Tarifnr. 0101 oder 0104 genannten Tieren: 

1. von Tieren aus den Nummern 0104 25 und 0104 35 (Lämmer und 
S chafe) 	  00 — MO 

2. von anderen Tieren 	  00 + U 

*) Zuchttiere sind solche Tiere, für die ein Abstammungs- und Leistungsnachweis einer anerkannten Züchtervereinigung des Lieferlandes im 
Sinne der Erläuterungen zum Deutschen Zolltarif zu Kap. 1 I (3) — (8) vorliegt. 
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Nr. 
des Waren

-

für die 
Außenhandels

-

statistik 

Warenbenennung 

Zu- 
ständig

-

kenn

-

bereich 

genehmi

-

gungsfrei 

(+) 
genehm- genehmi

-

gungsbe

-

dürftig (—)
(s. I, 3 d. 
Einfuhr

-

liste) 

Bemer

-

kungen: 
MO = 
Markt

-o

rdnung 
U = 

Ursprungs

-

zeugnis 

1 2 3 4 5 

Hausgeflügel, nicht lebend, und genießbarer Schlachtabfall hiervon (aus-
genommen Lebern), frisch, gekühlt oder gefroren: 

Hausgeflügel, auch zerteilt, und Fleisch von Hausgeflügel: 
0202 10 Gänse 00 + U 
0202 20 Enten 00 + U 
0202 50 Hühner, Truthühner und Perlhühner: 

1. Truthühner und Perlhühner 	  00 + U 
2. andere 	  00 +*) U 

0202 90 Schlachtabfall, genießbar 	  00 + U 

0203 00 Geflügellebern, frisch, gekühlt, gefroren, gesalzen oder in Salzlake 	. 	. 	. 	. 00 + U 

0204 00 Anderes Fleisch und anderer genießbarer Schlachtabfall, frisch, gekühlt 
oder gefroren 00 + U 

Schweinespeck sowie Schweinefett und Geflügelfett, weder ausgepreßt noch 
ausgeschmolzen, frisch, gekühlt, gefroren, gesalzen, in Salzlake, getrocknet 
oder geräuchert, ausgenommen Schweinespeck mit mageren Teilen (durch-
wachsener Schweinespeck) : 

Schweinespeck, nicht durchwachsen: 
0205 11 frisch oder gekühlt 	  00 — MO 
0205 13 gefroren 00 — MO 
0205 15 nur gesalzen 00 — MO 
0205 17 in Salzlake, getrocknet oder geräuchert 	  00 — MO 
0205 30 Schweinefett, weder ausgepreßt noch ausgeschmolzen 	  00 — MO 
0205 50 Geflügelfett, weder ausgepreßt noch ausgeschmolzen 	  00 + 

Fleisch und genießbarer Schlachtabfall aller Art (ausgenommen Geflügel-
lebern), gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert: 

Fleisch: 
Schweinefleisch: 

0206 11 Schinken: 
1. von 	Hausschweinen 	  00 — MO 
2. von Wildschweinen 	  00 + 

020613 durchwachsener Schweinespeck, nur gesalzen 	  00 — MO 
0206 19 anderes Schweinefleisch: 

1. von Hausschweinen 	  00 — MO 
2. von Wildschweinen 	  00 + 

0206 50 anderes Fleisch (z. B Rind-, Kalb-, Pferde-, Schaf-, Geflügelfleisch): 
1 von Rindern. Kälbern oder Schafen 	  00 — MO 
2 von Pferden, Geflügel oder anderen Tieren 	  00 + 

Schlachtabfall, genießbar: 
0206 91 von Schweinen: 

1. von Hausschweinen 	  00 — MO 
2. von Wildschweinen 	  00  + 

0206 99 von anderen Tieren (z. B. von Rindern, Geflügel): 
1. von Rindern, Kälbern oder Schafen 	  00 — MO 
2. von Pferden, Geflügel oder anderen Tieren 	  00 + 

Kapitel 3 

Fische, Krebstiere und Weichtiere 

Fische, frisch (lebend oder nicht lebend), gekühlt oder gefroren: 
0301 01 Zierfische aller Art 	  00 + 
030105 Fischrogen 	  00 + 

andere: 
Süßwasserfische: 

0301 10 Setzlinge, einschließlich Satzfische 	  00 + 
0301 21 Lachse und Meerforellen 	  00 + 
0301 25 Bachforelle (Salmo fario) und Regenbogenforelle (Salmo irideus) 	. 00 + 
0301 31 Aale ") 	  00 + 

*) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland ein in der Länderliste B genanntes Land ist. 
**) Der Einführer hat spätestens 8 Tage nach der Einfuhrabfertigung die Rechnung bei der Außenhandelsstelle für Erzeugnisse der Ernährung 

und Landwirtschaft, Abteilung Fische, Hamburg 36, Neuer Wall 32, vorzulegen. 
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030135 Karpfen: 
L frisch oder gekühlt 	  00 — 
2. gefroren *) 00 + 

0301 40 andere Süßwasserfische (z. B. Schleie, Zander, Hecht) 	  00 + 

Seefische: 
als Filet: 

0301 61 frisch oder gekühlt*) 	  00 + 
030165 gefroren*) 00 + 

andere: 
030171 Hering*) 00 + 
030172 Sprott*) 	  00 + 
030173 Makrele*) 	  00 -I- 
030174 Kabeljau (Dorsch)*) 00 + 
030175 Seelachs*) 00 + 
030176 Rotbarsch*) 00 + 
030177 Schellfisch*) 00 + 
0301 78 Scholle und Flunder*) 00 + 
0301 79 Heilbutt, Seezunge und andere Plattfische*) 	  00 + 
0301 90 andere Seefische (z. B Thunfische, Rochen)') 	  00 + 

Fische, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert: 
0302 05 Fischrogen 	  00 + 

andere: 
nur gesalzen oder in Salzlake: 

als Filet: 
030211 von Kabeljau (Dorsch) 	  00 + 
0302 19 von anderen Fischen 

1. von Heringen 00 — 
2. von anderen 	  00 + 

andere: 
0302 51 Hering 	  00 — 
0302 54 Kabeljau (Dors ch ) 	  00 + 
0302 55 Seelachs 00 + 
0302 56 Lachse 	  00 + 
0302 57 Sardelle 00 + 
0302 59 andere 	  00 + 

getrocknet, auch gesalzen: 
0302 71 Klippfisch 	. 	. 00 + 
0302 79 andere (z. B. Stockfisch) 	  00 + 

geräuchert: 
0302 81 Hering 	  00 -l- 
0302 89 andere 	  00 + 

Krebstiere und Weichtiere (auch ohne Panzer oder Schale), frisch (lebend 
oder nicht lebend), gekühlt, gefroren, getrocknet, gesalzen oder in Salz-
lake; Krebstiere in ihrem Panzer, nur in Wasser gekocht: 

Krebstiere: 
0303 11 Hummern und Langusten 	  00 + 
0303 13 Garnelen und Krabben 	  00 + 
0303 19 andere Krebstiere 	  00 + 

Weichtiere: 
0303 51 Austern 00 + 
0303 53 Pfahlmuscheln (Miesmuscheln) und andere Muscheln 	  00 -I- 
0303 59 andere Weichtiere (z. B. Tintenfische, Schnecken) 	  00 + 

Kapitel 4 

Milch und Milcherzeugnisse; Vogeleier; natürlicher Honig 

Milch und Rahm, frisch, weder eingedickt noch gezuckert: 
Milch: 

0401 10 Vollmilch und Magermilch 	  00 — MO 
040120 Buttermilch, Molke, saure Milch, Kefir, Joghurt und andere durch 

ähnliche Verfahren fermentierte Milch 	  00 — MO 
040150 Rahm 	  00 — MO  
*) Der Einführer hat spätestens 8 Tage nach der Einfuhrabfertigung die Rechnung bei der Außenhandelsstelle für Erzeugnisse der Ernährung 

und Landwirtschaft. Abteilung Fische, Hamburg 36, Neuer Wall 72, vorzulegen. 
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Milch und Rahm, haltbar gemacht, eingedickt oder gezuckert: 
fest (z. B. in Blöcken oder als Pulver): 

0402 11 Vollmilchpulver 00 — 
0402 13 Magermilchpulver 	  00 — 
0402 19 andere (z. B. Buttermilchpulver, Blockrahm) 	  00 — 
0402 90 andere (z. B. kondensierte Milch) 	  00 — 

Butter:  
040310 Butter 	  00 — MO 
0403 50 Butterschmalz  00 — MO 

Käse und Quark: 
Süßmilchkäse: 

0404 11 Hartkäse (Emmentaler-, Greyerzer-, Berg-, Reib-, Herrgard-, Chester- 
und Cheddarkäse) 	  00 +*) **) U 

Schnittkäse: 
040414 Edelpilzkäse (Edelpilz-Markenkäse, Roquefort, Fromage bleu, Gor

-

gonzola und Stilton) 	  00 +**) U 
0404 16 anderer Schnittkäse (z. B. Edamer-, Gouda-, Tilsiter-, Steppen-, Trap

-

pisten-, Geheimrats-, Steinbuscher-, Wilstermarschkäse) 	 00 +*) ••) U 
0404 19 Weichkäse (z. B. Limburger-, Romadur-, Wein-, Brie-, Butter-, Camem

-

bertkäse)    	 00 + 
0404 50 Sauermilchkäse (z. B. Harzerkäse, Stangenkäse) 	  00 + 
0404 60 Schmelzkäse und Käsezubereitungen (z. B. Schinkenkäse) 	 00 +*) 
0404 70 Frischkäse (z. B. Speisequark, Schicht-, Rahmfrischkäse) 	 00 + 

Vogeleier und Eigelb, frisch, haltbar gemacht, getrocknet oder gezuckert: 
Eier in der Schale: 

0405 11 Hühnereier  	00 -I- 
040519 andere Vogeleier  	00 + 

Eier ohne Schale (Vollei): 
 genießbar: 

0405 51 flüssig  	00 + 
0405 53 gefroren 00 + 
0405 55 andere (z. B. getrocknet, gekocht) 	  00 + 
0405 60 ungenießbar oder ungenießbar gemacht 	  06 + 

Eigelb: 
genießbar: 

0405 71 flüssig 00 + 
0405 73 gefroren 00 + 
0405 75 anderes (z. B. getrocknet) 	  00 + 
0405 80 ungenießbar oder ungenießbar gemacht 	  06 + 

0406 00 Natürlicher Honig 	  00 + U 

Kapitel 5 

Andere Waren tierischen Ursprungs, 
anderweit weder genannt noch inbegriffen 

050100 Menschenhaare, roh, auch gewaschen oder entfettet; Abfälle von Men-
schenhaar 	  09 + 

Borsten von Hausschweinen oder Wildschweinen; Dachshaare und andere 
Tierhaare zur Herstellung von Besen, Bürsten oder Pinseln; Abfälle dieser 
Borsten oder Haare: 

Borsten, einschließlich Abfälle: 
0502 11 roh, nicht entwirrt 	  11 + 
0502 15 andere (z. B. gereinigt, gebleicht, gefärbt, gekocht) 	  11 

*) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland ein in der Länderliste B genanntes Land ist. 
**) Einkaufsland und Ursprungsland müssen dasselbe Land sein. Die Einfuhr aus den Niederlanden ist genehmigungsfrei nur zulässig, wenn 
jede Sendung von einer besonderen Ausfuhrbescheinigung der Produktschap voor Zuivel, Den Haag, begleitet ist. Bei Einfuhren aus den 
Niederlanden braucht ein Ursprungszeugnis nicht vorgelegt zu werden. 



Drucksache  2386 	Deutscher Bundestag — 3. Wahlperiode 

Nr. 
des Waren

-

verzeichnisses 
für die 

Außenhandels

-

Statistik 

Warenbenennung 

Zu

-

ständig 
keits

-

bereich 

genehmi

-

gungsfrei 

(+) 
genehmi

-

gungsbe

-

dürftig (—) 
(s. I, 3 d. 
Einfuhr

-

liste) 

Bemer

-

kungen: 
MO = 
Markt

-

ordnung 
U = 

Ursprungs

-

zeugnis 

1 2 3 4 5 

Dachshaare und andere Tierhaare (z. B. Skunks-, Eichhörnchen-, Marder

-

haare) einschließlich Abfälle: 
0502 91 roh nicht entwirrt 	. 11 + 
0502 95 andere (z. B. gereinigt, gebleicht, gefärbt, gekocht) 	  11 + 

Roßhaar und Roßhaarabfälle, auch auf Unterlagen aus anderen Stoffen: 
Roßhaar: 

nicht gekrollt: 
0503 10 roh, auch gewaschen, gekocht, desinfiziert oder entfettet 	 11 + 
0503  20 andere (z. B. gebleicht, gefärbt) 	  11 + 
0503 30 gekrollt, auch auf Unterlagen aus anderen Stoffen 	  11 + 
0503 90 Roßhaarabfälle 11 + 

Därme, Blasen, Magen von anderen Tieren als Fischen, ganz oder geteilt: 
Därme: 

von Schafen: 
0504 21 für Ernährungszwecke 	  00 + U 
0504 29 für andere Zwecke 	  06 + 
0504  31 von Schweinen 	  00 + U 
0504 35 von Rindern  	. 00 + U 
0504 39 von anderen Tieren (z, B. von Pferden, Ziegen) 	  00 + U 
0504 51 Blasen 00 + U 

Magen: 
0504 55 Kälbermagen (Labmagen) 	  00 + U 
0504 59 andere Magen 	  00 + U 

Abfälle von Fischen: 
0505 10 Schuppen von Weißfischen oder ähnlichen Fischen; Fischblasen 	. 	. 	. 	. 06 + 
0505 90 andere (z. B. Köpfe, Därme) 	  00 + 

Flechsen und Sehnen; Schnitzel und ähnliche Abfälle ungegerbter Häute 
oder Feller 

050610 nicht entleimt 	  06 + 
0506 90 andere 	  06 + 

Vogelbälge und andere Vogelteile mit ihren Federn oder Daunen, Federn, 
auch ohne Spule, Federn, bei denen der erhabene Teil des Kieles entfernt 
ist, 
fahnen 

Federn, gespalten, Federkiele und -spulen, Daunen, Schleiß und Feder-
(durch einen Teil des Kieles zusammengehalten, auch beschnitten), 

roh, gereinigt, desinfiziert oder zur Haltbarmachung behandelt: 
0507 10 Vogelbälge und andere Vogelteile mit ihren Federn oder Daunen; Fe

-

derkiele und -spulen 	  09 + 
Federn, auch ohne Spule, Federn, bei denen der erhabene Teil des Kie

-

les entfernt ist, Federn, gespalten, Schleiß sowie Federfahnen (durch 
einen Teil des Kieles zusammengehalten, auch beschnitten) und Daunen: 

0507 30 roh, auch Altfedern 	  09 + 
andere: 

0507 50 Bettfedern und Daunen 	  09 + 
0507 90 andere 	  09 + 

Knochen und Stirnbeinzapfen, roh, entfettet oder einfach bearbeitet (aber 
nicht zugeschnitten), mit Säure behandelt oder auch. entleimt; Mehl und 
Abfälle dieser Stoffe: 

050810 Knochenmehl 	  06 + 
0508 50 Knochen und Stirnbeinzapfen, zum Schnitzen geeignet 	  11 + 
0508 90 andere 	  06 + 

Hörner, Geweihe, Hufe, Klauen, Krallen und Schnäbel, roh oder einfach 
bearbeitet, aber nicht zugeschnitten, einschließlich Abfälle und Mehl; Fisch- 
bein, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht zugeschnitten, einschließlich 
Bartenfransen und Abfälle: 

0509 10 zum Schnitzen geeignet 11 + 
0509  90 andere 06 + 
0510 00 Elfenbein, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht zugeschnitten; Mehl und 

Abfälle von Elfenbein 	  11 + 

0511 00  Schildpatt (Panzer, Platten), roh oder einfach bearbeitet, aber nicht zuge

-

schnitten; Klauen und Schildpattabfälle 	  11 + 
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Korallen oder dergleichen, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht weiter 
verarbeitet; Schalen von Weichtieren, roh oder einfach bearbeitet, aber 
nicht zugeschnitten; Mehl und Abfälle von Weichtierschalen: 

0512 20 Korallen und dergleichen, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht weiter 
verarbeitet 19 + 
Schalen von Weichtieren, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht zuge-
schnitten; Mehl und Abfälle von Weichtierschalen: 

0512 50 Perlmutterschalen 	  11 + 
0512 90 andere: 

1. für Futterzwecke 	  00 + 
2. für andere Zwecke 	  11 + 

Meerschwämme: 
051310 roh, auch gewaschen oder beschnitten 	  11 + 
0513 90 andere 11 + 

0514 00 Amber, Bibergeil, Zibet und Moschus; Kanthariden und Galle, auch ge

-

trocknet; tierische Stoffe, die zur Herstellung von Arzneiwaren verwendet 
werden, frisch, gekühlt, gefroren oder auf andere Weise vorläufig haltbar 
gemacht 06 + 

Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen; 
nicht lebende Tiere des Kap. 1 oder 3, ungenießbar: 

nicht lebende Tiere des Kap. 1 oder 3, ungenießbar: 
051510 Kleinfische bis zu 6 cm Länge, getrocknet 	  00 — MO 
0515 20 Garnelen, getrocknet 	  00 — MO 
051550 andere (z. B. Koschenillen, Wasserflöhe, ungenießbares Fleisch): 

1. Wasserflöhe 	  00 + 
2. andere 	  00 — MO 

Fischrogen, ungenießbar: 
0515 60 lebende befruchtete Eier 	  00 + 
0515 80 andere 	  00 + 
0515 90 andere Waren tierischen Ursprungs (z. B. genießbares und ungenieß

-

bares Tierblut, Seidenspinnereier, Ameiseneier, indische Vogelnester): 
1. Seidenspinnereier, Ameiseneier, indische Vogelnester; andere Wa

-

ren tierischen Ursprungs, nicht für Futterzwecke 	  00 d- 
2. andere, für Futterzwecke 	  00 — MO 

Abschnitt II 

Waren pflanzlichen Ursprungs 

Kapitel 6 

Lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels 
Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstöcke, ruhend, im 
Wachstum oder in Blüte: 

060110 Maiblumenkeime 	  00 + 
andere. 

0601 60 ruhend 	  00 + 
0601 80 im Wachstum oder in Blüte 	  00 + 

Andere lebende Pflanzen und Wurzeln, einschließlich Stecklinge und Edel-
reiser: 

0602 11 unbewurzelte Stecklinge verholzender Gewächse und Edelreiser (Pfropf-
reiser) 00 + U 

060215 unbewurzelte Stecklinge nicht verholzender Gewächse 	 00 + 
verholzende Pflanzen: 

0602 20 Reben, auch veredelt 	  00 + 
Rosen: 

0602 31 Unterlagen für Edelrosen 	  00 + 
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0602 39 andere (z. B. Stamm- und Buschrosen, einschließlich Polyanthen und 
Kletterrosen) 00 + 

Bäume und Sträucher: 
0602 51 Obstgehölze, einschließlich Unterlagen zum Veredeln: 

1 Apfelbäume aller Formen auf Sämlingsunterlage und Apfel

-

sämlinge selbst 	  00 — 
2.andere 	  00 + 

0602 53 Forstpflanzen 	  00 + 

Azaleen: 
0602 55 Azalea indica: 

1. ohne Blüten oder Knospen 	  00 + 
2. mit Blüten oder Knospen 	  00 — 

0602 57 andere: 
1. ohne Blüten oder Knospen 	  00 + 
2  mit Blüten oder Knospen 	  00 — 

0602 59 andere Bäume und Sträucher 	  00 + 

0602 80 nicht verholzende Pflanzen, einschließlich Pilzmyzel (z. B. Champignon

-

brut) 00 + 

Blüten und Blütenknospen, geschnitten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch, 
getrocknet, gebleicht, gefärbt, imprägniert oder anders bearbeitet: 

frisch: 
0603 11 Nelken 	  00 — 
0603 12 Rosen 	. 	  00 — 
0603 13 Zwiebelblumen 	  00 — 
0603 19 andere 00 — 
0603 50 getrocknet, gebleicht, gefärbt, imprägniert oder anders bearbeitet 	  00 + 

Blattwerk, 	Blätter, Zweige und andere Pflanzenteile, Gräser, Moose und 
Flechten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch, getrocknet, gebleicht, gefärbt, 
imprägniert oder anders bearbeitet, ausgenommen Blüten und Blütenknos-
pen der Tarifnr 0603: 

frisch, einschließlich der Weihnachtsbäume: 
0604 11 Asparagus-Schnittgrün 	  00 + 
060419 andere. 	 00 + 
0604 30 getrocknet auch geschwefelt 	  00 + 
0604 50 gebleicht, gefärbt imprägniert oder anders bearbeitet 	  00 + 

Kapitel 7 

Gemüse, Pflanzen, Wurzeln und Knollen, 
die zu Ernährungszwecken verwendet werden 

Gemüse und Küchenkräuter, frisch oder gekühlt: 
Pilze: 

070101 Champignons 	  00 + 
0701 09 andere Pilze 	  00 + 
070111 Trüffeln 	. 	  00 + 

070112 Oliven und Kapern 	  00 d- 
070114 Tomaten 	  00 — 
0701 15 Knoblauch 00 + 

Speisezwiebeln und Schalotten: 
0701 16 für Saatzwecke (Steckzwiebeln) 	  00 d- 
0701 17 für andere Zwecke 	  00 + 

Kartoffeln 
070125 Saatkartoffeln 	  00 — 
0701 26 Speisekartoffeln 	  00 — 
0701 29 andere (z B 	Industriekartoffeln): 

1. Industriekartoffeln zur Herstellung von Stärke oder von Mehl, 
Grieß und Flocken von Kartoffeln unter Zollsicherung 	 00 + U 

2. andere 	  00 — 
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070131 Spargel 	  00 + 
070132 Artischocken 	  00 + 

Kohl: 
070141 Blumenkohl 	  00 — 
0701 42 Rosenkohl 	  00 + 
070143 Rotkohl 	  00 + 
070144 Weißkohl 	  00 + 
070145 Wirsingkohl 	  00 + 
0701 49 andere Kohlarten (z. B. Blätterkohl, Kohlrabi) 	  00 + 

Salate: 
070151 Kopfsalat 	  00 — 
0701 52 Endivie 	  00 -- 
0701 59 andere Salate (z. B. Feldsalat, Rapunzel, Sauerampfer, Chikoree) 	. 	. 	. 00 + 
0701 61 Spinat . 	. 	. 	. 	. 	. 00 + 

Karotten, Speisemöhren, Rote Rüben, Mairüben, Herbstrüben, Schwarz-
wurzeln, Rettiche, Radieschen, Wurzelpetersilie, Meerrettich und Knol-
lensellerie, auch mit Kraut: 

070165 Karotten und Speisemöhren 	  00 + 
070166 Knollensellerie 00 + 
0701 09 andere 	  00 + 

Hülsengemüse: 
0701 71 Bohnen 	  00 — 
0701 75 Erbsen 	  00 + 

Gurken: 
0701 81 kleine Gurken (Einlegegurken) von 7 Stück und mehr auf 1 kg . 	. 	. 	. 00 — 
0701 85 andere (z. B Schlangen-, Schäl- und Salatgurken) 	  00 — 

0701 87 Kürbisse und Auberginen 	  00 + 
0701 91 Porree (Lauch) 00 + 
0701 92 Blattpetersilie und Stangen-(Bleich-)Sellerie 00 + 
0701 99 anderes Gemüse und andere Küchenkräuter (z. B Rhabarber, Kerbel, 

Estragon, Bohnenkraut, Majoran, Fenchel, Gemüsepaprika) 	 00 + 

Gemüse und Küchenkräuter, gekocht oder nicht, gefroren: 
070210 Spinat 	. 	  00 + 
0702 20 Erbsen 	  00 + 
0702 30 grüne Bohnen 	  00 + 
0702 90 andere 	  00 + 

Gemüse und Küchenkräuter, zur vorläufigen Haltbarmachung in Salzlake 
oder in Wasser mit einem Zusatz von anderen Stoffen eingelegt, jedoch 
nicht zum unmittelbaren Genuß besonders zubereitet: 

070310 Oliven und Kapern 	  00 + 
0703 30 Speisezwiebeln 	  00 + 
0703 40 Gurken 	  00 + 
0703 60 Pilze 	  00 + 
0703 90 anderes Gemüse und andere Küchenkräuter (z. B Tomaten, Blumenkohl, 

Bohnen) 	  00 + 

Gemüse und Küchenkräuter, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben ge-
schnitten, als Pulver oder sonst zerkleinert, aber nicht weiter zubereitet: 

ganz. auch in Stücke oder Scheiben geschnitten: 
070410 Kartoffeln 	  00 + 
0704 20 Pilze 	  00 + 
0704 30 Tomaten 	  00 + 
0704 40 Blumenkohl 	  00 + 
0704 50 Speisezwiebeln 00 + 
0704 80 anderes Gemüse und andere Küchenkräuter, auch Mischgemüse 	. 	. 	 00 + 
0704 90 als Pulver oder sonst zerkleinert 	  00 + 

Trockene ausgelöste Hülsenfrüchte, auch geschält oder zerkleinert: 
Bohnen: 

Gartenbohnen (Phaseolus-Arten): 
0705 11 zur Aussaat 	  00 — 
0705 19 andere 	  00 + U 
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andere Bohnen (Vicia-Arten): 
zur Aussaat: 

0705 21 Ackerbohnen (Vicia faba var. minor) 	  00 — 
0705 22 Puffbohnen (Vicia faba var. megalosperma) 	  00 — 
0705 29 andere 	  00 + U 

Erbsen: 
Speiseerbsen: 

0705 31 zur Aussaat 	  00 — 
0705 39 andere 	  00 + U 

Futtererbsen, einschließlich Kichererbsen: 
0705 41 zur Aussaat 	  00 — 
0705 49 andere 	  00 + U 

0705 50 Linsen 00 + 
0705 90 andere Hülsenfrüchte 	  00 + U 

0706 00 Wurzeln oder Knollen von Manihot, Maranta und Salep, Topinambur, süße 
Kartoffeln und ähnliche Wurzeln und Knollen mit hohem Gehalt an Stärke 
oder Inulin, auch getrocknet oder in Stücken; Mark des Sagobaumes 	. 	. 	. 00 + U 

Kapitel 8 

Genießbare Früchte, Schalen von Zitrusfrüchten oder von Melonen 

Datteln, Bananen, Ananas, Mangofrüchte, Mangostanfrüchte, Avocato

-

früchte, Guaven, Kokosnüsse, Paranüsse, Kaschu-Nüsse, frisch oder ge-
trocknet, auch ohne Schalen: 

0801 01 Ananas 	  00 + 
Bananen: 

080111 frisch 	  00 + 
080115 getrocknet 	  00 + 
0801 20  Kokosnüsse 	  00 + 
0801 30  Kokosraspel oder ähnlich zerkleinerte Kokosnußkerne, ausgenommen 

Kopra (Warennr. 1201 31) 	  00 + 
0801 40 Paranüsse und Kaschu-Nüsse (Cashew-Nüsse, Anakardien) 	 00 + 
080150 Datteln 00 + 
0801 80 Guaven, Mango-, Mangostan- und Avocatofrüchte 	  00 + 

Zitrusfrüchte, frisch oder getrocknet: 
080210 Pampelmusen und Grapefruits 	  00 + 
0802 20 Zitronen (Limonen) 	  00 + 
0802 30 Apfelsinen 00 + 
0802 40 Mandarinen, Tangerinen, Clementinen und Satsumas 	  00 + 
0802 90 andere Zitrusfrüchte (z. B Pomeranzen, Zedratfrüchte, Bergamotten) 	. 	 00 + 

0803 00 Feigen, frisch oder getrocknet 	  00 + 

Weintrauben, frisch oder getrocknet: 
frisch: 

080411 Tafeltrauben 00 + 
080419 andere (z. B. Keltertrauben) 	  00 + 

getrocknet: 
0804 51 Korinthen 	  00 + 
0804 59 andere (z B Traubenrosinen, Sultaninen) 	  00 + 

trocknet, 
Schalenfrüchte (ausgenommen solche der Tarifnr. 0801), frisch oder ge

-

auch ohne äußere Schalen oder enthäutet: 
080510 Mandeln 	  00 + 

Haselnüsse: 
0805 21 in der Schale 	  00 + 
0805 25 ohne Schale 	  00 + 

Walnüsse: 
0805 31 in der Schale 	  00 + 
0805 35 ohne Schale 	  00 + 
0805 40 Eßkastanien (Maronen) 00 + 
0805  90 Pistazien und andere Schalenfrüchte (z. B Piniennüsse, Pekannüsse) 	. 	. 00 + 

*) Bei der Einfuhr von Traubenrosinen aus Zypern ist die Qualität der Ware, unterschieden nach den Begriffen „selected" oder „scaldet”. 
anzugeben. 
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Apfel, Birnen und Quitten, frisch: 
Äpfel: 

080611 Mostäpfel 	  00 + 
080619 andere 	  00 — 

Birnen: 
0806 31 Mostbirnen 	  00 + 
0806 39 andere 	  00 — 

0806 50 Quitten 	  00 + 

Steinobst, frisch: 
080710 Aprikosen 	  00 + 
0807 20 Pfirsiche 00 + 
0807 30 Kirschen 	  00 + 
0807 40 Pflaumen 	  00 + 
0807 90 anderes Steinobst (z. B. Schlehen) 00 1- 

Beeren, frisch: 
080810 Erdbeeren 	  00 + 

Johannisbeeren: 
0808 21 schwarze Johannisbeeren 	  00 + 

0808 29 andere Johannisbeeren 	  00 + 
0808 30 Himbeeren 00 + 
0808 40 Preiselbeeren (Kronsbeeren) 	  00 + 

0808  50 Heidelbeeren (Bickbeeren, Blaubeeren) 	  00 + 
0808 90 andere Beeren (z. B. Stachelbeeren, Brombeeren, Moosbeeren, Sanddorn-

beeren) 	  00 + 

Andere Früchte, frisch: 
080910 Melonen 00 + 
0809 90 andere (z. B. Hagebutten, Granatäpfel, Kaktusfrüchte, Jujuben, Khaki

-

früchte und Jamaicaäpfel) 	  00 + 

Früchte, gekocht oder nicht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker: 
081010 zur industriellen Verarbeitung 	  00 + 
0810 90 andere 	  00 + 

Früchte, zur vorläufigen Haltbarmachung in Salzlake oder in Wasser mit 
einem Zusatz von anderen Stoffen eingelegt, jedoch nicht zum unmittel-
baren Genuß besonders zubereitet: 

081110 Zedratfrüchte 	  00 + 
081120 Kirschen 00 + 
081130 Aprikosen 	  00 + 
0811 90 andere 	  00 + 

Früchte (ausgenommen solche der Tarifnrn. 0801 bis 0805), getrocknet: 
0812 01 Trockenobstmischungen 	  00 + 

andere: 
081210 Pflaumen 	  00 + 
0812 20 Aprikosen 	  00 + 
0812 30 Pfirsiche 00 + 
0812 40 Äpfel und Birnen 	  00 + 
0812 90 andere Trockenfrüchte (z. B. Preiselbeeren, Heidelbeeren) 	 00 + 

0813 00 Schalen von Zitrusfrüchten oder von Melonen, frisch, gefroren, getrocknet 
oder zur vorläufigen Haltbarmachung in Salzlake oder in Wasser mit 
einem Zusatz von anderen Stoffen eingelegt 	  00 + 

Kapitel 9 

Kaffee, Tee, Mate und Gewürze 

Kaffee, auch geröstet oder entkoffeiniert; Kaffeeschalen und -häutchen; 
Kaffeemittel mit beliebigem Gehalt an Kaffee: 

Kaffee: 
0901 10 nicht geröstet (Rohkaffee) 	  15 + 
0901 20 geröstet, auch glasiert, kandiert, gemahlen oder gepreßt 	 15 + 
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090150 Kaffeeschalen und Kaffeehäutchen 	  15 + 
0901 80 Kaffeemittel mit beliebigem Gehalt an Kaffee 	  15 + 

0902 00 Tee 	  00 -I- U*) 
0903 00 Mate 	  00 + U*) 

Pfeffer der Gattung „Piper"; Früchte der Gattungen „Capsicum" und 
„Pimenta": 

090410 Pfeffer der Gattung „Piper" 	  00 + 
0904 20 Früchte der Gattung ,,Capsicum", ausgenommen ungemahlene Früchte 

von Gemüsepaprika (Kap. 7) 	  00 + 
0904 30 Früchte der Gattung „Pimenta" (z, B. Nelkenpfeffer) 	  00 + 

0905 00 Vanille 	  00 + 

Zimt und Zimtblüten: 
090610 Ceylon-Zimt (Kaneel) 	  00 + 
0906 90 anderer Zimt und Zimtblüten 	  00 + 

0907 00 Gewürznelken, Mutternelken und Nelkenstiele 	  00 + 

Muskatnüsse, Muskatblüte und Kardamomen: 
090810 Muskatnüsse 	  00 + 
0908 20 Muskatblüte 00 + 
0908 50 Kardamomen 	  00 + 

Anis- , Sternanis - , Fenchel - , Koriander - , Kümmel - und Wacholderfrüchte: 
090910 Anis- und Fenchelfrüchte 	  00 + 
0909 30 Korianderfrüchte 00 + 
0909 40 Kümmelfrüchte 00 + 
0909 50 Sternanistrüchte 	  00 + 
0909 60 Wacholderfrüchte 	  00 + 

Thymian, Lorbeerblätter und Safran; andere Gewürze: 
0910 10 Thymian 	  00 + 
0910 20 Lorbeerblätter 	  00 + 
0910 30 Safran 00 + 
0910 40 Ingwer 	  00 + 

andere Gewürze: 
0910 91 Mischungen von Gewürzen 	  00 + 
0910 99 andere 	  00 + 

Kapitel 10 

Getreide 
Weizen und Mengkorn: 

Weizen: 
Saatweizen: 

100112 Sommerfrucht 	  00 — MO 
100113 Winterfrucht 00 — MO 
1001 19 anderer Weizen 	  00 — MO 
100190 Mengkorn 	  00 — MO 

Roggen: 
1002 01 Saatroggen 	  00 — MO 
1002 09 anderer Roggen 	  00 — MO 

Gerste: 
1003 01 Saatgerste 00 — MO 
1003 05 Braugerste 00 — MO 
1003 09 andere Gerste 	  00 — MO 

Hafer: 
1004 01 Saathafer 	  00 — MO 
1004 09 anderer Hafer 	  00 — MO 

*) Das Abpacken und Mischen ist keine Bearbeitung, die die Beschaffenheit der Ware wesentlich verändert. 
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Mais: 
1005 01 Saatmais 	  00 — MO 
1005 09 anderer Mais 	  00 — MO 

Reis: 
1006 10 in der Strohhülse 	  00 — MO 

enthülst: 
1006 51 nicht geschliffen 	  00 — MO 
1006 55 geschliffen, auch glasiert 	  00 — MO 

Bruchreis: 
1006 91 nicht geschliffen 	  00 — MO 
1006 95 geschliffen 00 — MO 

Buchweizen, Hirse aller Art und Kanariensaat; anderes Getreide: 
1007 20 Buchweizen 	  00 — MO 
1007 40 
1007 90 

Hirse aller Art (z. B. Milocorn, Dari) 	  
anderes Getreide (z. B. Kanariensaatl 	  

00 
00 

— 
+ 

MO 

Kapitel 11 

Müllereierzeugnisse; Malz; Stärke; Kleber; Inulin 

Mehl von Getreide: 
1101 10 von Weizen oder Mengkorn 00 — MO 
1101 20 von Roggen 	. 	. 00 — MO 
1101 50 von Gerste, Hafer oder Mais 	  00 — MO 
110160 von Reis 	. 00 — MO 
1101 90 von anderem Getreide 	  00 — MO 

Grobgrieß und Feingrieß; Getreidekörner, geschält, geschliffen, perlförmig 
geschliffen, geschrotet oder gequetscht (einschließlich Flocken), ausgenom-
men enthülster, geschliffener oder glasierter Reis und Bruchreis; Getreide-
keime, auch gemahlen: 

Grobgrieß und Feingrieß- 
1102 01 von Weizen oder Mengkorn 	  00 — MO 
1102 09 von anderem Getreide: 

1. von Gerste, Hafer, Reis, Roggen, Mais, Buchweizen oder Hirse 
aller Art 	  00 — MO 

2. anderer 00 + 

Getreidekörner, geschält, geschliffen, perlförmig geschliffen, geschrotet 
oder gequetscht (einschließlich Flocken), ausgenommen enthülster, ge

-

schliffener oder glasierter Reis und Bruchreis; Getreidekeime, auch ge

-

mahlen: 
110215 von Weizen oder Mengkorn: 

1. Schrot 	  00 — MO 
2. andere 	  00 — 

1102 35 von Gerste: 
1. Schrot 	  00 — MO 
2. andere 	  00 — 

1102 45 von Hafer: 
1. Schrot 	  00 — MO 
2. andere 	  00 — 

1102 65 von Reis 	  00 — MO 

1 102 90 von anderem Getreide: 
1. von Roggen, Mais. Buchweizen oder Hirse aller Art 	 00 — MO 
2, von anderem Getreide 00 + 

1103 00 Mehl von Hülsenfrüchten der Tarifnr. 0705 	  00 + 

1104 00 Mehl von Früchten des Kap. 8 	  00 + 

1105 00 Mehl, Grieß und Flocken von Kartoffeln: 
1. Kartoffelflocken    	 00 — MO 
2. Mehl und Grieß von Kartoffeln 	  00 — 
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Mehl und Grieß von Sagomark, von Manihot, Maranta, Salep oder ande-
ren Wurzeln oder Knollen der Tarifnr. 0706: 

110610 Mehl von Manihot 	  00 + 
1106 90 anderes Mehl sowie Grieß 	  00 + 

1107 00 Malz, auch geröstet 	  00 + 

Stärke; Inulin: 
Stärke: 

110810 von Weizen 	  00 — 
von  Mais: 

1108 21 in Aufmachung für den Einzelverkauf 	  00 — 
1108 29 in anderer Aufmachung 	  00 — 
1108 30 von Reis 	  00 + 
1108 40 von Kartoffeln 	  00 + U 
110850 andere Stärke (z. B. von Roggen, Manihot): 

1. von anderem Getreide 	  00 — 
2. von anderen Pflanzen 	  00 + 

1108 80 Inulin 00 + 

1109 00 Kleber und Klebermehl, auch geröstet 	  00 + U 

Kapitel 12 

Olsaaten und ölhaltige Früchte; verschiedene Samen und Früchte; 
Pflanzen zum Gewerbe- oder Heilgebrauch; Stroh und Futter 

Ölsaaten und ölhaltige Früchte, auch zerkleinert: 
120105 Baumwollsamen 	  00 + 

Erdnußkerne: 
1201 11 für die Gewinnung von 01 	  00 + 
1201 14 für andere Zwecke 	  00 + 

Erdnüsse in Schalen: 
1201 16 für die Gewinnung von 01 	  00 + 
1201 19 für andere Zwecke 	  00 + 

Hanfsaat: 
1201 22 für Saatzwecke 	  00 + 
1201 24 für andere Zwecke 	  00 + 

120131 Kopra 	  00 + 
Leinsamen: 

1201 36 für die Gewinnung von 01: 
1. für Ernährungszwecke 	  00 + 
2. für andere Zwecke 	  06 + 

1201 37 für Saatzwecke 	  00 + 
1201 38 für Futterzwecke 	  00 + 
1201 39 für andere Zwecke 	  06 + 

Mohnsamen: 
1201 41 für die Gewinnung von 01 	  00 + 
1201 42 für Saatzwecke 	  00 + 
1201 44 für andere Zwecke 	  00 + 
1201 45 Nigersaat 	  00 + 
1201 51 Palmnüsse und Palmkerne 	  00 + 

Rapssamen und Rübsensamen: 
1201 57 für Saatzwecke 	  00 + 
1201 59 für andere Zwecke 	  00 + 
120161 Rizinussamen 	  06 + 

Senfsamen: 
1201 64 für Saatzwecke 	  00 + 
1201 65 für andere Zwecke 	  00 + 
1201 67 Sojabohnen 	  00 + 
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Sonnenblumenkerne: 
1201 71 für die Gewinnung von 01 	  00 + 
1201 72 für Saatzwecke 	  00 + 
1201 74 für andere Zwecke 	  00 + 

andere Ölsaaten und ölhaltige Früchte (z. B. Sesam-, Pulguera-, 	Mar

-

fourair-, Mowra- . Olrettich-, Saflor-, Kapok-, Stillingiasarnen, Sheanüsse, 
Weintraubenkerne): 

1201 97 für Saatzwecke 	  00 + 

1201 99 für andere Zwecke 	  00 + 

1202 00 Mehl von Ölsaaten oder ölhaltigen Früchten, nicht entfettet, ausgenommen 
Senfmehl 	  00 + 

Samen, Sporen und Früchte zur Aussaat: 
120311 Samen von Zuckerrüben 	  00 — 

1203 19 Samen von Kohlrüben, Runkelrüben oder anderen Wurzeln zu Futter

-

zwecken 	  00 — 

Samen von Klee und kleeähnlichen Pflanzen: 
1203 21 von Rotklee (Trifolium pratense) 	  00 + U 
1203 22 von Luzerne (Medicago sativa und Medicago varia) 	  00 + U 
1203 23 von Esparsette (Onobrychis viciaefolia) 	  00 + U 
1203 24 von Serradella (Ornithopus sativus) 	  00 + U 
1203 26 von Inkarnatklee (Trifolium incarnatum) 	  00 + U 
1203 23 von Weißklee (Trifolium repens) 00 +*) U 
1203 28 von Schwedenklee (Trifolium hybridum) 	  00 + U 
1203 31 von Gelbklee (Medicago lupulina) 	. 00 + U 
1203 32 von Alexandrinerklee (Trifolium alexandrinum) 	  00 + U 
1203 33 von Gemeinem Hornklee (Lotus corniculatus) 	  00 + U 
1203 39 von anderem Klee und anderen kleeähnlichen Pflanzen 	 00 + U 

Samen von Gräsern: 
von Weidelgras: 

1203 41 von Deutschem Weidelgras [Englischem Raygras] (Lolium perenne) 	. 00 — 
1203 42 von Welschem Weidelgras [Italienischem Raygras] (Lolium multi

-

florum italicum) 00 — 
1203 45 von Westerwoldischem Weidelgras [Westerwoldischem Raygras] 

(Lolium multiflorum var. westerwoldicum), Brasilianischem Weidel

-

gras (Lolium multiflorum var. brasilianum), Bastard- und anderem 
Weidelgras 	  00 — 

von  anderen Gräsern: 
1203 46 von Glatthafer [Französischem Raygras] (Arrhenatherum elatius) 	. 	. 00 +*) U 
1203 47 von Wiesen-Lieschgras [Timothee] (Phleum pratense) 	 00 — 
1203 48 von Gemeinem Knaulgras (Dactylis glomerata) 	  00 +*) U 
1203 51 von Wiesen-Rispengras (Poa pratensis) 	  00 + U 
1203 52 von Gemeinem Rispengras (Poa trivialis) 	  00 + U 
1203 53 von Wiesenschwingel (Festuca pratensis) 	  00 — 
1203 54 von Rotschwingel (Festuca rubra) 	  00 — 
1203 55 von Straußgras (Agrostis tenuis, Agrostis alba und anderen Agro-

stis-Arten) 00 + U 
1203 59 von anderen Gräsern 	  00 + U 
1203 61 Samen von anderen Futterpflanzen (z. B. Spörgel), ausgenommen Samen 

von Futterrüben (Warennr. 1203 19), Wicken (Warennrn. 1203 75 und 
1203 76) und Lupinen (Warennrn. 1203 81 und 1203 82) 	  00 + u 

1203 65 Blumensamen, ausgenommen Samen von blütentragenden Gehölzen 	. 	. 00 + 
1203 71 Gemüsesamen, einschließlich Gemüserübensamen (z. B. Samen von Mai-

rüben, Herbstrüben, Rote Rüben) und Küchenkräutersamen 	 00 + 
Wickensamen: 

1203 75 für Saatzwecke 	  00 + U 
1203 76 für andere Zwecke 	  00 + U 

Lupinensamen: 
1203 81 für Saatzwecke 	  00 + U 
1203 82 für andere Zwecke 	  00 + U 

Forstsamen: 
1203 85 von Nadelgehölzen 	  00 + 
1203 86 von Laubgehölzen 	  00 + 
1203 90 andere (z. B. Kirschenkerne) 	  00 + U 

*) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland ein in der Länderliste B genanntes Land ist. 
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Zuckerrüben, auch Schnitzel, frisch, getrocknet oder gemahlen; Zuckerrohr: 
Zuckerrüben, auch Schnitzel: 

1204 11 frisch 	  00 + 
120419 andere 	  00 — MO 
1204 50 Zuckerrohr 	  00 + 

1205 00 Zichorienwurzeln, frisch oder getrocknet, auch geschnitten, nicht geröstet 	 00 + 
Hopfen (Blütenzapfen) und Hopfenmehl: 

120610 Blütenzapfen 00 + 
1206 50 Hopfenmehl (Lupulin) 	  00 + 

lingsbekämpfung 

Pflanzen, Pflanzenteile, Samen und Früchte der hauptsächlich zur Riech

-

mittelherstellung oder zu Zwecken der Medizin, Insektenvertilgung, Schäd- 
und dergleichen verwendeten Art, frisch oder getrocknet, 

ganz, in Stücken, als Pulver oder sonst zerkleinert: 
120710 Pyrethrum (Wurzeln, Rinden, Stiele, Blätter und 	Blüten) und Wurzeln 

von rotenonhaltigen Pflanzen (z. B. Derris, Tephrosia) 	  06 + 
1207 20 Chinarinde 06 + 
1207 30 Mohnstroh, einschließlich Mohnköpfe 	  06 + 
1207 90 andere 06 + 

Johannisbrot, frisch oder getrocknet, auch als Pulver oder sonst zerklei

-

nert; Fruchtkerne und andere Waren pflanzlichen Ursprungs der haupt

-

sächlich zur menschlichen Ernährung verwendeten Art, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen: 

1208 10 Johannisbrot, auch gemahlen oder sonst zerkleinert 	  00 + 
Johannisbrotkerne, ausgenommen Johannisbrotkeime und Johannisbrot-
keimmehl (Warennr 1208 90): 

1208 31 ungeschält, weder gemahlen noch sonst zerkleinert 	  06 + 
andere: 

1208 35 gemahlen 	(Johannisbrotkernmehl) 	  06 + 
1208 39 andere 	  06 + 
1208 90 andere pflanzliche Erzeugnisse (z. B. Aprikosen-, Pfirsich-, Pflaumen

-

steine, Johannisbrotkeime, Johannisbrotkeimmehl, geschrotete Gemüse-
samen), ausgenommen Kirschenkerne (Warennr. 1203 90) 	 00 + 

1209 00 	Stroh und Spreu von Getreide, roh, auch zerkleinert 	  00 + 
Runkelrüben, 	Kohlrüben 	und andere 	Wurzeln zu Futterzwecken; Heu, 
Luzerne, Klee, Futterkohl, Lupinen, Wicken und ähnliches Futter: 

1210 10 Runkelrüben, Kohlrüben und andere Wurzeln zu Futterzwecken 	. 	. 	. 	. 00 + 
anderes pflanzliches Futter (z. B. Gras, Runkelrüben-, Kohlrüben-, Futter

-

möhrenblätter), ausgenommen entkörnte Maiskolben, Maisstengel, Mais

-

blätter, Gemüserübenblätter, Erbsenschoten, Bohnenhülsen und Eicheln 
(Tarifnr. 2306) : 

1210 95 getrocknet: 
1. Luzerne, gemahlen 	  00 +*) 
2. anderes 	  00 + 

1210 99 anderes (z. B. frisch) 	  00 + 

Kapitel 13 

Pflanzliche Rohstoffe zum Färben oder Gerben; 
Gummen, Harze und andere pflanzliche Säfte und Auszüge 

Pflanzliche Rohstoffe zum Färben oder Gerben: 
pflanzliche Rohstoffe zum Färben, auch gemahlen oder sonst zerkleinert: 

1301 11 Blau-, Gelb- und Rotholz 	  06 + 
1301 19 andere (z. B. Alkannawurzeln, Gelbbeeren, Saflor, Waid, grüne Wal

-

nuß- und Mandelschalen) 	  06 + 
pflanzliche Rohstoffe zum Gerben, auch gemahlen oder sonst zerkleinert: 

130120 Eichen- und Fichtenrinden 	  10 + 
130130 Mimosarinde 10 + 
1301 40 Valonea und Trillo; Dividivi 	  10 + 

') Die Einfuhr ist genehmigungsbeclürftig, wenn Ursprungsland ein in der Länderliste B genanntes Land ist. 
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130150 Myrobalanen 	  10 + 
130160 Sumach 	  10  + 
1301 90 andere (z. B. Quebrachoholz, Hemlock-, Maletto-, Mangrove-, Weiden

-

rinde, Algarobilla, Gallen) 	  10 + 

Stocklack, Körnerlack, Schellack und dergleichen, auch gebleicht; natürliche 
Gummen, Gummiharze, Harze und Balsame: 

Schellack: 
1302 11 weder gebleicht noch entfärbt 	  06 + 
1302 15 gebleicht oder entfärbt 06 + 

1302 20 Stocklack, Körnerlack und Kirilack 	  06 + 

natürliche Gummen: 
1302 31 Gummi arabicum 	  06 + 

1302 39 andere natürliche Gummen (z. B. Tragant-, Kirsch-, Karaya-, Sterculia

-

gummi) 	. 	  06 + 
1302 40 Gummiharze (z. B. Asa foetida [Asant], Galbanum, Gummigut, Weih-

rauch, Myrrhe) 06 + 
1302 50 Balsame (z. B. Kanada-, Kopaiva-, Peru-, Tolubalsam) 	  06 + 
1302 60 Koniferenharze, roh (z. B. gemeiner Terpentin, Lärchenterpentin), ausge

-

nommen Harzdestillate des Kap. 38 (z. B. Kolophonium) 	  06 + 
1302 70 Kopale (z. B. Manila-, Kauri-, Sansibarkopal) 	  06 + 

1302 90 andere (z. B. Akaroid-, Benzoe-, Dammar-, Elemi-, Sandarakharz, Mastix) 06 + 

Pflanzensäfte und -auszüge; Pektin; Agar-Agar und andere natürliche 
Pflanzenschleime und Verdickungsstoffe, aus pflanzlichen Stoffen ausge-
zogen: 

Pflanzensäfte und -auszüge: 
130310 Süfiholz-Auszug, flüssig oder fest, soweit nicht durch die Vorschrift 

zu Kapitel 13 des Zolltarifs ausgenommen 	  06 + 
1303 20 Pyrethrum -Auszug und Auszüge aus rotenonhaltigen Wurzeln 	. 	. 	. 	. 06 + 
1303 30 Hopfen-Auszug 	  06 + 
1303 40 Opium 	  06 + 

andere Pflanzensäfte und -auszüge: 
1303 61 einfache Pflanzenauszüge, hauptsächlich zu therapeutischen oder 

prophylaktischen Zwecken, auch auf einen bestimmten Wirkungswert 
eingestellt oder in einem beliebigen Lösungsmittel gelöst, jedoch 
weder dosiert noch für den Einzelverkauf aufgemacht (andere: 
Tarifnr. 3003) 	  06 + 

1303 65 zusammengesetzte Pflanzenauszüge zur Herstellung von Getränken 
oder Lebensmittelzubereitungen 	  00 + 

1303 69 andere Pflanzensäfte und -auszüge (z. B. Aloesaft, Manna) 	. 	. 	. 	. 06 + 
1303 70 Pektin, ausgenommen Pektinate und Pektate (Warennr. 3906 90) 	. 	. 	. 	. 00 + 

Pflanzenschleime und natürliche Verdickungsstoffe: 
1303 81 Agar-Agar 	  06 + 
1303 89 andere (z. B. Carrageen), ausgenommen Alginsäure, ihre Salze und 

Ester (Warennr. 3906 10) 	  06 + 

Kapitel 14 

Flechtstoffe, Schnitzstoffe und andere Waren pflanzlichen Ursprungs, 
• anderweit weder genannt noch inbegriffen 

Pflanzliche Stoffe der hauptsächlich zur Korb- oder Flechtwarenherstellung 
verwendeten Art (Getreidestroh, gereinigt, gebleicht oder gefärbt, Korb-
weiden, Schilf, Bambus, Stuhlrohr, Binsen, Raffiabast, Lindenbast und der-
gleichen): 

Stuhlrohr (spanisches Rehr, Rotang): 
1401 11 roh, auch gewaschen, in sonstiger Weise gereinigt, geschwefelt oder 

auf Längen geschnitten 11 + 
1401 15 geschält (Peddig), auch poliert oder gefärbt 	  11 + 
140119 anderes 	  11 + 

Korbweiden: 
1401 21 ungeschält und ungespalten 	  11 + 
1401 29 andere (z. B. geschält, gespalten) 	  11 + 



Drucksache 2386 	Deutscher Bundestag — 3. Wahlperiode 

Nr. 
des Waren

-

Verzeichnisses 

für die 
Außenhandels

-

statistik 

Warenbenennung  

Zu

-

ständig

-

keits

-

bereich 

genehmi

-

gungsfrei 

(+) 
g enehmi

-

gungsbe- 
dürftig (—) 

(s. I, 3 d. 
Einfuhr

-

liste) 

Bemer

-

kungen: 
MO = 

Markt

-

Ordnung 
U = 

Ursprungs

-

zeugnis 

1 2 3 4 5 

1401 30 Schilf und Bambus 	  11 + 
140140 Raffiabast 	  11 + 
1401 90 andere (z. B. Binsen, Lindenbast, gereinigtes, gebleichtes oder gefärbtes 

Getreidestroh, einschließlich Trinkstrohhalme) 11 + 

Pflanzliche Stoffe der hauptsächlich zu Polsterzwecken verwendeten Art 
(Kapok, Pflanzenhaar, Seegras und dergleichen), auch auf Unterlagen aus 
anderen Stoffen: 

Kapok: 
1402 11 nicht kardiert 	  11 + 
140219 anderer 11 + 
1402 91 afrikanisches Pflanzenhaar (Crin d'Afrique) 	  11 + 
1402 99 andere (z. B. Seegras) 	  11 + 

1403 00 Pflanzliche Stoffe der hauptsächlich zur Herstellung von Besen, Bürsten 
oder Pinseln verwendeten Art (Sorghorispen, Piassava, Reiswurzeln, Istel 
und dergleichen), auch in Strängen oder Bündeln 	  11 + 

1404 00 Kerne, Schalen, Nüsse und harte Samen der zum Schnitzen verwendeten 
Art (Steinnüsse, Dugalmonnüsse und dergleichen) 	  11 + 

Waren pflanzlichen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen: 
140510 Espartogras (Alfa, Spartogras), auch zu Strängen zusammengedreht 	. 	. 11 + 

andere Waren pflanzlichen Ursprungs, auch gemahlen (z. B. Luffa, Irlän- 
disches Moos, Blasentang, Sägetang, Weberkarden, Tabakstrünke, Stein
nußmehl) : 

- 

1405 91 für Futterzwecke 	  00 + 
1405 99 für andere Zwecke 	  11 + 

Abschnitt III 

Tierische und pflanzliche Fette und 01e; 
Erzeugnisse ihrer Spaltung; 

genießbare verarbeitete Fette; Wachse tierischen 
und pflanzlichen Ursprungs 

Kapitel 15 

Tierische und pflanzliche Fette und Öle; Erzeugnisse ihrer Spaltung; 
genießbare verarbeitete Fette; Wachse tierischen und 

pflanzlichen Ursprungs 

Schweineschmalz; Geflügelfett, ausgepreßt oder ausgeschmolzen: 
Schweineschmalz: 

1501 01 für Ernährungszwecke 	  00 — MO 
1501 02 für andere Zwecke*) 	  06 + 
1501 41 Geflügelfett, ausgepreßt oder ausgeschmolzen 	  00 -I- 

Talg  von Rindern, Schafen oder Ziegen, roh oder ausgeschmolzen, ein-
schließlich Premier Jus: 

150210 roh: 
1. von Tieren der Nummern 0102 15, 0102 25, 0102 35, 0102 45, 0102 55, 

0104 25 und 0104 35 	  00 — MO 
2. von Ziegen 	  00 + 

ausgeschmolzen: 
Premier Jus: 

1502 21 für Ernährungszwecke 	  00 — MO 
1502 22 für andere Zwecke 	  06 + 

*) nur unter Zollaufsicht (anderes: Warennr. 1501 01) 
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anderer: 
1502 31 für Ernährungszwecke 	  00 — MO  
1502 32 für andere Zwecke 	  06 + 

Schmalzstearin; Oleostearin; Schmalzöl, Oleomargarin und Talgöl, weder  
emulgiert, vermischt noch anders verarbeitet:  

1503 01 für Ernährungszwecke 	  00 —  MO 
1503 02 für andere Zwecke 	  06 + 

Fette und Ole von Fischen oder Meeressäugetieren, auch raffiniert:  
Leberöle: 

von Fischen der Gadusart (Kabeljau [Dorsch], Schellfisch, Merlan, See-
lachs und Pollack) : 

150410 roh 	  06 +  
gereinigt, auch bestrahlt oder zusätzlich vitaminiert: 

1504 21 Medizinallebertran 06 + 
1504 29 andere 	. 	. 06 t 
1504 60 von anderen Fischen (z. B Heilbuttleberöl) 06 + 

Waltran (Walöl) und Walfett: 
1504 71 für Ernährungszwecke: 

1 ungereinigt 	  00 + 
2 anderer 00 — MO 

für andere Zwecke: 
1504 73 Spermacetiöl (Walratöl) 	  06 +  
1504 74 anderes 	  06 +  

andere Fette und Ole von Fischen oder Meeressäugetieren: 
1504 91 für Ernährungszwecke: 

1. ungereinigt 	  00 + 
2. anderes 00 — MO 

1504 92 für andere Zwecke 	  06 + 

Wollfett und daraus stammende Fettstoffe, einschließlich Lanolin:  
1505 10 rohes Wollfett 	  06 + 
1505 90 andere (z B Wollfettolein, Wollfettstearin, Lanolin) 	  06 + 

Andere tierische Fette und Ole (z. B. Klauenöl, Knochenfett, Abfallfett):  
1506 10 Klauenöl und Knochenöl 	  06 + 
1506 90 andere (z. B. Pferdefett, Eieröl): 

1. für Ernährungszwecke 	  00 + 
2. für andere Zwecke 	  06 + 

Fette pflanzliche Ole, flüssig oder fest, roh, gereinigt oder raffiniert:  
Baumwollsaatöl: 

roh: 
1507 01 für Ernährungszwecke 	  00 + 
1507 02 für andere Zwecke 	  06 + 

anderes: 
1507 03 für Ernährungszwecke 	  00 — MO 
1507 04 für andere Zwecke 	  06 + 

Bucheckern-, Mais- und Mohnöl: 
roh: 

1507 05 für Ernährungszwecke 	  00 + 
1507 06 für andere Zwecke 	  06 + 

anderes: 
1507 07 für Ernährungszwecke 	  00 — MO 
1507 08 für andere Zwecke 	  06 + 

Erdnußöl: 
roh: 

150711 für Ernährungszwecke 	  00 + U 
1507 12 für andere Zwecke 	  06 + 

anderes: 
150713 für Ernährungszwecke 	  00 — MO 

1507 14 für andere Zwecke 	  06 + 
Holzöl: 

1507 16 roh 	  06 + 
1507 18 anderes 	  06 + 
1507 20 Japanwachs 	  06 + 
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Kokosöl: 
roh: 

1507 21 für Ernährungszwecke 	  00 + U 
1507 22 für andere Zwecke 	  06 + 

anderes: 
1507 23 für Ernährungszwecke    	 00 — MO 
1507 24 für andere Zwecke 	  06 + 

Leinöl. 
roh: 

1507 25 für Ernährungszwecke 	  00 --f - 

1507  26 für andere Zwecke 	  06 + 
anderes: 

1507 27 für Ernährungszwecke 	. 	  00 — MO 
1507 28 für andere Zwecke 	. 	. 	. 	. 	  06 + 

Olivenöl, ausgenommen Sulfurolivenöl und lampantes Olivenöl 
(Warennr 	1507 70): 

für Ernährungszwecke: 
1507 29 Jungfernöl (siehe zusätzliche Vorschrift 2 zu Kapitel 15 des Zolltarifs) 00 + 
1507 30 anderes Olivenöl für Ernährungszwecke: 

1. roh 00 + 
2. anderes 	  00 — MO 

1507 32 für andere Zwecke 	  06 + 

Palmkernöl: 
roh: 

1507 35 für Ernährungszwecke 	  00 + U 
1507 36 für andere Zwecke 	  06 + 

anderes: 
1507 37 für Ernährungszwecke 	  00 — MO 
1507 38 für andere Zwecke 	  06 + 

Palmöl: 
roh: 

1507 41 für Ernährungszwecke 	  00 -F- 
1507 42 für andere Zwecke 	  06 + 

anderes: 
1507 43 für Ernährungszwecke 	  00 — MO 
1507 44 für andere Zwecke 	  06 + 

Raps- und Rüböl: 
roh: 

1507 45 für Ernährungszwecke 	  00 + U 
1507 46 für andere Zwecke 	  06 + 

anderes: 
1507 47 für Ernährungszwecke 	  00 — MO 
1507 48 für andere Zwecke 	. 06 + 

Rizinusöl: 
1507 49 roh 	  06 -1- U 
1507 50 anderes 	  06 + U 

Sesamöl: 
roh: 

1507 55 für Ernährungszwecke 	  00 + 
1507 56 für andere Zwecke 	  06 + 

anderes: 
1507 57 für Ernährungszwecke 	  00 — MO 
1507 58 für andere Zwecke 	  06 + 

Sojaöl: 
roh: 

1507 61 für Ernährungszwecke 	  00 + U 
1507 62 für andere Zwecke 	  06 + 

anderes: 
1507 63 für Ernährungszwecke 	  00 — MO 
1507 64 für andere Zwecke 	  06 + 

Sonnenblumenöl: 
roh: 

1507 65 für Ernährungszwecke 	  00 + U 
1507 66 für andere Zwecke 	  06 + 

anderes: 
1507 67 für Ernährungszwecke 	  00 — MO 
1507 68 für andere Zwecke 	  06 + 
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1507 70 Sulfurolivenöl und lampantes Olivenöl 	  06 + 

andere fette pflanzliche Ole (z. B. Kopaiva-, Saflor-, Shea-, Karité-, Senf-
saatöl, Myrtenwachs): 

roh:  
1507 95 für Ernährungszwecke 	  00 +  
1507 96 für andere Zwecke 	  06 

anderes: 
1507 97 für Ernährungszwecke 	  00 — MO 

1507 98 für andere Zwecke 	  06 + 

Tierische und pflanzliche Ole, gekocht, oxydiert, dehydratisiert, geschwe-
felt, geblasen, durch Hitze im Vakuum oder in inertem Gas polymerisiert  
oder anders modifiziert:  

150810 Firnisse und Standöle auf der Grundlage von Leinöl 	  06  + 
1508 90 andere 	  06  +  

Degras:  
150910 natürlicher Degras 	  06 

1509 90 anderer 	  06 - 

Technische Fettsäuren; saure Ole aus der Raffination; technische Fett-
alkohole:  

1510 01 Olsäure (Olein) 	  06 + 

1510 05 Stearinsäure (Stearin) 06 

andere technische Fettsäuren; saure Ole aus der Raffination: 
mit einem Gehalt an freien Fettsäuren von 85 Gewichtshundertteilen 
oder mehr: 

1510 31 Destillationsfettsäuren 	  06 + 
1510 39 andere 06  - 

1510 50 mit einem Gehalt an freien Fettsäuren von weniger als 85 Gewichts-
hundertteilen 06 + 

1510 80 technische 	Fettalkohole 	  06  + 

Glyzerin, einschließlich Glyzerinwasser und -unterlaugen:  

151110 Rohglyzerin 	  06 + 
151120 Reinglyzerin 06 + 
1511 50 Glyzerinwasser und -unterlaugen 	  06 + 

Tierische und pflanzliche Fette und Ole, gehärtet, auch raffiniert, jedoch  
nicht weiter verarbeitet:  

tierische Fette und Ole: 
Walöl:  

151211 ohne weitere Bearbeitung genießbar 	  00 — MO 
anderes: 

151217 für Ernährungszwecke 	  00 — MO 
151218 für andere Zwecke 	  06 + 

Fischöl:  
1512 21 ohne weitere Bearbeitung genießbar 	  00 — MO 

anderes:  
1512 27 für Ernährungszwecke 	  00 — MO 
1512 28 für andere Zwecke 	  06 + 

andere: 
1512 51 ohne weitere Bearbeitung genießbar 	  00 — MO 

andere: 
1512 57 für Ernährungszwecke 	  00 -- MO 
1512 58 für andere Zwecke 	  06 + 

pflanzliche Fette und Ole: 
1512 81 ohne weitere Bearbeitung genießbar 	  00 — MO 

andere: 
1512 87 für Ernährungszwecke 	  00 — MO 
1512 88 für andere Zwecke 	  06 + 

Margarine, Kunstspeisefett und andere genießbare verarbeitete Fette:  

1513 10 Margarine    	 00 — MO 
1513 90 andere 	  00 — MO 

1514 OC Walrat, roh, gepreßt oder raffiniert, auch gefärbt 	  06 +  
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Bienenwachs und anderes Insektenwachs, auch gefärbt: 
151510 roh 	  06 + 
1515 90 andere 	  06 + 

Pflanzenwachs, auch gefärbt: 
roh: 

151610 Karnaubawachs 	  06 + 
1516 20 Candelillawachs 	  06 + 
1516 50 anderes Pflanzenwachs (z. B. Ouricuri-, Palm-, Baumwoll-, Flachs-, 

Espartowachs) 	  06 + 
1516 90 anderes 	  06 + 

Rückstände aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tierischen oder 
pflanzlichen Wachsen: 

1517 30 Soapstock und ÖldraB 	  06 + 
1517 90 andere Rückstände (z. B. Stearin-, Woll-, Glyzerinpech, gebrauchte fett- 

oder wachshaltige Bleicherden) 	  06 + 

Abschnitt IV 

Waren der Lebensmittelindustrie; Getränke, 
alkoholische Flüssigkeiten und Essig; Tabak 

Kapitel 16 

Zubereitungen von Fleisch, Fischen, Krebstieren und Weichtieren 

Würste und dergleichen, aus Fleisch, aus Schlachtabfall oder aus Tierblut: 
1601 10 aus oder unter Verwendung von Lebern: 

1. von Tieren der Nummern 0102 15, 0102 25, 0102 35, 0102 45, 0102 55, 
0103 10, 0103 95, 0104 25 und 0104 35 	  00 — MO 

2. andere 	  00 + 
160190 ohne Verwendung von Lebern: 

1. der unter Nummer 1601 10 (1.) genannten Tiere 	  00 — MO 
2. andere 	  00 + 

Fleisch und Schlachtabfall, anders zubereitet oder haltbar gemacht: 
aus oder unter Verwendung von Lebern: 

160211 von Gänsen oder Enten 	  00 + 
1602 19 von anderen Tieren: 

1. von Tieren der Nummern 0102 15, 0102 25, 0102 35, 0102 45, 0102 55, 
0103 10, 0103 95, 0104 25 und 0104 35 	  00 — MO 

2. andere 	  00 + 
ohne Verwendung von Lebern: 

1602 50 von Rindern 	  00 — MO 
von Schweinen: 

1602 61 Schinken 	  00 — MO 
1602 69 andere 	  00 — MO 
1602 90 von anderen Tieren: 

1. von Schafen und Lämmern 	  00 — MO 
2. andere 	  00 + 

1603 00 	Fleischextrakte und Fleischsäfte 	  00 — MO 
Fische, 
ersatz: 

zubereitet oder haltbar gemacht, einschließlich Kaviar und Kaviar- 

160411 Kaviar 	  00 + 
160415 Kaviarersatz 00 + 
1604 20 Pasten, Pasteten und Würste 	  00 + 
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andere: 
1604 91 Lachse 00 + 
1604 92 Sprott 00 +  
1604 93 Sardine 	  00 +  
1604 94 Hering 	  00 +  
1604 95 Sardelle 	  00 + 

1604  96 Thunfische und Boniten 	  00 +  
1604 97 Seelachs 	  00 +  
1604 99 andere, auch Zubereitungen aus verschiedenen Fischarten 	 00 + 

Krebstiere und Weichtiere, zubereitet oder haltbar gemacht:  
Krebstiere: 	 • 

1605 10 Hummern und Langusten 	  00 + 
1605 30 andere Krebstiere 	  00 +  
1605 80 Weichtiere 00 +  

Kapitel 17  

Zucker und Zuckerwaren .  

Rüben- und Rohrzucker, fest:  
Rohzucker: 

1701 11 Rohrzucker  	00 — MO 
170115 Rübenzucker  	00 — MO 

Verbrauchszucker: 
170131 Kandiszucker und Kandisfarin  	00 — MO 
170139 anderer Verbrauchszucker (z. B. Kristallraffinade und andere Raffi

-

nade, Würfelzucker, Melispuder) 	  00 —  MO  

Andere Zucker; 	Sirupe; Kunsthonig, 	auch mit natürlichem Honig ver

-

mischt; Zucker und Melassen, karamelisiert:  
1702 10 Kunsthonig, auch mit natürlichem Honig vermischt  	00 — 
1702 20 Karamelzucker und karamelisierte Melasse, fest oder als Sirup (braune, 

geschmacklose oder leicht bittere, nicht kristallisierbare Erzeugnisse 
[z. B. Zuckercouleur))  	00 + 
andere Zucker und andere Sirupe: 

1702 91 Säfte und Abläufe aus der Rüben- und Rohrzuckergewinnung (z. B. 
Rübensaft), Rüben- und Rohrzuckersirup 	  00 — MO 

1702 92 Dextrose (Glukose, Traubenzucker, Stärkezucker) und Stärkesirup 	. 00 + 
1702 93 Laktose und Laktosesirup 	  00 + 
1702 99 andere (z. B. Maltose, Invertzucker, Lävulose, Ahornzucker sowie 

Sirupe daraus) : 
1. Invertzucker aus Zuckerrüben, Zuckerrohr oder Melasse sowie  

Sirupe daraus, soweit sie einen Reinheitsgehalt von über 70 Grad  
haben 	  00 — MO  

2. andere 	  00 +  

1703 00 Melassen, auch entfärbt 	  00 — MO  
Zuckerwaren ohne Kakaogehalt:  

1704 10 Süßholz-Auszug mit einem Gehalt an Zucker von mehr als 10 Gewichts- 
hundertteilen und Lakritzwaren 	  00 +  

1704 20 Kaugummi 	  00 -f 
1704 31 Hartkaramellen (z. B. Frucht-, Hustenbonbons) 	  00 + 
1704 35 Weichkaramellen (z. B. Milch-, Rahmbonbons) 	  00 + 
1704 40 Dragees 00 + 
1704 50 Komprimate 	  00 + 
1704 60 Rohmassen (z. B. Fondant-, Marzipanmasse) 	  00 + U  
1704 90 andere Zuckerwaren ohne Kakaogehalt (z. B. Gummibonbons, Fondant-, 

Marzipan-, Persipanwaren) 	  00 + 
Zucker, Sirupe und Melassen, aromatisiert oder gefärbt (einschließlich  
Vanille- und Vanillinzucker), ausgenommen 	Fruchtsäfte mit beliebigem  
Zusatz von Zucker:  

1705 10 Vanille -  und Vanillinzucker 	  00 — 
1705 90 andere (z. B. Rübensaft): 

1. mit einem Reinheitsgehalt von über 70 Grad 	  00 - MO 
2. anderer 	  00 + 
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Kapitel 18 

Kakao und Zubereitungen aus Kakao 

1801 00 Kakaobohnen, auch Bruch, roh oder geröstet 	  00 + 

1802 00 Kakaoschalen, Kakaohäutchen und anderer Kakaoabfall 	  00 + 

Kakaomasse, auch entfettet: 
180310 nicht entfettet 	 00 + 
1803 50 entfettet 00 + 

1804 00 Kakaobutter, einschließlich Kakaofett 	  00 + 

1805 00 Kakaopulver, nicht gezuckert 	  00 + 

Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen: 
Schokolade und Schokoladewaren: 

180610 ungefüllt (z. 	B. in Blöcken, Tafeln, Riegeln, Phantasieformen, auch mit 
Mandeln, Nüssen oder dergleichen 	oder als Pulver), einschließlich 
Schokoladenüberzugsmasse (Kuvertüre) 	  00 + 

1806 20 gefüllt (z. B. Creme-, Marzipan-, Nugat-, Trüffelschokolade, Pralinen, 
Phantasieformen) 00 + 

1806 90 andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen (z B. Zuckerwaren mit 
beliebigem Gehalt an Kakao, gezuckertes Kakaopulver sowie Zuberei

-

tungen zur Ernährung von Kindern oder zum Diät- oder Küchengebrauch 
auf der Grundlage von Mehl, Stärke oder Malz-Extrakt mit einem Ge-
halt an Kak :o von 50 Gewichtshundertteilen oder mehr, wie Haferkakao 
und Malzkakao): 

1. Speiseeis und Speiseeispulver mit Kakaogehalt 	  00 — 
2. andere 00 - 

Kapitel 19 

Zubereitungen auf der Grundlage von Getreide, 
Mehl oder Stärke; Backwaren 

190100 	Malz-Extrakt 00 + 

Zubereitungen 
gebrauch 

zur Ernährung von Kindern oder zum Diät- oder Küchen-
auf der Grundlage von Mehl, Stärke oder Malz-Extrakt, auch 

mit einem Gehalt an Kakao von weniger als 50 Gewichtshundertteilen: 

1902 10 Kindernährmittel auf der Grundlage von Mehl oder Stärke 	 00 — 
1902 30 Quellmehle 00 — 
1902 50 Pulver zur Herstellung von Puddings, Süßspeisen oder ähnlichen Zu

-

bereitungen (z. B. Cremepulver), auch mit Kakaozusatz 	  00 — 
andere: 

1902 91 mit Zusatz von Zucker oder Kakao (z. B. backfertiges Kuchenmehl, 
Malzmilch) 00 — 

1902 99 ohne Zusatz von Zucker oder Kakao (z. B. aufgeschlossene Stärke zur 
Ernährung von Kindern oder zum Diätgebrauch) 	  00 — 

1903 00 Teigwaren 	  00 — 

Sago (Tapiokasago, Sago aus Sagomark, Kartoffelsago und anderer): 
190410 Kartoffelsago 00 + 
1904 90 anderer 	  00 + 

1905 00 Lebensmittel, durch Aufblähen oder Rösten von Getreide hergestellt (Puff-
reis, Corn Flakes und dergleichen) 	  00 + 

1906 00  Hostien Oblatenkapseln für Arzneiwaren, Siegeloblaten und dergleichen 	 00 + 
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Brot, Schiffszwieback und andere gewöhnliche Backwaren, ohne Zusatz von  
Zucker, Honig, Eiern, Fett, Käse oder Früchten:  

190710 Knäckebrot 	  00 + 
1907 90 andere gewöhnliche Backwaren (z. B. Roggenbrot, Pumpernickel, Schiffs-

zwieback) 	  00 + 

Feine Backwaren, auch mit beliebigem Gehalt an Kakao:  
190810 Zwieback 	  00 + 
1908 20 Honigkuchen und Lebkuchen 	  00 + 
1908 30 Waffeln und Kekse 	  00 + 
1908 90 andere feine Backwaren 	  00 + 

Kapitel 20  

Zubereitungen von Gemüse, Küchenkräutern,  
Früchten und anderen Pflanzen oder Pflanzenteilen  

Gemüse, Küchenkräuter und Früchte, mit Essig zubereitet oder haltbar  
gemacht, auch mit Zusatz von Salz, Gewürzen, Senf oder Zucker:  

2001 10 Gurken: 
1. in luftdicht verschlossenen Behältnissen 	  00 — 
2. in anderer Aufmachung 	  00 + 

200190 andere (z. B. Mixed Pickles): 
1. Oliven in Essig 	  00 + 
2. andere: 

a) in luftdicht verschlossenen Behältnissen 	  00 — 
b) in anderer Aufmachung 	  00 + 

Gemüse und Küchenkräuter, ohne Essig zubereitet oder haltbar ge-
macht:  

in Behältnissen mit einem Gewicht des Inhalts von 5 kg oder mehr: 
2002 11 Tomaten, einschließlich Tomatenmark 	  00 + 
2002 12 Gurken 	  00 + 
2002 13 Sauerkraut 	  00 +  
200219 andere, auch Mischgemüse 	  00 + 

in anderen Behältnissen: 
2002 51 Tomaten, einschließlich Tomatenmark 	  00 + 
2002 52 Trüffeln und Pilze 	  00 + 
2002  53 Oliven, auch gefüllt, und Kapern 	  00 + 
2002 54 Spargel: 

1. ohne Köpfe 	  00 + 
2. anderer 	  00 — 

2002 55 Erbsen 	  00 — 
2002 56 Bohnen 	  00 — 

2002 59 andere, auch Mischgemüse: 
1. Artischocken 	  00 + 
2. andere 	  00 — 

2003 00 Früchte, gefroren, mit Zusatz von Zucker 	  00 + 

Früchte, Fruchtschalen, Pflanzen und Pflanzenteile, mit Zucker haltbar  
gemacht (durchtränkt und abgetropft, glasiert oder kandiert):  

Fruchtschalen: 
2004 21 Zitronat 	  00 + 
2004  29 andere Fruchtschalen (z. B. Orangeat) 	  00 + 

Früchte, Pflanzen und Pflanzenteile: 
2004 51 Kirschen 	  00 — 
2004 59 andere Früchte, Pflanzen und Pflanzenteile 	  00 —  

Konfitüren, Marmeladen, Fruchtgelees, Fruchtpasten und Fruchtmuse, durch  
Kochen hergestellt, auch mit Zusatz von Zucker:  

2005 10 Apfelmus 	  00 — 
2005 20 Pflaumenmus ohne Zusatz von Zucker oder Sirup 	  00 + 
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andere: 
2005 91 ohne Zusatz von Zucker oder Sirup 	  00 + 
2005  95 mit Zusatz von Zucker oder Sirup: 

1. Quittengelee und bittere Orangenmarmelade 	  00 + 
2. andere  	00 — 

Früchte, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht, auch mit 
Zusatz von Zucker oder Alkohol: 

Ananas: 
2006 11 in Behältnissen mit einem Gewicht des Inhalts von 3 kg oder mehr 	. 00 + 
2006 19 in anderen Behältnissen 00 + 

andere Früchte: 
in Fässern: 

2006 32 Aprikosen 	  00 + 
2006 33 Kirschen  	00 + 
2006 35 Erdbeeren  	00 + 
2006 36 Himbeeren 	 00 + 
2006 37 andere Beeren  	00 + 
2006 39 andere  	00 + 

in anderen Behältnissen: 
mit einem Gewicht des Inhalts von 5 kg oder mehr: 

2006 52 Aprikosen 00 + 
2006  54 Pfirsiche 00 + 
2006 59 andere 	  00 + 

mit einem Gewicht des Inhalts von weniger als 5 kg: 
2006 71 Zitrusfrüchte    	 00 + 
2006 72 Aprikosen 00 — 
2006 74 Pfirsiche 	 00 — 
2006 75 Erdbeeren  	00 — 
2006 79 andere 	  00 — 

Fruchtsäfte (einschließlich Traubensaft) und Gemüsesäfte, nicht gegoren, 
ohne Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker: 

ohne Zusatz von Zucker: 
eingedickte Fruchtsäfte (z. B, Dicksäfte) : 

2007 11 aus Apfelsinen, Pampelmusen oder Grapefruits, auch miteinander 
vermischt  	00 + 

2007 12 aus Zitronen oder Limetten, auch miteinander vermischt 	 00 + 

2007 13 aus Äpfeln oder Birnen, auch miteinander vermischt 	 00 — 
2007 14 aus Trauben 00 + 
200719 aus anderen Früchten, einschließlich vorstehend nicht genannter 

Fruchtsaftgemische 	  00 + 
andere Fruchtsäfte: 

2007 21 aus Apfelsinen, Pampelmusen oder Grapefruits, auch miteinander 
vermischt 	  00 + 

2007 22 aus Zitronen oder Limetten, auch miteinander vermischt 	 00 + 
2007 23 aus Äpfeln oder Birnen, auch miteinander vermischt 	 00 — 
2007 24 aus Trauben 	  00 + 
2007 29 aus anderen Früchten, einschließlich vorstehend nicht genannter 

Fruchtsaftgemische 	  00 + 
2007 30 Gemüsesäfte, auch miteinander vermischt, und Gemische von Frucht- 

und Gemüsesäften 00 + 

mit Zusatz von Zucker: 
2007 51 aus Zitrusfrüchten, auch miteinander vermischt  	00 + 
2007 59 andere 	  00 + 

Kapitel 21 

Verschiedene Lebensmittelzubereitungen 

Geröstete Zichorienwurzeln und andere geröstete Kaffeemittel sowie Aus-
züge hieraus: 

2101 30 Auszüge aus gerösteten Kaffeemitteln ohne Gehalt an Kaffee 	 00 + 
210150 Getreide (auch gemälzt), geröstet, in Körnern oder gemahlen, auch in 

Mischungen mit anderen Kaffeemitteln 	  00 + 
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2101 90 andere geröstete Kaffeemittel (z. B. geröstete Feigen, Eicheln, Zichorie, 
Zuckerrüben) 	   00 + 

Auszüge oder Essenzen aus Kaffee, Tee oder Mate; Zubereitungen auf der 
Grundlage solcher Auszüge oder Essenzen: 

aus Kaffee: 
2102 11 ohne Zusatz von Kaffeemitteln 	  15 + 
2102 15 mit Zusatz von Kaffeemitteln 15 + 
2102 50 aus Tee    	 00 + 
2102 80 aus Mate 	  00 + 

Senfmehl und Senf: 
210310 Senfmehl . 	. 	. 	  00 + 
2103 50 Senf (Naß-Senf) 00 + 

Gewürzsoßen; zusammengesetzte Würzmittel: 
2104 20 Suppenwürze 	  00 + 
2104 90 andere (z B Mayonnaise) 	  00 + 

Zubereitungen zur Herstellung von Suppen oder Brühen; Suppen und 
Brühen: 

2105 10 auf der Grundlage von Fleisch oder Fleischextrakt: 
1. von Tieren der Nummern 0102 15, 0102 25, 0102 35, 0102 45, 0102 55,  

0103 10, 0103 95, 0104 25 und 0104 35 	  00 — MO 
2. von anderen Tieren 	  00 

2105 90 andere    	 00 + 

Hefen, lebend oder nicht lebend; zubereitete künstliche Backtriebmittel: 
Hefen: 

2106 11 Nähr- und Futterhefen: 
1. Futterhefen aus Melasse- und Hefelüftungsbrennereien, aus Brau-

ereien und Molkereien 00 + MO 
2. andere 	  00 + 

2106 21 Backhefen 00 + 
2106 29 andere Hefen (z. B Reinzucht- Brennerei-, Breuereihelen 00 - 
2106 50 zubereitete künstliche Backtriebmittel 	  00 + 

2107 00 Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen: 
1. Speiseeis und Speiseeispulver 	  00 - 
2. andere (z B Hefeextiakte) 	  00 + 

Kapitel 22 

Getränke, alkoholische Flüssigkeiten und Essig 

Wasser, Mineralwasser, Eis und Schnee: 
220110 Mineralwasser, natürlich oder künstlich, kohlensäurehaltiges Wasser, 

ohne Zusatz von Zucker oder Aromen 	  00 + 
220190 andere    	 06 + 

2202 00 Limonaden (einschließlich der aus Mineralwasser hergestellten) und andere 
nichtalkoholische Getränke, ausgenommen Frucht- und Gemüsesäfte der 
Tarifnr. 2007 	  U0 + 

Bier, aus Malz hergestellt: 
2203 01 in Behältnissen mit einem Fassungsvermögen von mehr als 101 	 00 + 
2203 09 in anderen Behältnissen 	  00 + 

2204 00 Traubenmost, teilweise vergoren, auch ohne Alkohol stummgemacht 	. 	. 	. 00 + 

Wein aus frischen Weintrauben; mit Alkohol stumgemachter Most aus 
frischen Weintrauben: 

220510 Schaumwein 	  00 — 
2205 21 Wein zur Herstellung von Weindestillat 00 + 
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2205 22 Wein zur Herstellung von Wermutwein 	  00 + 

2205 23 Wein zur Herstellung von Schaumwein 	  00 — 

2205 24 Wein zur Herstellung von Weinessig 	  00  

2205 25 roter Naturwein zum Verschneiden von inländischem rotem Wein (ein-
schließlich Schillerwein) 	  00 + 

andere: 
Rotwein (einschließlich Schillerwein) : 

2205 51 in Behältnissen mit einem Fassungsvermögen von mehr als 21 	. 	. 	. 00 — 

2205 59 in anderen Behältnissen 	  00 — 

Weißwein: 
2205 61 in Behältnissen mit einem Fassungsvermögen von mehr als 21 	. 	. 	. 00 — 

2205 69 in anderen Behältnissen 	  00 — 

2205 90 andere (z. B. Dessertwein) 	  00 — 

Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben, mit Pflanzen 
oder anderen Stoffen aromatisiert: 

Wermutwein: 
2206 11 in Behältnissen mit einem Fassungsvermögen von mehr als 21 	. 	. 	. 	 00 + 
2206 19 in anderen Behältnissen 	  00 + 
2206 90 andere aromatisierte Weine 	  00 I- 

2207 00 Apfelwein, Birnenwein, Met und andere gegorene Getränke 	 00 + 

2208 00 Äthylalkohol und Sprit mit einem Gehalt an Äthylalkohol von 80 °  oder 
mehr, unvergällt; Äthylalkohol und Sprit mit beliebigem Gehalt an Äthyl

-

alkohol, vergällt *) 	  06 + 

Sprit mit einem Gehalt an Äthylalkohol von weniger als 80 °, unvergällt; 
Branntwein, Likör und andere alkoholische Getränke; zusammengesetzte 
alkoholische Zubereitungen zur Herstellung von Getränken: ' 

2209 10 Sprit mit einem Gehalt an Äthylalkohol von weniger als 80 ° , unvergällt 00 + 
Branntwein: 

2209 21 Rum 	. 	. 	. 	  00 + 
2209 25 Arrak    	 00 + 
2209 31 Whisky') 	  00 + 

Weinbrand (z. B. Kognak, Armagnak) : 
2209 36 in Behältnissen mit einem Fassungsvermögen von 151 oder mehr*) 00 + 
2209 39 in anderen Behältnissen*) 	  00 + 
2209 41 Obstbranntwein (z. B. Kirsch-, Zwetschgenwasser) 	  00 + 

2209 45 Kornbranntwein 	  00 + 
2209 50 anderer Branntwein 	  00 + 

Likör: 
2209 71 in Behältnissen mit einem Fassungsvermögen von 15 1 oder mehr . 	. 	 00 + 
2209 79 in anderen Behältnissen 	  00 + 

2209 80 andere alkoholische Getränke 	  00 + 

2209 90 zusammengesetzte alkoholische Zubereitungen zur Herstellung von Ge-
tränken    	 00 + 

2210 00 Speiseessig (Essig mit einem Gehalt an Essigsäure bis zu 10 Gewichtshun-
dertteilen)     00 — 

'1 Zu beachten ist § 3 des Gesetzes über das Branntweinmonopol vom 8. April 1922 (RGBl. I S. 405). 
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Kapitel 23 

Rückstände und Abfälle der Lebensmittelindustrie; 
zubereitetes Futter 

Mehl von Fleisch, von Schlachtabfall, von Fischen, von Krebstieren oder 
von Weichtieren, ungenießbar; Grieben: 

2301 10 Fischmehl, einschließlich Fischlebermehl 	  00 - MO 

2301 20 Grieben, Griebenkuchen und ähnliche Rückstände aus den Transiedereien 00 — MO 

2301 90 anderes (z. B. Garnelen-, Küstenfisch-, Beifang-, Fleisch-, Langustenmehl) 00 — MO 

Kleie und andere Rückstände vom Sichten, Mahlen oder von anderen 
Bearbeitungen von Getreide oder Hülsenfrüchten: 

230210 Reisfuttermehl 00 — MO 

2302 20 Kleie  00 — MO 

2302 90 andere (z. B. Reisabfälle) 00 — MO 

Ausgelaugte Zuckerrübenschnitzel, Bagasse und Abfälle von der Zucker-
gewinnung; Treber, Schlempen und Abfälle aus Brauereien oder Brenne-
reien; Rückstände von der Stärkeherstellung und ähnliche Rückstände: 

2303 10 ausgelaugte Zuckerrübenschnitzel, Bagasse und Abfälle von der Zucker-
gewinnung: 

1. Bagasse 	  00 

2. ausgelaugte Zuckerrübenschnitzel und andere Abfälle von der 
Zuckergewinnung 	  00 MO 

2303 20 Melasseschlempe 00 

2303 90 andere: 
1. Rückstände von der Stärke-, Bier- und Malzherstellung (z. B. Pülpe, 

Treber, Malzkeime) 	  00 — MO 

2. Schlempe, auch getrocknet 	  00 - 

Ölkuchen und andere Rückstände von der Gewinnung pflanzlicher Ole, 
ausgenommen Öldraß: 

Extraktionsschrot, auch gemahlen oder in Formen gepreßt (z. B. Pellets) : 

2304 11 aus Erdnüssen 	  00 MO 

230412 aus Kokosnüssen oder Kopra 	  00 - MO 

230413 aus Leinsamen 	  00 MO 

2304 14 aus Palmkernen 	  00 MO 

230415 aus Sonnenblumenkernen 	  00 — MO 

2304 16 aus Sojabohnen 	  00 — MO 

230417 aus Rapssamen oder Rübsensamen 	  00 - MO 

230418 aus Baumwollsamen 	  00 MO 

2304 19 aus anderen Ölsaaten oder ölhaltigen Früchten 	  00 - MO 

Ölkuchen (einschließlich Expeller) und andere Rückstände von der Pflan-
zenölgewinnung, auch gemahlen oder in Formen gepreßt (z. B. Pellets) : 

2304 51 aus Erdnüssen: 
1. mit einem Fettgehalt von 8 v. H. oder mehr, sofern sie für die 

Gewinnung von 01 bestimmt sind 	  00 + 

2. andere 	  00 - MO 

2304 52 aus Kokosnüssen oder Kopra: 
1. mit einem Fettgehalt von 8 v. H. oder mehr, sofern sie für die 

Gewinnung von 01 bestimmt sind 	  00 + 

2. andere 	  00 — MO 

2304 53 aus Leinsamen: 
1. mit einem Fettgehalt von 8 v. H. oder mehr, sofern sie für die 

Gewinnung von 01 bestimmt sind 	  00 + 
2. andere 	  00 - MO 
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2304 54 aus Palmkernen: 
1. mit einem Fettgehalt von 8 v. H. oder mehr, sofern sie für die 

Gewinnung von 01 bestimmt sind 	  00 + 
2. andere 	  00 — MO 

2304 55 aus Sonnenblumenkernen: 
1. mit einem Fettgehalt von 8 v. H. oder mehr, sofern sie für die 

Gewinnung von 01 bestimmt sind 	  00 + 
2. andere 	  00 — MO 

2304 56 aus Sojabohnen: 
1. mit einem Fettgehalt von 8 v. H. oder mehr, sofern sie für die 

Gewinnung von 01 bestimmt sind 	  00 + 
2. andere 	  00 — MO 

2304 57 aus Rapssamen oder Rübsensamen: 
1. mit einem Fettgehalt von 8 v. H. oder mehr, sofern sie für die 

Gewinnung von 01 bestimmt sind 	  00 + 
2. andere 	  00 — MO 

2304 58 aus Baumwollsamen: 
1. mit einem Fettgehalt von 8 v. H. oder mehr, sofern sie für die 

Gewinnung von 01 bestimmt sind 	  00 + 
2. andere 	  00 — MO 

2304 59 aus anderen Olsaaten oder ölhaltigen Früchten: 
1. mit einem Fettgehalt von 8 v. H. 	oder mehr, sofern sie für die 

Gewinnung von 01 bestimmt sind 	  00 + 
2. andere 	  00 — MO 

Weintrub; Weinstein, roh: 
2305 10 Weintrub 	  06 + 
2305 50 Weinstein, roh (gereinigter Weinstein und Kalziumtartrat: Tarifnr. 2916) 06 + 

Waren  pflanzlichen Ursprungs der als Futter verwendeten Art, anderweit 
weder genannt noch inbegriffen: 

230610 Apfeltrester 	  00 + 

2306 30 andere Trester; Eicheln und Roßkastanien 	  00  
2306 90 andere (z. B. entkörnte Maiskolben, Maisstengel, Maisblätter, Gemüse-

rübenblätter, Erbsenschoten, Bohnenhülsen, andere Gemüseschalen), aus-
genommen Stroh und Spreu von Getreide (Warennr. 1209 00) und Futter 
von Pflanzen, die eigens zu Futterzwecken angebaut werden, wie Run-
kelrüben-, Kohlrüben-, Futtermöhrenblätter (Tarifnr. 1210)  00 + 

Futter, melassiert oder gezuckert, und anderes zubereitetes Futter; andere 
Zubereitungen der bei der Fütterung verwendeten Art (z. 13. Zusatzfutter): 

230710 Futter, melassiert oder gezuckert (z. B. Melassemischfutter) 	 00 — MO 
2307 30 Solubles 00 — MO 

andere: 
2307 91 überwiegend aus organischen Stoffen (z. B. Hundekuchen), ausgenom- 

men Futterhefe (Warennr. 2106 11), einfache (nicht nach dem Ver-
wendungszweck zusammengestellte) Gemische von Getreidekörnern 
(Kap. 10), von nicht behandelten Getreidemehlen oder von nicht be-
handelten Hülsenfruchtmehlen (Kap. 11)   00 — MO 

2307 99 überwiegend aus anorganischen Stoffen (z. B. Futterkalk-, Mineral

-

salzmischungen) 	  00 - 

Kapitel 24 

Tabak 
Tabak, unverarbeitet; Tabakabfälle: 

2401 10 Tabak, unverarbeitet 14 + 
Tabakabfälle: 

2401 51 Rippen und Stengel 	  14 + 
240159 andere 	. 	. 	. 	. 	  14 + 

Tabak, verarbeitet; Tabakauszüge und Tabaksoßen: 
2402 20 Rauchtabak 	  14 + 
2402 30 Zigarren, Zigarrenwickel, Zigarillos und Stumpen 	  14 + 
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2402 40 Zigaretten 	  14 + 
2402 50 Kautabak und Schnupftabak 	  14 + 
2402 60 Tabak, gepreßt oder gesoßt, zur Herstellung von Schnupftabak (z. B 	 

Mangotes) 	  14 + 
2402 70 Tabaklaugen, Tabakauszüge und Tabaksoßen 	  14 + 
2402 90 andere (z. B. Tabakfolien, Tabakmehl) 	  14 + 

Abschnitt V 

Mineralische Stoffe 

Kapitel 25 

Salz; Schwefel; Steine und Erden; Gips, Kalk und Zement 

Steinsalz, Siedesalz, Seesalz, präpariertes Speisesalz; reines Natriumchlorid; 
Salzsole; Meerwasser: 

2501 10 Salinenmutterlauge, Meerwasser 	  05 + 
Speisesalz (auch präpariert) und reines Natriumchlorid: 

250131 Siedesalz 	  05 + 
2501 39 Steinsalz, Hüttensalz und anderes Salz 	  05 + 

250190 Salz für andere Zwecke 	  05 + 

2502 00 Schwefelkies, nicht geröstet 	  06 + 

Schwefel aller Art, ausgenommen sublimierter Schwefel, gefällter Schwe-
fel und kolloider Schwefel: 

250310 nicht gemahlen 	  06 + 
2503 50 gemahlen  	06 + 

Natürlicher Graphit: 
2504 10 kristalliner Graphit 	  05 + 
2504 50 amorpher Graphit 	  05 + 

Natürliche Sande aller Art, auch gefärbt, ausgenommen metallhaltige 
Sande der Tarifnr. 2601: 

2505 10 Formsand, auch Klebsand 	  12 + 
2505 90 anderer Sand (z. B. Bausand, Streusand, Glassand, natürlicher Quarz

-

sand) 	  12 + 
Quarze (andere als natürliche Sande); Quarzite, auch roh behauen oder 
durch Spalten oder Sägen lediglich zerteilt: 

2506 10 Quarze in Stücken, ausgenommen Erzeugnisse der Tarifnr. 7102 	. 12 + 
Quarzite in Stücken, roh behauen oder durch Spalten oder Sägen ledig-
lich zerteilt: 

2506 21 Findlingsquarzit  	12 + 
2506  29 andere Quarzite (z. B. Felsquarzit) 	  12 + 
2506 90 andere (z. B. zerkleinert, gemahlen), ausgenommen Erzeugnisse der 

Tarifnr. 2517 12 + 
Lehm und Ton (z. B. Bentonit, Kaolin) — ausgenommen geblähter Ton der 
Tarifnr. 6807 —, Andalusit, Cyanit, Sillimanit, auch gebrannt; Mullit; 
Schamotte-Körnungen und Ton-Dinasmassen: 

Lehm und Ton: 
Kaolin (Porzellanerde, China-Clay) : 

250711 weder gemahlen noch geschlämmt  	12 + 
250715 gemahlen oder geschlämmt   12 + 

Bleichton (Bleicherde), nicht aktiviert (aktiviert: Tarifnr. 3803): 
2507 21 Bentonit 	 12 + 
2507 29 anderer  	06 + 



Drucksache 2386 	Deutscher Bundestag — 3. Wahlperiode 

Nr. 
des Waren

-

verzeichnisses 
für die  

Außenhandels

-

statistik 

Warenbenennung 

Zu

-

ständig 
keits

-

bereich 

genehmi

-

gungsfrei 

(+) 
genehmi

-

gungsbe

-

dürftig (—) 
(s . I , 3 d. 
Einfuhr

-

liste) 

Berner

-

kungen: 
MO = 
Markt

-

ordnung 
U = 

Ursprungs

-

zeugnis 

1 2 3 4 5 

Ton, feuerfest: 
roh, mit einem Tonerdegehalt: 

2507 31 von 35 Gewichtshundertteilen oder weniger 	  12 + 
2507 35 von mehr als 35 Gewichtshundertteilen 	  12 + 

gebrannt (Schamotte), auch gemahlen, mit einem Tonerdegehalt: 
2507 4t von 35 Gewichtshundertteilen oder weniger 	  12 + 
2507 45 von mehr als 35 Gewichtshundertteilen 	  12 + 
2507 51 keramischer Ton 	  12 + 
2507 59 anderer Lehm und Ton (z. B. Ziegelton) 	  12 + 

Andalusit, Cyanit, Sillimanit, Mullit: 
2507 71 roh 	  12 + 
2507 75 gebrannt 	  12 
2507 80 Ton-Dinasmassen 	  12 + 

Kreide: 
2508 10 nicht zerkleinert 	  12 + 
2508 50 zerkleinert oder gemahlen 	  12 + 

Farberden, auch gebrannt oder untereinander gemischt; natürlicher Eisen-
glimmer: 

2509 11 Kasseler Erde, nicht geschönt 	  06 + 
250915 Ocker, nicht geschönt 	  06 + 
2509 90 andere Farberden; natürlicher Eisenglimmer 	  06 + 

Natürliche Kalziumphosphate, natürliche Kalziumaluminiumphosphate, 
Apatit und Phosphatkreide: 

251010 nicht gemahlen 	  06 + 
2510 50 gemahlen 	  06 + 

Natürliches Bariumsulfat (Baryt); natürliches Bariumkarbonat (Witherit), 
auch gebrannt, ausgenommen reines Bariumoxyd: 

2511 10 nicht zerkleinert 	  05 + 
2511 50 zerkleinert oder gemahlen 	  05 + 

Kieselgur, Tripel und dergleichen mit einem Schüttgewicht von 1 oder 
weniger, auch gebrannt: 

251210 Tripel 	  12 + 
2512  90 andere 	  12 + 

Bimsstein, Schmirgel, natürlicher Korund und andere natürliche Schleifstoffe: 
Bimsstein: 

2513 11 Bimssand und Bimskies (Rohbims) 	  12 + 
2513 19 anderer 	  12 + 
2513 50 Schmirgel und natürlicher Korund 	  12 + 
2513 90 andere natürliche Schleifstoffe (z. B. Schleifgranat) 	  12 + 

2514 00 Schiefer, auch gespalten, roh behauen oder durch Sägen lediglich zerteilt 12 -i- 

Marmor,  Travertin, Ecaussine und andere Werksteine aus Kalkstein mit 
einer augenscheinlichen Dichte von 2,5 oder mehr und Alabaster, auch roh 
behauen oder durch Spalten oder Sägen lediglich zerteilt: 

251510 roh oder roh behauen 	  12 + 
2515 50 durch Spalten oder Sägen lediglich zerteilt 12 + 

Granit, Porphyr, Basalt, Sandstein und andere Werksteine, auch roh be-
hauen oder durch Spalten oder Sägen lediglich zerteilt: 

251610 Sandstein 	  12 + 
andere (z. B. Granit, Porphyr, Syenit, Lava, Basalt, Gneis, Trachyt) : 

2516 91 roh oder roh behauen 	  12 + 
2516 95 durch Spalten oder Sägen lediglich zerteilt 	  12 + 

Feuerstein (Flintstein); zerkleinerte Steine, Makadam (Schotter) und Teer

-

makadam, Feldsteine und Kies, wie sie als Steinmaterial im Wege- und 
Bahnbau oder beim Betonbau verwendet werden; Kiesel; Körnungen, 
Splitter und Steinmehl von Steinen der Tarifnrn. 2515 und 2516: 

2517 10 Feuerstein (Flintstein, einschließlich Kugelflintsteine) und Flintkörnungen 12 + 
2517  40 Teermakadam (Teerschotter, Teersplitt und Teergrus) 	  12 + 
2517 70 zerkleinerte Steine (z. B. Schotter, Splitt, Brechsand, Steinmehl) 	. 	. 	. 	. 12 + 
2517 90 andere (z. B. Feldsteine, Kies, Kiesel) 	  12 + 
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Dolomit, naturroh, auch roh behauen oder durch Spalten oder Sägen ledig-
lich zerteilt; Dolomit, gesintert oder gebrannt; Dolomitstampfmasse: 

251810 Dolomit, naturroh, auch roh behauen oder durch Spalten oder Sägen 
lediglich zerteilt, auch zerkleinert oder gemahlen 	  12 + 

2518 50 Dolomit, gesintert oder gebrannt; Dolomitstampfmasse 	  12 + 

Natürliches Magnesiumkarbonat (Magnesit), auch gebrannt, ausgenommen 
reines Magnesiumoxyd: 

2519 10 nicht gebrannt 	  12 + 

gebrannt: 
2519 31 kaustischer Magnesit 	  12 + 
2519 33 Sintermagnesit 12 + 
2519 39 anderer 	  12 + 

Gipsstein; Anhydrit; Gips, auch gefärbt oder mit geringen Zusätzen von 
Anregern oder Abbindeverzögerern, ausgenommen zu zahnärztlichen 
Zwecken besonders zubereiteter Gips: 

Gipsstein, Anhydrit: 
252011 nicht gemahlen 	  12 + 
252015 gemahlen 	  12 + 

Gips: 
2520 51 Baugips (z. B. Putz-, Stuck-, Estrichgips) 	  12 + 
2520 55 Modell-, Form- und Alabastergips 	  12 + 
2520 59 anderer Gips, auch totgebrannt (z. B. Annaline) 	  12 + 

252100 Kalksteine, wie sie üblicherweise als Hochofenzuschläge oder zur Her

-

stellung von Kalk oder Zement verwendet werden 	  12 + 

Luftkalk, auch gelöscht; Wasserkalk, ausgenommen reines Kalziumoxyd 
und Kalziumhydroxyd: 

252210 gebrannt (ungelöscht) 12 + 

2522 90 anderer 	  12 + 

Zement (einschließlich Zementklinker), auch gefärbt: 
252310 Zementklinker 	  12 + 
2523 20 Portlandzement, nicht gefärbt, ausgenommen weißer Portlandzement 

(Warennr. 2523 90) 	  12 + 
2523 30 Hüttenzement und Traßzement, nicht gefärbt 	  12 + 
2523 90 anderer (z. B. Tonerdeschmelzzement, Oilwellzement, weißer Zement, 

Naturzement, gefärbter Zement) 	  12 + 

2524 00 Asbest 	  07 + 

2525 00 Natürlicher Meerschaum (auch in polierten Stücken) und natürlicher Be rn

-

stein; wiedergewonnener Meerschaum und wiedergewonnener Bernstein, 
in Platten, Stäben, Stangen und ähnlichen Formen, nicht weiter bearbeitet; 
Jett 	  11 + 

Glimmer, auch in ungleichmäßige Scheiben gespalten, und Abfall: 
Glimmer: 

2526 11 roh oder in ungleichmäßige Scheiben gespalten  	18 + 
252615 gemahlen, auch gemahlene Glimmerabfälle 	  12 + 
2526 50 Glimmerabfälle    	 12 + 

Natürlicher Speckstein und Talk, auch roh behauen oder durch Spalten 
oder Sägen lediglich zerteilt; Talkum: 

2527 10 Speckstein und Talk  	 12 + 
2527 50 Talkum (feingepulverter Speckstein oder Talk), nicht parfümiert (par

-

fümiert: Tarifnr. 3306) 	  12 + 

2528 00 Natürlicher Kryolith und Chiolith 	  06 + 

2529 00 Natürliche Arsensulfide 	  06 + 

2530 00 Natürliche rohe Borate und ihre Konzentrate (auch kalziniert), ausgenom-
men aus natürlichen Solen ausgeschiedene Borate; natürliche rohe Bor-
säure mit einem Gehalt von nicht mehr als 85 Gewichtshundertteilen 
H3B03  in der Trockensubstanz   06 

+ 
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Feldspate; Leuzit, Nephelin und Nephelinsyenit; FluBspat: 
Feldspate, Leuzit, Nephelin und Nephelinsyenit: 

2531 11 roh 	  05 + 
2531 15 zerkleinert oder gemahlen 	  05 + 

Flußspat: 
2531 51 roh 	  05 + 
253153 zerkleinert 05 + 
253155 gemahlen 	  05 + 

Mineralische  Stoffe, anderweit weder genannt noch inbegriffen; Scherben 
und Bruch von keramisch hergestellten Waren: 

Scherben und Bruch von keramisch hergestellten Waren: 
2532 11 gemahlen, mit einem Gehalt von mehr als 60 Gewichtshundertteilen 

an Siliziumkarbid und/oder künstlichem Korund 	  13 - 
andere: 

2532 15 von feinkeramischen Waren 	  13 + 
2532 19 andere (z. B. Kapselscherben) 	  12 + 
2532 20 Puzzolanerde, Traß, Santorinerde und ähnliche für die Bereitung von 

Wassermörtel gebräuchliche Erden 	  12 + 
2532 30 kieselige Kreide 	  12 + 
2532 40 Vermiculit, Chlorit, Perlit, nicht gebläht (gebläht: Tarifnr. 6807) 	 12 + 
2532 50 Kieserit (natürliches Magnesiumsulfat) 	  06 + 
2532 60 lithiumhaltige mineralische Stoffe (z. B. Amblygonit) 	  02 + 
2532 90 andere mineralische Stoffe (z. B. natürliche Aluminiumphosphate, Alunit, 

Islandspat, Mergel, Strontianit, Zölestin, Moorerde) 	  02/12 + 

Kapitel 26 

Metallurgische Erze sowie Schlacken und Aschen 

Metallurgische Erze, auch angereichert; Schwefelkiesabbrände: 
Eisenerze: 

Schwefelkiesabbrände: 
2601 14 mit einem Gehalt an Kupfer von mindestens 0,5 Gewichtshundert

-

teilen 	  02 + 
2601 15 andere 	  01 + 

andere Eisenerze (einschließlich der manganhaltigen Eisenerze mit 
einem Gehalt an Mangan von weniger als 20 Gewichtshundertteilen), 
mit einem Gehalt an Eisen: 

2601 17 von 42 Gewichtshundertteilen oder mehr 	  01 + 
2601 18 von weniger als 42 Gewichtshundertteilen 	  01 + 

Manganerze: 
260121 eisenhaltige Manganerze mit einem Gehalt an Mangan von 20 Ge

-

wichtshundertteilen oder mehr, jedoch weniger als 30 Gewichtshun

-

dertteilen 	  01 + 
260123 natürlicher Braunstein 	  06 + 
260125 Hausmannit 	  06 + 
2601 29 andere 	  01 + 
2601 31 Aluminiumerze, ausgenommen Kryolith und Chiolith (Tarifnr. 2528) . 	 02 + 
260133 Antimonerze 	  02 + 
2601 35 Bleierze 	  02 + 
260137 Chromerze 	  01 + 
2601 38 Edelmetallerze (Gold-, Silber-, Platin- und Platinbeimetallerze) 	 02 + 
260143 Kupfererze 	  02 + 
2601 45 Molybdänerze 	  01 + 
2601 47 Nickelerze, auch kobalthaltig 	  02 + 
2601 51 Niobium-, Tantal- und Vanadiumerze 	  01 + 
2601 55 Uranerze und Pechblende, mit einem Gehalt an Uran von mehr als 5 Ge

-

wichtshundertteilen 	  02 + 
260157 Monazit; Uran-Thorianit und andere Thoriumerze, mit einem Gehalt an 

Thorium von mehr als 20 Gewichtshundertteilen 	  02 + 
Titanerze: 

260163 Ilmenit 	  06 + 
2601 65 andere 	  01 + 
260171 Wolframerze 	  01 + 
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Zinkerze: 
260173 Zinkblende 	  02 + 
260175 andere 	  02 + 

260177 Zinnerze 02 + 
260180 Zirkoniumerze 02 + 
260190 andere Erze (z. B. Beryllium-, Germanium-, Kobalt-, Quecksilber-, Wis-

muterze) 02 + 

Schlacken, Zunder und andere Abfälle der Eisen - und Stahlherstellung: 
2602 11 Hochofenstaub (Gichtstaub) 	  01 + 

Schlacken, Zunder und andere Abfälle der Eisen- und Stahlherstellung: 
2602 15 zur hüttenmännischen Weiterverarbeitung 	  01 + 
2602  50 für Düngezwecke, ausgenommen Thomasphosphatschlacken (Warennr 

3103 10) 	  06 + 
2602 90 für andere Zwecke 	  12 + 

Aschen und Rückstände, die Metall oder Metallverbindungen enthalten 
(ausgenommen solche der Tarifnr. 2602), überwiegend: 

260311 aluminiumhaltig 	  02 + 
260315 bleihaltig 	  02 + 
2603 21 cadmiumhaltig 02 + 
2603 25 kupferhaltig 	  02 + 
2603 31 molybdän-, niob-, tantal- oder titanhaltig 	  01 + 
2603 51 vanadinhaltig 	  01 + 
2603 55 wolframhaltig 	  01 + 
2603 61 zinkhaltig 	  02 + 
2603 65 zinnhaltig 	  02 + 
2603 90 andere Metalle oder Metallverbindungen enthaltend, ausgenommen Wa

-

ren der Tarifnr. 7111 	  02 + 

2604 00 Andere Schlacken und Aschen, einschließlich Seetangasche 	  12 + 

Kapitel 27 

Mineralische Brennstoffe; 
Mineralöle und Erzeugnisse ihrer Destillation; 

bituminöse Stoffe; Mineralwachse 

Steinkohle; Steinkohlenbriketts und ähnliche aus Steinkohle gewonnene 
feste Brennstoffe: 

2701 10 Steinkohle, nicht brikettiert 	  03 —*) 
2701 50 Steinkohlenbriketts und ähnliche aus Steinkohle gewonnene feste Brenn

-

stoffe 	  03 —*) 

Braunkohle, auch agglomeriert: 
270210 Braunkohle, nicht brikettiert 	  03 + 
2702 50 Braunkohlenbriketts und ähnliche aus Braunkohle gewonnene feste 

Brennstoffe 	  03 + 
2702 80 Pechkohle 	  03 + 

Torf, einschließlich Torfstreu, und Torfbriketts: 
Schwarztorf: 

270311 in Soden 	  03 + 
270319 anderer (z. B. Tortbriketts) 	  03 + 

Weißtorf: 
2703 51 in Soden 	  03 + 
2703 59 anderer (z. B. Torfmull in Ballen für Einstreu und Düngung) 	 03 + 

Koks und Schwefelkoks, aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf: 
aus Steinkohle: 

2704 11 zur Herstellung von Elektroden (Rein- und Reinstkoks) 	 03 + 
270419 andere 	  03 —*) 

*) Wenn Ursprungs-,Versendungs- und Einkaufsland ein Mitgliedsland der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl ist, ist die Einfuhr 
fester Brennstoffe genehmigungsfrei zulässig. Bei der Einfuhr von Waren der Nrn. 2701 10 und 2701 50 ist die Vorlage eines Ursprungs-
zeugnisses gemäß der Bekanntmachung des Bundesministers der Finanzen vom 10. Juni 1959 (Bundesanzeiger Nr. 113 vom 18. Juni 1959) 
erforderlich. 
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2704 50 aus Braunkohle 	  03 + 

2704 80 aus Torf 	  03 + 

2705 10 	Retortenkohle 	  06 + 

2705 80 	Stadtgas, Ferngas, Wassergas, Generatorgas und ähnliche Gase 	 06 

Teer aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf und andere Mineralteere, 
einschließlich der destillierten und der präparierten Teere: 

Steinkohlenteer: 
270611 roh 	  06 + 
270G 15 destilliert oder präpariert 06 + 
2706 90 andere (z. B. Braunkohlen-, Torfteer) 	  08 + 

rile und andere Erzeugnisse der Destillation von Steinkohlenteer und 
ähnliche Erzeugnisse: 

Benzolerzeugnisse, ausgenommen chemisch einheitliche Erzeugnisse der 
Tarifnr. 2901: 

2707 11 Benzol 06 + 
270713 Toluol 06 + 
270715 Solventnaphtha (Lösungsbenzol, Schwerbenzol) 	  06 + 
2707 19 andere (z. B. Xylol) 	  06 + 
2707 20 aromatenreiche Benzine und Benzin-Benzol-Gemische 	  08 + 
2707 30 aromatenreiche mittelschwere Öle (z. B. Mittelöl) 	  06 + 

schwere Steinkohlenteeröle: 
2707 41 Anthrazenöl 	  06 + 
2707 45 Kreosotöl 	(Imprägnieröl), ausgenommen Erzeugnisse der Warennrn. 

3209 07, 3809 90 und 3811 30 	. 	. 	. 	. 	  06 + 
2707 49 andere (z. B. Naphthalinöl) 	  06 + 

andere, ausgenommen chemisch einheitliche Erzeugnisse des Kap. 29: 
2707 51 Rohnaphthalin, einschließlich Warmpreßgut 	  06 + 
2707 53 Rohanthrazen 	  06 + 

2707 55 Anthrazenrückstände 	  06  + 

Rohphenol, -kresol, -xylenol und deren Gemische: 
2707 61 Rohphenol und Gemische von Rohphenol, -kresol und -xylenol 

untereinander 	  06 + 
2707 63 Rohkresol 	  06 + 
2707 65 Rohxylenol 	  06 + 
2707 70 Rohpyridin und Pyridinbasen 	  06 + 

2707 90 andere (z. B. Acridin-, Chinolinbasen) 	  06 + 

2708 00 	Pech und Pechkoks aus Steinkohlenteer oder anderen Mineralteeren 	. 	. 	 06  + 

2709 00 	Erdöl und Schieferöl, unbearbeitet 	  08 + 

Erdöle und Schieferöle, bearbeitet; Zubereitungen mit einem Gehalt an Erdöl 
oder Schieferöl von 70 Gewichtshundertteilen oder mehr, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen, in denen diese Öle den Charakter der Ware 
bestimmen: 

Erdöle und Schieferöle, bearbeitet: 
2710 03 Rohbenzin, Naturbenzin 	  08 + 
2710 05 getopptes Erdöl 	  08 + 
2710 07 Kogasin 	  08 + 

Kraft- und Leuchtstoffe und dergleichen: 
271011 Motorenbenzin 08 + U 
271013 Flugbenzin 	  08 + 
271015 Spezialbenzin (Siedegrenzenbenzin) 	  08 + 
271017 Testbenzin 08 + 
2710 21 Leucht- und Motorenpetroleum 	  08 + 
2710 23 Flugturbinenkraftstoff 	  08 + 

Dieselkraftstoff: 
2710 25 Marinedieselöl 	  08 + U 
2710 27 anderer 	  08 + U 
2710 29 andere Kraft- und Leuchtstoffe und dergleichen (z. B. Petroläther) . 	. 08 + U 
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Heizöle, mit einer Viskosität: 
2710 33 bis 2,5°  E bei 20°  C (extra leicht, leicht) 	  08 U 
2710 35 über 2,5°  E bei 20°  C bis 10°  E bei 50°  C (mittelschwer) 	 08 + U 
2710 37 über 10 °  E bei 50°  C (schwer, extra schwer) 	  08 - U 

Schmieröle: 
2710 41 Spindelöl 	  08 + 
2710 43 Maschinenöl 	  08 + 
2710 45 Turbinenöl 08 + 

2710 47 Motorenöl 	  08 + 
2710 51 Zylinderöl 	  08 + 
2710 53 Achsen- und Dunkelöl 	  08 + 

Weißöl:  
2710 55 Paraffinum liquidum 	  08 + 
2710 57 anderes Weißöl 	  08 - 
2710 61 sogenannte Grundöle 	  08 
2710 63 Brightstock 08  +- 
2710 69 andere (z. B. Getriebe-, Kompressoren-, Kältemaschinenöl) 	 08 + 

2710 70 andere mineralische 01e, nicht zu Schmierzwecken (z. B. Kabelisolieröl, 
Transformatoren- und Kondensatorenöl, Metallbearbeitungsöl, Kühlöl) 08 + 

Zubereitungen mit einem Gehalt an Erdöl oder Schieferöl von 70 bis 
unter 95 Gewichtshundertteilen: 

2710 82 für die Spinnstoffindustrie 	  06 + 

2710 85 für die Papierherstellung und die Gerberei 	  06  + 
2710 89 andere 	  08 

Erdgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe: 08 

2711 10 Flüssiggas (z. B. Propan-Butan-Gemische, Propan und Butan mit Zusatz 
eines Indikators) 	  08 + 

2711 90 andere (z. B. Raffineriegas, Erdgas) 	  08 

2712 00 Vaselin 	  08 +. 

Paraffin, Wachse aus Erdöl oder Schieferöl, Ozokerit, Montanwachs, 
Torfwachs, paraffinische Rückstände (Gatsch oder slack wax), auch gefärbt: 

2713 10 paraffinische Rückstände (Gatsch oder slack wax), einschließlich Rohparaffin 08 U 

Paraffin, makrokristallin: 
2713 21 Hartparaffin 	  _ 08 + U 
2713 25 Weichparaffin 	  08 + U 

Ozokerit (Erdwachs): 
2713 51 roh 	  08 + 
2713 59 anderes (Ceresin) 08 + 

Montanwachs und Torfwachs: 
2713 61 roh 	  06 
2713 69 anderes 	  06 + 
2713 90 andere mineralische Wachse (z B. Mikrowachse, mikrokristallines ,Pa-

raffin), einschließlich der Gemische von Erzeugnissen der Warennrn 
2713 10 bis 2713 69 untereinander 	  08 + LJ 

Bitumen, Petrolkoks und andere Rückstände aus Erdöl oder Schieferöl: 
2714 10 Bitumen (Erdölpech) 	  08 + 
2714 20 Petrolkoks 	 08 + 
2714 30 Reinigungsextrakte aus der Schmierölraffination oder aus Crackrück-

ständen 	  08 + 
2714 90 andere Rückstände aus Erdöl oder Schieferöl, anderweit weder genannt 

noch inbegriffen 	  08 + 

Naturasphalt, bituminöse Schiefer und Sande; Asphaltgestein: 

2715 10 Naturasphalt, Asphaltite (z. B. Gilsonite) 	  12 + 
2715 50 Asphaltgestein und bituminöse Schiefer und Sande 	  12 + 

Bituminöse Gemische auf der Grundlage von Naturasphalt, Bitumen, Mine-
ralteer oder Mineralteerpech (z. B. Asphaltmastix, Verschnittbitumen): 

271610 Verschnittbitumen 	  08 + 
2716 20 Emulsionen (z. B. Bitumenemulsionen [Kaltasphalt], Mineralteeremulsionen) 08 + 

2716  90 andere bituminöse Gemische (z. B. Asphaltmastix, Kaltbitumen) 	 08 + 

2717 00 Elektrischer Strom 	  05 + 
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Abschnitt VI 

Erzeugnisse der chemischen Industrie 
und verwandter Industrien 

Kapitel 28 

Anorganische chemische Erzeugnisse; anorganische oder organische 
Verbindungen von Edelmetallen, radioaktiven Elementen, 

Metallen der seltenen Erden und Isotopen 

1. Chemische Grundstoffe (Elemente) 

Halogene (Fluor, Chlor, Brom, Jod): 
2801 10 Fluor, Brom 	  06 + U 
280130 Chlor    	 06 + 
280150 Jod    	 06 + 

2802 00 Sublimierter oder gefällter Schwefel; kolloider Schwefel 	  06 + 

Kohlenstoff (z. B. Gasruß oder carbon black, Acetylenruß, Anthrazenruß, 
Lampenruß): 

2803 10 Gasruß oder carbon black 	  06 + 
2803 90 anderer (z. B. Acetylenruß, Flammruß) 	  06 + 

Wasserstoff; Edelgase; andere Nichtmetalle: 
280411 Wasserstoff 	  06 + 
280415 Sauerstoff 	  06 + 
2804 20 Edelgase (Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon) 	  06 + 
2804 30 Selen    	 02 + 
2804 40 Phosphor    	 06 + 
2804 50 Arsen    	 02 + 

Silizium, mit einem Eisengehalt: 
2804 61 von 1 Gewichtshundertteil oder weniger 	  02 + 
2804 65 von mehr als 1, jedoch weniger als 4 Gewichtshundertteilen 	 01 + 
2804 70 Tellur    	 02 + 
2804 80 Stickstoff, Bor 	  06 + 

Alkali- und Erdalkalimetalle; Metalle der seltenen Erden, einschließlich 
Yttrium und Scandium; Quecksilber: 

Alkalimetalle: 
2805 11 Natrium, Kalium 	  06 + 

Lithium: 
2805 21 zu nuklearen Zwecken 	  02  + 
2805 29 anderes 	  02  + 
2805 35 Rubidium, Caesium 	  02 + 

Erdalkalimetalle;  Metalle der seltenen Erden: 
2805 51 Barium, Strontium 	  02 + 
2805 53 Kalzium zu nuklearen Zwecken 	  02  + 
2805 55 anderes Kalzium; Metalle der seltenen Erden 	  02  + 
2805 70 Quecksilber 	  02 + 

II. Anorganische Säuren und Sauerstoffverbindungen der Nichtmetalle 

Salzsäure (Chlorwasserstoffsäure); Chlorsulfonsäure (Chlorschwefelsäure):  

280610 Salzsäure (Chlorwasserstoffsäure) 06 + 
2806 50 Chlorsulfonsäure (Chlorschwefelsäure) 	. 	. 	. 	  06 + 

2807 00 	Schwefligsäureanhydrid (Schwefeldioxyd) 	  06 + 

2808 00 	Schwefelsäure; Oleum 	  06 +- 

Salpetersäure; Nitriersäuren: 
280910 Salpetersäure 	  06 + 
2809 50 Nitriersäuren (Gemische von Schwefelsäure und Salpetersäure) 	 06 + 
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2810 00 Phosphorsäureanhydrid und Phosphorsäuren (Meta-, Ortho- und Pyrophos

-

phorsäure)    	 06 
+ 

2811 00 Arsenigsäureanhydrid; Arsensäureanhydrid und Arsensäuren 	 06 + 

2812 00 Borsäure und Borsäureanhydrid 	  06 + 

Andere anorganische Säuren und Sauerstoffverbindungen der Nichtmetalle: 
Flußsäure (Fluorwasserstoffsäure) : 

281311 wasserfrei 	  06 + 
281319 andere 	  06 + 
2813 20 Kieselsäureanhydrid (Siliziumdioxyd) 06 + 
2813 30 Kohlensäureanhydrid (Kohlendioxyd) 06 + 
2813 40 Phosphorverbindungen (z. B. Unterphosphorsäure, phosphorige Säure, 

Phosphortrioxyd) 06 + 
2813 50 Schwefelverbindungen (z. B. Schwefeltrioxyd, Schwefelwasserstoff) 	. 	. 	 06 + 
2813 70 Stickstoffoxyde 	  06 + 
2813 90 andere (z. B. Chlorsäure, Bromwasserstoff, Dijodpentoxyd) 	 06 + 

III. Halogen-, Oxyhalogen- und Schwefelverbindungen der Nichtmetalle 

Chloride, Oxychloride und andere Halogen- und Oxyhalogenverbindungen 
der Nichtmetalle: 

2814 10 Phosphorverbindungen (z. B. Phosphorchlorid, Phosphoroxybromid, Phos-
phortribromid) 06 + 

2814 20 Schwefelverbindungen (z. B. Schwefelchloride, Thionylchlorid, Sulfuryl-
fluorid) 06 + 

2814  90 andere (z. B. Jodchloride, Phosgen, Arsentrichlorid, Siliziumtetrachlorid, 
Nitrosylbromid) 	  06 + 

Sulfide der Nichtmetalle, einschließlich Phosphortrisulfid: 
2815 10 Schwefelkohlenstoff 	  06 + 
2815 90 andere (z. B. Phosphorpentasulfid, künstliche Arsensulfide, Selen- und 

Tellurdisulfid) 06 + 

IV. Anorganische Basen sowie Metalloxyde, -hydroxyde und peroxyde 

Ammoniak, verflüssigt oder gelöst (Salmiakgeist): 
281610 verflüssigt    	 06 + 
2816 50 in wäßriger Lösung (Salmiakgeist), ausgenommen rohes Ammoniakwas-

ser (Tarifnr. 3804) 	  06 + 
Natriumhydroxyd (Ätznatron); Kaliumhydroxyd (Ätzkali); Natrium- und 
Kaliumperoxyd: 

2817 10 Natriumhydroxyd (Ätznatron und Natronlauge) 	  06 
Kaliumhydroxyd 

2817 31 Ätzkali, fest 06 + 
2817 35 Kalilauge    	 06 + 
2817 50 Natrium- und Kaliumperoxyd 	  06 + 

Strontium-, Barium- und Magnesiumoxyd, -hydroxyd und -peroxyd: 
2818 10 Magnesiumoxyd (Magnesia usta) und -hydroxyd 	  06 + 
2818 50 Strontium- und Bariumoxyd, -hydroxyd und -peroxyd, Magnesiumper-

oxyd    	 06 + 

2819 00 Zinkoxyd; Zinkperoxyd 	  06 + 

Aluminiumoxyd und -hydroxyd; künstlicher Korund: 
282010 Aluminiumoxyd (wasserfreie Tonerde) 	  06 - 

2820 30 Aluminiumhydroxyd (Tonerdehydrat) 	  06 + 
2820 50 künstlicher Korund 	  06 + 

2821 00 Chromoxyde und -hydroxyde 	  06 + 
Manganoxyde: 

282210 Mangandioxyd (künstlicher Braunstein) 06 + 
2822 90 andere (z. B. Mangansesquioxyd) 	  06 + 
2823 00 Eisenoxyde und -hydroxyde, einschließlich Farberden auf der Grundlage 

von natürlichem Eisenoxyd mit einem Gehalt an gebundenem Eisen, be-
rechnet als Fe 2O3 , von 70 Gewichtshundertteilen oder mehr 	 06 + 

2824 00 Kobaltoxyde und -hydroxyde 	  06 

2825 00 Titanoxyde    	 06 
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2826 00 	Zinnoxyde: Stannooxyd (Braunoxyd) und Stannioxyd (Zinnsäureanhydrid) 06 + 
Bleioxyde:  

282710 Bleimennige (Minium) 	  06 + U 
2827 90 andere (z. B. Bleiglätte, Bleidioxyd) 	  06  + 

Andere anorganische Basen, Metalloxyde, -hydroxyde und -peroxyde (ein-
schließlich Hydrazin und Hydroxylamin und ihre anorganischen Salze):  

Berylliumoxyd und -hydroxyd; Kalziumoxyd, -hydroxyd und -peroxyd:  
2828 11 Berylliumoxyd zu nuklearen Zwecken 	  06 +  
282819 andere 	  06 + 
2828 30 Kupferoxyde und -hydroxyde 	  06  
2828 40 Quecksilberoxyde und -hydroxyde 	  06 + 
2828 50 Cadmiumoxyd und -hydroxyd 	  06 +  
2828 60 Antimonoxyde 06 + 
2828 70 Nickeloxyde und -hydroxyde 	  06  
2828 80 Molybdän-, Vanadium- und Wolframoxyde und -hydroxyde 	 06  
2828 90 andere (z. B. Germaniumoxyde, Manganhydroxyde, Zinnhydroxyde), ein

-

schließlich Hydrazin und Hydroxylamin und ihre anorganischen Salze 	. 	. 06  

V. Metallsalze und -persalze der anorganischen Säuren  
Fluoride; Silicofluoride; Fluoborate und andere Fluosalze:  

Fluoride:  
2829 11 Lithiumfluorid 	  06  
2829 19 andere (z. B. Ammonium-, Beryllium-, Kaliumfluorid) 	  06 + 
2829 50 Silicofluoride (z. B. Kalium-, Magnesium-, Zinksilicofluorid) 	 06  
2829 80 Fluoborate u. andere Fluosalze (z. 	B. Kaliumfluoborat, Ammoniumfluo

-

zirkonat) 06  

Chloride und Oxychloride:  
Chloride:  

2830 11 Aluminiumchlorid 06  + 
283015 Ammoniumchlorid (Salmiak) 	  06 + 
2830 21 Bariumchlorid 	  06 +  
2830 25 Kalziumchlorid 06 + 
2830 31 Kobaltchlorid 06 + 
2830  35 Magnesiumchlorid 	  06 + 
2830 41 Nickelchlorid 06 + 
2830 45 Zinkchlorid 06  
2830 61 Zinn- und Zinnammoniumchloride 06 + 
2830 65 Eisen- und Manganchloride 	  06 + 
2830 69 andere (z. B. Antimon-, Quecksilber-, Zinkammoniumchlorid), ausge

-

nommen Natriumchlorid (Tarifnr. 2501) und Kaliumchlorid (Tarifnr.  
3104) 06  + 

Oxychloride:  
2830 81 Blei- und Kupferoxychloride 	  06  + 
2830 89 andere (z. B. Chrom-, Wismut-, Wolframoxychlorid) 	  06  + 

Chlorite und Hypochlorite:  
2831 10 Chlorite (z. B. Aluminium-, Blei-, Natriumchlorit) 	. 	. 	. 	. 	. 	. 06  
2831 50 Hypochlorite (z. B. Ammonium-, Kalziumhypochlorit) 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	 06  

Chlorate und Perchlorate:  
Chlorate:  

2832 11 Kaliumchlorat  06 + 
283215 Natriumchlorat 06 + 
2832 19 andere (z. B. Ammonium-, Barium-, Strontiumchlorat) 	. 	. 	. 	. 	. 06 + 

2832 50 Perchlorate (z. B. Kalium-, Natriumperchlorat) 	  06  -  

Bromide und Oxybromide; Bromate und Perbromate; Hypobromite:  
2833 10 Bromate (z. B. Kalium-, Natriumbromat) 	  06  
2833 50 Bromide (z. B. Ammonium-, Kalium-, Natriumbromid) 	  06  + 
2833 90 andere (z B. Natriumhypobromit, Wismutoxybromid) 	 06  

Jodide und Oxyjodide; Jodate und Perjodate:  
Jodide und Oxyjodide:  

283411 Ammonium-, Kalium- und Natriumjodid 	  06  
2834 19 andere (z. B. Blei-, Quecksilberjodid, Kupferoxyjodid) 	  06 + 
2834 50 Jodate und Perjodate (z. B. Kaliumjodat, Natriumperjodat) 	. 	. 	. 	. 06 + 



Deutscher Bundestag — 3. Wahlperiode 	 Drucksache 2386  

Nr, 
des Waren

-

verzeichnisses 
für die 

Außenhandels

-

statistik 

Warenbenennung 

Zu

-

ständig

-

keits

-

bereich 

genehmi

-

gungsfrei  

(+) 
genehml

-

gungsbe-
dürftig (—)  

(s. I, 3 d.  
Eintuhr

-

liste)  

Bemer

-

kungen:  
MO =  

Markt-  

ordpung  
U= 

 

Ursprungs

-

zeugnis  

1 2 3  4 5  

Sulfide, einschließlich Polysulfide:  
283510 Natriumsulfide 06 + 
2835 20 Cadmiumsulfid 06 + 
2835 30 Barium-, Eisen-, Kalium-, Kalzium- und Zinnsulfide 	  06 
2835 50 Antimon-, Antimonkalium- und Quecksilbersulfide 	  06 + 
2835 70 Zinksulfid 06 + 
2835 90 andere (z. B. Blei-, Kupfer-, Strontiumsulfid) 	  06 + 

Dithionite (Hydrosulfite), auch durch organische Stoffe stabilisiert; Sul

-

foxylate:  
283610 Natriumdithionit, Natriumsulfoxylat 	  06 + 
2836 90 andere (z. B. Zinkdithionit, Kobaltsulfoxylat) 	  06 + 

Sulfite und Thiosulfate:  
283710 Kaliumsulfite 06 + 
2837 20 Natriumsulfite 	  06 -!- 
2837 30 Natriumthiosulfat 06 
2837 90 andere (z. B. Aluminium-, Kalziumsulfit, Ammoniumthiosulfat) 	 06 

Sulfate und Alaune; Persulfate:  
Sulfate: 

2838 11 Kaliumsulfat mit einem Gehalt an K2O von mehr als 52 Gewichts-
hundertteilen (anderes: Warennr. 3104 30) 	  06 + 

2838 13 Kaliumbisulfat; Kaliummagnesiumsulfat mit einem Gehalt an K 20 von 
mehr als 30 Gewichtshundertteilen (anderes: Warennr. 3104 40); 
Cadmium-, Quecksilber- und Titansulfate 	  06 

2838 15 Magnesiumsulfat 	  06 
2838 21 Nickelsulfat, Nickelammoniumsulfat 06  

Bariumsulfat, künstlich: 
2838 31 Röntgenqualität 06 
2838 39 anderes 	  06 + 

Natriumsulfat: 
2838 41 kalziniert 06 + 
2838 45 kristallisiert 	(Glaubersalz) 06 + 
2838 51 Eisensulfate 	  06 
2838 53 Kobaltsulfate 06  
2838 55 Kupfersulfate 06 + 
2838 61 Zinksulfat 	  06 
2838 69 andere (z. B. Blei-, Chromsulfat, Natriumbisulfat, Eisenammonium-

sulfat), ausgenommen Ammoniumsulfat (Warennr. 3102 50) 	 06 
Alaune: 

2838 71 Kalialaun (Kaliumaluminiumsulfat) 	  06 
2838 75 Chromalaun (Kaliumchromisulfat), ChromammvInieka(auu 06 
2838 79 andere (z. B. Natron-, Eisenalaun) 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 06 + 

2838 80 Persulfate (z. B. Ammonium-, Kaliumpersulfat) 	  06 
Nitrite und Nitrate:  

2839 01 Nitrite (z. B. Barium-, Natriumnitrit), ausgenommen Natriumkobaltnitrit 
(Warennr. 2848 90) 	  06 + 
Nitrate: 

2839 10 Bariumnitrat 06 
2839 20 Beryllium-, Cadmium-, Kupfer- und Quecksilbernitrate 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 06 
2839 30 Kobalt-, Kobaltkalium-, Nickel- und Wismutnitrate 	. 	. 	. 	. 	. 	. 06 
2839 40 Kaliumnitrat 06 + 
2839 50 Natriumnitrat mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 16 Ge-

wichtshundertteilen (anderes: Tarifnr. 3102) 	  06 + 
2839 90 andere (z. B. Blei-, Strontiumnitrat), ausgenommen Erzeugnisse der 

Tarifnr. 	3102 06 + 

Phosphite,  Hypophosphite und Phosphate:  
2840 01 Phosphite (z. B. Ammonium-, Kalium-, Natriumphosphit) 	  06 
2840 05 Hypophosphite (z. B. Barium-, Calciumhypophosphit) 	. 06 - 

Phosphate: 
Natriumphosphate: 

284011 Polyphosphate der allgemeinen Formel Nan+PnO3n+1  und Graham-
salz 	  06 + 

2840 19 andere Natriumphosphate (z. B. Trinatriumorthophosphat) 	 06 + 
2840 20 Ammoniumphosphate, ausgenommen die in Vorschrift 4 zu Kap. 31 

des Zolltarifes genannten Erzeugnisse 	  06 
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2840 30 Kalziumphosphate, ausgenommen Phosphate der Tarifnr. 2510 und 
die in Vorschrift 2 A zu Kap. 31 des Zolltarifs genannten Erzeugnisse 06 + 

2840 40 Kaliumphosphate 	  06 + 
2840 90 andere (z. B. Aluminium-, Eisen-, Manganphosphat, Natrium- und 

Magnesiumammoniumphosphat) 06 + 

Arsenite und Arsenate: 
2841 50 Arsenite (z. B. Blei-, Kalzium-, Kupferarsenit) 	  06 + 
2841 10 Arsenate (z. B. Blei-, Kalium-, Natriumarsenat) 	  06 + 

Karbonate und Perkarbonate, einschließlich des handelsüblichen Ammonium-
karbonats: 

Karbonate: 
284211 Kalziumkarbonat, künstlich 	• 06 + 
284215 Magnesiumkarbonate, künstlich 06 + 
2842 21 Bariumkarbonat, künstlich 06 + 
2842 25 Bleikarbonate (z. B. Bleiweiß) 	  06 + 
2842 32 Natriumkarbonat (Soda) 	  06 + 
2842 35 Natriumbikarbonat (saures Natriumkarbonat) 	  06 + 

2842 41 Ammoniumkarbonate 	  06 + 
2842 45 Kaliumkarbonate 	  06 + 
2842 51 Kobaltkarbonate 06 + 
2842 55 Nickelkarbonate 	  06 + 
2842 57 Lithiumkarbonat 	  06 + 
2842 69 andere (z. B. Beryllium-, Strontium-, Zinkkarbonat) 	  06 + 

2842  80 Perkarbonate (z. B. Kaliumperkarbonat) 	  06 + 

2843 00 	Einfache und komplexe Cyanide 	  06 + 

2844 00 Fulminate und Cyanate 	  06 + 

Silikate, einschließlich der handelsüblichen Natrium- und Kaliumsilikate: 
284510 Kalium- und Natriumsilikate, einschließlich Natriumkaliumsilikat (Dop

-

pelwasserglas) 	  06 + 
2845 90 andere (z. B. Barium-, Blei-, Zinksilikat), ausgenommen künstliche Zeo-

lithe (Tarifnr. 3819) 06 + 

Borate und Perborate: 
Natriumborate: 

2846 11 mit einem Gehalt an Borsäureanhydrid (B 203) von 67 Gewichtshundert-
teilen oder mehr 	  06 + 

284619 andere    	 06 + 
2846 50 Natriumperborat 06 + 
2846 90 andere (z. B. Blei-, Zinkborat, Kaliumperborat) 	  06 + 

Salze der Säuren der Metalloxyde (z. B. Chromate, Permanganate, 
Stannate) : 

284711 Aluminate (z. B. Barium-, Kalzium-, Natriumaluminat) 	  06 + 
284715 Antimonate 	(z. B. Blei-, Kaliumantimonat) 	  06 + 

Chromate: 
2847 21 Barium-, Blei- und Zinkchromate 	  06 + 
2847 29 andere (z. B. Kalium-, Natrium-, Strontiumchromat, Ammonium-, Ka-

lium-, Natriumbichromat) 06 + 
2847 30 Molybdate (z. B. Ammonium-, Natriummolybdat) 	  06 + 
2847 40 Permanganate (z. B. Barium-, Kaliumpermanganat) 	  06 + 
2847 50 Vanadate (z. B. Ammonium-, Natriumvanadat) 	  06 + 
2847 60 Wolframate (z. B. Kalzium-, Natriumwolframat) 	  06 + 
2847 90 andere (z. B. Ferrate, Manganate, Titanate, Zinkate) 	  06 + 

Andere Salze und Persaize der anorganischen Säuren, ausgenommen Azide: 
284810 einfache und komplexe Salze der Säuren des Selens oder des Tellurs 

(z. B. Kaliumselenid, Natriumtellurat) 	  06 + 

2848 90 andere (z. B. Chlorophosphate, Thioarsenate, Phospho-, Boro- und Sili

-

cowolframate) 	  06 + 
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VI. Verschiedenes 
Edelmetalle in kolloidem Zustand; Edelmetallamalgame; Salze und andere 
anorganische oder organische Verbindungen der Edelmetalle, auch chemisch 
nicht einheitlich: 

2849 20 Edelmetalle in kolloidem Zustand (z. B. kolloides Silber); Edelmetall

-

amalgame (z. B. Goldamalgam) 	  02 + 
Salze und andere anorganische oder organische Verbindungen der Edel-
metalle, auch chemisch nicht einheitlich: 

des Silbers: 
2849 51 Silbernitrat 	  06 + 
2849 59 andere (z. B. Silberoxyd, -bromid, -lactat) 	  06 + 
2849 90 anderer Edelmetalle (z. B. Aurooxyd, Chlorogoldsäure, Natriumhexa-

chloroplatinat, Rhodiumsulfat) 06 + 

Radioaktive chemische Elemente und radioaktive Isotope; ihre anorgani-
schen oder organischen Verbindungen, auch chemisch nicht einheitlich: 

285010 künstlich radioaktive Isotope (Elemente und Verbindungen, z. B. Kobalt 
60, Caesium 137, Strontium 90, Iridium 192, Gold 198, Jod 131, Phosphor 
32, Kohlenstoff 14) (Art angeben) 	  06 + 

2850 90 andere, soweit sie der Vorschrift 6 des Kapitels 28 des Zolltarifs ent-
sprechen 06 + 

2851 00 Isotope chemischer Elemente, soweit nicht in Tarifnr. 2850 genannt; ihre 
anorganischen oder organischen Verbindungen, auch chemisch nicht ein-
heitlich: 

285110 Deuterium und seine Verbindungen 	(einschließlich schweres Wasser); 
deuteriumhaltige Mischungen und Lösungen, bei denen das zahlenmäßige 
Verhältnis der Deuteriumatome zu den Wasserstoffatomen größer als 
1 : 5000 ist 	  06 + 
andere: 

285130 künstlich getrennte stabile Isotope 	  06 + 
2851 90 andere 	  06 + 

Salze und andere anorganische oder organische Verbindungen des Tho

-

riums, des Urans und der Metalle der seltenen Erden (einschließlich derer 
des Yttriums und Scandiums), auch untereinander gemischt: 

2852 10 Thorium- und Uranverbindungen (z. B. Thoriumnitrat, Uranfluorid, Uran

-

oxyd)    	 06 + 
2852 30 Cerverbindungen (z. B. Ceroxyd, -oxalat) 	  06 + 
2852 90 andere (z. B. Lanthanbromid, Scandiumoxalat, Yttriumoxyd) 	 06 + 

2853 00 Flüssige Luft  	06 + 

2854 00 Wasserstoffperoxyd  	06 + 

Phosphide: 
285510 Ferrophosphor (Eisenphosphid) mit einem Gehalt an Phosphor von 15 

Gewichtshundertteilen oder mehr (anderes: Tarifnr. 7301) 	 01 + 
2855 20 Kupfer und Kupferlegierungen mit einem Gehalt an Phosphor von mehr 

als 8 Gewichtshundertteilen (andere: Kap. 74) 	  02 + 
2855 90 andere (z. B. Kalzium-, Zinkphosphid, Phosphin) 	  06 + 

Karbide (z. B. Siliziumkarbid, Borkarbid, Metallkarbide): 
285610 Siliziumkarbid 	  06 + 
2856 20 Kalziumkarbid 06 
2856 90 andere (z. B. Bor-, Tantal-, Wolframkarbid), ausgenommen nicht gesinterte + 

Hartmetallmischungen (Warennr. 3819 90) 	  06 + 
Hydride, Nitride, Azide, Silicide und Boride: 

Hydride: 
2857 11 Lithiumhydrid 	  06 + 
2857 19 andere (z. B. Kalaiumhydrid, Arsin) 	  06 + 
2857 30 Nitride, Azide (z. B. Bornitrid, Bleiazid) 	  06 + 

Silicide, Boride: 
2857 51 Kalziumsilicid 01 + 
2857 59 andere (z. B. Kupfersilicid, Kalziumborid) 	  06 + 

2858 00 Andere anorganische Verbindungen, einschließlich des destillierten Was

-

sers, Leitfähigkeitswassers oder Wassers von gleicher Reinheit und der 
Amalgame von anderen Metallen als Edelmetallen: 

1. Amalgame von anderen Metallen als Edelmetallen 	  02 + 
2.  andere 	  06 + 
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Kapitel 29  

Organische chemische Erzeugnisse  

I. Kohlenwasserstoffe, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate  
Kohlenwasserstoffe:  

acyclische Kohlenwasserstoffe, chemisch einheitlich:  
2901 11 gasförmige (z. B. Methan, Propan, Äthylen, Acetylen) 	  06 +  

290119 andere (z. B. Hexan, Propyläthylen, Hexakontane) 	  06  
alicyclische Kohlenwasserstoffe, chemisch einheitlich:  

2901 31 Cycloterpenkohlenwasserstoffe (z. B. Pinen, Camphen) 	  06  
2901 39 andere (z. B. Cyclopropan, Pentamethylen, Dekahydronaphthalin) 	  06  + 

aromatische Kohlenwasserstoffe, chemisch einheitlich:  
290151 Benzol    	 06 +  
290153 Toluol    	 06  + 
2901 55 Xylol (Isomere und Isomerengemische) 	  06  
2901 61 Anthrazen mit einem Anthrazengehalt von mehr als 85 Gewichtshun-

dertteilen (anderes: Warennr. 2707 53) 	  06 + 
2901 63 Diphenyl 	  06  

2901 65 Naphthalin 	  06  + 
2901 71 Divinyl-, Dodecyl- und Tetrapropylenbenzol, ausgenommen Erzeug

-

nisse der Warennr. 3819 05 	  06 + 
290173 Triphenyle 	  06 + 
2901 79 andere (z. B. Äthylbenzol, Cumol, Fluoren, Phenantren, Pyrenr, Styrol) 06 + 

Halogenderivate der Kohlenwasserstoffe:  
Chlorderivate der Kohlenwasserstoffe:  • 

Trichlormethan (Chloroform):  
290211 in pharmazeutischer oder analytischer Qualität 	  06 +  
290219 anderes 	 . 	. 	. 06 + 
2902 21 Chloräthan (Äthylchlorid), Dichloräthane (Äthylenchlorid und Äthyli-

denchlorid) 06 '- 
2902 25 Tetrachloräthan, Hexachloräthan (Perchloräthan) Ü 6  
2902 31 Perchloräthylen 06 +  
2902 35 Trichloräthylen 06  + 
2902 41 Hexachlorcyclohexan 	  06  
2902 45 Chlorbenzole 06 + 
2902 51 Vinylchlorid, Vinylidenchlorid, monomer 	  06  
2902 59 andere (z. B. Benzylchlorid, Dichlordiphenyltrichloräthan) 06 + 
2902 70 Bromderivate der Kohlenwasserstoffe (z. B. Bromoform) 	  06 + 

2902 90 andere (z. B. Fluorderivate, Chlorfluorderivate) 	  06  

Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate der Kohlenwasserstoffe:  
2903 10 Sulfoderivate (z. B. Benzolsulfonsäure, Naphthalindisulfonsäure) 	  06  
2903 50 Nitrotoluole 	  06  
2903 90 andere, einschließlich der Mischderivate (z. B. Nitrobenzole, Dinitrobu-

tylmetaxylol, Dinistrotilbendisulfosäure, Chlornitrotoluol) 	 06 + 

II Alkohole, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate  

Acyclische Alkohole, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate:  
einwertige gesättigte Alkohole:  

2904 11 Methylalkohol, ausgenommen roher Holzgeist (Warennr. 3809 90) 	. 	. 06 + 
2904 15 Propylalkohole 	  06  + 
2904 21 Butylalkohole 	 06  + 
2904 25 Octylalkohole 	  06  + 
2904 31 Lauryl-, Cetyl- und Stearylalkohol 	  06 + 
2904 39 andere (z. B. Amyl-, Capryl-, Heptyl-, Methylamylnikohol), ausge-

nommen Äthylalkohol (Kap. 22) 	  06  + 
einwertige ungesättigte Alkohole:  

2904 41 Citronellol, Geraniol, Linalool, Nerol, Rhodinol, Vetiverol 	  06  + 
2904 49 andere (z. B. Allyl-, Oleylalkohol, Methylpentinol, Phytol) 	 06  

zweiwertige Alkohole:  
2904 51 Athylenglykol 	  06  + 
2904 59 andere (z. B. Butylen-, Hexamethylen-, Propylenglykol) 	  06 + 
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drei- und höherwertige Alkohole: 
2904 61 Pentaerythrit 	  06 + 
2904 69 andere (z. B. Adonit, Arabit, Dulcit, Mannit, Sorbit, Trimethylolpro-

pan), ausgenommen Glyzerin (Tarifnr. 1511) 06 + 
2904 90 Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate der acyclischen Alkohole 

(z. B. Äthylenchlorhydrin, Trichlorbutylalkohol, Acetaldehyd-, Aceton- 
und Glyoxal-Natriumbisulfit) 06 + 

Cyclische Alkohole, ihre Halogen - , Sulfo - , Nitro - und Nitrosoderivate: 
290510 Cyclohexanol, Methyl- und Dimethylcyclohexanol 	  06 + 
2905 20 Menthol 06 + 
2905 30 Sterine (z. B. Cholesterin) 	  06 + 
2905 40 Terpin, Terpinhydrat, Terpineol 	  06 + 
2905 50 Benzyl-, Phenyläthyl-, Phenylpropyl-, Zimtalkohol 	  06 + 
2905 90 andere (z. B. Benzhydrol, Borneol, Inosit), einschließlich Halogen-, Sulfo-, 

Nitro- und Nitrosoderivate (z. B. Benzaldehyd-Natriumbisulfit, Nitro
-benzylalkohol) 06 + 

III. Phenole, Phenolalkohole, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und 
Nitrosoderivate 

Phenole und Phenolalkohole: 
290611 Phenol, chemisch einheitlich (anderes: Tarifnr. 2707) 	  06 + 
2906 13 Kresole, chemisch einheitlich (andere: Tarifnr. 2707) 	  06 + 

290615 Xylenole, 	chemisch einheitlich (andere: Tarifnr. 2707) 	  06 + 
2906 20 Hormonersatzpräparate (z. B. Diäthylstilböstrol) 	  06 + 
2906 30 Hydrochinon 	  06 + 
2906 45 Resorcin, Naphthole 	  + 
2906 60 Thymol, Carvacrol 06 + 
2906 90 andere (z. B. Brenzcatechin, Menadiol, Saligenin), einschließlich der Salze 

der Phenole und Phenolalkohole (z. B. Phenolnatrium) 	  06 + 

Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate der Phenole und Phenol-
alkohole: 

290711 Dinitrokresole 	  06 + 

2907 90 andere (z. B. Trinitrophenol, Chlorphenole, Naphtholsulfonsäuren) 	. 	. 	. 06 + 

IV. Äther, Alkoholperoxyde, Ätherperoxyde, Epoxyde mit drei- oder vier

-

gliedrigem Ring, Acetale und Halbacetale, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro - 
und Nitrosoderivate 

Äther, Ätheralkohole, Ätherphenole, Ätherphenolalkohole, Alkoholper

-

oxyde und Ätherperoxyde, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderi-
vate: 

acyclische Äther und Ätheralkohole: 
290810 Diäthyläther (Äthyläther, Schwefeläther) 	  06 -1- 

Ätheralkohole: 
2908 21 Diäthylenglykol 	  06 + 
2908 25 andere Ätheralkohole (z. B. Äthylenglykolmonobutyläther) 	 06 + 
2908 30 andere acyclische Äther (z. B. Butyläthyläther, 1,4-Dioxan) . 	. 	. 	• 	• 06 + 
2908 40 Peroxyde, Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate (z. B. Buthyl-

hydroperoxyd, Dichlordiäthyläther, Nitroäthyläther) 06 + 
cyclische Äther und Ätheralkohole, Ätherphenole, Ätherphenolalkohole: 

2908 51 Anethol, Eukalyptol 	  06 + 
2908 55 Anisol, Eugenol. Isoeugenol 	  06 + 
2908 60 Guajakol, Kaliumsulfoguajakol 	  06 + 
2908 70 andere (z. B. Diphenyl-, Phenyläthyläther, Guäthol) 	  06 + 4  
2908 80 Peroxyde, Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate (z. B. Ambrette-

Moschus, Cyclohexanonperoxyd) 	  06 + 

Epoxyde, Epoxyalkohole, Epoxyphenole und Epoxyäther mit drei- oder 
viergliedrigem Ring, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate: 

2909 10 Athylenoxyd 	  06 + 
2909 90 andere, einschließlich der Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate 

(z. B. Propylenoxyd, Epichlorhydrin) 	  06 + 

2910 00 Acetale und Halbacetale, auch mit einfachen oder komplexen Sauerstoff

-

funktionen, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate 	 06 + 
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V. Verbindungen mit Aldehydfunktion  

Aldehyde, Aldehydalkohole, Aldehydäther, Aldehydphenole und andere  
Aldehyde mit einfachen oder komplexen Sauerstoffunktionen:  

gesättigte acyclische Aldehyde:  
291111 Formaldehyd, einschließlich Trioxymethylen, Tetraoxymethyien und  

Paraformaldehyd 06 + 
2911 19 andere (z. B. Acet-, Laurin-, Undecylaldehyd) 	  06 +  

andere Aldehyde:  
291131 Benzaldehyd, Zimtaldehyd 	  06 -I- 
2911 35 Citral, Citronellal 	  06 +  
291139 andere (z. B. Acrolein, Gumin-, Undecylenaldehyd)  06 + 

Aldehydalkohole, Aldehydäther, Aldehydphenole und andere Aldehyde  
mit einfachen oder komplexen Sauerstoffunktionen:  

291151 Aldol, Hydroxycitronellal, Piperonal (Heliotropin) 	  06 +  
291153 Vanillin 	  06 +  
291155 Athylvanillin 	  06 +  
2911 59 andere (z. B. Anis-, Salicylaldehyd) 	  06 +  
2912 00 Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate der Erzeugnisse der Tarifnr  

2911  06 + 

VI. Verbindungen mit Keton- oder Chinonfunktion  

Ketone, Ketonalkohole, Ketonphenole, Ketonaldehyde, Chinone, Chinon

-

alkohole, Chinonphenole, Chinonaldehyde und andere Ketone und Chinone  
mit einfachen oder komplexen Sauerstoffunktionen, ihre Halogen-, Sulfo-,  
Nitro- und Nitrosoderivate:  

2913 11 Aceton, rein (anderes: Kap. 38) 	  06 +  
291315 Methyläthylketon (Butanon) 	  06 +  
2913 21 Cyclohexanon, Methylcyclohexanon 	  06 +  
2913 25 Kampfer (natürlicher und synthetischer) 	  06 +  
2913 30 Jonon, Methyljonon 	  06 +  

Chinone:  
2913 41 Anthrachinon 	  06  + 
2913 49 andere Chinone ( z. B. Benzochinon, Menadion) 	  06  + 

andere:  
2913 60 acyclische (z. B. Diäthylketon, Acethylaceton) 	  06  + 
2913 70 cyclische (z. B. Fenchon, Menthon, Benzophenon) 	  06  
2913 80 Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate der Erzeugnisse der Warennrn.  

291311 bis 2913 70 (z. B. Bromkampfer, Dichloranthrachinon, Keton-Moschus) 06 +  

VII. Säuren, ihre Anhydride, Halogenide, Peroxyde und Persäuren; ihre  
Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate  

Einbasische Säuren, ihre Anhydride, Halogenide, Peroxyde und Persäuren;  
ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate:  

acyclische Säuren:  
291401 Ameisensäure 	  06  + 
2914 05 Salze der Ameisensäure (z. B. Aluminium-, Nickelformiat) 	 06 +  

Ester der Ameisensäure:  
2914 11 Benzyl-, Bornyl-, Citronellyl-, Geranyl-, Isobornyl-, Linalyl-, Menthyl-, 

Phenyläthyl-, Rhodinyl- und Terpinylformiat 	  
06 
06 

+  
+  

2914 15 andere (z. B. Äthyl-, Methyl-, Propylformiat) 06 + 

2914 19 Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate der Ameisensäure (z. B.  
Athylchlorokarbonat) 06 +  

2914 21 E s s i g s ä u r e, ausgenommen rohe Holzessigsäure (Warennr. 2914 43) 06 +  
2914 23 Essigsäureanhydrid 	  06  
2914 25 Salze der Essigsäure (z. B. Aluminium-, Kalium-, Natriumacetat), aus-

genommen Pyrolignite (Warennr. 2914 43) 	  06 +  
Ester der Essigsäure:  

2914 31 Anisyl-, Benzyl-., Bornyl-, Cinnamyl-, Citronellyl-, Geranyl-, Isobornyl-,  
Linalyl-, p-Kresyl-, Phenyläthyl- und Terpinylacetat 	  06  

2914 35 Äthyl-, Butyl-, Methylacetat 	  06  + 
2914 39 andere (z. B. Acetin, Amyl-, Pregnenolon-, Vetiverylacetat) 	. 	. 	. 	. 06  + 
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2914 43 rohe Holzessigsäure und Pyrolignite 	(z. B. Kalziumpyrolignit) sowie 
Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate der Essigsäure (z. B  
Acetylchlorid, Natriumtrichloracetat, Jodessigsäure) 	  06 + 

291451 Propion-, Butter- und Valeriansäuren 	  06 + 

291453 Palmitin- und Stearinsäure 	  06 + 
Salze und Ester der Säuren der Warennrn. 2914 51 und 2914 53: 

2914 55 Hormonersatzpräparate (z. B. Dioxy-alpha-beta-diäthylstilben- 
propionat) 	  06 + 

2914 5t Salze der Stearinsäure (z. B. Kalziumstearat) 	  06 + 
2914 59 andere (z. B. Linalylbutyrat, Aluminiumpalmitat) 	  06 + 

291463 andere a cyclische Säuren (z. B. Caprin-, Pelargon-, Acryl-, 
Linolsäure) 06 + 

Salze, Ester, Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate der Säuren 
der Warennr. 2914 63 sowie Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate 
der Säuren der Warennrn. 2914 51 und 2914 53: 

2914 71 Acryl- und Methacrylsäureester, monomer 	  06 + 
2914 79 andere (z. B. Brompropionsäure, Glyzerinmonooleat) 	 06 + 

aromatische Säuren: 
2914 81 Benzoesäure und ihre Salze, Ester, Halogen-, Sulfo-, Nitro- und 

Nitrosoderivate (z. B. Natrium-, Äthylbenzoat, Dichlorbenzoesäure) . 	. 06 + 

291489 andere aromatische Säuren und ihre Salze, Ester, Halogen-, 
Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate (z. B. Atropasäure, Phenylessigsäure- 
methylester, Zimtsäure) 	  06 1 

2914 90 andere einbasische (alicyclische) Säuren und ihre Salze, Ester, Halogen-, 
Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate (z. B. Chaulmoograsäure, Cyclopentenyl-
essigsäure) 06 + 

Mehrbasische Säuren, ihre Anhydride, Halogenide, Peroxyde und Persäuren.; 
ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate: 

acyclische und alicyclische Säuren: 
291511 Oxalsäure 	  06 + 
2915 13 Adipinsäure 	  06 + 
291515 Maleinsäure 	  06 + 
2915 19 andere (z. B. Bernstein-, Malon-, Sebacinsäure) 	  06 + 

2915 30 Salze, Ester, Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate der Säuren 
der Warennrn. 2915 11 bis 2915 19 (z. B. Kaliumoxalat, Maleinsäure-
dibutylester, Succinylchlorid) 	  06 + 

aromatische Säuren: 
291551 Phth al säure (o-Phthalsäure) 	  06 + 

Ester der Phthalsäure: 
2915 55 Dibutylphthalat 	  06 + 
2915 56 Dioctylphthalat 	  06 + 
2915 59 andere (z. B. Dicyclohexylphthalat) 	  06 + 

2915 70 Salze, Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate der Phthalsäure 
(z. B. Bleiphthalat, Dichlorphthalsäureanhydrid) 	  06 + 
andere aromatische Säuren und ihre Salze, Ester, Halogen-, 
Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate: 

2915 81 Ester der Terephthalsäure (z. B. Diäthylterephthalat) 	  06 + 
2915 89 andere (z. B. Terephthal- und Trimesinsäure) 	  06 + 

Oxysäuren (einschließlich Phenolsäuren), Aldehydsäuren, Ketonsäuren und 
andere Säuren mit einfachen oder komplexen Sauerstoffunktionen; ihre 
Anhydride, Halogenide, Peroxyde und Persäuren; ihre Halogen-, Sulfo-, 
Nitro- und Nitrosoderivate: 

acyclische Oxysäuren: 
291601 Milchsäure 	  06 + 
2916 05 Salze und Ester der Milchsäure (z. B. Äthyl-, Eisenlactat) 	 06 + 
2916 10 Apfelsäure und ihre Salze und Ester (z. B. Dimethylmalat) 	. 	. 	 06 + 
291621 Weinsäure 	  06 + 
2916 25 Salze und Ester der Weinsäure (z. B. Diäthyltartrat, Kaliumbitartrat) . 	 06 + 
291631 Zitronensäure 	  06 + 
2916 35 Salze und Ester der Zitronensäure (z. B. Kalzium-, Tributylzitrat) 	. 	. 	. 06 + 
291641 andere acyclische Oxysäuren (z. B. Glucon-, Ricinol-, 

Zuckersäure) 06 + 
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2916 45 Salze und Ester der Säuren der Warennr. 2916 41 sowie Halogen-, Sulfo-, 
Nitro- und Nitrosoderivate der Erzeugnisse der Warennrn. 2916 01 bis 
2916 41 (z. B. Butylglykolat, Monochlormilchsäure) 	  06 + 

cyclische Oxysäuren: 
291651 Salicylsäure 	  06 
2916 53 Salze der Salicylsäure (z. B. Wismutsalicylat) 	  06 + 

Ester, Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate der Salicylsäure: 
2916 55 Amyl-, Benzyl-, Bornyl-, Butyl-, Citronellyl-, Geranyl-, Menthyl- und 

Rhodinylsalicylat 06 + 
2916 59 andere (z. B. Äthyl-, Methlyl-, Phenylchlorsalicylat, Sulfosalicylsäure) 06 + 

2916 61 Acetylsalicylsäure und ihre Salze und Ester (z. B. Kalzium-
acetylsalicylat) 06 + 

291665 Mandelsäure, p-Oxybenzoesäure und ihre Salze und 
Ester (z. B. Kalziummandelat, Propyl-p-oxybenzoat) 	  06 + 

2916 70 Gallussäure und ihre Salze und Ester (z. B. Propylgallat) 	. 	. 	. 	. 06 + 

291680 andere cyclische Oxysäuren und ihre Salze, Ester, Halo-
gen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate (z. B. Chol-, Kaffee-, Kresotin-
säure), einschließlich der Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate 
der Erzeugnisse der Warennrn 2916 61 bis 2916 70 	  06 + 

andere Säuren und ihre Salze, Ester, Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitro
-soderivate: 

2916 91 acyclische (z. B. Brenztrauben-, Lävulin-, Mesoxalsäure, Acetessigsäure-
ester) 06 + 

cyclische: 
2916 96 Trichlorphenoxyessigsäure und ihre Ester 	  06 + 
2916 99 andere (z. B. Cantharidin, Anis-, Vanillin-, Piperonylsäure) 	 06 + 

VIII. Ester der Mineralsäuren, ihre Salze und ihre Halogen-, Sulfo-, 
Nitro- und Nitrosoderivate 

2917 00 	Ester der Schwefelsäure, ihre Salze und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und 
Nitrosoderivate 	  06 + 

2918 00 	Ester der salpetrigen Säure und der Salpetersäure, ihre Halogen-, Sulfo-, 
Nitro- und Nitrosoderivate 	  06 + 

Ester der Phosphorsäuren, ihre Salze (einschließlich Lactophosphate) und 
ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate: 

2919 10 Glycerophosphorsäuren und Glycerophosphate; Inosithexaphosphor-
säure und Inosithexaphosphate; Lactophosphate; Guajakolphosphate 	. 	. 06 + 

2919 30 Trikresylphosphat 	  06 + 
2919 90 andere (z. B. Triäthyl-, Triphenylphosphat) 	  06 + 

2920 00 	Ester der Kohlensäure, ihre Salze und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und 
Nitrosoderivate 	  06 + 

2921 00 	Andere Ester der Mineralsäuren (ausgenommen Ester der Halogenwasser

-

stoffsäuren), ihre Salze und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderi-
vate 06 + 

IX. Verbindungen mit Stickstoffunktionen 

Verbindungen mit Aminofunktion: 
Monoamine: 

2922 11 Anilin und seine Salze 	  06 + 
292213 Toluidine und ihre Salze 	  06 + 
292217 alpha- und beta-Naphthylamin und ihre Salze, Halogen-, Sulfo-, Nitro - 

und Nitrosoderivate 	  06 + 
292219 andere, einschließlich der Substitutionsprodukte der Erzeugnisse der 

Warennrn 292211 bis 292213 (z. B. Dimethylamin, Toluidinsulfon-
säuren) 	  06 + 

Polyamine: 
acyclische: 

2922 51 Athylendiamin, Athylendiaminhydrat, Hexamethylendiamin und ihre 
Salze 	  06 + 
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2922 59 andere (z. B. Diäthylentriamin) 	  06 
2922 70 cyclische (z. B. Benzidin, Naphthylendiamin) 	  06 + 

Amine  mit einfachen oder komplexen Sauerstoffunktionen:  

biologische Aminosäuren und ihre Salze, Ester und Decarboxylierungs-
produkte: 

2923 11 Glutaminsäure und ihre Salze (z. B. Natriumglutamat) 	  06 + 
2923 13 Lysin und seine Salze und Ester 	  06 + 
292319 andere (z. B. Alanin, Asparaginsäure, Glykokoll, Serin, Threonin, 

Tyrosin, Valin, Monoäthanolamin, Isopropanolamin) 	  06 + 
andere Amine mit einfachen oder komplexen Sauerstoffunktionen: 

2923 51 p-Aminobenzoesäure und ihre Salze, Ester und Substitutionsprodukte . 06 + 
2923 55 p-Aminosalicylsäure und ihre Salze, Ester und Substitutionsprodukte 	. 06 H- 
2923 60 p-Methylaminophenol und -sulfat 06 + 
2923 70 Triäthanolamin 06 + 

andere (z. B. Athylendiamintetraessigsäure, Aminobenzaldehyd, An-
thranilsäure) : 

2923 91 pharmazeutische Chemikalien 1 ) 	  06 + 
2923 99 andere 	  06 + 

Quaternäre organische Ammoniumsalze und -hydroxyde, einschließlich der  
Lezithine und anderer Phosphoaminolipoide:  

Phosphoaminolipoide (Phosphatide) : 
2924 11 Sojalezithin 	.  06 + 
2924 19 andere (z. B. Kephalin, Plasmalogene, andere Lezithine) 	 06 + 

andere quaternäre organische Ammoniumsalze und -hydroxyde (z. B. 
Betain, Cholin, Tetramethylammoniumhydroxyd), ausgenommen Erzeug-
nisse der Tarifnr. 3402: 

2924 51 pharmazeutische Chemikalien 1 ) 06 + 
2924 59 andere    	 06 + 

Verbindungen mit Amidofunktion:  

acyclische Amide: 
2925 10 Harnstoff mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 Gewichts-

hundertteilen des wasserfreien Stoffes (anderer: Warennr. 3102 80) 	 06 + 
andere (z. B. Acetamid, Athylisopropylbromacetamid, Valeriansäure-
diäthylamid, Bromdiäthylacetylharnstoff, Bromisovalerylharnstoff, Stea-
rinsäureamid) : 

2925 21 pharmazeutische Chemikalien1) 06 + 
2925 29 andere    	 06 + 

cyclische Amide: 
2925 40 Barbitursäure und ihre Derivate (z. B. Diallylbarbitursäure, Phenyl-

äthylmalonylharnstoff) 06 + 
2925 50 Hydantoin und seine Substitutionsprodukte; Acetanilid, Acetyl-, Athyl-

und Methylacetanilid und deren Salze; Phenacetin (Acetyl-p-phene-
tidin), Lactyl-p-phenetidin; Acetyl-p-amino-salol 06 

+ 
2925 60 Acetoacetamide (z. B. Acetoacetanilid) und Arylide (z. B. Anilide der 

Oxynaphtoesäuren, Benzanilid) 	  06 + 
2925 90 andere (z. B. Alloxan, Diphenylharnstoff, Salicylamid) *) 	  06 + 

Verbindungen mit Imido- oder Iminofunktion:  

2926 10 Hexamethylentetramin, seine Salze und Derivate 	  06 + 
2926 90 andere (z. B. Arginin, Benzoesäuresulfimid, Guanidine) *) 	  06 + 

Verbindungen mit Nitrilfunktion:  

292710 Acrylnitril, monomer 	  06 + 
2927 90 andere (z. B. Acetonitril, Benzylcyanid, Cyanessigsäure) 	  06 + 

2928 00 	Diazo-, Azo- und Azoxyverbindungen 	  06 + 

1) Pharmazeutische Chernikalion sind Erzeugnisse, die eine therapeutische Wirkung besitzen und daher aussdsließiich oder überwiegend  

der Px,armazie verwendet werden. 
*) Siehe jedoch § 1 des Süßstoffgesetzes vom 1. Februar 1939 (RGBl. I S. 111). 
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Organische Derivate des Hydrazins oder des Hydroxylamins: 

292910 Phenylhydrazin 	  06 + 
2929 90 andere (z. B. Diphenylcarbazon, Semicarbazid, Salicylaldoxim) 	 06 + 

2930 00 	Verbindungen mit anderen Stickstoffunktionen 	  06 + 

X. Organisch-anorganische Verbindungen und heterocyclische Verbindungen 

Organische Thioverbindungen: 
biologische Aminosäuren und ihre Salze, Ester und Decarboxylierungs-
produkte: 

2931 11 Cystein, Cystin und ihre Salze 	  06 + 
2931 19 andere (z. B. Lanthionin, Methionin) 	  06 + 
2931 30 Isothiocyanate, Xanthate (z. B. Naphthylisothiocyanat, Athylxanthogenat) 06 + 
2931 40 Thiocarbamate (z. B. Zinkbutyldithiocarbamat) 	  06 + 

andere organische Thioverbindungen (z. B. Butylmercaptan, Diäthyldisulfid, 
Thiobarbitursäure), nicht heterocyclisch (Tarifnr. 2935): 

293191 pharmazeutische Chemikalien') 06 -I- 
2931 99  andere 	  06 + 

2932 00 	Organische Arsenverbindungen 	  06 + 

2933 00 	Organische Quecksilberverbindungen 	  06 + 

2934 00 Andere organisch-anorganische Verbindungen 	  06 + 

Heterocyclische Verbindungen, einschließlich Nucleinsäuren: 

nur mit Sauerstoffatomen: 
293511 Cumaron, Furfurol 	  06 + 
2935 19 andere (z. B. Furon, Khellin, Meconsäure, Xanthen) 	  06 + 
2935 20 nur mit Schwefelatomen (z. B. Thiophen) 	  06 + 

nur mit Stickstoffatomen: 
2935 31 Carbazol und seine Derivate (z. B. Diphenylcarbazol) 	  06 + 

2935  35 Pyridin und seine Salze und Ester 	  06 + 

2935 41 Indol, Skatol (beta-Methylindol), Melamin und ihre Salze 	 06 + 
2935 45 Nikotinsäureester; Nikotinsäurediäthylamid und seine Doppelsalze 	. 06 + 

Chinolin und seine Derivate: 
2935 51 Chinolin und seine Salze und Ester 	  06 + 

2935 59 andere Chinolinderivate, einschließlich der komplexen Metallverbin

-

dungen des Oxychinolins (z. B. Kupfer-8-oxychinolin, Chinolin-6- 
carbonsäure) 06 + 

2935 61 Alkylaminoacridine und ihre Salze (z. B. 9-(5-Diäthylaminopentyl-2- 
amino]-6-chlor-2-methoxyacridin),  ausgenommen Farbstoffe der Warennr. 
320510 06 + 

2935 65 Analgesin, Dimethylaminoanalgesin, Nucleirisäuren, Piperazin (Diäthyl

-

endiamin), Dimenthylpiperazin und ihre Salze 	  06 + 
2935 70 biologische Aminosäuren und ihre Salze, Ester und Decarboxylierungs- 

produkte (z. B. Histidin, Prolin, Tryptophan) 	  06 + 
andere heterocyclische Verbindungen, nur mit Stickstoffatomen (z. B 	 
Adenin, Benztriazol, Isonikotinsäurehydrazid: 

2935 81 pharmazeutische Chemikalien i) 	  06 + 
2935 89 andere 	  06 + 
2935 90 andere heterocyclische Verbindungen (z. B. Athylmorpholin, Mercapto

-

benzthiazol, Thiodiphenylamin, Cocarboxylase) 	  06 + 

Sulfamide: 

2936 10 Chloramine (am Stickstoff chlorierte Sulfamide) und ihre Salze (z. B. 
Benzolsulfonchloramid-Natrium) 06 + 
andere Sulfamide: 

2936 51 p-Aminobenzolsulfonamide und ihre Salze und Derivate (z. B. Sulfa

-

pyridin, Sulfathiazol, Sulfapyrimidine) 	  06 + 
2936 59 andere (z. B. o-Toluolsulfamid) 	  06 + 

1) Pharmazeutische Chemikalien sind Erzeugnisse, die eine therapeutische Wirkung besitzen und daher ausschließlich oder überwiegend in 
der Pharmazie verwendet werden. 
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Laktone und Laktame; Sultone und Sultame: 
Laktone: 

2937 11 Cumarin 	  06 + 
2937 19 andere (z. B. Glucon-delta-Lakton, Phenolphthalein) 	  06 + 

Laktame: 
2937 51 Isatin, Acetophenolisatin, Diphenolisatin 	  06 + 
2937 53 Caprolaktam 	  06 + 
2937 59 andere (z. B. Kreatinin, N-Vinylpyrrolidon) 	  06 + 
2937 80 Sultone und Sultame (z. B. Bromkresolgrün, Phenolsulfophthalein) 	. 	. 	. 06 + 

XI. Natürliche oder synthetische Provitamine, Vitamine, Hormone und Enzyme 

Natürliche oder synthetische Provitamine und Vitamine, einschließlich Kon- 
zentrate, auch untereinander gemischt, auch in Lösungsmitteln aller Art: 

Provitamine: 
2938 11 Nikotinsäure (Pyridin-beta-carbonsäure) und ihr Kalzium- und 

Natriumsalz 	  06 + 
2938 19 andere (z. B. Carotin, unbestrahltes Ergosterin), ausgenommen Er

-

zeugnisse der Warennr. 2935 45 	  06 + 

Vitamine: 
2938 21 Vitamin A (z. B. Axerophthol, Vitamin A-palmitat) 	  06 + 
2938 25 natürliche Vitamin-A  + D-Konzentrate 	  06 + 

Vitamin-B-Komplex: 
2938 31 Vitamin B2, und B3 (z. B. Riboflavin, d-Pantothensäure) 	  06 + 
2938 39 andere B-Vitamine (z. B. Aneurin, Nikotinsäureamid, Cobalamine) . 	. 06 + 
2938 40 Vitamin C (z. B. l-Ascorbinsäure, Ascorbylpalmitat) 	  06 + 
2938 60 andere (z. B. bestrahltes Ergosterin, d-alpha-Tocopherol, beta-Biotin, 

Phyllochinon) 	  06 + 

2938 80 Mischungen von Provitaminen, Vitaminen oder Vitaminkonzentraten 
untereinander sowie nichtwäßrige Lösungen von Provitaminen, Vitaminen 
oder Konzentraten 	  06 + 

Natürliche oder synthetische Hormone: 

2939 10 Insulin 06 + 
2939 20 Cortison, Hydrocortison, Dehydrocortison, Dehydrohydrocortison und 

ihre Ester und Halogenderivate 	  06 + 
2939 90 andere (z. B. Adrenalin, Kalleon, Östradiol, Testosteron) 	  06 + 

Enzyme: 

294010 Pepsin 	  06 + 
2940 20 Lab (Chymosin, Käselabpulver) 	  00 + 
2940 90 andere (z. B. Diastase) 	  06 + 

XII. Natürliche oder synthetische Glykoside und pflanzliche Alkaloide, 
ihre Salze, Äther, Ester und anderen Derivate 

294100 Natürliche oder synthetische Glykoside, ihre Salze, Äther, Ester und 
anderen Derivate 	  06 + 

Natürliche oder synthetische pflanzliche Alkaloide, ihre Salze, Äther, 
Ester und anderen Derivate: 

Opiumalkaloide: 
2942 11 Kodein 	  06 + 
294213 Morphin 06 + 
294215 Papaverin 	  06  + 
294219 andere, einschließlich Opium concentratum 	  06 + 

Chinaalkaloide: 
2942 21 Chinidin 06 + 
2942 29 andere (z. B. Chinin, Cuprein) 	  06 + 

andere Alkaloide: 
2942 31 Koffein 	  06 + 
2942 33 Kokain 	  06 + 
2942  35 Nikotin 	  06 + 
2942 37 Ephedrin 	  06 + 
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2942 41 Strychnin 	  06 + 
2942 43 Theobromin 	  06 + 
2942 45 Theophyllin, Theophyllinäthylendiamin 	  06 + 
2942 47 Arecolin 06 
2942 51 Atropin 	  06 + 
2942 53 Eserin (Physostigmin) 	  06 d- 
2953 55 Homatropin 	  06 + 
2942 57 Mutterkornalkaloide 	  06 d- 
2952 61 Pilocarpin 	  06 + 
2942 63 Scopolamin (Hyoscin) 	  06 + 
2942 90 andere (z. B. Brucin, Serpentin, Veratrin) 	  06 + 

XIII. Andere organische Verbindungen 

Chemisch reine Zucker, ausgenommen Saccharose: 

2943 10 Dextrose (Glukose) 	  00 + 
2943 20 Laktose 	  00 + 
2943 30 Lävulose, Maltose 	  00 + 
2943 90 andere, ausgenommen Saccharose (Tarifnr. 1701) 06 + 

Antibiotika: 

294410 Penicilline 06 + 
2944 20 Streptomycin 	  06 + 
2944 30 Dihydrostreptomycin 	  06 + 
2944 90 andere (z. B. Chloramphenicol, Erythromycin, Tetracycline, Oleandomycin, 

Neomycin) 	  06 + 

Andere organische Verbindungen: 

2945 10 Alkoholate der Metalle (z. B. Aluminiumsopropylat) 	  06 + 
2945 30 Kupferacetarsenit (Schweinfurter Grün) 	  06 + 
2945 90 andere (z. B. Ketene) 	  06 + 

Kapitel 30 

Pharmazeutische Erzeugnisse 

Drüsen und andere Organe zu organotherapeutischen Zwecken, getrocknet, 
auch als Pulver; Auszüge aus Drüsen oder anderen Organen oder ihren 
Absonderungen zu organotherapeutischen Zwecken; andere zu therapeu-
tischen oder prophylaktischen Zwecken zubereitete tierische Stoffe, ander-
weit weder genannt noch inbegriffen: 

3001 10 Drüsen und andere Organe, getrocknet, auch als Pulver, ausgenommen 
Galle (Tarifnr. 0514) 	  06 + 

3001 50 Auszüge aus Drüsen oder anderen Organen oder ihren Absonderungen 	. 06 + 
3001 90 andere (z. B. nicht immunisiertes Blutserum, Fibrin, getrocknetes Schlan

-

gen- und Bienengift, Knochen- und Hautstücke für Transplantationen in 
sterilen oder gekühlten Behältern), anderweit weder genannt noch inbe-
griffen 06 + 

Sera von immunisierten Tieren oder Menschen; mikrobiologische Vaccine, 
Toxine, Mikrobenkulturen (einschließlich der lebenden Enzymbildner, aus-
genommen Hefen) und ähnliche Erzeugnisse: 

3002 10 Sera (z. B. Diphtherie-, Ruhr-, Tetanussera) 	  06 + 
3002 50 mikrobiologische Vaccine, Toxine, Mikrobenkulturen (einschließlich der 

lebenden Enzymbildner, ausgenommen Hefen) und ähnliche Erzeugnisse 
(z. B. Impfstoffe, Milch- und Essigsäurebakterien, Schimmelpilze zur 
Herstellung der Antibiotika) 	  06 + 
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Arzneiwaren, auch für die Veterinärmedizin: 
Hormone und Hormonpräparate (einschließlich Hormonersatzpräparate), 
gemischt, dosiert oder in Aufmachungen für den Einzelverkauf: 

3003 11 injizierbares Insulin 	  06 + 
300319 andere    	 06 + 

Antibiotika, gemischt, dosiert oder in Aufmachungen für den Einzelver-
kauf: 

3003 21 injizierbare Penicilline 	  06 + 
3003 23 injizierbares Streptomycin und Dihydrostreptomycin, einschließlich der 

Kombinationen mit Penicillinen 	  06 + 
3003 25 penicillin- und/oder streptomycinhaltige Präparate (z. B. Salben, Puder, 

Tabletten, Styli), ausgenommen Erzeugnisse der Tarifnr. 3306 	 06 + 
3003 29 andere 	  06 + 

Alkaloide und Alkaloidpräparate, gemischt, dosiert oder in Aufmachun-
gen für den Einzelverkauf: 

3003 31 Chinin und Chininsalze 	  06 + 
3003 39 andere    	 06 + 
3003 90 andere Arzneiwaren, gemischt, dosiert oder in Aufmachungen für den 

Einzelverkauf 	  06 + 

Watte, Gaze, Binden und dergleichen (z. B. Verbandzeug, Pflaster zum 
Heilgebrauch, Senfpflaster), mit medikamentösen Stoffen getränkt oder 
überzogen oder für den Einzelverkauf zu medizinischen oder chirurgischen 
Zwecken aufgemacht, ausgenommen die in der Vorschrift 3 zu Kap. 30 
des Zolltarifs genannten Erzeugnisse: 

3004 10 Watte, auch Wattetupfer 	  09 + 
3004 30 Verbandzeug (z. B. Gaze, Binden), ausgenommen hygienische Binden und 

Tampons (Tarifnr. 4821, 5901 oder 6205) 	  09 + 
3004 50 Pflaster aller Art (z. B. Schnellverband-,Capsicum-, Salicyl-, Senf-

pflaster)    	 06 + 

Andere pharmazeutische Zubereitungen und Waren: 
chirurgische Nähmittel und Laminariastifte, steril; sterile resorbierbare 
blutstillende Einlagen für chirurgische und zahnärztliche Zwecke: 

3005 11 steriles Katgut 	  06 + 
3005 19 andere 06 + 

3005  20 Röntgenkontrastmittel sowie diagnostische Mittel zur Verwendung am 
Patienten (ausgenommen die der Warennr. 3002 50), dosiert oder hierzu 
gemischt    	 06 + 

3005 30 Zahnzement und andere Zahnfüllstoffe (z. B. Zubereitungen auf der 
Grundlage von Guttapercha oder Metallsalzen oder -oxyden, zu Füll-
zwecken besonders vorbereitete Metallegierungen) 	  06 + 

3005 40 Taschen und andere Behältnisse mit Apothekenausstattung für erste Hilfe 06 + 

Kapitel 31 

Düngemittel 

3101 00 Guano und andere natürliche tierische oder pflanzliche Düngemittel, auch 
untereinander gemischt, jedoch nicht chemisch bearbeitet 	  06 + 

Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel: 
Natronsalpeter (Chilesalpeter, Caliche, Natriumnitrat) mit einem Ge-
halt an Stickstoff von 16 Gewichtshundertteilen oder weniger (anderer: 
Warennr. 2839 50) : 

3102 11 mineralischer 	  06 + 
310215 chemischer 	  06 + 
3102 20 Ammonsalpeter (Ammoniumnitrat), auch rein 	  06 + 
3102  30 Ammonsulfatsalpeter, auch rein 	  06 + 
3102  40 Kalkammonsalpeter 	  06 + 
3102  50 Ammoniumsulfat, auch rein 	  06 + 
3102 60 Kalksalpeter (Kalziumnitrat) mit einem Gehalt an Stickstoff von 16 Ge-

wichtshundertteilen oder weniger (anderer: Warennr. 2839 90) und Kalk-
magnesiumsalpeter (Kalziummagnesiumnitrat) 	  06 

+ 
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3102 70 Kalkstickstoff (Kalziumcyanamid), auch mit 01 getränkt, mit einem 
Gehalt an Stickstoff von 25 Gewichtshundertteilen oder weniger (anderer: 
Tarifnr. 2858) 	  06 + 

3102 80 Harnstoff mit einem Gehalt an Stickstoff von 45 Gewichtshundertteilen 
oder weniger (anderer: Warennr. 2925 10) 	  06 + 

3102 90 andere Stickstoffdüngemittel, soweit sie den Vorschriften 1 B, C und D 
des Kapitels 31 des  Zolltarifs entsprechen 	  06 + 

Mineralische oder chemische Phosphatdüngemittel: 
3103 10 Thomasphosphatschlacken, auch gemahlen (Thomasmehl) 	 06 + 
3103 20 Superphosphate (einfache, doppelte oder dreifache) 	  06 + 
3103 30 durch Glühen aufgeschlossene Kalziumphosphate (Thermophosphate und 

geschmolzene Phosphate) und durch Glühen behandelte natürliche Kal-
ziumaluminiumphosphate 06 + 

3103 90 andere Phosphatdüngemittel, soweit sie den Vorschriften 2 A 4, B und C 
des Kapitels 31 des  Zolltarifs entsprechen 	  06 + 

Mineralische oder chemische Kalidüngemittel: 
3104 10 natürliche rohe Kalisalze (z. B. Karnallit, Kainit, Sylvinit) 	  06 + 

Kaliumchlorid: 
3104 21 wenigstens chemisch rein 	  06 + 
3104 29 anderes 	  06 + 
3104 30 Kaliumsulfat mit einem Gehalt an K,O von 52 Gewichtshundertteilen oder 

weniger (anderes: Warennr. 2838 11) 	  06 + 
3104 40 Kaliummagnesiumsulfat mit einem Gehalt an K2O von 30 Gewichtshun

-

dertteilen oder weniger (anderes: Warennr. 2838 13) 	  06 + 
3104 90 andere Kalidüngemittel, soweit sie den Vorschriften 3 A 2 und B des 

Kapitels 31 des Zolltarifs entsprechen 	  06 + 

Andere Düngemittel; Erzeugnisse des Kap. 31 in Tabletten, Pastillen oder 
ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von 10 kg oder 
weniger: 

Mehrnährstoffdüngemittel, mineralis che und chemische: 
3105 11 mit zwei Nährstoffkomponenten 	  06 + 
310515 mit drei Nährstoffkomponenten 	  06 + 
3105 80 andere Düngemittel (z. B. aufgeschlossener Guano, aufgeschlossenes Le

-

dermehl, Humusdünger, Torfmischdünger, Wollschlammdünger) 	 06 + 
3105 90 Erzeugnisse des Kap. 31 in Tabletten, Pastillen oder ähnlichen Formen 

oder in Packungen mit einem Gewicht von 10 kg oder weniger 	 06 + 

Kapitel 32 

Gerb- und Farbstoffauszüge; Tannine und ihre Derivate; 
Farbstoffe, Farben, Anstrichfarben, Lacke und Färbemittel; 

Kitte; Tinten 

Pflanzliche Gerbstoffauszüge: 
ohne Zusatz von Ligningerbextrakten: 

320111 Kastanienauszug 10 + 
3201 12 Eichenauszug 	  10 + 
3201 14 Quebrachoauszug, Gambir 	  10 + 
320115 Mimosaauszug  	 10 + 
3201 16 Sumach- und Valoneaauszug 	  10 + 
320119 andere 	  10 + 
320150 mit Zusatz von Ligningerbextrakten 	  10 + 

Tannine (Gerbsäuren), einschließlich des mit Wasser ausgezogenen Gall-
äpfeltannins, ihre Salze, Äther, Ester und anderen Derivate: 

3202 10 Tannine (Gerbsäuren), einschließlich des mit Wasser ausgezogenen Gall-
äpfeltannins, ausgenommen Gallussäure (Warennr. 2916 70) 06 + 

3202 50 Salze, Äther, Ester und andere Derivate der Tannine (z. B. Tannate, 
Acetyl- und Formaldehydtannin), ausgenommen Eiweißderivate (Kap 35) 
und Tanninderivate der Tarifnrn. 2849 bis 2852, 2938 bis 2942 und 2944 06 + 
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Synthetische Gerbstoffe, auch mit natürlichen Gerbstoffen gemischt; künst-
liche Beizen für die Gerberei (z. B. Enzym-, Pankreas- oder Bakterien-
beizen) : 

3203 10 synthetische Gerbstoffe ohne Zusatz natürlicher Gerbstoffe 	 06 + 
3203 30 synthetische Gerbstoffe, mit natürlichen Gerbstoffen oder Ligningerbex

-

trakten gemischt 	  06 + 
künstliche Beizen für die Gerberei: 

3203 51 Pankreasbeizen 	  06 + 
3203 59 andere (z. B. Bakterienbeizen) 	  06 + 

Pflanzliche Farbstoffe (einschließlich Auszüge aus Farbhölzern und anderen 
färbenden pflanzlichen Stoffen, ausgenommen Indigo) und tierische Farb-
stoff e:  

pflanzliche und tierische Farbstoffe, einschließlich Auszüge aus Farb

-
hölzern und anderen färbenden pflanzlichen Stoffen, ausgenommen 
Indigo (Warennr. 3205 10) : 

3204 12 Katechu, Lackmus 	  10 + 
3204 13 Blau-, Gelb- und Rotholzauszüge und -farbstoffe 	  06 + 
3204 19 andere (z. B. Chlorophyll) 	  06 + 

Zubereitungen auf der Grundlage dieser Farbstoffe, nicht in Formen 
oder Packungen für den Einzelverkauf (andere: Warennr. 3209 80): 

3204 81 zubereitete Färbemittel für die Lebensmittelindustrie 	  06 + 
3204 89 andere 	  06 + 

Synthetische organische Farbstoffe; synthetische organische Erzeugnisse, 
die als Luminophore verwendet werden; auf die Faser aufziehende 
optische Aufheller; natürlicher Indigo: 

3205 10 synthetische organische Farbstoffe und natürlicher Indigo, nicht in For

-

men oder Packungen für den Einzelverkauf (andere: Warennr. 3209 80) 06 + 
3205 60 synthetische organische Stoffe, die als Luminophore verwendet werden 06 + 
3205 70 auf die Faser aufziehende optische Aufheller 	  06 + 
3205 80 Zubereitungen auf der Grundlage dieser Erzeugnisse (z. B. konzentrierte 

Dispersionen in Kunststoffen, Kautschuk usw., Mischungen mit grenz
-flächenaktiven Stoffen oder organischen Bindemitteln) 	  06 + 

Farblacke: 
3206 10 nicht zubereitet 	  06 + 
3206 80 zubereitet (z. B. konzentrierte Dispersionen in Kunststoffen, Kautschuk 

usw.) 	  06 + 

Andere Farbkörper; anorganische Erzeugnisse, die als Luminophore ver-
wendet werden: 

Farbkörper: 
3207 05 Saftbraun (NuBbeize) und dergleichen 	  06 + 
3207 11 Lithopone und andere Farbpigmente auf der Grundlage von Zink

-

sulfid, ausgenommen Luminophore 	  06 + 

3207 15 Titanoxydpigmente, ausgenommen reine Titanoxyde (Warennr. 2825 00) 06 + 
320y 21 Cadmopone und andere Farbpigmente auf der Grundlage von Cad

-

miumsalzen 	  06 + 
3207 25 Zinkgrau (graustichige, bleihaltige Zinkoxyde [Farboxyde]), ausgenom-

men sogenannte rohe Zinkoxyde, nicht unmittelbar als Farbkörper ver-
wendbar (Warennr. 2603 61) 	  06 + 
geschönte Farberden und künstlicher Ocker: 

3207 31 Kasseler Erde; Ocker, auch künstlich 	  06 + 
3207 39 andere 06  + 

3207 41 Ultramarin 	 06 + 
3207 45 Mineralschwarz, ausgenommen Schwarzerden (Tarifnr. 2509) und RuB 

(Tarifnr. 2803) 	  06 + 
3207 51 Chromfarben aus einem Gemenge von Metalloxyden oder Metall

-

salzen, auch mit Beimengungen von anderen Mineralfarben 	 06 + 
3207 59 andere (z. B. Molybdatrot, Farbkörper aus feingemahlenen Erzen) . 06 + 

3207 60 anorganische Erzeugnisse, die als Luminophore verwendet werden . 	. 06 + 
Zubereitungen auf der Grundlage dieser Erzeugnisse, der Farbpigmente 
der Tarifnr. 2509 und des Kap. 28 sowie der Metallpulver und -flitter 
(z. B. konzentrierte Dispersionen in Kunststoffen, Kautschuk usw., 
Mischungen mit grenzflächenaktiven 	Stoffen oder organischen Binde

-mitteln) : 
3207 82 auf der Grundlage von Aluminiumpulver 	  06 + 
3207 89 andere 06 + 
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Zubereitete Pigmente, zubereitete Trübungsmittel und zubereitete Farben, 
Schmelzglasuren und andere verglasbare Massen, flüssige Glanzmittel und 
ähnliche Zubereitungen für die keramische, Emaillier- oder Glasindustrie; 
Engoben; Glasfritte und anderes Glas in Form von Pulver, Granalien, 
Schuppen oder Flocken: 

zubereitete Pigmente, zubereitete Trübungsmittel und zubereitete Farben 
für die keramische, Emaillier- oder Glasindustrie: 

3208 11 Edelmetallsalze enthaltend 	  06 + 
3208 19 andere 	  06 + 
3208 30 Schmelzglasuren und andere verglasbare Massen (z. B. Email) 	 06 + 

flüssige Glanzmittel und ähnliche Zubereitungen für die keramische, 
Emaillier- oder Glasindustrie; Engoben: 

3208 51 Edelmetallsalze enthaltend 	  06 + 
3208 59 andere 	  06 + 
3208 70 Glasfritte und anderes Glas in Form von Pulver, Granalien, Schuppen 

oder Flocken 	  13 + 

Lacke; Wasserfarben und zubereitete Wasserpigmentfarben nach Art der 
für die Lederendbearbeitung gebrauchten; andere Anstrichfarben; mit Cfl, 
Terpentinöl, Lackbenzin, einem Lack oder anderen zum Herstellen von An-
strichfarben dienenden Mitteln angeriebene Pigmente; Prägefolien; Färbe-
mittel in Formen oder Packungen für den Einzelverkauf: 

Pigmente, nur angerieben, nicht gebrauchsfertig (Farbpasten): 
3209 02 auf der Grundlage von Aluminiumpulver 	  06 + 
3209 04 andere 	  06 + 
3209 07 Farben mit Zusätzen von Insecticiden, Fungiciden oder ähnlichen Stoffen 

(z. B. Fäulnis verhütende Farben, Flammschutzfarben) 	  06 + 
andere: 

320910 Lacke und Lackfarben, 	gebrauchsfertig 	  06 + 
3209 20 Perlenessenz 	  06 + 
3209 30 Metallfarben 	(Bronzefarben), gebrauchsfertig 	  06 + 
3209 40 Olanstrichfarben, gebrauchsfertig 	  06 + 
3209 50 Leuchtfarben, gebrauchsfertig 	  06 + 
3209 60 Farb- und Prägefolien 	  06 + 
3209 80 Färbemittel in Formen oder Packungen für den Einzelverkauf (z. B. 

Färbemittel für Kleider, Schuhe, Holzmöbel, mikroskopische Präparate, 
Lebensmittel), ausgenommen Haarfärbemittel (Warennr. 3306 49) 06 + 

3209 90 andere, ausgenommen Erzeugnisse der Tarifnrn. 3210 und 3213 . 	  06 + 

Farben für Kunstmaler, für den Unterricht, für die Plakatmalerei, für Farb-
tönungen oder zur Unterhaltung, in Tuben, Töpfen, Fläschchen, Näpfchen 
und ähnlichen Aufmachungen, auch in Täfelchen; alle diese in Zu

-sammenstellungen auch mit Pinseln, Wischern, Näpfchen oder anderem 
Zubehör: 

321010 gefüllte Farbkästen 	  06 + 
3210 90 andere, ausgenommen Erzeugnisse der Tarifnr. 3213 	  06 + 

.321100 	Zubereitete Sikkative 	  06 + 

Kitte und Spachtelmassen, einschließlich Harzkitt und Harzzement: 
321210 Kitte, einschließlich Harzkitt und Harzzement 	  06 + 
3212 50 Spachtelmassen (z. B. Lackspachtel) 	  06 + 

Druckfarben, Tinte und Tusche zum Schreiben oder Zeichnen oder andere 
Tinten und Tuschen: 

321310 schwarze Druckfarben 	  06 + 
3213 20 bunte Druckfarben 	  06 + 
3213 30 Farben für Vervielfältigungsapparate, Stempelkissen und Farbbänder; 

Kugelschreiberpaste 	  06 + 
3213 50 Tinten (z. B. Gallus-, Kopier-, Wäschetinte, zubereitete sympathetische 

Tinte), fest, flüssig oder teigförmig 	  06 + 
3213 60 Tuschen, fest, flüssig oder teigförmig 	  06 + 
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Kapitel 33  

Ältherische Öle und Resinoide; Riech-, Körperpflege- 
und Schönheitsmittel  

Ätherische Öle (auch terpenfrei gemacht), flüssig oder fest (konkret);  
Resinoide:  

ätherische Öle:  
3301 10 Agrumenöle (z. B. Bergamotte-, Mandarinen-, Orangen-, Pomeranzen-,  

Zitronenöl) 	  06 +  
3301 21 Citronellöl 06 +  
330122 Koniferennadelöle (z. B. Fichtennadel-, Latschenkiefern-, Edeltannen-

nadelöl) 	  06 +  
330123 Geraniumöl 	  06 +  
330124 Lavendelöl 06 +  
330125 Pfefferminzöl 	  06 +  
3301 29 andere (z. B. Eukalyptus-, Fenchel-, Kamillen-, Petitgrain-, Rosen-,  

Sternanis-, Zimtöl) 	  06 +  
3301 50 Resinoide (z. B. Eichenmoos-, Benzoe-, Tolubalsamresinoid) 	 06 +  

3302 00 	Terpenhaltige Nebenerzeugnisse aus ätherischen Olen 	  06  + 

3303 00 	Konzentrate ätherischer Öle in Fetten, nichtflüchtigen Men, Wachsen oder  
ähnlichen Stoffen, durch Enfleurage oder Mazeration gewonnen 	 06 +  

Mischungen von zwei oder mehreren natürlichen oder künstlichen Riech- 
oder Aromastoffen und Mischungen auf der Grundlage eines oder mehrerer  
dieser Stoffe (einschließlich alkoholischer Lösungen), die Rohstoffe für die  
Riechmittel-, Lebensmittel- oder andere Industrien sind:  

3304 10 Aromastoffe für die Lebensmittelindustrie, unmittelbar verwendbar . 	 00 +  
3304 90 andere 06 + 

3305 00 Destillierte aromatische Wässer und wäßrige Lösungen ätherischer Ole,  
auch zu medizinischen Zwecken 	  06  

Zubereitete Riech-, Körperpflege- und Schönheitsmittel:  
3306 11 Kölnisch Wasser 	  06  + 
330615 Parfüms, flüssig oder fest, einschließlich Riechkissen, -blätter und -salze  

sowie Duftkarten 	  06 -  
3306 21 Gesichts-, Lavendel-, Rasierwässer, Toilettenessig und dergleichen, aus-

genommen Kölnisch Wasser (Warennr. 3306 11), Mundwässer (Warennr.  
3306 35) und Haarwässer (Warennr. 3306 49) 	  06  

3306 25 Hautcremes und -emulsionen, Haut- und Sonnenschutzöle 	 06 + 

3306 31 Puder, lose oder fest (z. B. Gesichts-, Körper-, Kinder-, Fußpuder), aus-
genommen medizinische Puder (Tarifnr. 3003) 	  06 

3306 35 Mundpflegemittel (z. B. Zahnpasten, Mundwässer, Mittel zur Reinigung 
und Befestigung von künstlichen Gebissen) 	  06 
Haarpflegemittel (z. B. Brillantine, Haarwässer, Haaröle, Haarwasch- und 
-färbemittel, Dauerwellpräparate) : 

3306 41 Haarwaschmittel, auch seifenhaltig 	  06 + 

3306 49 andere 06 + 

3306 50 Rasiercreme, auch seifenhaltig 	  06 +  
3306 80 andere (z. B. Badesalze, Lippenstifte, Nagellacke, Wimperntuschen, Haar-

entfernungsmittel, Gesichtspackungen) 	  06 + 
3306 90 Zusammenstellungen von Riech-, Körperpflege- und Schönheitsmitteln 

in Geschenkpackungen 	  06 + 
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Kapitel 34 

Seifen, organische grenzflächenaktive Stoffe, 
zubereitete Waschmittel und Waschhilfsmittel, zubereitete Schmier

-

mittel, künstliche Wachse, zubereitete Wachse, Schuhcreme, Scheuer

-

pulver und dergleichen, Kerzen und ähnliche Erzeugnisse, 
Modelliermassen und Dentalwachs 

Seifen, einschließlich Medizinalseifen: 
340110 Schmierseifen (Kaliseifen) 	  06 + 
3401 20 Toiletteseifen, auch mit desodorierenden Zusätzen 	  06 + 
3401 30 Medizinalseifen (z. B. Teerseife, Schwefelseife) 	  06 + 
340140 Haushaltkernseifen 06 + 
340150 Rasierseifen 	  06 + 
340160 Seifen in Form von Pulver, Schuppen, Flocken, Spänen, Körnern oder 

dergleichen, ausgenommen Industrieseifen (Warennr. 3401 80) 	 06 + 
3401 70 flüssige Seifen, ausgenommen Haarwaschmittel (Warennr. 3306 41) 	. 	. 	. 06 + 
3401 80 Industrieseifen in jeder Form (z. B. Walkseife, Drahtziehseife, Industrie- 

kernseife), ausgenommen Schmierseifen (Warennr. 3401 10) 	 06 + 
3401 90 andere (z. B. Scheuerseifen für den Haushalt) 	  06 + 

Organische grenzflächenaktive Stoffe; grenzflächenaktive Zubereitungen 
und zubereitete Waschmittel und Waschhilfsmittel, auch Seife enthaltend: 

nicht zubereitete organische grenzflächenaktive Stoffe, vorge

-

sehen zur ausschließlichen oder überwiegenden Verwendung: 
3402 11 in der Waschmittelindustrie 	  06 + 
340212 in der Spinnstoffindustrie 	  06 + 
3402 14 in der Gerberei 	  06 + 
3402 16 in der Papierherstellung 	  06 + 
3402 19 in anderen Industrien 	  06 + 

grenzflächenaktive Zubereitungen und zubereitete Wasch

-

mittel und Waschhilfsmittel: 
zubereitete Waschmittel und Waschhilfsmittel für den Haushalt: 

Waschmittel (z. B. Waschpulver) für Weiß-, Grob- und Buntwäsche: 
3402 31 seifenhaltige 06 + 
3402 33 andere 06 + 
3402 35 Waschmittel für Feinwäsche (auch Geschirrspülmittel) 	 06 + 
3402 37 Waschhilfsmittel 	  06 + 
3402 40 Industriereiniger 	  06 + 

andere grenzflächenaktive Zubereitungen und zubereitete Wasch

-

mittel und Waschhilfsmittel, ausgenommen Erzeugnisse der Tarifnr. 3812 
und der Warennrn. 3819 42 bis 3819 46: 

3402 71 für die Waschmittelindustrie 	  06 + 
3402 72 für die Spinnstoffindustrie 	  06 + 
3402 74 für die Gerberei 	  06 + 
3402 76 für die Papierherstellung 06 + 
3402 90 andere (z. B. Autoshampoo) 	  06 + 

Zubereitete Schmiermittel, bestehend aus Mischungen von Ölen oder 
Fetten aller Art oder aus Mischungen auf der Grundlage dieser Öle oder 
Fette, auch mit einem Gehalt an Erdöl oder Schieferöl von weniger als 
70 Gewichtshundertteilen: 

Schmälzen, Lederfettungsmittel und dergleichen: 
3403 12 für die Spinnstoffindustrie 	  06 
3403 14 für die Gerberei 	  06 + 
3403 19 für andere Zwecke 	  06 + 

andere Schmiermittel: 
3403 51 mit einem Gehalt an Erdöl oder Schieferöl von mehr als 10, jedoch 

weniger als 70 Gewichtshundertteilen 	  08 + 
3403 59 andere 	  08 + 

Künstliche Wachse, einschließlich wasserlösliche; zubereitete Wachse, nicht 
emulgiert und ohne Lösungsmittel: 

künstliche Wachse: 
340411 chemisch modifiziertes Montanwachs 	  06 + 
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340419 andere (z. B. Polychlornaphthaline, Mischungen von Fettalkoholen, 
feste Chlorparaffine, mit Seife modifiziertes Glyzerinmonostearat) . 	. 	 06 + 

3404 50 zubereitete Wachse, nicht emulgiert und ohne Lösungsmittel, soweit sie 
der Vorschrift 4 des Kapitels 34 des Zolltarifs entsprechen 	 06 + 

Schuhcreme, Möbel- und Bohnerwachs, Poliermittel für Metall, Scheuer

-

pasten und -pulver und ähnliche Zubereitungen, ausgenommen zubereitete 
Wachse der Tarifnr. 3404: 

3405 10 Schuhpflegemittel, ausgenommen Färbemittel (Warennr. 3209 80) 	. 	. 	. 	. 06 + 
3405 20 Fußbodenpflegemittel, ausgenommen Erzeugnisse mit Lackcharakter 

(Warennr. 3209 10) 	  06 + 
3405 30 Karosserie- und Möbelpflegemittel ohne Schleifmittelzusatz, 	auch mit 

Schutzwirkung 	  06 + 
3405 40 Schleif- und Polierpasten und -emulsionen 	  06 + 
3405 90 andere (z. B. Scheuerpulver, zubereitete Schleifpulver) 	  06 + 

3406 00 	Kerzen (Lichte) aller Art, Wachsstöcke, Nachtlichte und dergleichen 	. 	. 	. 	. 06 + 

Modelliermassen, auch in Zusammenstellungen oder zur Unterhaltung für 
Kinder; zubereitetes Dentalwachs in Tafeln, Hufeisenform, Stäben oder 
ähnlichen Formen: 

3407 10 Modelliermassen, auch in Zusammenstellungen 	  06 + 
3407 50 zubereitetes 	Dentalwachs (z. B. Mischungen auf der Grundlage von 

Wachsen, Kunststoffen oder Guttapercha) 	  06 + 

Kapitel 35 

Eiweißstoffe und Klebstoffe 

Kasein, Kaseinate und andere Kaseinderivate; Kaseinleime: 
Kasein, nacht gehärtet (gehärtetes Kasein: Tarifnr. 3904): 

3501 11 zur Herstellung von Lebens - oder Futtermitteln 	  00 +*) 
3501 19 für andere Zwecke 	  06 + 
3501 40 Kaseinderivate, ausgenommen solche der Tarifnrn. 2849 bis 2852 	. 	. 	. 	. 06 + 
3501 60 Kaseinleime in Behältnissen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 

1 kg (andere: Warennr. 3506 50) 	  06 + 

Albumine, Albuminate und andere Albuminderivate: 
Albumine: 

Hühnereiweiß: 
350211 ungenießbar oder ungenießbar gemacht 	  06 + 
350219 anderes 	  00 + 

andere Albumine: 
3502 21 ungenießbar oder ungenießbar gemacht 	  06 + 
3502 29 andere 	  00 + 
3502 40 Albuminderivate (z. B. Eisenalbuminat, Bromalbumin, Albumintannat), 

ausgenommen solche der Tarifnrn. 2849 bis 2852 	  06 + 

Gelatine (auch in quadratischen oder rechteckigen Blättern, auch an der 
Oberfläche bearbeitet oder gefärbt) und ihre Derivate; Glutinleime (z. B 	 
Knochenleim, Hautleim, Sehnenleim), Fischleim; Hausenblase: 

3503 10 Gelatine, auch in quadratischen oder rechteckigen Blättern, auch an der 
Oberfläche bearbeitet oder gefärbt 	  06 + 

3503 40 Gelatinederivate und Hausenblase 	  06 + 
3503 61 Fischleim 	  06 + 

Glutin- und Chondrinleime in Behältnissen und einem Gewicht des In-
halts von mehr als 1 kg (andere: Warennr. 3506 50): 

3503 63 Haut- und Lederleim 	  06 + 
3503 65 Knochenleim 06 + 
3503 69 andere (z. B. modifizierter Glutinleim) 	  06 + 

3504 00 	Peptone und andere Eiweißstoffe, ihre Derivate; Hautpulver, auch chromiert 06 + 

*) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland ein in der Länderliste B genanntes Land ist. 
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Dextrine; lösliche oder geröstete Stärke; Klebstoffe aus Stärke:  
3505 10 Dextrine; lösliche oder geröstete Stärke 	  00 + U 

Klebstoffe aus Stärke in Behältnissen mit einem Gewicht des Inhalts von 
mehr als 1 kg (andere: Warennr. 3506 50) : 

3505 61 Dextrinleim 	  06 + 
3505 69 andere 	  06 + 

Zubereitete Klebstoffe, anderweitig 	weder genannt noch inbegriffen; Er

-

zeugnisse aller A rt  zur Verwendung als Klebstoff in Aufmachungen für  
den Einzelverkauf in Behältnissen mit einem Gewicht des Inhalts von  

1 kg oder weniger:  
zubereitete Klebstoffe, anderweit weder genannt noch inbegriffen, in  
Behältnissen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg (andere: 
Warennr. 3506 50):  

3506 11 Leim aus pflanzlichen Gummiarten (z. B. aus Gummi arabicum) . 	. 	. 	. 06 + 
3506 15 Leim aus natürlichen Harzen (z. B. Kopalharz - , Kolophoniumleim) . 	. 	. 06 + 
3506 19 anderer Leim (z. B. Gluten-, Silikatleim), ausgenommen Leime auf der 

Grundlage von Kunststoffen oder Kautschuk (Kap 39 oder 40) . 	. 	. 	. 06 + 
3506 50 Erzeugnisse aller Art zur Verwendung als Klebstoff in Aufmachungen 

für den Einzelverkauf in Behältnissen mit einem Gewicht des Inhalts 
von 1 kg oder weniger  	. 	. 	. 	. 06 + 

Kapitel 36  

Pulver und Sprengstoffe; Feuerwerksartikel; Zündhölzer;  

Zündmetallegierungen; leicht entzündliche Stoffe  

3601 00 	Schießpulver 	  06 +  
3602 00 	Zubereitete Sprengstoffe    	 06 + 

3603 00 	Zündschnüre; Sprengzündschnüre 	  06 + 

3604 00 	Zündhütchen, Sprengkapseln; Zünder; Sprengzünder 	  06 + 
3605 00 	Feuerwerksartikel (Feuerwerkskörper, Knallkörper, Zündplättchen, Raketen  

zum Wetterschießen und dergleichen) 	  06 + 
3606 00 	Zündhölzer') 06 + 

Cer-Eisen und andere Zündmetallegierungen in jeder Form:  
3607 10 Cermischmetall 02 + 
3607 50 Zündsteine aus Cer-Eisen 	  06 + 
3607 90 andere 	  02 + 

Waren aus leicht entzündlichen Stoffen:  
360810 Pech- und Harzfackeln, Kohlenanzünder und dergleichen 06 + 
3608 30 Metaldehyd, Hexamethylentetramin und ähnliche Erzeugnisse in  Table t-

ten,  Stäbchen oder ähnlichen Formen, aus denen sich ihre Verwendung 
als Brennstoff ergibt; Brennstoffe auf der Grundlage von Alkohol 
und ähnliche zubereitete Brennstoffe, fest oder pastenförmig 	 06 + 

3608 50 flüssige Brennstoffe (z. B. Benzin) für Feuerzeuge oder Feueranzünder 
in Behältnissen mit einem Fassungsvermögen von 300 ccm oder weniger 08 +  

Kapitel 37  

Erzeugnisse zu photographischen und kinematographischen Zwecken  

Lichtempfindliche photographische Platten und Planfilme aus Stoffen aller  
Art, nicht belichtet:  

3701 10 Röntgen-Platten und -Planfilme 	  06 + 
andere Platten und Planfilme: 

3701 20 Platten aus Glas oder anderem nicht biegsamen Material 	 06  + 

*) Siehe jedoch § 2 des Zundwarenrnonopolgesetzcs vorn 29. Januar 1930 (BGBl I S. 11) und § 1 de- Gesetzes betreffend Phosphorzünd-
waren vom 10. Mai 1903 (RGBl. S. 217). 
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Planfilme: 
370183 Farbfilme 	  06 + 
370189 andere 	  06 + 

Lichtempfindliche Filme in Rollen oder Streifen, auch gelocht, nicht be-
lichtet: 

370210 Röntgenfilme 	  06 + 
kinematographische Filme: 

bis 16 mm breit: 
3702 33 Farbfilme 	  06 + 
3702 39 andere 	  06 + 

über 16 mm breit: 
3702 43 Farbfilme 	  06 + 
3702 49 andere 	  06 +- 

andere Filme: 
ohne Randlochung: 

3702 73 Farbfilme 	  06 d- 
3702 79 andere 	  06 + 

mit Randlochung: 
3702 83 Farbfilme 	  06 + 
3702 89 andere 	  06 + 

Lichtempfindliche Papiere, Karten und Gewebe, auch belichtet, nicht ent-
wickelt: 

370310 Lichtpauspapier 	  06 + 
andere lichtempfindliche Papiere, Karten und Gewebe: 

3703 53 für Farbabzüge 	  06 + 

3703 59 andere 	  06 + 

Lichtempfindliche photographische Platten und Filme, belichtet, nicht ent-
wickelt (Negative oder Positive): 

320410 Platten und Filme, nicht zu kinematographischen Zwecken 	 06 + 
kinematographische Filme: 

3704 41 Negative und Zwischenpositive 	  06 + 
3704 49 andere 	  06 + 

Photographische Platten; .Filme, auch gelocht, nicht zu kinematographischen 
Zwecken; alle diese belichtet und entwickelt (Negative oder Positive): 

370510 kopierfähige Offsetreproduktionen 	  06 + 
3705 90 andere 	  06 + 

Kinematographische Filme nur mit Tonaufzeichnung, belichtet und entwik-
kelt (Negative oder Positive): 

3706 41 Negative und Zwischenpositive: 
1. für Spielfilme zur Vorführung in öffentlichen oder geschlossenen 

Veranstaltungen im Inlande 	  06 — 
2. andere 	  06 + 

3706 49 andere: 
1. für Spielfilme zur Vorführung in öffentlichen oder geschlossenen 

Veranstaltungen im Inlande 	  06 — 
2. andere 	  06 + 

Andere kinematographische Filme, belichtet und entwickelt, Stummfilme • 
und Tonfilme (Negative oder Positive): 

3707 41 Negative und Zwischenpositive: 
1. für Spielfilme zur Vorführung in öffentlichen oder geschlossenen 

Veranstaltungen im Inlande    	 06 — 
2. andere 	  06 + 

Positive, ausgenommen Zwischenpositiv e  : 
3707 43 Farbfilme: 

1. Spielfilme zur Vorführung in öffentlichen oder geschlossenen Ver-
anstaltungen im Inlande 	  06 — 

2. andere 	  06 -+ 
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3707 49 andere:  
1. Spielfilme zur Vorführung in öffentlichen oder geschlossenen Ver-

anstaltungen im Inlande 	  06 — 
2. andere 	  06 +  

3708 00 	Chemische Erzeugnisse zu photographischen Zwecken, einschließlich der  
Erzeugnisse für Blitzlicht 	  06 +  

Kapitel 38  

Verschiedene Erzeugnisse der chemischen Industrie  

Künstlicher Graphit, kolloider Graphit (nicht in öliger Suspension):  
künstlicher Graphit:  

3801 11 in Form von Blöcken oder Stäben mit einem Borgehalt von eins oder  
weniger zu einer Million und einem mikroskopischen Gesamtwirkungs-
querschnitt für die Absorption thermischer Neutronen von 5 Milli-
barns/Atom oder weniger 	  06 +  

3801 19 anderer künstlicher Graphit 	  06 +  
3801 50 kolloider Graphit (nicht in öliger Suspension) . 	  06 +  
3802 00 	Tierisches Schwarz (z. B. Beinschwarz, Elfenbeinschwarz), auch ausgebraucht 06 +  

Aktivkohle (entfärbend, depolarisierend oder absorbierend); aktivierte  
Kieselgur, aktivierter Ton, aktivierter Bauxit und andere aktivierte  
natürliche mineralische Stoffe:  

380310 Aktivkohle 	  06  + 
3803 20 aktivierte Kieselgur 	  06  + 
3803 90 andere (z. B. aktivierter Ton) 	  06  + 
3804 00 	Ammoniakwasser und ausgebrauchte Gasreinigungsmasse aus der Leucht

-

gasreinigung 	  06 +  
Tallöl:  

380510 roh, auch Kokillöl 	  06 +  
3805 50 gereinigt 06 + 

Sulfitablaugen:  
3806 10 Ligningerbextrakte 	  06 +  
3806 90 andere 	  06 +  

Balsamterpentinöl; Wurzelterpentinöl, Sulfatterpentinöl und andere terpen

-

haltige Lösungsmittel aus der Destillation oder einer anderen Behandlung  
der Nadelhölzer; Dipenten, roh; Sulfitterpentinöl; Pine-Öl:  

380710 Balsamterpentinöl, einschließlich alpha-Pinen, roh 	  06 +  
3807 20 Wurzelterpentinöl (Holzterpentinöl) 06 +  

Sulfat- und Sulfitterpentinöl:  
3807 31 roh 	  06 +  
3807 39 anderes 	  06 +  
3807 40 Pine-Öl, einschließlich Rohterpineol 	  06 +  
3807 50 Dipenten, roh (rein: Warennr. 2901 31) 	  06 +  
3807 90 andere 	  06 +  

Kolophonium, Harzsäuren, ihre Derivate (ausgenommen Harzester der  
Tarifnr. 3905); leichte und schwere Harzöle:  

380810 Balsamharz (Kolophonium aus Terpentinbalsam) 	  06 + 
3808 20 Wurzelharz (Kolophonium aus Nadelholzwurzeln) 	  06 4- 
3808 30 Tallharz (Kolophonium aus Tallöl) 	  06 +  
3808 40 Derivate des Kolophoniums (z B hydriertes, disproportioniertes, ge-

härtetes Kolophonium), ausgenommen oxydiertes und polymerisiertes  
Kolophonium (Warennr. 3808 90) 	  06 +  
Harzsäuren, ihre Derivate und Salze:  

3808 51 Salze der Harzsäuren (z. B. Kalium-, Kobaltresinat), ausgenommen  
Resinate von Erzeugnissen der Tarifnrn. 2849 bis 2852, zubereitete  
Sikkative (Tarifnr. 3211), Harzseifen der Warennr. 340190 und zube-
reitete Betonhilfsmittel (Warennr. 3819 52) 	  06 +  

3808 59 andere (z. B. Harzsäurengemische, Methylresinat) 	  06 +  
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3808 90 andere Erzeugnisse (z. B. oxydiertes, polymerisiertes Kolophonium, 
Harzöle) 	  06 + 

Holzteere, Holzteeröle (ausgenommen zusammengesetzte L ösungs- und 
Verdünnungsmittel der Tarifnr. 3818); Kreosot; Holzgeist, Acetonöl: 

3809 10 Holzteere (z. B. Cadeöl) 	  06 + 
3809 90 andere (z. B. Holzgeist, Acetonöl, Kreosotöl, Kreosot) 	  06 + 

Pflanzliche Peche aller Art; Brauerpech und ähnliche Zubereitungen auf 
der Grundlage von Kolophonium oder pflanzlichen Pechen; Kernbinde-
mittel auf der Grundlage von natürlichen harzigen Stoffen: 

3810 10 Harzpech, Sulfatpedi 	  06 + 

3810 30 Brauerpech 06 + 
3810 90 andere (z. B. Schwarzpech, Schusterpech, Kernbindemittel auf der Grund-

lage von natürlichen harzigen Stoffen) 	  06 + 

Desinfektionsmittel, Insecticide, Fungicide, Herbicide, Mittel gegen Nage-
tiere Schädlingsbekämpfungsmittel und dergleichen, in Zubereitungen oder 
in Formen oder Aufmachungen für den Einzelverkauf oder als Waren 
(z.B. Schwefelbänder, Schwefelfäden, Schwefelkerzen und Fliegenfänger): 

381110 Desinfektionsmittel, einschließlich Schwefelbänder, -fäden, -kerzen, 
-pastillen und -plättchen 	  06 + 

Konservierungsmittel: 
381121 für Spinnstoffe, Häute und Leder 	  06 + 
381129 andere 	  06 + 
3811 30 Holzschutzmittel, ausgenommen Erzeugnisse der Warennr. 3209 07 	. 	. 	 06 + 
381140 Mottenschutzmittel (Mottenvergrämungsmittel) 	  06 + 

andere: 
381160 Insektenvertilgungsmittel (Insecticide) 	  06 + 
381170 Pilzvertilungsmittel (Fungicide) 	  06 + 
381180 Unkrautvertilgungsmittel (Herbicide) 	  06 + 
381190 andere (z. B. Saatgutbeizen, Keimhemmungsmittel, Erzeugnisse zur 

Sicherung des Fruchtansatzes, Giftköder) 	  06 + 

Zubereitete Zurichtemittel, zubereitete Appreturen und zubereitete Beiz-
mittel aller Art, wie sie in der Textilindustrie, Papierindustrie, Leder

-

industrie oder ähnlichen Industrien gebraucht werden: 
für die Spinnstoffindustrie: 

3812 21 Appreturen, Imprägnierungsmittel 	  06 + 
3812 29 andere (z. B. Beizmittel, Schlichten, Mattierungsmittel) 	  06 + 
3812 40 für die Lederindustrie 	  06 + 
3812 90 für andere Industrien (z. B. für die Papierindustrie) 	  06 + 

Abbeizmittel für Metalle; Flußmittel und andere Hilfsmittel zum Schwei-
ßen oder Löten von Metallen; Pasten und Pulver zum Löten oder Schwei-
ßen aus Metall und anderen Stoffen; Uberzugsmassen und Füllmassen für 

Schweißelektroden und Schweißstäbe: 
3813 30 Pasten und Pulver zum Löten oder Schweißen aus Metall und anderen 

Stoffen; aluminothermische Schweißmassen 	  06 + 
3813 50 Flußmittel zum Schweißen ode: Löten 	  06 + 
3813 90 andere (z. B. zubereitete Überzugs- und Füllmassen für Schweißelek

-

troden oder Schweißstäbe) 	  06 + 

Antiklopfmittel. Antioxydantien, Antigums, Viskositätsverbesserer, Anti

-

korrosivadditives und ähnliche zubereitete Additives für Mineralöle: 
381410 für Mineralschmieröle und -schmiermittel 	  08 + 

für andere Mineralöle: 
3814 51 Athylfluid 	  08 + 
3814 59 andere 	  08 + 

3815 00 	Zusammengesetzte Vulkanisationsbeschleuniger 	  06 + 

3816 00 	Zubereitete Nährsubstrate zum Züchten von Mikrobenkulturen 	. . . 	 06 + 

3817 00 	Gemische und Ladungen für Feuerlöschgeräte; Feuerlöschgranaten und 
Feuerlöschbomben 	  06 + 
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3818 00 	Zusammengesetzte Lösungs- und Verdünnungsmittel für Lacke und ähn

-

liche Erzeugnisse 	  06 
+ 

Chemische Erzeugnisse und Zubereitungen der chemischen Industrie oder 
verwandter Industrien (einschließlich Mischungen von Naturprodukten), 
andenweit weder genannt noch inbegriffen; Rückstände der chemischen 
Industrie oder verwandter Industrien, anderweit weder genannt noch in-
begriffen: 

unvermischte Erzeugnisse und Rückstände: 
3819 01 Naphthen- und Sulfonaphthensäuren und ihre Ester und wasser 

unlöslichen Salze (wasserlösliche Salze: Tarifnr. 3402) 	  06 + 
3819 03 flüssige Alkylengemische (z. B. Tripropylengemisch) 	  06 + 
3819 05 flüssige Alkylarylgemische (z. B. Alkylbenzolgemische) 	 06 + 
3819 07 Schieferölsulfosäure für pharmazeutische Zwecke und ihre Salze und 

Ester 	  06 + 
381911 künstliche Kristalle aus Halogensalzen der Alkali- oder Erdalkali-

metalle oder aus Magnesiumoxyd mit einem Stückgewicht von 2,5 g 
oder mehr, ausgenommen optische Elemente (Tarifnr. 9001) 	 06 -F 

381919 andere unvermischte Erzeugnisse und Rückstände (z. B. Tieröl, 
flüssige Chlorparaffine, flüssiges Polyäthylenglykol, Fuselöle) 	. 06 + 

vermischte Erzeugnisse und Rückstände; andere Zubereitungen: 
3819 23 Zubereitungen zum Reinigen von Gasen (z. B. alkalisiertes Eisenoxyd 

aus der Aluminiumgewinnung. Acetylenreinigungsmassen) 	 06 + 
3819 24 feuerfeste Mörtel und Massen (z. B. auf der Grundlage von Scha-

mottekörnungen oder Ton-Dinasmassen) 	  12 + 
3819 26 Absorbentien auf der Grundlage von Barium, Cäsium, Zirkonium oder 

dergleichen (zum Vervollständigen des Vakuums in elektrischen 
Röhren), auf Röhren oder Metallfäden oder in Form von Pastillen, 
Täfelchen und dergleichen 	  06 + 

3819 28 Elektrodenmassen, einschließlich der Abfälle von Elektroden aus 
diesen Massen 	  06 + 

3819 31 Emulgiermittel, anderweit weder genannt noch inbegriffen (z. B. 
emulgierend wirkende Gemische von Mono-, Di- und Triestern des 
Glyzerins, die keine künstlichen Wachse der Warennr 340419 sind) 06 + 

3819 32 zubereitete Reagentien zu Laboratoriums- und ähnlichen Zwecken 	. 	 06 + 
3819 34 Segerkegel und dergleichen 	  13 + 
3819 36 pharmazeutische Zubereitungen, anderweit weder genannt noch in-

begriffen (z. B. Kathetergleitmittel, Empfängnisverhütungsmittel), ein-
schließlich des zubereiteten Zahngipses 	 06 

+ 

   
3819 38 Porzellanmassen aus Feldspat, Kaolin und Quarz 	  12 + 
3819 42 Hilfsmittel für die Spinnstoffindustrie, anderweit weder genannt 

noch inbegriffen (z. B. Schlichthilfsmittel, Entschlichtungsmittel, Druck-
verdickungsmittel) 	  06 + 

3819 44 Hilfsmittel für die Gerberei, anderweit weder genannt noch inbegriffen 
(z. B. Chrom-, . Aluminiumgerbstoffe) 	  06 + 

3819 46 Hilfsmittel für die Papierherstellung, anderweit weder genannt noch 
inbegriffen (z. B. Schaumverhütungsmittel) 06 + 

3819 48 Tintenentferner und Korrekturlack für Dauerschablonen, in Auf-
machungen zum unmittelbaren Gebrauch 	  06 + 

3819 51 festes Wasserstoffperoxyd (z. B. Carbamidperoxyd) und Oxylith 	. 	• 06 + 
3819 52 Bautenschutzmittel, Flammschutzmittel, Betonhilfsmittel und ähnliche 

Zubereitungen (z. B. Schnellbinder, Porenbetonstoffe, Fluatierungs-
mittel) 06 + 

3819 54 Flotationsmittel, anderweit weder genannt noch inbegriffen 	 06 + 
3819 56 Gießereihilfsmittel, anderweit weder genannt noch inbegriffen 	. 	. 	. 	. 06 + 
3819 58 zusammengesetzte Hilfsmittel für die Galvanotechnik 	  06 4- 
3819 61 zusammengesetzte Gefrierschutzmittel (z. B. auf der Grundlage von 

Glykolderivaten) 06 + 
3819 62 Gemische von Edelgasen untereinander oder mit anderen Gasen 	. 	. 06 + 
3819 64 Ionenaustauscher (einschließlich Basen- und Säureaustausdier), nicht 

auf Kunstharzbasis (Kap. 39); 	andere Wasseraufbereitungsmittel 	. 	 06 + 
3819 66 zusammengesetzte Katalysatoren 	  06 + 
3819 68 Kautschukhilfsmittel (z. B. zubereitete Alterungsschutzmittel, zube-

reitete Füllstoffe), ausgenommen Vulkanisationsbeschleuniger (Kap. 29 
oder Tarifnr. 3815) 	  06 + 
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3819 71 Kesselsteinentfernungsmittel, Milchsteinlösungsmittel und andere che-
misch lösende oder mechanisch wirkende Reinigungsmittel, anderweit 
weder genannt noch inbegriffen 	  06 + 

3819 72 Zubereitungen von Vitaminen, anderweit weder genannt noch inbe-
griffen 06 + 

3819  74 Zubereitungen für die Lebens- oder Futtermittelindustrie, anderweit 
weder genannt noch inbegriffen (z. B. Pökelsalz, Mittel zum Weich-
machen von Fleisch, Rötemittel, Käseschmelzsalze, Klärmittel für Ge-
tränke, Verdickungsmittel für Eiscremes) 	  06 + 

3819 76 zusammengesetzte Weichmacher und Härter für Kunststoffe und für 
Erzeugnisse 	auf der Grundlage von Kunststoffen (z. B für Lacke, 
Kitte, Klebstoffe) 06 + 

3819 78 graphitierte, metallpulverhaltige Kohlen oder andere Kohlen, in Form 
von Platten, Stangen oder anderen Zwischenerzeugnissen, ausgenom-
men Waren der Tar.  tfnr. 3801 	  06 + 

3819 90 andere vermischte Erzeugnisse, Rückstände und Zubereitungen (z. B  
Blaugel, sogenannte „Schlauchdichtungsmittel", Akkumulatorenmassen, 
Natronkalk, nicht gesinterte Hartmetallmischungen 	  06 + 

Abschnitt VII 

Kunststoffe, Zelluloseäther und -ester 
und Waren daraus; Kautschuk (Naturkautschuk, 

synthetischer Kautschuk und Faktis) 
und Kautschukwaren 

Kapitel 39 

Kunststoffe, Zelluloseäther und -ester und Waren daraus   

Kondensations-, Polykondensations- und Polyadditionserzeugnisse, auch 
modifiziert, auch polymerisiert, linear oder vernetzt (z. B. Phenoplaste, 
Aminoplaste, Alkyde, Allylpolyester und andere ungesättigte Polyester, 
Silikone): 

390101 Ionenaustauscher, Bodenverbesserer Entfärbungsharze und dergleichen 06 + 

3901  03 zubereitete Klebstoffe, Leime und Binder in Behältnissen mit einem Ge-
wicht des Inhalts von mehr als 1 kg (andere• Warennr. 3506 50) 	. 	. 	. 	. 06 + 

390105 Hilfsmittel für die Spinnstoffindustrie, die Papierherstellung und die 
Gerberei, ausgenommen Erzeugnisse der Tarifnr. 3812 und der Warennrn 	 
3819 42 bis 3819 46 	  06 + 
andere: 

3901 1. Phenoplaste 06 + 
Aminoplaste: 

39012. Harnstoffharze 06 + 
39013. Melaminharze 06 + 
39014. andere O. + 
39015. Polyester, einschließlich Alkydharze 	  06 + 
3901  6. Polyamide, Polyurethane 	  06 + 
39017. Epoxyharze 	(Athoxylinharzel 	  06 + 
39018. Silikone 06 + 
3901 9. andere (z. B. Harze aus Acetaldehyd) 	  06 + 

Bei den fünfstelligen Warennummern der Tarifnrn. 3901 bis 3903 ist in der Warenbenennung auch die 
Form der Erzeugnisse anzugeben und außerdem als sechste Stelle eine der auf Seite 100 unter „Zur 

Beachtung" vorgesehenen Kennziffern anzufügen. 
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Polymerisations- und Mischpolymerisationserzeugnisse (z. B. Polyäthylen, 
Polytetrahaloäthylen, Polyisobutylen, Polystyrol, Polyvinylchlorid, Poly

-

vinylacetat, Polyvinylchloracetat und andere Polyvinylderivate, Poly

-

acryl- und Polymethacrylderivate, Cumaron-Inden-Harze): 
3902 01 lonenaustauscher, Bodenverbesserer, Entfärbungsharze und dergleichen 06 + 
3902 03 zubereitete Klebstoffe, Leime und Binder in Behältnissen mit einem 

Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg (andere: Warennr 	3506 50) 	. 	. 06 + 
3902 05 Hilfsmittel für die Spinnstoffindustrie,die Papierherstellung und die 

Gerberei, ausgenommen Erzeugnisse der Tarifnr. 3812 und der Warennrn. 
3819 42 bis 3819 46 	. 	  06 + 

3902 07 Folien, quadratisch oder rechteckig zu Tischdecken zugeschnitten 	. 	. 	. 06 + 
Cumaron-Inden-Harze: 

3902 08 Platten mit einer Stärke von mehr als 1, jedoch höchstens 4 mm (z. B 
Fußbodenbelag in Platten) 	  06 d- 

3902 09 andere Cumaron-Inden-Harze 	  06 + 
andere: 

3902 1. Polyäthylen 06 + 
3902 2 Polystyrol 06 + 

ZUR BEACHTUNG! 

Bei den fünfstelligen Warennummern der Tarifnrn 3901 bis 3903 ist in der Warenbenennung 
auch die Form der Erzeugnisse anzugeben und außerdem als sechste Stelle die entsprechende Kenn-
ziffer anzufügen: 
Pulver, Flocken, Granulate und dergleichen, ausgenommen Lackrohstoffe, Preßmassen und Spritzmas

-

sen   0 
Lackrohstoffe     1 
Blöcke, Platten und Kolben, auch geschichtet: 

Platten mit einer Stärke von mehr als 1, jedoch höchstens 4 mm (z. B. Fußbodenbelag in Platten 
oder Bahnen)  	 2 
Platten mit einer Stärke von mehr als 4 mm; Blöcke und Kolben 	  3 

Stäbe, Stangen, Profile; Monofile mit einem größten Durchmesser von mehr als 1 mm 	 4 
nahtlose Rohre und Schläuche; nahtlose Kunstdärme 	  5 
Preß. und Spritzmassen, einschließlich Strangpreßmassen 	  6 
Folien Filme. Bänder und Streifen, auch Blasfolien  	7 
Abfälle und Bruch; Altfilme, auch gewaschen, in Rollen oder Schnitzeln 	  8 
andere (z. B. Emulsionen, Dispersionen, Lösungen — siehe jedoch Vorschrift 4 zu Kap. 32 des Zolltarifs —) 	9 

Anmerkungen 
1. Diese Erzeugnisse müssen den Bedingungen der Vorschrift 3 des Kapitels 39 des Zolltarifs entsprechen. 

Die Erzeugnisse der Kennziffern 4 und 5 können außerdem auch auf Längen geschnitten sein. Als nicht 
auf Längen geschnittene Erzeugnisse gelten Rondelle, Ringe, Scheiben und dergleichen, bei denen das 
Verhältnis von Länge zum äußeren Durchmesser geringer ist als 3: 1; sie gehören im allgemeinen zu 
Tarifnr 3907 

2. Als Folien und Filme gelten nur Erzeugnisse (auch Platten) mit einer Stärke von höchstens 1 mm. Blas

-

folien sind im Blasverfahren hergestellte schlauchförmige Folien (sog. Schlauchfolien). 
3. Oberflächenbearbeitungen im Sinne der Vorschrift 3c und d sind das Bedrucken, Beflocken, Färben, 

Lackieren, Mattieren, Mustern und Polieren. 
4. Zu den in Vorschrift 3d genannten Erzeugnissen gehören auch Tafeln, Platten usw. aus Zellkunststoffen, 

deren Zellen durch chemische oder physikalische Vorgänge (z. B. durch Gasentwicklung oder durch Ein-
blasen von Luft) entstanden sind; ferner Erzeugnisse, die nach Art des Wellblechs geformt sind oder die 
an den Außenseiten zwei Kunststofflagen und dazwischen Zellen mit Scheidewänden aus imprägnierter 
Pappe, Kunststoff oder dergleichen aufweisen. Außerdem gehören hierher auch Erzeugnisse, bei denen 
Kunststofflagen mit Lagen aus anderen Stoffen (z. B. Geweben, Papier, Glasfasern, Asbest) verbunden 
sind, sofern der Kunststoff der charakterbestimmende Bestandteil ist; ausgenommen sind insbesondere 
Erzeugnisse der Tarifnrn. 5908 und 5910. 

5. Weitergehende Bearbeitungen, die die Zuweisung zu den Tarifnrn. 3901 bis 3906 ausschließen, sind das 
Abrunden, Abschleifen, Durchbohren, Säumen, Fräsen, das Zuschneiden auf andere als quadratische oder 
rechteckige Formen. Anders als durch Schneiden (z. B. durch Pressen) quadratisch oder rechteckig ge-
formte Platten, Tafeln usw. sowie Erzeugnisse von anderer als quadratischer oder rechteckiger Form 
gehören ebenfalls nicht hierher. Soweit sie nicht in anderen Nummern des Warenverzeichnisses erfaßt 
werden, gehören sie zu Tarifnr. 3907. 
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Polyvinylchlorid, auch nachchloriert:  
3902 3 . mit Weichmacherzusatz 	.  06 + 
3902 4 . ohne Weichmacherzusatz 	  06 + 
3902 5 . Polyvinylidenchiorid, auch als Mischpolymerisat 	  06 + 
3902 6 . Polyvinylacetat, -acetale, -alkohol 	  06 + 
3902 7 . Polyacrylate, Polymethacrylate, Polyacrylnitril 	  06 + 
3902 8 . Mischpolymerisate, ausgenommen Erzeugnisse der Warennr 3902 5 	. 	 06 + 
3902 9 . andere (z. B. Polyisobutylen, Polyvinvlpyrrolidon, Polytetrahaloäthy-

len, Polyvinylketone) 06 + 

Regenerierte Zellulose; Zellulosenitrate, Zelluloseacetate undandere  

Zelluloseester, Zelluloseäther und andere chemische Zellulosederivate,  

auch weichgemacht (z. B. Zelloidin, Kolodium, Zelluloid); Vulkanfiber:  

3903 03 zubereitete Klebstoffe, Leime und Binder in Behältnissen mit einem Ge-
wicht des Inhalts von mehr als 1 kg (andere: Warennr. 3506 50) 	. 	. 	. 06 + 

3903 05 Hilfsmittel für die Spinnstoffindustrie, die Papierherstellung und die  

Gerberei, ausgenommen Erzeugnisse der Tarifnr. 3812 und der Warennrn.  

3819 42 bis 3819 46 06 + 
andere:  

39031. regenerierte Zellulose 	  06 + 
3903 2 . Vulkanfiber 06  + 

Zellulosenitrate:  
3903 3 Kollodiumwolle (Stickstoffgehalt 12,3 Gewichtshundertteile des  

Trockenstoffes oder weniger) 	  06  
3903 4 . Nitrozellulose-Lackwalzmasse 06  
3903 5 . Zelluloid (Zellhorn) 06  
3903 6 . andere (z. B. Schießbaumwolle) 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 06 + 

 

3903 7 . Zelluloseacetate 06 + 

3903 8 . Zelluloseäther und Carboxymethylzellulose 	  06 + 
3903 9 andere (z. B. Zellulosepropionat) 	  06 +  

Bei den fünfstelligen Warennummern der Tarifnrn. 3901 bis 3903 ist in der Warenbenennung auch die  
Form der Erzeugnissse anzugeben und außerdem als sechste Stelle eine der auf Seite 100 unter „Zur  

Beachtung" vorgesehenen Kennziffern anzufügen.  

Gehärtete Eiweißstoffe (z. B. gehärtetes Kasein, gehärtete Gelatine):  

gehärtetes Kasein (Kunsthorn) :  

3904 13 Blöcke und Platten 	  06  + 
390414 Stäbe, Stangen, Profile 06 + 

3904 19 andere Formen, einschließlich Abfälle und Bruch 	  06 + 
andere gehärtete Eiweißstoffe. 

3904 95 nahtlose Kunstdärme 	  06 -1- 
3904 97 Folien und Filme 	  06 + 
3904  99 andere Formen, einschließlich Abfälle und Bruch 	  06 + 

Durch Schmelzen modifizierte natürliche Harze (Schmelzharze); durch Ver

-

esterung von natürlichen Harzen oder Harzsäuren gewonnene Kunstharze  
(Harzester); chemische Derivate des Naturkautschuks (z. B. Chlorkau

-

tschuk, Kautschukchlorhydrat, cyclischer Kautschuk, oxydierter Kautschuk):  

3905 03 zubereitete Klebstoffe, Leime und Binder in Behältnissen mit einem 
Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg (andere: Warennr. 3506 50) 	. 	. 06 + 
andere: 

Schmelzharze: 
3905 11 Lackrohstoffe 06 -I- 
390519 andere 	  06 + 

Harzester: 
3905 31 Lackrohstoffe 06 + 
3905 39 andere 06 + 

chemische Derivate des Naturkautschuks: 
3905 51 Lackrohstoffe 06 + 
3905 57 Folien und Filme 	  06 + 
3905 59 andere 	  06 + 

Andere Hochpolymere und Kunststoffe, einschließlich Alginsäure, ihre Salze  
und Ester; Linoxyn:  

3906 10 Alginsäure, ihre Salze und Ester, nicht zubereitet; nahtlose Kunstdärme 
aus Alginaten, auch auf Längen geschnitten 	  06 + 

3906 90 andere (z. B. Stärkenitrate, Linoxyn, Dextran, Heparin) 	 06 +  



Drucksache 2386 	Deutscher Bundestag — 3. Wahlperiode 

Nr. 

des Waren

-

verzeichnisses 

für die 
Außenhandels

-

statistik 

Warenbenennung 

Zu

-

ständig 
keits

-

bereich 

genehmi

-

gungsfrei 

(+) 
genehmi

-

gungsbe

-

dürftig (—) 

(s. I, 3 d. 
Einfuhr- 

liste) 

Berner

-

kungen: 
MO = 
Markt

-o

rdnung 
u = 

Ursprungs

-

zeugnis 

1 2 3 4 5 

Waren aus Stoffen der Tarifnrn. 3901 bis 3906: 
3907 01 Tafel- und Küchengeräte 	  11 + 

hygienische 	und sanitäre Artikel sowie Toiletteartikel: 
3907 03 Klosettsitze 11 + 
3907 04 andere hygienische und sanit ä re Artikel sowie Toiletteartikel 	. 	. 	 11 + 
3907 05 Schmuckwaren und Ziergegenstände, ausgenommen Phantasieschmuck 

(Tarifnr 	7116) 19 + 
3907 07 elektrische Leuchten und nicht elektrische Teile davon 	  11 + 

andere: 
39071 . Verpackungsmittel, einschließlich Stopfen, Deckel und dergleichen 	. 	. 11 + 
3907 2 . Knopfrondelle 	  11 + 
3907 3 . Kunstdärme, durch Nähen oder Kleben aus Folien hergestellt oder 

einseitig abgebunden 	  06 + 
3907 4 . Beschläge aller Art (z. B. Bau-, Möbel-, Fahrzeugbeschläge) 	 11 + 
3907 5 . Bekleidung (aus Folien hergestellt) und Bekleidungszubehör 	 11 + 
3907 9 . andere (z. B. Schutzhüllen, Brieföffner, Kunstgläser für Uhren) 	. 	. 	. 	. 11 + U 

Zur Beachtung! 

Bei den Erzeugnissen der Warennrn. 3907 1 . bis 3907 9 . ist in der Warenbenennung auch der zu ihrer 
Herstellung verwendete Kunststoff anzugeben und außerdem der fünfstelligen Warennummer als sechste 
Stelle die entsprechende Kennziffer anzufügen: 

Phenoplaste, Aminoplaste 	  0 
Polyamide, Polyurethane 	  1 
Polyäthylen 	  2 
Polystyrol 	. . . 	 3 
Polyvinylchlorid, Polyvinylidenchlorid, auch 
als Mischpolymerisate 	  4 

Polyacrylate, Polymethacrylate 	 5 
Zelluloseerzeugnisse: 

regenerierte Zellulose 	  6 
andere 	  7 

Kunsthorn 	  8 
andere 	  9 

Kapitel 40 

Kautschuk (Naturkautschuk, synthetischer Kautschuk und Faktis) 
und Kautschukwaren 

L Rohkautschuk 
Naturkautschuk, Balata, Guttapercha und ähnliche natürliche Kautschuk-
arten, roh (einschließlich Latex, auch stabilisiert): 

Naturkautschuk, roh: 
4001 11 Latex, auch stabilisiert 	  07 + 
400115 Sohlenkrepp 07 + 
4001 19 anderer 	  07 + 
400150 Balata, roh 07 + 
4001 70 Guttapercha und ähnliche natürliche Kautschukarten, roh 	  07 + 

Synthetischer Kautschuk, einschließlich des synthetischen Latex, auch stabi-
lisiert; Faktis: 

synthetischer Kautschuk, flüssig (z. B. Latex) : 
4002 11 Polybutadien-Styrol (GRS) 	  07 + 
400219 anderer 	  07 + 

synthetischer Kautschuk, lest: 
4002 31 Polybutadien-Styrol (GRS) 	  07 + 
4002 33 Butylkautschuk 	(GRI) 	  07 + 
4002 39 anderer 	  07 + 

4003 00 Regenerierter Kautschuk 	  07 + 

Abfälle, Schnitzel und Staub von Kautschuk, ausgenommen Hartkautschuk; 
Altwaren und Teile davon aus Kautschuk, ausgenommen Hartkautschuk, 
nur zum Wiedernutzbarmachen des Kautschukanteils verwendbar: 

400410 Luftschläuche, zum ursprünglichen Verwendungszweck unbrauchbar ge

-

worden oder zerschnitten 	  07 + 
4004 30 Laufdecken, zum ursprünglichen Verwendungszweck unbrauchbar gewor

-

den (Wulste und Drahteinlagen abgeschnitten oder durchgeschnitten) 	. 	 07 + 
4004 90 andere 	  07 + 
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II. Nichtvulkanisierter Kautschuk 

4005 00 	Platten, Blätter und Streifen aus nichtvulkanisiertem Naturkautschuk oder 
synthetischem Kautschuk 07 + 

Nichtvulkanisierter Naturkautschuk oder synthetischer Kautschuk in ande-
ren Formen oder in anderem Zustand (z. B. Lösungen und Dispersionen, 
Rohre, Stäbe, Profile); Waren aus nichtvulkanisiertem Naturkautschuk 
oder synthetischem Kautschuk (z. B. imprägnierte Garne aus Spinnstoffen; 
Kautschukklebemittel auf Unterlagen aller Art, auch auf Unterlagen aus 
vulkanisiertem Naturkautschuk oder synthetischem Kautschuk; Ringe, 
Scheiben): 

400610 Lösungen, Dispersionen, Emulsionen, auch Kautschukleim, ausgenommen 
Klebstoffe in Behältnissen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder 
weniger (Warennr. 3506 50) und Kitte (Tarifnr. 3212) 	  07 + 

4006 50 Kautschukklebemittel auf Unterlagen aller Art (z. B. auf Gewebe, Papier, 
Kunststoff, Weichkautschuk) 	  07 + 

4006 90 andere 	  07 

III. Weichkautschukwaren (vulkanisiert) 

Fäden und Kordeln aus Weichkautschuk, auch mit Spinnstofferzeugnissen 
überzogen; Garne aus Spinnstoffen, mit Weichkautschuk getränkt oder 
überzogen: 

4007 10 Fäden und Kordeln aus Weichkautschuk, nicht überzogen 	  07 + 
4007 90 andere 	  07 + 

Platten, Blätter, Streifen, Profile und Schnüre aus Weichkautschuk: 
Platten, Blätter und Streifen: 

4008 11 nicht in Verbindung mit anderen Stoffen 	  07 + 
4008 19 andere 	  07 + 

Profile und Schnüre: 
4008 51 nicht in Verbindung mit anderen Stoffen 07 + 
4008 59 andere 	  07 + 

Rohre und Schläuche aus Weichkautschuk: 
400910 Walzenbezüge 07 + 

andere Rohre und Schläuche: 
4009 51 nicht in Verbindung mit anderen Stoffen 	  07 + 
4009 59 andere 	  07 + 

Förderbänder und Treibriemen aus Weichkautschuk: 
4010 10 nicht in Verbindung mit anderen Stoffen  	07 

andere: 
4010 51 Förderbänder (Transportbänder) 	  07 + 
4010 53 Flachriemen (Treibriemen)  	07 + 
4010 55 andere (z. B. Keilriemen) 	  07 + 

Reifen, Luftschläuche und Felgenbänder, aus Weichkautschuk, für Räder 
aller Art: 

4011 10 Vollreifen und Hohlkammerreifen 07 + 
Luftschläuche: 

4011 21 für Fahrräder, Mopeds und Motorfahrräder 	  07 + 
401123 für Motorräder und Motorroller (Felgendurchmesser 8 bis 19", jedoch 

nicht breiter als 4") 	  07 + 
401125 für Personenkraftwagen (Felgendurchmesser 8 bis 17", jedoch breiter 

als 4") 07 + 
401127 für Lastkraftwagen und Omnibusse (Felgendurchmesser über 	17 bis 

25") 07 + 
401129 andere 	  07 + 
401130 Schlauchreifen 	 07 + 

Laufdecken und schlauchlose Reifen: 
4011 40 gebraucht, zur Runderneuerung oder Wiederinstandsetzung bestimmt 07 + 

andere: 
4011 55 für Fahrräder, Mopeds und Motorfahrräder 	  07 + 
4011 51 
4011 53 

für Motorräder und Motorroller (Felgendurchmesser 8 bis 	19", je-
doch nicht breiter als 4") 	  07 + 
für Personenkraftwagen (Felgendurchmesser 8 bis 17", jedoch breiter 
als 4") 07 + 
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401157 für Lastkraftwagen und Omnibusse (Felgendurchmesser über 17 bis 
25") 07 + 

401159 andere 	  07 + 
401170 Felgenbänder 	. 	. 	. 	  07 

vollständige Bereifungen (Laufdecke und Luftschlauch zusammen ein- oder 
ausgehend, auch mit Felgenband) : 

401181 für Fahrräder, Mopeds und Motorfahrräder 	  07 + 
4011 83 für Motorräder und Motorroller (Felgendurchmesser 8 bis 19", jedoch 

nicht breiter als 4") 	  07 + 
4011 85 für Personenkraftwagen (Felgendurchmesser 8 bis 17", jedoch breiter 

als 4") 	  07 + 
4011 87 für Lastkraftwagen und Omnibusse (Felgendurchmesser über 17 bis 25") 07 + 
401189 andere 	  07 + 

Weichkautschukwaren zu hygienischen und medizinischen Zwecken (ein-
schließlich Sauger), auch in Verbindung mit Hartkautschukteilen: 

4012 10 Tauchgummiwaren (z. B. Fingerlinge, Sauger, Schutzmittel), ausgenommen 
Handschuhe (Warennr. 4013 10) 	  07 + 

4012 90 andere 07 + 

Bekleidung, Handschuhe und Bekleidungszubehör, aus Weichkautschuk, zu 
allen Zwecken: 

401310 Handschuhe 	  07 
4013 50 Bekleidung und Bekleidungszubehör 	  07 + 

Andere Weichkautschukwaren: 
4014 10 ganz oder teilweise aus Moos-, Schaum-, Schwamm- oder Zellkautschuk 07 + 
4014 50 Radiergummi 	  07 + 

4014 90 andere 	  07 + 

IV. Hartkautschuk und Hartkautschukwaren 

Hartkautschuk in Massen, Platten, Blättern, Streifen, Stäben, Profilen oder 
Rohren; Abfälle, Staub und Bruch: 

401510 Hartkautschuk in Massen, Platten, Blättern, Streifen, Stäben, Profilen 
oder Rohren 	  07 + 

4015 80 Abfälle, Staub und Bruch 	  07 

4016 00 	Hartkautschukwaren 	  07 + 

Abschnitt VIII 

Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus; 
Sattlerwaren; Reiseartikel; Täschnerwaren; 

Waren aus Därmen 

Kapitel 41 

Häute und Felle; Leder 

Rohe Häute und Felle (frisch, gesalzen, getrocknet, geäschert oder gepickelt): 
Schaffelle: 

4101 11 bewollt 	  10 + 
4101 13 andere 	  10 + 

Lammfelle: 
410115 bewollt 	  10 + 
4101 17 andere 	  10 + 

4101 21 Ziegenfelle 10 + 
410125 Zirkelfelle 	  10 + 

Kalbfelle: 
4101 31 grün, naß gesalzen, geäschert oder gepickelt 	  10 + 
4101 35 getrocknet, trocken gesalzen oder gekälkt 	  10 + 
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Rindshäute (von Kühen, Ochsen oder Bullen) : 
410141 grün, naß gesalzen, geäschert oder gepickelt 	  10 + 
4101 45 getrocknet, trocken gesalzen oder gekälkt 	  10 + 
410150 Büffelhäute 	  10 + 

Roßhäute, Fohlenfelle und Häute von anderen Einhufern (z. B. von Eseln, 
Maultieren) : 

410161 grün, naß gesalzen, geäschert oder gepickelt 	  10 + 
4101 65 getrocknet, trocken gesalzen oder gekälkt 	  10 + 
410170 Fisch- und Kriechtierhäute 	  10 + 
4101 90 andere Häute und Felle (z. B. von Schweinen, Gemsen, Gazellen, Rentie

-

ren, Elchen, Hirschen, Rehen, Hunden), einschließlich Vogelbälge ohne 
Federn oder Daunen 	  10 + 

Rind- und Kalbleder (einschließlich Büffelleder), Roßleder und Leder von 
anderen Einhufern, ausgenommen Leder der Tarifnrn. 4106 bis 4108: 

Kalbleder: 
4102 10 nicht zugerichtet 	  10 + 

zugerichtet: 
4102 22 Boxcalf 	  10 + 

anderes: 
4102 23 Bekleidungsleder 10  + 
4102 29 anderes zugerichtetes Kalbleder 	  10 + 

Rindleder, einschließlich Büffelleder: 
nicht zugerichtet: 

4102 31 Unterleder 10 +*) U 
4102 39 anderes 	  10 +*)  

zugerichtet: 
4102 51 Unterleder (Sohl-, Brandsohl- und Rahmenleder) 	  10 +*) U 
4102 52 Oberleder 	  10 +*) U 
4102 53 Bekleidungsleder 10 + 
4102 55 Treibriemenleder 10 + 
4102 56 technisches Leder 	  10 + 
4102 57 Vachetten 	  10 +*) U 
4102 58 Blank- und Geschirrleder 	  10 + 
4102 59 anderes zugerichtetes Rindleder 	  10 +1 U 

Roßleder und Leder von anderen Einhufern: . 
4102 70 nicht zugerichtet 	  10 + 

zugerichtet: 
4102 82 Oberleder 	  10 + 
4102 83 Bekleidungsleder 10 + 
4102 89 anderes zugerichtetes Roßleder 	  10 + 

Schaf- und Lammleder, ausgenommen Leder der Tarifnrn. 4106 bis 4108: 
4103 10 nicht zugerichtet 	  10 + 

zugerichtet: 
4103 30 zur weiteren Bearbeitung in Lederzurichtereien 	  10 + 

anderes: 
4103 53 Bekleidungsleder, ausgenommen Handschuhleder 	  10 + 
4103 54 Handschuhleder 	  10 + 
4103 53 Futterleder 10 + 
4103 59 anderes zugerichtetes Schaf- und Lammleder 	  10 + 

Ziegen- und Zickelleder, ausgenommen Leder der Tarifnrn. 4106 bis 4108: 
4104 10 nicht zugerichtet 	  10 + 

zugerichtet: 
4104 30 zur weiteren Bearbeitung in Lederzurichtereien 	  10 + 

anderes: 
4104 52 Oberleder 	 • 10 + 
4104 53 Bekleidungsleder, ausgenommen Handschuhleder 	  10 + 
4104 54 Handschuhleder 	  10 + 
4104 57 Futterleder 	  10 + 
4104 59 anderes zugerichtetes Ziegen- und Zickelleder 	  10 + 

Leder aus Häuten oder Fellen von anderen Tieren, ausgenommen Leder 
der Tarifnrn. 4106 bis 4108: 

4105 10 nicht zugerichtet 	  10 + 

*) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland ein in der Länderliste B genanntes Land ist. 



Drucksache 2386 	Deutscher Bondestad -- 3. Wahlperiode  

Nr. 
des Waren

-

verzeichnisses, 
für die 

Außenhandels

-

statistik 

Warenbenennung  

Zu

-

ständig

-

keits- 
bereich 

genehmi

-

gungsfrei 

(+) 
genehmi

-

gungsbe

-

dürftig (— )  

(s . I, 3 d .  
Einfuhr

-

liste)  

Bemer

-

kungen:  
MO -  
Markt

-

ordnung  
U =  

Ursprungs

-

zeugnis  

1 2 3 4 5  

zugerichtet: 
4105 61 von Schweinen 10 + 
4105 63 von Kriechtieren oder Fischen 	  10 + 
4105 65 von Robben oder anderen Meeressäugetieren 	  10 + 
4105 69 von anderen Tieren 	  10 + 

Sämischleder (Chamoisleder): 
410610 geschliffen oder beschnitten 	  10 + 
4106 90 anderes 	  10 + 

4107 00 	Pergament- und Rohhautleder 	  10 

Lackleder und metallisiertes Leder: 
4108l0 Lackleder 10  + 
4108 50 metallisiertes Leder (z. B. Goldleder, Silberleder) 	  10 + 

4109 00 	Schnitzel und andere Abfälle von Leder, Kunstleder, Pergament- und Roh-
hautleder, nicht zum Herstellen von Waren aus Leder verwendbar; Leder-
späne, Lederpulver und Ledermehl 	. 10 + 

4110 00 	Kunstleder, auf der Grundlage von unzerfasertem oder zerfasertem Leder 
hergestellt, in Platten oder Blättern, auch aufgerollt 	  10 + 

Kapitel  42  

Lederwaren; Sattlerwaren; Reiseartikel;  

Täschnerwaren; Waren aus Därmen  

4201 00 Sattlerwaren für alle Tiere (z. B. Sättel, Geschirre, Kumte, Zugtaue, Knie-
kappen), aus Stoffen aller Art 10 

+ 
Täschnerwaren und Reiseartikel, Necessaires, Einkaufstaschen, Proviant-
taschen, Tornister und Rucksäcke, aus Leder, Kunstleder, Vulkanfiber, 
Pappe, Kunststoffolien oder Geweben: 

Täschnerwaren (z. B. Handtaschen, Brieftaschen, Geldtaschen, Schul-
taschen, Aktentaschen, Werkzeugtaschen, Etuis, Futterale für Photo-
apparate, optische Geräte und Zubehör), Einkaufstaschen: 	. 

4202 11 aus Leder oder Kunstleder 	  10 + 
420213 aus Vulkanfiber oder Pappe 	  10 + 
420215 aus Kunststoffolien 10 + 
4202 17 aus Geweben 	  10 + 

Reiseartikel (z. B. Koffer aller Art, Reisetaschen, Hutschachteln, Kragen-
schachteln), Necessaires, Provianttaschen, Tornister und Rucksäcke: 

4202 51 aus Leder oder Kunstleder 	  10 + 
4202 52 aus Vulkanfiber 10 + 
4 202 54 aus Pappe 	  10 + 
4202 55 aus Kunststoffolien 10 + 
4202 57 aus Geweben 	  10 + 

Bekleidung und Bekleidungszubehör, aus Leder oder Kunstleder: 
Bekleidung: 

4003 21 Schürzen, Arbeiterschutzbekleidung und Arbeiterschutzhandschuhe 	. 	. 10 + 
4003 25 Handschuhe,  auch Halbhandschuhe, Fausthandschuhe, Sporthandschuhe, 

ausgenommen Arbeiterschutzhandschuhe 	  10 
4203 29 andere    	 10 + 
4203 80 Bekleidungszubehör (z. B Hosenträger, Gürtel, Koppelriemen, Armbänder) 10 

Waren zu technischen Zwecken aus Leder oder Kunstleder: 
4204 10 Treibriemen und -seile, Förderbänder und -seile 	  10 + 

Spezialerzeugnisse für die Textilindustrie: 
4204 31 technische Lederartikel für Spinnereimaschinen (z. B. Florteilriemchen, 

Frottierleder, Hochverzugsriemchen, Laufleder, Nitschelhosen, Zylinder-
kalblederhülsen) 10 + 
andere: 

4204 35 Picker 	  10 + 
4204 39 andere (z. B. Bremsriemen, Fangriemen und -schnallen, Preller, Prell-

bockleder, Puffer, Schlagkappen und -riemen, Webgeschirriemchen) . 	. 10 + 
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4204 90 andere (z. B. Dichtungsscheiben, Ledermanschetten, Kupplungsbänder,  

Pumpenklappen, Polierscheiben, Lederschläuche, Pufferleder) 	 10 +  

4205 00 Andere Waren aus Leder oder Kunstleder 	  10 + 

Waren aus Därmen, Goldschlägerhäutchen, Blasen oder Sehnen:  
Darmschnüre:  

420611 Katgut, ausgenommen steriles Katgut (Warennr. 3005 11) 	 06 +  
4206 19 andere (z. B. abgepaßte Saiten für Tennisschläger), ausgenommen Darm-

saiten für Musikinstrumente (Warennr. 9209 90) 	  19 + 
4206 90 andere Waren 	  06 +  

Kapitel 43  

Pelzfelle und künstliches Pelzwerk; Waren daraus  

Rohe Pelzfelle:  
Pelzfelle, ausgenommen Schweife:  

4301 10 von Silber-, Blau- und Platinfüchsen 	  10 +  
4301 20 von Hasen 	  10 + 
430130 von Kaninchen 	  10 +  
4301 50 von anderen Tieren 	  10 +  
430180 Schweife 11 +  

Gegerbte oder zugerichtete Pelzfelle, auch zu Platten, Säcken, Vierecken,  

Kreuzen oder ähnlichen Formen zusammengesetzt; Abfälle und Uberreste,  
nicht genäht:  

gegerbte oder zugerichtete Pelzfelle, auch zu Platten, Säcken, Vierecken,  

Kreuzen oder ähnlichen Formen zusammengesetzt:  

4302 10 weder gefärbt noch entfärbt noch glänzend gemacht 	  10 + U  
4302 40 gefärbt, entfärbt, oder glänzend gemacht . 	. 10 + U  
4302 80 Abfälle und Überreste (z. B. Köpfe, Klauen, Schweife), nicht genäht 	. 	. 	 10 +  

Waren aus Pelzfellen:  
430310 Bekleidung und Bekleidungszubehör 	  10 +  
4303 90 andere 	  10  

4304 00 Künstliches Pelzwerk und Waren daraus 	  09 +  

Abschnitt IX  

Holz, Holzkohle und Holzwaren; Kork und  
Korkwaren; Flechtwaren und  

Korbmacherwaren  

Kapitel 44  

Holz, Holzkohle und Holzwaren  

Brennholz in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen oder Reisigbündeln;  
Holzabfälle, einschließlich Sägespäne:  

4401 10 Brennholz und Reisig 11 +  
Holzabfälle:  

440150 Sägespäne 11  
4401 90 andere (z. B. Hobel- und Hackspäne, Schwarten, zerbrochene Bretter) 11 + 

4402 00 Holzkohle (einschließlich Kohle aus Schalen oder Nüssen), auch zusammen

-

gepreßt 	  

06 + 
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Rohholz, auch entrindet oder nur grob zugerichtet: 
Nadelholz: 

Leitungsmaste: 
4403 01 imprägniert 1 1 + 
4403  05 nicht imprägniert 11 
4403 10 Faserholz + 
4403 20 Grubenholz 	. 	. 	. 11 - 
4403 30 Nadelholzderb- und Reisstangen 	  11 + 

anderes Nadelholz: 
4403 41 Stammholz 11 
4403 49 anderes (z. B. Nutzrollen, -scheite, -Knüppel) 	  11 

Laubholz: 
4403 50 Faserholz 11 + 
4403 61 Gewichtsholz 11 + 

anderes Laubholz: 
4403 91 Stammholz 11 + 
4403 99 anderes (z 	B Netzrollen, -scheite, -knüppel) 	  11 

Holz, vierseitig oder zweiseitig grob zugerichtet, aber nicht weiter be-
arbeitet: 

440410 Nadelholz 	  11 

Laubholz: 
4404 61 Gewichtsholz 11  + 
440469  anderes 11 + 

Holz, in der Längsrichtung gesägt, gemessert oder rundgeschält, aber nicht 
weiter bearbeitet, mit einer Dicke von mehr als 5 mm: 

440510 Nadelholz 	  11 + 

Laubholz: 
4405 61 Gewichtsholz 11 
4405 65 Eichenfalßholz, an beiden Hauptflächen plangesägt 	  11 4- 
4405 90 anderes Laubholz 11 

4406 00 Holzpflasterklötze 11 

Bahnschwellen aus Holz: 
aus Nadelholz: 

4407 11 imprägniert 11 
440715 nicht 	imprägniert 11 

aus Laubholz: 
4407 51 imprägniert 11 
4407 55 nicht imprägniert. 	 . 	........ 11 

Faßstäbe aus Holz, durch Spalten hergestellt, auch auf einer Hauptfläche 
gesägt, aber nicht weiter bearbeitet; Faßstäbe aus Holz, durch Sägen her- 
gestellt, mindestens auf einer Hauptfläche mit der Zylindersäge bearbeitet, 
aber nicht weiter bearbeitet: 

440811 aus Buchenholz 	  11 
4408 19 aus anderem 	Holz 	  11 — 

Holz für Faßreifen; Holzpfähle, gespalten; Pfähle und Pflöcke aus Holz, 
gespitzt, nicht in der Längsrichtung gesägt; Holzspan aller Art; Holz-
späne der bei der Essigherstellung oder zum Klären von Flüssigkeiten 
verwendeten Art: 

4409 10 Holz für Faf3reifen 	  11 + 
4409 50 Pfähle, gespalten; Pfähle und Pflöcke, gespitzt, nicht in der Längs-

richtung gesägt 11 + 

Holzspan aller Art, Essig-und Klärspäne: 
4409 81 Pflockholz 11 + 
4409 89 anderer Holzspan (z. B. für Korbwaren; Holzhackschnitzel); Essig- und 

Klärspäne l11  

Holz, nur grob zugerichtet oder abgerundet, aber weder gedrechselt, ge-
bogen noch sonst bearbeitet, für Gehstöcke, Regenschirme, Peitschen, 
Werkzeuggriffe, Werkzeugstiele und dergleichen: 

441010 für Gehstöcke, Schirme und Peitschen 	  11 
4410 90 anderes 11 + 
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Holzdraht; Holz für Zündhölzer vorgerichtet; Holznägel für Schuhe: 
441110 Holzdraht 11 + 
4411 90 Holz für Zündhölzer vorgerichtet; Holznägel für Schuhe 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	 11 + 

Holzwolle; Holzmehl: 
441210 Holzwolle,auch Holzwollseile 11 
4412 50 Holzmehl 11 + 

Holz (einschließlich Stäbe oder Friese für Parkett, nicht zusammengesetzt), 
gehobelt, genutet, gefedert, gekehlt, gefalzt, abgeschrägt oder in ähnlicher 
Weise bearbeitet: 

4413 10 Stäbe oder Friese für Parkett, nicht zusammengesetzt 	  1 + 

anderes Holz: 
4413 91 Nadelholz 11 
4413 95 Laubholz 	. 	. 	  11 + 

Holzfurniere, durch Sägen, Messern oder Rundschälen hergestellt, mit 
einer Dicke von 5 mm oder weniger, auch mit Papier oder Gewebe ein-
seitig verstärkt: 

441410 mit Papier oder Gewebe einseitig verstärkt. 11 + 
4414 90 andere 	. 	. 	. 	 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	.. 	. 11 + 

Furniertes Holz und Sperrholzplatten, auch in 	Verbindung 	mit anderen 
Stoffen; Hölzer mit Einlegearbeit (Intarsien oder Marketerie: 

441510 Tischlerplatten 	. 	. 	. 	. 11 

4415 50 Furnierplatten, nicht in Verbindung mit anderen Stoffen 11 
4415 90 anderes (z. B. furniertes Holz ; Hölzer mit Einlegearbeit Furnierplatten 

in Verbindung mit anderen Stoffen) 	. 	. 	. 	. 	. 	. 11 + 

4416 00 Hohlplatten aller Art, aus Holz, auch mit Blättern aus unedlem Metall 
belegt 11 + 

4417 00 Vergütetes Holz in Form von Platten, Brettern, Blöcken und dergleichen 11 

Sogenanntes Kunstholz, aus Holzspänen, Sägespänen, Holzmehl oder an-
deren Abfällen holziger Stoffe unter Verwendung von Natur- oder Kunst-
harz oder anderen organischen Bindemitteln zusammengepreßt, in Form 
von Platten, Tafeln, Blöcken und dergleichen: 

441810 Holzspanplatten 11  
4418 50 Flachsschäbenplatten und ähnliche Platten 	. 11 
4418 90 anderes Kunstholz 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 1 

Holzleisten und Holzfriese für 	Möbel, Rahtnen, Innenausstattungen, elek

-

trische Leitungen und dergleichen: 
441910 metallüberzogene Leisten. 11 
4419 20 Goldleisten und andere feine Leisten. 11 + 
4419 90 andere Leisten und Friese 11  

4420 00 Holzrahmen für Bilder, Spiegel und dergleichen 	. 	. 	. 11 

Kisten, Verschläge, Trommeln und ähnliche Verpackungsmittel aus Holz, 
vollständig, ganz oder zerlegt, auch teilweise zusammengesetzt: 

4421 10 zylinder- oder faßförmige Umschließungen (z B Sperrholzfässer und 
-trommeln), 	ausgenommen Böttcherwaren (Tarifnr 4422) 	.. 	. 	. 	. 11 4 

442150 Kistenzuschnitte, einschließlich Kistengarnituren 	. 	. 	. 11 
442190 andere Verpackungsmittel aus Holz 	  11 + 

Fässer, Tröge, Bottiche, Eimer und andere Böttcherwaren aus Holz und 
Teile davon, ausgenommen solche der Tarifnr. 	4408: 

zerlegt, gebündelt oder lose, einschließlich der fertigen Einzelteile aus 
Holz: 

442211 aus Eichenholz 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	.. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 11 + 
442215 aus Buchenholz 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 11 + 

442219 aus anderem Holz 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 1 1  

nicht zerlegt: 
Fässer aller Art: 

neu: 
4422 41 aus Eichenholz 11 + 
4422 49 aus anderem Holz 	 1 1 + 
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gebraucht: 
4422 51 aus Eichenholz 11 + 
4422 59 aus anderem Holz 	  11 + 
4422 90 andere Böttcherwaren 	  11 + 

Bautischler- und Zimmermannsarbeiten, einschließlich zerlegbare Holz

-

konstruktionen und hölzerne Parkettafeln: 
4423 10 Holzhäuser, Schuppen, Baracken, Brücken und ähnliche zerlegbare Kon-

struktionen, vollständig oder mit ihren wesentlichen Teilen 	 11 
4423 30 Türen 11 + 
4423 40 Fenster 	  

11 + 
4423 70 Parkettafeln 11 + 
4423 90 andere (z. B Treppen, Betonschaltafeln, Einbaumöbel, Fensterläden) 	. 	. 	 i 1 + 

4424 00 	Haushaltsgeräte aus Holz 	  11 + 

Werkzeuge, Werkzeugfassungen, Werkzeuggriffe und Werkzeugstiele, 
Fassungen und Grille für Besen, Bürsten 	und Pinsel, aus Holz; Schuh- 
formen, Schuhleisten und Schuhspanner, aus Holz: 

4425 10 Werkzeuge 	aus 	Holz 	  11 + 

Werkzeugfassungen, Werkzeuggriffe und Werkzeugstiele: 
4425 31 Messergriffe 11 + 
4425 39 andere (z. B. Hobelkästen, Spaten-, Schaufel- und Besenstiele) 	. 	. 	. 11 + 
4425 50 Fassungen und Griffe für Bürsten und Besen 	. 11 + 
4425 60 Pinselstiele 11 +- 
4425 70 Leisten und Formen für die Schuhherstellung 	  11 + 
4425 80 Schuhspanner 11 + 

Spulen, Spindeln, Nähgarnrollen und ähnliche Waren, aus gedrechseltem 
Holz: 

4426 10 Nähgarnrollen 11 + 
4426 50 Spulen, Walzen, Spindeln, Hülsen, Konusse und ähnliche Waren für die 

Textilindustrie 11 + 
4426 90 andere 11 + 

Lampen und andere Beleuchtungskörper aus Holz; Innenausstattungsgegen

-

stände aus Holz, nicht zu Kap. 94 gehörig; Kästchen, Zigarettenbehälter, 
Präsentierbretter, Obstschalen, Schmuck- und Ziergegenstände, aus Holz; 
Kästen für Bestecke, für Zeichengerate oder für Geigen und ähnliche Be

-

hältnisse, aus Holz; Holzgegenstände zum persönlichen Gebrauch oder 
Schmuck, wie sie in Taschen usw. mitgeführt werden; hölzerne Teile die-
ser Waren: 

442710 Beleuchtungskörper aus Holz 11 + 
4427 90 andere 11 + 

Andere Waren, aus Holz hergestellt: 
4428 10 Gießereimodelle 11 + 
4428 30 Zigarrenwickelformen 11 + 
4428 40 Koffer aller Art und ähnliche Waren aus Holz, auch mit Innenausstattung 

aus Leder, Pappe, Geweben oder Kunststoff 	  11 + 
4428 60 Klosettsitze 11 + 

4428 70 Rollen mit Federzugvorrichtung, für Rollvorhänge (Springrollowellen mit 
Mechanismus) 	  19 + 

4428 90 andere (z 	B. Rolläden) 	  11 + 

Kapitel 45 

Kork und Korkwaren 

Naturkork, unbearbeitet, und Korkabfälle; Korkschrot, Korkmehl: 
450110 Schnittkorkholz 11 + 
4501 50 Mahlkork (Jungfernrinde, Refugo, Korkabfälle) 11 -+ 
4501 80 Korkschrot und Korkmehl 	  11 + 
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Würfel, Platten, Blätter und Streifen aus Naturkork, einschließlich Warfel 
oder Quader zur Herstellung von Stopfen: 

450210 Würfel oder Quader zur Herstellung von Stopfen 	  11 + 

4502 90 andere, auch mit Papier oder Geweben verstärkt, einschließlich des 
sogenannten Korkpapiers für die Herstellung von Zigarettenmund-
stücken 	  11  + 

Waren, aus Naturkork hergestellt: 
Stopfen, auch durchbohrt oder mit Beschlägen, Kapseln oder Griff-
stücken in Form von einfachen runden Scheiben aus Meta ll , Kunststoff 
usw. versehen, mit einer Korkhöhe (ohne Kappe) : 

4503 21 von mehr als 37 mm    	 11 + U 
4503 23 von mehr als 32 bis 37 mm 	  11 + U 
4503 25 von 32 mm oder weniger 	  11 + U 
4503 90 andere Waren aus Naturkork, einschließlich Korkscheiben für Kronen-

verschlüsse oder ähnliche Zwecke 	  I 1 

Preßkork (mit oder ohne Bindemittel hergestellt) und Waren, aus Prell

-

kork hergestellt: 
450410 Platten, Blätter und Tafeln, auch mit Papier oder Geweben verstärkt 	. 11 
4504 30 Würfel, Ziegel, Schalen, Zylinder, Rohre, Stangen und uhnliche Waren . 11 
4504 50 Stopfen, Korkscheiben für Kronenverschlüsse oder ähnliche Zwecke 	. 11 + 
4504 90 andere Waren aus Preßkork 	  

11 
+ 

Kapitel 46 

Flechtwaren und Korbmacherwaren 

Geflechte und ähnliche Waren aus Flechtstoffen, zu allen Verwendungs-
zwecken, auch miteinander zu Bändern verbunden: 

4601 10 aus Monofilen oder Streifen aus Kunststotf, aus, kunststetfüberzogenen 
Papierstreifen oder Spinnstoffen 11 

4601 20 aus Holzspan 11 + 

aus anderen Flechtstoffen: 
460195 chinesische Seegrasschnur 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 11 
460199 andere 11 + 

Flechtstoffe, in Flächenform verwebt oder parallel aneinandergefügt, ein-
schließlich Chinamatten, grobe Strohmatten und Gittergeflechte; Flaschen-
hülsen aus Stroh: 

4602 10 Chinamatten und ähnliche Matten 	. 11 

Verpackungsstoffe, grobe Strohmatten, Gittergeflechte und ähnliche 
Waren; Flaschenhülsen aus Stroh: 

4602 31 Schilfrohrmatten als Putzträger und tiergleichen, ausgenommen Bau

-

platten der Warennr 	4602 95 11 
4602 39 andere 11 

andere Waren: 
460291 aus Monofilen oder Streifen aus Kunststoff, aus kunststoffüberzogenen 

Papierstreifen oder Spinnstoffen 	  11 
4602 95 Schilfrohrbauplatten aus parallel liegendem, zusarnmengepreßtem und 

durch Eisendrähte zusammengehaltenem Schilfrohr 	  11 
4602 99 andere 11 

Korbmacherwaren und andere Waren, unmittelbar aus Flechtstoffen her- 
gestellt oder aus Waren der Tarifnr. 4601 oder 4602 gefertigt; Waren, aus 
Luffa 	hergestellt: 

4603 20 Korbwaren aus Holzspan 11 + U 
andere: 

4603 30 grobe Korbwaren (z. B Papierkörbe aus ungespaltener Weide, Wäsche-, 
Fisch-, Futter-, Rückentrag-, Reise-, Stubenwagen-, Hundekörbe) . 	. 	. 11 +) U 

4603 50 Klein- und Kleinstkorbwaren 	  11 +) U 
4603 90 andere 11 + 

*) 	Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland Jugoslawien ist. 
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Abschnitt X 

Ausgangsstoffe für die Papierherstellung; 
Papier, Pappe und Waren daraus 

Kapitel 47 

Ausgangsstoffe für die Papierherstellung 

Halbstoffe (Massen aus mechanisch oder chemisch aufbereiteten pflanz

-

lichen Faserstoffen): 
aus Holz: 

4701 10 Holzschliff (Weißschliff, Braunschliff) 11 + 
Holzzellstoff: 

470120 Halbzellstoff und chemischer Holzschliff 11 + 
Vollzellstoff: 

Sulfatzellstoff, auch Natronzellstoff: 
470141 ungebleicht 11 
4701 43 angebleicht, mit einem Weißgehalt von 70 v. H. oder weniger, 

verglichen mit Magnesiumoxyd 11 
gebleicht: 

Chemiefaser- und Edelzellstoff: 
4701 45 mit einem R-10 Gehalt von weniger als 92,7 Hundertteilen . 11 + 
4701 46 mit einem R-10 Gehalt von 92,7 Hundertteilen oder mehr 	. 11 + 
470149 anderer 11 + 

Sulfitzellstof f: 
470161 ungebleicht 11 + 

gebleicht: 
Chemiefaser- und Edelzellstoff: 

4701 65 mit einem R-10 Gehalt von weniger als 92,7 Hundertteilen . 11 
4701 66 mit einem R-10 Gehalt von 92,7 Hundertteilen oder mehr 	• 11 + 
470169 anderer 11 + 
4701 80 aus Lumpen oder Fasern von Baumwolle, Flachs oder Hanf 	 11 + 
4701 90 aus anderen pflanzlichen Stoffen 	  11 + 

4702 00 Papierabfälle und Pappabfälle; Papierwaren und Pappwaren, alt, nur zur 
Papierherstellung verwendbar 	  11 + 

Kapitel 48 

Papier und Pappe; Waren aus Papierhalbstoff, Papier und Pappe   

I. Papier und Pappe, in Rollen oder Bogen 
Maschinenpapier und Maschinenpappe, einschließlich Zellstoffwatte, in 
Rollen oder Bogen: 

gewöhnliches Packpapier: 
480101 Strohpapier 11 
480103 anderes 11 + 

gewöhnliche Pappe: 
480104 Strohpappe 11 
4801 05 gewöhnliche Maschinenpappe 	  11 
4801 07 gewöhnliche Handpappe 	  11 + 
4801 08 Filzpapier, Filzpappe, sogenanntes Wollfilzpapier, Wollfilzpappe 	. 	. 	. 	. 11 + 

sogenanntes Duplex- und Triplex-Papier, sogenannte Duplex- und 
Triplex-Pappe, ähnliche Erzeugnisse aus mindestens zwei verschieden

-artigen Lagen Papier oder Pappe gegautscht: 
4801 11 Duplex- und Triplex-Papier 	  11 + 
4801 12 Duplex- und Triplex-Pappe 11 + 
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480113 Chromoersatzkarton 	  11 + 
480115 andere 11 + 

Kraftpapier und Kraftpappe: 
480118 Kraftliner 11 -f- 

anderes Kraftpapier, ausgenommen 	gebleichtes Kraftpapier (Waren-
nr. 4801 85) : 

48'01 21 Isolierroh- und Kabelpapier 	  11 + 
480122 Kondensatorpapier 	  11 + 
480123 Kraftpackpapier 11 + 
480124 Kraftsackpapier 11 + 
480125 Kraftseidenpapier 	  11 + 
480126 Kraftspinnpapier 	  11 + 
4801 27 Schmirgelroh- und Schleifbandrohpapier 	  11 + 
480129 anderes Kraftpapier 	  11 + 
4801 30 andere Kraftpappe 	  11 + 
480141 maschinell hergestellte Waren nach Art des Büttenpapiers oder der 

Büttenpappe 	  11 +- 
4801 43 Filtrierpapier und -pappe 	  11 +- 
480144 Zigarettenpapier (Seidenpapier mit einem Quadratmetergewicht von 12 

bis 25 g, mit Wasserlinienrippung, Glimmittel als Füllstoffe enthaltend), 
nicht zugeschnitten 	  11 -+ 

480145 Zellstoffwatte 	  11 + 
4801 47 Preßspan, gegautscht, auch matt (zusammengeklebt: Warennr. 4804 10) . 	. 11 + 

anderes Papier: 
Druckpapier: 

480151 Bibeldruckpapier 11 + 
4801 53 Wertzeichen- und Banknotenpapier 	  11 + 
480155 Zeitungsdruckpapier 	  11 + 

anderes Druckpapier: 
480156 holzfrei 11 + 
480158 holzhaltig 	  11 + 
4801 61 Kartonpapier, ausgenommen Zeichenkartonpapier 	  11 +- 
4801 62 Zeichenpapier und Zeichenkartonpapier 	  11 + 
480163 Flor- und Durchschlagpost 	  11 + 
4801 65 Löschpapier 	  11 + 

Schreibpapier, weder liniiert noch kariert: 
480166 holzfrei 11 + 
480168 holzhaltig 	  11 + 
4801 71 Rohpapier für photographische Zwecke, nicht barytiert 	  11 + 
480173 Lichtpausrohpapier 	  11 + 
480175 Streichrohpapier und Streichrohkarton 	  11 + 
4801 77  Tapetenrohpapier 	  11 + 
480181 Sulfitseidenpapier 	  11 -- 
480183 Sulfitpackpapier 	 11 + 
4801 85 gebleichtes Kraftpapier 	  11 + 
4801 89 anderes Papier 11 + 
480190 andere Pappe 	  11 + 
4802 00 	Büttenpapier und Büttenpappe (handgeschöpft) 	  11 + 

lich 
Pergamentpapier, Pergamentpappe und Nachahmungen davon, einschließ-

sogenanntes Pergaminpapier, in Rollen oder Bogen: 
4803 10 Pergamentpapier und Pergamentpappe 	  11 + 

Pergamentersatzpapier und Pergamentersatzpappe: 
4803 31 Naturpauspapier 	  11 + 
4803 39 anderes Pergamentersatzpapier und -pappe 	  11 + 
4803 60 Pergamin 	  11 + 
4803 90 andere (z. B. pergamentersatzähnliche Papiere und Pappen) 	 11 + 

Papier und Pappe, zusammengeklebt, auf der Oberfläche weder getränkt 
noch überzogen, auch mit Innenverstärkung, In Rollen oder Bogen: 

4804 10 Preßspan, durch Zusammenkleben mehrerer Lagen hergestellt, auch matt 
(gegautscht: Warennr. 4801 47) 	  11 + 

4804 20 Strohpappe, geklebt oder beklebt 	  11 + 
andere, auch durch Spinnstoffe, 	Metall, 	Kunststoff oder andere Stoffe 
innenverstärkt: 

4804 40 Doppelwachspapier und Doppelpechpapier 	  11 + 
4804 90 andere zusammengeklebte Papiere oder Pappen 	  11 + 
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Papier und Pappe, gewellt (auch mit aufgeklebter Decke), gekreppt, ge-
fältelt durch Pressen oder Prägen gemustert oder perforiert, in Rollen 
oder Bogen: 

4805 10 Wellpapier und Wellpappe 	  11 + 
Kreppapier, ausgenommen bituminiertes Kabelkreppapier (Waren- 
ur. 4807 31) : 

4805 31 Toilettenkreppapier 	  11 + 
4805 39 anderes Kreppapier 	  11 + 
4805 50 Ausstattungspapier und -karton, durch Pressen oder Prägen gemustert . 	. 11 + 
4805 90 andere 11 + 

4806 00 	Papier und Pappe, liniiert oder kariert, jedoch nicht anderweit bedruckt, 
in Rollen oder Bogen 	  11 + 

Papier und Pappe, gestrichen, überzogen, getränkt oder auf der Oberfläche 
gefärbt (marmoriert, gemustert oder dergleichen) oder bedruckt (andere als 
solche der Tarifnr. 4806 und des Kap. 49), in Rollen oder Bogen: 

gestrichen 	(gedeckt): 
4807 11 Rohpapier und -pappe für photographische Zwecke, barytiert 	 11 + 
4807 15 Chromopapier, Kunstdruckpapier und -pappen 	  11 + 
4807 19 andere (z. B. Buntpapier) 	  11 + 

überzogen oder getränkt: 
4807 21 mit Wachs, Paraffin oder Stearin 	  11 + 
4807 25 mit Kunstharz oder Kunststoff, ausgenommen Selbstklebepapiere 

(Warennr. 4807 40) 	  11 + 
4807 28 mit 01, Glycerin oder dergleichen (z.B. Lampenschirmpapier und 

-karton, Olpauspapier) 	  11 + 

mit Teer, Bitumen oder Asphalt: 
4807 31 Kabelkreppapier, bituminiert 	  11 + 
4807 35 Dachpappe und Isolierpappe 	  06 -I- 
4807  39 andere 11 + 
4807 40 gummiert, einschließlich Selbstklebepapiere 	  11 + 
4807 51 Kohlepapier und ähnliches Vervielfältigungspapier 	  06 + 
4807 59 Reagenzpapier und andere mit chemisch wirksamen Stoffen überzogene 

oder getränkte Papiere und Pappen; Dauerschablonenpapiere, Gelatine- 
papier 	  11 + 

4807 60 andere (z. B. mit Metall- oder Glimmerstaub bestreute Papiere, Velour-
papier, Schieferpapier) 	  11 + 

4807 70 auf der Oberfläche ein- oder mehrfarbig eingefärbt, oberflächenmarmo-
riert, gestreift oder mit regelmäßig wiederkehrenden farbigen Dessins 
versehen (z. B. Phantasiepapier, Beklebepapier) 	  11 + 
bedruckt (mit regelmäßig wiederkehrendem, an die Zweckbestimmung 
gebundenem Aufdruck): 

4807 80 . Millimeterpapier und Registrierpapier, mit Spaltenbezeichnung oder 
Zahlenangabe 	  11 + 

4807 90 anderes (z. B. bedrucktes Pack- und Einschlagpapier) 	  11 + 

Filterplatten aus Papierhalbstoff: 
4808 10 ohne Asbestfasern 	  11 + 
4808 50 mit Astbestfasern 	  07 + 

Bauplatten aus Papierhalbstoff, aus Fasern von Holz oder von anderen 
pflanzlichen Stoffen, auch mit natürlichen oder künstlichen Harzen oder 
ähnlichen Bindemitteln hergestellt: 

Holzfaserplatten: 
Hartplatten: 

4809 21 nicht bearbeitet, auch bituminiert 	  11 + 
4809 25 bearbeitet (z. B.gehärtet,gelocht,geprägt, künstlich gemasert, 

lackiert) 	  11 + 
Isolierplatten: 

4809 31 nicht bearbeitet, auch bituminiert 	  11 + 
4809 35 bearbeitet (z. B. gehärtet, gelocht, geprägt, künstlich gemasert, 

lackiert) 	  11 + 
4809 90 andere Bauplatten 	  11 + 
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H.  Papier und Pappe, zu einem bestimmten Zweck zugeschnitten; 
Waren aus Papier und Pappe 

Zigarettenpapier, zugeschnitten, auch in Päckchen oder Hülsen: s 

4810 10 zugeschnitten i i + 
4810 50 in Päckchen oder Hülsen 	  11 -- 

Papiertapeten, Linkrusta und Buntglaspapier: 
481110 Papiertapeten 	  11 + 
481150 Linkrusta 	  06 + 
481180 Buntglaspapier 11 + 

Fußbodenbeläge mit Papier- oder Pappunterlage, auch mit Linoleumschicht, 
auch zugeschnitten: 

4812 10 mit Linoleumschicht 	  06 + 
4812 90 andere 	  06 -- 

Vervielfältigungspapier und Umdruckpapier, zugeschnitten, auch in Behält-
nissen (Kohlepapier, Schablonenpapier und dergleichen): 

481310 Dauerschablonen, auch in Verbindung mit Kohlepapier oder ähnlichem 
Papier 	  06 + 

4813 50 Kohlepapier und ähnliches Vervielfältigungspapier 	  06 + 
4813 90 andere 	  06 + 

Schreibwaren: Briefblöcke, Briefumschläge, Einstückbriefe, Postkarten (ohne 
Bilder) und Briefkarten; Schachteln, Taschen und ähnliche Behältnisse, aus 
Papier oder Pappe, mit einer Zusammenstellung solcher Schreibwaren: 

4814 10 Briefumschläge (Briefhüllen, Taschen, Wertbriefumschläge) 	und derglei- 
chen 	. 	  11 + 

4814 50 Briefblöcke, Schreibblöcke, Einstückbriefe, Postkarten (ohne Bilder), Brief-
karten, nicht in Zusammenstellungen 11 + 

4814 80 Schachteln, Mappen und ähnliche Umschließungen aus Papier oder Pappe 
mit Zusammenstellungen von Briefpapier, Briefblöcken, Briefkarten, Post-
karten (ohne Bilder), Briefhüllen und dergleichen 	  11 -+- 

Andere Papiere und Pappen, zu einem bestimmten Zweck zugeschnitten: 
4815 10 Filtrierpapier und -pappe, gefaltet oder rund 	  11 + 
4815 20 Papierwolle 	  11 + 
4815 30 Toilettenpapier, auch perforiert, in Rollen, Päckchen oder ähnlichen Auf-

machungen 	  11 + 
4815 40 Kondensatorpapier 11 + 
4815 50 Klebestreifen, auch aufgerollt 11 + 
4815 60 Reagenzpapier und andere mit chemisch wirksamen Stoffen überzogene 

oder getränkte Papiere und Pappen 	  06 + 
4815 70 Papierstreifen für Rechenmaschinen, Setzmaschinen, Fernschreibgeräte 

und ähnliche Geräte, auch aufgerollt 11 + 
4815 80 Verpackungszuschnitte, auch aufgerollt (z. B.für Bonbons, Schokolade, 

Seife) 11 + 
4815 90 andere 	  11 + 

Schachteln, Säcke, Beutel, Tüten und andere Verpackungsmittel, aus Papier 
oder Pappe: 

4816 10 Papiersäcke 	  11 + 
4816 20 Beutel und Tüten, einschließlich Tragtaschen 	  11 + 
4816 30 Faltschachteln 	  11 + 

Kartonagen, fest oder faltbar: 
4816 41 aus Wellpappe 11 I- 
4816  45 aus Vollpappe 11 + 
4816 50 Becher und Töpfe, auch mit Paraffin getränkt oder mit Kunststoff 

überzogen 11 + 
4816 60 Hartpapierbehältnisse, gewickelt oder auf andere Weise hergestellt (z. B. 

Fässer, Rohre, gezogene Dosen), ausgenommen aus Schichtpreßstoffen 
(Kap. 39) 11 + 

4816 70 Etuis, ausgenommen Täschnerwaren der Warennr. 4202 13 	 11 + 
4816 90 andere  	11 + 

4817 00 Pappwaren der in Büros, Läden und dergleichen verwendeten Art 	. 	. 	. . 11 + 
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Régister, Hefte, Merkbücher, Quittungsbücher und dergleichen, Notiz

-

blöcke, Notiz- und Tagebücher, Schreibunterlagen, Ordner, Einbände (für 
Lose-Blatt-Systeme oder andere) und andere Waren des Papierhandels, aus 

 

Papier oder Pappe; Alben für Muster oder für Sammlungen sowie Buch-
hüllen, aus Papier oder Pappe: 

4818 10 Geschäftsbücher (z. B. Journale, Kassen-, Auftrags-, Quittungs-, Durch-
schreibe-, Merk-, Notiz- und Tagebücher) 	  11 + 

4818 20 Notiz- und Stenogrammblöcke 	  11 + 
4818 30 Hefte für Schulbedarf 11 + 
4818 40 Ordner, Schnellhefter, Aktendeckel; Einbände (z. B. für Lose-Blatt-Systeme) 11 + 
4818 50 Alben für Muster oder Sammlungen (auch zum Einstecken oder Einkleben) 

und dergleichen (z. B.Poesiealben, Gästebücher) 	  11 -+ 

4818  90 andere (z. B. Schreibunterlagen, Buchhüllen, Unterschrifts- und Zeichen-
mappen) 11 

4819 00 Etiketten aller Art aus Papier oder Pappe, mit oder ohne Aufdruck oder 
Bilder, auch gummiert 	  11 + 

Rollen, Spulen, Spindeln und ähnliche Unterlagen, aus Papierhalbstoff, 
Papier oder Pappe, auch gelocht oder gehärtet: 

482010 für die Textilindustrie 11 + 
4820 90 andere 	  11 + 

Andere Waren, aus Papierhalbstoff, Papier, Pappe oder Zellstoffwatte her-
gestellt: 

aus Zellstoffwatte: 
4821 11 hygienische Binden und Tampons 	  11 + 
4821 19 andere (z. B. Taschentücher) 11 + 
482120 aus Papierhalbstoff, Papier oder Pappe geformt oder gepreßt (z. B 	 

Höckerpappe zur Eierverpackung, Schüsseln, Teller) 	  11 + 
andere: 

4821 30 Borten für Wandbretter; Papierspitzen und Papierstickereien 	 11 + 
482140 Klebeecken, Klebefalze, Photoeckenund dergleichen (Kleberollen: 

Warennr. 4815 50) 11 + 
482150 Lampenschirme 11 + 
4821 60 Schnittmuster (Schablonen) und Modelle, auch zusammengesetzt 	. 	. 	 11 + 
4821 70 Tischtücher, Servietten und andere Papierwäsche 	  11 + 
4821 80 Diagrammpapier in der für Registriergeräte oder dergleichen erforder-

lichen Form 11 + 
482190 andere 11 + 

Kapitel 49 

Waren des Buchhandels und Erzeugnisse des graphischen Gewerbes 

Bücher, Broschüren und ähnliche Drucke, auch in losen Bogen oder Blättern: 
4901 10 mit einem charakterbestimmenden Anteil an Bilddrucken 	 11 + 

andere: 
4901 50 im Ausland verlegt 11 + 
4901 90 andere 11 + 

Zeitungen und andere periodische Druckschriften, auch mit Bildern: 
4902 10 Modezeitschriften 11 + 
4902 30 Zeitungen und Illustrierte 11 + 
4902 50 wissenschaftliche und fachliche Zeitschriften 11 + 
4902 90 andere periodischeDruckschriften 	  11 + 

Bilderalben, Bilderbücher und Zeichen- oder Malbücher, broschiert, kar

-

toniert oder gebunden, für Kinder: 
490310 unzerreißbare Bilderbücher, auch aus Geweben 	  19 + 
4903 90 andere 	  11 + 

4904 00 Noten, handgeschrieben oder gedruckt, mit oder ohne Bilder, auch ge

-

bunden 	  11 + 
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Kartographische Erzeugnisse aller Art, einschließlich Wandkarten und 
topographische Pläne, gedruckt; gedruckte Erd- und Himmelsgloben: 

490510 Landkarten, auch Wandkarten 	  11 + 
4905 30 Atlanten 11 + 
4905 90 andere 	  11 

4906 00 Baupläne, technische Zeichnungen und andere Pläne und Zeichnungen zu 
Gewerbe-, Handels- oder ähnlichen Zwecken, mit der Hand oder photogra

-

phisch hergestellt; hand- oder maschinegeschriebene Schriftstücke 	 11 + 

4907 00 Briefmarken, Stempelmarken, Steuerzeichen und dergleichen, nicht ent

-

wertet, im Verbrauchsland gültig oder zum Umlauf vorgesehen; Papier mit 
Stempel, 	Banknoten, Aktien, Schuldverschreibungen und ähnliche Wert

-

papiere, einschließlich Scheckhefte und dergleichen 	  11 + 

4908 00 Abziehbilder aller Art 	  11 + 

Postkarten, 	Glückwunschkarten, Weihnachtskarten und dergleichen, mit 
Bildern, in beliebigem Druck hergestellt, auch mit Verzierungen aller Art: 

Postkarten mit Bildern: 
4909 11 Photopostkarten (z. B. Ansichts-, Star- und Genrepostkarten) 	 1 1 + 
490919 andere 11 + 
4909 50 Glückwunschkarten, Weihnachtskarten und dergleichen, mit Bildern (z. B. 

Folder) 1 1 + 
Kalender  aller Art, aus Papier oder Pappe, einschließlich Blöcke von Abreiß

-

kalendern  
4910 10 gebundene Kalender, ausgenommen Waren der Tarifnrn. 4818, 4901 und 491 1 11 + 

Abreißkalender: 
4910 51 Bildkalender (Blöcke mit bebilderten Kalenderseiten) 	  11 + 
4910 59 andere Abreißkalender; Ersatzblöcke 	  11  -F 
4910 90 andere Kalender (z. B. Wandtafelkalender,Advents- und Weihnachts-

kalender) 	  11 H 

Bilder, Bilddrucke, Photographien und andere Drucke, in beliebigen Ver-
fahren hergestellt: 

4911 10 Bilder, Bilddrucke und Photographien, ausgenommen in Form von Büchern 
und vollständigen, nicht gebundenen Sammlungen von Bilddrucken mit 
numerierten Seiten und mit erklärendem Text (Tarifnr 4901) 	 11 + 
Werbedrucke und Werbeschriften: 

4911 31 im Ausland verlegte Kataloge von Büchern und Veröffentlichungen . 11 + 
491139 andere 11 +- 
4911 50 Glückwunschkarten, Weihnachtskarten und dergleichen, ohne Bilder . 	. 11 + 
4911 90 andere Drucke 	  11 + 

Abschnitt XI 

Spinnstoffe und Waren daraus 

Kapitel 50 

Seide, Schappeseide und Bourretteseide 

5001 00 Seidenraupenkokons, zum Abhaspeln geeignet 	  09 + 

Grège, weder gedreht noch gezwirnt: 
5002 11 roh 	  09 + 
5002 12 abgekocht oder gebleicht, auf Präzisionskreuzspulen oder auf geschlitzten 

oder ungeschlitzten Papphülsen und mit einer Fadenlänge von mehr als 
500 m und einem Gewicht bis 50 g 	  09 + 

500219 andere 	  09 + 
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Abfälle von Seide (einschließlich nicht abhaspelbare Seidenraupenkokons 
und Reißspinnstoff); Schappeseide, Bourretteseide und Kämmlinge: 

5003 10 weder gekrempelt noch gekämmt 	  09 + 

gekrempelt oder gekämmt: 
5003 51 in Vliesen oder Locken 	  09 + 

5003 55 als Band oder Vorgarn 	  09 + 

Seidengarne, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf: 
5004 11 roh, abgekocht oder gebleicht 	  09 + 

5004  15 gefärbt oder bedruckt 	  09 + 

Schappeseidengarne, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf: 
5005 11 roh, abgekocht oder gebleicht 	  09 

+ 

5005  15 gefärbt oder bedruckt 	  09 + 

Bourretteseidengarne, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf: 
5006 11 roh, abgekocht oder gebleicht 	  09 1- 

5006 15 gefärbt oder bedruckt 	  09 + 

Seidengarne, Schappeseidengarne und Bourretteseidengarne, in Aufmachun-
gen für den Einzelverkauf: 

500710 Seidengarne (Haspelseidengarne) 	  09 + 

5007 30 Schappeseidengarne 	  09 + 

5007 50 Bourretteseidengarne 09 
+ 

5008 00 	Messinahaar; Katgutnachahmungen aus Seide 	  09 + 

Gewebe aus Seide oder Schappeseide: 
Kreppgewebe: 

5009 11 roh 09 + U 

5009 12 abgekocht oder gebleicht 	  09 + U 

500915 gefärbt 09 + U 

500916 bedruckt 	  09 + U 

5009 17 buntgewebt 	  09 -1- U 

5009 21 Pongee, Habutai-, Honan-, Shantung- oder Corahgewebe und ähnliche 
ostasiatische Gewebe, ganz aus Seide (nicht mit Schappeseide oder ande-
ren Spinnstoffen gemischt). taftbindig, roh oder nur abgekocht 	 09 + U 

5009 25 dichte Gewebe aus Seide oder Schappeseide für Möbel- und Innenaus-
stattung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 250 g 	 09 + U 

andere Gewebe aus Seide oder Schappeseide: 
5009 31 roh  	09 + U 
5009 32 abgekocht oder gebleicht 	  09 + U 

gefärbt: 
ungemustert: 

5009 51 mit einer Breite von mehr als 55 bis 75 cm 	  09 + U 
5009 53 mit einer anderen Breite 	  09 + U 

gemustert: 
5009 55 mit einer Breite von mehr als 55 bis 75 cm 	  09 + U 
5009 57 mit einer anderen Breite 	  09 + U 

bedruckt: 
5009 61 ungemustert 	  09 + U 
5009 65 gemustert 	  09 + U 

buntgewebt: 
5009 71 mit einer Breite von mehr als 55 bis 75 cm 	  09 + U 
5009 75 mit einer anderen Breite 	  09 + U 

5010 00 	Gewebe aus Bourretteseide 	  09 + U 

Kapitel 51 

Synthetische und künstliche Spinnfäden 

Synthetische und künstliche Spinnfäden, nicht in Aufmachungen für den 
Einzelverkauf: 

synthetische Spinnfäden: 
5101 01 Monofile unter 60 den. (Monofile von 60 den. oder mehr: Tarifnr. 5102 

oder Kap. 39) 	  09 + 
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510105 Kräuselkreppgarne 09 + 
andere: 

ungezwirnt: 
5101 11 roh oder gebleicht 	  09 + 
5101 15 gefärbt oder bedruckt 	  09 + 

einmal gezwirnt: 
5101 21 roh oder gebleicht 	  09 + 
5101 25 gefärbt oder bedruckt 	  09 + 

mehrmals gezwirnt: 
5101 31 roh oder gebleicht 	  09 + 
5101 35 gefärbt oder bedruckt 	  09 + 

künstliche Spinnfäden, ausgenommen Spinnfäden mit Lufteinschlüssen 
(Warennr. 5101 90) : 

5101 40 . Kreppgarne 	  09 + 
andere: 

ungezwirnt: 
roh oder gebleicht: 

5101 51 . bis 65 den. 	  09 + 
510153. über 65 bis 105 den. 	  09 + 
510155. über 105 bis 185 den. 	  09 + 
510156. über 185 bis 700 den. 	  09 + 
510158. über 700 den. 09 + 
5101 59. gefärbt oder bedruckt 	  09 + 

einmal gezwirnt: 
roh oder gebleicht: 

5101 71 . bis 65 den. 	  09 + 
5101 73 . über 65 bis 105 den. 	  09 + 
5101 75. über 105 bis 185 den. 	  09 + 
5101  76. über 185 bis 700 den. 	  09 + 
5101 78. über 700 den. 	  09 -I- 
5101 79. gefärbt oder bedruckt 	  09 + 

mehrmals gezwirnt: 
5101 81 . roh oder gebleicht 	  09 + 
5101 89. gefärbt oder bedruckt 	  09 + 
5101 90 . künstliche Spinnfäden mit Lufteinschlüssen 	  09 + 

Bei künstlichen Spinnfäden (Warennrn. 5101 40 bis 5101 90) ist in der Warenbenennung auch das Herstel-
lungsverfahren (z. B. Viskose, Acetat, Kupfer) anzugeben und außerdem an die sechsstellige Waren-
nummer als siebente Stelle die entsprechende Kennziffer anzufügen: 

nach dem Acetatverfahren hergestellt 	  1 
andere (z. B. nach dem Viskose-, Kupferverfahren hergestellt) 	  9 

Monofile, Streifen (künstliches Stroh und dergleichen) und Katgutnachah-
mungen, aus synthetischer oder künstlicher Spinnmasse: 

aus synthetischer Spinnmasse: 
5102 11 Borsten 	  11 + 
510219 andere (z B. nicht fertig zusammengefügte Angelleinen, Saiten für 

Tennisschläger) 11 + 
aus künstlicher Spinnmasse: 

5102 51 Streifen 	  09 + 
5102 59 andere 11 + 

Synthetische und künstliche Spinnfäden, in Aufmachungen für den Einzel-
verkauf: 

synthetische Spinnfäden: 
510311 Näh- und Stopfgarne 	  09 + 
5103 19 andere 	  09 + 
5103 50 künstliche Spinnfäden 	  09 + 
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Gewebe aus synthetischen oder künstlichen Spinnfäden (einschließlich Ge-
webe aus Monofilen oder Streifen der Tarifnr. 5101 oder 5102): 

5104 01 Cordgewebe für die Reifenherstellung 	  09 +) 
5104 05 dichte Gewebe für Möbel- und Innenausstattung, mit einem Quadratmeter-

gewicht von mehr als 250 g 	  09 +*) 
undichte Gewebe für Vorhänge oder Gardinen, ausgenommen Tülle, ge-
knüpfte Netzstoffe und Bobinetgardinenstoffe (Tarifnr. 5808 oder 5809) : 

510411 aus synthetischen Spinnfäden 	  09 +*) U 
510415 aus künstlichen Spinnfäden 	  09 + 

andere Gewebe: 
aus synthetischen Spinnfäden: 

5104 21 roh oder gebleicht 09 +*) U 
5104 25 gefärbt 	  09 +*) U 

5104 26 bedruckt 09 +*) U 

buntgewebt: 
5104 28 mit einer Breite von mehr als 55 bis 75 cm 	  09 +*) U 
5104 29 mit einer anderen Breite 	  09 +*) U 

aus künstlichen Spinnfäden: 
Kreppgewebe: 

5104 31 roh oder gebleicht 	  09 + 
5104 35 gefärbt 	  09 + 
5104 36 bedruckt 09 
5104 37 buntgewebt 	  C9 + 

andere: 
5104 41 roh oder gebleicht 09 +*) U 

gefärbt, mit einer Breite: 
5104 51 bis 55 cm 	  09 +*) 
5104 52 von mehr als 55 bis 75 cm 	  09 +*) U 

von mehr als 75 bis 115 cm: 
5104 54 ungemustert 09 +*) U 
5104 55 gemustert 09 +*) U 
5104 56 von mehr als 115 bis 135 cm 	  09 +*) U 
5104 57 von mehr als 135 bis 145 cm 	  09 +*) U 
5104 58 von mehr als 145 cm 	  09 +*) U 

bedruckt, mit einer Breite: 
5104 61 bis 115 cm 	  09 +*) U 
5104 65 von mehr als 115 cm 	  09 +') U 

buntgewebt, mit einer Breite: 
5104 71 bis 55 cm 	  09 +*) 
5104 72 von mehr als 55 bis 75 cm 	  09 +*) U 

von mehr als 75 bis 115 cm: 
5104 74 ungemustert 09 +*) U 
5104 75 gemustert 	  09 +*) U 
5104 76 von mehr als 115 bis 135 cm 	  09 +*) U 
5104 77 von mehr als 135 bis 145 cm 	  09 +*) U 
5104 78 von mehr als 145 cm 	  09 +*) U 

Kapitel 52 

Metallgarne 

Metallfäden in Verbindung mit Garnen aus Spinnstoffen (Metallgarne), ein-
schließlich mit Metallfäden umsponnene Garne aus Spinnstoffen; metalli-
sierte Garne aus Spinnstoffen: 

5201 10 mit Edelmetallen 19 + 
mit unedlen Metallen: 

5201 91 vergoldet oder versilbert 19 + 
5201 99 andere 	  19 + 

Gewebe  aus Metallfäden, Gewebe aus Metallgarnen oder aus metallisierten 
Garnen der Tarifnr. 5201, zur Bekleidung, Innenausstattung oder zu ähn-
lichen Zwecken: 

5202 10 Gewebe mit Kette ganz aus synthetischen oder künstlichen Spinnfäden 	 09 + 
5202 90 andere 	  09 + 

*) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland ein in der Länderliste B genanntes Land ist. 
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Kapitel 53 
Wolle, feine und grobe Tierhaare, Rollhaar 

Wolle, weder gekrempelt noch gekämmt: 
Schurwolle: 

Schweißwolle: 
5301 11 Merinowolle 09 + 
530115 Kreuzzuchtwolle 	. 	  09 + 

auf dem Rücken gewaschene Wolle: 
530131 Merinowolle 09 + 
530135 Kreuzzuchtwolle 	  09 + 

fabrikgewaschene Wolle: 
530151 Merinowolle 09 + 
530155 Kreuzzuchtwolle 	  09 

Haut-, Kalk-, Gerber-, Pelz und Sterblingswolle. 
530191 fabrikgewaschen 	  09 + 
530199 andere 09 + 

Feine und grobe Tierhaare, weder gekrempelt noch gekämmt: 
feine Tierhaare: 

5302 11 Alpaka-, Lama-, Vikunja-, Jak- und Kamelhaare 	  09 + 
5302 12 Angoraziegenhaare 09 
530214 Tibet-, Kaschmirziegenhaare und ähnliche Ziegenhaare, ausgenommen 

Haare der gemeinen Ziegen (Warennr. 5302 55) 	  09 + 

Kaninchen- und Hasenhaare: 
530216 Angorakaninchenhaare 09 + 
530217 andere Kaninchenhaare und Hasenhaare 	  09 + 
530218 Biber-, Nutria- und Bisamrattenhaare 	  09 + 

grobe Tierhaare: 
nicht gekrollt: 

5302 51 Körperhaare von Pferden oder Rindern 	  09 + 
5302 55 Haare der gemeinen Ziegen 	  09 + 
5302 59 andere grobe Tierhaare (z. B. Affen-, Hunde-, Otterhaare) 	 09 + 
5302 80 gekrollt 11 + 

Abfälle von Wolle oder feinen oder groben Tierhaaren, ausgenommen 
Reißspinnstoff: 

Abfälle von Wolle oder feinen Tierhaaren. 
Kämmlinge: 

530311 von Wolle 09 + 
5303 15 von feinen Tierhaaren 	  09 + 
5303 30 Garnabfälle (z. B. Fadenabrisse, Fadengewirre, Kettgarnreste) 	. 	. 	. 	. 09 + 
5303 50 andere Abfälle (z B Abgänge von der Wollsortierung Krempelflug, 

Kammflug, Graupen, Kehrstiolle, Krempelausputz. Kammzugabrisse 
Vorgarnabrisse, Wickel) 09 + 

5303 80 Abfälle von groben Tierhaaren 	  09 + 

5304 00 	Reißspinnstoff aus Wolle oder feinen oder groben Tierhaaren 	 09 + 

Wolle, feine und grobe Tierhaare, gekrempelt oder gekämmt: 
gekrempelt: 

530511 Merinowolle 	  09 +*) 
530515 Kreuzzuchtwolle 	  09 +*) 
530519 feine und grobe Tierhaare 	  09 +*) 

gekämmt: 
5305 51 Merinowolle 	  09 +*) 
5305 55 Kreuzzuchtwolle 	  09 +*) 
5305 59 feine und grobe Tierhaare 	  09 +*) 

Streichgarne aus Wolle, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf: 
roh: 

530611 eindrähtig 09 -1- U 
530615 zweidrähtig 09 + U 
530619 drei- oder mehrdrähtiq 09 H- U 

*) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ur sprung sland Uruguay ist. 
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gebleicht, gefärbt oder bedruckt: 
5306 51 eindrähtig 09 + U 
5306 55 zweidrähtig 09 + U 
5306 59 drei- oder mehrdrähtig 	. 	. 09 - U 

Kammgarne aus Wolle, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf: 
roh: 

530711 eindrähtig: 
1 harte Kammgarne 09 -.- 
2 andere 	  09 +*) U 

530715 zweidrähtig: 
1. harte Kammgarne 09 - 
2. andere 	  09 +*) U 

530719 drei- oder mehrdrähtig: 
1 harte Kammgarne 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 09 +* 
2.  andere 	  09 +* U 

gebleicht, gefärbt oder bedruckt: 
5307 51 eindrähtig 09 +*) U 
5307 55 zweidrähtig . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 09 +*) U 
5307 59 drei- oder mehrdrähtig 09 +*) U 

Garne aus feinen Tierhaaren, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf: 
ungezwirnt: 

5308 11 Mohairgarne 09 
530819 andere 09 + 

gezwirnt: 
5308 51 Mohairgarne 09 + 
5308 59 andere 	  09 

Garne aus groben Tierhaaren oder aus Roßhaar, nicht in Aufmachungen 
für den Einzelverkauf: 

530910 aus Roßhaar 	  09 + 

aus groben Tierhaaren: 
5309 51 bis Nm 3 	  09 + 
5309 59 über Nm 3 	  09 

Garne aus Wolle, aus feinen oder groben Tierhaaren oder aus Roßhaar, 
in Aufmachungen für den Einzelverkauf: 

aus Wolle: 
531010 Handstrickgarne und Handarbeitsgarne 	  09 +*) U 

andere: 	 . 
5310 21 Kammgarne, roh, in Strähnen, mit einer Lauflänge im Zwirn von 

mehr als 10 000 m je kg 	  09 +*) U 
5310 29 andere 09 +*) U 
5310 50 aus feinen oder groben Tierhaaren oder aus Roßhaar 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 09 + U 

Gewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren: 
531101 dichte Gewebe für Möbel- und Innenausstattung, mit einem Quadrat

-

metergewicht von mehr als 250 g 	  09 +*) 
531105 Einlagestoffe für Oberkleidung 	  09 +* 

5311 08 Filztuche, flachgewebt, mit einfacher Kette und einfachem Schuß, nur für 
technische Zwecke verwendbar (andere Filztuche für technische Zwecke: 
Tarifnr. 5917) 	  09 

Gewebe mit Kette ganz aus synthetischen oder künstlichen Spinnfäden: 
5311 21 mit Kette aus synthetischen Spinnfäden 	  09 +*) U 
5311 25 mit Kette aus künstlichen Spinnfäden 	  09 +*) U 

andere Gewebe, mit einem Quadratmetergewicht: 
5311 50 von mehr als 700 g 	  09 +*) U 
5311 60 von mehr als 500 bis 700 g 	  09 +*) U 
5311 70 von mehr als 300 bis 500 g 	  09 +*) U 
5311 80 von mehr als 200 bis 300 q 	  09 +*) U 

von 200 oder weniger: 
5311 91 roh 09 +* U 
5311 95 gebleicht oder gefärbt 	  09 +*) U 
531196 bedruckt 09  +*) U 
5311 97 buntgewebt 	  09 +) U 

*) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland ein in der Länderliste B genanntes Land ist. 
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Gewebe aus groben Tierhaaren: 
531210 Einlagestoffe für Oberkleidung 	  09 + 
5312 90 andere 	  09 + 

5313 00 	Gewebe aus Roßhaar 	  09 + 

Kapitel 54 

Flachs und Ramie 

Flachs, roh, geröstet, geschwungen, gehechelt oder anders bearbeitet, 
jedoch nicht versponnen; Werg und Abfälle (einschließlich Reißspinnstoff): 

5401 10 roh, auch geriffelt 	  09111 

5401 20 geröstet 09 + 

5401 30 gebrochen, geschwungen, gereinigt 	  09  - 
540150 gehechelt oder anders bearbeitet 09 + 

Werg und Abfälle: 
540191 Werg, verspinnbare Wergabfälle und andere verspinnbare Abfälle; 

Reißspinnstoff 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 09 + 
5401 99 Polsterhede und andere nichtverspinnbare Abfälle 	  + 

Ramie, roh, geschält, entleimt, gehechelt oder anders bearbeitet, jedoch 
nicht versponnen; Werg und 	Abfälle (einschließlich Reißspinnstoff): 

5402 10 roh, geschält, entleimt 	  09  ± 
5402 50 gehechelt oder anders bearbeitet 	  09 

5402 90 Werg und Abfälle, einschließlich Reißspinnstoff 	  09  

Leinengarne und Ramiegarne, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf: 
Leinengarne: 

ungezwirnt: 
roh: 

bis Ne 14: 
5403 11 Flachsgarne 	  09 +*) 
5403 12 Flachswerggarne 09 H 	') 

über Ne 14 bis 25: 
540313 Flachsgarne 	  09 +*) 
540314 Flachswerggarne 09 +*) 

über Ne 25 bis 50: 
5403 15 Flachsgarne 	  09 +*) 
5403 16 Flachswerggarne 09 +*) 
5403 17 über Ne 50 bis 55 	  09 +*) 

5403 18 über Ne 55 bis 75 	  09 +*) 
540319 über Ne 75 	  09 

gebleicht, gefärbt oder bedruckt: 
5403 21 bis Ne 14 	  *+  
5403 23 über Ne 14 bis 25 	  09 +*) 
5403 25 über Ne 25 bis 50 	  09 +*) 
5403 27 über Ne 50 bis 55 	  09 +*) 
5403 28 über Ne 55 bis 75 	  09 +* 
5403 29 über Ne 75 	  09 
5403 30 gezwirnt 09 +* 

Ramiegarne: 
ungezwirnt: 

5403 41 bis Ne 50 	  09 
5403 45 über Ne 50 	  09 
5403 50 gezwirnt 	  09 + 

Leinengarne und Ramiegarne, in Aufmachungen für den Einzelverkauf: 
540410 Leinengarne 	  09 -+* 
5404 50 Ramiegarne 	  09 

*) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland Jugoslawien ist. 
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Gewebe aus Flachs oder Ramie:  
5405 10 Einlagestoffe für Oberkleidung 	  09 +*)  

andere:  
Gewebe ganz aus Flachs oder Ramie, auch mit Effektfäden aus anderen  

Spinnstoffen:  
roh:  

5405 21 mit einem Quadratnetergewicht bis 450 g 	  09 +* 

5405 22 mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 450 g 	 09 +*)  

5405 23 gebleicht 09 +*)  

5405 28 gefärbt, bedruckt oder buntgewebt 	  09 +*)  

Gewebe aus Flachs oder Ramie mit Beimischung von Baumwolle oder  
von anderen Spinnstoffen:  

roh:  
5405 51 mit einem Quadratmetergewicht bis 450 g 	  09 +*)  

5405 52 mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 450 g 	 09 +*)  

5405 53 gebleicht 09 +*)  

5405 58 gefärbt, bedruckt oder buntgewebt 	  09 +*)  

Kapitel 55  

Baumwolle  

5501 00 	Baumwolle, weder gekrempelt noch gekämmt 	  09 +  

Baumwoll-Linters:  
550211 roh:  

1. spinnfähig 	  09 +  
2. nicht spinnfähig 11 

550215 gewaschen, 	entfettet, gereinigt, gebleicht oder gefärbt:  

1. spinnfähig 	  09  
2. nicht spinnfähig 	  11 + 

Abfälle von Baumwolle (einschließlich Reißspinnstoff), weder gekrempelt  

noch gekämmt:  
550310 Garnabfälle 	  09  
5503 30 Reißbaumwolle (Reißspinnstoff) 	  09 + 
5503 50 Putzwolle 	  09  
5503 90 andere Abfälle 09 -F  

5504 00 	Baumwolle, gekrempelt oder gekämmt 	  09  + 
Baumwollgarne, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf:  

ungezwirnt, auch überdreht:  
roh:  

5505 11 unter Nm 14 	  09  
550512 Nm 14 bis unter 29 	  09 + 
550513 Nm 29 bis unter 37 	  09  
5505 14 Nm 37 bis unter 54 	  09  + 
550515 Nm 54 bis unter 79 	  09 + 

550516 Nm 79 bis unter 99 	  09 +  
5505 17 Nm 99 bis unter 140 	  09  
5505 18 Nm 140 bis unter 173 	  09  
550519 Nm 173 oder darüber 	  09  + 

gebleicht:  
5505 21 unter Nm 173 	  09 + li  
5505 29 Nm 173 oder darüber 	  09 - U  

gefärbt oder bedruckt:  
5505 31 unter Nm 173 	  09 + U  
5505 39 Nm 173 oder darüber 09 U  

gezwirnt:  
5505 40 in Präzisionskreuzwicklung auf zylindrischen oder konischen Spulen,  

mit einem Gewicht unter 800 g (einschließlich Unterlage) 	 09 + 

1) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland Jugoslawien  ist. 
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andere: 
einmal gezwirnt: 

roh: 
5505 51 unter Nm 14 	  09 + 
5505 52 Nm 14 bis unter 29 	  09 + 
5505 53 Nm 29 bis unter 37 	  09 
5505 54 Nm 37 bis unter 54 	  09 + 
5505 55 Nm 54 bis unter 79 	  09 + 
5505 56 Nm 79 bis unter 99 	  09 - 
5505 57 Nm 99 bis unter 140 	  09 — 
5505 58 Nm 140 bis unter 173 	  09 + 
5505 59 Nm 173 oder darüber 	  09 + 

gebleicht: 
5505 61 unter Nm 173 	  09 + U 
5505 69 Nm 173 oder darüber 	  (.)9 + U 

gefärbt oder bedruckt: 
5505 71 unter Nm 173 	  09 H U 
5505 79 Nm 173 oder darüber 	  09 + U 

mehrmals gezwirnt: 
5505 81 roh 	  09 + 
5505 82 gebleicht 09 + U 
5505 85 gefärbt oder bedruckt 	  09 + U 

Baumwollgarne in Aufmachungen für den Einzelverkauf: 
550610 Näh- 	und Stopfgarne 	  09 - U 
5506 50 Handstrickgarne 	  09  -- U 
5506 90 andere ()9 LJ 

Drehergewebe aus Baumwolle: 
5507 10 Vorhang- oder Gardinenstoffe 	  09 +*) 
5507 90 andere Drehergewebe 	  09  +*) 

5508 00 Schlingengewebe (Frottiergewebe) aus Baumwolle 	. 	. 	. 	. . 	. 	. 09 

Andere Gewebe aus Baumwolle. 

5509 01 dichte Gewebe für Möbel- L und Innenausstättung, mit einem Quadrat

-

metergewicht von mehr als 250 g 09 +*) 
5509 05 Cordgewebe für die Reifenherstellung 	. . 	. 	. 09 

550908 Filztuche, flachgewebt, mit eintacher Kette und einfachem Schuß nur für 
technische Zwecke verwendbar (andere Filztuche für technische Zwecke: 
Tarifnr. 5917) 	. 	. 	. 1)9 

Gewebe mit Kette ganz aus synthetischen oderrkünstlicher Spinnfäden 
5509 10 mit Kette aus synthetischen Spinnfäden 09 U 

mit Kette aus künstlichen Spinnfäden: 
550921 roh oder gebleicht 	  09 +*) U 

gefärbt, mit einer Breite: 
5509 24 bis 115 cm 	  09 +*) U 
5509 25 von mehr als 115 cm 	  09 +* U 

bedruckt, mit einer Breite: 
5509 26 bis 115 cm 	  09 +*) U 
5509 27 von mehr als 115 cm 	  09 +*) U 

buntgewebt mit einer Breite: 
5509 28 bis 115 cm 	  09 +*) t) 
5509 29 von mehr als 115 cm 	  09 +*) U 
5509 30 broschierte Gewebe 	  09 4- 

andere Gewebe: 
mit Beimischung von Flachs oder Ramie 

5509 40 Einlagestoffe für Oberkleidung 09 +*) 

andere• 
roh: 

5509 51 mit einem Quadratmetergewicht his 450 g 	  09 +*) U 
5509 52 mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 450 g 	 09 +*) U 
5509 53 gebleicht 09 +*) U 
5509 58 gefärbt, bedruckt oder buntgewebt 	  09 +* U 

ohne Beimischung von Flachs oder Ramie: , 
5509 60 Einlagestoffe für Oberkleidung 	  09 +*) 

*) Die Einfuhr ist genehrnigungshedürftig, wenn Ursprungsland ein in der - Länderliste B genannles Land ist. 
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andere: 
roh: 

5509 71 mit einem Quadratmetergewicht bis 450 g 	  09 +*) U 
5509 72 mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 450 g 	 09 +*) U 
5509 73 gebleicht 09 +*) U 
5509 75 gefärbt 09 +*) U 
5509 76 bedruckt 09 

+*) U 
5509 77 buntgewebt 	  09 +*) 

Kapitel 56 

Synthetische und künstliche Spinnfasern 

Synthetische und künstliche Spinnfasern, weder gekrempelt noch gekämmt: 
5601 10 synthetische Spinnfasern 	  09 + 

künstliche Spinnfasern: 
5601 51 nach dem Acetatverfahren hergestellt 	  09 + 
560159 andere 	  09 + 

Spinnkabel: 
5602 10 aus synthetischen Spinnfäden 09 
5602 50 aus künstlichen Spinnfäden 09 + 

Abfälle von synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen (einschließlich 
Garnabfälle und Reißspinnstoff), weder gekrempelt noch gekämmt: 

5603 10 von synthetischen Spinnstoffen 09 + 
5603 50 von künstlichen Spinnstoffen 	  09 + 

Synthetische und künstliche Spinnfasern und Abfälle von synthetischen 
oder künstlichen Spinnstoffen, gekrempelt, gekämmt oder anders für die 
Spinnerei vorbereitet: 

5604 10 synthetische Spinnfasern und Abfälle von synthetischen Spinnstoffen 	. 	. 09 -F  
5604 50 künstliche Spinnfasern und Abfälle von künstlichen Spinnstoffen 	. 	. 	. 	 09 + 

Garne aus synthetischen oder künstlichen Spinnfasern (oder aus Abfällen 
von synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen), nicht in Aufmachungen 
für den Einzelverkauf: 

aus synthetischen Spinnfasern: 
5605 11 ungezwirnt, auch überdreht 	  09 
560515 einmal gezwirnt 	  09 + 
5605 19 mehrmals gezwirnt 09 + 

aus künstlichen Spinnfasern: 
ungezwirnt, auch überdreht: 

roh oder gebleicht: 
5605 21 unter Nm 37 	  09 + 
5605 24 Nm 37 bis unter 79 	  09 
5605 26 Nm 79 bis unter 99 09 + 
5605 27 Nm 99 bis unter 140 	  09 + 
5605 28 Nm 140 bis unter 173 09 + 
5605 29 Nm 173 oder darüber 	  09 + 

gefärbt oder bedruckt: 
5605 31 unter Nm 173 	  09  
5605 39 Nm 173 oder darüber 09 + 

einmal gezwirnt: 
roh oder gebleicht: 

5605 61 unter Nm 37 	  09 + 
5605 64 Nm 37 bis unter 79 09 + 
5605 66 Nm 79 bis unter 99 09 + 
5605 67 Nm 99 bis unter 140 	  09 + 
5605 68 Nm 140 bis unter 173 09 
5605 69 Nm 173 oder darüber 	  09 + 

gefärbt oder bedruckt: 
5605 71 unter Nm 173 	  09 + 
5605 79 Nm 173 oder darüber 	  09 

*) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland ein in der Länderliste B genanntes Land is 



. Deutscher Bundestag — 3. Wahlperiode 	 Drucksache 2386  

Nr. 
des Waren

-

verzeichnisses 

für die 
Außenhandels

-

statistik 

Warenbenennung 

Zu

-

st ändig

-

keits- 
bereich 

genehmi

-

gungsfrei  
(+)  

genehmi

-gu ngsbe

-dürf tig (—) 
(s. I, 3 d. 
Einfuhr

-

liste)  

Bemer

-

kungen:  
MO =  
Markt

-

ordnung  

U =  
Ursprungs

-

zeugnis 

1 2 I3  4  5  

mehrmals gezwirnt: 
5605 81 roh oder gebleicht 	  09 + 

5605 85 gefärbt oder bedruckt 	  09 

Garne aus synthetischen oder künstlichen Spinnfasern (oder aus Abfällen  
von synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen), in Aufmachungen für  
den Einzelverkauf:  

aus synthetischen Spinnfasern: 
5606 11 Näh- und Stopfgarne 	  09 - 
5606 19 andere 09 + 

aus künstlichen Spinnfasern:  
5606 55 Handstrickgarne 	  09 + 
5606 59 andere 09 - 

Gewebe aus synthetischen oder künstlichen Spinnfasern:  
5607 01 dichte Gewebe für Möbel- und Innenausstattung, mit einem Quadrat

-

metergewicht von mehr als 250 g 	  09 +*)  
5607 05 Einlagestoffe für Oberkleidung 	  09  
5607 08 Filztuche, flachgewebt, mit einfacher Kette und einfachem Schuß, nur für  

technische Zwecke verwendbar (andere Filztuche für technische Zwecke:  
Tarifnr. 5917) 	  09  
andere: 

Gewebe aus synthetischen Spinnfasern:  
5607 11 mit Kette ganz aus synthetischen oder künstlichen Spinnfäden 	. 	. 	. 09 +*) U  
560715 andere Gewebe aus synthetischen Spinnfasern 	  09 +* U  

Gewebe aus künstlichen Spinnfasern:  
mit Kette ganz aus synthetischen oder künstlichen Spinnfäden:  

5607 18 mit Kette aus synthetischen Spinnfäden 	  09 +* U 

mit Kette aus künstlichen Spinnfäden: 
5607 21 roh oder gebleicht 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 119 +* U 

gefärbt, 	mit einer 	Breite: t 
 ï 5607 24 bis 115 cm 	  09) +* 

5607 25 von mehr als 115 cm 	 09 +* 11 
bedruckt, mit einer Breite: 

5607 26 bis 115 cm 09 t)  

5607 27 von mehr als 115 cm Oh +* U  
buntgewebt, mit einer Breite: 

5607 28 bis 115 cm 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. Oh  + t;  

5607 29 von mehr als 115 cm 09  t'  
andere Gewebe aus künstlichen Spinnfasern: 

5607 51 roh oder gebleicht 	  09 +*) U 
5607 55 gefärbt 	. 	. 	. 09 +*) U  
5607 56 bedruckt 09 +*) U  
5607 57 buntgewebt 	  09 +*) U  

Kapitel 57  

Andere pflanzliche Spinnstoffe; Papiergarne und Gewebe  
aus Papiergarnen  

Hanf (Cannabis sativa), roh, geröstet, geschwungen, gehechelt odet anders  
bearbeitet, jedoch nicht versponnen; Werg und Abfälle (einschließlich Reiß-
spinnstoff):  

5701 10 roh, geröstet oder geschwungen 	  09 + 

570150 gehechelt oder anders bearbeitet 09 
570190 Werg und Abfälle, einschließlich Reißspinnstoff 09  

5702 00 Manilahanf (Abaca oder Musa textilis). roh oder bearbeitet, jedoch nicht  
versponnen; Werg und Abfälle (einschließlich Reißspinnstoff) 09 

Jute, roh, geschält oder anders bearbeitet, jedoch nicht versponnen: Werg  
und Abfälle (einschließlich Reißspinnstoff):  

5703 10 roh, geschält oder anders bearbeitet . 09 + 
5703 90 Werg und Abfälle, einschließlich Reißspinnstoff 09 + 

*) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn  Ursprungsland ein in der Länderliste B genanntes Land ist  
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Andere pflanzliche Spinnstoffe, roh oder bearbeitet, jedoch nicht verspon-
nen; Abfälle (einschließlich Reißspinnstoff):  

570410 Sisal und andere Agavefasern 	  09 + 
Kokosfasern:  

5704 51 roh 	  11  + 
5704 55 bearbeitet (z. B. gehechelt, gebleicht, gefärbt) 	  11  + 
5704 91 juteähnliche 	Fasern (z B Siam-Jute Bimli- oder Mesta-Jute, 	Kenai 

[Hibiscus cannabinus], Rosella [Hibiscus sabdariffa], Kongo-Jute [Urena 
lobatal) 	  09 

5704 99 andere pflanzliche Spinnstoffe (z. B. Abutilon-Hanf, Mauritius-Hanf, Neu

-

seeländischer Hanf oder Flachs, Sunn-Hanf) 	  09 + 

Hanfgarne:  
570510 nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf 	  09 +*) U 
5705 50 in Aufmachungen für den Einzelverkauf 	  09 +*) U 

5706 00 	Jutegarne 	  09 + 

Garne aus anderen pflanzlichen Spinnstoffen:  
570710 aus 	Manilahanf 	  09 + 
5707 30 aus Sisal oder anderen Agavefasern 	  09 + 
5707 50 aus Kokosfasern 	  09 + 
5707 90 aus anderen pflanzlichen Spinnstoffen . 	  09 + 

5708 00 	Papiergarne 	  09 + 

Gewebe aus Hanf:  
570910 mit einem Quadratmetergewicht bis 450 g 	  09 +*) 
5709 50 mit einem Qadratmetergewicht von mehr als 450 g 	  09 +*) 

5710 00 	Gewebe aus Jute 	  09 +**) U  

Gewebe aus anderen pflanzlichen Spinnstoffen:  
5711 10 aus Kokosfasern 	  09 + U 
5711 90 aus anderen pflanzlichen Spinnstoffen 	  09 - 

5712 00 	Gewebe aus Papiergarnen 	  09 + 

Kapitel 58  

Teppiche und Tapisserien; Samt, Plüsch, Schlingengewebe und   

Chenillegewebe; Bänder; Posamentierwaren; Tülle, geknüpfte  

Netzstoffe; Spitzen; Stickereien  

Geknüpfte Teppiche, auch fertiggestellt:  
aus Wolle oder feinen Tierhaaren: 

580131 handgeknüpft 	  09 
580135 maschinengeknüpft 	  09 
5801 90 aus anderen Spinnstoffen 	  09 + 

Andere Teppiche, auch fertiggestellt; Kelim, Sumak, Karamanie und der-
gleichen, auch fertiggestellt:  

5802 01 Kelim, Sumak, Karamanie und ähnliche Teppiche 	  09 +. 
5802 05 Nadelflorteppiche 	  09 

andere Teppiche (z. B. Bouclé-, Tournai-, Tapestry-, Axminster-Teppiche; 
glatte gewebte und einfache geflochtene Teppiche, Läufer oder Matten; 
Allgäuer Teppiche und sogenannte Velours- oder Bürstenmatten; Bade

-

vorleger aus Frottiergeweben):  
5802 20 aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen 	  09 - 
5802 31 aus Wolle oder feinen Tierhaaren 	  09 
5802 35 aus groben Tierhaaren 	  09 + 
5802 50 aus Baumwolle 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	.. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 00  + 
5802 71 aus Jute 09  
5802 73 aus Sisal, anderen Agavefasern oder aus Manilahanf 	  01) + 
5802 75 aus Kokosfasern 	  09 +**) U 
5802 90 aus anderen Spinnstoffen 	 O))  

Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland Jugoslawien ist.  

**)1 Die  Eintuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland ein in der Länderliste 8 genanntes Land ist.  
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Tapisserien, handgewebt (Gobelins, Flandrische Gobelins, Aubusson, 
Beauvais und ähnliche) und Tapisserien als Nadelarbeit (z. B. Petit Point-, 
Kreuzstich), auch fertiggestellt: 

580310 vorgezogene (trassierte) Kissenplatten, auch mit abgepaßt beigegebenem 
Stickmaterial 09 + 

5803 90 andere 	  09 + 

Samt, Plüsch, Schlingengewebe und Chenillegewebe, ausgenommen Gewebe 
der Tarifnrn. 5508 und 5805: 

5804 01 Schlingengewebe und Chenillegewebe (Frottiergewebe aus Baumwolle: 
Warennr. 5508 00) 	  09 + 
Samt und Plüsch: 

Epinglé oder Frisé, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 400 g' 
5804 03 aus Wolle oder Tierhaaren 09 + 
5804 05 aus Baumwolle 	  09 +*) 
5804 06 aus künstlichen Spinnfasern 	  09 + 
5804 09 aus anderen Spinnstoffen 	  09 + 

anderer Samt und Plüsch: 
580410 aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide 	  09 + 
5804 21 aus synthetischen Spinnfäden 	  09 + 
5804 25 aus künstlichen Spinnfäden 	  09 + 
5804 30 aus Wolle oder Tierhaaren 	  09 

aus Baumwolle: 
5804 51 Flor aus der Kette gebildet 	  09 

Flor aus dem Schuß gebildet: 
5804 55 Cord (Rippensamt) 	  09 +*) 
5804 59 anderer 	  09 +*) 
5804 61 aus synthetischen Spinnfasern 	  09 + 
5804 65 aus künstlichen Spinnfasern 	  09  + 
5804 90 aus anderen Spinnstoffen 	  09  + 

Bänder und schußlose Bänder aus parallel gelegten und geklebten Garnen 
oder Spinnstoffen (bolducs), ausgenommen Waren der Tarifnr 5806: 

5805 01 schußlose Bänder (bolducs) 	  09 + 

Samtbänder. Plüschbänder und ähnliche Bänder: 
5805 02 aus synthetischen oder künstlichen Spinnfäden 	  09 + 
5805 06 aus synthetischen oder künstlichen Spinnfasern 	  09 + 
5805 09 aus anderen Spinnstoffen 	  09  + 

andere Bänder: 
580510 aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide 09 + 

aus synthetischen oder künstlichen Spinnfäden: 
5805 21 mit echten Webekanten 	  09 
5805 25 mit unechten Webekanten 	  09  + 
5805 40 aus Metallfäden, Metallgarnen oder metallisierten Garnen 	 09 + 

aus Baumwolle: 
5805 51 mit echten Webekanten 	  09  + 
5805 55 mit unechten Webekanten 	. 	. 	. 	. 09 + 

aus synthetischen oder künstlichen Spinnfasern: 
5805 61 mit echten Webekanten 	  09 + 
5805 65 mit unechten Webekanten 	  09 + 
5805 90 aus anderen Spinnstoffen 	  09 + 

Etiketten, Abzeichen und ähnliche Waren, gewebt, nicht bestickt, als Meter-
ware oder zugeschnitten: 

580610 aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide 	  09 + 
5806 20 aus synthetischen oder künstlichen Spinnfäden 	  09 + 
5806 50 aus Baumwolle 	  09 + 
5806 60 aus synthetischen oder künstlichen Spinnfasern 	  09 + 
5806 90 aus anderen Spinnstoffen 09 + 

Chenillegarne; Gimpen (andere als umsponnene Garne der Tarifnr. 5201 und 
als umsponnene Garne aus RoBhaar); Geflechte und sonstige Posamentier

-

waren, als Meterware; Quasten, Troddeln, Oliven, Nüsse, Pompons und 
dergleichen: 

5807 01 Chenillegarne und Gimpen 	  09 + 

*) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland ein in der Länderliste B genanntes Land ist. 
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5807 02 Quasten, Troddeln, Oliven, Nüsse, Pompons und dergleichen 	 09 + 
5807 08 Geflechte aus Monofilen der Tarifnr. 5101 oder 5102 oder aus Streifen 

(künstlichem Stroh und dergleichen) der Tarifnr. 5102 	  09 + 
andere Geflechte und Posamentierwaren: 

5807 10 aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide 	  09 + 
5802 20 aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen 	  09 + 
5807 40 aus Metallfäden, Metallgarnen oder metallisierten Garnen 	 09 + 
5807 50 aus Baumwolle 	  09 + 
5807 90 aus anderen Spinnstoffen 09 + 

Tülle und geknüpfte Netzstoffe, ungemustert: 
geknüpfte Netzstoffe für Fischereizwecke: 

5808 01 aus synthetischen Spinnstoffen 	  09 + 
5808 05 aus Baumwolle 	  09 + 
5808 09 aus anderen Spinnstoffen 09 + 

Tülle und andere geknüpfte Netzstoffe: 
5808 21 aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide oder aus Metallfäden, 

Metallgarnen oder metallisierten Garnen 	  09 H- 
5808  22 aus synthetischen Spinnstoffen 	  09 + 
5808 23 aus künstlichen Spinnstoffen 	  09 + 
5808 25 aus Baumwolle 	  09 + 
5808 29 aus anderen Spinnstoffen 09 + 

Tülle, geknüpfte Netzstoffe und Bobinetgardinenstoffe, gemustert; Spitzen 
(maschinen- oder handgefertigt), als Meterware oder als Motiv: 

Tülle, geknüpfte Netzstoffe und Bobinetgardinenstoffe: 
5809 21 aus Seide, Schappeseide oder Bourrelteseide oder aus Metallfäden, 

Metallgarnen oder metallisierten Garnen 	  09 + 
5809 22 aus synthetischen Spinnstoffen 	  09 + 
5809 23 aus künstlichen Spinnstoffen 	  09 + 
5809 25 aus Baumwolle 	  09 + 
5809 29 aus anderen Spinnstoffen 09 + 

Maschinenspitzen: 
Flecht- und Klöppelspitzen: 

5809 51 aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide oder aus Metallfäden, 
Metallgarnen oder metallisierten Garnen 	  09 + 

5809 52 aus synthetischen Spinnstoffen 	  09 + 
5809 53 aus künstlichen Spinnstoffen 	  09 + 
5809 55 aus Baumwolle 	  09 + 
5809 59 aus anderen Spinnstoffen 	  09 + 

andere Maschinenspitzen (z. B. Webspitzen): 
5809 71 aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide oder aus Metallfäden, 

Metallgarnen oder metallisierten Garnen 	  09 + 
5809 72 aus synthetischen Spinnstoffen 	  09 + 
5809 73 aus künstlichen Spinnstoffen 	  09 + 
5809 75 aus Baumwolle 	  09 + 
5809 79 aus anderen Spinnstoffen 	  09 + 

handgefertigte Spitzen: 
5809 91 Häkelspitzen 09 +*) U 
5809 99 andere (z. B. handgeklöppelte Spitzen) 	  09 +*) U 

Stickereien als Meterware oder als Motiv: 
5810 01 Handstickereien 	  09 + 

Maschinenstickereien: 
5810 03 Ätzstickereien 	(Luftstickereien) 	  09 + 
5810 05 Stickereien, bei denen der Grund mechanisch entfernt ist 	 09 + 

andere Maschinenstickereien: 
5810 08 auf Tüll oder geknüpften Netzstoffen 	  09 + 

auf anderem Grund: 
581010 aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide 	  09 + 
5810 20 aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen 	  09 + 
5810 30 aus Wolle oder Tierhaaren 	  09 + 
5810  50 aus Baumwolle 	  09 + 
5810 90 aus anderen Spinnstoffen 09 + 

*) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland Jugoslawien ist. 
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Kapitel 59 

Watte und Filze; Tauwerk und andere Seilerwaren; Spezialgewebe, 
getränkte oder bestrichene Gewebe; Gegenstände des technischen 

Bedarfs, aus Spinnstoffen 

Watte und Waren daraus; Scherstaub, Knoten und Noppen, aus Spinnstoffen: 
Watte und Waren daraus: 

5901 11 aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide oder aus synthetischen 
oder künstlichen Spinnstoffen 09 + 

5901 15 aus Baumwolle 	  09 + 
5901 19 aus anderen Spinnstoffen 09 + 
5901 50 Scherstaub, Knoten und Noppen 	  09 + 

Filze und Waren daraus, auch getränkt oder bestrichen: 
Filze: 

weder getränkt noch bestrichen: 
aus Wolle oder feinen Tierhaaren: 

5902 11 als Meterware 	  09 + 
590212 andere 	  09 + 
590213 aus groben Tierhaaren 	  09 + 
590217 aus Jute 09 + 

aus anderen Spinnstoffen: 
5902 18 als Meterware 	  09 + 
5902 19 andere 	  09 + 

getränkt oder bestrichen: 
5902 20 mit Pech, Teer, Asphalt oder anderen bituminösen Stoffen 	 09 + 
5902 30 mit Kautschuk 	  09 + 
5902 40 mit anderen Stoffen (z. B. mit 01 oder Zellulosederivaten) 	 09 + 

Waren aus Filzen: 
5902 51 aus Wolle oder feinen Tierhaaren 	  09 + 
5902 53 aus groben Tierhaaren 	  09 + 

5902 57 aus Jute 09 + 
5902 59 aus anderen Spinnstoffen 09 

5903  00 	Vliesfolien und Waren daraus, auch getränkt oder bestrichen 	 07 + 

Bindfäden, Seile und Taue, auch geflochten: 
5904 10 mit Metall verstärkt 	  09  + 

andere Bindfäden, Seile und Taue: 
5904 20 aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen 	  09 + 

5904  40 aus Flachs oder Ramie 	  09  +*) 
5904 50 aus Baumwolle 	  09  

aus Hanf: 
5904 71 Bindfäden, geglättet, auf Spulen, Rollen, Karten oder ähnlichen 

Unterlagen 	  09 +*) U 
5904 72 andere 09 +*) U 
5904 73 aus Manilahanf 	  09 + 
5904 75 aus Jute 09 + 
5904 77 aus Sisal oder anderen Agavefasern 	  09 + 
5904 90 aus anderen Spinnstoffen 	  09 + 

Netze aus Waren der Tarifnr. 5904, in Stücken, als Meterware oder abge-
paßt; abgepaßte Fischernetze aus Garnen, Bindfäden oder Seilen: 

Fischernetze, auch abgepaßt, auch mit Senkblei oder Schwimmern: 
590510 aus synthetischen Spinnstoffen 	  09 +**) 
5905 50 aus Baumwolle 	  09 + 
5905 70 aus Hanf oder Manilahanf 	  09 + 
5905 80 aus anderen Spinnstoffen 	  09 + 
5905 90 andere Netze, in Stücken, als Meterware oder abgepaßt (z. B. Einkaufs-

netze, Tragnetze für Spielbälle, Tarnnetze, Hängematten) 	  09 + 
5906 00 	Andere Waren aus Garnen, Bindfäden, Seilen oder Tauen, ausgenommen 

Gewebe und Waren daraus 	  09 + 

*) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland Jugoslawien ist. 
**) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland ein in der Länderliste B genanntes Land ist. 
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Gewebe, mit Leim oder stärkehaltigen Zurichtestoffen bestrichen, zum Ein-
binden von Büchern, zum Herstellen von Futteralen und anderen Karto-
nagen oder zu ähnlichen Zwecken; Pausleinwand; präparierte Mallein-
wand; Bougram und ähnliche Erzeugnisse für die Hutmacherei: 

590710 Gewebe, mit Leim oder stärkehaltigen Zurichtestoffen bestrichen, zum 
Einbinden von Büchern 	zum Herstellen von Futteralen und anderen 
Kartonagen oder zu ähnlichen Zwecken 	  09 + 

5907 30 Pausleinwand (Pausgewebe) 	  09 + 
5907 90 andere (z B 	Malleinwand) 	  09 + 

5908 00 	Gewebe, mit Zellulosederivaten oder anderen Kunststoffen getränkt oder  

bestrichen 	  09 + 

Wachstuch und andere geölte oder mit einem Überzug auf der Grundlage 
von Öl versehene Gewebe: 

590910 Wachstuch 06 + 
5909 90 andere 	  09 

Linoleum, auch zugeschnitten; Fußbodenbelag aus einem Grund aus Spinn

-

stoffen mit aufgetragener Deckschicht aus beliebigen Stoffen, auch zuge

-

schnitten  
Linoleum: 

in der Masse einfarbig: 
591011 unbedruckt 06 + 
591015 mit Mustern bedruckt 	  06 + 
5910 50 in der Masse mehrfarbig 	  06 + 
5910 90 anderer Fußbodenbelag (z. B. mit Deckschicht aus Kunststoff oder Kau-

tschuk) 06 + 

5911 00 	Kautschutierte Gewebe, ausgenommen Gewirke 	  07 + 

Andere Gewebe, getränkt oder bestrichen; bemalte Gewebe für Theater-
dekorationen, Atelierhintergründe und dergleichen: 

mit Wachsoder wachshaltigen Stoffen getränkt oder bestrichen (z. B 	 
Planengewebe) : 

591215 aus Baumwolle 	  09 + 
591217 aus Hanf oder Jute 	  09 + 
5912 19 aus anderen Spinnstoffen (z. B. Flachs) 	  09 + 
5912 50 mit Teer, Asphalt oder ähnlichen Stoffen getränkt oder bestrichen 	. 	. 	. 09 + 
5912 90 mit anderen Stoffen getränkt oder bestrichen 	(auch überdeckt mit z. B. 

Scherstaub, 	Korkmehl, Glaskügelchen); bemalte Gewebe für Theater

-

dekorationen, Atelierhintergründe und dergleichen 09 + 

Gummielastische Gewebe, ausgenommen Gewirke: 
mit einer Breite bis 5 cm: 

5913 21 aus synthetischen oder künstlichen Spinnfäden 	  07 + 
5913 25 aus Baumwolle 	  07 + 

5913 26 aus synthetischen oder künstlichen Spinnfasern 	  07 + 
5913 29 aus anderen Spinnstoffen 07 + 

mit einer Breite über 5 cm: 
5913 51 aus synthetischen oder künstlichen Spinnfäden 	  07 + 
5913 55 aus Baumwolle 	  07 + 
5913  56 aus synthetischen oder künstlichen Spinnfasern 	  07 + 
5913 59 aus anderen Spinnstoffen 07 + 

Gewebte, geflochtene oder gewirkte Dochte aus Spinnstoffen für Lampen, 
Kocher, Kerzen und dergleichen; Glühstrümpfe, auch getränkt, und schlauch-
förmige Gewirke für Glühstrümpfe: 

591410 Dochte 	  09 + 
5914 30 schlauchförmige Gewirke für Glühstrümpfe 	  09 + 
5914  50 Glühstrümpfe 	  06 + 

Pumpenschläuche und ähnliche Schläuche, aus Spinnstoffen, auch mit 
Armaturen oder Zubehörteilen aus anderen Stoffen: 

5915 10 durch eine Kautschukschicht auf der Innenseite wasserdicht gemacht 	. 	 07 + 
5915 90 andere 	  09 + 

Förderbänder und Treibriemen, aus Spinnstoffen, auch verstärkt: 

5916 10 aus Kamelhaar oder anderen tierischen Spinnstoffen, auch gemischt mit 
anderen Spinnstoffen, ohne Rücksicht auf das Mischungsverhältnis . 	. 	. 09 + 
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5916 90 aus anderen Spinnstoffen 	  09 + 

Technische Gewebe und Gegenstände des technischen Bedarfs, aus Spinn-
stoffen:  

Gewebe, Filze und mit Filz belegte Gewebe, alle diese in Verbindung 
mit einer Lage oder mehreren Lagen aus Kautschuk, Leder oder anderen 
Stoffen; ähnliche Waren zu anderen technischen Zwecken: 

5917 11 Kratzenblätter oder Kratzenbänder, nicht mit Runddraht, Sektoraldraht 
oder dergleichen besetzt 	  09 + 

5917 15 Kautschukdrucktücher 	  07 + 
5917 19 andere (z. B. Mitläuferstoffe, Doppelgewebe) 	  09 + 

Müllergaze und andere Siebgewebe, in Leinwand- oder ganz oder teil-
weise in Dreherbindung, auch fertiggestellt: 

5917 21 aus Seide oder Schappeseide 	  09 + 

5917 25 aus anderen Spinnstoffen (z. B. synthetischen oder künstlichen Spinn

-

fäden) 	  09 + 

Filtertücher, auch aus Menschenhaaren: 
5917 41 Meterware 09 + 

5917 43 abgepaßte oder einfach umnähte Tücher 	  09 + 
5917 45 fertiggestellte Tücher mit Bändern und Metallösen 	  09 - 

gewebte sogenannte Filztuche, schlauchförmig oder sonst endlos, mit ein

-

facher oder mehrfacher Kette und/oder mit einfachem oder mehrfachem 
Schuß, oder flach, mit mehrfacher Kette und/oder mehrfachem Schuß, 
gerauht oder ungerauht, auch getränkt oder bestrichen: 

Filztuche (z. B. Naß-, Trocken-, Unter-, Ober-, Steige-, Saug-, Schon-, 
Markier-, Lang-, Glätt-, Entwässerungsfilze), wie sie üblicherweise auf 
Papiermaschinen verwendet werden: 

5917 51 aus Wolle oder feinen Tierhaaren 	  09 + 
5917 55 aus Baumwolle 	  09  + 
5917 58 aus anderen Spinnstoffen 09 
5917 59 andere 	  09 + 

5917 60 Gewebe mit Metalleinlagen oder aus Metallgarnen der Tarifnr. 5201 	. 09 + 
5917 70 Schnüre, Seile, Geflechte und ähnliche Erzeugnisse, wie sie üblicher

-

weise zu technischen Zwecken als Schmier- oder Dichtungsmaterial ver-
wendet werden, auch getränkt, bestrichen oder mit Metalleinlagen 	 09 

+ 
Gegenstände des technischen Bedarfs, aus Spinnstoffen (ausgenommen 
Waren der Tarifnrn. 5914 bis 5916), z. B. Polierscheiben, Dichtungen, 
Staubbeutel, Filtersäcke, Schützentreiber: 

5917 80 aus Filz 	  09 + 
5917 90 aus anderen Spinnstoffwaren 	  09 + 

Kapitel 60  

Gewirke  

Gewirke als Meterware, weder gummielastisch noch kautschutiert:  
Gewirke zu Vorhangstoffen:  

6001 01 aus Baumwolle 	  09 +  
6001 09 aus anderen Spinnstoffen 	  09 +  

andere Gewirke:  
6001 10 aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide oder aus Metallfäden,  

Metallgarnen oder metallisierten Garnen 	  09 +  
6001 21 aus synthetischen Spinnstoffen 	  09 +  
6001 25 aus künstlichen Spinnfäden 	  09 + 

6001 30 aus Wolle oder feinen Tierhaaren 	  09 +  
6001 50 aus Baumwolle 	  09 +  
6001 60 aus künstlichen Spinnfasern 	  09 +  
6001 90 aus anderen Spinnstoffen 	  09 +  

Handschuhe aus Gewirken, weder gummielastisch noch kautschutiert:  

6002 21 aus synthetischen Spinnstoffen 	  09 +  
6002 22 aus künstlichen Spinnstoffen 	  09 +  
6002 30 aus Wolle oder feinen Tierhaaren 	  09 + U  
6002 50 aus Baumwolle 	  09 +  
6002 90 aus anderen Spinnstoffen 	  09 + 
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Strümpfe, Unterziehstrümpfe, Socken, Söckchen, Strumpfschoner und ähn-
liche Wirkwaren, weder gummielastisch noch kautschutiert: 

600310 aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseideoder aus Metallfäden, 
Metallgarnen oder metallisierten Garnen 	  09 + 
aus synthetischen Spinnstoffen: 

6003 21 Strumpfrohlinge 	 . 	. 09 1- U.)  
Strümpfe, Unterziehstrümpfe und Kniestrümpfe: 

6003 23 nahtlos 	  09 + U*) 
6003 24 andere (z. B. flachgewirkt) 	  09 + U*) 
6003 25 Socken, Söckchen, Strumpfschoner und ähnliche Wirkwaren 	 09 + U*) 

aus künstlichen Spinnstoffen: 
6003 27 Strümpfe, Unterziehstrümpfe und Kniestrümpfe 	  09 + U*) 
6003 28 Socken, Söckchen, Strumpfschoner und ähnliche Wirkwaren 	 09 

aus Wolle oder feinen Tierhaaren: 
6003 31 Strümpfe, Unterziehstrümpfe und Kniestrümpfe 	  09 + 
6003 35 Socken, Söckchen, Strumpfschoner und ähnliche Wirkwaren 	 09 + 

aus Baumwolle: 
6003 51 Strümpfe, Unterziehstrümpfe und Kniestrümpfe 	  09 
6003 55 Socken, Söckchen, Strumpfschoner und ähnliche Wirkwaren 	 09 
6003 90 aus anderen Spinnstoffen 09 + 

Unterkleidung aus Gewirken, weder gummielastisch noch kautschutiert: 
r00410 aus Seide, Schappeseide oder Boutretteserde oder aus Metallfäden, 

Metallgarnen oder metallisierten Garnen 	  09 + 
6004 21 aus synthetischen Spinnstoffen 	  09  +**) 
6004 25 aus künstlichen Spinnfäden 09 + 
6004 30 aus Wolle oder feinen Tierhaaren 	  09 + 
6004 50 aus Baumwolle 	  09  +**) 
6004 60 aus künstlichen Spinnfasern 	  09 +**) 
6004 90 aus anderen Spinnstoffen 09  + 

Oberkleidung, Bekleidungszubehör und andere Wirkwaren, weder gummi-
elastisch noch kautschutiert: 

6005 01 Babybekleidung allet Art 09 
Badekleidung: 

6005 02 aus synthetischen Spinnstoffen 	  09 +**) 
6005 03 aus Wolle oder feinen Tierhaaren 	  09 + 
6005 09 aus anderen Spinnstoffen 09 +** 

Oberkleidung: 
600510 aus Seide, Schappeserde oder Bourretteseide oder aus Metallfäden, 

Metallgarnen oder metallisierten Garnen 	  09 + 
6005 21 aus synthetischen Spinnstoffen 	  09 +**) 
6005 22 aus künstlichen Spinnfäden 	  09 + 
6005 23 aus Wolle oder feinen Tierhaaren 	  09 +**) U 
6005 25 aus Baumwolle 	  09 + 
6005 26 aus künstlichen Spinnfasern 09 + 
6005 29 aus anderen Spinnstoffen 09 + 

Bekleidungszubehör (z. B. Schals, Halstücher, Krawatten) : 
6005 40 aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide oder aus Metallfäden, 

Metallgarnen oder metallisierten Garnen 	  09 + 
6005 51 aus synthetischen Spinnstoffen 	  09 + 
6005 52 aus künstlichen Spinnfäden 09 + 
6005  53 aus Wolle oder feinen Tierhaaren 	  09 + 
6005 55 aus Baumwolle 	  09 + 
6005 56 aus künstlichen Spinnfasern 	  09 + 
6005 59 aus anderen Spinnstoffen 09 
6005 90 andere Wirkwaren (z. B. Teewärmer, Topflappen) 	  09 + 

Gummielastische Gewirke und kautschutierte Gewirke, als Meterware, 
sowie Waren daraus (einschließlich Knieschützer und Gummistrümpfe): 

Meterware: 
gummielastische Gewirke: 

*6006 21 aus synthetischen Spinnstoffen 	  07 + 
6006 25 aus künstlichen Spinnstoffen 	  07 + 
6006 50 aus Baumwolle 	  07 + 

*) Genehmigungsfrei ist nur die Einfuhr soßier Strümpfe, die in einem Land der Länderliste A oder B gewirkt  sind, was durch ein Ur-
sprungszeugnis nachzuweisen ist. 

**) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland ein in der Länderliste B genanntes Land ist. 
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6006 70 aus anderen Spinnstoffen 07 + 
6006 80 kautschutierte Gewirke 07 + 

Waren aus gummielastischen oder kautschutierten Gewirken: 
6006 91 Krampfaderstrümpfe (Gummistrümpfe) 18 + 
6006 95 Badekleidung 	  09 +  
6006 99 andere Waren (z. B. Knieschützer, Gürtel) 	  18 + 

Kapitel 61  

Bekleidung und Bekleidungszubehör, aus Spinnstoffen  

Oberkleidung für Männer und Knaben:  
6101 01 aus kautschutierten, geölten oder anders undurchlässig gemachten Stoffen 09 ,- 
6101 05 aus Frottiergeweben (z. B. Bademäntel) :  

1. aus Baumwolle 	  09 +*)  
2. aus anderen Spinnstoffen 09  

andere:  
6101 10 aus Seide. Schappeseide oder Bourretteseide 	  09  
6101 21 aus synthetischen Spinnstoffen 	  09  - . 
6101 25 aus künstlichen Spinnfäden 09  
6101 30 aus Wolle oder feinen Tierhaaren 	  09  
6101 50 aus Baumwolle 	  09 +*)  
6101 60 aus künstlichen Spinnfasern 	  09  
6101 90 aus anderen Spinnstoffen 	  09  

Oberkleidung für Frauen, Mädchen und Kleinkinder:  
aus kautschutierten, geölten oder anders undurchlässig gemachten Stoffen:  

6102 02 Schutzanzüge gegen Bestrahlung oder radioaktive Verseuchung 	. 	. 	. 09  
6102 03 andere 09  
6102 05 aus Frottiergeweben (z. B. Bademäntel, Strandjacken):  

1. aus Baumwolle 	  09 +*)  
2. aus anderen Spinnstoffen 09 +  

andere:  
ganz oder teilweise aus Tüll, Spitzen oder Stickereien, oder mit Aus-
zieharbeit, Applikationen oder ähnlichen Verzierungen versehen:  

6102 06 Blusen 09 +  
6102 07 andere (z. B. Kleider) 09 +  
6102 08 Badekleidung, ausgenommen Bademäntel, Strandjacken und dergleichen 

aus Frottiergeweben (Warennr. 6102 05) • 09 + 
andere Oberkleidung: 

6102 10 aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide oder aus Metallfäden,  
Metallgarnen oder metallisierten Garnen 	  +* 

6102 21 aus synthetischen Spinnstoffen:  
1. Kimonos 09 +* 
2. andere 	  09 +*)  

6102 25 aus künstlichen Spinnfasern:  
1. Kimonos 	  09 +  
2. andere 09 +*)  

6102 30 aus Wolle oder feinen Tierhaaren:  
1. Kimonos 09 +  
2. andere 	  09 +')  

6102 50 aus Baumwolle:  
1. Kimonos üg  
2. andere 	  09 +*) U  

6102 60 aus künstlichen Spinnfasern:  
1. Kimonos 	  09 +  
2. andere 	  09 +*)  

6102 90 aus anderen Spinnstoffen 09 +  

Unterkleidung (Leibwäsche) für Männer und Knaben, auch Kragen, Vor-
hemden und Manschetten:  

6103 01 Kragen. Vorhemden und Manschetten 09  

*) Die Einfuhr ist genehrnigungsbedürftig, wenn Ursprungsland ein in der Länderliste B genanntes Land ist. 
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andere: 
6103 10 aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide 	  09 + 
6103 21 aus synthetischen Spinnstoffen 	  09 + 
6103 25 aus künstlichen Spinnfäden 	  09  
6103 50 aus Baumwolle 	  09 +*)  U 
6103 60 aus künstlichen Spinnfasern 	  09 + 
6103 90 aus anderen Spinnstoffen 	  09 + 

Unterkleidung (Leibwäsche) für Frauen, Mädchen und Kleinkinder: 
6104 01 ganz oder teilweise aus Tüll, Spitzen oder Stickereien, oder mit Auszieh-

arbeit, Applikationen oder ähnlichen Verzierungen versehen 	 09 
andere: 

610410 aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide 	  09 + 

6104  21 aus synthetischen Spinnstoffen 	  09  
6104 25 aus künstlichen Spinnfäden 	  09  + 
6104 50 aus Baumwolle 	  09 +*) 
6104 60 aus künstlichen Spinnfasern 	  09 + 
6104 90 aus anderen Spinnstoffen 09 +* 

Taschentücher und Ziertaschentücher: 
6105 01 ganz oder teilweise aus Tüll, Spitzen oder Stickereien, oder mit Auszieh-

arbeit, Applikationen oder ähnlichen Verzierungen versehen 	 09 +*) U 

andere: 
Halstücher 	und ähnliche 	Waren der Tarifnr. 6106 von quadratischer 
oder annähernd quadratischer Form, bei denen keine Seite mehr als 
60 cm mißt: 

6105 02 aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide 	  09 +*) U 
6105 03 aus synthetischen Spinnstoffen 	  09 + 

6105 04 aus künstlichen Spinnfäden 	  09 + 

6105  05 aus Wolle oder feinen Tierhaaren 	  09 + 

6105 06 aus Baumwolle 	  09 + 

6105 07 aus künstlichen Spinnfasern 	  09 + 
6105 09 aus anderen Spinnstoffen 09 + 

Taschentücher und Ziertaschentücher: 
610510 aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide 	  09 + 

6105 20 aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen 09 + 

aus Flachs oder Ramie: 
6105 41 ganz aus Flachs oder Ramie 	  09 + 

6105 45 mit Beimischung von Baumwolle oder von anderen Spinnstoffen . 09 + 

aus Baumwolle: 
6105 51 mit Beimischung von Flachs oder Ramie 	  09 +*) 
6105 55 ganz aus Baumwolle oder mit Beimischung von anderen Spinn- 

stoffen als Flachs oder Ramie 	  09 +*) 
6105 90 aus anderen Spinnstoffen 09 + 

Schals, Umschlagtücher, Halstücher, Kragenschoner, Kopftücher, Schleier 
und ähnliche Waren: 

6106 01 ganz oder teilweise aus Tüll, Spitzen oder Stickereien, oder mit Auszieh

-arbeit, Applikationen oder ähnlichen Verzierungen versehen 	 09 -I- 

andere: 
610610 aus Seide, Schappeseide oder 	Bourretteseide 	  09 +*) U 
6106 21 aus synthetischen Spinnstoffen 	  09 + 
6106 25 aus künstlichen Spinnfäden 	  09 + 
6106 30 aus Wolle oder feinen Tierhaaren 	  09 + 
6106 50 aus Baumwolle 	  09  + 
6106 60 aus künstlichen 	Spinnfasern 	  09 + 
6106 90 aus anderen Spinnstoffen 09 + 

Krawatten: 
610710 aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide 	  09 + 
6107 21 aus synthetischen Spinnstoffen 	  09 + 
6107 25 aus künstlichen Spinnfäden 	  09 + 
6107 30 aus Wolle oder feinen Tierhaaren 	  09 + 
6107 60 aus künstlichen Spinnfasern 	  09 + 

6107  90 aus anderen Spinnstoffen 09 + 

*) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland ein in der Länderliste B genanntes Land ist. 
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Kragen, Hemdeinsätze, Bluseneinsätze, Jabots, Manschetten und ähnliche 
Putzwaren für Ober- und Unterkleidung für Frauen und Mädchen: 

6108 01 ganz oder teilweise aus Tüll, Spitzen oder Stickereien, oder mit Auszieh

-

arbeit, Applikationen oder ähnlichen Verzierungen versehen 	 09 + 
andere: 

6108 20 aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen 	  09 + 
6108 50 aus Baumwolle 	  09 + 
6108 90 aus anderen Spinnstoffen 09 + 

Korsette, Hüftgürtel, Mieder, Büstenhalter, Hosenträger, Strumpfhalter, 
Strumpfbänder, Sockenhalter und ähnliche Waren, aus Spinnstoffen, auch 
gewirkt, auch gummielastisch: 

610911 ganz oder teilweise aus Tüll, Spitzen oder Stickereien, oder mit Aus

-

zieharbeit, Applikationen oder ähnlichen Verzierungen versehen 	. 	. 	. 	. 09 + 
andere:  

6109 21 aus synthetischen Spinnstoffen 	  09 + 
6109 25 aus künstlichen Spinnstoffen 	  09 + 
6109 50 aus Baumwolle 	  09 + 
6109 90 aus anderen Spinnstoffen 09 + 

Handschuhe, Strümpfe, Socken und Söckchen, nicht gewirkt: 
611010 Handschuhe 	  09 - 
6110 50 Strümpfe, Socken und Söckchen 	  09 + 

Anderes fertiggestelltes Bekleidungszubehör, z. B. Schweißblätter, Schulter

-

polster und andere Polster für Schneiderarbeiten, Gürtel, Muffe, Schutzärmel: 
6111 10 aus Frottiergeweben (z. B. Kinderlätzchen) 	  09 + 
611190 andere Waren 	  09 + 

Kapitel 62 

Andere fertiggestellte Waren aus Spinnstoffen 

Decken: 
6201 01 elektrische Heizdecken 	  18 + 

andere: 
620120 aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen 	  09 +*) 
6201 30 aus Wolle oder Tierhaaren 	  09 + 
6201 50 aus Baumwolle oder anderen Spinnstoffen 	  09 + 

Bettwäsche,  Tischwäsche, Wäsche zur Körperpflege und andere Haushalts

-

wäsche; Vorhänge, Gardinen und andere Gegenstände zur Innenausstattung: 
Bettwäsche, Tischwäsche, Wäsche zur Körperpflege und andere Haus

-

haltswäsche: 
6202 01 ganz oder teilweise aus Tüll, Spitzen oder Stickereien, oder mit Aus

-

zieharbeit, Applikationen oder ähnlichen Verzierungen versehen 	. 	. 	. og +**) U 
6202 05 aus Frottiergeweben (z. B. Badetücher) : 

1. aus Baumwolle 	  09 +*) 
2. aus anderen Spinnstoffen 09 + 

andere: 
6202 20 aus künstlichen Spinnfäden 	  09 +* 

aus Flachs oder Ramie: 
6202 41 ganz aus Flachs oder Ramie 	  09 +*) 
6202 45 mit Beimischung von Baumwolle oder von anderen Spinnstoffen 09 +*) 

aus Baumwolle: 
6202 51 mit Beimischung von Flachs oder Ramie 	  09 +*) 
620255 ganz aus Baumwolle oder mit Beimischung von anderen Spinn

-

stoffen als Flachs oder Ramie 	  09 +*) 
6202 60 aus künstlichen Spinnfasern 	  09 +*) 
6202 80 aus anderen Spinnstoffen 09 + 

Vorhänge, Gardinen und andere Gegenstände zur Innenausstattung: 
6202 91 ganz oder teilweise aus Tüll, Spitzen oder Stickereien, oder mit Aus

-

zieharbeit, Applikationen oder ähnlichen Verzierungen versehen 	. 	. 	. 09 + 

*) Die Einiuhr ist genehmigungsbedüiftig, wenn Ursprungsland Jugoslawien ist. 
**) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wann Ursprungsland ein in der Länderliste B genanntes Lund ist. 
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6202 99 andere 	  09 + 

Säcke und Beutel zu Verpackungszwecken: 
620310 aus Baumwolle 	  09 + 

aus Jute: 
6203 51 neu 	  09 +*) U 
6203 55 gebraucht 	  09 +* 
6203 90 aus anderen Spinnstoffen oder Papiergarnen 	  09 + 

Planen, Segel, Markisen, Zelte und Zeltlagerausrüstungen: 
6204 10 Planen, Segel und Markisen 	  09 + 
6204 50 Zelte und Zeltlagerausrüstungen 	  09 + 

Andere fertiggestellte Waren aus Spinnstoffen, einschließlich Schnitt

-

muster zum Herstellen von Bekleidung: 
6205 01 ganz oder teilweise aus Tüll, Spitzen oder Stickereien, oder mit Auszieh

-

arbeit, Applikationen oder ähnlichen Verzierungen versehen 	 09 + 
andere: 

620510 elektrische Heizkissen 	  18 + 
6205 50 Scheuertücher und andere Reinigungstücher, auch mit Pflegemitteln 

imprägniert 	  09 + U 
6205 70 Einkaufsnetze und ähnliche geknüpfte Netze aus Monofilen des 

Kap. 51 oder aus Garnen, auch aus kunststoffummantelten Garnen 	. 	. 09 + 
6205 90 andere (z. B. Schutzhüllen, Spritzbeutel, Kaffeewärmer, Nadelkissen, 

Schnürsenkel, Uhrarmbänder) 09 + U 

Kapitel 63 

Altwaren; Lumpen 

6301 00 	Bekleidung und Bekleidungszubehör, Decken, Haushaltswäsche und Waren 
zur Innenausstattung (ausgenommen Waren der Tarifnrn. 5801, 5802 und 
5803), aus Spinnstoffen, Schuhe und Kopfbedeckungen, aus Stoffen aller 
Art, alle diese augenscheinlich gebraucht, in Massenladungen, lose oder 
in Ballen, Säcken oder ähnlichen Verpackungen 	  09 + 
Lumpen; Abfälle von Bindfäden, Seilen oder Tauen, unbrauchbar gewordene 
Bindfäden, Seile oder Taue sowie unbrauchbar gewordene Waren daraus: 

6302 11 zum Wiedergewinnen der Spinnstoffe oder Garne 	  09 + 
630215 zum Herstellen von Papiermasse 	  09 + 
6302 19 andere (z. B. zu gewerblichen Putzzwecken) 	  09 + 

Abschnitt XII 

Schuhe; Kopfbedeckungen; Regen- und Sonnenschirme; 
künstliche Blumen und Waren aus Menschenhaaren; 

Fächer 

Kapitel 64 

Schuhe, Gamaschen und ähnliche Waren; Teile davon 

Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk oder Kunststoff: 
6401 10 mit Oberteil aus Kautschuk 	  07 + U 
640190 andere 	  10 + 

Schuhe mit Laufsohlen aus Leder oder Kunstleder; Schuhe mit Laufsohlen 
aus Kautschuk oder Kunststoff (ausgenommen Schuhe der Tarifnr. 6401): 

mit Oberteil aus Leder oder Kunstleder: 
640210 grobe Schnür- und Schaftstiefel, aus Rindleder, nicht gefüttert, auch 

gewachst oder gefärbt (Arbeitsschuhwerk) 	  10 + 

*) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürtig, wenn Ursprungsland ein in der Länderliste B genannt es Land ist. 
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6402 31 Reit-, Ski- und Schaftstiefel, ausgenommen Arbeitsschuhwerk 
(Warennr. 6402 10) 	  10 + 

6402 32 Sportschuhe mit Dornen, Stollen, Krampen und dergleichen (z. B. Fuß-
ballschuhe) 10 + 

6402  34 Lederstraßenschuhe (z. B. Halb- und Schnürschuhe, Zugstiefel, Stie

-

feletten) 10 + 
6402 36 Sandalen und Sandaletten 10 + 
6402 38 Pantoffel und Hausschuhe 	  10 + 
6402 39 andere (z. B. Turn- und Gymnastikschuhe) 	  10 +  

6402 50 mit Oberteil aus Pelz 10 + 
mit Oberteil aus Spinnstoffwaren:  

mit anvulkanisierten Laufsohlen aus Kautschuk:  
6402 72 Sportschuhe 	. 07 + U  
6402 75 Haus- und Straßenschuhe    	 07 + U  
6402 79 andere (z. B. mit angeklebten oder angenähten Laufsohlen) 	 10 +  

6402 90 mit anderem Oberteil 	  10 +  

Schuhe aus Holz, Schuhe mit Laufsohlen aus Holz oder Kork:  

6403 10 Schuhe aus Holz 	  11 + 
6403  50 Schuhe mit Laufsohlen aus Holz oder Kork 	  10 + 

6404 00 	Schuhe mit Laufsohlen aus anderen Stoffen (z. B. Schnüre, Pappe, Gewebe,  

Filz, Geflecht) 10 + 

Schuhteile (einschließlich Einlegesohlen und Fersenstücke) aus Stoffen aller  

Art, ausgenommen Metall:  
Sohlen (Lauf-, Brand- und Zwischensohlen) und Sohlenteile, Absätze  

und Absatzteile sowie Verstärkungen für Vorderkappen, für Hinter

-

kappen und dergleichen:  
640511 aus Leder, Kunstleder oder Pelz 10 + 
6405 14 aus Kautschuk 07  
640515 aus Holz 11 + 

6405 16 aus Kork 	  11 +  
640519 aus anderen Stoffen 	  10 +  

6405 50 Schuhoberteile, mit einer Brandsohle oder anderen Bodenteilen fest  

verbunden 10 + 
andere: 

6405 91 Einlegesohlen, Fersenpolster und Fersenschoner 	  10 + 
6405 99 andere 10 + 

6406 00 Gamaschen, Schienbeinschützer und ähnliche Waren sowie Teile davon . 	. 10 + 

Kapitel 65  

Kopfbedeckungen und Teile davon  

Hutstumpfen aus Filz, nicht geformt; Hutplatten, Bandeaux (auch aufge-
schnitten), aus Filz, zum Herstellen von Hüten:  

6501 10 aus Haarfilz oder aus Woll-Haarfilz 	  09 + 
6501 50 aus anderem Filz 	  09 

Hutstumpen oder Hutrohlinge, gekochten oder durch Vet hindung gefloch 
tener, gewebter oder anderer Streifen hergestellt, aus Stoffen aller Art, 
nicht geformt: 

6502 10 aus Stroh, Bast, Binsen, Schilf, Alta, Raffia, Sisal, Holzspan oder anderen, 
nicht versponnenen pflanzlichen Steffen  11 + 

6.502 50 aus Papierstreifen, auch lackiert oder be stri:hen 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	.. 	. 11 
6502 90 aus anderen Stoffen 	  11 + 

Hüte und andere Kopfbedeckungen aus Filz, aus Hutstumpen oder Hut- 
platten der Tarifnr. 6501 hergestellt, ausgestattet oder nicht ausgestattet:  

nicht ausgestattet: 
für Männer: 

650311 aus Haarfilz oder aus 	Woll-Haarfilz 09 
+ 

650315 aus anderem Filz 09  + 
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für Frauen und Kinder: 
6503 41 aus Haarfilz oder aus Woll-Haarfilz 	  09 + 
6503 45 aus anderem Filz 	  09 + 

ausgestattet: 
für Männer: 

6503 61 aus Haarfilz oder aus Woll-Haarfilz 	  09 + 
6503 65 aus anderem Filz 	  09 + 

für Frauen und Kinder: 
6503 81 aus Haarfilz oder aus Woll-Haarfilz 	  09 + 
6503 85 aus anderem Filz 	  09 + 

Hüte und andere Kopfbedeckungen, geflochten oder durch Verbindung 
geflochtener, gewebter oder anderer Streifen hergestellt, aus Stoffen aller 
Art, ausgestattet oder nicht ausgestattet: 

6504 01 nicht ausgestattete Hutstumpen der durch Tarifnr. 6502 erfaßten Art, 
ganz oder teilweise geformt oder aus Streifen anders als spiralförmig 
zusammengenäht 11 + 

andere: 
nicht ausgestattet: 

6504 10 für Männer 	  09 + 
6504 40 für Frauen und Kinder 	  09 + 

ausgestattet: 
6504 60 für Männer 	  09 + 
6504 80 für Frauen und Kinder 	  09 + 

Hüte und andere Kopfbedeckungen (einschließlich Haarnetze), gewirkt 
oder aus Stücken (ausgenommen Streifen) von Geweben, Gewirken, Spitzen, 
Filz oder anderen Spinnstoffwaren hergestellt, ausgestattet oder nicht 
ausgestattet: 

6505 10 Mützen, Uniformkappen und dergleichen, mit Schirm 	  09 + 
6505 40 waschbare Kopfbedeckungen aus Geweben, ohne Gestell (z. B. Mützen 

oder Hauben für Bäcker, Köche, Serviererinnen) ; Haarnetze aus Tüll, 
Gewirken, Netzstoffen oder dergleichen, ausgenommen Haarnetze aus 
Menschenhaaren (Warennr. 6704 90) 09 + 

6505 50 Kopfbedeckungen aus Gewirken, auch nicht gewalkt oder nicht gefilzt 
(z. B. gestrickte oder gehäkelte Pudelmützen und Kleinkindermützen; 
Baskenmützen; Fez, Chéchias) 09 + 

6505 90 andere (z. B. durch Zuschneiden und Nähen aus Geweben oder Filz 
hergestellte Hüte, Zylinder, Barette, Südwester, Allwetterhüte, Kapuzen; 
Tropenhelme) 	  09 + 

Andere Hüte und Kopfbedeckungen, ausgestattet oder nicht ausgestattet: 
6506 10 aus Pelzfellen oder künstlichem Pelzwerk 	  10 + 
6506 20 aus Leder, auch aus Kunstleder der Tarifnr. 4110 	  10 + 
6506 40 aus Kautschuk (z. B. Badehauben) 	  07 + 
6506 80 aus Metal] (z B. Feuerwehrhelme) 	  19 + 
6506 90 aus anderen Stoffen (z. B. durch Zuschneiden und Nähen aus gewebe-

artig hergestellten Geflechten (anderen als Streifen) gefertigte Kopf-
bedeckungen , Kopfbedeckungen aus Federn, künstlichen Blumen, Kunst-
stoff, Papier oder Pappe)   09 + 

Bänder zur Innenausrüstung, Innenfutter, Bezüge, Gestelle (einschließlich 
Federgestelle für Klapphüte), Schirme und Kinnbänder, für Kopfbedeckungen: 

Bänder zur Innenausrüstung: 
6507 11 aus Leder, auch aus Kunstleder der Tarifnr. 4110 	  10 + 
650719 aus anderen Stoffen 	  09 + 

6507  30 Innenfutter und Innenfutterböden 	  10 
6507 90 andere (z. B. Formen und Unterformen, Bezüge, Federgestelle für Klapp

-

hüte, Schirme, Kinnbänder) 	  19 + 
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Kapitel 66 

Regenschirme, Sonnenschirme, Gehstöcke, Peitschen, 
Reitpeitschen und Teile davon 

Regenschirme und Sonnenschirme, einschließlich Stockschirme, Schirmzelte 
und dergleichen: 

Regenschirme und Sonnenschirme, einschließlich Stockschirme, bezogen mit: 
6601 11 Geweben aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide, synthetischen 

oder künstlichen Spinnstoffen 	  09 + 
6601 19 anderen Geweben oder anderen Stoffen 	  09 
6601 50 Gartenschirme, Marktschirme, Schirmzelte und dergleichen 	 09 + 

Gehstöcke (einschließlich Bergstöcke und Sitzstöcke), Peitschen, Reit

-

peitschen und dergleichen: 
Gehstöcke (z. B. Spazier-, Berg-, Kranken- und Sitzstöcke) : 

6602 21 aus Holz, Bambus, Stuhlrohr oder dergleichen 	  11 + 
6602 25 aus Metall oder anderen Stoffen 	  19 + 
6602 50 Peitschen, Reitpeitschen und dergleichen 	  11 + 

Teile, Ausstattungen und Zubehör für Waren der Tarifnrn. 6601 und 6602: 
660310 Schirmgestelle, zusammengesetzt. auch mit Unterstock oder Griffstock; 

Gestellschienen und andere Teile von Schirmgestellen 	  19 + 
Schirmstöcke, -griffe, -knäufe und Teile davon: 

6603 21 aus Holz, Bambus, Stuhlrohr oder dergleichen 	  11 + 
6603 25 aus Metall 19 + 
6603 29 aus anderen Stoffen 	  11 + 
6603  50 Peitschenstiele, Reitgertenstiele und Teile davon 	  11 + 
6603 90 andere (z. B. Zwingen, Topspitzen, Gehstockgriffe) 	  11 + 

Kapitel 67 

Zugerichtete Federn und Daunen und Waren aus Federn oder   
Daunen; künstliche Blumen; Waren aus Menschenhaaren; Fächer 

Vogelbälge und andere Vogelteile mit ihren Federn oder Daunen, Federn, 
Teile von Federn, Daunen und Waren daraus (ausgenommen Waren der 
Tarifnr. 0507 und bearbeitete Federspulen und -kiele): 

6701 10 Bettfedern und Daunen, gebleicht, nicht gefärbt 	  09 + 
670190 andere 09 + 

Künstliche Blumen, Blätter und Früchte sowie Teile davon; Waren aus 
künstlichen Blumen, Blättern oder Früchten: 

6702 10 aus Spinnstoffen 	  09 + 
6702 50 aus Papierhalbstoff Papier oder Pappe, auch gewachst 	  11 + 
6702 90 aus anderen Stoffen (z. B. Kunststoff) 	  11 

Menschenhaare, gleichgerichtet oder in anderer Weise zugerichtet; Wolle 
und andere Tierhaare, für Haararbeiten zugerichtet: 

670310 Menschenhaare 09 + 

6703 50 Wolle und andere Tierhaare 	  09 + 

Perücken, anderer Haarersatz, Locken und dergleichen, aus Menschen

-

haaren, Tierhaaren oder Spinnstoffen; andere Waren aus Menschenhaaren 
(einschließlich Haarnetze aus Menschenhaaren): 

6704 10 Perücken, anderer Haarersatz, Locken und dergleichen, aus Menschen

-

haaren, Tierhaaren oder Spinnstoffen 	  09 + 
6704 90 andere Waren aus Menschenhaaren (z. B. Haarnetze) 	  09 + 

6705 00 Klappfächer und starre Fächer, Fächergestelle und Fächergriffe, Teile von 
Fächergestellen und Fächergriffen, aus Stoffen aller Art 	  09 + 
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Abschnitt XIII 

Waren aus Steinen, Gips, Zement, Asbest, Glimmer 
oder ähnlichen Stoffen; keramische Waren; Glas und 

Glaswaren 

Kapitel 68 

Waren aus Steinen, Gips, Zement, Asbest, Glimmer 
oder ähnlichen Stoffen 

Pflastersteine, Bordsteine und Pflasterplatten, aus Naturstein (ausgenom-
men Schiefer): 

680110 Bordsteine 12 + 
6801 60 Pflastersteine und Pflasterplatten 12 + 

Bearbeitete Werksteine und Waren daraus (einschließlich Würfel und Stein

-

chen für Mosaike), ausgenommen Waren der Tarifnr. 6801 und des Kap. 69: 
mit einer oder mehreren geebneten Flächen, nicht weiter bearbeitet: 

6802 21 aus Marmor, Travertin, Ecaussine und anderen Werksteinen aus Kalk

-

stein mit einer augenscheinlichen Dichte von 2,5 oder mehr; aus 
Alabaster 	  12 

6802 28 aus anderen Steinen (z. B. aus Granit, Porphyr, Syenit, Lava, Basalt, 
Gneis, Trachyt, Sandstein) 	. 12 

weiter bearbeitet, auch mit handwerklicher oder ähnlicher Bildhauerarbeit: 
6802 50 kunstgewerbliche Erzeugnisse (z. B. Phantasie-, Zier-, Schmuck

-

gegenstände) 12 

andere: 
6802 62 aus Marmor, Travertin, Ecaussine und anderen Werksteinen aus 

Kalkstein mit einer augenscheinlichen Dichte von 2,5 oder mehr; 
aus Alabaster 	  12  

6802 68 aus anderen Steinen (z. B. aus Granit, Porphyr, Syenit, Lava, Basalt, 
Gneis, Trachyt, Sandstein) 12 + 

6803 00 	Bearbeiteter Schiefer und Waren aus Natur- oder Preßschiefer 	 12 

Mühlsteine, Schleifsteine, Walzen, Scheiben und dergleichen, zum Mahlen, 
Zerfasern, Schleifen, Polieren, Richten, Schneiden oder Trennen, aus Natur

-

steinen, auch agglomeriert, aus agglomerierten natürlichen oder künstlichen 
Schleifstoffen oder keramisch hergestellt (einschließlich Segmente und 
andere Teile dieser Waren, aus den gleichen Stoffen), auch mit Teilen 
(z. B. Achsen, Kernen, Stiften, Hülsen) aus anderen Stoffen, jedoch nicht 
mit Gestellen: 

Mühlsteine und Steine zum Zerfasern sowie Teile davon: 
680411 aus Naturstein, nicht agglomeriert 	  12 
680419 andere 12  

Schleifsteine, Schleifscheiben und andere Schleifkörper zum Schleifen, 
Polieren, Richten, Schneiden, Trennen sowie Teile davon: 

6804 51 aus Naturstein, nicht agglomeriert 	  12  

andere: 
6804 52 magnesitgebunden 	  111 + 
6804 53 kunstharzgebunden, mit Faserstoffeinlage 	  13  

andere: 
6804 54 aus Diamantpulver 19 + 
6804 57 aus agglomerierten künstlichen Schleifstoffen 	  13  
6804 59 andere 13 + 

Poliersteine, Wetzsteine und dergleichen, zum Handgebrauch, aus Natur-
steinen, aus agglomerierten Schleifstoffen oder keramisch hergestellt: 

680510 aus Naturstein, nicht agglomeriert 	  12 + 
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andere: 
6805 70 aus agglomerierten künstlichen Schleifstoffen 	  13 + 
6805 90 andere 13 + 

Natürliche oder künstliche Schleifstoffe, in Pulver- oder Körnerform, auf 
Gewebe, Papier, Pappe oder andere Stoffe aufgebracht, auch zugeschnitten, 
genäht oder anders zusammengefügt: 

auf Unterlagen: 
680610 ganz aus Geweben 	  13 + 
6806 50 ganz aus Papier oder Pappe 	  13 + 
6806 70 aus Geweben in Verbindung mit Papier oder Pappe 	  13 + 
6806 90 aus anderen Stoffen 	  13 + 

Hüttenwolle, Steinwolle und ähnliche mineralische Wollen; geblähter 
Vermiculit, geblähter Ton, Schaumschlacke und ähnliche geblähte minera

-

lische Erzeugnisse; Gemische und Waren aus mineralischen Stoffen zu 
Wärme-, Kälte- oder Schallschutzzwecken, ausgenommen Gemische und 
Waren der Tarifnrn. 6812 und 6813 und des Kap. 69: 

680710 Hüttenwolle, Steinwolle und ähnliche mineralische Wollen 	 12 + 
6807 50 geblähter Vermiculit, geblähter Ton, Schaumschlacke und ähnliche ge

-

blähte mineralische Erzeugnisse 	  12 
6807 80 Gemische und Waren aus mineralischen Stoffen zu Wärme-, Kälte- oder 

Schallschutzzwecken, ausgenommen solche der Tarifnrn. 6812 und 6813 
und des Kap. 69 	  12 + 

Waren aus Asphalt oder aus ähnlichen Stoffen (z. B. Erdölpech, Kohlen-
teerpech): 

6808 10 Asphaltplatten 	  12 + 
6808 90 andere 12 

6809 00 Platten, Dielen, Fliesen, Blöcke und dergleichen, aus Pflanzenfasern, Holz

-

fasern, Stroh, Holzspänen oder Holzabfällen, mit Zement, Gips oder 
anderen mineralischen Bindemitteln hergestellt 	  12 _ 

Waren aus Gips oder aus Gemischen auf der Grundlage von Gips: 

6810 10 Platten, Tafeln, Dielen und andere Gipswaren für Bauzwecke 	 12 + 
6810 90 andere 	  12 + 

Waren aus Zement oder Beton, Betonwerksteine und dergleichen (ein-
schließlich Waren aus Hüttenzement oder Terrazzo), Waren aus Kalksand-
mischung, auch bewehrt: 

Waren aus Zement oder Beton, Betonwerksteine und dergleichen, ein-
schließlich Waren aus Hüttenzement oder Terrazzo: 

für Bauzwecke: 
6811 11 aus Bimsbeton 	  12 + 
681119 andere 	  12 + 
6811 50 für andere Zwecke, einschließlich Ziergegenstände und dergleichen 	. 12 + 

6811 70 Kalksandsteine und andere Waren aus Kalksandmischung 	 12 + 

Waren aus Asbestzement, Zellulosezement oder dergleichen: 

Platten aller Art, Waren zu Bauzwecken, Rohre, Rohrformstücke, Rohrver
-

schlußstücke und Rohrverbindungsstücke, weder glasiert noch emailliert: 
6812 11 Platten aller Art  12 + 

681215 Rohre, Rohrformstücke, Rohrverschlußstücke und Rohrverbindungs

-

stücke 

	

 12 + 
681219 andere 	  12 + 
6812 90 andere Waren aus Asbestzement, Zellulosezement oder dergleichen . 	 12 + 

Bearbeiteter Asbest; Asbestwaren (z. B. Pappe, Fäden, Gewebe, Bekleidung, 
Kopfbedeckung, Schuhe), auch bewehrt, ausgenommen Waren der Tarifnr 	 
6814; Gemische auf der Grundlage von Asbest oder auf der Grundlage 
von Asbest und Magnesiumkarbonat und Waren daraus: 

bearbeiteter Asbest; Asbestwaren: 
6813 21 Fäden (Garne, Zwirne) 	  07 + 

6813  25 Schnüre, Seile, Geflechte und Dichtungsstreifen 	  07  

Gewebe: 
6813 41 mit Kautschuk getränkt 	  07 
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nicht mit Kautschuk getränkt: 
6813 45 gewebte Asbestfilztuche, wie sie üblicherweise auf Papier

-

maschinen verwendet werden 	  07 + 
6813 49 andere 	  07 + 

Papier, Pappe und Filz: 
6813 61 mit Kautschukzusatz 	  07 + 
6813 69 andere 	  07 + 
6813 70 andere Asbestwaren (z. B. Bekleidung, Kopfbedeckungen, Schuhe, 

Wärmeschutzdecken, technische Gegenstände); bearbeiteter Asbest 	. 	. 07 + 
6813 80 Gemische auf der Grundlage von Asbest oder auf der Grundlage von 

Asbest und Magnesiumkarbonat; Waren daraus 	  07 + 

6814 00 	Reibungsbeläge (z. B. Segmente, Scheiben, Ringe, Streifen, Tafeln, Platten, 
Rollen) für Bremsen, Kupplungen usw., auf der Grundlage von Asbest, 
anderen mineralischen Stoffen oder Zellstoff, auch in Verbindung mit 
Spinnstoffen oder anderen Stoffen 07 + 
Bearbeiteter Glimmer und Glimmerwaren, einschließlich Glimmer auf 
Papier oder Geweben (z. B. Mikanitplatten, Mikafolien): 

681510 Blätter und Plättchen ganz aus Glimmer, für einen bestimmten Zweck 
zugeschnitten 18 + 

6815 30 aus Glimmerschuppen oder -pulver mit oder ohne Bindemittel herge

-

stellte Blätter, auch auf Unterlagen aus Papier, Geweben usw. (z. B 	 
Mikanitplatten, Mikafolien) 	  18 + 

6815 90 andere 	  18 

Waren aus Steinen oder anderen mineralischen Stoffen (einschließlich 
Waren aus Torf), anderweit weder genannt noch inbegriffen: 

feuerfeste Waren, nur chemisch gebunden, noch nicht keramisch gebrannt: 
681611 magnesit-, dolomit- oder chromithaltig 12 + 
681619 andere 12 + 
6816 20 feuerfeste Waren, schmelzflüssig gegossen 	  12 + 
6816 50 Schmelzbasaltwaren 	  12 + 
6316 90 andere (z. B. Schlackenpflastersteine, Torfanzuchttöpfe) 12 + 

Kapitel 69 

Keramische Waren 

I. Wärmeisolierende und feuerfeste Waren 

690100 	Wärmeisolierende Steine, Platten, Fliesen und andere wärmeisolierende 
Waren aus Kieselgur, Tripel oder dergleichen 	  12 + 

Feuerfeste Steine, Platten, Fliesen und ähnliche feuerfeste Bauteile: 
6902 10 magnesit-, dolomit- oder chromithaltige Steine und ähnliche Bauteile 	 12 + 
6902 60 Silikasteine und ähnliche Bauteile 	  12 + 
6902 70 Schamottesteine und ähnliche Bauteile, mit einem Gehalt an Tonerde 

von 45 Gewichtshundertteilen oder weniger 	  12 + 
6902 90 andere feuerfeste Steine und ähnliche Bauteile 	  12 + 

Andere feuerfeste Waren (z. B. Retorten, Schmelztiegel, Muffeln, Ausgüsse, 
Stopfen, Stützen, Kapellen, Rohre, Schutzrohre, Stäbe): 

690310 magnesit-, dolomit- oder chromithaltige Waren 	  12 + 
6903 30 metalloxydhaltige und gesinterte Waren, mit einem Gehalt an Metall

-

oxyden von mehr als 90 Gewichtshunderteilen (z. B. Berylliumoxyd, 
Magnesiumoxyd, Spinell, Thoriumoxyd, Zirkonoxyd, Oxyde der seltenen 
Erden und chemisch gewonnenes Aluminiumoxyd) 	  13 + 

6903 50 graphithaltige oder Kohlenstoff in anderer Form enthaltende Waren 	 12 + 
6903 70 Schamottewaren mit einem Gehalt an Tonerde von 45 Gewichtshundert

-

teilen oder weniger 	  12 + 
6903 90 andere feuerfeste Waren 	  12 + 

II. Andere keramische Waren 

Mauerziegel (einschließlich Hourdis, andere Deckenziegel und dergleichen): 
690410 säurefeste Steine 12 + 
6904 50 Klinker 	  12 + 
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andere: 
6904 70 Vollmauerziegel 	  12 + 
6904 90 andere Mauerziegel 	  12 + 

Dachziegel, Bauzierate (z. B. Gesimse, Friese) und andere Baukeramik 
(z. B. Schornsteinaufsätze, Schornsteinrohre): 

Dachziegel: 
6905 11 Biberschwänze 	  12 + 
690519 andere Dachziegel 	  12 + 

6905 50 Bauzierate und andere Baukeramik 	  13 + 

Rohre, Rohrverbindungsstücke und andere Teile, für Kanalisation, Ent

-

wässerung oder zu ähnlichen Zwecken: 
6906 40 aus Steinzeug 	  12 + 

6906 90 andere 12 + 

Fliesen, gebrannte Pflastersteine, Boden- und Wandplatten, unglasiert: 
6907 10 Mosaik, mit einer Kantenlänge von 50 mm oder weniger 	  13 + 
6907 20 Spaltplatten 	  12 + 

andere: 
6907 51 Fliesen, Boden- und Wandplatten, mit einer Dicke von 20 mm oder 

weniger 	  13 
6907 59 andere 12 +* 

Fliesen, gebrannte Pflastersteine, Boden- und Wandplatten, glasiert: 
6908 10 Mosaik, mit einer Kantenlänge von 50 mm oder weniger 	 13 +* 
6908 20 Spaltplatten 	  12 + 

andere: 
6908 51 Fliesen, Boden- und Wandplatten, mit einer Dicke von 15 mm oder 

weniger 	  13 +* 
6908 59 andere 	  12 + 

Waren zu chemischen und anderen technischen Zwecken; Tröge, Wannen, 
und ähnliche Behältnisse für die Landwirtschaft; Krüge und ähnliche Be-
hältnisse zu Transport- oder Verpackungszwecken: 

Waren zu chemischen und anderen technischen Zwecken: 
aus feuerfesten Stoffen: 

690911 metalloxydhaltig und gesintert mit einem Gehalt an Metalloxyden 
von mehr als 90 Gewichtshunderteilen (z. B. Berylliumoxyd, 	Ma

-

gnesiumoxyd, Spinell, Thoriumoxyd, Zirkonoxyd, Oxyde der seltenen 
Erden und chemisch gewonnenes Aluminiumoxyd) 	  13 + 

6909 19 andere 12 + 
6909 40 aus Steinzeug 	  12 +*) 

aus Porzellan oder anderen keramischen Stoffen: 
6909 51 Laboratoriumsbedarf 	  13 +*) 
6909 59 andere Waren zu chemischen und anderen technischen Zwecken . 13 + 

6909 60 Tröge, Wannen und ähnliche Behältnisse für die Landwirtschaft 	 12 +* 
6909 80 Krüge und ähnliche Behältnisse zu Transport- oder Verpackungs

-

zwecken 	  13/12 + 

Ausgüsse, Waschbecken, Bidets, Klosettbecken, Badewannen und ähnliche 
Installationsgegenstände, zu sanitären oder hygienischen Zwecken: 

691010 aus Feuerton 	  13 + 
6910 70 aus Porzellan 	  13 
69 I 0 90 aus Steingut oder anderen keramischen Stoffen 	  13 + 

Geschirr, Haushalts- und Toilettengegenstände, aus Porzellan: 
Geschirr und Haushaltsgegenstände: 

undekoriert 	(weiß oder einfarbig): 
691111 Gaststätten-, Hotel-, Krankenhausgeschirr und ähnliches dickwan

-

diges Geschirr 	  13 +*) U 
6911 19 anderes Geschirr und Haushaltsgegenstände 	  13 +*) U 

dekoriert: 
691151 Gaststätten-, Hotel-, Krankenhausgeschirr und ähnliches dickwan

-

diges Geschirr 	  13 +*) U 
691159 anderes Geschirr und Haushaltsgegenstände 	  13 +*) U 
691180 Toilettengegenstände 	  13 + 

*) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland ein in der Länderliste B genanntes Land ist. 
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Geschirr, Haushalts- und Toilettengegenstände, aus anderen keramischen 
Stoffen: 

6912 10 aus Töpferton 	  13 + 

aus Steinzeug: 
6912 41 aus graublauem oder braunem Steinzeug 	  13 + 
6912 49 aus anderem Steinzeug (Feinsteinzeug) 	  13 +*) 

aus anderen keramischen Stoffen (z. B. aus Steingut, Halbporzellan): 
Geschirr und Haushaltsgegenstände: 

6912 71 undekoriert (weiß oder einfarbig) 	  13 +*) U 
6912 75 dekoriert 13 +*) U 
6912 80 Toilettengegenstände 	  13 + U 

Figuren, Phantasiegegenstände, Einrichtungs-, Zier- und Schmuckgegen

-

stände: 
691310 aus Töpferton 	  13 + 

aus Steinzeug: 
6913 41 aus graublauem oder braunem Steinzeug 	 13 + 
6913 49 aus anderem Steinzeug (Feinsteinzeug) 	  13 +*) 
6913 70 aus Porzellan 	  13 +*) U 
6913 90 aus anderen keramischen Stoffen 	(z. B. aus Steingut, Halbporzellan) . 13 +*) U 

Andere Waren aus keramischen Stoffen: 
6914 10 aus Töpferton 	  13 + 
6914 40 aus Steinzeug 	  13  
6914 70 hus Porzellan: 

1. Patentverschlüsse für Flaschen mit Metalldrahtmechanismus, Knöpfe 
und Köpfe für diese Verschlüsse 	  13 +*) U 

2 andere 	 . 13 + U 
6914 90 aus anderen keramischen Stoffen (z. B. aus Steingut, Halbporzellan) . 	 13 + 

Kapitel 70 

Glas und Glaswaren 

700100 	Scherben von Glaswaren und andere Abfälle und Scherben von Glas; 
Glas in Brocken (ausgenommen optisches Glas) 	  13 + 

7002 00 	Überfangglas in Brocken, Stangen, Stäben oder Röhren 	  13 + 

Glas in Stangen, Stäben, Röhren oder massiven Kugeln, nicht bearbeitet 
(ausgenommen optisches Glas): 

7003 10 Glasstangen, Glasstäbe 	  13 + 
7003 50 Glasröhren 13 + 
7003 80 massive Glaskugeln 	  13 + 

Gegossenes oder gewalztes Flachglas (auch bei der Herstellung bereits 
überfangen oder mit Drahteinlagen oder dergleichen verstärkt), nicht be-
arbeitet, in quadratischen oder rechteckigen Platten oder Scheiben: 

700410 Spiegelrohglas 	  13 + 

anderes Gußglas, glatt, gehämmert, geriffelt, gewellt oder mit sonstiger 
Oberflächenmusterung, auch sogenanntes Kathedralglas: 

7004 50 mit Drahteinlage (Drahtglas) oder dergleichen verstärkt 	 13 + 
anderes: 

7004 91 naturfarbig 13 + 
gefärbt: 

7004 95 durchscheinend 13 + 
7004 97 undurchsichtig 	  13 + 

Gezogenes oder geblasenes Flachglas, sogenanntes „Tafelglas" (auch bei 
der Herstellung bereits überfangen), nicht bearbeitet, in quadratischen 
oder rechteckigen Platten oder Scheiben: 

naturfarbig, mit einer Dicke: 
700511 von mehr als 4 mm (Dickglas) 	  13 + U 
7005 15 von mehr als 0,5 bis 4 mm 	  13 + U 
7005 19 von 0,5 mm oder weniger 	  13 + 

*) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland ein in der Länderliste B genanntes Land ist. 
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gefärbt: 
7005 91 Antikglas 	  13 + 
7005 99 anderes 	. 	. 	. 13 + 

Gegossenes oder gewalztes Flachglas und „Tafelglas" (auch bei der Her-
stellung bereits überfangen oder mit Drahteinlagen oder dergleichen ver-
stärkt), auf einer oder beiden Seiten geschliffen oder poliert, in quadra-
tischen oder rechteckigen Platten oder Scheiben: 

7006 10 mit Drahteinlage oder dergleichen verstärktes Spiegelglas (Drahtspiegel

-

glas), auch gefärbt 	  13 + 
7006 20 beiderseitig nur geschliffenes Spiegelglas (noch nicht poliert) 	 13 + 

anderes Spiegelglas: 
7006 91 naturfarbig 13 + 

gefärbt: 
7006 95 durchscheinend 13 + 
7006 97 undurchsichtig 	  13 + 

Gegossenes oder gewalztes Flachglas und „Tafelglas" (auch geschliffen 
oder poliert), anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten oder 
gebogen oder anders bearbeitet (z. B. mit abgeschrägten Rändern, 
graviert); Isolierflachglas aus mehreren Schichten; Kunstverglasungen: 

700710 Kunstverglasungen 13 + 
Isolierflachglas: 

7007 51 ohne Luftzwischenraum 	  13 + 
7007 55 mit Luftzwischenraum 	  13 + 

anderes Flach- und Tafelglas: 
7007 91 anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten 	  13 + 
7007 95 gebogen oder anders bearbeitet 	  13 + 

Vorgespanntes Einschichten-Sicherheitsglas und Mehrschichten-Sicherheits-
glas (Verbundglas), auch fassoniert: 

7008 10 vorgespanntes Sicherheitsglas 13 + 
7008 50 Verbundglas 13 + 

Spiegel aus Glas, auch gerahmt, einschließlich Rückspiegel: 
700910 nicht gerahmt 	  13 + 
7009 50 gerahmt 	  13 + 

Flaschen, Glasballons, Korbflaschen, Flakons, Industriekonservengläser, 
Töpfe, Tablettengläser und ähnliche Behältnisse zu Transport- oder Ver

-

packungszwecken, aus Glas; Stopfen, Deckel und andere Verschlüsse, aus 
Glas: 

7010 10 Korbflaschen und Glasballons, auch mit Umhüllungen 	  13 + 

Getränkeflaschen: 
weder umflochten noch umhüllt: 

7010 21 grün 13 + 
7010 23 braun 	  13 + 
1010 25 weiß (auch halbweiß) 1 3  + 

7010 29 andere 13 + 
7010 30 umflochten oder umhüllt 	  13 + 

7010 40 Konservenglas (z. B. für Gelee, Honig, Marmelade), ausgenommen Haus-
haltseinmachgläser (Warennr. 7013 10) 13 + 

7010 60 Medizin- und Verpackungsglas (Medizin-, Eng- 	und Weithalsflaschen, 
Homöopathengläser, Flakons und Behälter für kosmetische und pharma

-

zeutische Erzeugnisse und andere Behältnisse zu Transport- oder Ver

-

packungszwecken), ausgenommen Tablettengläser aus Röhren 	 13 
+ 

7010 91 Tablettengläser aus Röhren 	  13 + 
7010 99 andere (z. B. Verschlüsse) 13 + 

Offene unfertige Glaskolben und offene bearbeitete Glasröhren, ohne Aus-
rüstung, für elektrische Lampen, elektrische Röhren und dergleichen: 

7011 10 für Glühlampen 	  13 + 
7011 50 für Fernsehbildröhren 	  13 + 
7011 90 andere 	  13 + 

7012 00 	Glaskolben für Isolierbehälter, auch unfertig 13 -I- 

Glaswaren  zur Verwendung bei Tisch, in der Küche, bei der Toilette, im 
Büro, zum Ausschmücken von Wohnungen und zu ähnlichen Zwecken, aus-
genommen Waren der Tarifnr. 7019: 

701310 Haushaltseinmachgläser 13 + 
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andere: 
7013 30 in Verbindung mit anderen Stoffen 	  13 + 

nicht in Verbindung mit anderen Stoffen: 
nicht bearbeitet: 

aus Bleikristallglas: 
7013 51 mundgeblasen 	  13 + 
7013 55 gepreßt 	  13 + 

aus anderem Glas: 
7013 61 mundgeblasen 	  13 + U 
7013 65 gepreßt oder maschinell hergestellt 	  13 + U 

bearbeitet: 
aus Bleikristallglas: 

7013 71 mundgeblasen 	  13 + U 
7013 75 gepreßt 	  13 + 

aus anderem Glas: 
7013 81 mundgeblasen 	  13 + U 
7013 85 gepreßt oder maschinell hergestellt 	  13 + U 

Glaswaren für Beleuchtung, für Signalvorrichtungen oder zu optischen 
Zwecken, nicht aus optischem Glas, nicht optisch bearbeitet: 

Beleuchtungskörper (Leuchten) aus Glas: 
7014 11 mit elektrischer Ausrüstung 	  13 + 
701419 andere 13 + 

Glaswaren zur Ausstattung von Beleuchtungskörpern (Leuchten): 
Teile für Kristalleuchten: 

7014 21 Lüsterbehänge 	  13 + 
7014 29 andere 	  13 + 
7014 40 Lampenfüße 	  13 + 

andere (z. B. Glocken, Tulpen, Schalen) : 
7014 51 nicht bearbeitet 	  13 + 
7014 55 bearbeitet 	  13 + 

Glaswaren für Signalvorrichtungen oder zu optischen Zwecken: 
7014 81 Rückstrahlgläser 	  13 + 
7014 85 Linsen 	  13 + 
7014 89 andere (z. B. Scheinwerfer- und Signalgläser) 	  13 + 

Gläser für Uhren, für einfache Brillen und ähnliche Gläser, gewölbt, gebogen 
und dergleichen, einschließlich Hohlkugeln und Hohlkugelsegmente: 

Gläser für einfache Brillen: 
7015 51 weiß (ungefärbt) 	  13 + 
7015 55 gefärbt 13 + U 
7015 90 andere (z. B. Hohlkugeln, Hohlkugelsegmente, Uhrgläser) 	 13 + 

Betongläser, Glasbausteine, Glasfliesen, Glasdachziegel und andere Waren 
für Bauten und zu ähnlichen Zwecken, aus gegossenem oder geformtem 
Glas, auch mit Drahteinlagen oder dergleichen verstärkt; sogenanntes viel

-

zelliges Glas oder Schaumglas in Form von Blöcken, Tafeln, Platten und 
Isolierschalen: 

7016 10 Betongläser und Glasbausteine 	  13 + U 
7016 90 andere 13 + 

Glaswaren für Laboratorien und hygienische oder medizinische Bedarfs-
artikel aus Glas, auch mit Skalen oder Eichzeichen; Glasampullen: 

7017 10 aus geschmolzenem Siliziumdioxyd oder aus geschmolzenem Quarz. 	 13 + 
andere: 

7017 20 Glaswaren für Laboratorien 	  13 + U 
7017 30 hygienische oder medizinische Bedarfsartikel aus Glas 	  13 + 
7017 50 Glasampullen 	  13 + 

Optisches Glas und optische Elemente aus optischem Glas, nicht optisch 
bearbeitet; Rohlinge für medizinische Brillengläser: 

optisches Glas und optische Elemente aus optischem Glas, nicht optisch 
barbeitet: 

701811 weiß (ungefärbt) 	  13 + 
701815 gefärbt 13 + 
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Rohlinge für medizinische Brillengläser: 
7018 51 weiß (ungefärbt) 	  13 + U 

7018 55 gefärbt 13 + U 

Glasperlen, Nachahmungen von echten Perlen, Edelsteinen oder Schmuck

-

steinen und ähnliche Glaskurzwaren; Würfel, Steinchen, Plättchen, Bruch 
und Splitter, aus Glas (auch auf Unterlagen), für Mosaike und zu ähnlichen 
Zierzwecken; Glasaugen (einschließlich Augen für Spielzeug), ausgenom

-

men Prothesen; Erzeugnisse aus Glaskurzwaren; Phantasiewaren aus 
lampengeblasenem (gesponnenem) Glas: 

Glasperlen und Glassteine: 
7019 11 Nachahmungen von echten Perlen 	  13 +*) U 
7019 15 Glasperlen und Glassteine, geschliffen und mechanisch poliert 	. 	. 	. 	 13 + U 

701919 andere 	  13 + U 

Waren aus Glasperlen und Glassteinen: 
7019 21 aus Nachahmungen von echten Perlen 	  13 + U 
7019 29 andere 13 + U 
7019 40 Glasaugen, ausgenommen Prothesen (Warennr. 9019 50) 	  13 + 

7019 50 Ballotini (Glaskügelchen) 	  13 + 

7019 80 Glas für Mosaike und zu ähnlichen Zierzwecken, auch auf Unterlagen 
(Würfel, Steinchen, Plättchen, Bruch und Splitter) 	  13 + 

7019 90 andere 13 + U 

Glasfasern und Waren daraus: 
verspinnbare Glasfasern (Glasseide, Stapelfasern) und Waren daraus: 

7020 10 Glasseide, auch geschnitten; Glasstapelfasern (Vorgarn oder Lunte) . 	. 13 + 

7020 20 Fachmaterial, Glasseidenstränge (Rovings) 	  13 + 

7020 30 Garne und Zwirne 	  13 
7020 40 Glasseidenmatten, chemisch oder mechanisch gebunden 	 13 

7020 50 andere (z. B. Gewebe, Bänder, Litzen, Hohlschläuche, Kordeln) 	. 	. 	. 	. 13 + 
nicht verspinnbare Glasfasern (Glaswolle, Glaswatte) und Waren daraus: 

7020 70 Glaswolle und Glaswatte 	  13  + 
7020 80 Waren daraus (z. B. Matten, Matratzen, Platten, Rollfilze, Schnüre, 

Schalen, Vliese) 	  13 

Andere Glaswaren: 
Glaswaren zu industriellen oder gewerblichen Zwecken, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen: 

7021 11 Teile für Fernsehbildröhren (z. B. Bildschirme, Konusse, Hälse) 	. 	. 	. 13 + 
702115 Wasserstandsgläser 13 + 

702119 andere 13 + 
702190 andere Glaswaren 	  13 + U 

Abschnitt XIV 

Echte Perlen, Edelsteine, Schmucksteine 
und dergleichen, Edelmetalle, Edelmetallplattierungen, 

Waren daraus; Phantasieschmuck; Münzen 

Kapitel 71 

Echte Perlen, Edelsteine, Schmucksteine und dergleichen, Edel

-

metalle, Edelmetallplattierungen, Waren daraus; Phantasieschmuck 

I. Echte Perlen, Edelsteine, Schmucksteine und dergleichen 

Echte Perlen, roh oder bearbeitet, weder gefaßt noch montiert, auch wenn 
sie zur Erleichterung der Versendung vorübergehend aufgereiht, jedoch 
nicht einheitlich gebrauchsfertig zusammengestellt sind: 

7101 10 roh 	  19 + 
710150 bearbeitet 	  19 + 

*) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland ein in der Länderliste B genanntes Land ist. 
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Edelsteine und Schmucksteine, roh, geschliffen oder anders bearbeitet, 
weder gefaßt noch montiert, auch wenn sie zur Erleichterung der Versen

-

dung vorübergehend aufgereiht, jedoch nicht einheitlich gebrauchsfertig 
zusammengestellt sind: 

Diamanten: 
Schmuckdiamanten: 

710211 roh oder einfach gesägt, gespalten oder gerieben 	  12 + 
710215 anders bearbeitet (z. B. geschliffen) 	  19 -I- 

andere Diamanten: 
7102 31 roh oder einfach gesägt, gespalten oder gerieben 	  12 + 
7102 35 anders bearbeitet (z. B. geschliffen) 	  19 + 

Bergkristalle: 
7102 51 roh oder einfach gesägt, gespalten oder rauhgeschliffen 	 12 + 
7102 55 anders bearbeitet (z. B. geschliffen) 	  19 + 

andere Edelsteine und Schmucksteine: 
7102 91 roh oder einfach gesägt, gespalten oder rauhgeschliffen 	 12 + 

anders bearbeitet (z. 	B. geschliffen): 
7102 95 für Schmuckzwecke 	  19 + 
7102 99 andere 	  19 + 

Synthetische und rekonstituierte Steine, roh, geschliffen oder anders be

-

arbeitet, weder gefaßt noch montiert, auch wenn sie zur Erleichterung der 
Versendung vorübergehend aufgereiht, jedoch nicht einheitlich gebrauchs-
fertig zusammengestellt sind: 

710310 roh, raubgeschliffen oder gebohrt 	  12 + 
geschliffen: 

7103 95 für Schmuckzwecke 	  19 + 
7103 99 andere 	  19 + 

7104 00 	Pulver von Edelsteinen, Schmucksteinen oder synthetischen Steinen . 	. 	. 	.. 12 + 

II. Edelmetalle und Edelmetallplattierungen, unbearbeitet oder als Halbzeug 

Silber und Silberlegierungen, unbearbeitet oder als Halbzeug, auch ver-
goldet oder platiniert: 

710510 unbearbeitet 	  02 + 
als Halbzeug: 

7105 50 Blattsilber, auch auf Unterlagen befestigt 	  19 + 
7105 60 Silberpulver 	  19 + 
7105 90 anderes (z. B. Stangen, Drähte, Profile, Platten, Bleche, Bänder, Rohre) 02 + 

7106 00 	Silberplattierungen, unbearbeitet oder als Halbzeug 	  02 + 

Gold und Goldlegierungen, unbearbeitet oder als Halbzeug, auch platiniert: 
7107 10 unbearbeitet 	  02 + 

als Halbzeug: 
7107 50 Blattgold, auch auf Unterlagen befestigt 	  19 + 
7107 90 anderes (z. B. Stangen, Drähte, Profile, Platten, Bleche, Bänder, Rohre, 

Goldpulver) 	  02/19 + 

7108 00 	Goldplattierungen (auf unedlen Metallen oder auf Silber), unbearbeitet 
oder als Halbzeug 	  02 + 

Platin, Platinbeimetalle, ihre Legierungen, unbearbeitet oder als Halbzeug: 
Platin und Platinlegierungen: 

7109 11 unbearbeitet 	  02 + 
710915 als Halbzeug (z. B. Stangen, Drähte, Profile, Platten, Bleche, Bänder, 

Rohre) 02 -I- 
Platinbeimetalle  (Iridium, Osmium, Palladium, Rhodium, Ruthenium) und 
Platinbeimetallegierungen: 

7109 51 unbearbeitet 	  02 + 
7109 55 als Halbzeug (z. B. Stang en , Drähte, Profile, Platten, Bleche, Bänder, 

Rohre) 	  02 + 

7110 00 	Platin- und Platinbeimetallplattierungen (auf unedlen Metallen oder auf 
Edelmetallen), unbearbeitet oder als Halbzeug 	  0.2 + 
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Edelmetallasche und -gekrätz; Bearbeitungsabfälle und Schrott, von Edel-
metallen: 

Edelmetallasche und -gekrätz: 
7111 10 von Silber 	  02 + 
7111 20 von Gold 	  02 + 
7111 40 von Platin und Platinbeimetallen 	  02 + 

Bearbeitungsabfälle und Schrott, von Edelmetallen: 
7111 50 von Silber 	  02 + 
7111 60 von Gold 	  02 + 
7111 80 von Platin und Platinbeimetallen 	  02 + 

III. Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiedewaren und andere Waren 

Schmuckwaren und Teile davon, aus Edelmetallen oder Edelmetallplat-
tierungen: 

711210 aus Silber oder Silberplattierungen 	  19 + 
7112 30 aus Gold, Platin oder Platinbeimetallen 	  19 + 
7112 50 aus Gold-, Platin- oder Platinbeimetallplattierungen 	  19 + 

Gold- und Silberschmiedewaren und Teile davon, aus Edelmetallen oder 
Edelmetallplattierungen: 

Tafelgeräte: 
711311 Bestecke und Tafelhilfsgeräte 	  19 + 
711319 andere Tafelgeräte (z. B. Schüsseln, Karaffen, Becher) 	 19 + 
7113 90 andere Gold- und Silberschmiedewaren 	  19 + 

Andere Waren aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen: 
7114I0 aus Silber oder Silberplattierungen 	  19 + 
7114 40 aus Gold oder Goldplattierungen 	  19 + 
7114 60 aus Platin, Platinbeimetallen, Platin- oder Platinbeimetallplattierungen . 19 + 

Waren aus echten Perlen, Edelsteinen, Schmucksteinen, synthetischen oder 
rekonstituierten Steinen: 

in Verbindung mit unedlen Metallen, auch versilbert, vergoldet oder 
7115 20 platiniert 19 + 
7115 90 andere 	  19 + 

Phantasieschmuck: 
7116 01 in Verbindung mit Glas (z. B. aus Glas und Metall, aus Glas und 

Kunststoff) 13 + 
nicht in Verbindung mit Glas 

ganz oder teilweise aus unedlen Metallen: 
7116 31 versilbert, vergoldet oder platiniert 	  19 + 
7116 39 andere 	  19 + 
7116 90 aus anderen Stoffen (z. B. aus Bein und Bernstein, aus Perlmutter 

und Kunststoff) 	  19 + 

Kapitel 72 

Münzen 

Münzen: 
7201 01 aus Silber 	  02 + 
720102 aus Gold 	  02 + 
720109 andere 	  02 + 
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Abschnitt XV 

Unedle Metalle und Waren daraus 

Kapitel 73 

Eisen und Stahl 

Roheisen (einschließlich Spiegeleisen) in Barren, Massein, Flossen oder 
dergleichen, auch in formlosen Stücken: 

7301 50 Spiegeleisen 	  01 + U*) 
Hämatitroheisen (einschließlich Stahlroheisen): 

7301 61. mit einem Gehalt an Mangan von mehr als 1,50 Gewichtshundertteilen 01 + U*) 
730169. mit einem Gehalt an Mangan von 1,50 Gewichtshundertteilen oder 

weniger 	  01 + U*) 

Handelt es sich bei den Erzeugnissen der Warennrn. 7301 61 und 7301 69 um Holzkohlenroheisen, so ist 
dies in der Warenbenennung anzugeben und außerdem der sechsstelligen Warennummer als siebente 
Stelle die Kennziffer „1" anzufügen. 

phosphorhaltiges Roheisen (einschließlich Ferrophosphor) : 
7301 71 mit einem Gehalt an Silizium von 1 Gewichtshundertteil oder weniger 01 + U*) 
7301 79 mit einem Gehalt an Silizium von mehr als 1 Gewichtshundertteil 	. 	 01 + U*) 

anderes Roheisen: 
7301 91 mit einem Gehalt an Titan von 0,30 bis 1 Gewichtshundertteil und an 

Vanadin von 0,50 bis 1 Gewichtshundertteil 	  01 + 
730199 anderes 	  01 + 

Ferrolegierungen: 
Ferromangan: 

7302 11 mit einem Gehalt an Kohlenstoff von mehr als 2 Gewichtshundertteilen 
(hochgekohltes Ferromangan) 	  01 + 

730219 anderes 	  01 + U 
7302 23 Ferroaluminium und Ferrosiliziumaluminium 	  01 + 
7302 28 Ferrosiliziummanganaluminium 	  01 + 

Ferrosilizium mit einem Gehalt an Silizium: 
7302 31 von 15 Gewichtshundertteilen oder weniger 	  01 + U 
7302 32 von mehr als 15 bis 30 Gewichtshundertteilen 	  01 + U 
7302 33 von mehr als 30 bis 50 Gewichtshundertteilen 	  01 + U 
7302 38 von mehr als 50 Gewichtshundertteilen 	  01 + U 
7302 40 Ferrosiliziummangan 	  01 + 
7302 51 Ferrochrom 01 + U 
7302 55 Ferrosiliziumchrom 	  01 + 
7302 60 Ferrotitan und Ferrosiliziumtitan 	  01 + 
7302 70 Ferrowolfram und Ferrosiliziumwolfram 	  01 + U 
7302 81 Ferromolybdän 	  01 + 
7302 83 Ferrovanadin 	  01 + 
7302 91 Ferrotantal 01 + 
7302 93 Ferroniobium 	  01 + 
7302 95 Ferronickel 01 + 
7302 99 andere 	  01 + 

Bearbeitungsabfälle und Schrott, von Eisen oder Stahl: 
7303 01 weder sortiert noch klassiert 	  01 + 

sortiert oder klassiert: 
aus Gußeisen: 

7303 11 Brandguß 	  01 + 
7303 13 Späne 	  01 + 
7303 19 anderer Schrott aus Gußeisen 	  01 + 
7303 95 aus verzinntem Stahl 01 + 
7303 99 andere 01 + 

*) Bei Einfuhren aus dem freien Verkehr eines Mitgliedslandes der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl unter Vorlage einer Frei-
verkehrsbescheinigung ist ein Ursprungszeugnis nicht erforderlich. 
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Eisen und Stahl, gekörnt, auch zerkleinert oder nach Korngröße sortiert: 
7304 10 aus Gußeisen oder aus schmiedbarem Guß 	  01 + 
7304 80 aus Stahl (anderer als Stahlguß) 	  01 + 

Eisenpulver und Stahlpulver; Eisenschwamm und Stahlschwamm: 
Eisenpulver und Stahlpulver: 

730511 grob 01 + 
7305  19 anderes 	  19  + 
7305 50 Eisenschwamm und Stahlschwamm 	  01 + 

Rohluppen, Rohschienen, Rohblöcke (Ingots), auch formlose Stücke, aus 
Eisen oder Stahl: 

730610 Rohluppen und Rohschienen 	  01 + 
7306 50 Rohblöcke und Rohbrammen 	  01 + 
7306  90 formlose Stücke 	  01 + 

Vorblöcke (Blooms), Knüppel, Brammen und Platinen, aus Stahl; Stahl, nur 
vorgeschmiedet oder gehämmert (Schmiedehalbzeug): 

Vorblöcke: 
7307 23 gewalzt 	  01 + 
7307 25 geschmiedet 	  01 + 

Knüppel: 
7307 33 gewalzt 	  01 + 

+ 7307 35 geschmiedet 	  01 
Brammen: 

7307 63 gewalzt 	  01 + 
7307 65 geschmiedet 	  01 + 

Platinen: 
7307 73 gewalzt 	  01 + 
7307 75 geschmiedet 	  01 + 
7307 90 Schmiedehalbzeug 	  01 + 

Warmbreitband aus Stahl, in Rollen: 
nicht plattiert, mit einer Breite: 

730818 von weniger als 1,5 m 	  01 
+ 730819 von 1,5 m oder mehr 	  01 

7308 80 plattiert 	  01 + 

Breitflachstahl: 
730919 nicht plattiert 01 + 

7309 80 plattiert 	  01 + 

Stabstahl, warm gewalzt, warm stranggepreßt oder geschmiedet (einschließ

-

lich Walzdraht); Stabstahl, kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt; Hohl

-

bohrerstäbe aus Stahl, zum Herstellen von Bohrern und Bohrstangen für 
Bergwerke geeignet: 

7310 01 Stahlmahlkörper (Cylpebs), deren Länge größer ist als ihr Durchmesser 
(andere: Warennr. 7340 50) 	  19 + 

andere: 
nur warm gewalzt oder nur warm stranggepreßt: 

731010 Walzdraht 01 + 
7310 20 Stabstahl, massiv 01 + 
7310 30 Hohlbohrerstäbe 	  01  + 
7310 50 nur geschmiedet 	  01 + 
7310 60 nur kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt 	  19 + 

plattiert oder mit Oberflächenbearbeitung: 
nur plattiert: 

warm gewalzt oder warm stranggepreßt: 
7310 72 Walzdraht 	  01 + 
7310 75 andere 	  01 + 
7310 76 kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt 	  02 + 

andere (z. B. poliert, überzogen): 
7310 81 warm gewalzt oder warm stranggepreßt 	  01 + 
7310 86 kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt 	  19 + 

Enthalten die Erzeugnisse der Warennrn. 7306 10 bis 7314 56 weniger als je 0,04 Gewichtshundertteile 
Schwefel und Phosphor, jedoch weniger als 0,07 Gewichtshundertteile Schwefel und Phosphor insgesamt, 
so ist dies auch in der Warenbenennung anzugeben und außerdem der sechsstelligen Warennummer als 
siebente Stelle die Kennziffer ,1" anzufügen. 
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Profile aus Stahl, warm gewalzt, warm stranggepreßt, geschmiedet, kalt 
hergestellt oder kalt fertiggestellt; Spundwandstahl, auch gelocht oder aus 
zusammengesetzten Elementen hergestellt: 

Profile: 
nur warm gewalzt oder nur warm stranggepreßt: 

U-, I- oder H-Profile, mit einer Höhe1) : 
7311 21 von weniger als 80 mm 	  01 + 

von 80 mm oder mehr: 
731123 Breitflanschträger 01 + 
7311 25 andere 	  01 + 
731127 Zoreseisen 	  01 + 
7311 29 andere nur warm gewalzte oder nur warm stranggepreßte Profile 01 + 
731130 nur geschmiedet 	  01 + 

nur kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt: 
731153 nur kalt gewalzt 	  19 + 
7311 59 nur anders kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt 	  19 + 

plattiert oder mit Oberflächenbearbeitung: 
nur plattiert: 

7311 65 warm gewalzt oder warm stranggepreßt 	  01 + 
731167 kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt 02 + 

andere (z. B. poliert, überzogen): 
731168 kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt, nicht plattiert 	 19 + 
731169 andere 	  01 + 
731195 Spundwandstahl 	  01 + 

Bandstahl, warm oder kalt gewalzt: 
7312 10 nur warm gewalzt, auch entzundert (dekapiert) 	  01 + 

nur kalt gewalzt, auch entzundert (dekapiert): 
7312 33 in Rollen, zum Herstellen von Weißband 	  01 + 
7312 39 anderer 	  19 + 

plattiert, überzogen oder mit anderer Oberflächenbearbeitung: 
nur plattiert: 

7312 53 warm gewalzt 	  01 + 
7312 54 kalt gewalzt 	  02 + 

verzinnt: 
7312 63 Weißband 	  01 + 
7312 64 anderer 	 . 	  01 + 

verzinkt oder verbleit: 
7312 81 warm gewalzt 	  01 + 
7312 82 kalt gewalzt 	  19 + 
7312 89 anders überzogen oder mit anderer Oberflächenbearbeitung (z, B. ver

-

silbert, vergoldet, platiniert, emailliert, verkupfert, künstlich oxydiert, 
lackiert, vernickelt, verniert, parkerisiert, bedruckt, poliert) 	 19/02 + 

7312 99 anders bearbeitet (z. B. perforiert, abgeschrägt, gebördelt) 	 19/01 + 
Bleche aus Stahl, warm oder gewalzt: 

Elektrobleche: 
7313 02 mit einem Ummagnetisierungsverlust von 0,75 Watt oder weniger je 

kg, unabhängig von ihrer Dicke 	  01 + 
andere, mit einer Dicke: 

7313 04 von mehr als 1 mm 	  01 + 
7313 05 von 1 mm oder weniger 	  01 + 

1) Bei den U-, I- und H-Profilen ist die Höhe der Abstand zwischen den parallelen Außenflächen der beiden Flanschen. 
*) Elektrobleche mit einem Ummagnetisierungsverlust von 0,75 Watt oder weniger je kg, die im Rahmen von Zollkontingenten aus anderen 
Ländern als den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft für Koh!e und Stahl eingeführt worden sind dürfen nicht wieder ausgeführt 
werden. 

Enthalten die Erzeugnisse der Warennrn. 7306 10 bis 7314 56 weniger als je 0,04 Gewichtshundertteile 
Schwefel und Phosphor, jedoch weniger als 0,07 Gewichtshundertteile Schwefel und Phosphor insgesamt, 
so ist dies auch in der Warenbenennung anzugeben und außerdem der sechsstelligen Warennummer als 
siebente Stelle die Kennziffer .1" anzufügen. 
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andere Bleche: 
nur warm gewalzt, nicht entzundert (dekapiert), mit einer Dicke: 

7313 11 von 4,76 mm oder mehr 	  01 + 
731313 von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,76 mm 	  01 + 
731315 von 2 mm oder mehr, jedoch weniger als 3 mm 	  01 + 
731316 von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 2 mm 	  01 + 
731318 von 0,50 mm bis 1 mm 01 + 
7313 19  von weniger als 0,50 mm 	  01 + 

nur warm gewalzt und entzundert (dekapiert), mit einer Dicke: 
7313 21 von 4,76 mm oder mehr 	  01 + 
7313 23 von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,76 mm 	  01 + 
7313 25 von 2 mm oder mehr, jedoch weniger als 3 mm 	  01 + 
7313 26 von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 2 nim 	  01 + 
7313 28 von 0,50 mm bis 1 mm 	  01 + 
7313 29 von weniger als 0,50 mm 	  01 + 

nur kalt gewalzt, auch entzundert (dekapiert), mit einer Dicke: 
7313 41 von 3 mm oder mehr 	  01 + 
7313 45 von 2 mm oder mehr, jedoch weniger als 3 mm 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	 01 + 
7313 46 von mehr als I mm, jedoch weniger als 2 mm 	  01 + 
7313 48 von 0,50 mm bis 1 mm 	  01 + 
7313 49 von weniger als 0,50 mm 	  01 + 

7313 51 nur glänzend gemacht, poliert oder hochglanzpoliert 	  01 + 

plattiert, überzogen oder mit anderer Oberflächenbearbeitung: 
verzinnt: 

7313 71 Weißbleche 	  01  + 
7313 73 andere 	  01 + 

7313 75 verzinnt und bedruckt 	  01 + 

verzinkt: 
7313 85 Wellbleche 	  0 1  + 
7313 86 andere 	  01 + 

7313 87 verbleit  	01 + 

7313 88 versilbert, vergoldet, platiniert oder emailliert, auch anders als 
quadratisch oder rechteckig zugeschnitten 	  19,1 02 + 

7313 89 andere (z. B. verkupfert, künstlich oxydiert, lackiert, vernickelt, ver-
niert, plattiert, parkerisiert) 01 + 

anders bearbeitet: 	 

7313 94 nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten, ausgenom

-

men vergoldete, versilberte, platinierte oder emaillierte Bleche 
(Warennr 7318 88) 	  01 + 

7313  99 perforiert, gebogen, tiefgezogen, ziseliert, graviert, guillochiert oder 
anders bearbeitet, ausgenommen nur durch Walzen verformte Bleche 19 + 

Draht  aus Stahl, auch überzogen, ausgenommen isolierte Drähte für die 
Elektrotechnik: 

Draht zum Schweißen, ausgenommen mit Dekapier - oder Flußmitteln 
überzogener oder gefüllter Draht (Tarifnr. 8315) : 

731411 Autogenschweißdraht 	  19 + 
731413 nackte Schweißelektroden 	  19 + 
731415 Schweißelektrodenkerndraht 	  19 + 

anderer Draht: 
nicht plattiert und nicht oberflächenbearbeitet (z. B. rötlichblank und 
weißblank, blank- oder schwarzgeglüht, gekälkt), mit einer größten 
Abmessung im Querschnitt: 

7314 31 von 3,4 mm oder mehr 	  19 + 

Enthalten  die Erzeugnisse der Warennrn. 7306 10 bis 7314 56 weniger als je 0,04 Gewichtshundertteile 
Schwefel und Phosphor, jedoch weniger als 0,07 Gewichtshundertteile Schwefel und Phosphor insgesamt, 
so ist dies auch in der Warenbenennung anzugeben und au3erdem der sechsstelligen Warennummer als 
siebente Stelle die Kennziffer „1" anzufügen. 
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7314 33 von 1,2 mm oder mehr, jedoch weniger als 3,4 mm 	  19 + 7314 36 von weniger als 1,2 mm 	  19 + 
7314 41 plattiert 	  02 

oberflächenbearbeitet (z. B. poliert, verzinkt, verzinnt, verkupfert), mit 
einer größten Abmessung im Querschnitt: 

7314 53 von 1,2 mm oder mehr 	  19 + 
7314 56 von weniger als 1,2 mm 	  19 + 

Enthalten die Erzeugnisse der Warennrn. 7306 10 bis 7314 56 weniger als je 0,04 Gewichtshundertteile 
Schwefel und Phosphor, jedoch weniger als 0,07 Gewichtshundertteile Schwefel und Phosphor insgesamt, 
so ist dies auch in der Warenbenennung anzugeben und außerdem der sechsstelligen Warennummer als 
siebente Stelle die Kennziffer „1" anzufügen. 

Qualitätskohlenstoffstahl und legierte Stähle, in den in den Tarifnrn. 7306 
bis 7314 aufgeführten Formen: 

Rohblöcke, Vorblöcke, Knüppel, Brammen und Platinen: 
7315 01 geschmiedet 	  01  

andere: 
7315 05 Rohblöcke. Rohbrammen und formlose Stücke 	  01 + 
7315 07 Vorblöcke :  Knüppel, Brammen und Platinen 	  01 + 
731511 Schmiedehalbzeug 	  01 + 
7315 16 Warmbreitband, in Rollen 01 + 
731519 Breitflachstahl 	  01 + 
7315  22 Walzdraht 01 + 

Stabstahl, massiv: 
7315 23 nur geschmiedet 	  01 
7315 24 nur warm gewalzt oder nur warm stranggepreßt 01 + 
7315 25 nur kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt 	  19 

Stabstahl, plattiert oder mit Oberflächenbearbeitung (z. B. poliert, 
überzogen): 

nur plattiert: 
7315 26 warm gewalzt oder warm stranggepreßt 	  01 + 
7315 27 kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt 02 

andere (z. B. poliert, überzogen): 
731528 warm gewalzt, warm stranggepreßt oder geschmiedet 	 01 + 
7315 29 kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt 19 
7315 31 Hohlbohrerstäbe 	  01 

Profile: 
7315 33 nur geschmiedet 	  01 + 
7315 34 nur warm gewalzt oder nur warm stranggepreßt 	 	. 01 + 
7315 42 nur kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 19 

andere Profile (z. B. überzogen oder mit anderer Oberflächenbearbeitung): 
7315 44 warm gewalzt, warm stranggepreßt oder geschmiedet 	 01 + 
7315 49 kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt 	  19/02 + 

Bandstahl: 
7315 51 nur warm gewalzt, auch entzundert (dekapiert) 	  01 + 

nur kalt gewalzt, auch entzundert (dekapiert): 
7315 54 Elektrobänder mit einem von ihrer Dicke unabhängigen Ummagneti

-

sierungsverlust von 0,75 Watt oder weniger je kg 	  19 + 
7315 56 Heizleiterbänder (Heizleiterlegierungen nach DIN 17470) 	 19 + 
7315 58 andere 	  19 

plattiert, überzogen oder mit anderer Oberflächenbearbeitung: 
nur plattiert: 

7315 6: warm gewalzt 	  01 
7315 62 kalt gewalzt 	  02 

Bei den Erzeugnissen der Warennrn. 7315 01 bis 7315 99 ist In der Warenbenennung auch die Edelstahlsorte 
anzugeben und außerdem der sechsstelligen Warennummer als siebente Stelle die auf Seite 157 unter 
„Zur Beachtung" genannte Kennziffer anzufügen. 
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1315 66 anderer (z. B. überzogen oder mit anderer Oberflächenbearbeitung) 19/01 + 
7315 67 anders bearbeitet (z. B. perforiert, abgeschrägt, gebördelt) 	 19/01 + 

Bleche:  
Elektrobleche: 

7315 70 mit einem Ummagnetisierungsverlust von 0,75 Watt oder weniger 
je kg, unabhängig von ihrer Dicke 	  01 +*) 

7315 71 andere 	  01 + 

andere Bleche: 
nur warm gewalzt, nicht entzundert (dekapiert), mit einer Dicke: 

7315 72 von 4,76 mm oder mehr 	  01 + 
7315 73 von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,76 mm 	 01 + 
7315 74 von weniger als 3 mm 	  01 + 

nur warm gewalzt und entzundert (dekapiert), mit einer Dicke: 
7315 75 von 4,76 mm oder mehr 	  01 + 
7315 76 von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,76 m in 	  01 + 
7315 77 von weniger als 3 mm 	  01 + 

nur kalt gewalzt, auch entzundert (dekapiert), mit einer Dicke: 
7315 78 von 3 mm oder mehr 	  01 + 
7315 79 von weniger als 3 mm 	  01 

*) Elektrobleche mit einem Ummagnetisierungsverlust von 0,75 Watt oder weniger je kg, die im Rahmen von Zollkontingenten aus anderen 
Ländern als den Mitgliedstatten der Europäischen Gemeinschah für Kohle und Stahl eingeführt worden sind dürfen nicht wieder ausgeführt 
werden. 

ZUR BEACHTUNG! 

Bel den Erzeugnissen der Warennrn. 7315 01 bis 7315 99 ist in der Warenbenennung auch die Stahlsorte 
anzugeben und außerdem der sechsstelligen Warennummer als siebente Stelle je nach der chemischen 
Zusammensetzung folgende Kennziffer anzufügen: 

A. aus Qualitätskohlenstoffstahl 	  0  
B. aus legiertem Stahl: 

1. aus Schnelldrehstahl 	 1 
2. aus nichtrostendem Stahl: 

a) nickellegiert 	.  	 2  
b) anderer  	 3 

3. aus Wälzlagerstahl 	  4 
4. aus legiertem Stahl, allgemein „Baustahl" genannt oder aus anderem legierten Sonderstahl: 

a) mit einem Gehalt von weniger als je 0,04 Gewichtshundertteilen Schwefel und Phosphor, 
jedoch weniger als 0,07 Gewichtshundertteilen Schwefel und Phosphor insgesamt: 
1. nickellegiert 	 5 
2. anderer     6 

b) mit anderem Schwefel- und Phosphorgehalt 	  7 
5. aus anderem legierten Stahl: 

a) nickellegiert  	8 
b) anderer  9 

ANMERKUNG 
Wegen der Begriffsbestimmung für legierten Stahl, legierten Stahl (allgemein Baustahl" genannt), legierten 
Sonderstahl und Qualitätskohlenstoffstahl wird auf Vorschrift 1 d und 1 e zu Kap. 73 des Zolltarifs verwie-
sen. Darüber hinaus gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

Schnelldrehstahl der Kennziffer 1 ist ein legierter Sonderstahl mit einem Gehalt an Wolfram, Molybdän 
und/oder Vanadin von insgesamt 7 Gewichtshundertteilen oder mehr; 
Nichtrostender Stahl der Kennziffern 2 und 3 ist ein legierter Sonderstahl mit einem Gehalt von weniger 
als 0,6 Gewichtshundertteilen Kohlenstoff und mehr als 10 Gewichtshundertteilen Chrom, unabhängig 
von anderen Legierungselementen; 
Wälzlagerstahl der Kennziffer 4 ist ein legierter Sonderstahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 
0,90 bis 1,15 Gewichtshundertteilen, an Chrom von 0,50 bis 2 Gewichtshundertteilen, auch mit einem 
Gehalt an Molybdän von 0,50 Gewichtshundertteilen oder weniger. 

Als nickellegiert gelten Stähle mit einem Nickelanteil von 0,50 Gewichtshundertteilen oder mehr. 
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plattiert, überzogen, poliert oder mit anderer Oberflächenbearbeitung: 
7315 81 nur plattiert 	  01 + 
7315 84 überzogen, poliert oder mit anderer Oberflächenbearbeitung . 		 01 + 

anders bearbeitet: 
7315 86 nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten 	 01 + 
7315 88 perforiert, gebogen, tiefgezogen, ziseliert, graviert, guillochiert 

oder anders bearbeitet, ausgenommen nur durch Walzen verformte 
Bleche 	  01 + 

Draht, auch überzogen, ausgenommen mit Fluß- oder Dekapiermitteln 
umhüllter oder gefüllter Schweiß- und Lötdraht (Tarifnr. 8315) und 
isolierte Drähte für die Elektrotechnik (Tarifnr. 8523): 

nicht plattiert: 
7315 90 Heizleiterdraht nach DIN 17470 	  19 + 
7315 91 Autogenschweißdraht 19 + 
7315 93 nackte Schweißelektroden 	  19 + 
7315 95 Schweißelektrodenkerndraht 	  19 + 

anderer Draht: 
7315 96 nicht oberflächenbearbeitet (z. B. weißblank, rötlichblank, blank- 

oder schwarzgeglüht, gekälkt) 	  19 + 
7315 98 oberflächenbearbeitet 19 + 
7315 99 plattiert 	  02 + 

Bei den Erzeugnissen der Warennrn. 7315 01 bis 7315 99 ist in der Warenbenennung auch die Edelstahlsorte 
anzugeben und außerdem der sechsstelligen Warennummer als siebente Stelle die auf Seite 157 unter 
„Zur Beachtung" genannte Kennziffer anzufügen. 

Oberbaumaterial für Bahnen, aus Stahl: Schienen, Leitschienen, Weichen

-

zungen, Herzstücke, Kreuzungen, Weichen, Zungenverbindungsstangen, 
Zahnstangen; Bahnschwellen, Laschen, Unterlagsplatten, Klemmplatten, 
Spurplatten und Spurstangen für die Verlegung und Befestigung von 
Schienen: 

Schienen: 
7316 01 Stromschienen mit einem Leiter aus NE-Metall 	  18 + 
7316 08 Leitschienen 	  01 + 

andere Schienen, mit einem Gewicht je lfd. Meter: 
von 20 kg oder mehr: 

7316 11 neu 	  01 + 
731612 gebraucht 	  01 + 

von weniger als 20 kg: 
731615 neu 	  01 + 
731616 gebraucht 	  01 + 

Bahnschwellen, mit einem Gewicht je lfd. Meter: 
7316 21 von 15 kg oder mehr 	  01 + 
7316 25 von weniger als 15 kg 	  01 + 

Laschen: 
7316 31 gewalzt 	  01 + 
7316 35 andere 19 + 

Unterlagsplatten: 
7316 41 gewalzt 	  01 + 
7316 45 andere 19 + 
7316 60 Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und andere 

Ersatz- und Einzelteile von Weichen und Kreuzungen, auch zerlegt, ein- 
oder ausgehende Weichen und Kreuzungen, ausgenommen einbaufertig 
auf Schwellen, Platten oder ähnlichen Unterlagen befestigte Weichen und 
Kreuzungen (Tarifnr. 8610) 16 + 

7316 92 Zahnstangen, Spurstangen und Spurplatten 	  19 + 
7316 93 Klemmplatten 19 + 
7316 99 anderes Oberbaumaterial 	  19 + 

Rohre aus Gußeisen: 
7317 10 Druckrohre 	  01 + 
7317 50 Abflußrohre 	  01 + 
7317 90 andere Bußeiserne Rohre 	  01 + 
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Rohre (einschließlich Rohrluppen) aus Stahl, ausgenommen Waren der 
Tarifnr. 7319: 

gerade Rohre von gleichmäßiger Dicke, roh: 
aus legiertem Stahl oder aus Qualitätskohlenstoffstahl: 

nahtlos (z. B. gewalzt, warm gezogen, kalt gezogen, gegossen, 
gepreßt) : 

7318 05 aus Wälzlagerstahl 	  01 + 
aus anderem legierten Stahl oder aus Qualitätskohlenstoffstahl: 

731812 kalt gezogen (Präzisionsstahlrohre) 	  19 + 
731819 andere 	  01 + 

geschweißt: 
7318 21 preßgeschweißt (feuergeschweißt, wassergasüberlapptgeschweißt 

oder elektrisch widerstandsgeschweißt) 	  01 + 
7318 23 schmelzgeschweißt (autogengeschweißt oder elektrisch lichtbogen

-

geschweißt) 	  19 + 
7318 25 geschweißt und kalt nachgezogen (Präzisionsstahlrohre) 	 ig + 
7318 29 andere (z. B. mit einfach aneinandergelegten Rändern, genietet, ge

-

hakt, gefalzt, gerollt) 	  19 + 
aus anderem Stahl: 

nahtlos (z. B. gewalzt, warm gezogen, kalt gezogen, gegossen, 
gepreßt) : 

7318 32 kalt gezogen (Präzisionsstahlrohre) 	  19 + 
7318 39 andere 	  01 + 

geschweißt: 
7318 41 preßgeschweißt (feuergeschweißt, wassergasüberlapptgeschweißt 

oder elektrisch widerstandsgeschweißt) 	  01 + 
7318 43 schmelzgeschweißt (autogengeschweißt oder elektrisch lichtbogen

-

geschweißt) 	  19 + 
7318 45 geschweißt und kalt nachgezogen (Präzisionsstahlrohre) 	 19 + 
7318 47 mit einfach aneinandergelegten Rändern, nicht geschweißt (Schlitz

-

rohre) 	  19 + 
7318 49 andere (z. B. genietet, genagelt, gehakt, auch gelötet) 	 19 + 

Rohre, besonders geformt oder bearbeitet: 
aus legiertem Stahl oder aus Qualitätskohlenstoffstahl: 

nahtlos (z. B. gewalzt, warm gezogen, kalt gezogen, gegossen, 
gepreßt) : 

7318 52 kalt gezogen (Präzisionsstahlrohre) 	  19 + 
7318 59 andere 	  01 + 
7318 60 geschweißt 	  19/01 + 
7318 70 andere 19 + 

aus anderem Stahl: 
7318 81 Rohre für elektrische Leitungen, ohne Isolation, ohne Zubehör 	. 	. 	. 18 + 

andere: 
nahtlos (z. B. gewalzt, warm gezogen, kalt gezogen, gegossen, 
gepreßt) : 

7318 82 kalt gezogen (Präzisionsstahlrohre) 	  19 + 
7318 89 andere 	  01 + 

geschweißt: 
7318 91 preßgeschweißt (feuergeschweißt, wassergasüberlapptgeschweißt 

oder elektrisch widerstandsgeschweißt) 	  01 + 
7318 93 schmelzgeschweißt (autogengeschweißt oder elektrisch licht

-

bogengeschweißt) 	  19 + 
7318 95 geschweißt und kalt nachgezogen (Präzisionsstahlrohre) 	. 	. 	. 	. 19 + 
7318 97 mit einfach aneinandergelegten Rändern, nicht geschweißt (Schlitz

-

rohre) 	  19 + 
7318 99 andere (z. B. genietet, genagelt, gehakt, auch gelötet) 	 19 + 

7319 00 	Druckrohrleitungen aus Stahl, auch mit Eisenringen verstärkt, für Wasser

-

kraftwerke     16 + 

Rohrformstücke, Rohrverschlußstücke und Rohrverbindungsstücke (Nippel, 
Kniestücke, Kupplungen, Muffen, Flanschen und dergleichen), aus Eisen 
oder Stahl: 

7320 01 für Rohre für elektrische Leitungen ohne Isolation (z. B. Verbindungs

-

muffen, Bogen, Nippel, T- und Winkelstücke) 	  18 + 
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andere Rohrformstücke, Rohrverbindungsstücke und Rohrverschlußstücke: 
aus Gußeisen: 

7320 11 für Druckleitungen 	  01 + 
732015 für Abflußleitungen 	  01 + 
732019 andere 	  01 + 

7320 30 aus Temperguß oder Stahlguß (z. B. Tempergußfittings) 	 01 + 

aus Stahl, ausgenommen Stahlguß: 
7320 91 Rohrformstücke 01/19 + 
7320 93 Fittings 	  19 + 
7320 95 Flanschen und Bunde 	  19 + 
7320 99 andere 19 + 

Konstruktionen, auch unvollständig, 	auch nicht zusammengesetzt, sowie 
Teile von Konstruktionen (z. B. Schuppen, Brücken und Brückenteile, 
Schleusentore, Türme, Masten, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Bedachungen, Tür- 
und Fensterrahmen, Läden, Geländer, Gitter), aus Eisen oder Stahl; zu 
Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Bänder, Stäbe, Profile, Rohre 
usw., aus Eisen oder Stahl: 

7321 10 Brücken, auch bewegliche (Klapp-, Dreh-, Hub- und schwimmende Brük-
ken), für Eisenbahn-, Hoch- und Industriebahn-, Kanal-, Straßen-, Wege- 
und Fußgänger-Überführungen sowie deren Einzel- und Ersatzteile (ein-
schließlich Brückengeländer, Brückenauflager und Verankerungen), aus-
genommen Signalbrücken, Brücken für Rohr- und Kabelleitungen (Waren-
nr. 7321 40), Landebrücken (Warennr. 7321 50), Brücken für Drehscheiben 
(Warennr 8610 30) und Pontons (Kap. 89) 	  16 + 

7321 20 Hallen (z. B. Ausstellungshallen, Fabrikationshallen, Markthallen, Bahn

-

hofshallen, Lagerhallen); Stahlskelettkonstruktionen für Geschäfts-, Ver

-

waltungs-, Fabrik- und Wohnbauten; Stütz- 	und Trägerkonstruktionen 
für Gebäude aller Art; Konstruktionen für Theaterbühnen; Dachkon

-

struktionen, auch Bahnsteig- und Rampenüberdachungen — mit Aus

-

nahme der Glasdachkonstruktionen (Warennrn. 7321 83 bis 7321 85) 	—, 
vollständige Stahlhäuser 	  16 + 

732130 Maste und Türme, auch in Rohrbauweise, für elektrische Stark- und 
Schwachstromleitungen, für Funk-, Signal- und Flugsicherungsanlagen, 
Maste für Beleuchtungskörper, für Windmotore und andere Krafterzeu-
gungsanlagen, Oberbauten aus Stahl für Leuchttürme 	  16 + 

7321 40 Gerüstkonstruktionen (z. B. Schacht- und Fördergerüste für Bergwerks- 
und Olbohranlagen, Kessel- und Kühlturmgerüste, Turmgerüste für Hoch

-

behälter; Gerüste für Freiluftschaltanlagen, Signalbrücken, Gerüste und 
Brücken für Rohr- und Kabelleitungen, Gerüste für Industrieanlagen, für 
Apparate- und Behälterkolonnen, für Crackanlagen, für Bunker- und 
Silo-Anlagen, Gerüste für Transportanlagen aller Art, wie Abspann

-

gerüste und Stützen für Seilschwehebahnen und Wagenumläufe, Stahl

-

konstruktionen für feststehende und bewegliche Krane aller Art, für 
Verladebrücken, für Abraum- und Schrägförderer, Hellinggerüste; alle 
diese, soweit sie nicht mit mechanischen Organen ausgestattet sind) . 	. 	. 16 + 

7321 50 Stahlwasserbauten (z. B. Stützen, Wehre, Schleusentore, ortsfeste Docks, 
Konstruktionen für Hafendämme und Molen, einschließlich der Lande

-brücken) 	  16 + 

732160 Tunnel- und Schachtausbauten (Tief- und Straßenbau), auch Schalungs
-

material hierfür 	  16 + 

Grubenausbau (Bergbau) : 
732173 Streckenausbau (Streckenbögen) 	  19 + 
7321 75 Grubenstempel (hydraulische: Warennr. 8422 03) 	  19 1- 
7321 79 anderer (z. B. Kappen) 	  19 + 

Tore, Türen (einschließlich Zargen), Fenster und Glasdachkonstruktionen; 
auch Trennwände: 

732183 aus warm gewalzten Profilen 16 + 
732185 aus gefalzten Blechprofilen (abgekantet) 	  19 + 

andere Konstruktionen aus Eisen oder Stahl: 
7321 91 Schalungsmaterial zum Herstellen von Betondecken und Betonwänden 19 + 
7321 93 Stahirolläden und Scherengitter 	  19 

andere: 
7321 95 aus Stahlblech (z. B. Wellblechbauten, Garagen, Geräteschuppen, 

Fahrradständer, Wand-, Haus- und andere Verkleidungen, Abdek

-

kungen aus Blechen) 	  19 + 
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7321 99 andere (z. B. für Blumen- und Gewächshäuser, für Ausstellungs- und 
Messe-Pavillons, für Tierhäuser in zoologischen Gärten, Fahnen

-

maste; Maste, Relings und Luken für Schiffe, Park-, Garten- und 
Grabumzäunungen, Straßengeländer) 	  16 + 

Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, für Stoffe aller  
Art, aus Eisen oder Stahl, mit einem Fassungsvermögen von mehr als 
300 1, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtung, auch mit Innen-
auskleidung oder Wärmeschutzverkleidung: 

7322 10 für gasförmige Stoffe (z. B. Wasserbecken-, Trocken- und Scheibengas

-

behälter), ausgenommen Druckbehälter (Tarifnr. 7324) 	  16 + 
für flüssige Stoffe: 

7322 30 mit Innenauskleidung 	  16 + 

andere: 
7322 40 unterirdische Lagerbehälter (Tanks), mit Bitumen oder ähnlichen 

Stoffen isoliert 	  16 + 
andere: 

7322 50 Druckwasserkessel, einschließlich Expansionsbehälter 	 19 + 
7322 70 andere (z. B. Lagerbehälter für Dl, Benzin; Behälter zum Härten 

und Ausglühen) 	  1 6 + 

7322 90 für feste Stoffe (z. B. Getreide-, Zement- und Sandsilos, Kohlen-, Koks- 
und Erzbunker) 	  16 + 

Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter zu Transport-
oder Verpackungszwecken, aus Stahlblech: 

732310 Jauche- und Wasserfässer 	  19 + 

Transportfässer (z. B. Rollreifen-, Sicken-, Deckel-, Bauchfässer) : 
7323 31 neu 	  19 + 

7323 35 gebraucht 	 . 19 + 
7323 39 Trommeln 	  19 + 

Transportkannen: 
7323 41 Milchtransportkannen 	  19 + 

7323 45 andere 19 + 

7323 50 Hobboks 	  19 + 
7323 60 Speisetransportgefäße 	  19 + 

Kanister: 
7323 71 Einheitskanister (für 20 1 Inhalt) 	  19 + 

7323 75 andere (z. B. Dreieckskanister, Leuchtkanister) 	  19 + 
Feinblechpackungen (mit einer Blechdicke bis 0,5 mm): 

7323 81 Konservendosen für Nahrungs- und Genußmittel 	  19 + 
7323 89 andere Feinblechpackungen 	  19 + 
7323 90 andere 19 + 

Druckbehälter aus Eisen oder Stahl für verdichtete oder verflüssigte Gase: 

732410 nahtlos 	  01 + 

andere (z. B. geschweißt oder genietet), mit einem Fassungsvermögen: 
7324 51 bis 1 cbm 	  19/16 + 
7324 59 über 1 cbm 	  16 + 

Kabel, Seile, Litzen, Seilschlingen und ähnliche Waren, aus Stahldraht, 
ausgenommen isolierte Drahtwaren für die Elektrotechnik: 

732510 Litzen 	  19 + 

7325 90 andere 19 + 

7326 00 Stacheldraht; verwundener Runddraht oder Flachdraht, aus Stahl, auch mit 
Stacheln 	  19 + 

Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Stahldraht: 
7327 10 Bewehrungsmatten für Armierungszwecke im Betonbau, an den Kreu

-

zungspunkten elektrisch verschweißt 	  19 + 
Gewebe aus Stahldraht: 

7327 51 Metalltücher für Maschinen 	  19 + 
7327 59 andere Gewebe 	  19 + 

7327 90 andere, auch oberflächenbearbeitet (z. B. Geflechte, Gitter) 	 19 + 

7328 00 Streckblech aus Stahl (durch Strecken eines eingeschnittenen Bleches oder 
Bandes gitterartig hergestellt) 	  19 + 
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Ketten jeder Größe und Teile davon, aus Eisen oder Stahl: 

Gelenkketten: 
Rollenketten: 

7329 12 für Fahrräder und Mopeds 	  19 + 
7329 13 für Kraftiäder 	  19 + 

7329 19 für andere Zwecke 	  19 + 
andere Gelenkketten: 

7329 21 Zahnketten 	  19 + 
7329 23 Gall- und Flyerketten 	  19 + 
7329 29 andere (z. B. Büchsen- und Förderketten) 	  19 + 
7329 30 Stegketten aus Stahl 	  19 + 
7329 50 Gleitschutzketten, fertig zusammengesetzt 	  19 + 
7329 68 Ketten aus Draht, nicht geschweißt (z. B. geknotet, ineinanderaehakt) . 	 19 + 
7329 70 andere Ketten 	  19/01 + 

Teile (z. B. Rollen, Glieder, Schäkel) : 
7329 91 von Gelenkketten 	  19 + 
7329 99 von anderen Ketten  	19 + 

7330 00 	Schiffsanker, Draggen, Teile davon, aus Eisen oder Stahl  	19 + 

Stifte, Nägel, zugespitzte Krampen, gewellte und abgeschrägte Klammern, 
Ringnägel, Haken und Reißnägel, aus Eisen oder Stahl, auch mit Kopf aus 
anderen Stoffen, ausgenommen solche mit Kupferkopf: 

7331 10 Stifte und Zähne für Maschinen für die Aufbereitung von Spinnstoffen 19 + 
7331 20 Haken ohne Gewinde (z. B. Wand-, Stift-, Ringhaken) 	  16 + 

7331 30 Schienennägel (Hakennägel) 19 + 
7331 40 Krampen, Bau-, Schiffs-, Kern-, Bezeichnungsnägel und ähnliche Nägel, 

geschmiedet oder gestanzt, mit Ausnahme der Welthaften (Wellennägel) 19 + 
7331 53 Hufnägel und Hufstollen 	  19 + 
7331 60 Schuhnägel (Sohlennägel, Schuhstifte, Täckse, Nägel für Bergschuhe) 	. 19 -I- 

Spezialnägel  und -stifte: 
7331 71 Zier- und Schmucknägel 	  19 + 
7331 75 Reißbrettstifte 	  19 + 

7331 79 andere Spezialnägel und -stifte 	  19 + 

7331 90 andere (z. B. Drahtnägel und -stifte, Formerstifte, Krampen und Schlau- 
fen aus Draht, Welthaften) 	 • 19 + 

Bolzen und Muttern (auch mit Gewinde), Schwellenschrauben, Schrauben, 
Ringschrauben und Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile und ähnliche 
Waren der Schrauben- und Nietenindustrie, aus Eisen oder Stahl; Unter

-

legscheiben (auch geschlitzte Unterlegscheiben und Federringscheiben) aus 
Stahl: 

ohne Gewinde: 
7332 21 Bolzen und Niete, ausgenommen Hohlniete und Niete mit geschlitz-

tem Schaft (Warennr. 8309 10) 	  19 + 
7332 23 Splinte, ausgenommen solche der Warennr. 8309 10 	  19 + 
7332 26 Kegel- und Zylinderstifte, Stellringe, Keile und Sicherungsringe 	 19 + 
7332 27 Unterlegscheiben 19 + 
7332 28 Federringe 19 + 

73332 29 andere 	  19 + 
mit Holzgewinde oder mit selbstschneidendem Gewinde: 

7332 51 Schwellenschrauben 	  19 + 
7332 55 Schrauben mit selbstschneidendem Gewinde (z. B. Parker-Calon) 	 19 + 
7332 57 Drahtschraubwaren (z. B. Ringschrauben, Schraubhaken) 	 19 + 

7332 59 andere 	  19 + 
mit Metallgewinde: 

7332 91 Oberbauschrauben zur Schienenbefestigung 	  19 + 
andere: 

7332 92 rohe Schrauben und Muttern (sogenannte Handels-Schrauben) 	 19 + 
7332 94 preßblanke Schrauben 	  19 + 
7332 95 hochfeste Schrauben, Bolzen und Muttern 	  19 + 
7332 97 gedrehte Schrauben (Blankschrauben), Bolzen und Muttern 	 19 + 
7332 98 lose Muttern 	  19 + 

7332 99 andere 	  19 + 
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Handnähnadeln, Häkelnadeln, Ahlen, Durchziehnadeln und ähnliche Waren 
für Näh-, Stick-, Filet- und andere Handarbeiten, Stichel zum Sticken, aus 
Stahl, einschließlich Rohlinge: 

7333 10 Näh-, Stick- und Stopfnadeln 	  19 + 
7333 50 Strick-, Häkel- und Maschenfangnadeln 	  19 + 
7333 90 andere (z. B. Ahlen mit Ohr, Pack-, Sattler- und Lochnadeln) 	 19 + 

Stecknadeln, Haarnadeln, Lockenwickel und ähnliche Waren, ausgenom-
men Schmucknadeln, aus Stahl: 

733410 Stecknadeln 	  19 + 
7334 50 Sicherheitsnadeln, einschließlich der Sicherheitsnadeln für Broschen, Ab

-

zeichen und dergleichen 	  19 + 

7334 90 Haar - , Locken - und Frisurnadeln, Haarklemmen und ähnliche Erzeug

-

nisse, auch übersponnen, einschließlich der Nadeln für Broschen, Abzei

-

chen und dergleichen 	  19 + 

Federn und Federblätter, aus Stahl: 
733510 Blattfedern, auch einzelne Federblätter 	  19 + 

7335 30 Blattspiralfedern   19 + 
7335 50 Spiralflachfedern, ausgenommen Uhrfedern (Warennr. 9111 20) 	. 	. 	. 	. 19 + 

andere Federn: 
aus Draht: 

7335 81 Matratzen- und Polsterfedern (z. B. Matratzenzugfedern, Spring-, 
Kegel- und Zylinderfedern) 19 + 

7335 89 andere 19 + 
andere: 

7335 91 warmgeformte Schraubenfedern aus Rundstahl, 	Vierkantstahl oder 
dergleichen 	  19 + 

7335 95 Torsionsfedern (Drehstabfedern) 	  19 + 
7335 99 andere 19 + 

Raumheizöfen, Heizapparate, Küchenherde (einschließlich auch für Zentral

-

heizung verwendbare Küchenherde), Kochgeräte, Kesselöfen, Tellerwärmer 
und ähnliche Geräte, wie sie üblicherweise im Haushalt verwendet werden, 
nicht elektrisch, Teile davon, aus Eisen oder Stahl: 

7336 10 Großküchenherde (über 80 cm Plattenbreite), ausgenommen elektrische 
oder mit Elektroteil kombinierte (Kap. 84) 	  19 + 

7336 20 Kesselöfen für Feuerung mit festen, gasförmigen oder flüssigen Brenn

-

stoffen (z. B. für Waschküchen) 	  19 + 
andere: 

für Feuerung mit festen Brennstoffen: 
7336 31 Haushaltsherde, auch Zusatzherde 	  19 + 
7336 35 Ofen 	  19 + 
7336 39 andere 	  19 + 

für Feuerung mit Gas: 

7336 51 Gasherde, einschließlich Gas-Kohle-Herde 	  19 + 

7336 53 Gaskocher 	  19 + 
7336 55 Gasheizöfen 	  19 + 
7336 59 andere 	  1 9 + 

für Feuerung mit flüssigen Brennstoffen: 

7336 73 Kocher (z. B. Benzin-, Spiritus-, Petroleumkocher für Haushalt, 
Camping) 	  19 d- 

7336 75 Ölöfen mit eigener Abgasführung 	  19 + 
7336 79 andere (z. B. 01- Herde, tragbare Petroleum-Ofen) 	  19 + 
7336 90 Teile 19 + 

Heizkessel (ausgenommen Dampferzeuger der Tarifnr. 8401), Luftheizöfen 
und Heizkörper, für Zentralheizung, nicht elektrisch, Teile davon, aus 
Eisen oder Stahl:  

Heizkessel für Warmwasserheizungen: 
7337 21 aus Gußeisen 	  01 + 
7337 25 aus Stahl 	  19 + 
7337 30 Luftheizöfen 	  19 + 
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Heizkörper: 
7337 51 aus Gußeisen 	  01 + 

aus Stahl, in Form von: 
7337 61 Radiatoren 19 + 
7337 63 Plattenheizkörpern 	  19 + 
7337 65 Rippenrohren 	  19 + 
7337  69 in anderer Form (z. B. Konvektoren) 	  19 + 

Haushaltsartikel, Hauswirtschaftsartikel, sanitäre und hygienische Artikel, 
Teile davon, aus Eisen oder Stahl: 

aus Gußeisen: 
Artikel für sanitäre oder hygienische Zwecke: 

emailliert: 
7338 11 Badewannen 	  01 + 
7338 19 andere (z. B. Ausgüsse, Spülbecken, Klosettspülkästen ohne Mecha

-

nismus, Waschfontänen) 	  01 + 
7338  20 andere 01 + 
7338  30 Haushalts- und Hauswirtschaftsartikel 	  01 + 

aus Blechen oder Bändern aus Stahl: 
aus nichtrostendem Stahl: 

7338 41 Spültischeinsätze (Abdeckungen), Spülbecken und Ausgüsse 	  19 + 
7338 43 andere Artikel für sanitäre oder hygienische Zwecke 	 19 + 
7338 45 Waren zum Tischgebrauch und Hotelgeschirr, ausgenommen Eß

-

bestecke und Tafelhilfsgeräte (Tarifnrn. 8209, 8213, 8214, 8217) sowie 
Haushaltsgeräte mit Werkzeugcharakter (Warennr. 8204 71) 	. 	. 	. 	. 19 + 

7338 47 Geschirr für Haushalts- und Großküchen 	  19 + 
7338 49 andere 19 + 

aus  anderem Stahl: 
7338 50 weder poliert noch überzogen 	  19 + 

poliert oder überzogen: 
emailliert: 

7338 6l Stahlblechbadewannen 	  19 + 
7338 62 Elektroherdgeschirr 19 + 
7338  63 andere 	  19 + 

verzinkt: 
7338 64 Müllgefäße und Mülltonnen 	  19 + 
7338 65 andere 	  19 + 
7338 66 verzinnt 	  19 + 
7338 67 vernickelt oder verchromt 	  19 + 
7338 68 lackiert 	  19  + 
7338 69 andere 	  19 + 
7338 70 aus Draht, Drahtgeflechten oder Drahtgeweben aus Stahl (z. B. Speise

-

glocken, Untersätze, Drahtkörbchen) 	  19 + 
7338 80 andere 19 + 

Teile: 
7338 91 Henkel, Bügel und Griffe für Emaille- und Aluminiumwaren 	 19 + 
7338 99 andere 	  19 + 

Stahlwolle; Schwämme, Putzlappen, Handschuhe und ähnliche Waren zum 
Scheuern, Polieren oder dergleichen, aus Eisen oder Stahl: 

733910 Stahlwolle 	  19 + 
7339  30 Topfreiniger in Ballen-, Handschuh- oder Lappenform 	  19 + 
7339  90 andere (z. B. Parkettspänertücher) 	  19 + 

Andere Waren aus Eisen oder Stahl: 
aus Gußeisen: 

7340 05 roh 	  01 + 
7340  07 bearbeitet  • 01 + 

aus Stäben, Profilen, Bändern, Blechen, Drähten (auch Drahtgeflechten 
oder Drahtgeweben) oder Rohren aus Stahl: 

734011 Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und andere Behälter von der unter 
der Tarifnr. 7322 genannten Art, mit einem Fassungsvermögen von 
300 1 oder weniger 	  19 + 

7340 13 Waren aus gelochten Blechen 	  19 + 
734015 Glühtöpfe, Härtekästen und dergleichen Waren, aus hitzebeständigem 

Material (nicht gegossen) 	  19 + 
7340 21 Geräte und Gefäße für Molkereien und Milchwirtschaft, soweit nicht 

an anderer Stelle genannt (z. B. Käseformen, Milchsatten, Trichter) 	. 19 + 
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7340 23 Fleischerei und Bäckereigeräte, soweit nicht an anderer Stelle ge

-

nannt (z. B. Wurst- oder Backmulden) 	  19 + 
7340 25 landwirtschaftliche Gebrauchsgegenstände, soweit nicht an anderer 

Stelle genannt (z. B. Streuwannen, Ferkeltröge, Jaucheschöpfer) 	. 	. 	. 	. 19 + 
7340 27 Bauartikel, soweit nicht an anderer Stelle genannt (z. B. Mörtelträger, 

Schornsteinaufsätze, Dachentlüfter, Dachfensterrahmen, Dachrinnen) . 	. 19 + 
7340 31 Leitern 19 + 
7340 33 Schutzbeschläge für Schuhe (z. B. Stiefeleisen, Absatzeisen, 	Stoßplat

-

ten, Schweizerplättchen), ausgenommen Schuhnägel (Warennr. 7331 60) 19 + 
7340 35 Riemen- und Transportbandverbinder, Schlauchverbinder 	 19 + 
7340 37 Spulen und Hülsen, ausgenommen Filmspulen (Warennr. 9010 60) 	. 	. 19 + 
7340 38 Tabakdosen, Zigarettenetuis, Puderdosen, Lippenstifthülsen und der

-

gleichen Gegenstände, für den Taschengebrauch 	  19 + 
7340 39 Karabinerhaken (für alle Verwendungszwecke) 	  19 + 
7340 41 Hufeisen und Klaueneisen 	  19 + 
7340 42 Vogelkäfige und ähnliche Kleinkäfige 	  19 + 

Tierfallen: 
7340 43 Ratten- und Mäusefallen 	  19 + 
7340 44 andere Tierfallen 	  19 + 

7340 45 Drahtkörbe 	  19 + 
7340 43 Preß-, Zieh- und Stanzteile, soweit nicht an anderer Stelle genannt . 	 19 + 
7340 49 andere 	  19 + 

andere: 
7340 50 Stahlmahlkörper, ausgenommen solche der Warennr. 7310 01 	. 	. 	. 19 + 

andere: 
aus Temperguß: 

7340 65 roh 	  01 + 
7340 67 bearbeitet 	  01 + 

aus Stahlguß: 
7340 75 roh 	  01 + 
7340 77 bearbeitet 	  01 + 

aus Stahl (ausgenommen Stahlguß): 
roh: 

Freiformschmiedestücke, soweit nicht an anderer Stelle genannt, 
mit einem Stückgewicht: 

7340 81 von 2000 kg oder mehr 	  01 + 
7340 83 von weniger als 2000 kg bis 125 kg 	  01 + 
7340 85 von weniger als 125 kg 	  19 + 
7340 87 Gesenkschmiedestücke, soweit nicht an anderer Stelle genannt 19 + 
7340 89 andere 	  19 + 

bearbeitet: 
Freiformschmiedestücke, soweit nicht an anderer Stelle genannt, 
mit einem Stückgewicht: 

7340 91 von 2000 kg oder mehr 	  01 + 
7340 93 von weniger als 2000 kg bis 100 kg 	  01 + 
7340 95 von weniger als 100 kg 	  19 + 
7340 96 Gesenkschmiedestücke, soweit nicht an anderer Stelle genannt 19 + 
7340 97 kalibrierte Stahlkugeln, die nicht der in Vorschrift 3 zu Kap. 84 

des Zolltarifs gegebenen Begriffsbestimmung entsprechen 	. 	. 	 19 + 
7340 98 Waren aus Sintereisen 	  19 + 
7340 99 andere 	  19 + 

Kapitel 74 

Kupfer 

Kupfermatte; Rohkupfer (Kupfer zum Raffinieren und raffiniertes Kupfer); 
Bearbeitungsabfälle und Schrott, aus Kupfer: 

7401 10 Kupfermatte 	  02 + 
Rohkupfer: 

7401 20 zum Raffinieren (z B. Anoden-, Zement-, Schwarz- und Blisterkupfer) 	. 02 +*) 
raffiniert (z. B. Blöcke, Ingots, Platten, Kathodenkupfer): 

7401 30 nicht legiert 	  02 +*) 

*) Die Einfuhr von Rehkupfer in Erfüllung eines Börsenkontraktes ist ohne Rücksicht auf das Ursprungsland der Ware genehmigungsfrei zuläs-
sig, wenn das Einkaufsland in der Länderliste A oder B genannt ist. 
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legiert: 
7401 51 mit mindestens 10 Gewichtshundertteilen Zink, ohne Zinn (z. B 	 

Messing, Tombak, Deltametall) 	  02 + 
7401 55 mit Zinn, ohne Zink (z. B. Bronze) 	  02 + 
740159 anderes 	  02 + 

Bearbeitungsabfälle und Schrott: 
7401 80 von nicht legiertem Kupfer 	  02 + 
7401 90 von legiertem Kupfer 	  02 + 

7402 00 	Kupfervorlegierungen 	  02 + 

Stäbe, Profile und Draht, aus Kupfer, massiv: 

Stäbe (Stangen) und Profile: 
7403 21 aus nicht legiertem Kupfer 	  02 + 

aus legiertem Kupfer: 
7403 23 mit mindestens 10 Gewichtshundertteilen Zink, ohne Zinn (z. B 	 

Messing, Tombak, Deltametall) 	  02 + 
7403 25 mit Zinn, ohne Zink (z. B. Bronze) 	  02 + 
7403 29 andere 02 + 

Draht, mit einer Stärke: 
von 0,5 mm oder mehr: 

7403 41 aus nicht legiertem Kupfer 	- 02 + 

aus legiertem Kupfer: 
7403 43 mit mindestens 10 Gewichtshundertteilen Zink, ohne Zinn (z. B 	 

Messing, Tombak, Deltametall) 	  02 + 
7403 45 mit Zinn, ohne Zink (z. B. Bronze) 	  02 + 
7403 49 anderer 	  02 + 

von weniger als 0,5 mm: 
7403 61 aus nicht legiertem Kupfer 	  02 + 

aus legiertem Kupfer: 
7403 63 mit mindestens 10 Gewichtshundertteilen Zink, ohne Zinn (z. B 	 

Messing, Tombak, Deltametall) 	  02 + 
7403 65 mit Zinn, ohne Zink (z. B. Bronze) 	  02 + 
7403 69 anderer 	  02 + 

Bleche, Platten, Tafeln und Bänder, aus Kupfer, mit einer Dicke von mehr 
als 0,15 mm: 

7404 31 aus nicht legiertem Kupfer 	  02 + 
aus legiertem Kupfer: 

7404 33 mit mindestens 10 Gewichtshundertteilen Zink, ohne Zinn (z. B 	 
Messing, Tombak, Deltametall) 	  02 + 

7404 35 mit Zinn, ohne Zink (z. B. Bronze) 	  02 + 
7404  39 andere 	  02 + 

Blattmetall, Folien und dünne Bänder, aus Kupfer (auch geprägt, zuge-
schnitten gelocht, überzogen, bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff 
oder ähnlichen Unterlagen befestigt), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 
0,15 mm oder weniger: 

740510 Blattmetall (geschlagen) 	  19 + 
Folien und dünne Bänder: 

7405 30 ohne Unterlage 	  19 + 
7405 50 auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen 	 19 + 

Pulver und Flitter, aus Kupfer: 
7406 20 grobes Pulver 	  02 + 

feines Pulver und Flitter: 	. 
7406 31 aus nicht legiertem Kupfer 	  19 + 
7406 33 aus legiertem Kupfer (z B 	sogenanntes Bronzepulver) 	  19 + 

Rohre (einschließlich Rohlinge) und Hohlstangen, aus Kupfer: 
7407 20 Hohlstangen mit kreisrundem Querschnitt, einem äußeren Durchmesser 

von mehr als 16 mm und einem inneren Durchmesser von 8 mm oder 
weniger (Rundkupfer für Stehbolzen) 	  02 + 
Rohre und andere Hohlstangen: 

mit einheitlichem Querschnitt, nicht besonders geformt: 
7407 61 aus nicht legiertem Kupfer 	  02 + 
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aus legiertem Kupfer: 
7407 63 mit mindestens 10 Gewichtshundertteilen Zink, ohne Zinn (z. B 	 

Messing, Tombak, Deltametall) 	  02 + 
7407 65 mit Zinn, ohne Zink (z B Bronze) 	  02 + 
7407 69 andere 	  02 + 
7407 90 mit anderem Querschnitt oder besonders geformt 	  02 + 

Rohrformstücke, Rohrverschlußstücke und Rohrverbindungsstücke (Nippel, 
Kniestücke, Kupplungen, Muffen, Flanschen und ähnliche Waren), aus 
Kupfer: 

7408 21 aus nicht legiertem Kupfer 	  02 + 

aus legiertem Kupfer: 
7408 23 mit mindestens 10 Gewichtshundertteilen Zink, ohne Zinn (z. B. Mes-

sing, Tombak, Deltametall) 	  02 + 
7408 25 mit Zinn, ohne Zink (z. B. Bronze) 	  02 + 
7408 29 andere 	  02 + 

7409 00 	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, für Stoffe aller 
Art, aus Kupfer, mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 I, ohne 
mechanische oder wärmetechnische Einrichtung, auch mit Innenauskleidung 
oder Wärmeschutzverkleidung 	  19 + 

7410 00 	Kabel, Seile, Litzen und ähnliche Waren, aus Kupferdraht, ausgenommen 
isolierte Drahtwaren für die Elektrotechnik 	  02 + 
Gewebe (einschließlich endlose Gewebe), Gitter und Geflechte, aus Kupfer-
draht: 

Gewebe: 
7411 11 Metalltücher für Maschinen 	  19 + 
741119 andere 19 + 
7411 50 Gitter und Geflechte 	  19 + 

7412 00 	Streckblech aus Kupfer (durch Strecken eines eingeschnittenen Bleches 
oder Bandes gitterartig hergestellt) 	  19 + 

7413 00 	Ketten jeder Größe, Teile davon, aus Kupfer 	  19 + 

Stifte, Nägel, zugespitzte Krampen, Haken und Reißnägel, aus Kupfer oder 
mit Schaft aus Eisen oder Stahl mit Kupferkopf: 

Spezialnägel und -stifte: 
7414 20 Zier- und Schmucknägel 	  19 + 

7414 30 andere Spezialnägel und -stifte (z. B. Reißbrettstifte) 	  19 + 

7414 90 andere 19 + 

Bolzen und Muttern (auch mit Gewinde), Schrauben, Ringschrauben und 
Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile und ähnliche Waren der Schrauben- und 
Nietenindustrie, aus Kupfer; Unterlegscheiben (auch geschlitzte Unterleg-
scheiben und Federringscheiben) aus Kupfer: 

7415 30 ohne Gewinde 	  19 + 
7415 50 mit Holzgewinde 19 + 
7415 90 mit Metallgewinde 19 + 

Federn aus Kupfer: 
7416 50 Spiralflachfedern 	  19 + 
7416 90 andere 19 + 

7417  00 	Nichtelektrische Koch- und Heizgeräte, wie sie üblicherweise im Haushalt 
verwendet werden, Teile davon, aus Kupfer 	  19 + 

Haushaltsartikel, Hauswirtschaftsartikel, sanitäre und hygienische Artikel, 
Teile davon, aus Kupfer: 

Waren zum Tischgebrauch und Hotelgeschirr, ausgenommen Eßbestecke 
und Tafelhilfsgeräte (Tarifnrn. 8209, 8213, 8214, 8217) sowie Haushalts

-

geräte mit Werkzeugcharakter (Warennr. 8204 71) : 
7418 51 vergoldet oder versilbert 	  19 + 
7418 59 andere 19 + 
7418 70 andere Haushalts- und Hauswirtschaftsartikel, einschließlich Großküchen

-

geschirr 	  19 + 
Geräte für sanitäre oder hygienische Zwecke: 

7418 81 Behälter zum Sterilhalten sterilisierter Waren 	  19 + 
7418 89 andere 19 + 
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Andere Waren aus Kupfer: 
roh: 

7419 30 gegossen 	  02 + 
7419 40 Gesenkpreß- und Schmiedeteile 	  02 + 
7419 50 andere 	  02 + 

bearbeitet: 
Tabakdosen, Zigarettenetuis, Puderdosen, Lippenstifthülsen undder

-

gleichen Gegenstände, für den Taschengebrauch: 
7419 91 vergoldet oder versilbert 	  19 + 
7419 93 andere 	  19 + 
7419 94 Stecknadeln aus Messing 	  19 + 
7419 95 Sicherheitsnadeln aus Messing 	  19 + 
7419  98 andere 	  19 + 

Kapitel 75 

Nickel 

Nickelmatte, Nickelspeise und andere Zwischenerzeugnisse der Nickel-
tungsabfälle Rohnickel (ausgenommen Anoden der Tarifnr. 7505); Bearbei-
herstellung und Schrott, aus Nickel: 

7501 10 Nickelmatte, Nickelspeise und andere Zwischenerzeugnisse der Nickel-
herstellung 	  02 + 
Rohnickel (z. B. Blöcke, Kathodennickel, Würfel, Kugeln, Granalien): 

7501 20 nicht legiert   02 + 
legiert: 

7501 31 mit weniger als 98 Gewichtshundertteilen Nickel 02 + 
750139 anderes 	  02 + 

Bearbeitungsabfälle und Schrott: 
7501 91 aus nicht legiertem Nickel 	  02 + 
7501 95 andere 	  02 + 

Stäbe, Profile und Draht, aus Nickel, massiv: 
Stäbe (Stangen) und Profile: 

7502 12 aus nicht legiertem Nickel oder aus nur mit Mangan legiertem Nickel 02 + 
7502 15 aus anderen Nickellegierungen mit einem Gehalt an Nickel von mehr 

als 10 bis 50 Gewichtshundertteilen (z. B. Alpaka, Argentan, Neusilber, 
Konstantan, Nickelin) 	  02 + 
aus anderen Nickellegierungen mit einem Gehalt an Nickel von mehr 
als 50 Gewichtshundertteilen: 

7502 17 aus Chromnickel, ohne Eisen oder mit einem Gehalt an Eisen von 
weniger als 10 Gewichtshundertteilen 	  02 + 7502 19 aus anderen Nickellegierungen 	  02 + 

Draht, mit einer Stärke: 
von 0,5 mm oder mehr: 

7502 52 aus nicht legiertem Nickel oder aus nur mit Mangan legiertem Nickel 02 + 
7502 55 aus anderen Nickellegierungen mit einem Gehalt an Nickel von mehr 

als 10 bis 50 Gewichtshundertteilen (z. B. Konstantan, Nickelin) 	. 	. 	 02 + 
aus anderen Nickellegierungen mit einem Gehalt an Nickel von 
mehr als 50 Gewichtshundertteilen: 

aus Chromnickel, ohne Eisen oder mit einem Gehalt an Eisen von 
weniger als 10 Gewichtshundertteilen: 

7502 61 aus Heizleiterlegierungen nach DIN 17470 	  02  + 
7502 64 andere 	  02 + 

aus anderen Nickellegierungen: 
7502 66 aus Heizleiterlegierungen nach DIN 17470 	  02 + 7502 68 andere 	  02 + 

von weniger als 0,5 mm: 
7502 72 aus nicht legiertem Nickel oder aus nur mit Mangan legiertem Nickel 02 + 
7502 75 aus anderen Nickellegierungen mit einem Gehalt an Nickel von mehr 

als 10 bis 50 Gewichtshundertteilen (z. B. Konstantan, Nickelin) 	. 	. 02 + 
aus anderen Nickellegierungen mit einem Gehalt an Nickel von mehr 
als 50 Gewichtshundertteilen: 

aus Chromnickel, ohne Eisen oder mit einem Gehalt an Eisen von 
weniger als 10 Gewichtshundertteilen: 

7502 81 aus Heizleiterlegierungen nach DIN 17470 	  02 + 
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7502 84 andere 	  02 + 
aus anderen Nickellegierungen: 

7502 86 aus Heizleiterlegierungen nach DIN 17470 	  02 + 
7502 88 andere 	  02 + 

Bleche, Platten, Tafeln und Bänder, von beliebiger Dicke, aus Nickel; 
Pulver, Flitter, aus Nickel: 

Bleche, Platten, Tafeln und Bänder, ausgenommen Folien: 
7503 01 aus nicht legiertem Nickel oder aus nur mit Mangan legiertem Nickel 02 + 
7503 03 aus anderen Nickellegierungen mit einem Gehalt an Nickel von mehr 

als 10 bis 50 Gewichtshundertteilen (z. B. Alpaka, Argentan, Neusilber, 
Konstantan, Nickelin) 02 + 
aus anderen Nickellegierungen mit einem Gehalt an Nickel von mehr 
als 50 Gewichtshundertteilen: 

aus Chromnickel, ohne Eisen oder mit einem Gehalt an Eisen von 
weniger als 10 Gewichtshundertteilen: 

7503 11 aus Heizleiterlegierungen nach DIN 17470 	  02 + 
750314 andere 	  02 + 

aus anderen Nickellegierungen: 
7503 16 aus Heizleiterlegierungen nach DIN 17470 	  02 + 
7503 18  andere 	  02 + 
7503 20 Folien 	  19 + 

Pulver und Flitter: - 
7503 30 grobes Pulver 	  02 + 
7503 90 feines Pulver und Flitter 	  02 + 

Rohre (einschließlich Rohlinge), Hohlstangen, Rohrformstücke, Rohrver

-

schlußstücke und Rohrverbindungsstücke (Nippel, Kniestücke, Kupplungen, 
Muffen, Flanschen und ähnliche Waren), aus Nickel: 

7504 10 Rohre und Hohlstangen 	  02 + 
7504 50 Rohrformstücke, Rohrverschlußstücke und Rohrverbindungsstücke 	. 	. 	. 02 + 

7505 00 Anoden zum Vernickeln, gegossen, gewalzt oder elektrolytisch hergestellt, 
roh oder bearbeitet 	  02 + 

Andere Waren aus Nickel: 
750610 Gewebe, Gitter, Geflechte, aus Nickeldraht 	  19 + 
7506 20 Waren der Schrauben- und Nietenindustrie, auch mit Gewinde 	 19 + 

Waren zum Tischgebrauch und Hotelgeschirr, ausgenommen Eßbestecke 
und Tafelhilfsgeräte (Tarifnrn. 8209, 8213, 8214, 8217) sowie Haushalts

-

geräte mit Werkzeugcharakter (Warennr 	8204 71): 
7506 31 vergoldet oder versilbert 	  19 + 
7506 33 andere 	  19 + 

7506 39 Haushalts- und Hauswirtschaftsartikel, einschließlich Großküchengeschirr 19 + 

7506 90 andere 19/02 + 

Kapitel 76 

Aluminium 

Rohaluminium; Bearbeitungsabfälle und Schrott, aus Aluminium: 
Rohaluminium: 

7601 11 nicht 	legiert 	  02 + U 
760115 legiert 	  02 + U 

Bearbeitungsabfälle: 
760191 Späne und Staub aller Art 	  02 + 
7601  93 andere 	  02 + 

760199 Schrott 	  02 + 

Stäbe, Profile und Draht, aus Aluminium, massiv: 
Stäbe (Stangen) und Profile: 

760210 aus nicht legiertem Aluminium 	  02 + 
aus legiertem Aluminium: 

7602 21 ohne Kupfergehalt 	  02 + 
7602 29 andere 	  02 + 

Draht: 
7602 60 aus nicht legiertem Aluminium 	  02 + 
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aus legiertem Aluminium: 
7602 71 ohne upfergehalt 	  02 + 
7602 79 andere 	  02 + 

Bleche, Platten, Tafeln und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von 
mehr als 0,15 mm: 

mit einer Dicke: 
von 0,25 mm oder mehr: 

760310 aus nicht legiertem Aluminium 	  02 + 
aus legiertem Aluminium: 

7603 31 ohne Kupfergehalt     02 + 
7603 39 andere 	  02 + 

von weniger als 0,25 mm, jedoch mehr als 0,15 mm: 
7603 40 nicht überzogen 	  02 + 
7603 50 überzogen 	  02 + 

Blattmetall, Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch geprägt, zu

-

geschnitten, gelocht, überzogen, bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunst

-

stoff oder ähnlichen Unterlagen befestigt), mit einer Dicke (ohne Unterlage) 
von 0,15 mm oder weniger: 

760410 Blattmetall 	(geschlagen) 	  19 + 
Folien und dünne Bänder: 

ohne Unterlage: 
weder oxydiert noch überzogen, mit einer Dicke: 

7604 32 von 0,021 mm bis 0,15 mm 	  19 + 
7604  33 von weniger als 0,021 	mm 	  19 + 
7604 35 oxydiert oder überzogen 	  19 + 
7604 50 auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen befestigt . 	 19 + 

Pulver und Flitter aus Aluminium: 
7760510 grobes Pulver 	  02 + 
7605 50 feines Pulver und Flitter 	  19 + 

Rohre (einschließlich Rohlinge) und Hohlstangen, aus Aluminium: 
760610 aus nicht legiertem Aluminium 	  02 + 

aus legiertem Aluminium: 
7606 41 ohne Kupfergehalt 	  02 

+ 7606 49 andere 	  02 + - 

7607 00 	Rohrformstücke, Rohrverschlußstücke und Rohrverbindungsstücke (Nippel, 
Kniestücke, Kupplungen, Muffen, Flanschen und ähnliche Waren), aus 
Aluminium 	  02 + 

Konstruktionen, auch unvollständig, auch nicht zusammengesetzt, sowie 
Teile von Konstruktionen (z. B. Schuppen, Brücken und Brückenteile, 
Türme, Masten, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Bedachungen, Tür- und Fenster

-

rahmen, Geländer), aus Aluminium; zu Konstruktionszwecken vorbereitete 
Bleche, Stäbe, Profile, Rohre usw., aus Aluminium: 

7608 30 für Tunnel- und Schachtausbauten (Tief- und Straßenbau) und für Gru-
benausbau (Bergbau) 19/16 + 

7608 50 Fensterrahmen, Tore, Türen, auchRolltüren, Glasdachkonstruktionen, 
Treppen, Laufstege, Bedienungsbühnen, Stab- und Lichtgitterroste, Ge-
länder, Schranken, Schalungsmaterial und ähnliche Kleinkonstruktionen 19/16 + 

7608 90 andere Aluminiumkonstruktionen (z. B. Stützen und Tragwerke für Ge

-

bäude, freitragende Hallen, andere Dachkonstruktionen als Glasdach

-

konstruktionen, Maste, Türme, Gerüstkonstruktionen, Schuppen, Garagen, 
Baracken) 19/16 + 

7609 00 	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, für Stoffe aller 
Art, aus Aluminium, mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 1, 
ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtung, auch mit Innenaus- 
kleidung oder Wärmeschutzverkleidung 	  19/16 + 
Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter zu Transport- 
oder Verpackungszwecken, aus Aluminium, einschließlich Verpackungs

-

röhrchen und Tuben, mit einem Fassungsvermögen: 
7610 01 von mehr als 50 1 	  19  

von mehr als 5 bis 50 1: 
761011 Milchtransportkannen 	  19 + 
7610 19 andere 	  19 + 
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von 5 1 oder weniger: 
7610 52 Feldflaschen 	  19 + 
7610 55 Tuben 	  19 + 
7610 59 andere 	  19 + 

7611 00 	Druckbehälter aus Aluminium für verdickte oder verflüssigte Gase 	. 	. 	. 19'16 + 

7612 00 	Kabel. Seile, Litzen und ähnliche Waren, aus Aluminiumdraht, ausgenom  
men isolierte Drahtwaren für die Elektrotechnik 	  12 + 

7613 00 	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht 	  19 + 

7614 00 	Streckblech aus Aluminium (durch Strecken eines eingeschnittenen Bleches 
oder Bandes gitterartig hergestellt) 19 + 

7615 00 	Haushaltsartikel, Hauswirtschaftsartikel, sanitäre und hygienische Artikel, 
Teile davon, aus Aluminium 	  19 + 

Andere Waren aus Aluminium: 
gegossen: 

761611 roh 	  02 + 
761615 bearbeitet 	  19 + 

andere: 
7616 20 Gesenkpreß- und Schmiedeteile, roh 	  02 
7616 40 Kofferwaren 	  19  
7616 50 Nadeln 	  19 + 
7616 60 Waren der Schrauben- und Nietenindustrie, auch mit Gewinde 	. 	. 	. 19 + 

7616 90 andere Waren aus Aluminium 	  19 + 

Kapitel 77 

Magnesium, Beryllium (Glucinium) 

Rohmagnesium; Bearbeitungsabfälle und Schrott (einschließlich Drehspäne, 
nicht nach Größe sortiert), aus Magnesium: 

Rohmagnesium: 
7701 11 nicht legiert 	  02 + 
770115 legiert 02 + 

770190 Bearbeitungsabfälle und Schrott (einschließlich Drehspäne, nicht nach 
Größe sortiert) 	  02 + 

Stäbe (Stangen), Profile, Draht, Bleche, Tafeln, Bänder, Rohre, Hohl

-

stangen, Pulver, Flitter, aus Magnesium; Drehspäne, nach Größe sortiert, 
aus Magnesium: 

7702 10 Stäbe (Stangen), Profile und Drähte 02 + 
7702 30 Bleche, Tafeln, Bänder, Streifen 	  02 + 

7702 50 Rohre 	  02 + 

7702 70 Pulver 	  19 + 

7702 90 andere (z B Flitter; nach Größe sortierte Drehspäne) 	  02 + 

7703 00 Andere Waren aus Magnesium 	  02 + 

7704 00 Beryllium (Glucinium), roh oder verarbeitet 	  02 + 

Kapitel 78 

Blei 

Rohblei (auch silberhaltig); Bearbeitungsabfälle und Schrott, aus Blei: 
Rohblei : 

zum Raffinieren: 
7801 11 mit einem Gehalt an Silber von 0,025 Gewichtshundertteilen oder 

mehr (silberhaltiges Blei) 	  02 + 
780119 anderes    	 02 + 
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raffiniert: 
7801 25 Hüttenweich- und Feinblei 	  02 +*) 
780128 Hartblei 	  02 + 
780129 anderes 	  02 + 
7801 90 Bearbeitungsabfälle und Schrott 	  02 + 

7802 00 	Stäbe, Profile und Draht, aus Blei, massiv 	  02 + 

7803 00 	Bleche, Platten, Tafeln und Bänder, aus Blei, mit einem Quadratmeter

-

gewicht von mehr als 1,7 kg 	  02 + 

Folien und dünne Bänder, aus Blei (auch geprägt, zugeschnitten, gelocht, 
überzogen, bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen 
Unterlagen befestigt), mit einem Quadratmetergewicht (ohne Unterlage) 
von 1,7 kg oder weniger; Pulver und Flitter, aus Blei: 

7804 10 Folien und dünne Bänder 	  19 + 
7804 90 Pulver und Flitter 19 + 

Rohre (einschließlich Rohlinge), Hohlstangen, Rohrformstücke, Rohrver

-

schlußstücke und Rohrverbindungsstücke (Nippel, Kniestücke, S-förmig 
gebogene Rohre für Geruchverschlüsse, Kupplungen, Muffen, Flanschen 
und ähnliche Waren), aus Blei: 

7805 10 Rohre und Hohlstangen 	  02 + 
7805 80 Rohrformstücke, Rohrverschlußstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B 	 

Geruchverschlüsse [Traps oder Syphons]) 	  02 + 

Andere Waren aus Blei: 
780610 roh 	  02 + 

bearbeitet: 
7806 51 Verpackungsmittel mit Abschirmung aus Blei gegen Strahlung zum Be

-

fördern oder Lagern radioaktiver Stoffe 	  19 + 
7806 59 andere bearbeitete Waren aus Blei 	  19 + 

Kapitel 79 

Zink 

Rohzink; Bearbeitungsabfälle und Schrott, aus Zink: 
Rohzink (z. B. Klumpen, Blöcke, Ingots, Knüppel, Platten, Granalien) : 

7901 12 Hüttenzink (h 97.5 Gewichtshundertteile Zink) 	  02 +*) 
7901 14 Feinzink und Feinstzink (– 99,9-99,995 Gewichtshundertteile Zink) 	. 	 02 +*) 
790116 Kathodenzink (Elektrolytzink) 	  02 +*) 
790125 Umschmelzzink 02 + 

Zinklegierungen: 
790161 Hartzink 02 + 
790169 andere 02 + U 
7901 90 Bearbeitungsabfälle und Schrott 	  02 + 

Stäbe, Profile und Draht, aus Zink, massiv:. 
790210 Stäbe (Stangen) und Profile 	  02 + 
7902 50 Draht 	  02 + 

Bleche, Platten, Tafeln und Bänder, aus Zink, in beliebiger Dicke; Pulver 
und Flitter, aus Zink: 

Bleche, Platten und Tafeln: 
7903 10 quadratisch oder rechteckig 	  02 + U 
7903 20 von anderer Form 	  02 + 

Bänder, mit einer Dicke: 
7903 31 von 0,5 mm oder mehr 	  02 + U 
7903 35 von weniger als 0,5 mm 	  02 + 
7903 50 Zinkstaub 	  02 + 
7903 80 Pulver und Flitter 	  19/02 + 

7904 00 	Rohre (einschließlich Rohlinge), Hohlstangen, Rohrformstücke, Rohrver

-

schlußstücke und Rohrverbindungsstücke (Nippel, Kniestücke, Kupplungen, 
Muffen, Flanschen und ähnliche Waren), aus Zink 	  02 + 

*) Die Einfuhr von Blei und Zink in Erfüllung eines Börsenkontraktes ist ohne Rücksicht auf das Ursprungsland der Ware genehmigungsfrei 
zulässig, wenn das Einkaufsland in der Länderliste A oder B genannt ist. 
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7905 00 	Dachrinnen, Firstbleche, Dachfenster und andere geformte Waren zu Bau

-

zwecken, aus Zink 	  19 + 

Andere Waren aus Zink: 
7906 10 Stifte, Nägel, zugespitzte Krampen, Haken und ähnliche Waren 	 19 + 
7906 90 andere 19/02 + 

Kapitel 80 

Zinn 

Rohzinn; Bearbeitungsabfälle und Schrott, aus Zinn: 
Rohzinn: 

8001 11 nicht legiert 	  02 +*) 
8001 15 legiert 02 + 
800190 . Bearbeitungsabfälle und Schrott 	  02 + 

8002 00 	Stäbe, Profile und Draht, aus Zinn, massiv 	  02 + 

8003 00 	Bleche, Platten, Tafeln und Bänder, aus Zinn, mit einem Quadratmeter

-

gewicht von mehr als 1 kg 	  02 + 

Blattmetall, Folien und dünne Bander, aus Zinn (auch geprägt, zugeschnit-
ten gelocht, überzogen, bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder 
ähnlichen Unterlagen befestigt), mit einem Quadratmetergewicht (ohne 
Unterlage) von 1 kg oder weniger; Pulver und Flitter, aus Zinn: 

8004 10 Blattmetall, Folien und dünne Bänder 	  19 + 
8004 30 grobes Pulver 	  02 + 
8004 50 feines Pulver und Flitter 	  19 + 

8005 00 	Rohre (einschließlich Rohlinge), Hohlstangen, Rohrformstücke, Rohrver

-

schlußstücke und Rohrverbindungsstücke (Nippel, Kniestücke, Kupplungen, 
Muffen, Flanschen und ähnliche Waren), aus Zinn 	  02 + 

Andere Waren aus Zinn: 
8006 10 Waren zum Tischgebrauch und Hotelgeschirr, ausgenommen Eßbestecke  

und Tafelhilfsgeräte (Tarifnrn 8209, 8213, 8214, 8217) sowie Haushalts

-

geräte mit Werkzeugcharakter (Warenur 8204 71) 	 • 19 + 
8006 90 andere 19/02 + 

Kapitel 81 

Andere unedle Metalle 

Wolfram, roh oder verarbeitet: 
roh: 

8101 11 in Pulverform 	  02 + 
8101 15 anderes 	  02 + 
8101 18 Bearbeitungsabfälle und Schrott 	  02 + 
8101 20 Stäbe (Stangen), gehämmert, gewalzt oder gezogen; Profile; Tiegel 	. 	. 	 02 + 

Draht (auch Fäden), mit einer Stärke: 
8101 31 von 1 mm oder mehr 	  02 + 
8101 35 von weniger als 1 mm 	  02 + 
8101 40 Bleche, Platten, Bänder, Blättchen, Rohre und Hohlstangen 	 02 + 
8101 90 andere Waren 	  19 + 

Molybdän, roh oder verarbeitet: 
roh; Bearbeitungsabfälle und Schrott: 

8102 12 roh, in Pulverform 	  02 + 
8102 19 andere 	  02 + 
8102 20 Stäbe (Stangen), gehämmert, gewalzt oder gezogen; Profile; Tiegel . 	. 	 02 + 

Draht (auch Fäden), mit einer Stärke: 
8102 31 von 1 mm oder mehr 	  02 + 
8102 35 von weniger als 1 mm 	  02 + 

*)  Die Einfuhr von Zinn in Erfüllung eines Börsenkontraktes ist ohne Rücksicht auf das Ursprungsland der Ware gernehmigungsfrei zulässig, 
wenn das Einkaufsland in der Länderliste A oder B genannt ist. 
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8102 40 Bleche, Platten, Bänder, Blättchen, Rohre und Hohlstangen 	 02  + 
8102 90 andere Waren 	  19 + 

Tantal, roh oder verarbeitet:  
roh; Bearbeitungsabfälle und Schrott:  

8103 12 roh, in Pulverform 	  02 + 
810318 andere 02 + 
8103 80 Stäbe (Stangen), Profile, Draht, Bleche, Platten, Bänder, Blättchen,  

Rohre 02  
8103 90 andere Waren 	  19 +  

Andere unedle Metalle, roh oder verarbeitet:  
Antimon:  

8104 11 roh; Bearbeitungsabfälle und Schrott 	  02 + 
81 04  19 anderes 	  02/19 +  

Cadmium:  
8104 21 roh; Bearbeitungsabfälle und Schrott 	  02 +  
8104 29 anderes 	  02/19 +  

Chrom:  
8104 31 roh; Bearbeitungsabfälle und Schrott 	  02 +  
8104 39 anderes 	  02/19 +  

Kobalt:  
8104 41 Matte, Speise und andere Zwischenerzeugnisse der Kobaltherstellung 02  + 
8104 42 roh 	  02  
8104 48 Bearbeitungsabfälle und Schrott 	  02 + 
8104 49 anderes 	  02/19  + 

Mangan:  
8104 51 roh; Bearbeitungsabfälle und Schrott 	  02 + 
8104 59 anderes 	  02/19 + 
8104  61 Niob (Columbium) 	  02  

Uran und Thorium:  
8104 62 roh; Bearbeitungsabfälle und Schrott 	  02 + 
8104 64 anderes 	  02  

Titan:  
8104 65 roh; Bearbeitungsabfälle und Schrott 	  02 + 
8104 69 anderes 	  02/19  

Vanadin:  
8104 71 roh; Bearbeitungsabfälle und Schrott 	  02 + 
8104 75 anderes 	  02/19 +  

Wismut:  
8104 77 roh; Bearbeitungsabfälle und Schrott 	  02  
8104 79 anderes    	 02/19 +  

Zirkon:  
8104 81 roh; Bearbeitungsabfälle und Schrott 	  02  
8104 89 anderes 	  02/19 +  
8104 90 Gallium, Germanium, Hafnium (Celtium), Indium, Rhenium und Thallium 02  

Kapitel 82  

Werkzeuge; Messerschmiedewaren und Eßbestecke,  
aus unedlen Metallen  

Spaten, Schaufeln, Hacken aller Art, Gabeln, Rechen und Schaber; Äxte,  
Häpen und ähnliche Werkzeuge zum Hauen oder Spalten; Sensen und  
Sicheln, Heu- und Strohmesser, Heckenscheren, Keile und anderes Hand-
werkzeug für die Landwirtschaft, den Gartenbau und die Forstwirtschaft:  

Spaten und Schaufeln: 
8201 11 Afrikaspaten 	  19  + 
8201 17 Kohleschaufeln, Kehrichtschaufeln und dergleichen für den Haushalt 	. 19 + 

820119 andere Spaten und Schaufeln 	  19 + 
Hacken aller Art: 

820121 Blatthacken 	(Breitewaren) 	  19 
8201 29 andere Hacken (z. B. Spitzhacken, Kreuzhacken), ausgenommen Zinken

-

hacken 	  19 
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820143 Gabeln (z. B. Dung-, Heu-, Kartoffel-, Rüben- 	Grabe-, Steingabeln), 
einschließlich Zinkenhacken 	  19 + 

8201 45 Rechen aus Metall, einschließlich Besenrechen 	  19 + 

Äxte, Beile, Buschmesser, Häpen, Keile und ähnliche Werkzeuge zum 
Schälen oder Spalten: 

8201 51 Hauer und Plantagenmesser 	  19 + 

8201  59 andere 	  19 + 
8201 61 Sensen 	  19 + 
820162 Stahlrohrsensenbäume und 	Sensenringe 	  19 + 
820165 Sicheln 19 + 

8201 70 Heu. und Strohmesser . 	  19 + 
9201 81 Schaf-, Grasscheren und ähnliche Scheren ohne Gewerbe 	  19 + 

8201 89 Fleckenscheren und ähnliche mit beiden Händen zu bedienende Scheren 19 + 
8201 90 andere (z. B Jäter, Schaber, Handsägeräte, Pflanzstöcke, Ausheber, Obst

-

pflücker, Striegel, Mehrzweckgeräte) 19 + 

Handsägen aller Art, fertig montiert; Sägeblätter aller Art (einschließlich 
Frässägeblätter und nicht gezahnte Sägeblätter): 

820210 Handsägen aller Art, fertig montiert, sowie deren Teile (z. B Metall

-

bügel, Metallgriffe, Metallspanner) 	  19 + 

Sägeblätter: 
Bandsägeblätter: 

8202 25 für die Bearbeitung von Metall oder von gehärtetem Kunststoff . 	. 19 + 
8202 29 für die Bearbeitung anderer Werkstoffe 	  19 + 

Kreissägeblätter, einschließlich Frässägeblätter: 
Segmentsägeblätter (mit Einzelzähnen oder Segmenten bestückt, 
auch Einzelzähne, Segmente, Stammblätter): 

8202 41 für die Bearbeitung von Metall oder von gehärtetem Kunststoff 19 + 
8202 49 für die Bearbeitung anderer Werkstoffe 19 + 

Vollblätter: 
für die Bearbeitung von Metall, mit einem Außendurchmesser: 

8202 61 von 315 mm oder weniger (entsprechen den Metallkreissäge

-

blättern nach DIN 1837 und 1838) 	  16 + 
8202 63 von mehr als 315 mm 	  16 + 
8202 69 für die Bearbeitung anderer Werkstoffe 	  19 + 

andere Sägeblätter, einschließlich der nicht gezahnten Sägeblätter zum 
Steinsägen: 

8202 71 Laubsägeblätter für alle Werkstoffe 	  19 + 
8202 73 Gattersägeblätter und sonstige Langsägeblätter für die maschinelle 

Holzbearbeitung 	  19 + 
8202 75 Handsägeblätter für die Holzbearbeitung 	  19 + 
8202 77 Metall-Langsägeblätter für Maschinen- oder Handsägen 	 19 + 
8202 79 andere 	  19 + 
8202 90 Sägeketten 19 + 

Kneifzangen und andere Zangen aller Art, auch zum Schneiden, Pinzetten; 
Schrauben- und Spannschlüssel; Locheisen und Lochzangen, Rohrschneider, 
Bolzenschneider und dergleichen, Scheren zum Schneiden von Metallen, 
Feilen und Raspeln, zum Handgebrauch: 

Kneifzangen und andere Zangen aller Art, Pinzetten; Locheisen und 
Lochzangen, Rohrschneider, Bolzenschneider und dergleichen: 

8203 10 fernbediente Greifer (Zangen) zum Bandhaben radioaktiver Stoffe 	. 19 + 
8203 20 andere (z. B Schmiedezangen, Rundzangen, Isolierzangen, Sägen

-

chränkzangen Vorschneider, Seitenschneider), ausgenommen Rohr- 
und Wasserpumpenzangen (Warennr 8203 80) 	  19 + 

8203 50 Blechscheren und ähnliche Scheren zum Schneiden von Metallen (z. B. 
Loch-, Rohr-, Ketten- und Bolzenscheren, Drahtabschneider, Schrauben

-

abquetscher), ausgenommen Handhebelblechscheren und Bankscheren 
(Kap. 84) 	  19 + 

8203 70 Schrauben- 	und Spannschlüssel mit unveränderlicher Spannweite, ein

-

schließlich Steckschlüsseleinsätze (z. B. Gabel-, Ring-, Gabelringschlüssel, 
massive Steckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Kreuzschlüssel) und zuge

-

hörige Betätigungswerkzeuge 	  19 + 

8203 80 verstellbare Schraubenschlüssel und Rohrzangen aller Art (z. B. Roll

-

gabel-, Exelsior-, Einhänderschlüssel, Blitzzangen, Kettenrohrzangen, 
Schwedenrohrzangen, Wasserpumpenzangen) 	  19 + 

8203 90 Feilen und Raspeln, zum Handgebrauch 	  19 + 
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Anderes Handwerkszeug, ausgenommen die in anderen Tarifnummern 
dieses Kapitels erfaßten Waren; Ambosse, Schraubstöcke, Lötlampen, Feld-
schmieden, Schleifapparate zum Hand- oder Fußbetrieb und gefaßte Glas-
schneidediamanten: 

8204 11 Ambosse aller Art, einschließlich Sperrhörner und Amboßzubehör . 	. 	. 19 + 

8204 15 Hämmer und Fäustel aller Art (z. B. für Schmiede, Zimmerleute, Stein

-

brucharbeiter, Steinmetze, Pflasterer, Maurer, Ziegeleiarbeiter, Schreiner 
oder für den Haushalt); Schmiedewerkzeuge 	  19 + 

8204 21 Schraubstöcke, Klebschrauben, Feilkloben und ähnliche Spannzeuge für 
Montagearbeiten, ausgenommen Maschinen-Schraubstöcke (Kap. 84) . 	. 	. 19 + 

8204 23 Schraubzwingen, Schraubknechte und ähnliche Verleimungswerkzeuge, 
Dielenpressen, Hobelbankspindeln, -haken und Zubehör 	  19 + 

8204 25 Gewindeschneidkluppen, Windeisen und ähnliche Gewindewerkzeug

-

halter für Handbetrieb, ausgenommen die zum Einsetzen in diese Werk

-

zeuge bestimmten Gewindebohrer, Schneideisen usw. (Tarifnr. 8205) 	. 	. 19 + 

8204 27 Bohrwinden, Bohrknarren, Brustbohrer, Drillbohrer, Bohrhalter, ausge

-

nommen die zum Einsetzen in diese Werkzeuge bestimmten Bohrer 
(Tarifnr. 8205) 	  19 + 

8204 29 sonstige Vorrichtungen zum Halten und Führen von Handwerkszeugen 
(z. B. Gehrladen, Halter für Karosseriefeilen, Einspannvorrichtungen für 
Handfeilen), ausgenommen die zum Einsetzen in diese Vorrichtungen 
bestimmten Werkzeuge und die Spannfutter der Tarifnr. 8448 	 19 + 

8204 31 Lötwerkzeuge (z. B. Lötlampen, Lötkolben, Lötpistolen, Lötrohre), ausge

-

nommen mit Gas betriebene Lötmaschinen und Lötapparate (Tarifnr. 8450) 
und elektrische Lötgeräte (Tarifnr. 8511) 	  19 + 

8204 33 Feldschmieden und Nietfeuer 	  19 + 
8204 35 Schleifapparate zum Hand- oder Fußbetrieb 	  19 + 
8204 37 Diamantglasschneider, auch gefaßte Glasschneidediamanten 	 19 + 
8204 39 andere Glasschneider 	  19 + 

8204 41 Beitel, Hobeleisen, Hobel, Stech- und Schnitzwerkzeuge, Zugmesser, Par

-

kettzieliklingen und ähnliche Sonderwerkzeuge, wie sie hauptsächlich 
von Zimmerleuten, Tischlern, Kunsttischlern, Böttchern und Holzschnit

-

zern benutzt werden, soweit nicht an anderer Stelle genannt 	 19 

8204 43 mit Patronen betriebene Werkzeuge zum Nieten, Setzen von Bolzen, 
Dübeln oder dergleichen 	  19 + 

8204 45 Kellen, Spachteln, Schaber, Kratzer, Kittmesser und dergleichen Sonder- 
werkzeuge für Glaser, Maurer, Gipser, Maler, Former, Zementarbeiter, 
soweit nicht an anderer Stelle genannt 	  19 + 

8204 47 Uhrmacherspezialwerkzeuge (z. B. zum Einpressen der Uhrensteine, zum 
Ausbalancieren der Unruhen, Nietpflöcke, Zugfederwinder, Zapfendreh-
werkzeuge, Regulierwerkzeuge) 19 + 

8204 51 Aufreiber, Durchschläger, Meißel, Nietwerkzeuge 	  19 + 

8204 53 Schraubenzieher (Schraubendreher) 	  19 + 

8204 61 Brecheisen, 	Brechstangen, nichtmotorische Erdstampfer oder Pflaster
-rammen 	  19 + 

8204 63 Ölkännchen und andere Oler, aus unendlen Metallen, auch mit Pumpe 
oder archimedischer Schraube, Fettspritzen, Schmierkannen 	 19 + 

8204 71 nichtmechanische Haushaltsgeräte mit Werkzeugcharakter (z. B. Bügel

-

eisen, nicht elektrisch; Lockeneisen, Flaschenöffner, Büchsenöffner, ein

-

schließlich Schlüssel; Nußknacker, Kirschentkerner mit Feder, Korken

-

zieher, Schuhknöpfer, Wetzstähle, auch für Metzger; Messerschärfer, 
Kuchenrädchen, Teigschneider, Reiben, Gemüseschneider mit schräger 
Klinge, Fleischzerkleinerer mit Schneidrädern, Käsehobel, Waffeleisen, 
Sahne- und Eierschlagbesen, Butterstückchenausformer, Eierschneider, 
Eiszerkleinerer, Kartoffelpressen, Spicknadeln, Kratzeisen, Schürhaken 
und Plattenheber für Ofen, Brikettzangen) 	  19 + 

8204 90 andere Handwerkszeuge (z. B. Montiereisen, Schusterahlen 	ohne Ohr, 
Pfrieme für Polsterer oder Buchbinder, Brenneisen und Stempel zum 
Markieren, Schleifscheibenreiniger, mit Federn betriebene, sogenannte 
Heftpistolen für Packer, Tapezierer, Gipser und dergleichen, Hufmesser, 
Hufklingen, Hufräumer) 	  19 + 
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Auswechselbare Werkzeuge zur Verwendung in Maschinen und mechani-
schem oder nichtmechanischem Handwerkszeug (z. B. zum Treiben, Stanzen, 
Gewindeschneiden, Gewindebohren, Bohren, Fräsen, Ausweiten, Schneiden, 
Drehen, Schrauben), einschließlich Zieheisen, Preßmatrizen zum Warm-
strangpressen von Metallen, Gesteinsbohrer und Tiefbohrwerkzeuge: 

ganz oder mit einem arbeitenden Teil aus Stahl: 
für die Bearbeitung von Metall oder von gehärtetem Kunststoff: 

820511 Spiralbohrer 	  16 + 
8205 12 Fräser und Messerköpfe 	  16 + 
8205 13 Reibahlen und Senker 	  16 + 
820514 Räumwerkzeuge 	  16 + 
8205 18  Drehwerkzeuge und Schneidstähle 	  19 + 

Verzahnwerkzeuge: 
8205 21 für das Wälz-Fräsverfahren 	  16 + 
8205 25 für das Wälz-Hobelverfahren 16 + 

Gewindewerkzeuge: 
8205 31 Gewindewalzrollen und -backen 	  16 + 
8205 33 Gewindebohrer 19 + 
8205 35 Schneideisen 19 + 
8205 37 Gewindestrehler, Strehlerbacken und Schneidbacken 	 16 + 
8205 39 andere 	  19 + 

8205 41 Schnitt-, Stanz- und Formwerkzeuge (z. B. Ober- und Unterstempel 
zum Treiben und Stanzen von Blechen und Bändern aus Metall im 
Kaltverfahren, Matrizen) 	  16 + 

8205 49 andere 	. 16 + 
8205 51 Bergbauwerkzeuge, auch für Gesteinsbohrungen, Brunnenbohrungen 

und Erdölbohrungen 	  19 + 
für andere Zwecke (z. B. für die Holzbearbeitung): 

8205 61 Fräser und Messerköpfe 	  19 + 
8205 63 Fräsketten 	  19 + 
8205 65 Bohrer 19 + 
8205  69 andere 	  19 + 
8205 70 mit einem arbeitenden Teil aus Diamanten, Diamantkörnern oder 

Diamantpulver, ausgenommen Werkzeuge der Warennrn. 6804 54 und 
9017 56 19 + 
mit einem arbeitenden Teil aus Hartmetall auf einem Träger aus 
unedlem Metall: 

8205 81 Bergbauwerkzeuge, auch für Gesteinsbohrungen, Brunnenbohrungen 
und Erdölbohrungen 	  19'16 + 

8205 83 rundlaufende Maschinenwerkzeuge 	  16 + 
8205 85 Schneidstähle, einschließlich Einsatzmesser 	  19 + 
8205  87 Ziehwerkzeuge für den Stangen- und Drahtzug (z. B. Ziehsteine, Zieh-

ringe, Ziehdorne) 	  19 + 
8205 89 andere 19 + 

8205 90 mit einem arbeitenden Teil aus anderen Stoffen 	  16 + 

Messer und Schneidklingen, für Maschinen oder mechanische Geräte: 
für landwirtschaftliche Maschinen: 

820611 Mähmaschinenmesser 	  19 + 
8206 19 andere 19 + 

für Küchenmaschinen und Maschinen der Nahrungsmittelindustrie: 
8206 51 Schnitzelmesser für Zuckerrübenschneidemaschinen 	  19 + 
8206 59 andere 	  19 + 

für andere Maschinen oder mechanische Geräte: 
8206 91 Kreismesser 	  19 + 
8206 99 andere 	  19 + 

8207 00 	Plättchen, Stäbchen, Spitzen und ähnliche Formstücke für Werkzeuge, nicht 
gefaßt, aus gesinterten Hartmetallen (z. B. aus Wolfram-, Molybdän-, 
Vanadin-Karbiden) 19 + 

Kaffeemühlen, Fleischhackmaschinen, Püreepressen und andere mechanische 
Geräte, wie sie üblicherweise im Haushalt verwendet werden, zum Vor

-

bereiten, Zubereiten und Anrichten von Speisen und Getränken, mit einem 
Gewicht von 10 kg oder weniger: 

820810 Fleischhacker 	  19 + 
8208 30 Maismühlen 	  19 + 
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3208 50 Kaffeemühlen 	  19 + 
8208 90 andere 	  19 + 

Messer (andere als die der Tarifnr. 8206) mit schneidender oder gezahnter 
Klinge, einschließlich Klappmesser für den Gartenbau: 

Tischmesser, weder vergoldet noch versilbert, mit Heften: 
820911 aus Stahl 	  19 + 
8209 13 aus Aluminium 	  19 + 
820917 aus anderen unedlen Metallen 	  19 + 
820919 aus anderen Stoffen 	  19 + 
8209 20 Tischmesser, vergoldet oder versilbert 	  19 + 
8209 80 andere Messer mit feststehender Klinge (z. B. Jagd- und Fahrtenmesser, 

Messer für den Gebrauch in der Küche oder für andere Verwendungs

-

zwecke) 	  19 + 
8209 90 Taschenmesser und andere Klappmesser 	  19 + 

Klingen für Messer der Tarifnr. 8209: 
821010 unfertig 	  19 + 
8210 50 fertig 	  19 + 

Rasierapparate, Rasiermesser und Rasierklingen (einschließlich Klingen

-

rohlinge im Band); Teile von Rasierapparaten, aus Metall: 
8211 11 nichtelektrische Rasierapparate 	  19 + 
8211 15 Teile aus unedlen Metallen von nichtelektrischen Rasierapparaten, aus-

genommen Klingen 19 + 
Klingen für nichtelektrische Rasierapparate: 

8211 31 unfertig, einschließlich Rohlinge im Band 	  19 + 
821135 fertig 	  19 + 
821150 Rasiermesser 	  19 + 
821170 Rasiermesserklingen, auch unfertig 	  19 + 
8211 80 Klingen, Messer, Kämme und Schneidköpfe für elektrische Rasierapparate 19 + 

8212 00 	Scheren und Scherenblätter 	  19 + 
Andere Messerschmiedewaren (einschließlich Baumscheren, Scherapparate, 
Hackmesser für Metzger und zum Küchengebrauch sowie Papiermesser); 
Messerschmiedewaren zur Hand- und Fußpflege und dergleichen (ein

-

schließlich Nagelfeilen) und Zusammenstelllungen solcher Waren: 
Scheren mit Federung: 

8213l1 Geflügelscheren 	  19 + 
821319 andere (z. B. Garten-, Rosen-, Baumscheren) 	  19 + 
8213 30 Handscherapparate, nicht elektrisch (z. B. Haarschneide- und Viehscher-

apparate) 19 + 
8213 50 Messerschmiedewaren zur Hand- und Fußpflege und dergleichen, auch 

Zusammenstellungen von diesen Waren in Etuis, 	Kästen, Necessaires 
und dergleichen 	  19 + 

8213 70 Spaltmesser, Hackmesser und Wiegemesser, für Metzger oder zum 
Küchengebrauch 	  19 + 

8213 80 Bleistiftspitzer und Klingen dazu, ausgenommen Bleistiftspitzmaschinen 
(Kap. 84) 	  19 + 

8213 90 andere Messerschmiedewaren (z. B. Papiermesser, Brieföffner, Radier-
messer) 	  19 + 

Löffel, Schöpfkellen, Gabeln, Tortenschaufeln, Fischmesser, Buttermesser, 
Zuckerzangen und ähnliche Tischgeräte: 

ganz aus unedlen Metallen, aus einem Stück: 
weder vergoldet noch versilbert: 

821411 aus Stahl 	  19 + 
8214 15 aus Aluminium 	  19 + 
8214 19 aus anderen unedlen Metallen 	  19 + 
8214 26 vergoldet oder versilbert 	  19 + . 

andere. 
8214 51 ohne Griff 	  19 + 
8214 57 mit Griff 	  19 + 
8215 00 	Griffe aus unedlen Metalen für Waren der Tarifnrn. 8209, 8213 und 8214 19 + 
8216 00 	Zusammenstellungen von Werkzeugen verschiedener Art des Kapitels 82 

auf Karten, Tafeln, in Werkzeugtaschen, Kästen, Werkzeugschränken und 
dergleichen, ausgenommen Kinderwerkzeuggarnituren (Kap. 97) 	 19 + 
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Vollständige Eßbestecke und sonstige Zusammenstellungen von Tafel

-

geräten, auch in Etuis oder Kästen: 
weder vergoldet noch versilbert: 

8217 10 mit nichtmetallischen Heften 	  19 + 
andere: 

8217 20 aus Stahl 	  19 + 
8217 30 aus Aluminium 	  19 + 
8217 40 aus anderen unedlen Metallen 19 + 
8217 50 vergoldet oder versilbert 	  19 + 

Kapitel 83 

Verschiedene Waren aus unedlen Metallen 

Schlösser (einschließlich Verschlüsse und Verschlußbügel mit Schloß), 
. Sicherheitsriegel und Vorhängeschlösser, alle diese zum Schließen mit 

Schlüsseln, als Geheimschlösser oder elektrische Schlösser, auch Teile da

-

von, aus unedlen Metallen; Schlüssel (auch unfertig) für diese Waren, aus 
unedlen Metallen: 

Fahrzeugschlösser: 
830112 Fahrradschlösser 	  19 + 
8301 14 andere 	  19 + 
8301 15 Koffer-, Mappen- und andere Lederwarenschlösser 	  19 + 
830131 Möbelschlösser 19 + 
830135 Geldschrank- und Kühlschrankschlösser 	  19 + 

Türschlösser, ausgenommen Fahrzeug-, Möbel-, Geldschrank- und Kühl-
schrankschlösser: 

830141 Sicherheitszylinderschlösser 	  19 + 
8301 49 andere Türschlösser 	  19 + 
830150 Vorhängeschlösser 	  19 + 
830160 andere Schlösser, auch Schloßsicherungen 	  19 + 

Schlüssel:  
830173 unfertig 	  19 + 
830175 fertig 19 + 
8301 80 Teile von Schlössern oder von Schloßsicherungen 	  19 + 

Beschläge und ähnliche Waren aus unedlen Metallen für Möbel, Türen, 
Treppen. Fenster, Fensterläden, Karosserien, Sattlerwaren, Koffer, Reise- 
kisten oder andere derartige Waren; Kleiderhaken, Huthaken, Hutablagen, 
Stützen, Konsolen und ähnliche Waren, aus unedlen Metallen (einschließ-
lich automatische Türschließer): 	  

automatische Türschließer, ausgenommen Türfeststeller (Warennr. 8302 24 
oder 8302 26) : 

8302 11 hydraulische Türschließer 	  19 + 
830219 andere 	  19 + 
8302 21 Scharniere, Bänder, Fitschen und Gehänge, ausgenommen Kofferschar-niere (Warennr. 8302 60) 	  19 + 

Rollen: 
8302 22 Rollen für Möbel und Apparate (z. B. Teewagenrollen, Bettenrollen, 

Rollen für Herde, für medizinische Apparate) 	  19 + 
8302 23 andere Rollen (z. B für Tore) 	  19 + 

Baubeschläge: 
8302 24 aus Eisen oder Stahl 	  19 + 
8302 26 aus NE-Metallen 	  19 + 

Fahrzeugbeschläge: 
8302 27 für Kraftfahrzeuge 	  19/16 + 
8302 29 für andere Fahrzeuge 	  19 + 
8302 30 Möbelinnenbeschläge und Möbelaußenbeschläge, ausgenommen Schar

-

niere (Warennr 8302 21) und Rollen (Warennr 8302 22) 	. 	. 	. 	. 	. 	. 19 + 
8302  40 Herdbeschläge 	  19 + 
8302 50 Sargbeschläge 	  19 + 
8302 60 Koffer-, Mappen- und andere Lederwarenbeschläge, einschließlich Koffer-

scharniere, ausgenommen Waren der Tarifnr. 8309 	  19 + 
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8302 70 Reit- und Fahrgeschirrbeschläge (z. B. Trensen, Steigbügel, Brustringe, 
Gebißstangen, Kinnketten, Sattelgestelle) 	  19 + 

8302 81 Befestigungsmaterial und Zubehör für Fenster- und Türvorhänge (z. B. 
Laufrollengarnituren, Stützen, Klemmen, Ringe, Kugeln für Gardinen

-

schnüre, Schleuderstäbe, Übergreifer; Gardinenstangen, -rohre und -stäbe, 
diese jedoch nur, wenn sie eine Bearbeitung erfahren haben, die über 
das Zuschneiden auf bestimmte Längen oder das Lochen hinausgeht) . 	. 19 + 

8302  89 Kleiderhaken, Huthaken, Garderobenleisten, Haken für Handtücher, für 
Wischtücher, Bürstenhalter, Schlüsselhalter, Konsolen und andere gleich

-

artige Stützen, ausgenommen Hut- und Garderobenständer mit den Merk

-

malen von Möbeln (Kap. 94) 	  19 + 
8302 90 andere Beschläge und ähnliche Waren 	  19 + 

Panzerschränke; Türen und Fächer für Stahlkammern; Sicherheitskassetten 
und dergleichen, 	aus unedlen 	Metallen: 

8303 20 Panzerschränke 	  16 + 
8303 40 Türen und Fächer für Stahlkammern, einschließlich Wandgeldschränke 16 + 
8303 60 Sicherheitskassetten und dergleichen 	  19 + 

8304 00 Sortierkästen, Ablegekästen, Karteikästen, Manuskriptständer und ähn

-

liche Bürogegenstände, aus unedlen Metallen, ausgenommen Büromöbel 
der Tarifnr. 9403 	  19 + 

Mechaniken für Schnellhefter und Briefordner, Briefklemmen, Muster

-

klammern, Büroklammern, Heftklammern, Heftecken, Karteireiter und 
ähnliche Büromaterialien, aus unedlen Metallen: 

830510 Mechaniken für Schnellhefter und Ordner 	  19 + 
8305 50 Karteireiter 19 + 
8305 71 Heftklammern für Heftmaschinen aller Art 	  19 + 
8305 75 Büro- und Musterbeutelklammern 	  19 + 
8305 90 andere 	  19 + 

Statuetten und andere Ziergegenstände zur Innenausstattung, aus unedlen 
Metallen: 

830610 vergoldet oder versilbert 	  19 + 
8306 90 andere 	  19 + 

Beleuchtungskörper aller Art (Leuchten) und Teile davon, ausgenommen 
elektrotechnische Teile, aus unedlen Metallen: 

elektrische Leuchten: 	 . 
8307 11 Wohnraum- und Repräsentativleuchten 	  19 + 
8307 13 Zweckleuchten (z. B. Innen-, Außen- und Sonderleuchten) 	 19 + 
8307 19 andere (z. B. Werbeleuchten, Befeuerungsleuchten für Land-, Wasser- 

und Luftverkehr) 	  19 + 
andere Leuchten: 

8307 30 Sturmlaternen 	  19 + 
8307 40 Starklichtlaternen und Starklichtlampen 	  19 + 
8307 50 andere 	  19 + 

Teile von Beleuchtungskörpern: 
8307 91 nichtelektrotechnische Metallteile für elektrische Leuchten 	 19 + 
8307 93 Brenner für Lampen mit flüssigen Brennstoffen, auch mit Docht; Bren-ner für Gaslampen, Acetylenlampen oder ähnliche Lampen 	 19 + 

8307 99 andere 	  19 + 

Schläuche aus unedlen Metallen: 
830810 aus Stahl 	  19 + 
8308 90 aus NE-Metallen 	  19 + 

Verschlüsse, Verschlußbügel, Schnallen, Spangen, Klammern, Haken, Ösen 
und ähnliche Waren aus unedlen Metallen, für Bekleidung, Schuhe, Planen, 
Täschnerwaren und zum Fertigen oder Ausrüsten anderer Waren; Hohlniete 
und Zweispitzniete, aus unedlen Metallen: 

8309 10 Hohlniete und Zweispitzniete 	  19 + 
8309 20 Schnallen 	  19 + 
8309 30 Haken und Ösen 	  19 + 
8309 50 Bügel und Verschlüsse für Damentaschen 	  19 + 
8309 70 Verschlüsse für Koffer und Aktentaschen, ausgenommen Schlösser der 

Tarifnr. 8301 	  19 + 
8309 90 andere 	  19 + 
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8310 00 	Perlen und Flitter, aus unedlen Metallen 	  19 + 

Glocken, Klingeln, Schellen und dergleichen, nicht elektrisch, Teile davon, 
aus unedlen Metallen: 

8311 10 Kirchenglocken und ähnlichen Zwecken dienende Glocken 	 19 + 
8311  50 Fahrradglocken 19 + 
831190 andere (z B 	Tür-, Tisch-, Schiffsglocken, Schlittengeläute, Viehschellen, 

Tischgongs) 	  19 + 

8312 00 	Bilderrahmen und Spiegel, aus unedlen Metallen 	  19 + 

Stopfen, Spunde mit Schraubgewinde, Spundbleche, Flaschenkapseln, Ab

-

reißkapseln, Gießpfropfen, Plomben und ähnliches Verpackungszubehör, 
aus unedlen Metallen: 

8313 10 Kronenverschlüsse 	  19 + 
8313 30 Flaschenkapseln 	  19 + 
8313 90 andere 19 + 

Aushängeschilder, Hinweisschilder, Werbeschilder, Namensschilder und 
andere derartige Schilder, Zahlen, Buchstaben und andere Zeichen aus 
unedlen Metallen: 

8314 10 aus Eisen oder Stahl 	  19 + 
aus anderen unedlen Metallen: 

8314 91 geätzt oder graviert 	  19 + 
8314 99 andere 19 + 

Draht, Stäbe, Rohre, Platten, Kügelchen, Elektroden und ähnliche Waren, 
aus unedlen Metallen oder Hartmetallen, mit Dekapier- oder Flußmitteln 
überzogen oder gefüllt, zum Schweißen oder Löten von Metall oder Hart

-

metall; Draht und Stäbe aus gepulverten unedlen Metallen agglomeriert, 
zum Metallisieren im Aufspritzverfahren: 

8315 30 zum Löten 	  19 + 
andere: 

8315 91 mit Eisen oder Stahl umhüllt oder mit einer Seele aus Eisen oder Stahl 19 + 
8315 99 andere 19 + 

Abschnitt XVl 

Maschinen, Apparate und mechanische Geräte; 
elektrotechnische Waren 

Kapitel 84 

Kessel, Maschinen, Apparate und mechanische Geräte 

Erzeuger von Wasserdampf oder anderem Dampf (Dampfkessel): 
840110 Lokomotivkessel 	  16 + 

andere Dampferzeuger (Dampfkessel) : 
8401 30 Wasserrohrkessel (z. B. Schrägrohrkessel, Strahlungskessel, Steilrohr

-

kessel, Teilkammerkessel) 	  16 + 
8401 50 GroBwasserraumkessel (z. B. Flammrohrkessel, Rauchrohrkessel, Flamm- 

rohr-Rauchrohrkessel) 
16 

+ 
 16  

8401 70 andere (z. B. Quecksilberdampfkessel) 	   + 
8401 90 Ersatz- und Einzelteile 	  16 + 

Hilfsapparate für Dampfkessel .  (z. B. Vorwärmer, Überhitzer, Dampfspei-
cher, Rußbläser, Rauchgasrückführungen); Kondensatoren für Dampfkraft-
maschinen: 

Hilfsapparate für Dampfkessel: 
840211 Speisewasservorwärmer (z. B. Economiser), Luftvorwärmer und Über

-

hitzer 	  16 + 
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8402 19 andere Hilfsapparate für Dampfkessel (z. B. Dampfspeicher, Rußbläser, 
Rauchgasrückführungen) 	  16 + 

8402 50 Kondensatoren für Dampfkraftmaschinen 	  16 + 
8402 90 Ersatz- und Einzelteile 	  16 

Gaserzeuger (Generatoren) für Wassergas oder Generatorgas, auch mit 
Gasreinigern; Erzeuger von Acetylengas auf feuchtem Wege und ähnliche 
Gaserzeuger, auch mit Gasreinigern: 

8403 10 Acetylenentwickler *) 16 + 
8403 50 andere Gaserzeuger*) 	  16 + 

Kesseldampfmaschinen, auch beweglich (ausgenommen Dampftraktoren der 
Tarifnr. 8701): 

840410 Kesseldampfmaschinen (Lokomobilen) 16 + 
8404 90 Ersatz- und Einzelteile 	  16 + 

Dampfkraftmaschinen ohne Kessel, für Wasserdampf oder anderen Dampf: 
Kolbendampfmaschinen: 

840510 für Schiffsantrieb 	  16 + 
8405 30 für andere Zwecke 	  16 + 

Dampfturbinen: 
8405 50 für Schiffsantrieb 16 + 

für den Antrieb von elektrischen Generatoren, mit einer Leistung: 
8405 71 von 2000 kW oder weniger 	  16 + 
8405 73 von mehr als 2000 bis 10 000 kW 	  16 + 
8405 75 von mehr als 10 000 bis 40 000 kW 	  16 + 

8405 79 von mehr als 40 000 kW 	  16  
8405 80 für andere Zwecke 	  16 

Ersatz- und Einzelteile: 
8405 91 für Kolbendampfmaschinen 	  16 + 
8405 95 für Dampfturbinen 	  16 

Kolbenverbrennungsmotoren: 
Ottomotoren für Flüssigkraftstoff: 

8406 01 für Zugmaschinen (Schlepper) 	  16 + 
für Kraftwagen, mit einem Zylinderinhalt: 

8406 05 von 1 1 oder weniger 	  16 + 
8406 06 von mehr als 1 	bis 1,5 1 	  16 + 
8406 07 von mehr als 1,5 bis 2,5 1 	  16 + 
8406 08 von mehr als 2,5 1 	  16 + 

für Motorräder, Motorroller, Motorfahrräder, Mopeds und Fahrräder, 
mit einem Zylinderinhalt: 

840611 von 50 ccm oder weniger 	  16 + 
8406 13 von mehr als 50 bis 200 ccm 	  16 + 
840615 von mehr als 200 ccm 	  16 + 

für Luftfahrzeuge, mit einer Nutzleistung: 
840616 von 200 PS oder weniger 	  17 + 
8406  17 von mehr als 200 bis 2200 PS 	  17 + 
840618 von mehr als 2200 PS 	  17 + 

für Wasserfahrzeuge (Bootsmotoren und Außenbordmotoren), ausge
-

nommen Schiffshilfsmotoren (Warennrn. 8406 24 bis 8406 29), mit einer 
Motordauerleistung: 

8406 21 von 10 PS oder weniger 	  1f3 + 
8406 23 von mehr als 10 PS 	  16 + 

für andere Zwecke (z. B. Antriebsmotoren für Arbeitsmaschinen): 
luftgekühlt, mit einer Motordauerleistung: 

8406 24 von 4 PS oder weniger 	  16 + 
8406 25 von mehr als 4 bis 10 PS 	  16 + 
8406 26 von mehr als 10 PS 	  16 + 

wassergekühlt, mit einer Motordauerleistung: 
8406 28 von 10 PS oder weniger 	  16 + 
8406 29 von mehr als 10 PS 	  16 + 

8406 30 Gas-Ottomotoren (z. B. Großgasmaschinen für Kokerei- und Hochofengas, 
Gasmotoren für Leuchtgas- und Erdgasbetrieb) 	  16 + 

*) einschließlich Ersatz- und Einzelteile 
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Dieselmotoren: 
für Zugmaschinen (Schlepper), mit einer Motordauerleistung: 

8406 41 von 12 PS oder weniger 	  16 + 
8406 43 von mehr als 12 bis 24 PS 	  16 + 
8406 44 von mehr als 24 bis 34 PS 	  16 + 
8406 45 von mehr als 34 bis 60 PS 	  16 
8406 46 von mehr als 60 bis 100 PS 	  16 + 
8406 47 von mehr als 100 PS 	  16 + 

für Kraftwagen, mit einer Motordauerleistung: 
8406 51 von 60 PS oder weniger 	  16 -1- 
8406 52 von mehr als 60 bis 100 PS 	  16 + 
8406 53 von mehr als 100 bis 140 PS 	  16 + 
8406 54 von mehr als 140 PS 	  16 
8406 55 für andere Kraftfahrzeuge, auch Fahrradhilfsmotoren 	  16 + 

für Schienenfahrzeuge, mit einer Motordauerleistung: 
8406 56 von 50 PS oder weniger 	  16 + 
8406 57 von mehr als 50 bis 300 PS 	  16 + 
8406 58 von mehr als 300 bis 1000 PS 	  16 + 
8406 59 von mehr als 1000 PS 	  16 + 

für Wasserfahrzeuge (Schiffshauptmotoren), ausgenommen Schiffshilfs

-

motoren (Warennrn. 8406 70 bis 8406 78), mit einer Motordauerleistung: 
8406 60 von 15 PS oder weniger 	  16 + 
8406 61 von mehr als 15 bis 30 PS 	  16 + 

8406 62 von mehr als 30 bis 50 PS 	  16 + 
8406 63 von mehr als 50 bis 100 PS 	  16  + 
8406 64 von mehr als 100 bis 200 PS 	  16 + 

8406 65 von mehr als 200 his 300 PS 	  16 + 
8406 66 von mehr als 300 bis 500 PS 	  16 + 

8406 67 von mehr als 500 bis 1000 PS 	  16 + 
8406 68 von mehr als 1000 PS 	  16 + 

für andere Zwecke (z. B. Antriebsmotoren für Arbeitsmaschinen), mit 
einer Motordauerleistung: 

8406 70 von 15 PS oder weniger 	  16 + 
8406 71 von mehr als 15 bis 30 PS 	  16 + 
8406 72 von mehr als 30 bis 50 PS 	  16 + 
8406 73 von mehr als 50 bis 100 PS 	  16 + 
8406 74 von mehr als 100 bis 200 PS 	  16 + 
8406 75 von mehr als 200 bis 300 PS 	  16 + 
8406 76 von mehr als 300 bis 500 PS 	  16 +- 
8406 77 von mehr als 500 bis 1000 PS 	  16 + 
8406 78 von mehr als 1000 PS 	  16 + 

8406 80 andere Kolbenverbrennungsmotoren (z. B. Glühkopfmotoren, Wechsel

-

betrieb -Motoren) 	  16 + 
Ersatz- und Einzelteile: 

für Ottomotoren für Flüssigkraftstoff: 
8406 90 für Zugmaschinen (Schlepper) und Kraftwagen 	  16 + 
8406 91 für Motorräder, Motorroller, Motorfahrräder, Mopeds und Fahrräder 16 + 
8406 92 für Luftfahrzeuge 	  17 + 
8406 93 für andere Zwecke 	  16 + 

8406 94 für Gas-Ottomotoren 	  16 + 
8406 95 für Ottomotoren für Flüssigkraftstoff oder Dieselmotoren, deren beson

-

dere Bestimmung nicht erkennbar ist, einschließlich der für beide Mo

-

torenarten verwendbaren Teile 	  16 + 
für Dieselmotoren: 

8406 96 für Zugmaschinen (S ch lepper) 	  16 + 
8406 97 für Kraftwagen und für Kraftfahrzeuge der Warennr. 8406 55 	. 	. 	. 16 + 
8406 98 für andere Zwecke 	  16 + 

8406 99 für andere Motoren (z. B. Glühkopfmotoren, Wechselbetrieb-Motoren) 16 + 
Wasserturbinen, Wasserräder und andere hydraulische Kraftmaschinen. 
einschließlich Regler hierfür: 

Wasserturbinen (z. B. Freistrahlturbinen, Francisturbinen, Propeller

-

turbinen) mit einer Leistung: 
840711 von 1000 kW oder weniger 	  16 + 
8407 15 von mehr als 1000 bis 10 000 kW 	  16 + 
8407 19 von mehr als 10 000 kW 	  16 + 
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8407 50 Wasserräder und andere hydraulische Kraftmaschinen (z. B. Wassermoto

-

ren für Waschmaschinen; Ölmotoren, einschließlich Arbeitszylinder für 
ölhydraulische Kraftübertragung und hydraulische Bremszylinder) 	. 	. 	. 19 + 

8407 90 Ersatz- und Einzelteile (z. B. Schaufeln, Schaufelräder), einschließlich 
Turbinenregler 16 + 

Andere Motoren und Kraftmaschinen: 
840810 Druckluftmotoren und -turbinen, einschließlich Druckluft-Arbeitszylinder 

und Druckluft-Bremszylinder 	  16 + 
8408 20 Gasturbinen (Verbrennungsturbinen), ausgenommen solche für Luftfahr

-

zeuge (Warennr. 8408 40) 	  16 + 
8408 40 Gasturbinen (Verbrennungsturbinen) für Luftfahrzeuge; Strahltrieb

-

werke; Turbo-Propeller-Triebwerke 	  17 + 
8408 70 andere Motoren und Kraftmaschinen (z. B. Windkraftmaschinen; Motoren 

zum Aufziehen, ohne Hemmung) 	  16 + 
Ersatz- und Einzelteile: 

8408 91 für Druckluftmotoren und -turbinen, einschließlich für Druckluft-Arbeits

-

zylinder und Druckluft-Bremszylinder 	  16 + 
8408 92 für Gasturbinen (Verbrennungsturbinen) der Warennr. 8408 20 	. 	. 	. 16 + 
8408 94 für Gasturbinen (Verbrennungsturbinen) für Luftfahrzeuge, für Strahl

-

triebwerke und für Turbo-Propeller-Triebwerke 	  17 + 

8408  99 für andere Motoren und Kraftmaschinen 	  16 + 

Straßenwalzen mit mechanischem Antrieb: 
840910 Vibrationswalzen 	  16  + 
8409 50 andere Straßenwalzen 	  16 + 
8409 90 Ersatz- und Einzelteile 	  16 + 

Flüssigkeitspumpen, einschließlich nichtmechanische Pumpen und Ausgabe-
pumpen mit Flüssigkeitsmesser; Hebewerke für Flüssigkeiten (z. B. Becher-
werke, Schöpfwerke, Bandelevatoren): 

8410 01 Pumpen für Metalle in flüssigem Zustand 	  16 + 
841010 Zapfsäulen (Ausgabepumpen mit Flüssigkeitsmesser) für Treibstoff und 

Schmiermittel, wie sie in Garagen und Tankstellen verwendet werden . 16 + 
Feuerlöschpumpen: 

8410 11 Tragkraftspritzen 16 + 
841013 andere Feuerlöschpumpen, ausgenommen Handpumpen (Warennrn 

8410 31 bis 8410 39) 	  16 + 
841J 15 Tiefpumpen für Erdölförderung, Spülpumpen für Bohranlagen 	 16 + 
8410 17 Tauchmotorpumpen (Unterflüssigkeitsmotorpumpen) 	  16 + 
8410 21 Pumpen in Sonderbauart zur Verwendung auf Schiffen (Schiffspumpen) 16 + 
8410 23 Spinnpumpen 	  16 + 
8410 25 Wasserpumpen, Ölpumpen, Kraftstoffpumpen und Einspritzpumpen, für 

Verbrennungsmotoren 16 + 
Olschmierpumpen, auch Fettschmierpumpen: 

8410 27 Handpumpen 	  19 + 
8410 29 andere 	  16 + 

andere Flüssigkeitspumpen: 
Handpumpen: 

8410 31 Flügelpumpen, einschließlich Faßflügelpumpen 	  19 + 
8410 33 Ein- und Zweizylinderkolbenpumpen, einschließlich Faßkolben

-

pumpen, ausgenommen Preßpumpen 	  16 + 
8410 35 Membranpumpen 	  16 + 
8410 39 andere Handflüssigkeitspumpen (z. B. Preßpumpen) 

	

16 + 
oszillierende Kraftpumpen: 

8410 41 Hauswasserkolbenpumpen 16 + 
8410 43 dampf- und preßluftangetriebene Kolbenpumpen (Simplex- und 

Duplexpumpen) 	  16 + 
8410 45 Kolbenpreßpumpen (z. B. für hydraulische Pressen), auch Axial- und 

Radialkolbenpumpen 	 16 + 
8410 47 Membranpumpen 	  16 + 
8410 49 andere oszillierende Pumpen (z. B. Tiefbrunnenkolbenpumpen) 	. 	. 	 16 + 

rotierende Kraftpumpen: 	, 
8410 51 Zahnradpumpen 16 + 
8410 53 Schrauben- oder Spindelpumpen und Drehkolbenpumpen  	16 + 
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Kreiselpumpen: 
8410 61 selbstansaugende 	. 	  16 + 

nicht selbstansaugende: 
8410 63 einstufige 	. 	  16 + 
8410 64 mehrstufige 	. 	  16 + 

8410 65 Umlaufbeschleuniger in stopfbuchsloser Sonderbauart . 	 16 + 

8410 67 Propellerpumpen, Schraubenradpumpen, Rohrschraubenpumpen und 
Kanalradpumpen 	. 	  16 + 

8410 69 andere rotierende Pumpen . 	  16 + 

8410 70 andere Flüssigkeitspumpen (z. B. Injektoren) . 	  16 + 
8410 80 Hebewerke für Flüssigkeiten (z. B. Becherwerke, Schöpfwerke, Band

-

elevatoren), 	einschließlich Pulsometer, hydraulische Widder und der

-

gleichen . 	  16 + 

Ersatz- und Einzelteile: 
8410 91 für Tiefpumpen für Erdölförderung und für Spülpumpen für Bohr

-

anlagen . 	  16 + 

8410 98 für Hebewerke für Flüssigkeiten, Pulsometer, hydraulische Widder und 
dergleichen 	. 	  16 + 

8410 99 für andere Flüssigkeitspumpen . 	  16 + 

Luftpumpen, einschließlich Vakuumpumpen; Luft- und Gaskompressoren; 
Freikolbengeneratoren; Ventilatoren und dergleichen: 

Luftpumpen und Verdichter zum Aufpumpen von Luftschläuchen oder 
dergleichen: 

für Hand- oder Fußbetrieb: 
8411 11 Fahrrad- und Motorradpumpen 	  19 + 
8411 15 andere Luftpumpen und Verdichter für Hand- oder Fußbetrieb . 	. 	. 19 + 
8411 19 andere (z. B. Reifen-Kraftluftpumpen) 16 
8411 20 fahrbare Kolben- und Vielzellenverdichter . 	  16 + 

Verdichter (Kompressoren) für Kältemaschinen, mit einer Leistung: 
8411 31 von 350 kcal/h oder weniger . 	  16 + 
8411 39 von mehr als 350 kcal/h 16 
8411 40 Vakuumpumpen für Laboratorien . 	  18 + 

andere Luftpumpen, Vakuumpumpen und Verdichter (Kompressoren): 
oszillierende: 

8411 51 Verdichter für einen Enddruck von mehr als 15 atü 16 + 
andere, mit einer Leistung: 

8411 53 von 60 cbm/h oder weniger 16 + 
8411 55 von mehr als 60 bis 3000 cbm/h 16 + 
8411 59 von mehr als 3000 cbm/h . 	  16 + 

rotierende: 
8411 61 Flüssigkeitsring-Luftpumpen, auch als Vakuumpumpen . 	 16 + 
8411 63 Vielzellenverdichter, auch als Vakuumpumpen 	  16 + 
8411 65 Kreiselverdichter (Turboverdichter), radialer und axialer Bauart . 	. 16 + 
8411 69 Drehkolbenverdichter, zwei- und mehrachsig (Kapselverdichter), auch 

als Vakuumpumpen, und andere rotierende Luftpumpen, Vakuum-
pumpen und Verdichter 16 + 

8411 70 andere Luftpumpen, Vakuumpumpen und Verdichter (z. B. Wasser
-strahl-Luftpumpen, Diffusionspumpen, Belüfter für Aquarien) . 	. 	. 	. 	. 16 + 

Ventilatoren und dergleichen: 
8411 81 Grubenventilatoren und Luttenventilatoren 16 + 
8411 89 andere Ventilatoren und dergleichen, ausgenommen Ventilatoren für 

Wohnräume (Warennr. 8506 30) . 	  16 + 
Ersatz- und Einzelteile: 

für Luftpumpen, Vakuumpumpen und Verdichter (Kompressoren): 
8411 91 für Hand- und Fußpumpen . 	  19 + 
8411 93 für andere Pumpen und Verdichter . 	  16 + 

füi Ventilatoren und dergleichen: 
8411 95 für Gruben- und Luttenventilatoren . 	  16 + 
8411 99 für andere Ventilatoren und dergleichen . 	  16 + 

8412 00 Klimaanlagen, bestehend aus einem motorbetriebenen Ventilator und Vor

-

richtungen zum Andern der Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit, die ein 
Ganzes bilden*) 	  16 + 

*) einschließlich Ersatz- und Einzelteile 
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Feuerungen, die mit flüssigem Brennstoff (Zerstäuber), pulverisiertem 
festem Brennstoff oder Gas betrieben werden (Brenner); mechanische 
Feuerungen, einschließlich ihrer gesondert ein- oder ausgehenden mecha-
nischen Beschicker, mechanischen Roste, mechanischen Entascher und ähn-
lichen Vorrichtungen: 

8413 10 für flüssigen Brennstoff (z. B. Olbrenner [-aggregate]) ')    	16 + 
8413 30 für pulverisierten festen Brennstoff oder für Gas sowie kombinierte 

Feuerungen (z. B. Kohlenstaubfeuerungen, auch mit mechanischen Ent-
aschern; Gasbrenner, Mischbrenner) *)  16 + 

8413 50 für stückigen Brennstoff (z. B. mechanische Rostfeuerungen, wie Wander

-

roste, Vorschubroste, Rückschubroste sowie Stoker; mechanische Rost

-

beschicker; mechanische Entascher und ähnliche Vorrichtungen) *) . 	. 	. 	. 16 + 
Industrie- und Laboratoriumsöfen, ausgenommen elektrische Ofen der 
Tarifnr. 8511: 

8414 01 ihrer Beschaffenheit nach zum Trennen bestrahlter Kernbrennstoffe, zum 
Behandeln radioaktiver Abfälle oder zum Aufbereiten bestrahlter Kern

-

brennstoffe zur Wiederverwendung bestimmt*) 	  16 + 
andere: 

Industrieöfen für Eisen, Stahl und NE-Metalle: 
Schmelzöfen: 

841411 Kupolöfen 	  16 + 
8414 17 andere Schmelzöfen (z. B. Schmelzöfen für Schwermetall) 	 16 + 
8414 20 andere Industrieöfen für Eisen, Stahl und NE-Metalle (z. B. Stoßöfen, 

Glühöfen, Schmiedeöfen) 	  16 + 
8414 40 Entgasungsöfen (z. B Retortenöfen oder Kammeröfen für Gaswerke) . 	 16 + 
8414 50 Backöfen 	  16 
8414 80 andere nichtelektrische Industrieöfen (z. B. für Steine und Erden, Glas 

und Keramik; Röstöfen für Erze) und nichtelektrische Laboratoriums-
öfen 16 + 

Ersatz- und Einzelteile: 
8414 95 für Backöfen 	  16 + 

8414 99 für andere Ofen . 	  16 + 

Maschinen, Apparate, Geräte und Einrichtungen zur Kälteerzeugung, mit 
elektrischer oder anderer Ausrüstung: 

Kühlmöbel (z. B. Schränke, Truhen, Vitrinen) und dergleichen, mit einge-
bauter Kältemaschine (Kältesatz) : 

Haushaltskühlschränke: 
mit Kompressionskältemaschine und einem Kühlrauminhalt: 

8415 01 von 1001 oder weniger . 	  18 + 
8415 03 von mehr als 100 bis 160 1 18 + 
8415  05 von mehr als 160 bis 2501. 	  18 - 
8415 09 von mehr als 2501. 	  16 + 

mit elektrischer Absorptionskältemaschine und einem Kühlraum

-

inhalt: 
8415 11 von 601 oder weniger 18 + 
8415 12 von mehr als 601. 	  18 + 
841519 andere Haushaltskühlschränke (z. B. Gas-Kühlschränke) 19 + 

Gewerbe-Kühlmöbel und dergleichen: 
8415 20 Kühlvitrinen mit eingebauter Kältemaschine (Kältesatz) 16 + 

Gewerbe-Kühlschränke und -truhen, mit eingebauter Kältemaschine 
(Kältesatz) : 

für Normalkühlung, mit einem Kühlrauminhalt: 
8415 31 von 250 1 oder weniger . 	  18 + 
8415 35 von mehr als 250 bis 5001. 16 + 
8415 39 von mehr als 500 1. 	  16 + 

für Tiefkühlung, mit einem Kühlrauminhalt: 
8415 41 von 250 1 oder weniger . 18 + 
8415 49 von mehr als 2501 	  16 + 
8415 50 andere Gewerbe-Kühlmöbel und dergleichen, mit eingebauter Kälte-

maschine (Kältesatz) (z. B. Speiseeisbereiter) 16 + 
andere Maschinen, Apparate, Geräte und Einrichtungen zur Kälteerzeu

-

gung (z. B. Kompressionskältemaschinen, Absorptionskältemaschinen, 
Kältemaschinenanlagen zur Ausstattung von Kühlhäusern; auch Einrich

-

tungen füi die Kunsteisherstellung und dergleichen), mit einer Leistung: 
8415 61 von 350 kcal/h oder weniger 18 

*) einschließlich Ersatz- und Einzelteile 
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8415 63 von mehr als 350 bis 1200 kcal/h . 	  16 + 
8415 65 von mehr als 1200 bis 20 000 kcal/h . 	  16 + 
8415 69 von mehr als 20 000 kcal/h . 16 + 

Ersatz- und Einzelteile: 
Kühlmöbel (z. B. Schränke, Truhen, Vitrinen) zur Aufnahme einer 
Kältemaschine (Kältesatz) oder eines Verdampfers bestimmt, auch 
Kühlmöbel mit eingebautem Verdampfer, mit einem Kühlrauminhalt: 

8415 81 von 250 1 oder weniger . 18 + 
8415 89 von mehr als 2501. 	  16 + 
8415 90 andere Ersatz- und Einzelteile 16 + 

Kalander und Walzwerke, ausgenommen Metallwalzwerke und Glaswalz-
maschinen; Walzen für diese Maschinen: 

841610 Textilkalander 	  16 + 
8416 20 Papierkalander 16 + 
8416 30 Kalander und Walzwerke für Kautschuk oder Kunststoff 	  16 + 
8416 70 andere Kalander und Walzwerke (Walzmaschinen) 	  16 + 

Ersatz-  und Einzelteile: 
Walzen: 

für Textilkalander: 
8416 81 aus Gußeisen 	  01 + 
8416 84 andere 16 + 

für andere Kalander und Walzwerke (Walzmaschinen): 
8416 85 aus Gußeisen 	  01 + 
8416 89 andere 16  + 

endere Ersatz- und Einzelteile: 
8416 91 für Textilkalander 	  16  + 
8416 92 für Papierkalander 16 + 
8416 93 für Kalander und Walzwerke für Kautschuk oder Kunststoff 	. 	. 16 + 
841697 für andere Kalander und Walzwerke (Walzmaschinen) 	 lb + 

Apparate und Vorrichtungen, auch elektrisch beheizt, zum Behandeln von 
Stoffen durch auf einer Temperaturänderung beruhende Vorgänge, z. B. 
Heizen, Kochen, Rösten, Destillieren, Rektifizieren, Sterilisieren, Pasteuri

-

sieren, Dämpfen, Trocknen, Verdampfen, Kondensieren oder Kühlen, aus

-

genommen Haushaltsapparate; nichtelektrische Warmwasserbereiter und 
Badeöfen: 

8417 01 Apparate und Vorrichtungen für die Gas- und Luftverflüssigung und 
zerlegung 	  16 + 
Trockenapparate und -vorrichtungen, ausgenommen Zerstäubungstrock-
ner sowie Trockenmaschinen und -apparate der Tarifnr. 8440: 

8417 11 für die Landwirtschaft und für die Nahrungs- und Genußmittelindustrie 16 + 
8417  13 für die chemische Industrie 	  16 + 
8417 14 für die Holzindustrie 	  16 + 
8417 15 für den Bergbau und die Industrie der Steine und Erden 	 16 + 
8417 16 für Zellstoff, Papier und Pappe 	  16 + 

8417 17 für Blech- und Metallwaren 	  16 
8417 19 für andere Zwecke (z. B. für Gießereien, für die Lederindustrie) . 	. 	. 16 + 

andere Apparate und Vorrichtungen: 
zum Behandeln von Nahrungs- und Genußmitteln: 

8417 21 Milchkühler, Milcherhitzer und andere Apparate und Vorrichtungen 
für Molkereien, auch Milchkühler für landwirtschaftliche Betriebe 
(z. B. Plattenwärmeaustauscher, Trommelerhitzer für Milch und 
Rahm, Rahmkühler), ausgenommen Apparate und Vorrichtungen für 
die Kondens- und Trockenmilchherstellung (Warennr. 8417 28) 	. 	. 16 

8417 22 Röstmaschinen für Kaffee, Kaffee-Ersatzstoffe, Tee, Tabak, Erdnüsse, 
Sojabohnen und dergleichen, ausgenommen Röstmaschinen für 
Kakao (Warennr. 8417 26) 16 !- 

8417 23 Apparate und Vorrichtungen für die Getränkeindustrie (z. B. Würze
kühler, Pasteurisierapparate, Kühler für Wein und Fruchtsäfte) 	. 	. 16 + 

8417 24 Apparate und Vorrichtungen für die Zuckerindustrie (z. B. Scheide

-

pfannen, Verdampfer) 	  16 + 
8417 25 Apparate und Vorrichtungen für die Speiseöl- und Speisefettindu- 

strie (z. B. Olsaatenanwärmer, Härtekessel für Margarinefabriken, 
Autoklaven zum Zerlassen von Talg) 	  16 + 

8417 26 Apparate und Vorrichtungen zum Herstellen von Süßwaren, Kakao, 
Schokolade und Schokoladewaren (z. B. Auflöseapparate, Karamel 
Kochapparate; Röstmaschinen für Kakao) 	  16 

+ 
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8417 27 Apparate und Vorrichtungen für Schlachthöfe und Fleischereien 
(z. B. Brühapparate, Kochschränke tür Schinken, Räucherkammern) 16 + 

8417 28 Apparate und Vorrichtungen für die Konservenindustrie (z. B. Appa

-

rate zum Blanchieren oder Kochen von Gemüse oder Früchten; 
Apparate für die Kondens- und Trockenmilchherstellung ;  Fischbrat

-

apparate, Fischräucher- und -trockenapparate) 	  16 + 
8417 29 Großkaffeemaschinen 	  16 + 
8417 31 Apparate für Großküchen (z. B. Kochapparate, Bratapparate [Grill

-

apparate]) 	  19/18 + 
8417 39 andere (z. B. Tabak-Bandkühler; Wasserbadkessel zum Einschmelzen 

von Honigwaben) 	  16 + 

zu anderen Zwecken: 
8417 41 Apparate und Vorrichtungen für Brennereien, Hefe- und Stärke

-

fabriken 	  16 + 
8417 43 Apparate und Vorrichtungen für die chemische Industrie (z. B. 

Destillationsapparate und -vorrichtungen, Vakuumkochapparate, Ver

-

dampfer, Apparate zum Kondensieren) 	  16 + 
8417 45 Wasserrückkühlvorrichtungen (Kaminkühler, Berieselungskühler, Gra

-

dierwerke, Kühltürme, Ventilatorkühler) 	  16 + 
8417 47 Zellstoffkocher und andere Kocher und Autoklaven zum Herstellen 

von Papierhalbstoff 	  16 + 
8417 51 Viehfutterdämpfer 	  19/18 + 
8417 53 Dämpfkolonnen und Erdedämpfgeräte 	  16 + 

Sterilisiergeräte für medizinische Zwecke: 
8417 55 stationäre 	  18 + 
8417 59 andere 	  18 + 
8417 61 Vulkanisierkessel, Vulkanisierschränke und andere Apparate für die 

Warmbehandlung von Kautschuk oder Kunststoff 	  16 + 
8417 69 andere Apparate und Vorrichtungen zum Behandeln von Stoffen 

durch auf einer Temperaturänderung beruhende Vorgänge 	 16 + 

nichtelektrische  Warmwasserbereiter und Badeöfen: 
8417 81 für Feuerung mit festen Brennstoffen 	  19 + 
8417  89 andere 	  19 + 

Ersatz- und Einzelteile: 
8417 90 für Apparate und Vorrichtungen für die Gas- und Luftverflüssigung 

und -zerlegung 	  16 + 
8417 91 für Trockenapparate und -vorrichtungen 	  16 + 
8417 92 für Apparate und Vorrichtungen zum Behandeln von Nahrungs- und 

Genußmitteln 16 + 
8417 94 für Apparate und Vorrichtungen für die chemische Industrie 	 16 
8417 97 für Apparate und Vorrichtungen für andere Zwecke 	  16 + 
8417  98 für nichtelektrische Warmwasserbereiter und Badeöfen 	 19 + 

Zentrifugen; Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten oder 
Gasen: 

8418 01 Filter für Kolbenverbrennungsmotoren (z. B. Luftfilter, Ölfilter, Kraft

-
stoffilter) 16 + 
Zentrifugen und Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten: 

841810 Laborzentrifugen 	  18 + 
Wäscheschleudern mit einem Füllgewicht: 

8418 31 von 7 kg Trockenwäsche oder weniger 	  18 + 
8418 35 von mehr als 7 kg Trockenwäsche 	  16 + 
8418 40 Zentrifugen für die Textilindustrie 	  16 + 

Milchzentrifugen (Milchentrahmer) : 
8418 51 für landwirtschaftliche Betriebe 	  16 + 
8418 59 andere 16 + 

Apparate für die Wasseraufbereitung und -reinigung: 
8418 61 auf chemischem Wege 	  16 + 
8418 69 andere 	- 16 + 

andere Zentrifugen und andere Apparate zum Filtrieren oder Reinigen 
von Flüssigkeiten: 

8418 71 für die Zuckerindustrie 	  16 
8418 73 für die Getränkeindustrie 	  16 + 
8418 75 für die Speiseöl- und Speisefettindustrie 	  16 + 
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8418 77 für die chemische Industrie, auch für Hefe und Stärke 	 16 + 
8418 79 andere (z. B. für die pharmazeutische Industrie, für die Seifenindustrie) 16 + 

Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Gasen: 
8418 81 Gasreiniger für Leucht-, Generator- oder Hochofengas 	  16 + 
8418 89 andere Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Gasen (z. B. Schlauch-

filter, Rauchgasentstauber, Luftfilter) 	  16 + 

Ersatz- und 'Einzelteile: 
für Zentrifugen und für Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von 
Flüssigkeiten: 

8418 91 für Laborzentrifugen 	  18 + 
8418 93 für Wäscheschleudern 	  16 + 
8418 96 für Apparate für die Wasseraufbereitung und -reinigung 	 16 + 
8418 97 für andere Zentrifugen und für andere Apparate zum Filtrieren oder 

Reinigen von Flüssigkeiten 	  16 + 
für Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Gasen: 

8418 98 für Gasreiniger für Leucht-, Generator- oder Hochofengas 	 16 + 

8418 99 für andere Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Gasen 	. 	. 	. 16 + 

Maschinen und Apparate zum Reinigen oder Trocknen von Flaschen oder 
anderen Behältnissen; Maschinen und Apparate zum Füllen, Verschließen, 
Etikettieren oder Verkapseln von Flaschen, Büchsen, Säcken oder anderen 
Behältnissen; Maschinen und Apparate zum Verpacken oder zur Auf-
machung von Waren; Apparate zum Versetzen von Getränken mit Kohlen-
säure; Geschirrspülmaschinen: 

841910 Geschirrspülmaschinen 	  16 + 

andere Maschinen und Apparate: 
für die Getränkeindustrie, auch für Brauereien, Brennereien und milch-
wirtschaftliche Betriebe: 

8419 21 Mineralwassermaschinen und Maschinen zum Herstellen von kohlen

-

säurehaltigen Erfrischungsgetränken, einschließlich Reinigungs-, Füll

-

und Verschließmaschinen 	  16 + 
8419 29 andere (z. B. Faßreinigungsmaschinen, Flaschenreinigungsmaschinen, 

Flaschenfüllmaschinen, Flaschenetikettier- und -plombiermaschinen, 
Kronenkorkenverschließmaschinen) 	  16 + 

8419 30 für die pharmazeutische und kosmetische Industrie (z. B. Flaschen- 
und Ampullenreinigungsmaschinen, Ampullenfüll- und -verschließ

-

maschinen) 	  16 
+ 

8419 40 für die Konservenindustrie (z. B. Konservendosen und Konserven

-

flaschenreinigungsmaschinen, Konservendosenfüll- und -verschließ

-

maschinen) 	  16 + 
8419 50 für die Tabakindustrie 	  16 + 
8419 60 für die Süßwarenindustrie 	  16  + 
8419 70 für andere Zwecke 	  16 + 
8419 90 Ersatz- und Einzelteile 	. 	. 	. 	  16 + 

Waagen, auch zu Prüf- oder Kontrollzwecken, ausgenommen Waagen mit 
einer Empfindlichkeit von mindestens 50 mg; Gewichte für Waagen aller 
Art: 

Spezialwaagen und Wiegevorrichtungen für besondere Zwecke. 
842011 Ausschütt-, Abfüll- und Absackwaagen 	  16 + 
842013 Waagen für stetige Förderer (z. B. Förderbandwaagen, Becherwerk

-

waagen, auch Dosierbandwaagen) 	  16 + 
8420 15 Gleis- und Lastfahrzeugwaagen 	  16 + 
842019 andere (z. B. Kranwaagen, Hängebahnwaagen, Kippmuldenwaagen, 

Gattierungs- und Mischwaagen. Stückzahlwaagen, automatische Waa

-

gen für besondere Zwecke) 	  16 + 

8420 20 Personenwaagen, ausgenommen Wiegeautomaten 	  19 + 
8420 30 Haushalts- und Tafelwaagen 	 . 	. 19 + 
8420 40 Briefwaagen 19 + 

andere Waagen: 
nichtautomatische: 

8420 51 Dezimal-, Laufgewichts-, Schaltgewichts- und Roflgewichtswaagen 	. 16 + 
8420 59 andere (z. B. gleich- und ungleicharmige Balkenwaagen, Ständer

-

waagen, Taschenfederwaagen) 	  19 + 
halbautomatische und automatische: 

8420 61 Federzeigerwaagen (z. B. Post-, Gepäck- und Stückgutwaagen) 	. 	. 	 16 + 
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andere: 
8420 65 bis 20 kg Höchstlast (z. B. vollautomatische Neigungswaagen, 

Schaltneigungswaagen, Tafelneigungswaagen) 	  16 + 
8420 69 über 20 kg Höchstlast (z. B. vollautomatische Neigungswaagen, 

Schaltgewichtsneigungswaagen, Laufgewichtsneigungswaagen) 	. 	 16 + 
8420 80 Gewichte für Waagen aller Art 	  19 + 

Ersatz- und Einzelteile: 
8420 91 für Waagen der Warennrn. 8420 20, 8420 30, 8420 40 und 8420 59 	. . 19 + 

8420 99 für andere Waagen 	  16 + 

Mechanische Apparate, auch handbetriebene, zum Verteilen, Verspritzen 
oder Zerstäuben von Flüssigkeiten oder Pulvern; Feuerlöscher, auch mit 
Füllung; Spritzpistolen und dergleichen; Sandstrahlmaschinen, Dampfstrahl-
apparate und dergleichen: 

842110 Beregner*) 16 + 
Apparate zum Verteilen, Verspritzen oder Zerstäuben von Schädlings-
bekämpfungsmitteln: 

842121 tragbare*) 19 + 
842129 andere") 16 + 
8421 30 Feuerlöschgeräte, auch mit Füllung (z. B. Handfeuerlöscher und ortsbe-

wegliche Feuerlöschgeräte, wie Naßlöscher, Schaumlöscher, Trocken-
löscher)*) 19/16 

8421 40 Flammspritzgeräte für Metall oder Kunststoff*) 16 + 

842150 druckluftbetriebene Spritzpistolen und dergleichen für Farbe, Lack, 
Leim usw.*) 	  16 + 

8421 60 Druckbestäuber für Druckmaschinen*) 	  16 + 
842171 Sandstrahlgebläse für Gießereien und druckluftfreie Schleuderrad-Guß

-

putz- und Entzunderungsmaschinen*) 	  16 -I- 
andere Apparate: 

842181 druckluftbetriebene (z. B. Sandstrahlgebläse für das Reinigen von 
Mauerwerk 	oder Stahlkonstruktionen)*) 16 + 

842189 andere Apparate*) 16 + 

Maschinen, Apparate und Geräte zum Heben, Beladen, Entladen oder 
Fördern (z. B. Aufzüge, Fördermaschinen, Winden, Flaschenzüge, Krane, 
Stetigförderer, Seilschwebebahnen), ausgenommen Maschinen, Apparate 
und Geräte der Tarifnr. 8423: 

für den Untertage-Bergbau: 
8422 01 Streb- und Streckenfördermittel (z. B. Gurtbandförderer, Schüttel

-

rutschen, Kratzförderer) 16 + 
Maschinen, Apparate und Geräte für Schachtförderung, Wagen

-

umläufe und Strecken: 
8422 03 hydraulische Grubenstempel 	  19/16 + 
8422 05 andere (z. B. Fördermaschinen, Gefäßfördereinrichtungen, Auf

-

schieber, Förderwagenkipper, Vorziehvorrichtungen) 	  16 + 
8422 07 andere Hebezeuge und Fördermittel in Spezialausführung für den 

Untertage-Bergbau (z. B. Schlepper- und Förderhäspel, Stapelhäspel, 
Raubwinden, Lademaschinen, Bergeversatzmaschinen) 	  16 + 

8422 09 für den Übertage-Bergbau (z. B. Abraumförderbrücken) 	  16 + 
für den Hoch- und Tiefbau: 

842211 Turmdrehkrane für Baustellen 	  16 + 
842215 Schaufellader (z. B. Frontlader, Überkopflader, Schwenklader), auch 

zum Verladen von Schüttgut (z. B 	Kohle, Koks, Sand, Kies), ausge

-

nommen solche für den Untertage-Bergbau (Warennr. 8422 07), Tür die 
Landwirtschaft (Warennr. 8422 35) und ausgenommen solche, die nach 
ihrer Bauart oder durch mitgelieferte auswechselbare Anbaugeräte 
auch Arbeiten von Maschinen und Apparaten der Tarifnr. 8423 aus-
führen können (Warennr. 8423 60) 	  16 + 

842219 andere Hebezeuge und Fördermittel in Spezialausführung für den 
Hoch- und Tiefbau (z. B. Bauwinden, Bauaufzüge, Handschrapper) 	. 	. 16  + 

8422 21 für Hüttenwerke, Stahlwerke und Walzwerke, auch sogenannte Ofen

-

maschinen (z. B Beschickungs- und Begichtungseinrichtungen für Hoch

-

öfen, Rollgänge, Blockdrücker, Blockwender, Ofenmaschinen für selbst

-

tätige Beschickung und Entleerung von Industrieöfen, auch Schmiede

-

manipulatoren), ausgenommen Spezialhüttenkrane (Warennr. 8422 41) 	. 16 

+ *) einschließlich Ersatz- und Einzelteile 
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8422 25 für Kokereien (z. B. Koksausdrückmaschinen, Türabhebemaschinen) . 	. 	 16 	+ 
für die Landwirtschaft: 

8422 31 Fördergebläse für Heu, Stroh, Körner usw 	  16 
8422 33 Greiferaufzüge und Krane, für Heu, Getreide oder Dung 	 16 	+ 
8422 34 Pick-up-Lader 	  16 	+ 
8422 35 andere Hebezeuge und Fördermittel in Spezialausführung für die Land

-

wirtschaft (z. B. Schlepper-Anbaulader, Stalldungbahnen, Höhenförderer) 16 	+ 
8422 39 für Müllereien und Getreidespeicher (z. B. Elevatoren, Schneckenförderer, 

pneumatische Förderer) 16 	+ 

andere: 
8422 40 ferngesteuerte mechanische Greifer, ortsfest oder beweglich, jedoch 

nicht mit der Hand führbar, ihrer Beschaffenheit nach zum Handhaben 
hochradioaktiver Stoffe bestimmt 	  16 	+ 

Krane und Hebezeuge, soweit nicht an anderer Stelle genannt oder 
inbegriffen: 

8422 41 Laufkrane (z. B. Bockkrane), Spezialhüttenkrane, Verladebrücken . 	. 16 	+ 
8422 42 Drehkrane, feststehend oder auf Flur oder Hochhahn laufend, auch 

Portal- oder Halbportalkrane sowie Säulendrehkrane 	 16 	+ 
8422 43 Dreh- und Schwenkkrane auf gummibereiftem Fahrgestell oder auf 

Raupen 	  16 	+ 
8422 45 Doppelwinden, Elektrozüge und Elektrohängebahnen 	 16 	+ 
8422 47 Vorrichtungen zum Kippen von Eisenbahnwagen; Windwerke und 

dergleichen, für Dreh-, Hub- und Klappbrücken, für Schiffshebe

-

werke, für Klappen-, Schützen- und Walzenwehre, für Schleusentore; 
Bootsaussetzvorrichtungen, Anker- und Verholwinden und-spille, 
Ladewinden und andere Schiffswinden 	  16 	+ 

8422 49 andere (z. B. Derrickkrane, Schiffs- und Dockkrane, auch Förder

-

gerüste mit Zugwinde) 	  16 

Kleinhebezeuge, handbetriebene Krane sowie Hebebühnen und der-
gleichen, soweit nicht an anderer Stelle genannt oder inbegriffen: 

8422 51 Kettenhebezeuge (z. B. Kettenflaschenzüge) 	  16 	+ 
8422 52 Drahtseilhebezeuge (z. B. Drahtseilflaschenzüge, Wandwinden, 

Bockwinden, motorisch betriebene Seilwinden, Kabeleinziehwinden, 
Kanalreinigungswinden, Einbauwinden für Fahrzeuge) 	 16 

8422 55 Handstapler, Elektrostapler und sonstige Stapler, ohne Fahrantrieb 16 

hydraulische Hebegeräte: 
8422 56 hydraulische Hebebühnen 	  16 	+ 
8422 57 andere hydraulische Hebegeräte (z. B. hydraulische Lokomotiv

-

heber, hydraulische Wagenheber) 	  16 

8422 59 andere Kleinhebezeuge sowie handbetriebene Krane (z. B. Spindel

-

hebeböcke, 	Schraubenwinden, Zahnstangenwinden, Preßlufthebe

-

zeuge; Werkstattkrane, Autoaufbau- und -instandsetzungskrane) 	. 16/19 	+   

Gleis - und Drahtseilförderer, soweit nicht an anderer Stelle genannt 
oder inbegriffen: 

8422 61 Drahtseilschwebebahnen für Personen und Lasten sowie Kabelkrane 
(z. B. Feldseilbahnen, Skilifts, Brückenkabelkrane) . 	  1 6 

8422 63 andere Gleis- und Drahtseilförderer (z. B. Eisenbahnwagen-Verschie

-

bevorrichtungen, Rangierwinden, Rangierspille, Kippkübelaufzüge 
und andere Schrägaufzüge, Handhängebahnen) . 	  16 	+ 

stetige und pneumatische Förderer, soweit nicht an anderer Stelle ge-

nannt oder inbegriffen:  
8422 65 tragende und schiebende Förderer für Schüttgut, Schwingförderer 

und Schüttelrutschen, ortsfeste und fahrbare Be- und Entladeeinrich

-

tungen für Schüttgut, Fahr- und Tragbänder (z. B. Gummigurt-, Stahl

-

band- und Drahtgurtförderer, Gliederbandförderer, Becherwerke; 
Trogkettenförderer, Schneckenförderer; Becherwerkauflader, Kugel

-

schaufler) 	. 16 
8422 67 ortsfeste und fahrbare Förderer für Stückgut (z. B. Stückgutbandför

-

derer, Steilförderer, Schrägstapler für Säcke, Mitnehmerförderer für 
Stückgut, Kreisförderer, Wandertische, Rollenbahnen) . 	 16 	+ 

8422 69 pneumatische Förderer . 	  16 	+ 

8422 71 Aufzüge (z. B. Personenaufzüge, Lastenaufzüge, auch Kleinlastenauf

-

züge, Umlaufaufzüge) 	. 	  16 
8422 73 Rolltreppen und maschinelle Hebe- und Fördereinrichtungen für Thea

-

terbühnen . 	  16 	+ 
8422 74 Rohrpostanlagen . 	  16 	+ 
8422 75 mechanische Leitern (z. B. Aufbau-Drehleitern für Kraftfahrzeuge) 	. 16 	+ 
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8422 77 Schiebebühnen für Lokomotiven und andere Schienenfahrzeuge; Schiffs

-

hebewerke 	. 	  16 
+ 8422 79 andere Hebezeuge und Fördermittel . 	  16 + 

Ersatz- und Einzelteile: 
8422 80 Kranportale, Kranbrücken, Stützen für Drahtseilbahnen und der

-

gleichen, mit mechanischen Organen ausgestattet oder zur Aufnahme 
solcher Organe eingerichtet . 	  16 + 
andere Ersatz- und Einzelteile: 

8422 81 für Maschinen, Apparate und Geräte für den Bergbau . 	 16 + 
8422 83 für Maschinen, Apparate und Geräte für den Hoch- und Tiefbau . 	. 	. 16 + 
8422 84 für Maschinen, Apparate und Geräte für Hüttenwerke, Stahlwerke, 

Walzwerke und Industrieöfen 	. 	  16 + 
8422 85 für Maschinen, Apparate und Geräte für die Landwirtschaft . 	 16 + 
8422 87 für Maschinen, Apparate und Geräte für Müllereien und Getreide

-

speicher 	  16 + 
8422 88 für Krane und Hebezeuge 	  16 + 
8422 91 für Kleinhebezeuge, handbetriebene Krane sowie Hebebühnen und 

dergleichen 	  16/19 + 
8422 93 für Gleis- und Drahtseilförderer . 	  16 + 
8422 94 für stetige und pneumatische Förderer . 	  16 + 
3422 95 für Aufzüge, Rolltreppen und maschinelle Hebe- und Fördereinrich

-

tungen für Theaterbühnen . 	  16 
8422 97 für Rohrpostanlagen . 	  16 + 
8422 99 für andere Maschinen und Apparate . 	  16 + 

Ortsfeste oder bewegliche Maschinen, Apparate und Geräte für Erd- oder 
Steinbrucharbeiten, den Bergbau oder Tiefbohrungen (z. B. Bagger, 
Schrämmaschinen, Schälschrapper, Nivelliermaschinen und Planierraupen

-

schilde); Rammen; Schneeräumer, ausgenommen Schneeräumkraftwagen 
der Warennr. 8703 20: 

8423 10 Erdöl- und Tiefbohrgeräte (z. B. Freifallbohrgeräte, Schürfbohrmaschinen, 
Bohrgeräte für den Aufschluß von Kohle, Kali, Erz, Wasser) . 	 16 + 
andere Maschinen und Apparate: 	, 

für den Untertage-Bergbau: 
8423 21 Großlochbohrmaschinen und andere Gesteinsbohrmaschinen . 	. 	. 	. 16 + 
8423 29 andere Maschinen und Apparate für den Untertage-Bergbau (z. B. 

Schrämmaschinen, Kerb- und Schlitzmaschinen, Kohlenhobel, Schäl

-

schrapper) . 	  16 + 
8423 30 für den Ubertage-Bergbau (z. B. Eimerkettenbagger, Schaufelradbagger, 

Schrämbagger, Kippenpflüge) 	  16 + 
für den Hoch- und Tiefbau: 

Bagger: 
8423 41 Universalbagger und Löffelbagger . 	  16 + 
8423 49 andere Bagger (z. Eimertrockenbagger, Grabenbagger, Greif

-

bagger) 	. 	  16 + 
8423 50 Rammen (z. B. Dampframmen) . 	  16 + 
8423 60 andere Maschinen und Apparate für den Hoch- und Tiefbau (z. B. 

Planierraupenschilde, Straßenhobel, Anhängeschürfwagen, Straßen

-

aufreißer, Gürtelradwalzen, Schaffußwalzen), einschließlich Schnee

-räumer 	. 	  16 + 
8423 70 für andere Zwecke (z. B. Gleisbettungsaushubmaschinen, kombinierte 

Gleisbettungsaushub- und -reinigungsmaschinen, sogenannte Schotter-
verteiler für den Gleisbau) 	  16 + 

Ersatz- und Einzelteile für Maschinen und Apparate: 
8423 91 für Erdölbohr- und Tiefbohrzwecke . 	  16 
8423 92 für den Untertage-Bergbau 	. 	  16 + 
8423 93 für den Ubertage-Bergbau . 	  16 + 
8423 99 für den Hoch- und Tiefbau und für andere Zwecke . 	  16 + 

Maschinen, Apparate und Geräte für die Landwirtschaft oder den Garten

-

bau zum Aufbereiten, Bearbeiten oder Bestellen des Bodens oder zur 
Pflege der Pflanzen, einschließlich Walzen für Rasenflächen oder Sport-
plätze: 

Maschinen, Apparate und Geräte für die Bodenbearbeitung: 
Pflüge: 

8424 11 für Schlepperzug, auch für Kraftbetrieb 	  16 + 
842419 für Gespannzug . 	  16 
8424 20 Grubber (Kultivatoren) . 	  16 + 
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8424 30 rotierende Bodenbearbeitungsgeräte für Zapfwellenantrieb (z. B. An

-

bau-Bodenfräsen) 	. 	  16 + 

8424 41 
Eggen: 

 Scheibeneggen . 	  16 + 
8424 49 andere Eggen (z. B. Saateggen, Netzeggen, Wieseneggen) 	 16 + 
8424 50 andere (z. B. Ackerwalzen, Wiesenwalzen, auch Walzen für Sport

-

plätze; Schleifen) . 	  16 + 
Maschinen, Apparate und Geräte für die Saat, Pflanzenpflege und 
Düngung: 

8424 61 Kartoffellegemaschinen . 	  16 + 
8424 65 Drillmaschinen, einschließlich Parzellendrillmaschinen, ausgenommen 

Dibbel- und Handsämaschinen (Warennr. 8424 89) . 	  16 + 

Vielfachgeräte und Hackmaschinen, ausgenommen solche der Warennr 	 
8424 30:  

8424 86 Motorhacken 16  + 
8424 70 andere Hackmaschinen sowie Vielfachgeräte 	  16 +  

8424 81 Kunstdüngerstreuer 16 16  +  
8424 85 Stalldungstreuer . 	  
8424 89 andere Maschinen, Apparate und Geräte für die Saat, Pflanzenpflege 

und Düngung (z. B. Dibbel- und Handsämaschinen, Pflanzensetz

-

maschinen) 16 + 

Ersatz-  und Einzelteile: 
8424 91 für Pflüge (z. B. Pflugschare, Pflugstreichbleche, Pflugsohlen) . 	 19 + 
8424 95 Zinken und Schare für Grubber (Kultivatoren), Eggen oder Hack

-

maschinen . 	  19 +  
8424 99 andere Ersatz- und Einzelteile . 	  16 +  

Maschinen, Apparate und Geräte zum Ernten oder Dreschen von landwirt

-

schaftlichen Erzeugnissen; Stroh- und Futterpressen; Rasenmäher; Maschi

-

nen zum Sichten und Reinigen von Samen, Getreide oder Hülsenfrüchten  
und Sortiermaschinen für Eier, Früchte oder andere landwirtschaftliche Er

-

zeugnisse, ausgenommen derartige Müllereimaschinen, . -apparate oder  
geräte der Tarifnr. 8429:  

Rasenmäher: 
842511 handbetriebene 	. 	  19 + 
8425 12 andere Rasenmäher (z. B. Motor-Rasenmäher, Großflächen-Rasenmäher) 16 + 
842513 Motormäher, ausgenommen Rasenmäher 	  16 + 
8425 14 Gras- und Getreidemäher . 	  16 + 
8425 16 Bindemäher, ausgenommen solche der Warennr. 8425 79 . 	 16 + 
8425 17 Anbau-Mähwerke . 	  16 + 

Mähdrescher: 
8425 21 selbstfahrende . 	  16 + 
8425 29 andere Mähdrescher . 	  16 + 

Heurechen, Heuwender und Rechwender: 
8425 31 Heurechen (Pferderechen) . 	  16 + 
8425 39 andere (z. B. Gabelheuwender, Trommelheuwender, kombinierte 

Schwadenrechen, Graszetter) . 	  16 + 
8425 40 Feldhäcksler (Mäh- oder Pick-up-Häcksler) . 16 + 
8425 51 Kartoffelerntemaschinen, auch mit Zusatzeinrichtungen für die Rüben

-ernte . 	  16 +  
8425 53 Rübenköpfmaschinen . 	  16 + 
8425 55 Rübenerntemaschinen 	. 	  16 + 

Dreschmaschinen: 
8425 61 Häckseldrescher 	. 	  16 + 
8425  64 andere, ausgenommen Dreschmaschinen für Sonderzwecke (Warennr. 

8425 79) 	. 	  16 +  
8425 65 Heu- und Strohpressen, Strohbinder und Aufnahmepressen für Heu und 

Stroh . 	. 	  1 6  + 
8425 71 Saatgutbereiter für Getreide . 	  16 + 
8425 73 Kartoffelsortiermaschinen, auch Kartoffelauslesemaschinen 	 16 + 
8425  75 Eiersortiermaschinen, auch mit Apparaten zum Durchleuchten und Stem

-

peln 	. 	. 	  16 + 
8425 79 andere Maschinen, Apparate und Geräte (z. B. Maismähmaschinen, Mais

-

bindemäher, Hanfmähbinder; Dreschmaschinen für Sonderzwecke, wie 
Parzellendreschmaschinen, Dreschmaschinen fürMais, Klee, Hülsen

-

früchte; Flachsraufmaschinen, Kartoffelkrautschläger, Obstsortiermaschi

-

nen)    	 16 + 
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8425 80 Zusatzgeräte für Erntebergungsmaschinen (z. B. Garbensammler, Halm

-

teiler, Handablagen) 	  16 + 
Ersatz- und Einzelteile: 

8425 93 Zinken für Heurechen und Heuwender 	  19 + 
8425 99 andere Ersatz- und Einzelteile 	  16 + 

Melkmaschinen und andere milchwirtschaftliche Maschinen, Apparate und 
Geräte: 

842610 Melkmaschinen 16 + 
8426 50 andere milchwirtschaftliche Maschinen, Apparate und Geräte (z. B. Homo

-

genisiermaschinen, Butterungsmaschinen, Butterknetmaschinen, Käse

-

pressen), einschließlich Buttermaschinen für landwirtschaftliche Betriebe 
Ersatz- und Einzelteile: 

8426 91 für Melkmaschinen 	  16 - I- 
8426 99 für andere Maschinen, Apparate und Geräte 	  16 + 

Pressen,  Mühlen, Quetschen und andere Maschinen, Apparate und Geräte 
zum Bereiten von Wein, Most, Fruchtsaft oder dergleichen: 

842710 Trauben-, Obst- und Fruchtpressen, auch fahrbare Obstkeltereien 	. 	. 	. 16 + 
8427 50 andere Maschinen, Apparate und Geräte zum Bereiten von Wein, Most, 

Fruchtsaft oder dergleichen (z. B. Obst- und Traubenmühlen, Abbeer

-

maschinen) 16 + 

8427 90 Ersatz- und Einzelteile 	  16 + 

Andere Maschinen, Apparate und Geräte für die Landwirtschaft, den Gar

-

tenbau, die Geflügel- oder Bienenzucht, einschließlich Keimapparate mit 
mechanischen oder wärmetechnischen Vorrichtungen und Brut- und Auf-
zuchtapparate für die Geflügelzucht: 

Maschinen, Apparate und Geräte für die Landwirtschaft und den Garten-
bau: 

für die Futtermittelbereitung: 
Häckselmaschinen, ausgenommen Feldhäcksler (Warennr. 8425 40): 

842811 Gebläsehäcksler, auch mit Zusatzgebläse 	  16 + 
842819 andere Häckselmaschinen (z. B. 	Messerrad-Häckselmaschinen, 

Trommel-Häckselmaschinen) 16 -I- 

8428 20 Schrot-, Quetsch- und Mahlmühlen 	  16 + 
8428 30 Rübenmühlen und andere Futterbereiter zur Feinzerkleinerung (z. B 	 

Allesmuser, Mixer, Schlagmühlen) 	  16 + 
8428 40 andere Maschinen, Apparate und Geräte für die Futtermittelberei

-

tung (z. B. Rübenschneider, Ölkuchenbrecher, Waschmaschinen für 
Kartoffeln, Rüben und Rübenblätter) 	  16 + 

für andere Zwecke: 
8428 51 selbsttätige Tränkebecken 	  16 + 
8428 59 andere Maschinen, Apparate und Geräte für die Landwirtschaft und 

den Gartenbau (z. B. Strohschneider, Dungzerreißer) 	  16 + 
8428 80 Maschinen, Apparate und Geräte für die Geflügel- und Bienenzucht 

(z. B. Brutapparate, Eierwaschmaschinen, Geflügelrupfmaschinen; Honig-
pressen) 	  19 + 

8428 90 Ersatz- und Einzelteile 	  16 + 

Maschinen, Apparate und Geräte für die Müllerei oder zum Behandeln von 
Getreide oder Hülsenfrüchten, ausgenommen Maschinen, Apparate und 
Geräte der in der Landwirtschaft verwendeten Art: 

842910 Trieure, Windfegen und Putzmühlen 	  16 + 
8429 50 andere Maschinen, Apparate und Geräte für die Müllerei oder zum Be-

handeln von Getreide oder Hülsenfrüchten (z. B. Bürstmaschinen, Aspira

-

teure, Mahlgänge, Walzenstühle, Schrot- und Quetschmühlen, Getreide

-

schäl- und -spitzmaschinen, Graupenmühlen, Grieß- und Dunstputz-
maschinen, Grützeschneider, Flockenstühle, Erbsenschälmaschinen, Schäl-
gänge für Hafer, Maschinen zum Schälen, Polieren oder Glasieren von 
Reis) 16 + 

Ersatz- und Einzelteile: 
8429 91 Walzen aus Gußeisen 	  01 + 

8429 99 andere Ersatz- und Einzelteile 	  16 + 
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Maschinen und Apparate zum Herstellen von gewöhnlichen Backwaren, 
Feinbackwaren, Dauerbackwaren, Teigwaren, Süßwaren, Kakao, Schokolade, 
Schokoladewaren, Zucker oder Bier oder zum Verarbeiten von Fleisch, 
Fisch, Gemüse oder Früchten zu Lebens- oder Futtermitteln, in Kap. 84 
anderweit weder genannt noch inbegriffen: 

843011 Aufschnittschneidemaschinen, ausgenommen Haushaltsgeräte imSinne 
der Tarifnrn. 8208 und 8506 	  16 + 

8430 19 Großküchenmaschinen (z. B. Brotschneidemaschinen, Kartoffelschäl- und 
-waschmaschinen), ausgenommen Haushaltsgeräte im Sinne der Tarifnrn 	 
8208 und 8506 	  16 + 
andere Maschinen und Apparate: 

8430 20 zum Herstellen von gewöhnlichen Backwaren, Feinbackwaren, Dauer

-

backwaren oder Teigwaren (z. B. Teigknet- und -mischmaschinen, Teig

-

teilmaschinen, Hörnchenwickelmaschinen, Zwiebackschneidemaschinen, 
Gebäckformmaschinen, Semmelmühlen, Dressiermaschinen, Pressen zum 
Herstellen von Makkaroni oder Spaghetti) 	  16 + 

8430 30 zum Herstellen von Süßwaren, Kakao, Schokolade oder Schokolade

-

waren (z. B. Knet- und Mischmaschinen, Fondant-Tabliermaschinen, 
Bonbon-Formmaschinen ; Maschinen zum Schälen, Brechen und Ent

-

keimen von Kakaobohnen, Mischmaschinen zum Herstellen von Schoko

-

lademasse, Überziehmaschinen) 	 16 

+ 

  
8430 40 zum Herstellen von Zucker (z. B. Rübenschnitzelmaschinen, Diffuseure, 

Schnitzelpressen) 	  16 + 
8430 50 für Brauereien und Mälzereien (z. B. Malzputzmaschinen, Malzschrot

-

mühlen, Läuterbottiche mit Rührwerk) 	  16 + 

zum Verarbeiten von Fleisch: 
8430 61 Schlachthofmaschinen und -apparate (z. B. Enthaarungsmaschinen, 

Pansenreinigungsmaschinen, Darmreinigungsmaschinen) 	 16 + 
8430 69 andere Maschinen und Apparate zum Verarbeiten von Fleisch (z. B  

Fleischwölfe, Kutter, Mengmaschinen, Wurstfüllmaschinen) 	 16 + 

8430 70 zum Verarbeiten von Fisch (z. B. Köpf-, Entkehl-, Filetier-, Entgrät-
maschinen) 16 + 

8430  80 zum Verarbeiten von Gemüse oder Früchten 	(z. B. Krautschneide

-

maschinen, Obstschälmaschinen, Obstentkernungsmaschinen) 	. 	. 	. 	. 16 + 
8430 90 Ersatz- und Einzelteile 	  16 + 

Maschinen und Apparate zum Herstellen von Zellulosebrei oder Papier

-

halbstoff oder zum Herstellen oder Fertigstellen von Papier oder Pappe: 
Maschinen und Apparate: 

8431 10 zum Herstellen von Zellulosebrei, Papierhalbstoff, Papier oder Pappe 
(z. B. Hackmaschinen, Sortierer, Holzschleifer, Knotenfänger, Langsieb

-

papiermaschinen, Rundsiebpapiermaschinen) 	  16 + 

8431 50 zum Fertigstellen von Papier oder Pappe (z. B. Umrollmaschinen, Paraf

-

finiermaschinen, Imprägniermaschinen) 	  16 + 

Ersatz- und Einzelteile: 
8431 91 Trockenzylinder aus Gußeisen 	  01 + 
843199 andere Ersatz- und Einzelteile 	  16 + 

Buchbindereimaschinen und -apparate, einschließlich Fadenheftmaschinen: 
843210 Heftmaschinen, Klebeheftmaschinen und Falzmaschinen 	  16 + 
8432 50 andere Buchbindereimaschinen und -apparate (z. B. Maschinen zum Her-

stellen von Bucheinbanddecken, Vergolde- und Prägepressen) 	 16 + 
8432 90 Ersatz- und Einzelteile 	  16 + 

Andere Maschinen und Apparate zum Be- oder Verarbeiten von Papier

-

halbstoff, Papier oder Pappe, einschließlich Schneidemaschinen aller Art: 
8433 20 Längs- und Querschneider, Rollenschneide- und -wickelmaschinen 	. 	. 	. 	. 16 + 
8433 50 andere Maschinen und Apparate (z. B 	Schnellschneider, Dreiseitenschnei

-

der, Kreisscheren für Karton und Pappe; Briefumschlagherstellungs

-

maschinen, Faltschachtelmaschinen, Papierhülsenwickelmaschinen; Pressen 
zum Herstellen von Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder Pappe, wie 
Eierkartons, Platten und Teller für Süßwaren und dergleichen, Maschinen 
zum Herstellen von Bechern oder Tüten aus paraffiniertem Papier oder 
paraffinierter Pappe; Stanzmaschinen) 	  16 + 

Ersatz- und Einzelteile: 
8433 92 für Längs- und Querschneider sowie für Rollenschneide- und -wickel

-

maschinen 	  16 + 
8433 95 andere Ersatz- und Einzelteile 	  16 + 
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Maschinen, Apparate und Geräte zum Schriftgießen oder Schriftsetzen; 
Maschinen, Apparate und Geräte zum Herstellen von Klischees, Stereos, 
Galvanos oder dergleichen; Matrizen und Matern; Drucktypen, Klischees, 
Druckplatten, Druckformzylinder und andere Druckformen; zu graphischen 
Zwecken zugerichtete (z. B. geschliffene, gekörnte, polierte) Platten und 
Zylinder sowie Lithographiesteine ohne Druckbild: 

843411 Schriftgießmaschinen und Schriftsetzmaschinen 	  16 + 
8434 15 Matrizen für Schriftgieß- und Schriftsetzmaschinen 	  16 + 
8434 20 Maschinen, Apparate und Geräte zum Herstellen von Klischees, Stereos, 

Galvanos oder dergleichen (z. B. Matrizenprägepressen, Gießwerke für 
Stereotypieplatten) 	  16 + 

8434 30 handgeschlagene oder maschinengeprägte Matern 	  19 + 
Drucktypen aus Stoffen aller Art: 

8434 41 Drucklinien 	  19 + 
8434 49 andere, einschließlich Füll- oder Blindmaterial 	  19 + 

zu graphischen Zwecken zugerichtete (z. B. geschliffene, gekörnte, po-
lierte) Platten und Zylinder aus Metall: 

Platten: 
8434 51 aus Zink 	  19 + 
8434 55 aus Kupfer 	  19 + 
8434 59 aus anderen Metallen , 	  19 + 
8434 60 Zylinder 19 + 

Klischees, Druckplatten, Druckformzylinder und andere Druckformen, 
mit Druckbild; Lithographiesteine: 

8434 71 graviert oder auf photomechanischem Wege hergestellt 	 19 + 
8434 79 andere (z. B. Galvanos, Stereos) 	  19 + 
8434 80 andere (z. B. Winkelhaken, Setzschiffe) 	  19 + 
8434 90 Ersatz- und Einzelteile 	  16 + 

Maschinen und Apparate zum Drucken; Bogenanlegeapparate, Falzapparate 
und andere Hilfsapparate für Druckmaschinen: 

843510 Druckpressen und Druckmaschinen 	(z. B. Rotationsmaschinen, Schnell

-

pressen, Tiegeldruckpressen, Offsetmaschinen, 	Billettdruckmaschinen, 
Etikettendruckmaschinen, Formulardruckmaschinen, Blechdruckmaschinen, 
Anilindruckmaschinen für Bogendruck oder Rollendruck) 	 16 + 

8435 50 Hilfsmaschinen und -apparate für Druckmaschinen, ausschließlich für den 
Gebrauch in Verbindung mit Druckmaschinen gebaut (z B. Bogen

-

anlegeapparate, Klebeapparate, Schneideapparate, Falzapparate) 	. 	. 	. 16 + 
8435 90 Ersatz- und Einzelteile 	  16 + 

Düsenspinnmaschinen und -apparate zum Herstellen von synthetischen 
oder künstlichen Spinnstoffen; Spinnereivorbereitungs- und Spinnereiauf

-

bereitungsmaschinen; Maschinen und Vorrichtungen zum Spinnen oder 
Zwirnen; Maschinen zum Fachen, Spulen (einschließlich Schußspulmaschi-
nen), Wickeln oder Haspeln: 

8436 01 Düsenspinnmaschinen und -apparate zum Herstellen von synthetischen 
oder künstlichen Spinnstoffen sowie Nachbehandlungsmaschinen für diese 
Spinnstoffe (z. B. Streckmaschinen, Kräuselmaschinen, Stapelfaser

-

schneidemaschinen) 16 + 
Spinnereivorbereitungs- 	und Spinnereiaufbereitungsmaschinen (z. B. 
Baumwollentkernungsmaschinen, Ballenbrecher, Putzerei- und Reißerei

-

maschinen, Wollwasch und -plättmaschinen, Kämmaschinen, Karden, 
Krempeln, Strecken, Brechmaschinen, Schwingmaschinen): 

8436 11 für Kammgarn 	  16 + 
843615 für Streichgarn 	  16 + 
8436 20 für Baumwolle 	  16 + 
8436 30 für andere Spinnstoffe (z. B. Bastfasern, Naturseide) 	  16 + 

Maschinen und Vorrichtungen zum Spinnen: 
8436 41 von Kammgarn 	  16 + 
8436 45 von Streichgarn 16 + 
8436 50 von Baumwolle 	  16 + 
8436 60 von anderen Spinnstoffen 	  16 + 
8436 70 Zwirnmaschinen (auch Fach- und Fachzwirnmaschinen) 	  16 + 
8436 80 Spul-, Haspel- und Wickelmaschinen 	  16 + 
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Webstühle, Wirk-, Strick-, Tüll-, Spitzen-, Stick-, Posamentier- und Netz

-

knüpfmaschinen; Vorbereitungsmaschinen und -apparate für die Weberei, 
Wirkerei, Strickerei usw. (z. B. Schärmaschinen, Zettelmaschinen und 
Schlichtmaschinen) : 

Vorbereitungsmaschinen und -apparate für die Weberei, Wirkerei, Stricke-
rei usw.: 

Schär-, Zettel- und Bäummaschinen: 
8437 11 für die Weberei 16 + 
8437 13 für die Wirkerei und Strickerei 	  16 + 
8437 15 Schlichtmaschinen 	  16 + 
843719 andere Vorbereitungsmaschinen und -apparate (z. B. Webketten

-

anknüpfmaschinen, Webketteneinziehmaschinen, Fadenkreuzeinlese

-

maschinen) 16 + 
Webstühle: 

8437 21 Bandwebstühle 16 + 
8437 25 Webautomaten 	  16 + 
8437 29 andere Webstühle 	  16 + 

Wirkmaschinen: 
8437 31 Flachkulierwirkmaschinen (Cottonmaschinen) 	  16 + 
8437 33 Flachkettenwirkmaschinen 	  16 + 
8437 35 Rundwirkmaschinen 	  16 + 
8437 39 andere Wirkmaschinen (z. B. Raschelmaschinen), auch Repassier

-

maschinen 16 + 
Strickmaschinen: 

Handstrickmaschinen und -apparate, mit einem Gewicht. 
8437 41 von 30 kg oder weniger 	  16 + 
8437 49 von mehr als 30 kg 	  16 + 

Motorstrickmaschinen: 
8437 51 Flachstrickmaschinen 16 + 

Rundstrickmaschinen: 
mit einem Zylinderdurchmesser von 5" oder weniger: 

8437 53 mit weniger als 370 Nadeln 	  16 + 
8437 55 mit 370 und mehr Nadeln 	  16 + 
8437 59 mit einem Zylinderdurchmesser von mehr als 5" 	 16 + 
8437 60 Stickmaschinen, auch Stickautomaten 	  16 + 
8437 70 Tüll- und Spitzenmaschinen, Netzknüpfmaschinen 	  16 + 
8437 80 Flecht-, Klöppel- und Posamentiermaschinen 	  16 + 

Hilfsmaschinen und -apparate für Maschinen der Tarifnr. 8437 (z. 	B. 
Schaftmaschinen, Jacquardmaschinen, Kett- und Schußfadenwächter und 
Webschützenwechsler); Teile und Zubehör, erkennbar ausschließlich oder 
hauptsächlich für Maschinen oder Apparate dieser Tarifnummer oder für 
Maschinen oder Apparate der Tarifnr. 8436 oder 8437 bestimmt (z. B. Flügel, 
Kämme, Kratzengarnituren, Nadeln, Nadelstäbe, Platinen, Spindeln, Spinn-
düsen, Weblitzen, Webschäfte und Webschützen): 

Hilfsmaschinen und -apparate für Maschinen und Apparate der Tarifnr. 
8437: 

8438 11 Kett- und Schußfadenwächter 	  16 + 
843815 Anbauautomaten für automatischen Spulen- oder Schützenwechsel) 16 + 
843817 Fachbildemaschinen und Hilfsapparate hierzu (z. B. Schaftmaschinen, 

Jacquardmaschinen, Kartenschlagmaschinen, Kartenkopiermaschinen, 
Kartenbindemaschinen) 16 + 

8438 19 andere Hilfsmaschinen und -apparate (z. B. Webeblattbindemaschinen, 
Webeblattbims- und -bürstenmaschinen, Webschützenabrichtemaschinen) 16 + 

Ersatz- und Einzelteile sowie Zubehör: 
8438 31 Kratzenbeschläge in Form von Kratzenbändern oder Kratzenblättern 

(mit Runddraht, Sektoraldraht oder anderem Profildraht besetzte 
Kratzentuche, Leder oder andere Stoffe) 	  16 

+ 8438 32 Sägezahndrahtbeschläge, einschließlich Ganzstahlgarnituren 	 16 + 
8438 35 Spindeln und Spindelteile  	16 + 
8438 38 Ringläufer und Ringe 	  16 + 
8438 41 Webschäfte, Webelitzen, Webgeschirre und Webeblätter 	 16 
8438 42 Webschützen und deren Teile 	  16 + 
8438  45 Kett- und Zettelbäume, Teilkettbäume und deren Teile 	 16 + 
8438 54 Zungen-, Spitzen- und Stickmaschinennadeln 	  16 + 
8438 55 Platinen 16 + 
8438 90 andere Ersatz- und Einzelteile sowie anderes Zubehör 	 16 + 
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Maschinen und Apparate zum Herstellen oder Ausrüsten von Filz, auch 
geformtem Filz, einschließlich Hutmaschinen und Formen für die Hut-
macherei: 

8439 10 Maschinen und Apparate zum Herstellen oder Ausrüsten von Filz*) 	. 	. 16 + 
8439 50 Hutmaschinen und Formen für die Hutmacherei*) 	  16 + 

Maschinen und Apparate zum Waschen, Reinigen, Trocknen, Bleichen, 
Färben, Appretieren oder Ausrüsten von Garnen, Geweben oder anderen 
Spinnstoffwaren (einschließlich Maschinen zum Waschen von Wäsche, 
zum Bügeln von Kleidern, zum Aufwickeln, Falten, Schneiden oder Aus

-

zacken von Geweben); Maschinen zum Herstellen von Linoleum oder 
anderem Fußbodenbelag durch Beschichten von Geweben oder anderen 
Unterlagen; Maschinen, wie sie üblicherweise zum Bedrucken von Garnen, 
Geweben, Filz, Leder, Tapetenpapier Packpapier oder Fußbodenbelag 
verwendet werden (einschließlich gravierte oder geätzte Druckplatten und 
Druckformzylinder für diese Maschinen): 

für die Textilindustrie: 
8440 01 Maschinen und Apparate zum Waschen, Walken, Bleichen oder Färben 

(z. B. Strangwaschmaschinen, Breitwaschmaschinen, Bleichapparate, 
Stückfärbemaschinen) 16 + 

8440 05 Maschinen und Apparate ausschließlich zum Trocknen 	  16 + 
844011 Maschinen zum Bedrucken von Garnen, Geweben oder Filz, auch 

solche zum Bedrucken von Leder, Tapetenpapier, Packpapier oder Fuß-
bodenbelag 16 + 
Maschinen und Apparate zum Appretieren oder Ausrüsten von Gar-
nen, Geweben oder anderen Spinnstoffwaren: 

8440 15 Rauhmaschinen, Scher- und Gewebereinigungsmaschinen 	 16 + 
8440 19 andere (z. B. Maschinen zum Krumpfecht- oder Knitterechtausrüsten, 

zum Dämpfen oder Fixieren, Sengmaschinen, Spänpressen, auch Mer

-

zerisiermaschinen und Maschinen zum Herstellen von Linoleum oder 
anderem Fußbodenbelag durch Beschichten von Geweben oder an-
deren Unterlagen) 16 + 

8440 20 andere Maschinen und Apparate für die Textilindustrie (z. B. Waren

-

schaumaschinen, kombinierte Meß-, Wickel- und Douhliermaschinen, 
Gewebefalt- und -aufwickelmaschinen, Legemaschinen, Band- oder 
Querschneidemaschinen, Maschinen zum Auszacken von Mustern), auch 
Zuschneidemaschinen für die Bekleidungsindustrie, ausgenommen 
solche der Warennr. 850510 	  16 + 

für andere Zwecke: 
Waschmaschinen mit einem Füllgewicht: 

von 7 kg Trockenwäsche oder weniger: 
8440 31 Waschmaschinen, kombiniert mit Wäscheschleuder (sogenannte 

Waschkombinationen) 	. 	  19 + 
8440 33 Metallbottich-Waschmaschinen 19 + 
8440 35 Trommelwaschmaschinen 19 + 
8440 39 andere (z. B. Holzbottich-Waschmaschinen) 19 
8440 41 von mehr als 7 bis 10 kg Trockenwäsche 	  19 + 
8440 45 von mehr als 10 kg Trockenwäsche 16 + 
8440 50 Maschinen zum Chemisch-Reinigen 16 + 
8440 60 Wäschetrockner 16 
8440 71 Mulden- und Zylindermangeln 16 + 

Plätt- und Bügelmaschinen: 
für gewerbliche Zwecke: 

8440 73 für Oberbekleidung . 	  16 + 
8440 75 andere gewerbliche Plätt- und Bügelmaschinen 	  16 
8440 77 für den Haushalt . 	  19 + 
8440 81 Wringer . 	  19 + 
8440 89 andere Maschinen und Apparate (z. B. Entwässerungspressen) . 	. 	. 	. 	. 19 + 

Ersatz- und Einzelteile: 
8440 91 für Maschinen und Apparate zum Trocknen 	  16 + 
8440 93 für Waschmaschinen mit einem Füllgewicht von 7 kg Trockenwäsche 

oder weniger 19 + 
8440 97 für Maschinen und Apparate der Warennrn. 8440 41 bis 8440 50 und 

8440 71 bis 8440 75 . 	  16 + 
8440 99 für andere Maschinen und Apparate, einschließlich Druckplatten und 

Druckformzylinder für Druckmaschinen der Warennr. 8440 11 16 + 

') einschließlich Ersatz- und Einzelteile 
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Nähmaschinen (z. B. zum Nähen von Spinnstoffwaren, Leder oder Schuhen), 
einschließlich Möbel zum Einbau von Nähmaschinen; Nähmaschinennadeln: 

Haushaltsnähmaschinen: 
8441 11 Geradstich-Nähmaschinen . 	  16 +*) U 
844119 andere Haushaltsnähmaschinen 	(z. B. Zickzack-Nähmaschinen, Auto

-

matic-Nähmaschinen) 16 +*) U 
844120 Handwerkernähmaschinen 	  16 + 
8441 30 Industrienähmaschinen . 	  16 + 

Gestelle; Möbel und Möbelteile zum Einbau von Nähmaschinen: 
844151 aus Holz 	. 	  11 + 
844159 aus anderen Stoffen 	  16 + 
8441 80 Nähmaschinennadeln . 	  19 + 
8441 90 Ersatz- und Einzelteile . 	  16 +*) U 

Maschinen und Apparate zum Aufbereiten oder Bearbeiten von Häuten, 
Fellen oder Leder oder zum Herstellen von Schuhen oder anderen Waren 
aus Häuten, Fellen oder Leder, ausgenommen Nähmaschinen der Tarifnr. 
8441: 

8442 10 Maschinen und Apparate zum Aufbereiten oder Bearbeiten von Häuten. 
Fellen oder Leder (z. B. Entfleischmaschinen, Lederspaltmaschinen, Glanz-
stoßmaschinen), ausgenommen Rauchwaren-Zurichterei- und -Veredelungs-
maschinen (Warennr. 8442 50)    16 + 

8442 30 Maschinen und Apparate zum Herstellen oder Instandsetzen von Schuhen 
(z. B. Überhol- und Zwickmaschinen, Anklopfmaschinen, Absatzaufnagel

-

maschinen, Ausputzmaschinen, Schuhweiter) . 	  16 + 
8442 50 andere Maschinen und Apparate (z. B. für die Herstellung von Hand

-

schuhen, Treibriemen oder Lederkoffern; Rauchwaren-Zurichterei- und 
-Veredelungsmaschinen) 16 1 
Ersatz- und Einzelteile: 

8442 91 für Maschinen und Apparate zum Aufbereiten oder Bearbeiten von 
Häuten, Fellen oder Leder . 	  16 + 

8442 93 für Schuhherstellungs- und Instandsetzungsmaschinen . 	 16 + 
8442 95 für andere Maschinen und Apparate . 	  16 + 

Konverter, Gießpfannen, Gießformen zum Gießen von Ingots, Massein oder 
dergleichen und Gießmaschinen für Gießereien, Stahlwerke oder andere 
metallurgische Betriebe: 

844310 Konverter 	  16 + 
8443 20 Gießpfannen . 	  16 + 

Gießformen zum Gießen von Ingots, Massein oder dergleichen: 
8443 31 aus Gußeisen . 	  01 + 
8443 39 andere 	. 	  16 + 
8443 50 Gießmaschinen für Gießereien, Stahlwerke oder andere metallurgische 

Betriebe (z. B. Druckgießmaschinen, Schleudergießmaschinen) . 	 16 + 

8443 90 Ersatz- und Einzelteile . 	  16 + 

Walzwerke und Walzenstraßen, für Metalle; Walzen hierfür: 
Walzwerke und Walzenstraßen: 

844411 für die Metallfolienherstellung . 	  16 + 
8444 19 andere (z. B. Warmwalzwerke, Kaltwalzwerke, Bandwalzwerke, Blech

-walzwerke, Blockwalzwerke, Brei tbandwalzwerke, Drahtwalzwerke, 
Rohrwalzwerke, Radreifenwalzwerke) . 	  16 + 

Ersatz- und Einzelteile: 
Walzen: 

8444 91 aus Gußeisen . 	  01 + 
8444 93 aus schmiedbarem Guß . 	  01 + 
8444 95 andere 	. 	  16 + 
8444  99 andere Ersatz- und Einzelteile . 	  16 + 

Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von Metallen oder Hartmetallen, aus-
genommen Maschinen der Tarifnrn. 8449 und 8450: 

8445 01 Kratzendraht-Setzmaschinen, Kratzenschleifmaschinen und andere Metall

-

bearbeitungsmaschinen für die Textilindustrie (z. B. Deckelschleifmaschi

-

nen, Deckelkopffräsmaschinen) 	  16 + 
Sondermaschinen ausschließlich für die Herstellung: 

8445 03 von Konservendosen (z. B. Zargenautomaten, Bördel- und Bodenauf

-

falzmaschinen)  16 + 
8445 04 von Tuben (z. B. Tubendrehbänke) . 	  16 + 

*) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland ein in der Länderliste B genanntes Land ist. 
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8445 07 Sondermaschinen für die Herstellung von Bolzen, Schrauben, Nieten, 
Muttern und dergleichen (z. B. Kaltpressen, Warmpressen, Gewindewalz

-

und -rollmaschinen, Bolzengewindeschneidmaschinen, Abgratmaschinen, 
Holzschrauben-Herstellungsmaschinen, Schraubenkopf-Schlitzmaschinen) . 16 + 

8445  08 Handhebelblechscheren, Handhebellochstanzen, Handbetoneisenbieger, 
Handbetoneisenscheren . 	  19 + 
andere Werkzeugmaschinen: 

der spanabhebenden Formung: 
Hobel-, Stoß- und Räummaschinen, ausgenommen solche für Verzah-
nungen (Warennr. 8445 72) : 

8445 11 Langhobelmaschinen (Ein- oder Zweiständermaschinen), einschließ

-

lich Blechkantenhobelmaschinen, Weichenzungenhobelmaschinen 
und Blockhobelmaschinen 	  16 + 

844515 Stoßmaschinen (Waagerecht - oder Senkrechtstoßmaschinen), ein

-

schließlich Werkzeugstoßmaschinen 	  16 + 
8445 19 andere (z. B. Keilnuten-Ziehmaschinen, Räummaschinen) 	 16 + 

Drehbänke, Abstechmaschinen und Außengewindeschneidmaschinen, 
ausgenommen Revolverdrehbänke und Drehautomaten (Warennrn. 
8445 26 bis 8445 29) : 

8445 21 Spitzendrehbänke (Leit- und Zugspindeldrehbänke, Produktions

-

drehbänke), Vielschnittdrehbänke, Kopierdrehbänke, ausgenommen 
men Kleindrehbänke (Warennr. 8445 24) 	  16 + 

8445 22 Karusselldrehbänke, Plandrehbänke, Plan- und Spitzendrehbänke 16 -I- 
8445 24 andere (z. B. Kleindrehbänke [Uhrmacherdrehstühle, Mechaniker

-

drehb änke, Kurzwangen- bzw. Nachdrehbänke], Abstechmaschinen, 
Walzendrehbänke, Kurbelwellendrehbänke, Wellenschälmaschinen, 
Außengewindeschneid'maschinen) 	  16 + 

Revolverdrehbänke und Drehautomaten: 
8445 26 Stern- und Trommel - Revolverdrehbänke, einschließlich Hand - und 

Hüfthebel-Revolverdrehbänke 	  16 + 
Einspindel-Dreh-Vollautomaten: 

8445 27 Langdrehautomaten 	  16 + 
8445 28 andere Einspindel-Dreh-Vollautomaten 	  1G + 
8445 29 andere (z. B. Mehrspindel-Drehautomaten, Dreh-Halbautomaten) . 	. 16 + 

Bohrmaschinen und Innengewindeschneidmaschinen: 
8445 31 Senkrechtbohrmaschinen (Tischbohrmaschinen, Säulenbohrmaschi

-

nen, Ständerbohrmaschinen), ein- oder mehrspindlig 	 16 + 
8445 33 Radialbohrmaschinen 	  16 + 
8445 35 Lehrenbohrmaschinen (Koordinaten-Bohrmaschinen) 	 16 + 
8445 39 andere (z. B. Waagerechtbohrmaschinen, Tiefbohrmaschinen, Schie

-

nenbohrmaschinen, Zentrier- und Anbohrmaschinen, Zylinderbohr

-

maschinen, Innengewindeschneidmaschinen) 	  16 + 
Fräsmaschinen und Waagerecht -Bohr - und -Fräswerke, ausgenommen 
solche für Verzahnungen (Warennr. 8445 71): 

8445 41 Handhebelfräsmaschinen, Konsolfräsmaschinen (waagerecht, senk-
recht, universal), Werkzeugfräsmaschinen 	  16 + 

8445 45 Waagerecht-Bohr- und -Fräswerke 	  16 + 
8445 49 andere (z. B. Senkrechtfräsmaschinen ohne Konsol, Langfräsmaschi

-nen, Planfräsmaschinen, Kopierfräsmaschinen, Gravierfräsmaschi-
nen, Gewindefräsmaschinen, Nuten- und Langlochfräsmaschinen, 
auch Teilmaschinen) 	  16 + 

Säge- und Feilmaschinen: 
8445 51 Kaltkreissägemaschinen, ausgenommen Tischkreissägemaschinen . . 16 + 
8445 59 andere (z. B. Warmkreissägemaschinen, Tischkreissägemaschinen, 

Bügelsägemaschinen, Trennmaschinen, Hubsägemaschinen, Band

-

sägemaschinen, Feilmaschinen, kombinierte Säge- und Feil

-

maschinen) 16 + 
Schleif-, Polier- und Läppmaschinen, ausgenommen solche für Ver-
zahnungen (Warennr. 8445 72) : 

8445 61 Außen-Rundschleifmaschinen und Innen-Rundschleifmaschinen, auch 
kombiniert, einschließlich Rundschleifmaschinen für Sonderzwecke 
und spitzenlose Rundschleifmaschinen 	  16 + 

8445 65 Flachschleifmaschinen, einschließlich Führungsbahnenscleifmaschi

-

nen und Abrichtschleifmaschinen 	  16 + 
8445 69 andere (z. B. Honmaschinen, Läppmaschinen, Werkzeugschleif

-

maschinen, Poliermaschinen) 	  16 + 
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Verzahnmaschinen: 
8445 71 Fräsmaschinen für Verzahnungen (nach dem Teil- oder Wälz

-

verfahren) 16 + 

8445 72 andere (z. B. Stoßmaschinen, Abrundmaschinen, Abgratmaschinen, 
Schabmaschinen, Schleifmaschinen, Läpp- und Poliermaschinen, für 
Verzahnungen)    	16 + 

8445 79 andere Werkzeugmaschinen der spanabhebenden Formung (z. B. 
Sondermaschinen, wie Schalttischmaschinen, Schalttrommelmaschinen 
und Fertigungsstraßen, für verschiedene Bearbeitungsarten; Ultra

-

schall-Bohrmaschinen) 	  16 + 
der  spanlosen Formung: 

8445 81 Hämmer, Schmiedemaschinen, Nietmaschinen; Biegemaschinen und 
Richtmaschinen, für Rohre, Wellen, Stangen und Formeisen; Zieh-

bänke für Rohre, Stangen und Profile 	  16 + 
Pressen mit mechanischem Antrieb: 

8445 83 Exzenterpressen 	  16 + 

8445 84 andere (z. B. Pressen für Hand- oder Fußbetrieb, Kurbelpressen, 
Kurbelziehpressen, Stufenpressen, Stanzautomaten, Reibspindel

-

pressen) 	  16 + 

8445 86 Pressen mit hydraulischem Antrieb (z. B. hydraulische Einständer

-

pressen, hydraulische Zweisäulen- bzw. Viersäulenpressen, hydrau

-

lische Ziehpressen, hydraulischeSchmiedepressen, hydraulische 
Metallrohr- und Strangpressen) 	  16 + 

Scheren und Lochstanzen, Blechbearbeitungsmaschinen, ausgenommen 
Sondermaschinen ausschließlich für die Herstellung von Konserven-
dosen (Warennr. 8445 03) und Handhebelblechscheren, Handhebel-
lochstanzen und Handbetoneisenscheren (Warennr. 8445 08): 

8445 87 Scheren und Lochstanzen (z. B. Tafelscheren, Streifenscheren, Blech- 
und Formstahlscheren, Knüppelscheren, Blockscheren, Schrott

-

scheren) 	  16 + 
8445 89 andere (z. B. Blechrichtmaschinen, Blechrundbiegemaschinen, 

Drückbänke, Planierbänke, Bördelmaschinen, Sickenmaschinen, 
Falzmaschinen, Wulstmaschinen, auch Sägeblattschränkmaschinen) 16 + 

Drahtbe- und -verarbeitungsmaschinen: 
8445 91 Drahtziehmaschinen 	  16 + 

8445 92 andere (z. B. Drahtricht- und -abschneidemaschinen, Drahtbiege

-

maschinen, Drahtwebstühle, Drahtstift-Herstellungsmaschinen, 
Nadelherstellungsmaschinen) 	  16 + 

8445 99 andere Werkzeugmaschinen der spanlosen Formung 	 16 + 

Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von Steinen, keramischen Waren, 
Beton, Asbestzement oder ähnlichen mineralischen Stoffen und Maschinen 
zum Kaltbearbeiten von Glas, ausgenommen Maschinen der Tarifnr. 8449: 

8446 10 Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von Steinen (z. B. Sägemaschinen, 
Schleif- und Poliermaschinen, Steinspaitmaschinen, auch Edelstein- und 
Schmucksteinbearbeitungsmaschinen) 16 + 

8446 30 Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von keramischen Waren, Beton, 
Asbestzement oder ähnlichen mineralischen Stoffen (z. B. Schleif- und 
Poliermaschinen) 16 + 
Maschinen zum Kaltbearbeiten von Glas: 

8446 51 für die optische Industrie und augenoptische Werkstätten (z. B. 
Schleif- und Poliermaschinen für optische Gläser) 	  16 + 

8446 59 für andere Zwecke 	  16 + 

Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von Holz, Kork, Bein, Hartkautschuk, 
Kunststoff oder ähnlichen harten Stoffen, ausgenommen Maschinen der 
Tarifnr. 8449: 

Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von Holz: 
Sägemaschinen: 

8447 11 mit hin- und hergehendem Werkzeug (z. B. Vertikalgatter. Horizontal

-

gatter, Dekupiersägemaschinen) 	
16 + 

  
8447 15 mit umlaufendem Werkzeug (z. B. Tischlerbandsägen, Trennband-

sägen, 	Blockbandsägen) 16 + 
8447 19 andere Sägemaschinen (z. B. Kreissägemaschinen aller Art, Zylinder

-

sägemaschinen, auch Tischlerkreissägen mit Langlochbohrvorrichtung) 16 + 
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8447 21 Hobel-, Fräs- und Kehlmaschinen mit kreisendem oder feststehendem 
Werkzeug (z. B Abrichthobelmaschinen, Abrichtdickenhobelmaschinen, 
Putzhobelmaschinen, Unterfräsmaschinen, Oberfräsmaschinen, Zinken

-

fräsmaschinen, Hobel- und Kehlmaschinen, Ziehklingenmaschinen) 	. 	. 16 + 
8447 25 Fräsmaschinen mit umlaufendem Werkzeug, Bohrmaschinen und 

Stemmaschinen (z. B. Ständerkettenfräsmaschinen, Wandkettenfräs

-

maschinen, Langlochbohrmaschinen) 	  16 + 
8447 31 Drehbänke und Kopiermaschinen (z. B. Langdrehbänke, Plandreh

-

bänke, Fassondrehbänke, Schablonendrehbänke) 	  16 + 
8447 35 Schleif- und Poliermaschinen (z. B.Bandschleifmaschinen, Zylinder

-

schleifmaschinen) 16 + 
8447 41 kombinierte Holzbearbeitungsmaschinen für die in den Warennrn. 

8447 11 bis 8447 35 genannten Bearbeitungsarten (z. B. kombinierte 
Kreissäge-, 	Fräs- und Langlochbohrmaschinen, Universal-Tischlerei

-

maschinen, Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen) 	  16 + 
8447 45 Spalt-, Hack-, Schneide- und Stanzmaschinen (z. B. Brennholzspalt

-

maschinen und -hackmaschinen, Holzwolleschneidemaschinen, Holz

-

spanschneidemaschinen, Furniermessermaschinen, Furnierrundschäl

-

maschinen, Furnierscheren), ausgenommen Hackmaschinen der Waren

-

nr. 8431 10 . 	  16 + 
8447 51 Maschinen zum Biegen, Verbinden und Pressen (z. B. Holzbiegema

-

schinen, Furnierfugenverleimmaschinen, Bretterverleimmaschinen, Fur

-

nier- und Sperrholzpressen, Kistennagelmaschinen) . 	  16 + 
8447 59 andere Werkzeugmaschinen sowie Werkzeugmaschinen für Spezial-

gebiete der Holzbearbeitung (z. B. Entrindungsmaschinen, Schwellen-
bearbeitungsmaschinen, Faßherstellungsmaschinen, Parkettherstellungs-
maschinen, Sondermaschinen für die Stuhlfabrikation, Holzschuh-, Holz-
absatz- und Holzsohlenherstellungsmaschinen, Holzbearbeitungsmaschi-
nen für die Bürsten-, Besen- und Pinselherstellung, Holzbearbeitungs-
maschinen für die Bleistift- und Zündholzherstellung, Weidenruten-
schälmaschinen) .   16 + 

8447 80 Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von Kork, Bein, Hartkautschuk, 
Kunststoff oder ähnlichen harten Stoffen . 	  16 + 

Teile und Zubehör, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Maschi

-

nen der Tarifnr. 8445, 8446 oder 8447 bestimmt, einschließlich Werkstück- und 
Werkzeughalter, sich selbst öffnende Gewindeschneidköpfe, Teilköpfe und . 
andere Spezialvorrichtungen für Werkzeugmaschinen; Werkzeughalter für 
mechanische Handwerkzeuge der Tarifnr. 8204, 8449 oder 8505: 

Werkstück- und Werkzeughalter, einschließlich Werkzeughalter für 
mechanische Handwerkzeuge; sich selbst öffnende Gewindeschneidköpfe, + 
Teilköpfe, Spezialvorrichtungen: 

8448 01 Bohrfutter . 16 + 

8448 02 Drehfutter 16 + 

8448  03 Körnerspitzen (Drehbankspitzen, Reitstockspitzen), einschließlich Mit

-

nehmerspitzen . 	  16 + 

8448 04 Hülsen (z. B. Spannzangen, Klemmhülsen, Einsatzhülsen, auch Reduzier

-

einsätze, Fräserhülsen) . 	  16 
8448 05 Dorne (z. B. Drehdorne, Spanndorne, Fräserdorne, Kegeldorne, Auf

-

steckdorne) 	. 	  16 + 
8448 06 Maschinenschraubstöcke 	. 	  16 
844810 sich selbst öffnende Gewindeschneidköpfe, Gewinderoll- und -walz-

köpfe, auch Gewindeschneidapparate für die Verwendung an Werk

-

zeugmaschinen. 	  16 + 
8448 20 Teilapparate, auch sogenannte optische Teilköpfe . 	  16 + 
8448 30 Spezialvorrichtungen für Werkzeugmaschinen (z. B. Dreh-, Fräs-, 

Schleif- und Bohrvorrichtungen) . 	  16 + 
8448 40 andere 	. 	  16 + 

andere Ersatz- und Einzelteile und anderes Zubehör: 
für Metallbearbeitungsmaschinen: 

8448 51 der spanabhebenden Formung . 	  16 
8448 55 der spanlosen Formung 	  16 + 
8448 60 für Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von Steinen, keramischen 

Waren, Beton, Astbestzement oder ähnlichen mineralischen Stoffen 	. 16 + 
8448 70 für Maschinen zum Kaltbearbeiten von Glas . 	  16 + 

für Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von Holz, Kork, Bein, Hart-
kautschuk, Kunststoff oder ähnlichen harten Stoffen: 

8448 91 Vorschubapparate 	. 	  16 + 
8448  99 andere 	. 	  16 + 



Deutscher Bundestag — 3. Wahlperiode 	 Drucksache 2386  

Nr. 
des Waren

-

verzeichnisses 

für die 
Außenhandels

-

statistik 

Warenbenennung  

Zu

-

ständig

-

keits

-

bereich 

genehmi

-

gungsfrei 

(+) 
genehmi

-

gungsbe

-

dürftig (—) 
(s. I, 3 d. 
Einfuhr

-

liste)  

Bemer

-

kungen:  

MO = 
Markt

-o

rdnung 
U  = 

Ursprungs

-

zeugnis 

1 2 3 4  5  

Von Hand zu führende, mit Druckluft oder eingebautem nichtelektrischem  
Motor betriebene Werkzeuge und Werkzeugmaschinen:  

von Hand zu führende, mit Druckluft betriebene Werkzeuge und Werk-
zeugmaschinen: 

für die Metallbearbeitung: 
8449 21 drehende 	  16 +  
8449 29 andere 	  16 +  
8449 40 für andere Zwecke (z. B. Aufreißhämmer, Abbauhämmer, Bohrhämmer) 16 + 

andere von Hand zu führende, mit eingebautem nichtelektischem (z. B. 
Verbrennungs-) Motor betriebene Werkzeuge und Werkzeugmaschinen: 

8449 71 für die Holzbearbeitung . 	  16 + 
8449 79 für andere Zwecke (z. B. Büttel- und Vibriergeräte, Stampfer für die 

Beton- und  Bodenverdichtung) . 	  16 + 
Ersatz- und Einzelteile: 

für mit Druckluft betriebene Werkzeuge und Werkzeugmaschinen: 
8449 92 für die Metallbearbeitung . 	  16 + 
8449 94 für andere Zwecke . 	  16 + 

für mit eingebautem nichtelektrischem Motor betriebene Werkzeuge 
und Werkzeugmaschinen: 

8449 95 für die Holzbearbeitung . 	  16 + 
8449 98 für andere Zwecke 	. 	  16 + 

Maschinen, Apparate und Geräte zum autogenen Schweißen, Löten, Schnei-
den oder Oberflächenhärten:  

8450 10 Handapparate und - geräte (z. B. Schweißbrenner, Schneidbrenner) *) 	. 	. 	. 16 +  
8450 50 andere (z. B. autogene Längsnahtschweißmaschinen, Brennschneidema- 

schinen, autogene Oberflächenhärtemaschinen, auch Flämmaschinen) *) . 	. 16  + 

Schreibmaschinen ohne Rechenwerk; Schriftschutzmaschinen:  
Kleinschreibmaschinen: 

8451 11 Flachschreibmaschinen mit einer Höhe von 9 cm oder weniger 	. 	. 	. 	. 16 + 
8451 19 andere Kleinschreibmaschinen 16 + 

Standardschreibmaschinen, auch Breitwagenmaschinen, durch Aufzeich

-

nungsträger (z. B. Lochstreifen) gesteuerte Schreibmaschinen und Schreib

-

maschinen mit Übertragungseinrichtung auf Aufzeichnungsträger (z. B. 
Lochstreifen, Magnetband) : 

845151 nichtelektrische 16 + 
845159 andere 16 + 
8451 80 andere Schreibmaschinen (z. B. Musiknotenschreibmaschinen, Blinden

-

schriftschreibmaschinen); Schriftschutzmaschinen 	  16 + 

Rechenmaschinen; Buchungsmaschinen, Registrierkassen, Frankierma

-

schinen, Fahrkarten- oder Eintrittskarten-Ausgabemaschinen und derglei-
chen, mit Rechenwerk:  

Rechenmaschinen: 
Ein- und Zweispeziesrechenmaschinen: 

druckende: 
8452 11 handangetrieben 	  16 
845215 andere 16 + 

8452 19 nichtdruckende 16 + 
Drei- und Vierspeziesrechenmaschinen: 

8452 21 druckende 	  16 + 
nichtdruckende: 

8452 25 handangetrieben 	  16 + 
8452 29 andere 16 
8452 30 andere Rechenmaschinen (z. B. elektronische Rechenmaschinen [soge

-

nannte Elektronengehirne]) 18/16 + 
Buchungsmaschinen: 

8452 41 Addierbuchungsmaschinen 16 + 

8452 49 andere Buchungsmaschinen (z. B. rechnende Schreibbuchungsmaschinen, 
Registrierbuchungsmaschinen, Fakturiermaschinen) 	  16 

8452 50 Registrier- und Kontrollkassen, mit Rechenwerk 	  16 
8452 80 andere (z. B. Frankiermaschinen, Fahrkarten- oder Eintrittskarten-Aus

-

gabemaschinen, mit Rechenwerk) 	  16 

8453 00 Lochkartenmaschinen (z. B. Locher, Lochprüfer, Sortiermaschinen, Tabellier

-

maschinen und Kartendoppler) 	  16  

*) einschließlich Ersatz- und Einzelteile 
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Andere Büromaschinen und -apparate (z. B. Hektographen, Schablonenver-
vielfältiger, Adressiermaschinen, Geldsortier-, Geldzähl- und Geldein-
wickelmaschinen, Bleistiftspitzmaschinen, Perforiermaschinen und Büroma-
schinen) : 

8454 10 Hektographen und Schablonenvervielfältiger 16 + 

8454 30 Adressiermaschinen und Adressenprägemaschinen 	  16 + 
8454 50 Kleinmaschinen und -apparate (z. B. Bleistiftspitzmaschinen, Heftapparate, 

Locher) 	  19 + 
8454 80 andere Büromaschinen und -apparate (z. B. Locher zum Lochen der Füh

-

rungsbänder für automatische Schreibmaschinen, Brieffaltmaschinen, 
Briefschließmaschinen, Brieföffnungsmaschinen, Aktenvernichter, Geld

-

zählmaschinen) 16 + 

Teile und Zubehör, ausgenommen Kofferbehälter, Schutzhüllen und der- 
gleichen, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Maschinen oder 
Apparate der Tarifnr. 8451, 8452, 8453 oder 8454 bestimmt: 

8455 01 Rechenwerke, ausgenommen Rechenwerke für Lochkartenmaschinen (Wa

-

rennr. 8455 30) 	  16 + 
andere Ersatz- und Einzelteile und anderes Zubehör: 

8455 10 für Schreibmaschinen 	  16 + 
8455 21 für Rechenmaschinen 	  16 
8455 24 für Buchungsmaschinen 	  16 + 
8455 25 für Registrier- und Kontrollkassen 	  16 + 
8455 30 für Lochkartenmaschinen 	  16 
8455 90 für andere Maschinen und Apparate 	  16 

Maschinen und Apparate zum Sortieren, Sieben, Waschen, Zerkleinern, 
Mahlen oder Mischen von Erden, Steinen, Erzen oder anderen festen mine-
ralischen Stoffen; Maschinen und Apparate zum Pressen oder Formen von 
festen mineralischen Brennstoffen, keramischen Massen, Zement, Gips 
oder anderen pulver- oder breiförmigen mineralischen Stoffen; Maschinen 
zum Herstellen von Gießformen aus Sand: 

für den Hoch- und Tiefbau sowie für den Straßenoberbau: 
8456 11 Beton- und Mörtelmischer für Baustellen, auch für Betonwerke 	. 	. 	. 	 16 + 
845619 andere Maschinen und Apparate 	  16 
8456 21 für die Zement-, Kalk-, Gips-, Traß- und Kreideindustrie (z. B. Zement

-

mühlen) 	  16 + 
8456 25 für die Schotter-, Sand- und Kiesindustrie sowie für die Trümmerver

-

wertung (z. B. Steinbrecher, Splittbrecher) 	  16 + 
8456 31 für die Ziegelindustrie, feuerfeste und keramische Industrie (z. B. Ton

-

mühlen, Mischmaschinen für die grobkeramische Industrie, Dachziegel

-

strangpressen, Vakuumstrangpressen) 	  16 
8456 35 für die Kunststein- und Betonwarenindustrie (z. B Pressen für die Beton

-

plattenherstellung, Betonrohrpressen) 	  16 + 
8456 40 für die Aufbereitung und Formung von Kohle, Koks und Torf sowie von 

Erzen, Kali, Salz und anderen bergmännisch gewonnenen mineralischen 
Stoffen 	(z. B. Brecher und Mühlen für Erze und Kohle, Flotationsma-
schinen und -apparate, Siebmaschinen, Brikettpressen) 	  16 + 

für Gießereien: 
8456 51 Formsandaufbereitungsmaschinen und Mischmaschinen 	  16 + 
8456 59 andere (z. B. Formmaschinen) 	  16 + 

8456 60 für die Aufbereitung (Zerkleinern, Mahlen, Sieben) von Farberden (z. B. 
Hammer- und Kugelmühlen für die Vermahlung von Farberden) 	. . . . 16 

8456 70 andere (z. B. Brecher und andere Zerkleinerungsmaschinen für Rohstoffe 
zur Glasherstellung, Maschinen zum Formen von Graphit-Elektroden), 
einschließlich universell verwendbare Zerkleinerungs- und Siebmaschinen 
für feste mineralische Stoffe 	  16 + 
Ersatz- und Einzelteile für Maschinen und Apparate: 

8456 94 für die Aufbereitung und Formung von Kohle, Koks und Torf sowie 
von Erzen, Kali, Salz und anderen bergmännisch gewonnenen mine

-

ralischen Stoffen 	  16 + 
 

8456 95 für Gießereien 	  16 + 
8456 96 für die Aufbereitung (Zerkleinern, Mahlen, Sieben) von Farberden . 	 16 
8456 99 für andere Zwecke 	  16 
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• 
Maschinen und Apparate zum Herstellen oder Warmbearbeiten von Glas 
oder Glaswaren; Maschinen zum Zusammenbauen von elektrischen Lampen 
oder Röhren: 

8457 10 Maschinen und Apparate zum Herstellen von Kolben oder anderen 
Glasteilen für elektrische Lampen oder Röhren, einschließlich Maschinen 
zum Zusammenbauen dieser Lampen oder Röhren  	. 	. 	. 16 + 

8457 50 andere Maschinen und Apparate (z. B. Glasflaschenblasmaschinen Glas

-

preßmaschinen, Tafelglasziehmaschinen) 	  16 + 
Ersatz- und Einzelteile für Maschinen und Apparate: 

8457 91 zum Herstellen von Kolben oder anderen Glasteilen für elektrische 
Lampen oder Röhren sowie für Maschinen zum Zusammenbauen dieser 
Lampen oder Röhren 	  16 + 

8457  99 für andere Zwecke 	  16 + 

Verkaufsautomaten, ausgenommen Geschicklichkeits- und Glücksspielauto-
maten (z. B. Briefmarken-, Zigaretten-, Schokolade- und Eßwarenauto-
maten) 

845810 Verkaufsautomaten 16 + 

8458 90 Ersatz- und Einzelteile 	  16 + 

Maschinen, Apparate und mechanische Geräte, in Kap. 84 anderweit weder 
genannt noch inbegriffen: 

8459 01 Raumluftheizgeräte für Boden-, Wand- oder Deckenanordnung, be

-

stehend aus Wärmeaustauscher, Ventilator mit Antriebsmotor und einem 
gemeinsamen Gehäuse, auch mit Einrichtung zum Belüften, Entlüften oder 
Kühlen der Räume (elektrische Geräte zum Heizen von Räumen: Tarifnr. 
8512) 16 

8459 05 Universal-Mischmaschinen, -Knetmaschinen, -Zerkleinerungsmaschinen 
und -Siebmaschinen, auch universell verwendbare Rührwerke Homo

-

genisiermaschinen und Emulgiermaschinen, ausgenommen solche der 
Tarifnr. 8456 	  16 

8459 07 Maschinen, Apparate und Geräte zum Erzeugen von Waren der Warennr 
2851 10 *) 16 + 

8459 08 Kernreaktoren *) 	  16 + 
8459 09 Maschinen, Apparate und Geräte, ihrer Beschaffenheit nach zum Auf

-

bereiten bestrahlter Kernbrennstoffe für die Wiederverwendung (z B . 

Sintern von radioaktiven Metalloxyden, Ummanteln) bestimmt ') 16 + 

andere Maschinen, Apparate und mechanische Geräte 
für die Behandlung von Nahrungs- und Genußmitteln: 

845911 für die Herstellung und Verarbeitung von Speiseöl oder Speisefett 
(z. B. Olmühlen und Ölpressen, auch Schneckenpressen; Emulgier - 
und Knetmaschinen für Margarine) 16 + 
für die Aufbereitung und Verarbeitung von Kaffee oder Tee: 

845913 Großkaffeemühlen 	  16 
8459 15 andere (z. B Schälmaschinen, Teemischmaschinen) 	  16 + 
8459 17 für die Aufbereitung und Verarbeitung von Tabak (z. B Entripp

-

maschinen, Tabakschneidemaschinen, Zigarettenherstellungsmaschi

-

nen) 	  16 
8459 19 andere (z. B. Maschinen und Apparate für die Essig- oder Senfher

-stellung) 	  16 + 
8459 21 für die pharmazeutische Industrie sowie für die Farben-, Seifen- und 

Kerzenherstellung (z. B. Drogenschneidemaschinen, Granuliermaschinen; 
Farbenherstellungsmaschinen, ausgenommen solche der Warennr. 
8456 60; Seifenformmaschinen, Seifenschneidemaschinen; Kerzengie ß

-

maschinen) 16 
+ 

8459 23 für die chemische Industrie (z. B. Homogenisiermaschinen; Kolloid- und 
Feinmühlen 	zum Zerkleinern von anderen als festen mineralischen 
Stoffen), einschließlich Maschinen und Apparate für die Oberflächen-
behandlung und -veredelung von Metallen auf chemischem oder ähn-  
lichem Wege   16 

8459 25 für die Herstellung von Batterien, Elementen und Akkumulatoren 
sowie von Schweißelektroden 	  16 + 
für die Textilindustrie: 

8459 31 Seilereimaschinen (ohne solche der Warennr. 8459 41) 	 16 + 
8459 35 andere (z. B. Kratzenband-Aufziehmaschinen) 	  16 + 
8459 38 für die Polsterwarenherstellung (z. B. Matratzenfüllmaschinen) 	. 	. 	. 16 + 

*) einschließlich Ersatz- und Einzelteile 
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für die Metallee- und -verarbeitung: 
8459 41 Maschinen und Apparate für die Herstellung von Drahtseilen und 

Kabeln, einschließlich Maschinen und Apparate zur Verarbeitung 
von elektrischen Drähten (z. B. Drahtseilmaschinen, Spulenwickel

-

maschinen) 16 + 
8459 49 andere (z. B. Schrottpaketierpressen, Drehtrommeln zum Entsanden, 

Abbeizen oder Polieren von Metallteilen) 	  16 + 
für die Holzverarbeitung: 

8459 51 Pressen (z. B. für Faser- oder Spanplatten) 	  16 + 
8459 59 andere (z. B. Maschinen und Apparate für die Bürsten-, Pinsel- oder 

Zündholzindustrie, an anderer Stelle weder genannt noch inbegriffen) 16 + 
für die Be- oder Verarbeitung von Kautschuk oder Kunststoff: 

Pressen: 
8459 61 Spritzgußmaschinen 	  16 + 
8459 63 Schneckenpressen 	  16 + 
8459 65 andere Pressen (z. B. Vulkanisierpressen), einschließlich Vakuum

-

formmaschinen 	  16 + 
8459 69 andere (z. B. Mischmaschinen, Knetmaschinen, Rührwerke) 	 16 + 

für den Straßen- und Wegebau sowie für die Straßenunterhaltung: 
8459 71 Maschinen und Apparate für den Betonstraßenbau (z. B. Beton

-

straßenfertiger, Betonverteiler) 	  16 + 
8459 75 Maschinen und Apparate für den bituminösen Straßenbau (z. B 	 

Schwarzdeckenfertiger) 	  16 + 
8459 79 andere (z. B. Straßenkehrmaschinen mit Hilfsmotor und Handlenkung) 16 + 

8459 80 andere Maschinen, Apparate und mechanische Geräte, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen 	  16 + 

Ersatz- und Einzelteile für Maschinen, Apparate und mechanische Geräte: 
8459 91 für die Behandlung von Nahrungs- und Genußmitteln 	  16 
8459 92 für die chemische Industrie und für die Oberflächenbehandlung und 

-veredelung von Metallen auf chemischem oder ähnlichem Wege 	. 	. 16 
8459 93 für die Textilindustrie und die Polsterwarenherstellung 	 16 + 
8459 94 für die Metallbe- und -verarbeitung 	  16 + 

8459 95 für die Holzverarbeitung 	  16 + 
8459 96 für die Be- oder Verarbeitung von Kautschuk oder Kunststoff 	. 	. 	. 	. 16 
8459 97 für den Straßen- und Wegebau sowie für die Straßenunterhaltung 	. 16 
8459 99 für andere Zwecke 	  16 

Gießerei-Formkästen und Formen, wie sie üblicherweise für Metalle, Hart

-

metalle, Glas, mineralische Stoffe (z. B. keramische Massen, Beton oder 
Zement), Kautschuk oder Kunststoff verwendet werden, ausgenommen Gieß-
formen zum Gießen von Ingots, Masseln oder dergleichen: 

für Metalle und Hartmetalle, einschließlich Gießerei-Formkästen: 
846011 Druckgußwerkzeuge (Druckgießformen)*) 	  16 + 

andere Formen für Metalle und Hartmetalle: 
8460 15 aus Gußeisen*) 01 + 
846019 andere, einschließlich Gießerei-Formkästen*) 16 

für Glas: 
8460 31 aus Gußeisen*) 01 + 
8460 39 andere*) 16 + 
8460 50 für keramische Massen, Beton, Zement und andere mineralische Stoffe*) 16 + 

für Kautschuk oder Kunststoff: 
8460 91 Spritzguß- und Preßgußwerkzeuge (-formen) *) 	  16 

andere Formen für Kautschuk oder Kunststoff (z. B. Vulkanisierformen) : 
8460 95 aus Gußeisen') 01 + 
8460 99 andere') 16 + 

Armaturen und ähnliche Apparate (einschließlich Druckminderventile und 
thermostatisch gesteuerte Ventile) für Rohr- oder Schlauchleitungen, Dampf-
kessel, Tanks, Wannen oder ähnliche Behälter: 

aus Eisen oder Stahl, auch mit Kautschuk, Kunststoff oder dergleichen 
ausgekleidet: 

846111 Schieber und Rückschlagklappen*) 	  16 + 
8461 13 Ventile*) 16 + 
846115 Hähne*) 	  16 + 
8461 19 andere Armaturen und ähnliche Apparate aus Eisen oder Stahl (z. B 	 

Kondenswasserableiter mit Schwimmer)*) 	  16 + 

*) einschließlich Ersatz- und Einzelteile 
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aus NE-Metallen: 
8461 30 Heizungsarmaturen (z. B. Heizungsregulierventile und -hähne, Hei

-

zungssicherheitsventile, Muffen- und Flanschenschieber und 	ventile, 
Heizungsdrosselklappen, Entleerungshähne und -ventile) *) 	  16 	+ 

8461 40 wasserführende Feuerlöscharmaturen (z. B. Absperrventile, Schlauch

-

anschlußventile [Feuerhähne], Verteilerstücke mit Ventilen, Strahlrohre 
mit Strahlregler) *) 16 	+ 

8461 50 Druckgasarmaturen für die autogene Metallbearbeitung (z. B. Gas

-

flaschenabsperrventile, Druckminderventile) *) 16 	+ 
8461 60 sanitäre Armaturen (z. B. Auslaufventile, Badebatterien, Spültischbatte

-

rien) *) 	  16 	+  
8461 70 andere Armaturen und ähnliche Apparate aus NE-Metallen (z. B. für  

Gas, für Getränke und Speisen)') 16 	+ 

8461 90 aus anderen Stoffen (z. B. Kunststoffventile)*) 	  11 	+ 

Wälzlager (Kugel-, Rollen- und Nadellager aller Art):  
846210 Wälzlager aller Art, ausgenommen Kugelhalter mit Fahrradkugeln  

(Warennr. 8462 94) 	  16  
Ersatz- und Einzelteile:  

8462 91 Spann- und Abziehhülsen für Wälzlager 	  16 	+ 

Rollkörper (z. B. Kugeln, Rollen, Nadeln), ausgenommen Stahlkugeln,  
die nicht der in der Vorschrift 3 zu Kap. 84 des Zolltarifs enthaltenen 
Begriffsbestimmung entsprechen (Tarifnr. 7340) : 

8462 94 Fahrradkugeln, auch mit Kugelhaltern 	  19 	+ 
8462 96 andere Rollkörper 	  16 	+ 

8462  99 andere Ersatz- und Einzelteile (z. B. Außenringe, Innenringe, Rollbahn- 
scheiben) 16   

Wellen und Kurbeln; Lager, Lagergehäuse und Lagerschalen; Zahnräder,  
Reibräder und Getriebe 	(einschließlich Reibradgetriebe, Wechselgetriebe  
und andere regelbare Getriebe); Schwungräder; Riemen- und Seilscheiben  
(einschließlich Seilrollen für Flaschenzüge); Schaltkupplungen und andere  
Wellenkupplungen:  

846310 Transmissionen, Riemenscheiben und Schwungräder 	  16 	+ 
8463 20 Gleitlager, Lagerschalen, Lagergehäuse und dergleichen 	  16 	+ 
8463 30 Kettenräder 	  16 	+ 
8463 40 Zahnräder (z. B. Stirnräder, Kegelräder, Schnecken und Schneckenräder) 16 	+ 

Getriebe: 
8463 51 für Tiefpumpen zur Erdölförderung (sogenannte Tiefpumpenantriebe) 1 6 	+  

andere Getriebe: 
8463 53 mechanisch stufenlos regelbar 	  16 	+  
8463 55 hydraulisch stufenlos regelbar 	  16 	+ 

8463 59 andere 	. 	  16 	+ 

8463 60 Schaltkupplungen und andere Wellenkupplungen . 	  16 	+ 
8463 70 Seilrollen 1z. B. Seilkloben, Schiffsblöcke), auch Seilscheiben für Förder- 

maschinen für den Bergbau . 	  19 	+ 
8463 80 andere (z. B. Kurbelwellen, Nockenwellen, biegsame Wellen mit An- 

schlußstücken, Schiffswellen) 	. 	  16 	+ 
Ersatz- und Einzelteile: 

8463 95 für Getriebe . 	  16  
8463 99 andere    	 16 	+  

8464 00 Dichtungen aus Lagen von Metallfolien oder aus Metallfolien (oder Blechen)  
in Verbindung mit anderen Stoffen (z. B. Asbest, Filz oder Pappe); Sätze  
oder Zusammenstellungen (Sortimente) von Dichtungen verschiedenartiger  
Zusammensetzung für Maschinen, Fahrzeuge oder Rohr- oder Schlauch-
leitungen, in Beuteln, Umschlägen oder ähnlichen Behältnissen    16 	+ 

Teile von Maschinen, Apparaten oder mechanischen Geräten, in Kap. 84  
anderweit weder genannt noch inbegriffen, ausgenommen Teile mit An-
schlußstücken, Isolierung, Wicklungen, Kontakten oder anderen charakte-
ristischen Merkmalen elektrotechnischer Waren:  

Schiffsschrauben: 
8465 11 aus Stahlguß . 	  16 	+ 
846515 aus Bronze 	. 	  16 	+ 
846519 aus Gußeisen oder aus anderen Stoffen . 	  16 

*) einschließlich Ersatz- und Einzelteile 
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andere: 
aus Eisen oder Stahl: 

roh: 
aus Gußeisen, mit einem Stückgewicht: 

8465 21 von 2000 kg oder weniger . 	  01 + 
8465 25 von mehr als 2000 kg . 	  01 + 

aus schmiedbarem Guß, mit einem Stückgewicht: 
8465 31 von 2000 kg oder weniger . 	  01 + 
8465 35 von mehr als 2000 kg . 	  01 + 

aus Stahl (ausgenommen Stahlguß), mit einem Stückgewicht: 
von 250 kg oder weniger: 

8465 41 gesenkgeschmiedet 	  19 + 

freiformgeschmiedet, mit einem Stückgewicht: 
8465 43 von weniger als 125 kg . 	  19 + 
8465 44 von 125 kg bis 250 kg . 	  01 + 
8465 46 andere 	. 	  01 + 
8465 47 von mehr als 250 bis 2000 kg . 	  01 + 
8465 49 von mehr als 2000 kg . 	  01 + 

bearbeitet: 
aus Gußeisen, mit einem Stückgewicht: 

8465 51 von 2000 kg oder weniger . 	  01 + 
8465 55 von mehr als 2000 kg . 	  01 + 

aus schmiedbarem Guß, mit einem Stückgewicht: 
8465 61 von 2000 kg oder weniger . 	  01 + 
8465 65 von mehr als 2000 kg . 	  01 + 

aus Stahl (ausgenommen Stahlguß), mit einem Stückgewicht: 
von 250 kg oder weniger: 

8465 71 gesenkgeschmiedet 	. 	  19 + 
freiformgeschmiedet, mit einem Stückgewicht: 

8465 73 von weniger als 100 kg . 	  19 + 
8465 74 von 100 bis 250 kg . 	  01 
8465 76 andere 	. 	  01 + 
8465 77 von mehr als 250 bis 2000 kg . 	  01 + 
8465 79 von mehr als 2000 kg . 	  01 + 
8465 81 aus Kupfer . 	  16 + 
8465 89 aus anderen unedlen Metallen . 	  16 + 
8465 90 aus anderen Stoffen . 	  16 + 

Kapitel 85 

Elektrische Maschinen, Apparate und Geräte 
sowie andere elektrotechnische Waren 

Elektrische Generatoren, Motoren und rotierende Umformer; Transforma- 
toren, Drosselspulen und andere Selbstinduktionsspulen; Stromrichter (z. B. 
Gleichrichter) : 

elektrische Generatoren, Motoren und rotierende Umformer: 
8501 01 Motoren mit biegsamer Welle . 	  18 + 
8501 03 Universalmotoren (Allstrommotoren) 	  18 + 
8501 07 Fahrmotoren für Gleich- oder Wechselstrom . 	  18 + 

Gleichstromgeneratoren und -motoren: 
8501 15 bis 0,5 kW . 	  18 
8501 16 über 0,5 bis 10 kW . 	  18 + 
8501 17 über 10 bis 100 kW . 	  18 + 
8501 18 über 100 bis 1000 kW . 	  18 + 
850119 über 1000 kW . 	  18 + 

Ein- und Mehrphasen-Wechselstromgeneratoren (Turbogeneratoren: 
Warennr. 8501 41 oder 8501 43) : 

8501 21 bis 10 kVA . 	  18 + 
8501 22 über 10 bis 100 kVA . 	  18 + 
8501 23 über 100 bis 1000 kVA . 	  18 + 
850124 über 1000 kVA . 	  18 + 
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Ein- und Mehrphasen-Wechselstrommotoren : 
850125 bis 0,5 kW .    	 18 + 
8501 26 über 0,5 bis 10 kW . 	 18  + 
8501 27 über 10 bis 100 kW . 	  18 + 
8501 28 über 100 bis 1000 kW . 	  18 + 
8501 29 über 1000 kW . 	  18 + 

Stromerzeugungsaggregate: 
angetrieben durch Ottomotoren: 

850131 bis 5 kW 	  18 + 
8501 32 über 5 bis 10 kW . 	  18 + 
850133 über 10 bis 65 kW . 	  18 + 
8501 34 über 65 kW . 	  18 + 

angetrieben durch Dieselmotoren: 
850135 bis 10 kW . 	  18 + 
8501 36 über 10 bis 65 kW . 	  18 + 
8501 37 über 65 bis 200 kW . 	  18 
850138 über 200 kW . 	  18 + 

8501 39 angetrieben durch andere Kraftmaschinen (z. B. Wasserräder, Wind

-

motoren) 	. 	  18 + 
Turbogeneratoren: 

8501 41 bis 6000 kVA 	  18 + 
850143 über 6000 kVA . 	  18 + 
850145 rotierende Umformer (z. B. Einankerumformer, Motor-Generatoren, 

Frequenzmaschinen, umlaufende Phasenschieber, Leonard-Umformer) 	. 18 + 
850149 andere (z. B. Tachometermaschinen, Zuglichtmaschinen, Verstärker

-

maschinen, Kleinstsynchronmotoren) 18 + 
Transformatoren: 

Stromwandler: 
8501 51 bis 30 kV . 	  18 + 
8501 53 über 30 kV . 	  18 + 

Spannungswandler: 
8501 55 bis 30 kV . 	  18 + 
8501 57 über 30 kV . 	  18 + 

Kleintransformatoren aller Art bis 5 kVA: 
8501 61 Übertrager für Fernmelde-, Hochfrequenz-, Tonfrequenz- und Meß

-

technik; Zeilenablenktransformatoren 	  18 + 
850162 Transformatoren für Hochspannungs-Leuchtstoffröhren und -Leucht

-

röhren 	. 	  18 + 
850163 andere 	. 	  18 + 
8501 64 Trockentransformatoren über 5 kVA . 	  18 + 

Transformatoren mit Flüssigkeits-Isolation: 
850166 über 5 bis 1600 kVA . 	  18 + 
8501 67 über 1600 bis 10 000 kVA . 	  18 + 
8501 68 über 10 000 kVA . 	  18 + 

Drosselspulen und andere Selbstinduktionsspulen: 
850171 für Fernmelde- Hochfrequenz-, Tonfrequenz- und Meßtechnik (auch 

Pupinspulen, Variometer, Hochfrequenzsperren) 	  18 + 
8501 75 Vorschaltdrosselspulen für Entladungslampen 	  18 + 
850179 aridere (z. B. Erdschlußspulen, magnetische Verstärker, Strombegren-

zungsdrosselspulen) 	  18 + 
Stromrichter, ausgenommen Gleichrichterröhren (Tarifnr. 8521): 

8501 81 Quecksilberdampfstromrichter mit Eisen- oder Glasgefäß 	 18 + 
mechanische Stromrichter: 

850182 Kontaktstromrichter 18 + 
8501 84 andere (z. B. Nadelgleichrichter, Zerhacker, Wechselrichter) 	 18 + 

Halbleitergleichrichter (z. B. Selen-, Germanium-, Silizium-, Kupferoxy-
dulgleichrichter), ausgenommen Richtleiter (Warennr. 8521 41): 

8501 85 Gleichrichtergeräte (z. B. Batterieladegeräte, Stromversorgungsgeräte 
für Rundfunk, Fernmelde- und Meßzwecke) 	  18 + 

8501 87 Gleichrichterelemente und Säulen 	  18 + 
8501 89 andere (z. B. Glühkathodenstromrichter, Lichtbogenstromrichter) 	. 	. 18 + 

Ersatz- und Einzelteile: 
8501 91 für Generatoren, Motoren und rotierende Umformer 	 18 + 
850195 für Transformatoren und Selbstinduktionsspulen 	  18 + 
850198 für Stromrichter 	  18 + 
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Elektromagnete; vormagnetisierte oder nichtvormagnetisierte Dauer

-

magnete; Spannplatten, Spannfutter und ähnliche dauermagnetische oder 
elektromagnetische Aufspannvorrichtungen; elektromagnetische Kupplun-
gen, Getriebe und Bremsen; elektromagnetische Hebeköpfe: 

Elektromagnete und Dauermagnete: 
8502 11 für die elektronuklearen Maschinen, Apparate und Geräte der Tarifnr 	 

8522 besonders hergerichtet 	  18 + 
8502 19 andere 18 + 
8502 20 elektromagnetische Hebeköpfe 	  18 + 
8502 30 elektromagnetische Bremsen sowie Brems- und Bremslüftungsmagnete . 	. 18 + 
8502 90 andere (z. B. Spannplatten, Spannfutter und ähnliche dauermagnetische 

oder elektromagnetische Aufspannvorrichtungen ; elektromagnetische 
Kupplungen und Getriebe) 	  18 + 

Primärelemente und Primärbatterien: 
8503 10 Elemente mit einem Zinkbecherdurchmesser von 35 mm und mehr 	. . 	. 18 + 
8503 20 Batterien aus Rundzellen sowie Einzelzellen mit einem Zinkbecherdurch

-

messer von weniger als 35 mm 	  18 + 
8503 30 Batterien aus Plattenzellen sowie Einzelzellen aus Platten 	 18 + 
8503 80 andere (z. B. Naß-, Füll- und Beutelelemente, Normalelemente) 	 18 + 
8503 90 Ersatz- und Einzelteile (z. B. Zinkbecher, Kohlebeutel) 	  18 + 

Elektrische Akkumulatoren: 
Bleiakkumulatoren: 

für Fahrzeuge: 
8504 21 Starterbatterien für Verbrennungsmotoren, auch Motorradbatterien . 18 + 
8504 29 andere (z. B. für Antrieb oder Beleuchtung von Schienenfahrzeugen, 

Schiffen, Elektrokarren und dergleichen) 	  18 

8504 50 für andere Zwecke 	  18 + 

8504 80 alkalische und andere Akkumulatoren 	  18 + 

Teile: 
Platten: 

8504 91 für Bleiakkumulatoren 	  1 8 + 
8504 94 für alkalische und andere Akkumulatoren 	  18 + 

Gefäße und andere Teile: 
8504 95 aus Glas 	  13  + 
8504 96 aus Hartkautschuk oder aus Kunststoff 	  07 + 
8504 99 aus anderen Stoffen 	  18 + 

Von Hand zu führende Elektrowerkzeuge mit eingebautem Elektromotor: 
8505 10 für die Bearbeitung von Spinnstoffwaren (z. B. Stoffzuschneidemaschinen, 

Auszackmaschinen, Perforiermaschinen) 	  18 + 
8505 20 für die Bearbeitung von Holz (z. B. Handkettensägen, -bandsägen, -kreis

-

sägen, -hobelmaschinen, -kettenfräsmaschinen, -stemmaschinen, - schleif- 
und -poliermaschinen) 	  16 + 

8505 80 andere (z. B. Handbohrmaschinen, Blechscheren, Schraubenzieher, Ge

-

windeschneider, Hämmer) 	  18 + 
8505 90 Ersatz- und Einzelteile 	  18 + 

Elektromechanische Haushaltsgeräte mit eingebautem Elektromotor: 
mit beliebigem Gewicht: 

850610 Staubsauger 	  18 + 
8506 20 Bohnergeräte, einschließlich Staubsaugbohner 	  18 + 
8506 30 Ventilatoren für Wohnräume (z. B. Tisch-, Wand- und Deckenventila

-

toren) 	  18 + 
Lebensmittelzerkleinerungs- und -mischgeräte, einschließlich derjenigen, 
die mit Hilfe von auswechselbaren Zusatzgeräten für verschiedene 
Zwecke verwendet werden können, sowie Fruchtpressen 

8506 41 Kaffeemühlen 	  18 + 
8506 49 andere 18 + 

mit einem Höchstgewicht von 20 kg: 
8506 50 Schneidemaschinen für Fleisch, Wurst, Speck, Käse, Brot und der

-

gleichen 	  18 + 
8506 80 andere (z. B. Parkettabziehmaschinen, Wachszerstäuber zum Einwach

-

sen von Fußböden , Kartoffelschäl- 	und Kartoffelschneidemaschinen, 
Messerputz- und -schleifmaschinen, Zerkleinerungsmaschinen für 
Küchenabfall) 18 + 
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Ersatz- und Einzelteile: 
8506 91 für Staubsauger und Bohnergeräte 	  18 + 
8506 99 andere 18 + 

Elektrische Rasierapparate, Haarschneide- und Schermaschinen, mit einge-
bautem Elektromotor: 

850710 elektrische Rasierapparate 	  18 + 
8507 80 elektrische Haarschneide- und Schermaschinen 	 18 + 
8507 90 Ersatz- und Einzelteile 	  18 + 

Elektrische Zündapparate, Zündvorrichtungen und Anlasser, für Kolben

-

verbrennungsmotoren (z. B. Magnetzünder, Lichtmagnetzünder, Zündspulen, 
Zündkerzen und Glühkerzen); mit Kolbenverbrennungsmotoren verwendete 
Lichtmaschinen und Lade- oder Rückstromschalter: 

850810 Anlasser und Lichtmaschinen, einschließlich Lichtzündmaschinen 	. 	. 	. 	 18 + 
8508 30 Zündkerzen und Glühkerzen 	  18 + 
8508 80 andere Zündeinrichtungen (z. B. Magnetzündapparate, Zündverteiler, 

Zündspulen) 	  18 + 
8508 90 Ersatz- und Einzelteile, einschließlich Lade- oder Rückstromschalter 	. 	. 18 + 

Elektrische Beleuchtungs- und Signalgeräte, Scheibenwischer, Frostschutz-
einrichtungen und Vorrichtungen gegen das Beschlagen von Fensterschei-
ben. für Kraftfahrzeuge oder Fahrräder: 

für Kraftfahrzeuge: 
Beleuchtungsgeräte: 

850911 für Krafträder 	  18 + 
850919 für andere Kraftfahrzeuge 	  18 + 
8509 21 Signalgeräte (z. B. elektrische Hupen, Sirenen, Winker, Blinker, 

elektrische Reifenwächter) 	  18 + 
8509 29 andere (z. B. Scheibenwischer, Frostschutzeinrichtungen) 	 18 + 

für Fahrräder: 
8509 31 vollständige Beleuchtungssätze (Dynamo und Leuchten zusammen ein- 

oder ausgehend) 	  19 + 
8509 33 Dynamos 	  19 + 
8509 35 Scheinwerfer 19 + 
8509 39 andere (z. B. Rückstrahlleuchten, Richtungsanzeiger) 	  19 + 

Ersatz- und Einzelteile von Waren dieser Tarifnummer: 
8509 91 für Kraftfahrzeuge 	  18 + 
8509 95 für Fahrräder 	  19 + 

Tragbare elektrische Leuchten zum Betrieb mit eigener Stromquelle (z. B. 
mit Primärbatterien, Akkumulatoren oder Dynamo), ausgenommen Geräte 
der Tarifnr. 8509: 

851010 Leuchten für Primärelemente und -batterien (z. B. Taschenleuchten) 	. 	 18 + 
b510 20 Akkuleuchten 	  18 + 
8510 80 andere (z. B. Dynamoleuchten) 	  18 + 
8510 90 Ersatz- und Einzelteile 	  18 + 

Elektrische Industrie- und Laboratoriumsöfen, einschließlich Einrichtungen 
zum Warmbehandeln von Stoffen mittels Induktion oder dielektrischer 
Erwärmung; Maschinen, Apparate und Geräte zum elektrischen Schweißen, 
Löten oder Schneiden: 

elektrische Laboratoriums-, Klein- und Industrieöfen: 
8511 11 Laboratoriums- und Kleinöfen (auch Dentalöfen) bis 50 kg Gewicht . 	. 18 + 
8511 15 Backöfen für Brot- und Keksfabriken, für Bäckereien und dergleichen . 18 

andere: 
8511 21 Lichtbogen- und Induktionsschmelzöfen 	  18 + 
8511 23 Induktionsanlagen zur Materialbehandlung in Wechselfeldern (z. B. 

Wärmebehandlungseinrichtungen auf der Grundlage von Netz-, 
Mittel- oder Hochfrequenz) 	  18 + 

851125 Widerstandsöfen, einschließlich Elektroden-Salzbadöfen 	 18 + 
8511 27 Infrarottrockenöfen 18 + 
8511 29 andere (z. B. Reduktionsöfen, Öfen für Schmelzflußelektrolyse) 	. 	. 	. 18 + 

Maschinen, 	Apparate und Geräte zum elektrischen Schweißen oder 
Schneiden von Metallen: 

851151 Lichtbogenschweißumformer 18 + 
851152 Lichtbogenschweißtransformatoren und Lichtbogenschweißstromrichter 18 + 

Widerstandsschweißmaschinen: 
.851155 Punktschweißmaschinen 	  18 + 
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851156 Nahtschweißmaschinen 	  18 + 
851157 Stumpfschweißmaschinen 	  18 + 
851159 andere 18 + 
8511 60 Kunststoffschweißmaschinen und -geräte 18 + 

elektrische Lötmaschinen und -geräte: 
851171 Lötkolben 	  18 d- 
851179 andere 18 + 

Ersatz- und Einzelteile: 
8511 91 für Laboratoriums-, Klein- und Industrieöfen 	  18 + 
851199 andere 	  18 + 

Elektrische Warmwasserbereiter, Badeöfen und Tauchsieder; elektrische 
Geräte zum Raumbeheizen und zu ähnlichen Zwecken; Elektrowärmegeräte 
zur Haarpflege (z. B. Haartrockner, Dauerwellenapparate, Brennscheren und 
Brennscherenwärmer); elektrische Bügeleisen; Elektrowärmegeräte für den 
Haushalt; elektrische Heizwiderstände, ausgenommen solche der Tarifnr 	 
8524: 

elektrische Bügeleisen: 
851211 mit Temperaturregelung 	  18 + 
851219 andere 	  18 + 

Haushaltsherde und Kochplatten: 
8512 21 Einzelkochplatten 18/19 + 
8512 23 Tischherde 	(Doppelkochplatten) 18/19 + 
8512 25 Kleinherde mit Bratröhre, zum Aufstellen auf Tischen oder Gestellen 

bestimmt 18/19 + 
8512 29 andere Herde (z. B. Vollherde), auch kombiniert 	  18/19 + 

Geräte zum Braten und Backen: 
8512 31 Brotröster und Waffeleisen 	  18 + 
8512 39 andere (z. B. Backhauben, Bratröhren, Grillgeräte) 	  18 + 
8512 41 Elektrokocher und -erhitzer für Wasser, Milch und dergleichen 	 18 + 
8512 43 Haushaltskaffee- und -teemaschinen bis 2 1 Nutzinhalt 	  18 + 
8512  45 Tauchsieder 	  18 + 
8512 47 Heißwasserspeicher und Durchlauferhitzer 	  18 + 

Geräte zur Haut- und Haarbehandlung: 
8512 51 Luftduschen und Händetrockner 	  18 + 
8512 53 Trockenhauben 	  18 + 
8512 59 andere (z. B. Dauerwellengeräte, Brennscheren, Haardampfgeräte, Ge

-

sichtssaunen und dergleichen) 	  18 + 
8512 61 Geräte zum Heizen von Räumen und zu ähnlichen Zwecken sowie An

-

wärmgeräte für Motoren 	  18 + 
8512 69 andere Elektrowärmegeräte (z. B. Wärmflaschen, Rauchverzehrer, Parfüm

-

verdunster, Einkochapparate, Wäschekocher) 	  18 + 
8512 80 Ersatz- und Einzelteile, ausgenommen Heizwiderstände 	 18 + 
8512 90 elektrische Heizwiderstände aller Art, ausgenommen solche aus Kohle 

(Tarifnr. 8524) 	  18 + 

Elektrische Geräte für die drahtgebundene Fernsprech- oder Telegraphen-
technik, einschließlich solcher Geräte für Trägerfrequenzsysteme: 

Fernsprechgeräte und -einrichtungen: 
8513 10 für Nahverkehr (z. B. Fernsprechapparate, Vermittlungseinrichtungen, 

Sondergeräte für Rundspruch, Geräte für Haustelephonie, Gruben, 
Schiffe usw.) 18 + 

8513 20 für Weitverkehr (z. B. Trägerfrequenzeinrichtungen [auch über Hoch

-

spannungsleitungen), Geräte für Hochfrequenzdrahtfunk) 	 18 + 
8513 80 Telegraphiegeräte, einschließlich Bildtelegraphie- und Fernschreibgeräte 

sowie Übertragungs- und Vermittlungseinrichtungen hierzu 	 18 + 
Ersatz- und Einzelteile: 

8513 91 für Fernsprechgeräte und -einrichtungen 	  18 + 
8513 99 andere 	  18 + 

Mikrophone und Haltevorrichtungen dazu; Lautsprecher; Tonfrequenz

-

verstärker: 
8514 10 Mikrophone (z. B. Tisch-, Stand-, Kristall-, Bändchen-, Kondensatormikro-

phone, dynamische Mikrophone, Mikrophonkapseln für Fernsprecher) . 18 + 
8514  20 Lautsprecher und Lautsprecherkombinationen 	  18 + 
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8514 80 Tonfrequenzverstärker und Tonverstärkereinrichtungen (z. B. Mikrophon

-

verstärker, Leistungsverstärker, Mehrzweckverstärker und Endstufen, 
auch mit eingebautem Lautsprecher, sowie Leitungsverstärker für die 
Nachrichtentechnik) 18 + 

8514 90 Ersatz- und Einzelteile sowie Haltevorrichtungen und Ständer für 
Mikrophone 	  18 + 

Sende- und Empfangsgeräte für den Funksprech- oder Funktelegraphie

-

verkehr; Sende- und Empfangsgeräte für Rundfunk oder Fernsehen, ein

-

schließlich der mit Tonaufnahme- und Tonwiedergabegeräten kombinierten 
Empfänger und der Fernsehkameras; Geräte für Funknavigation, Funk-
messung oder Funkfernsteuerung: 

851510 für Funksprech- oder Funktelegraphieverkehr; für Industriefernsehen 
(auch drahtgebunden) 	  18 + 

8515 20 für Funknavigation, Funkmessung oder Funkfernsteuerung 	 18 + 
für Rundfunk und nichtindustrielles Fernsehen: 

8515 30 Sendegeräte und -einrichtungen, einschließlich Ballempfänger und 
Fernsehkameras 	  18 + 
Empfangsgeräte, auch mit Tonaufnahme- und Tonwiedergabegeräten 
kombiniert: 

Rundfunkempfänger: 
8515 41 Koffer - , Reise - , Taschenempfänger, auch mit Phonoteil 	 18 + 
8515 45 Kraftfahrzeugempfänger 	  18 + 
8515 47 kombinierte Rundfunkempfänger (z. B. Phonosuper, Musikschränke, 

-truhen, -vitrinen) 	  18 + 
8515 49 andere Rundfunkempfänger 	  18 + 

Fernsehempfänger: 
8515 51 ohne zusätzlichen Rundfunk- und Phonoteil 	  18 + 
8515 59 andere (Fernsehkombinationen) 18 + 

Ersatz- und Einzelteile: 
Antennenanordnungen, ausgenommen Trag- und Haltekonstruktionen 
(nach Beschaffenheit): 

8515 91 für Rundfunk- und Fernsehempfang, einschließlich Antennenver

-

stärker und Antennenweichen 	  18 + 
8515 93 andere (z. B. Parabolantennen für Richtfunk und Fernsehrelais

-

stationen, Radarantennen, Peilrahmen und dergleichen 	 18 + 
Schränke und Gehäuse, Teile davon: 

8515 94 aus Holz 11/18 + 
8515 96 aus anden Stoffen 	  11/18 + 

andere Ersatz- und Einzelteile: 
8515 97 für Rundfunk- und Fernsehempfänger 	  18 + 
8515 99 andere 	  18 + 

Elektrische Verkehrssignal-, Verkehrssicherungs-, Verkehrsüberwachungs- 
und Verkehrssteuergeräte, für Schienen- und andere Verkehrswege, auch 
für Häfen und Flugplätze: 

3516 10 für Schienenwege (z. B. Geräte für den Rangierdienst, für Stellwerke, 
für Bahnhöfe und für die Streckensicherung) 	  18 + 

8516 80 für andere Verkehrswege (z. B. für Straßen-, Wasser- und Luftverkehr) 	. 18 + 
8516 90 Ersatz- und Einzelteile 	  18 + 

Elektrische 'Signalgeräte (ausgenommen Geräte der Tarifnrn. 8509 und 
8516) zum Geben von hörbaren oder sichtbaren Signalen (z. B. Läutewerke, 
Sirenen, Anzeigetafeln, Einbruchs- und Diebstahlalarmgeräte, Feuermelder): 

8517 10 für Fahrzeuge, ausgenommen für Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
(Tarifnr. 8509) 	  18 + 

8517 50 für Sicherheits- und Alarmanlagen 	  18 + 
8517 80 für andere Zwecke 	  18 + 
8517 90 Ersatz- und Einzelteile 	  18 + 

Elektrische Festkondensatoren, Drehkondensatoren und andere einstellbare 
Kondensatoren: 

Kondensatoren für Fernmelde-, Hochfrequenz-, Tonfrequenz- und Meß-
technik: 

851811 Festkondensatoren 	  18 + 
8518 19 andere (z. B. Dreh- und einstellbare Kondensatoren) 	  18 + 

Starkstromkondensatoren sowie Funkentstörkondensatoren, Zündkonden-
satoren und dergleichen: 

8518 51 Phasenschieberkondensatoren 18 + 
8518 59 andere (z. B. Motorkondensatoren) 	  18 + 
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Elektrische Geräte zum Schließen, ûffnen, Verbinden oder Schützen von 
elektrischen Stromkreisen (z. B. Schalter, Relais, Sicherungen, Überspan-
nungsableiter, Steckvorrichtungen, Fassungen, Klemmen, Abzweigdosen 
und Verbindungskästen); Fest- und Stellwiderstände (einschließlich Span-
nungsteiler, ausgenommen Heizwiderstände); selbsttätige Spannungsregler 
mit veränderlichem Ohmschen oder induktivem Widerstand, Schwingkon-
takt oder Stellmotor; Schalt- und Verteilungstafeln und -schränke: 

Schaltfelder, -schränke und -tafeln; Verteilungseinheiten: 
851911 Fernmeldekabelvezteilungen 	  18 + 

andere:  
für Hochspannung (1000 V und mehr): 

851913 bis 45 kV 	  18 + 
8519 15  über 45 kV 	  18 + 
8519 17 für Niederspannung (unter 1000 V), ausgenommen Verteilertafeln 

für Hausinstallationen (Warennr. 8519 43) 	  18 + 
Hochspannungsschaltgeräte für Spannungen von 1000 V und mehr; Hoch

-

spannungssicherungen und -einsätze; Hochspannungssteckvorrichtungen: 
Leistungsschalter, Leistungstrenner: 

8519 21 bis 45 kV 	  18 + 
8519 22 über 45 kV 	  18 + 

Trenner, Sicherungstrenner, Lasttrenner: 
8519 24 bis 45 kV 	  18 + 
8519 25 über 45 kV 	  18 + 
8519 27 Hochspannungssicherungen und -einsätze 	  18  + 
8519 29 andere (z. B. Hochspannungsschütze, Hochspannungssteckvorrichtungen) 18 + 

Niederspannungsschaltgeräte und Kraftsteckvorrichtungen für Spannun-
gen unter 1000 V; Niederspannungs-Hochleistungssicherungen: 

8519 31 einfache Handschaltgeräte (z. B. Paketschalter für Schaltströme über 
25 A, Hebel-, Walzen-, Druckknopf-, Nockenschalter); Befehlsschalter; 
Anlasser, Steller 18 + 

8519  33 Schütze 	  18 + 
8519 35 SchloBschalter (Motorschutzschalter, Selbstschalter) 18 + 
8519  39 andere (z. B. Kraftsteckvorrichtungen, Niederspannungs-Hochleistungs-

sicherungen) 18 + 
Installationsgeräte für Spannungen unter 1000 V: 

8519 42 Starter für Entladungslampen 	  18 + 
8519 43 andere (z. B. Installationsschalter, Installationsselbstschalter, Paket

-

schalter für Schaltströme bis 25 A, Geräteschalter, Steckdosen, Stecker, 
Abzweigdosen, Lampenfassungen, Verteilertafeln, Zählertafeln, 
Schmelzeinsätze, Lästerklemmen, Kabelschuhe) 	  18 + 

8519 45 Schalt- und Kontaktelemente für Fernmelde-, Hochfrequenz-, Tonfrequenz- 
und Meßtechnik (z. B. Wellenschalter, Drucktastenschalter, Röhrenfas

-

sungen, Feinsicherungen, gedruckte Schaltungen) 	  18 + 
8519 50 Überspannungsschutzgeräte (z. B. Überspannungsableiter, Spannungsstoß- 

ausgleicher) 	  18 + 
Relais: 

8519 61 Fernmelderelais 18 + 
8519 63 Schutz- , Melde- , Hilfs- und Zeitrelais 	  18 + 
8519 69 andere (z. B. Anbaurelais für Starkstromtechnik) 	  18 + 

Stell- und Festwiderstände: 
8519 71 für Starkstromtechnik 	  18 

für Fernmelde-, Hochfrequenz-, Tonfrequenz- und Meßtechnik: 
8519 73 Stellwiderstände (z. B. Potentiometer) 	  18 + 
8519 75 Festwiderstände 	  18 + 
8519 79 andere (z. B. Eisenwasserstoffwiderstände, Heißleiter, Kaltleiter) 	. 	. 	. 18 + 
8519 81 selbsttätige Spannungsregler mit veränderlichem Ohmschen oder induk-

tivem Widerstand, Schwingkontakt oder Stellmotor 	  18 + 
8519 85 Steuerungsgeräte und Einrichtungen (z. B. Werkzeugmaschinensteuerun

-

gen, bühnentechnische Steuerungen, Aufzugssteuerungen, Steuerungen 
für Rohrpost- und Kleinförderanlagen) 	  18 + 

8519 89 andere (z. B. Schleifkontakt-Stromabnehmer) 	  18 + 
Ersatz- und Einzelteile: 

8519 91 für Hochspannungsgeräte 	  18 + 
8519 93 für Niederspannungsgeräte 	  18 + 
8519 96 für Relais und Spannungsregler 	  18 + 
8519 99 andere 	  18 + 



Deutscher Bundestag — 3. Wahlperiode 	 Drucksache 2386 

Nr. 
des Waren

-

verzeichnisses 
für die 

Außenhandels

-

statistik 

Warenbenennung 

Zu

-

ständig

-

keits

-

bereich 

genehmi

-

gungsfrei 

(+) 
genehmi

-

gungsbe

-

dürftig (—) 
(s. I, 3 d. 
Einfuhr

-

liste) 

Bemer

-

kungen: 
MO = 
Markt

-o

rdnung 
U  

Ursprungs

-

zeugnis 

1  2 3 4 5 

Elektrische Glühlampen und Entladungslampen, einschließlich solcher für 
Infrarot- oder Ultraviolettstrahlung; Photoblitzlichtlampen; Bogenlampen: 

Glühlampen mit einer Spannung: 
8520 11 bis 20 V 	  18 + 
8520 15 über 20 V 	. 	  18 + 
8520 20 Lampen für Infrarotstrahlung 	  18 + 

Entladungslampen und Verbundlampen, einschließlich Lampen für Ultra-
violettstrahlung: 

8520 31 Leuchtstofflampen, Hochspannungs-Leuchtstoffröhren und -Leuchtröhren 18 + 
8520 33 Verbundlampen 	  18 + 
8520 35 Glimmlampen 	  18 + 
8520 39 andere (z. B. Quecksilberdampflampen, Natriumdampflampen, Xenon

-

hochdrucklampen, Photoblitzlicht-Entladungslampen) 	  18 + 
8520 50 Photoblitzlichtlampen, ausgenommen Entladungslampen 	  18 + 
8520 80 Bogenlampen 	  18 + 
8520 90 Teile (offene unfertige Glaskolben und -röhren: Tarifnr. 7011) 	 18 + 

Elektronenröhren (Glühkathoden-, Kaltkathoden- oder Photokathoden

-

röhren, andere als solche der Tarifnr. 8520), einschließlich Röhren mit 
Dampf- oder Gasfüllung, Quecksilberdampfgleichrichterröhren, Kathoden

-

strahlröhren und Fernsehbildaufnahmeröhren; Photozellen; Kristalldioden, 
Kristalltrioden usw. (z. B. Transistoren); gefaßte oder montierte piezoelek-
trische Kristalle: 

Elektronenröhren und dergleichen: 
8521 11 Senderöhren, luft - , wasser - , verdampfungs - oder strahlungsgekühlt, mit 

einer Anodenverlustleistung von über 50 W sowie Generatorröhren 
für Industrie und Elektromedizin 	  18 + 

852113 Empfänger-, Verstärker-, Abstimmanzeige-, Kleingleichrichter- und 
Kleinsenderöhren 	  18 + 

852115 Kathodenstrahlröhren, einschließlich Fernsehbildröhren 	 18 
852117 Röntgenventilröhren und andere Hochspannungs- und Hochstrom

-

gleichrichterröhren (z. B. Gasdioden) 	  18 + 
8521 19 andere Röhren (z. B. Fernsehbildaufnahmeröhren, gasgefüllte Ionen

-

röhren, wie Stabilisatorröhren, Gastrioden, Thyratrons, Ignitrons, 
Senditrons, Relaisröhren; Magnetrone, Klystrone, Sekundärelektronen

-

vervielfacherröhren, Elektrometerröhren, Bildwandlerröhren) 	 18 + 
852130 Photozellen 	(Vakuum- und gasgefüllte Photoemissionszellen), Photo

-

widerstände, Photoelemente 	  18 + 
Kristalldioden, Kristalltrioden und dergleichen: 

852141 Dioden (Richtleiter), einschließlich Photodioden 	  18 + 
8521 49 andere (z. B. Transistoren, einschließlich Phototransistoren) 	 18 + 
8521 60 gefaßte oder montierte piezoelektrische Kristalle 	  18 + 
852190 Teile (offene unfertige Glaskolben: Tarifnr. 7011) 	  18 + 

Elektrische Maschinen, Apparate und Geräte, in Kap. 85 anderweit weder 
genannt noch inbegriffen: 

8522 10 Mittel- und Hochfrequenz-Industriegeneratoren (z. B. Röhrengeneratoren 
für Wärmebehandlungseinrichtungen) 	  18 + 

8522 20 Ton- und Hochfrequenzgeneratoren für Meßzwecke, einschließlich Meß

-

summer (z. B. Meßsender, Rauschgeneratoren, Rechteckgeneratoren, Bild

-

mustergeneratoren, Schwebungssummer) 	  18 
8522 30 elektrische Geräte zum Regeln elektrischer Größen, ausgenommen Span-

nungsregler der Warennr. 8519 81 	  18 + 
8522 41 Zyklotrone, elektrostatische Generatoren des Typs „Van de Graaff" oder 

„Cockroft und Walton", Linearbeschleuniger und andere elektronukleare 
Maschinen, mit denen ein Kernpartikel auf mehr als i MeV beschleunigt 
werden kann 	  18 + 

8522 43 Maschinen, Apparate und Geräte zum Erzeugen von Waren der Wa-
rennr. 2851 10 	  18 + 

8522 45 Maschinen, Apparate und Geräte, ihrer Beschaffenheit nach zum Trennen 
bestrahlter Kernbrennstoffe, zum Behandeln radioaktiver Abfälle oder 
zum Aufbereiten bestrahlter Kernbrennstoffe zur Wiederverwendung be-
stimmt 18 + 

8522 80 andere 	  18 + 
8522 90 Ersatz- und Einzelteile 	 18 + 
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Isolierte (auch lackisolierte oder elektrolytisch oxydierte) Drähte, Schnüre, 
Kabel (einschließlich Koaxialkabel), Bänder, Stäbe und dergleichen, für die 
Elektrotechnik, auch mit Anschlußstücken: 

Starkstromkabel: 
kunststoff-isoliert: 

8523 11 bis 1000 V 	  18 + 
8523 13 über 1000 V 	  18 + 

mit anderen Stoffen isoliert: 
8523 15 bis 1000 V 	  18 + 
8522 17 über 1000 V 	  18 + 

Fernmeldekabel: 
3523 21 kunststoff-isoliert 	  18 + 
8523 29 mit anderen Stoffen isoliert 	  18 + 
8523 30 Hochfrequenzkabel 	  18  + 

Starkstromleitungen: 
8523 41 kunststoff-isoliert 18 + 
8523 45 gummiisoliert 	  18 + 
8523 49 mit anderen Stoffen isoliert 	  18 + 
8523 60 Fernmeldeleitungen und -schnüre 	  18 + 

Dynamo- und Wickeldrähte: 
8523 71 kunststoff-isoliert 18 + 
8523 75 nur lackiert oder emailliert 	  18  + 
8523 79 mit anderen Stoffen isoliert, auch lackiert und umsponnen 	 18 + 
8523 90 andere isolierte Drähte, Schnüre, Bänder, Stäbe und Leitungen 	 18 + 

Waren aus Kohle oder Graphit, auch in Verbindung mit Metall, zu elek

-

trischen oder elektrotechnischen Zwecken, z. B. Kohlebürsten für elektrische 
Maschinen, Kohle für Lampen, Primärelemente oder Mikrophone, Elektro-
den für elektrische Öfen, Schweißgeräte oder Elektrolyseanlagen: 

8524 20 Kohlebürsten für elektrische Maschinen 	  18 + 
8524 30 Kohle für Primärelemente 	  18 +) 
8524 40 Kohle für Mikrophone 	  18 4- 
8524 50 Kohleelektroden für Bogenlampen (Brennstifte) 	  18 + 
8524 60 Elektroden für elektrische Ofen oder Elektrolyse 	  18 + 
8524 90 andere Waren aus Kohle oder Graphit, zu elektrischen oder elektro

-

technischen Zwecken 	  18 + 

Isolatoren aus Stoffen aller Art: 
852510 aus Glas 	  13 + U 

aus keramischen Stoffen (z. B. Porzellan, Steatit): 
8525 21 nicht in Verbindung mit Metallteilen 	  13 +*) U 

in Verbindung mit Metallteilen: 
8525 25 Geräteisolatoren 	  13 + U 
8525 29 andere (z. B. Freileitungsisolatoren) 	  13 +) U 
8525 50 aus Kunststoff 	. 18 + 
8525 90 aus anderen Stoffen (z. B. Asbest, Glimmer) 	  18 + 

Isolierteile ganz aus Isolierstoffen oder nur mit in die Masse eingepreßten 
einfachen Metallteilen zum Befestigen (z. B. mit eingepreßten Hülsen mit 
Innengewinde), für elektrische Maschinen, Apparate, Geräte oder Installa-
tionen, ausgenommen Isolatoren der Tarifnr. 8525: 

852610 aus Glas 13 -F 
8526 20 aus keramischen Stoffen (z. B. Porzellan, Steatit) 	  13 +*) 
8526 50 aus Kunststoff 	  18 + 
8526 90 aus anderen Stoffen (z. B. Asbest, Glimmer) 	  18 + 

Isolierrohre und Verbindungsstücke dazu, aus unedlen Metallen, mit Innen-
isolierung: 

8527 10 mit gefalztem Blechmantel 	  18 + 
8527 90 andere 	  18 + 
8528 00 Elektrische Teile von Maschinen, Apparaten oder Geräten, in Kap. 85 an

-

derweit weder genannt noch inbegriffen 	  18 + 
 

*) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland ein in der Länderliste B genanntes Land ist. 
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Abschnitt XVII 

Beförderungsmittel 

Kapitel 86 

Schienenfahrzeuge; ortsfestes Gleismaterial; 
nichtelektrische mechanische Signalvorrichtungen für Verkehrswege 

Dampflokomotiven; Lokomotivtender: 
Dampflokomotiven: 

8601 10 Lokomotiven mit Antrieb durch Kolbendampfmaschine, mit besonderem 
Tender 	  16 	+ 

8601 50 andere Dampflokomotiven (z. B. Tenderlokomotiven, Lokomotiven mit 
Hochdruckspeicher [feuerlose Lokomotiven]) 	  16 	+ 

860180 Lokomotiven 16 	+ 

Elektrische Lokomotiven mit Stromspeisung aus Akkumulatoren oder aus 
dem Stromnetz: 

mit Stromspeisung aus dem Stromnetz: 
860211 Grubenlokomotiven 	  16 	+ 
860219 andere 16 	+ 
8602 90 andere elektrische Lokomotiven 	  16 	+ 

Andere Lokomotiven: 
mit Antrieb durch Verbrennungsmotor: 

Grubenlokomotiven: 
R603 11 mit mechanischer Kraftübertragung 	  16 	+ 
8603 15 mit hydraulischer Kraftübertragung 	  16 	+ 

andere: 
8603 20 mit mechanischer Kraftübertragung 	  16 	+ 

mit hydraulischer Kraftübertragung und einer Motorenleistung: 
8603 31 von 300 PS oder weniger 	  16 	+ 
8603 35 von mehr als 300 bis 1000 PS 	  16 	+ 

8603 39 von mehr als 1000 PS 	  16 	+ 
8603 50 mit elektrischer Kraftübertragung (dieselelektrischer Antrieb) 	. 	. .16 	+ 
8603 90 mit anderem Antrieb (z. B. Druckluft-Lokomotiven) 	  16 	+ 

8604 00 Triebwagen (auch für Straßenbahnen); Motordraisinen (z. B. Triebwagen für 
Eisenbahnen, Hochbahnen, Untergrundbahnen; auch Schienenomnibusse) . 	. 16 	+ 

Personenwagen, Gepäckwagen, Postwagen, Lazarettwagen, Gefangenen
-

wagen, Meßwagen und andere schienengebundene Spezialwagen: 
8605 10 Anhängewagen für Triebwagen 	  16 	+ 
8605 50 Reisezugwagen (z. B. Durchgangswagen, Abteilwagen, Salonwagen, Pull-

manwagen, Sonderwagen für Gesellschaftsfahrten, Schlafwagen, Speise-
wagen, Postwagen, Gepäckwagen)   16 	+ 

8605 90 andere Wagen (z. B. Lazarettwagen; Wohnwagen für Bahnpersonal, Meß

-

wagen, Mannschaftswagen für Hilfs - und Bauzüge; Ausstellungswagen) 16 	+ 

8606 00 Werkstattwagen, Kranwagen und andere schienengebundene Arbeitswagen; 
Draisinen ohne Motor (z. B. mit Maschinen, Werkzeugen usw. ausgerüstete 
Werkstattwagen, Gleisbaukranwagen, Eisenbahnunfall-Kranwagen, Be- und 
Entladekranwagen, Eichwagen, Turmwagen zum Verlegen und Unterhalten 
von elektrischen Leitungen) 	  16 	+ 

Schienengebundene Güterwagen: 
8607 10 Spezialwagen für Hüttenwerke, auch für Kokereien (z. B. Roheisen-Trans-

portwagen, Hochofen-Schlackenwagen) 	  16 	+ 



Drucksache 2386  	Deutscher Bundestag — 3. Wahlperiode 

Nr. 
des Waren

-

verzeichnisses 
für die 

Außenhandels

-

statistik 

Warenbenennung 

 

Zu

-

ständig

-

keits

-

bereich 

genehmi

-

gungsfrei 

(+) 
genehmi

-

gungsbe

-

dürftig (—) 
(s. I, 3 d. 
Einfuhr

-

liste) 

Bemer

-

kungen: 
MO = 

 Markt

-

ordnung 
U = 

Ursprungs

-

zeugnis 

1 2 3 4 5 

andere schienengebundene Güterwagen, für Gleise mit einer Spurweite: 
von 1000 mm oder mehr: 

Güterwagen: 
8607 51 offen 	  16 + 
8607 52 gedeckt 	  16 + 
8607 53 Kessel-, Behälter- und Faßwagen sowie Kühlwagen und andere 

wärmeisolierte Wagen 	  16 + 
8607 57 Selbstentladewagen (z. B. Bodenentleerer, Seitenentleerer, Kasten

-

kipper) und Tiefladewagen 	  16 + 
8607 59 andere Güterwagen (z. B. Langholztransportwagen, zweistöckige 

Güterwagen, Rollwagen (Transportwagen für Schienenfahrzeuge]) 16 + 
von weniger als 1000 mm: 

8607 91 Feldbahnwagen (z. B. Muldenkipper) 	  16 + 
8607 93 Förder- und Grubenwagen 	  16 + 
8607 99 andere Güterwagen (z. B. offene Güterwagen, Kesselwagen, Behälter-

wagen, Kühlwagen, Langholztransportwagen, Plantagenwagen) 	. 	. 	 16 + 

8608 00 	Warenbehälter (Container) für Beförderungsmittel Jeder Art 	 16 + 

Teile von Schienenfahrzeugen: 
Radsätze; Achsen, Räder, Radreifen, Radfelgen, Radmittelstücke und an-
dere Teile von Rädern: 

neu: 
8609 01 für Lokomotiven 	  01 + 

für Feldbahn-, Förder- und Grubenwagen: 
8609 11 aus schmiedbarem Guß 	  01 + 
860919 andere 	  01 + 
8609 20 für andere Schienenfahrzeuge 	  01 + 
8609 30 gebraucht 	  01 + 

Achslager und Teile davon (z. B. Achslagergehäuse, Achslagerdeckel): 
vollständige Achslager mit Wälzlagern: 

8609 41 aus schmiedbarem Guß 	  01 + 
8609 44 andere 	  16 + 

andere Achslager und Teile für Achslager: 
8609 46 aus schmiedbarem Guß 	  01 + 
8609 49 andere 	  16 + 
8609 50 vollständige Bremsvorrichtungen (z. B. vollständige Vakuum- oder Druck

-

luftbremsvorrichtungen; Handhebel- oder Spindelbremsen) und Teile da

-

von (z. B. Bremsklötze, Bremshebel) 	  16 + 
8609 61 Untergestelle und Teile davon 	  16 + 
8609 69 Dreh. und Lenkgestelle und Teile davon 	  16 + 

Puffer, Zughaken, Kupplungen; Teile davon: 
8609 71 aus schmiedbarem Guß 	  01 + 
8609 79 andere 	  19 + 

andere Teile: 
für Lokomotiven: 

8609 81 aus Stahl geschmiedet oder gepreßt 	  01 + 
8609 89 andere 	  16 + 

für andere Schienenfahrzeuge: 
8609 91 vollständige Wagenaufbauten (z. B. Wagenkästen, Mulden) 	. 	. 	. 	. 16 + 
8609 99 andere Teile (z. B. Bordwände und Rungen für offene Güterwagen, 

Türen, Zwischenwände, Trittbretter) 	  19 + 

Ortsfestes Gleismaterial; nichtelektrische mechanische Signal-, Sicherungs-, 
Überwachungs- und Steuergeräte für Verkehrswege aller Art; Teile davon: 

zusammengesetzte Gleise, auf Schwellen oder ähnlichen Unterlagen 
befestigt: 

861011 Gleisabschnitte (Gleisrahmen), gerade oder gekrümmt 	 16 + 
8610 19 andere (z. B. Feldbahndrehscheiben und -wendeplatten, Kreuzungen, 

Weichen) 	  16 + 
8610 30 Drehscheiben für Lokomotiven und Waggons; Teile davon 	 16 + 
8610 50 Prellböcke, Schienenauszugsvorrichtungen, Gleisbremsen, Lademaße, Teile 

davon 	  16 + 
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8610 90 nichtelektrische mechanische Signal-, Sicherungs-, Überwachungs- und 
Steuergeräte für Verkehrswege aller Art (z B. bewegliche Scheiben- und 
Flügelsignale, Bahnschrankenbetätigungsvorrichtungen für schienengleiche 
Bahnübergänge, Vorrichtungen zur Nahbedienung der Weichen, Stell

-

werke zur Fernbedienung der Weichen und Signale); Teile davon 	. 	. 	 16 + 

Kapitel 87 

Zugmaschinen, Kraftwagen, Krafträder, Fahrräder 

und andere nicht schienengebundene Landfahrzeuge 

Zugmaschinen, auch mit Seilwinden: 
Ackerschlepper: 

Einachsschlepper, mit einer Leistung: 
8701 11 von 5 PS oder weniger 	  16 + 
8701 15 von mehr als 5 bis 7,5 PS 	  16 + 
8701 19 von mehr als 7,5 PS 	  16 + 

Drei- und Vierradschlepper, auch Motor-Geräteträger, miteiner 
Leistung: 

8701 31 von 17 PS oder weniger 	  16 + 
8701 33 von mehr als 17 bis 24 PS 	. 	. 	. 16 + 
8701 35 von mehr als 24 bis 34 PS 	  16 + 
8701 39 von mehr als 34 PS 	  16 + 
870140 Raupenschlepper 	  16 + 

Straßenzugmaschinen, auch Sattelzugmaschinen, mit einer Leistung: 
8701 51 von 60 PS oder weniger 	  16 + 
8701 59 von mehr als 60 P S  16 + 
8701 70 andere (z B Raupenschlepper oder luftbereifte Schlepper, für den Erdbau, 

ohne Anbaugeräte) 	  16 + 

Kraftwagen zum Befördern von Personen oder Gütern (einschließlich Sport- 
und Rennwagen und Oberleitungsomnibusse): 

Kraftwagen zur Personenbeförderung, einschließlich Kombinationskraft-
wagen: 

870210 Kraftomnibusse, einschließlich Fahrleitungsomnibusse 	  16 + 
8702 20 Krankentransportwagen 16 + 
8702 30 Kombinationskraftwagen 	  16 + 

andere Kraftwagen zur Personenbeförderung (auch Sport.  und Renn-
wagen), mit einem Zylinderinhalt: 

8702 51 von 0,5 Liter oder weniger 	  16 + 
8702 52 von mehr als 0,5 bis 1 Liter 	  16 + 
8702 53 von mehr als 1 bis 1,5 Liter 	  16 + 
8702 54 von mehr als 1,5 bis 2 Liter 	  16 + 
8702 55 von mehr als 2 bis 3 Liter 	  16 + 
8702 59 von mehr als 3 Liter 	  16 + 

8702  60 Kraftwagenfahrgestelle mit Führerhaus, auch mit Motor 	  16 + 
Lastkraftwagen, einschließlich Lieferkraftwagen: 

8702 70 Elektrolastwagen und Elektrolieferwagen 	  18 + 
andere Lastkraftwagen, einschließlich Lieferkraftwagen (auch drei

-

rädrige), mit einem zulässigen Gesamtgewicht: 
8702 92 von 2 t oder weniger 	  16 + 
8702 93 von mehr als 2 bis 4 t 16 + 
8702 94 von mehr als 4 bis 6 t 16 + 

Gebrauchte Kraftwagen der Warennrn. 8702 10 bis 8702 98 sind in der Warenbenennung als solche 
zu kennzeichnen; außerdem ist der sechsstelligen Warennummer als siebente Stelle die Kennziffer „1" 
anzufügen. 
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8702 96 von mehr als 6 bis 10 t 	  16 + 
8702 97 von mehr als 10 bis 12 t 16 + 
8702 98 von mehr als 12 t  16 + 

Kraftwagen zu besonderen Zwecken, z. B. Spritzenwagen, Leiterwagen, Stra-
ßenkehrwagen, Sprengwagen, Schneeräumwagen, Abschleppwagen, Kran-
wagen, Scheinwerferwagen, Werkstattwagen, mit Röntgenanlage ausge-
stattete Wagen und ähnliche, nicht oder nicht ausschließlich zu Beförde-
rungszwecken gebaute Kraftwagen: 

8703 10 Feuerwehrkraftwagen (z. B. Spritzenwagen, Leiterwagen) 	 16 + 
8703 20 Kommunalfahrzeuge (z. B. Straßenkehrwagen, Sprengwagen, Fäkalien

-

wagen, Schneeräumwagen) 	  16 + 
8703 50 Lkw-Krane und Lkw-Bagger (auf Lastkraftwagenfahrgestellen montierte 

Krane bzw. Bagger) 	  16 + 
8703 90 andere Kraftwagen zu besonderen Zwecken 	  16 

Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge der Tarifnr. 8701, 8702 oder 8703, 	mit 
Motor: 

8704 10 für Lastkraftwagen 	  16 + 
8704 30 für Kraftwagen zur Personenbeförderung, ausgenommen für Omnibusse 16 + 
8704 50 für Kraftomnibusse, einschließlich Fahrleitungsomnibusse 	  16 + 
8704 90 für andere Kraftfahrzeuge 	  16 + 

Karosserien für Kraftfahrzeuge der Tarifnr. 8701, 8702 oder 8703, ein

-

schließlich Führerhäuser: 
870510 Tankwagenaufbauten für Treib- und Schmierstoffe 	  16 + 
8705 90 andere Aufbauten sowie Karosserien und Führerhäuser 	  16 + 

Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge der Tarifnr. 8701, 8702 oder 8703: 
870610 für Karosserien, Aufbauten oder Führerhäuser (Stoßstangen: Warennr. 

8706 93; Kraftstoffbehälter: Warennr. 8706 95) 	  16 + 
andere: 

8706 50 für Zugmaschinen (Schlepper) 	  16 + 
für andere Kraftfahrzeuge: 

8706 91 Achsen, auch Achswellen 	  19 + 
8706 93 Stoßstangen 	  19 + 
8706 95 Kraftstoffbehälter 	  19 + 
8706 99 andere Teile und anderes Zubehör 	  16/19 + 

Kraftkarren (z. B. Lastkarren, Zugkarren und Stapler); Teile davon: 
8707 01 Kraftkarren, ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit 

starker Radioaktivität bestimmt 	  16 + 
andere: 

Gabelstapler: 
8707 11 mit batterieelektrischem Fahr- und Hubantrieb 	  18 + 
8707 19 mit anderem Fahr- und Hubantrieb 	  16 + 

andere (z. B. Lastkarren, Zugkarren, Hubkarren) : 
8707 51 mit elektrischem Antrieb 	  18 + 
8707 59 mit anderem Antrieb 	  16 + 
8707 90 Teile 	  16 + 
8708 00 	Panzerwagen und andere gepanzerte Kampffahrzeuge, mit maschinellem 

Fahrantrieb, auch mit Waffen; Teile davon 	  16 + 

Krafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor, auch mit Beiwagen; Beiwagen 
für Krafträder oder Fahrräder aller Art: 

Motorräder, auch Motorfahrräder, mit einem Hubraum: 
870911 von 100 ccm oder weniger 	  16 + 

Gebrauchte Kraftwagen der Warennrn. 8702 10 bis 8702 98 sind in der Warenbenennung als solche 
zu kennzeichnen; außerdem ist der sechsstelligen Warennummer als siebente Stelle die Kennziffer „1" 
anzufügen. 

Gebrauchte Krafträder der Warennrn. 8709 11 bis 8709 39 sind in der Warenbenennung als solche 
zu kennzeichnen; außerdem ist der sechsstelligen Warennummer als siebente Stelle die Kennziffer „1 „ 

 anzufügen. 
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8709 13 von mehr als 100 bis 125 ccm 	  16 r 
8709 15 von mehr als 125 bis 250 ccm 	  le  + 
870917 von mehr als 250 bis 350 ccm 	  16 + 
870919 von mehr als 350 ccm 	  16 + 

Motorroller, mit einem Hubraum: 
8709 31 von 125 ccm oder weniger 	  16 + 
8709 39 von mehr als 125 ccm 	  16 + 
8709 70 Mopeds und Fahrräder mit Hi lfsmotor 	  16 + 
8709 90 Beiwagen 	  16 + 

8710 00 	Fahrräder, einschließlich Lastendreiräder und Jergleichen, ohne Motor . 	. 16 + 

8711 00 	Fahrstühle und ähnliche Fahrzeuge, fü r Kranke oder Körperbehinderte, mit 
Vorrichtung zur mechanischen Fortbewegung (auch mit Motor) 	 16 + 

Teile und Zubehör für Fahrzeuge der Tarifnr. 8709, 8710 oder 8711: 
Sättel, Soziussitze und Sitzbänke: 

871211 für Motorräder, Motorroller, Motorfahrräder und Beiwagen 	 19 + 
871215 für Mopeds und Fahrräder sowie für Fahrstühle und ähnliche Fahr

-

zeuge der Warennr. 8711 00 	  19 + 
8712 20 Speichen, auch mit Nippeln 	  19 + 

andere Teile und anderes Zubehör: 
8712 30 für Motorräder, Motorroller, Motorfahrräder und Beiwagen 	 19 + 

für Mopeds und Fahrräder sowie für Fahrstühle und ähnliche Fahr

-

zeuge der Warennr 8711 00: 
8712 40 zusammengesetzte Rahmen 	  16 + 
8712 50 Pedale 19 + 

Naben: 
8712 61 starre Naben, ohne Bremsvorrichtung 	  19 + 
8712 65 Freilaufrücktrittbremsnaben, ausgenommen Mehrgangnaben  

(Warennr. 8712 69) 	  19 + 
8712 69 andere Naben (z. B. Mehrgangnaben) 	  19 + 
8712 70 Gepäckträger 19 + 
8712 80 Felgen 19 + 
8712 84 Vorderradgabeln 	  19 + 
8712 86 Lenker 	  19 + 
8712 90 andere Teile und anderes Zubehör 	  19 + 

Kinderwagen sowie Fahrstühle und ähnliche Fahrzeuge, für Kranke oder 
Körperbehinderte, ohne Vorrichtung zur mechanischen Fortbewegung; Teile 
davon: 

Kinderwagen (z. B. Kasten- oder Geflecht-Kinderwagen, Sportwagen) : 
871311 nicht zusammenklappbar 	  16 + 
871319 andere Kinderwagen 	  16 + 

8713 50 Fahrstühle und ähnliche Fahrzeuge, für Kranke oder Körperbehinderte, 
ohne Vorrichtung zur mechanischen Fortbewegung 	  16 + 

8713 90 Teile 	  19 + 

Andere Fahrzeuge ohne maschinellen Fahrantrieb und Anhänger für Fahr- 
zeuge jeder Art; Teile davon: 

ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker Radio-
aktivität bestimmt: 

8714 01 Anhänger und Sattelanhänger 	  16 + 
8714 03 andere Fahrzeuge ohne maschinellen Fahrantrieb 	  16 + 

andere: 	 • 
Anhängefahrzeuge, ausgenommen luftbereifte Ackerwagen (Warennr. 
8714 40): 

zum Befördern von Gütern: 
871411 einachsig 16 + 
871415 mehrachsig 	  16 + 
8714 20 zum Befördern von Personen 	  16 + 

Gebrauchte Krafträder der Warennrn. 8709 11 bis 8709 39 sind in der Warenbenennung als solche 
zu kennzeichnen; außerdem ist der sechsstelligen Warennummer als siebente Stelle die Kennziffer „1“ 
anzufügen. 
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8714 31 Camping-Anhänger 16 + 
8714 39 andere Anhänger (z. B Werkstattanhänger, Reportageanhänger) 	. 	. 16 + 
8714 40 luftbereifte Ackerwagen für Gespann- oder Schlepperzug, ein- oder 

mehrachsig, auch mit Triebachse 	  16 + 
Handtransportfahrzeuge: 

8714 51 Handhubwagen, -hubkarren, -hubroller und dergleichen 	 19 + 
8714 59 andere Handtransportfahrzeuge (z. B Schubkarren, Sackkarren, Gas

-

flaschenkarren Plattformwagen, Kastenwagen, Hordenwagen) 	. 	. 	. 19 + 
8714 80 andere Fahrzeuge ohne maschinellen Fahrantrieb (z. B. von Tieren ge-

zogene Fahrzeuge, wie Kutschwagen, Jagdwagen, Leiterwagen) 	. 	. 	. 	 16 + 
Teile: 

8714 91 Karosserien und Aufbauten, für Anhängefahrzeuge 	  16 + 
8714 95 Achsen 	  19 + 
8714 97 Räder, Lenk- und Bockrollen sowie Teile davon, einschließlich Lenk- 

und Bockgabeln, für Handtransportfahrzeuge 	  16 + 
8714 99 andere Teile 	  19 + 

Kapitel 88 

Luftfahrzeuge 

Luftfahrzeuge, leichter als Luft (Luftschiffe und Ballone): 

3801 10 Luftballone für meteorologische Zwecke 	  17 + 
8801 90  andere 17 + 

Luftfahrzeuge, schwerer als Luft (z. B. Landflugzeuge, Wasserflugzeuge, 
Segelflugzeuge, Tragschrauber, Hubschrauber, Schwingenflügler und 
Drachen); rotierende Fallschirme (Rotochutes): 

8802 10 für Kriegszwecke 	  17 + 
andere: 

8802 50 für maschinellen Antrieb, auch ohne Antriebsmaschinen 	 17 + 
8802 90 andere 17 + 

Teile von Waren der Tarifnrn. 8801 und 8802: 
880310 Luftschrauben 	  17 + 
8803 90 andere Teile (z. B. Ballonhüllen und Ballonkörbe; vollständige Tragwerke 

und Rümpfe sowie Teile davon, Leitwerke und Teile davon, Fahrwerke 
und Teile davon, Schwimmer, Kraftstoffbehälter) 	  17 + 

8804 00 	Fallschirme und Teile davon sowie Fallschirmzubehör 	  17 + 

8805 00 	Katapulte und ähnliche Startvorrichtungen für Luftfahrzeuge; Bodengeräte 
zur Flugausbildung; Teile davon 	  17 + 

Kapitel 89 

Wasserfahrzeuge und schwimmende Vorrichtungen 

Wasserfahrzeuge, in den Tarifnrn. 8902 bis 8904 weder genannt noch in-
begriffen: 

See- und Küstenschiffe über 250 BRT: 
890111 Fahrgastschiffe 	  04 + 
8901 13 Frachtschiffe, auch solche, die zur Beförderung von Fahrgästen einge

-

richtet sind 	  04 + 
8901 15 Tanker 	  04 + 
8901 17 Fischereifahrzeuge, einschließlich Walfangschiffe 	  04  + 
8901 19 andere See- und Küstenschiffe mit maschinellem Antrieb (z. B. Eis

-

brecher, Lotsenfahrzeuge, Eisenbahnfähren) 	  04 + 
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R901 30 See- und Küstenschiffe bis 250 BRT 	  04 + 
Binnenschiffe: 

mit maschinellem Antrieb: 
890141 Fahrgastschiffe 	  04 + 
8901 43 Frachtschiffe, auch solche, die zur Beförderung von Fahrgästen ein

-

gerichtet 	sind 	  04 + 
890145 Tanker 	  04 + 
8901 49 andere Binnenschiffe mit maschinellem Antrieb, auch Fähren 	. 	. 	. 	. 04 + 

ohne maschinellen Antrieb: 
890151 Schleppkähne 	  04 + 
890153 Schuten 04 -I- 
890155 Tankkähne 	  04 + 
8901 59 andere Binnenschiffe ohne maschinellen Antrieb 	. 	.. 	. 	. 	. 	. 	. 04 + 
890160 Kriegsschiffe 04 + 

Sportboote: 
890181 Motorsportboote 	  04 + 
8901 83 Segeljachten und Segelboote 	  04 + 
8901 85 Riemen- und Skullboote 	  04 + 
8901 89 andere Sportboote (z 	B 	Kanus, Paddelboote. Faltboote) 04 + 
8901 91 Schlauchboote aller 	Art 	  07 + 

8901 99 andere Wasserfahrzeuge, anderweit weder genannt noch inbegriffen 04 + 

Schlepper: 
890210 Hochseeschlepper 04 + 

8902 90 andere Schlepper 	  04 + 

Feuerschiffe,  Feuerlöschschiffe, Schwimmbagger, Schwimmkrane und andere 
Wasserfahrzeuge, bei denen das Fahren im Vergleich zu ihrem Verwen-
dungszweck von untergeordneter BedeUtung ist: Schwimmdocks: 

Schwimmbagger, mit einem Konstruktionsgewicht: 
8903 11 von 100 t oder weniger 04 + 
8903 15 von mehr als 100 t 	  04 + 
8903 30 Schwimmkrane 16 + 
8903 70 Schwimmdocks, schwimmende Schiffshebewerke und Hebepontons 	. 	. 	. 04 + 
8903 90 andere (z. B. Feuerschiffe, Feuerlöschschiffe) 04 + 

8904 00 Wasserfahrzeuge zum Abwracken 	  04 + 

8905 00 Schwimmende Vorrichtungen (ausgenommen Wasserfahrzeuge), z. B. 
Schwimmtanks, Senkkästen, Festmachetonnen, Bojen und schwimmende 
Baken 19 + 
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Abschnitt XVIII 

Optische, photographische und kinematographische 
Instrumente, Apparate und Geräte; 

Meß-, Prüf- und Präzisionsinstrumente, -apparate und 
-geräte; medizinische und chirurgische Instrumente, 

Apparate und Geräte; 
Uhrmacherwaren; Musikinstrumente; Tonaufnahme- 

und Tonwiedergabegeräte 

Kapitel 90 

Optische, photographische und kinematographische Instrumente, 
Apparate und Geräte; 

Meß-, Prüf- und Präzisionsinstrumente, -apparate und -geräte; 
medizinische und chirurgische Instrumente, Apparate und Geräte 

Linsen, Prismen, Spiegel und andere optische Elemente, aus Stoffen aller 
Art, nicht ge faßt  (ausgenommen optische Elemente aus Glas, optisch 
nicht bearbeitet); polarisierende Stoffe in Form von Folien oder Platten: 

9001 10 Brillengläser 	 18 + 
900150 Kontaktschalen 	 18 + 
9001 80 andere optische Elemente, nicht gefaßt (z. B. Linsen, Prismen, Farbfilter, 

auch miteinander verkittet [Linsensysteme], Spiegel, Planparallelplatten); 
polarisierende Stoffe in Form von Folien oder Platten 	 18 + 

Linsen, Prismen, Spiegel und andere optische Elemente, aus Stoffen aller 
Art, für Instrumente, Apparate und Geräte, g e f a fi t (ausgenommen op-
tische Elemente aus Glas, optisch nicht bearbeitet): 

900210 Objektive für Photoapparate  	18 + 
andere optische Elemente, gefaßt: 

9002 81 für photographische und kinematographische Apparate; für Projek

-

tions- oder Vergrößerungsapparate  	18 + 
9002 85 für Mikroskope 	. 	. 	. 	. 	 18 + 
9002 89 für andere Instrumente, Apparate oder Geräte  	18 + 

Fassungen für Brillen, Klemmer, Stielbrillen oder für ähnliche Waren; 
Teile davon: 

9003 11 aus Edelmetallen 	oder Edelmetallplattierungen  	18 + 
900315 aus anderen Metallen, auch mit nichtmetallischen Stoffen überzogen  	18 + 
900319 aus anderen Stoffen  	18 + 
9003 90 Teile und Zubehör  	18 + 

Brillen (Korrektionsbrillen, Schutzbrillen und andere Brillen), Klemmer, 
Stielbrillen und ähnliche Waren: 

900410 mit Korrektionswirkung  	18 
ohne Korrektionswirkung: 

9004 51 Sonnenbrillen 	 18 + 
9004 59 andere (z. B Schutzbrillen. Polarisationsbrillen) ;„ Brillengläser", nicht 

aus Glas, ausgenommen optische Elemente  	18 + 

Ferngläser und Fernrohre, mit oder ohne Prismen: 
für den Handgebrauch, einschließlich Fernglasbrillen: 

900510 ohne Prismen  	18 + 	U 
9005 20 mit Prismen  	18 +*)) 	U 
9005 80 andere (z. B. Stativfernrohre)  	18 + 

9005 90 Teile und Zubehör") 	 18 + 

*) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland ein in der Länderliste B genanntes Land ist. 
**) Fernglaskörper mit eingebauten Prismen gehören zur Warennummer 9005 20. 
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Astronomische Instrumente, wie Teleskope, astronomische Fernrohre, 
Meridian-Durchgangsinstrumente, Äquatoreale, ausgenommen Instrumente 
für Radio-Astronomie; Montierungen für diese Waren: 

900610 astronomische Instrumente 	  18 + 
9006 90 Teile und Zubehör 	  18 + 

Photographische Apparate; Blitzlichtgeräte zu photographischen oder kine-
matographischen Zwecken: 

photographische Apparate, auch ohne Optik: 
Reproduktionsapparate, mit einem Negativfoimat: 

9007 01 bis 30 X 40 cm 	  18 + 
9007 02 über 30 X 40 cm 	  18 + 

Spezialkameras für technische oder wissenschaftliche Zwecke: 
9007 14 für photogrammetrische Aufnahmen 	  18 + 
9007 15 andere Spezialkameras (z. B. Unterwasserkameras, Spezialapparate 

für medizinische oder kriminalistische Zwecke, photographische Regi-
strierapparate) 18 + 

9007 19 andere 	  18 + 
Blitzlichtgeräte: 

9007 71 Elektronenblitzgeräte 18 + 
9007 79 andere 	  18 + 

Teile und Zubehör: 
9007 91 Kassetten für Platten oder Filme, einschließlich Mattscheibenkassetten, 

ausgenommen Kassetten für kinematographische Filme (Warennr 	 
9008 99) 	  19 + 

9007 93 photographische Verschlüsse und Blenden 	. 	. 	. 18 + 
9007 95 Photostative und Kugelgelenke (Kinostative: Warennr. 9008 91) 	. 	. 	. 18 + 
9007 99 andere (z. B Unterwassergehäuse, Balgen, Stereoschieber, Auslöser, 

Fernauslöser, Reproduktionsansätze) 18 + 

Kinematographische Apparate (Bildaufnahme- und Tonaufnahmeapparate, 
auch kombiniert, Vorführungsapparate mit oder ohne Tonwiedergabe): 

Bildaufnahme- und Tonaufnahmeapparate, auch kombiniert, für Filme 
mit einer Breite: 

9008 12 bis 8 mm 	  18 + 
9008 13 über 8 bis 16 mm 	  18 + 
9008 15 über 16 mm 	  18 + 

Vorführapparate mit oder ohne Tonwiedergabe, für Filme mit einer 
Breite: 

9008 52 bis 8 mm 	  18 + 
9008 53 über 8 bis 16 mm 	  18 + 
9008 55 über 16 mm 	  18 + 

Teile und Zubehör: 
9008 91 Kinostative, Panorama- und Neigeköpfe 	  18 + 
9008 99 andere (z 	B. Lichttongeräte für Vorführapparate, Kassetten, Kompen

-

dien, Parallaxenschieber, schalldichte Gehäuse, Auslösehandgriffe, 
Zwischenringe) 18 + 

Stehbildwerfer; photographische Vergrößerungs- oder Verkleinerungs

-

apparate: 
9009 11 Stehbildbetrachter 	  18 + 
9009 15 Stehbildwerfer, auch ohne Optik (z. B. Diaskope, Episkope, Epidiaskope) 18 + 
9009 50 photographische Vergrößerungs- oder Verkleinerungsapparate, auch 

ohne Optik 	  18 + 
9009 90 Teile und Zubehör 	  18 + 

Apparate und Ausrüstung für photographische oder kinematographische 
Laboratorien, in Kap. 90 anderweit weder genannt noch inbegriffen; Photo

-

kopierapparate nach dem Kontaktverfahren; Filmspulen; Lichtbildwände: 
9010 10 Apparate und Ausrüstung für photographische Laboratorien (z. B. Spe

-

zialtröge und -schalen zum Entwickeln, Spülen, Fixieren oder Wässern 
von Filmen oder Papieren, Trockengeräte, Trockenschleudern, Hoch

-

glanzpressen, Hochglanzplatten, Kopierrahmen, Kopierapparate, Rollen-
quetscher, Schneidemaschinen, Retuschierpulte) 	  18 + 

9010 20 Apparate und Ausrüstung für kinematographische Laboratorien (z. B. 
Entwicklungsmaschinen, Filmschneide- und -trennmaschinen, Kopier

-

maschinen, auch zum Verkleinern oder Vergrößern, Abhör- und Montage-
tische für Synchronisierung, Klebemaschinen und Klebepressen, Titel-
maschinen, Tricktische, Meßaufspulgeräte, Filmumroller, Laufbildbetrach-
ter)   18 + 
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9010 30 Photokopierapparate und -maschinen nach dem Kontaktverfahren zur 
Reproduktion von Plänen, Dokumenten und dergleichen 	  18 + 

9010  40 Lichtpausapparate und -maschinen, einschließlich der zugehörigen Ent-
wicklungsapparate und -maschinen 	  18 + 

9010 50 Lichtbildwände 	  18 + 
9010 60 Filmspulen für photographische oder kinematographische Zwecke 	. 	. 	. 	 19/18 + 
9010 90 Teile und Zubehör 	  18 + 

Elektronen- und Protonenmikroskope; Elektronen- und Protonendiffrak-
tionseinrichtungen: 

9011 10 Elektronen- und Protonenmikroskope, Elektronen- und Protonendiffrak-
tionseinrichtungen 	  18 + 

9011 90 Teile und Zubehör 	  18 + 
Optische  Mikroskope ,  auch für Mikrophotographie, Mikrokinematographie 
oder Mikroprojektion: 

Mikroskope: 
901211 Meßmikroskope 	  18 + 
901213 Schülermikroskope 	  18 + 
901219 andere 	  18 + 
9012 50 Apparate für Mikrophotographie, Mikrokinematographie oder Mikro

-

projektion 	  18 + 
9012  90 Teile und Zubehör 	  18 + 

Optische Instrumente, Apparate und Geräte, in Kap. 90 anderweit weder 
genannt noch inbegriffen, einschließlich Scheinwerfer: 

901310 Scheinwerfer, andenweit weder genannt noch inbegriffen 	 18 + 
9013 20 Lupen (auch Brillenlupen), Fadenzähler, Stereoskope, Kaleidoskope 	. 	. 	. 18 + 
9013 30 Ziel- und Richtfernrohre, Reflexionszielgeräte 	  18 + 
9013 40 Periskope; Fernrohre für geodätische, topographische oder nautische 

Instrumente, Apparate oder Geräte 	  18 + 
9013 80 andere optische Instrumente, Apparate und Geräte 	  18 + 
9013 90 Teile und Zubehör 	  18 + 

Geodätische und topographische Instrumente und Geräte; Instrumente, 
Apparate und Geräte für Photogrammetrie und Hydrographie; nautische, 
aeronautische, meteorologische, hydrologische und geophysikalische Instru-
mente, Apparate und Geräte; Kompasse und Entfernungsmesser: 

Kompasse: 
9014 11 für nautische oder aeronautische Zwecke 	  18 + 
9014 19 andere (z. B. Marschkompasse) 	  18 + 

Entfernungsmesser: 
9014 21 für photographische oder kinematographische Zwecke 	  18 + 
9014 29 andere (z. B. Präzisions-Streckenmeßgeräte) 	  18 + 

geodätische, topographische und hydrographische Instrumente, Apparate 
und Geräte: 

mit Optik: 
9014 32 Theodolite und Tachymeter 	  18 + 
9014 33 Nivelliere 	  18 + 
9014 38 andere (z. B Kippregeln, Fernrohrbussolen, Talsperrenmeßgeräte, 

Winkelprismen) 	  18 + 
9014  39 ohne Optik 	(z. B. Fluchtstäbe, Meßlatten, Meßtische, Schachtlote, Sta- 

tive, Spezialmeßbänder) 18 + 
9014 40 photogrammetrische Instrumente, Apparate und Geräte (z. B. Entzerrungs-

geräte, Auswertemaschinen, Koordinatographen-Spiegelstereoskope), aus-
genommen Aufnahmegeräte (Warennr. 9007 14)   18 + 9014  51 nautische Instrumente, Apparate und Geräte (z. B. Sextanten, Oktanten, 
Kursregistriergeräte, Krängungsmesser, Azimute, Loggeräte, Lotgeräte, 
automatische Steuergeräte), ausgenommen Kompasse 	  18 + 

9014 55 

9014 61 

aeronautische Instrumente, Apparate und Geräte (z. B. Höhenmesser, 
Geschwindigkeits- und Beschleunigungsmesser, Variometer, künstliche 
Horizonte, Machmeter, automatische Piloten), ausgenommen Kompasse 
meteorologische Instrumente, Apparate und Geräte (z. B. Windrichtungs-
anzeiger, Anemometer, Verdunstungsmesser, Sonnenscheinmesser, Nepho

-

skope, Aktinometer, Solarimeter, Ballontheodolite) 	

18 + 

9014 65 

9014 70 

9014 90 

ozeanographische und andere hydrologische Instrumente, Apparate und 
Geräte (z. B. Limnimeter, Pegel, Strömungsmesser für Flüsse, Kanäle usw., 
Apparate zum Aufzeichnen von Schlagwellen oder Gezeiten)   
geophysikalische Instrumente, Apparate und Geräte (z. B. Seismographen, 
Feldwaagen, Gravimeter, Deklinationsvariometer, Pendelinstrumente) . 
Teile und Zubehör 	  

18 

18 
18 

18 
18 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
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Waagen mit einer Empfindlichkeit von mindestens 50 mg, auch mit Ge-
wichten: 

901510 Analysenwaagen 	  18 + 
9015 80 andere Präzisionswaagen (z. B. Goldwaagen, Apothekerwaagen, Garn

-

nummerbestimmungswaagen, hydrostatische Waagen [Mohr-Westphal

-

sche Waagen]) 18 + 
9015 90 Teile und Zubehör, ausgenommen Gewichte (Warennr. 8420 80) 	. 	. 	. 	. 18 + 

Zeichen-, Anreiß- und Recheninstrumente und -geräte (z. B. Pantographen, 
Reißzeuge, Rechenschieber, Rechenscheiben); Maschinen, Instrumente, Appa

-

rate und Geräte zum Messen, Prüfen oder Kontrollieren, in Kap. 90 ander

-

weit weder genannt noch inbegriffen (z. B. Auswuchtmaschinen, Planimeter, 
Mikrometer, Lehren, Eichmaße, Metermaße); Profilprojektoren: 

Zeicheninstrumente und -geräte: 
901611 Pantographen 	  18  + 
901613 Zeichenmaschinen 	  18 + 
901615 Reißzeuge 18 + 

9016 19 andere (z. B. Zirkel, Reißfedern, Punktiereinrichtungen, Winkel, Reiß

-

schienen, Kurvenlineale, Lineale ohne Maßeinteilung, Zeichenschablonen) 19 + 

9016 20 Lineale mit Maßeinteilung für Schul- oder Bürozwecke, Präzisionszeichen

-

maßstäbe 	  19 + 
Recheninstrumente und -gerate ausgenommen Rechenmaschinen der Ta-
rifnr 8452 (z. B Zahnstangenaddiergeräte): 

9016 31 Rechenschieber 	. 	. 	. 	. 18 + 
9016 39 andere (z. B Rechenscheiben, Belichtungsrechner, Rechenwalzen) 	. 	. 	 18 + 

Maschinen, Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen, Prüfen oder 
Kontrollieren, anderweit weder genannt noch inbegriffen: 

Planimeter, 	Integratoren, harmonische Analysatoren, Kurvenmesser 
und dergleichen; Meßmaschinen für Häute, Felle oder Leder: 

9016 41 Maschinen und Planimeter zum Ausmessen von Häuten, Fellen oder 
Leder 	  18 + 

9016 49 andere 18/19 + 
9016 51 Auswuchtmaschinen und -apparate 	  16 + 
9016 55 Leistungsprüfmaschinen 16 + 
9016 57 Eichapparate und -geräte 	  18 + 

Präzisionsmeß-, -prüf-, -kontroll- und -anreißinstrumente und -geräte, 
ausgenommen Anreiß- und Richtplatten (Warennr 9016 80): 

9016 61 mit optischer Vorrichtung (z. B. Profilprojektoren, Komparatoren, 
Oberflächenprüfer, Interferometer zur Prüfung der Ebenheit von 
Flächen, Fluchtfernrohre, Zentrierfernrohre, optische Lineale, Schei

-

telbrechwertmesser) 18 + 
9016 65 ohne optische Vorrichtung (z. B. Präzisionslehren aller Art, Mikro

-

meter, Endmaße, Meßuhren, Feintaster, Präzisionswinkelmesser, Prä

-

zisionslineale, Präzisionswasserwaagen für den Maschinenbau, Pris

-

menstücke, Sphärometer, Zahnradmeßgeräte, Schwingungsmesser) 

18 + 

  

9016 71 Meß- und Anreißwerkzeuge einfacher Genauigkeit für Handwerker 
(z. B. Bandmaße, Senklote, Gliedermaßstäbe, Winkel, Anreißzirkel, 
Wasserwaagen, Schmiegen, Streichmaße, Körner, Anreißnadeln) 	. 	. 19 + 

9016 80 andere (z. B. Dynamometer zum Messen von Druck- oder Zugkraft, 
Anreiß- und Richtplatten) 	  19 + 

Teile und Zubehör: 
9016 91 für Zeichen- oder Recheninstrumente oder für Präzisionsmeßprüf-, 

-kontroll- oder -anreißinstrumente oder -geräte 	  18 + 
9016 99 andere 	  18 + 

Medizinische, chirurgische, zahn- 	und tierärztliche Instrumente, Apparate 
und Geräte, einschließlich elektromedizinische Apparate und Geräte sowie 
Apparate und Instrumente für die Ophthalmologie: 

elektromedizinische Apparate und Geräte: 
9017 11 Elektrokardiographen 	  18 + 
901713 Hochfrequenzapparate für Diathermie, Kurzwellen- und Ultrakurzwel-

lentherapie 18 + 

9017  15 Ultraschalltherapiegeräte 	  18 + 
9017 17 Apparate und Geräte für Wärme- und Lichttherapie (z. B. Infrarot- 

und Ultraviolettbestrahlungsgeräte, Lichtkastenbäder) 	  18 + 

9017  19 andere (z. B. Elektro-Encephalographen, Audiometer, Apparate für 
Elektrochirurgie, Reizstromgeräte, Elektroschockapparate, Säuglings

-

inkubatoren) 	  18 + 
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9017 20 elektrodentale Apparate, ausgenommen elektrische Dentalöfen (Waren

-

nr. 8511 11) und Dentalbohrmaschinen (Warennr. 9017 51) 	 18 4- 

9017 31 andere Instrumente, Apparate und Geräte: 
Blutdruckmesser 	  18 + 

9017 33 Körperhöhlenbetrachtungsgeräte (Endoskope), ausgenommen Spekula 
(Warennr. 9017 83) 	  18 + 

9017 35 Instrumente, Apparate und Geräte für anthropometrische und Sensi

-

bilitätsuntersuchungen und ähnliche diagnostische Instrumente und 
Geräte, ausgenommen Laborgeräte 	  18 + 
Instrumente, Apparate und Geräte für die Ophthalmologie: 

9017 37 Untersuchungs- und Refraktionsgeräte (z. B. 	Augenspiegel, Spalt

-

lampen, Augenrefraktometer, Perimeter) 	  18 + 
9017 39 andere (z. B. Brillenanpassungsgeräte,Licht-Koagulatoren, Augen

-

magnete, Augenwärmekompressen) 	
18 + 
   

Spritzen und Blutübertragungsbestecke: 
9017 41 Ganzglasspritzen 	  13 + 
9017 45 andere, einschließlich Blutübertragungsbestecke 	  18 + 
9017 47 Kanülen und Hohlnadeln 	  18 + 

9017 49 Wundnadeln 	  18 + 
9017 51 Bohrmaschinen für chirurgische oder zahnärztliche Zwecke sowie Ma

-

schinen für die Fußbehandlung, mit elektrischem oder anderem Antrieb 18 + 
Schleifkörper, Bohrinstrumente, Fräsen, Finierer und dergleichen: 

9017 56 Schleifkörper 13 + 
9017 59 andere 	  18 + 

andere Instrumente: 
9917 81 für zahnärztliche Zwecke, einschließlich Landstücke und Spezial

-

werkzeuge für Dentallabore 	  18 + 
9017 83 für ärztliche, chirurgische und tierärztliche Zwecke 	. 	. 18 + 

andere Apparate und Geräte: 
9017 85 für zahnärztliche Zwecke, ausgenommen Analgesie- und Narkose

-

apparate (Warennr. 9017 87) 	  18 + 
9017 87 für ärztliche, chirurgische und tierärztliche Zwecke, einschließlich 

Analgesie- und Narkoseapparate 	  18 + 
Teile und Zubehör: 

9017 91 für elektromedizinische und elektrodentale Instrumente, Apparate und 
Geräte 	  18 + 

9017 99 andere 	  18 + 

Apparate und Geräte für Mechanotherapie oder zur Massage; Apparate 
und Geräte für Psychotechnik, Ozontherapie, Sauerstofftherapie, Aerosol- 
therapie und zum Wiederbeleben sowie andere Atmungsapparate und 
-geräte aller Art (einschließlich Gasmasken): 

Apparate und Geräte: 
9018 10 für Mechanotherapie, zur Massage und für Psychotechnik 	 18 + 
9018 30 für Ozontherapie, Sauerstofftherapie, Aerosoltherapie und zum Wieder-

beleben 18 + 
9018 80 für andere Zwecke (z. B. Gasschutzgeräte, Gasmasken) 	  18 + 
9018 90 Teile und Zubehör 	  18 + 

Orthopädische Apparate und andere orthopädische Vorrichtungen (ein
-

schließlich medizinisch-chirurgische Gürtel); Zahnprothesen, künstliche 
Menschenaugen und andere Prothesen; Schwerhörigengeräte; Vorrichtun-
gen zum Behandeln von Knochenbrüchen (z. B. Schienen): 

orthopädische Apparate und andere orthopädische Vorrichtungen; Vor-
richtungen zum Behandeln von Knochenbrüchen: 

901911 Fußstützen und Spezialfußeinlagen 	  18 + 
901913 Bruchbänder, medizinisch-chirurgische Korsette und Gürtel (medizini

-

sche Leibbinden), orthopädische Suspensorien 	  18 + 
9019 19 andere (z. B. Kramerschienen, Streckapparate) 	  18 + 

Prothesen: 
künstliche Zähne: 

aus keramischen Stoffen:  
9019 21 mit Stiften aus Edelmetallen 	  13 + 

9019 23 
mit Stiften aus unedlen Metallen, auch mit Edelmetallen überzogen: 

Goldmantel-Knopfstiftzähne 13 + 
9019 25 andere Stiftzähne 	  13 + 
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9019 27 
9019 30 
9019 50 
9019 60 
9019 70 

9019 80 

ohne Stifte 
aus anderen Stoffen 	  

künstliche Menschenaugen 	  
orthopädische Paßteile (künstliche Glieder) 	  
andere Prothesen und Prothesenteile (z. B. Kronen, Gebisse, Hülsen, 
Klammern) 	  

Schwerhörigengeräte 	  . 

13 
13 
18 
18 

18 
18 

+ + 
+ 
+ 

+ 

+ 
Röntgenapparate und -geräte und Apparate und Geräte, die die Strahlung 
radioaktiver Stoffe verwerten (auch für Schirmbildphotographie), ein-
schließlich Röhren und andere Vorrichtungen zum Erzeugen von Röntgen-
strahlen, Hochspannungsgeneratoren, Schalttische und Durchleuchtungs-
schirme, für diese Apparate und Geräte; Untersuchungs- und Behandlungs-
tische, -sessel und dergleichen, für die vorstehend genannten Apparate und 
Geräte: 

9020 11 

902015 

9020 30 

9020 50 
9020 70 

9020J1 
9020 99 

Röntgenapparate und -geräte: 
für medizinische Zwecke: 

Hochspannungsgeneratoren (z. B. Eintank-, Halbwellen- und Mehr

-

ventilapparate, Apparate für Grenzstrahlen-, Oberflächen- und Tie-
fentherapie), einschließlich Schalttische 
Untersuchungs- und Behandlungsgeräte (z. B. 	Schichtbildgeräte, 
Schirmbildgeräte, Flachblendentische, Säulenstative, Pendelgeräte) 

für nichtmedizinische Zwecke 	  
Apparate und Geräte, die die Strahlung radioaktiver Stoffe verwerten: 

für medizinische Zwecke 	  
für nichtmedizinische Zwecke 	  

Teile und Zubehör 
Röntgenröhren, ausgenommen Ventilröhren (Warennr. 8521 17) 	. 	. 	. 
andere 

18 

18 
18 

18 
18 

18 
18 

+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 

Instrumente, Maschinen, Apparate, Geräte und Modelle, zu Vorführzwecken 
(z. B. beim Unterricht, in Ausstellungen), nicht zu anderer Verwendung 
geeignet: 

9021 10 
902130 

9021 80 

physikalische, chemische und technologische Lehrmittel und Modelle 	. 
biologische Modelle sowie mikroskopische Präparate, ausgenommen 
natürliche menschliche und tierische Skelette (Tarifnr. 9905) 	 
andere (z. B. Reliefkarten, Reliefgloben, Modelle von Bauwerken) 	. 	. 

18 

18 
18 

+ 

+ + 

Maschinen, Apparate und Geräte für mechanische Prüfungen (z. B. für 
Prüfung der Widerstandsfähigkeit, Härte, Zugfestigkeit, Druckfestigkeit, 
Elastizität) von Materialien (z. B. von Metallen, Holz, Textilien, Papier, 
Kunststoffen): 

9022 11 
9022 13 
9022 15 
9022 19 

9022 80 
9022 90 

für Metalle: 
Universalprüf- und Zerreißmaschinen 	  

Härteprüfmaschinen, -apparate und -geräte 	  
Federprüfmaschinen 	  
andere (z. B. Pendelschlagwerke, 	Torsionsprüfmaschinen, 	Fallwerke, 
Ermüdungsprüfmaschinen) 

für andere Stoffe 	  
Teile und Zubehör 	  

16 
16 
16 

16 
16 
16 

+ 
+ + 

+ 
+ 
+ 

Dichtemesser (Aräometer, Senkwaagen) und ähnliche Instrumente; Thermo-
meter, Pyrometer, Barometer, Hygrometer und Psychrometer, auch mit 
Registriervorrichtung, auch miteinander kombiniert: 

902310 

9023 21 
9023 23 

9023 25 
9023 29 
9023 50 
9023 60 
9023 80 

Dichtemesser (Aräometer, Senkwaagen) und ähnliche Instrumente, aus

-

genommen Mohr-Westphalsche Waagen (Warennr. 9015 80) 	 
Thermometer und Pyrometer: 

Fieberthermometer 	  
registrierende Thermometer 	  
andere Thermometer; Pyrometer: 

aus Glas 	  
aus anderen Stoffen 	  

Barometer 	  
Hygrometer und Psychrometer 	  
kombinierte Instrumente (z. B. bestehend aus Thermometer, Hygrometer 
und Barometer) 	  

13/18 

13 
18 

13 
18 

18 
18 

18 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 

+ 
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Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen, Kontrollieren oder Regeln 
von Durchfluß, Füllhöhe, Druck oder anderen veränderlichen Größen von 
Flüssigkeiten oder Gasen oder zum Regeln von Temperaturen, wie Mano

-

meter. Thermostate, Flüssigkeitsstand- oder Gasstandanzeiger, Durchfluß

-

messer, Wärmemengenzähler und automatische. Zugregler für Feuerungen, 
ausgenommen Waren der Tarifnr. 9014: 

9024 10 Druckmeßgeräte (z. B. Manometer Reifenfüllmesser) 	  18 + 
9024 20 Thermostate 	  18 + 
9024 30 Füllhöhenanzeiger (z. B. Flüssigkeitsstand- oder Gasstandanzeiger) 	. 	. 	. 18 + 

Durchflußmessen 
9024 41 Schwebekörper-Durchflußmesser 	  18 + 
9024 49 andere (z B Ringwaage-Durchflußmesser, Venturimesser), ausgenom- 

men Strömungsmesser fui Flüsse, Kanäle usw. (Warennr. 9014 65) und 
Gas- und Flüssigkeitszähler (Tarifnr. 9026) 	  18 + 

9024 50 Regler und Regeleinrichtungen 18/16 + 
9024 80 andere (z. B. Wärmemengenzähler) 	  18 + 

' 

Instrumente, Apparate und Geräte für physikalische oder chemische Unter-
suchungen (wie Polarimeter, Refraktometer, Spektrometer, Gas- und Rauch-
gasprüfer); Instrumente, Apparate und Geräte zum Bestimmen der Viskosi-
tät, Porosität, Dilatation, Oberflächenspannung und dergleichen (wie Vis-
kosimeter, Porosimeter, Dilatometer) und für karolimetrische, photome-
trische oder akustische Messungen (wie Photometer — einschließlich Be-
lichtungsmesser —, Kalorimeter); Mikrotome: 

9025 10 Instrumente, Apparate und Geräte mit Optik 	  18 + 
Instrumente, Apparate und Geräte ohne Optik: 

9025 51 Gas- und Rauchgasprüfer sowie Gasspürgeräte 	  18 + 
9025 55 Kalorimeter und kalorimetrische Bomben 	  18 + 
9025 59 andere 18 + 
9025 90 Teile und Zubehör 	  18 + 

Gas-, Flüssigkeits- und Elektrizitätszähler, für Verbrauch oder Produktion, 
einschließlich Prüf- oder Eichzähler: 

Gaszähler: 
9026 11 Stationsgaszähler (z. B. Drehkolbengaszähler) 	  16 + 
902615 Haushaltsgaszähler 	. 	. 18 + 
9026 19 andere (z. B Prüf- oder Eichzähler, Experimentierzähler) 	 18 + 

Flüssigkeitszähler, ausgenommen Zapfsäulen (Tarifnr. 8410): 
Wasserzähler: 

9026 41 Hauswasserzähler gemäß DIN 3260 	  18 + 
9026 45 andere (z. B Großwasserzähler) 	  18 + 
9026 49 andere Flüssigkeitszähler 	  18 + 

Elektrizitätszähler: 
9026 71 Einphasen-Wechselstromzähler 	  18 + 
9026 73 Drehstromzähler 	. 	. 	. 18 + 
9026 75 Spezialzähler (z. B. Eich-, Kontroll-, Maximum-, Blindverbrauchszähler) 

und Gleichstromzähler 	  18 + 
Andere Zähler (z. B. Tourenzähler, Produktionszähler, Taxameter, Kilo

-meterzähler, Schrittzähler), Tachometer und andere Geschwindigkeitsmes- 
ser (auch magnetische), ausgenommen Geschwindigkeitsmesser der Tarifnr 
9014; Stroboskope: 

9027 10 
9027 51 
9027 59 

Stroboskope 	  
Zähler und Geschwindigkeitsmesser für Kraftfahrzeuge 	  
andere Zähler und Geschwindigkeitsmesser 	  

18 
18 
18 

+ 
+ 
+ 

Elektrische oder elektronische Instrumente, Apparate und Geräte zum 
Messen, Prüfen, Kontrollieren, Regeln oder zum Analysieren: 

zum Messen, Prüfen, Kontrollieren oder Analysieren, ausgenommen 
Spezialgeräte für elektrische Fernmessung: 

für elektrische Größen, anderweit weder genannt noch inbegriffen: 
tragbare anzeigende Meßinstrumente und 	-geräte. 

9028 II  der Genauigkeitsklasse 0,5 und genauer (Feinmeßgeräte ein

-

schließlich Präzisionsmeßbrücken und Galvanometer) 	 18 + 
902813 der Genauigkeitsklasse 1,0 und gröber 	  18 + 
9028 15 anzeigende Schalttafelmeßinstrumente 	  18 + 
902813 schreibende Meßinstrumente und -geräte 	  18 + 
9028 19 andere (z. B. Prüfgeräte) 	  18 + 
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9028 31 für oszillographische Anzeige oder Aufzeichnung (z B Lichtstrahl
Oszillographen, Elektronenstrahl-Oszillographen, Magnetbandschrei

-

ber) 	. 	. 	. 	. 	. 18 + 
9028 32 für Drahtnachrichten- und Funktechnik 	  18 d- 
9028 33 für Photographie und Kinematographie (z. B 	Belichtungsmesser, Farb

-

temperaturmesser) . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 18 d- 
9028 34 für Strahlungstechnik (Geräte zum Nachweis oder Messen von Alpha-. 

Beta-, Gamma-, Röntgen-, kosmischen oder ähnlichen Strahlen) 	. 	. 	. 18 + 
9028 35 für Nautik, Aeronautik, Meteorologie oder Geophysik 18 + 
9028 36 für mechanische Technik (z. B für Schwingungen, Dehnungen, Kraft, 

Geschwindigkeit, Unwucht)  	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 18 + 

für Werkstoffprüfung, ausgenommen Geräte, die mit Röntgen- oder 
radioaktiven Strahlen arbeiten (Tarifnr. 9020): 

9028 37 Ultraschallgeräte 18 + 
9028 39 andere Werkstoffprüfgeräte 	  18 + 

andere Instrumente Apparate und Geräte: 
9028 51 mit optischer Vorrichtung (z B Kolorimeter, Photometer, Spektro

-

meter). ausgenommen Pyrometer 	  18 + 
andere, einschließlich 	Pyrometer: 

für Wärme- und Verfahrenstechnik (z B. für Temperatur. Druck, 
Menge, Feuchte, Leitfähigkeit, Gas- und Rauchgaskonzentration): 

9028 53 anzeigende 	Instrumente 	  18 + 
9028 55 schreibende Instrumente 	  18 + 
9028 57 Gebergeräte. auch mit eingebauten 	Anzeigeinstrumenten 	. 	. 	. 18 + 
9028.59 andere (z B akustische Meßgeräte, elektronische Kurzzeitmeß

-

geräte. Produktions-, Impuls- und Dekadenzähler Fernsprechge

-

sprächszähler) 	  18 + 
9028 70 Spezialgeräte für elektrische Fernmessung 	  18 + 

Regelgeräte für nichtelektrische Größen: 
9028 81 für Wärme- und Verfahrenstechnik 	  18 + 
9028 89 andere (z. B für Drehzahl, für Zug) 	  18 + 

Teile und Zubehör, ihrer Beschaffenheit nach ausschließlich oder haupt

-

sächlich für Instrumente, Apparate oder Geräte der Tarifnr. 9023, 9024, 
9026, 9027 oder 9028 bestimmt, auch wenn sie für mehrere dieser Instru

-

mente, Apparate oder Geräte verwendet werden können:  
902910 für Gas- oder Flüssigkeitszähler 	  18 + 
9029 20 für Elektrizitätszähler 	  18 + 
9029 30 für elektrische oder elektronische Instrumente Apparate oder Geräte 

zum Messen, Prüfen, Kontrollieren, Regeln oder zum Analysieren 	. 	. 	. 18 + 
9029 90 andere 	  18 + 

Kapitel 91 

Uhrmacherwaren 

Taschenuhren, Armbanduhren und ähnliche Uhren (einschließlich Stopp-
uhren vom gleichen Typ): 

910110 Taschenuhren 	  18 + 
Armbanduhren und ähnliche Uhren: 

mit kompliziertem Uhrwerk (z. B. Uhren mit automatischem Aufzug, 
Datums- oder Kalenderuhren, Armbandwecker, Armbandstoppuhren 
[sogenannte Chronographen]): 

9101 21 mit Gehäusen aus Edelmetallen 	  18 + 
9101 29 mit Gehäusen aus anderen Stoffen, auch vergoldet, versilbert oder 

mit Edelmetallen plattiert 	  18 + 
mit anderem Uhrwerk: 

mit Palettengang: 
9101 31 mit Gehäusen aus Edelmetallen 	  18 + 
910139 mit Gehäusen aus anderen Stoffen, auch vergoldet. versilbert 

oder mit Edelmetallen plattiert 	 18 + 
9101 90 andere (z. B. mit Zylinder-, Stiftanker- oder Roskopfgang) 	 18 + 

9102 00 	Uhren mit Kleinuhr-Werk (ausgenommen Uhren der Tarifnrn. 9101 und 
9103) 	  18 + 
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9103 00 Armaturen und dergleichen, für Kraftfahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe und 
andere Fahrzeuge 	  18 + 

Andere Uhren: 
nichtelektrische Uhren: 

Weckeruhren: 
910411 Musikwecker 	  18 + 
910413 Großwecker 	  18 + 
9104 15 Reisewecker, auch ohne Etui (sogenannte Kalotten) 	  18 + 
9104 19 andere Weckeruhren (z. B. Phantasiewecker) 	  18 + 

andere nichtelektrische Uhren: 
9104 22 wissenschaftliche Uhren; Schiffschronometer 	  18 + 
9104 25 Turmuhren 	  18 + 
9104 31 Jahresuhren 	  18 + 
9104 35 Kuckucksuhren mit vollem Stundenruf 	  18 + 
910437 Jockeleuhren (z. B. Kuckucksuhren mit Viertelstundenruf, Schaukel- 

und Miniaturpendeluhren mit Gewichts- oder Federaufzug) 	. 	. 	. 	. 18 + 
9104 41 Tischuhren mit oder ohne Schlagwerk 	  18 + 
9104 45 Küchenuhren 	  18 + 
9104 49 andere nichtelektrische Uhren 	  18 + 

elektrische Uhren: 
9104 91 Batterieuhren 	  18 + 
9104  99 andere elektrische Uhren 	  18 + 

Kontrollapparate und Zeitmesser, mit Uhrwerk oder Synchronmotor (z. B. 
Registrieruhren, Zeit- und Datumstempeluhren, Stechuhren, Minutenzähler, 
Sekundenzähler): 

9105 10 Registrieruhren (Arbeitszeitkontroll- und Kartenapparate) 	 18 + 
9105 20 Zeit- und Datumstempeluhren, auch mit Zähler 	  18 + 

9105 30 Kurzzeitmesser (Minutenzähler, Sekundenzähler) 	  18 + 
9105 90 andere (z. B. Stechuhren, Reisetaubenkontrolluhren, Periodenkontroll

-

uhren) 	  18 + 

Zeitauslöser mit Uhrwerk oder Synchronmotor (z. B. Zeitschalter und an-
dere Schaltuhren): 

elektrische Zeitauslöser: 
9106 11 für Tarifumschaltung (Tarifuhren) 	  18 + 
910619 andere 18 + 
9106  50 nichtelektrische Zeitauslöser 	  18 + 

Kleinuhr-Werke, gangfertig: 
9107 10 komplizierte Uhrwerke 	  18 + 

andere Uhrwerke: 
9107 20 mit Palettengang 	  18 + 
9107 90 andere (z. B. mit Zylinder-, Stiftanker- oder Roskopfgang) 	 18 + 

Andere Uhrwerke, gangfertig: 
910810 Einsteckwerke 	  18 + 
9108 90 andere 18 + 

Gehäuse für Uhren der Tarifnr. 9101 und Teile davon, einschließlich Roh-
linge dieser Waren: 

fertige Gehäuse: 
9109 11 aus Edelmetallen 	  18 + 

aus anderen Stoffen: 
910917 vergoldet, versilbert oder mit Edelmetallen plattiert 18 + 
910919 andere 	  18 + 
9109 90 Rohlinge und Gehäuseteile (z. B. Mittelstücke, Böden, Kapseln, Uhrglas- 

fassungen) 	  18 + 

Gehäuse für andere Uhrmacherwaren und Teile davon: 
9110 10 aus Metall 	  18 + 

9110 20 aus Holz 	. 	  18 + 
9110 30 aus Stein oder keramischen Stoffen 	  18 + 
9110 90 aus anderen Stoffen 	  18 + 

Andere Uhrenteile: 
9111 11 Kleinuhr-Werke, nicht gangfertig 	  18 + 
9111 19 andere Uhrwerke, nicht gangfertig 	  18 + 
9111 20 Uhrfedern 	  18 + 
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Uhrensteine: 
9111 31 nicht fertig bearbeitet, ungefaßt (z. B sogenannte Rondelle) 	 18 + 
9111 35 fertig bearbeitet oder gefaßt 	  18 + 

911140 Zifferblätter 	  18 + 
Schablonen und Rohwerke: 

9111 51 für komplizierte Uhrwerke 	  18 + 
für andere Uhrwerke: 

911155 mit Palettengang 	  18 + 
9111 59 andere (z. B. Zylinder-, Stiftanker- oder Roskopfgang) 	 18 + 

andere Teile: 
911191 für Kleinuhr-Werke 	  18 + 
911199 andere (einschließlich Echappements) 	  18 + 

Kapitel 92 

Musikinstrumente; Tonaufnahme- und Tonwiedergabegeräte; 
Teile und Zubehör für diese Instrumente und Geräte 

Klaviere (einschließlich selbsttätige Klaviere mit oder ohne Klaviatur); 
Cembalos und andere Saiteninstrumente mit Klaviatur; Harfen, ausge

-

nommen Äolsharfen: 
Pianinos: 

9201 11 neu 	  11 + 
9201 15 gebraucht 	  11 + 

Flügel, einschließlich Stutzflügel, und Tafelklaviere: 
9201 41 neu 	  11 + 
920145 gebraucht 	  11 + 
9201 90 andere (z. B. Cembalos, Klavichorde, Spinette, Harfen) 	  11 + 

Andere Saiteninstrumente: 
920210 Instrumente mit elektroakustischer Tonverstärkung 	  19 + 

andere: 
Streichinstrumente: 

9202 21 Geigen 	  19 + 
9202 29 andere (z. B. Bratschen, Celli, Kontrabässe) 	  19 + 

Zupfinstrumente:  
9202 81 Gitarren, Lauten und Mandolinen 	  19 + 
9202 89 andere (z. B. Banjos, Balaleikas, Zithern, Ukuleles) 	  19 + 

Orgeln; Harmonien und ähnliche Instrumente mit Klaviatur und durch-
schlagenden Metallzungen: 

920310 Orgeln (Instrumente mit Lippen- und Zungenpfeifen) 	  11 + 
9203 50 Harmonien und ähnliche Instrumente 	  11 + 

Akkordeons, Konzertinas und ähnliche Musikinstrumente; Mundharmo-
nikas: 

9204 10 Akkordeons, Konzertinas, Bandoneons und ähnliche Musikinstrumente 19 + 
9204 50 Mundharmonikas 19 + 

Andere Blasinstrumente: 
9205 10 aus Metall 	  19 + 
9205 90 andere 19 + 

Schlaginstrumente (z. B. Trommeln aller Art, Xylophone, Metallophone, 
Becken, Kastagnetten): 

920610 Pauken und Trommeln aller Art 	  19 + 
9206 50 Stabspiele aller Art (z. B Xylophone, Metallophone, Vibraphone, Ma

-

rimbaphone) 	  19 + 
9206 90 andere (z B. Becken, Tom-Toms, Triangeln, Schellenbäume, Kastagnetten, 

Rumbakugeln, Gongs), ausgenommen Tisch- und Hausgongs (Tarifnr 8311) 19 + 

9207 00 
instrumente 
Elektromagnetische, elektrostatische, elektronische und ähnliche Musik

-

(z. B. derartige Klaviere, Orgeln, Akkordeons) 	  18 
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Musikinstrumente, in anderen Tarifnummern des Kap. 92 nicht erfaßt (z. B. 
Orchestrien, Drehorgeln, Spieldosen, singende mechanische Vögel, singende 
Sägen); Lockpfeifen aller Art; Mundblasinstrumente zu Ruf- und Signal-
zwecken (z. B. Signalhörner, Signalpfeifen): 

9208 10 Spieldosen und dergleichen 	  19 + 
9208 20 Mundblasinstrumente zu Ruf- und Signalzwecken (z. B. Signalhörner 

[Alarmhörner], Signalpfeifen); Wildlocken, Lockpfeifen aller Art 	. 	. 	. 	. 19 + 
9208 90 andere (z. B. Orchestrien, Drehorgeln, singende mechanische Vögel, 

singende Sägen, Knarren) 	  19 + 

Musiksaiten: 
Metallsaiten: 

920P 11 für Klaviere 	  19 + 
9209 19 für andere Musikinstrumente 	  19 + 

9209 90 andere Musiksaiten (z. B. Darmsaiten, Saiten aus synthetischer Spinn

-

masse) 19 + 

Teile und Zubehör für Musikinstrumente (ausgenommen Musiksaiten), 
einschließlich gelochte Pappen und Papiere für mechanische Musikinstru-
mente und einschließlich Musikwerke für Spieldose; Metronome; Stimm-
gabeln und Stimmpfeifen aller Art: 

921001 Metronome, Stimmgabeln und Stimmpfeifen; Notenhalter, die zum Be

-

festigen am Instrument bestimmt sind ; Gestelle für Trommeln, Klari

-

netten, Saxophone oder dergleichen  t9 + 
andere: 

für Klaviere, Cembalos, Spinette oder ähnliche Instrumente: 
921011 Mechaniken 	  11 + 
921013 Klaviaturen 	  11 + 
921015 Hämmer 	  11 + 
921019 andere 	  11 + 

für andere Saiteninstrumente: 
9210 21 Bogen und deren Teile 	  19 + 
9210 29 andere 	  19 + 

für Orgeln, Harmonien oder ähnliche Instrumente mit Klaviatur und 
durchschlagenden Metallzungen: 

9210 31 für Orgeln (Instrumente mit Lippen- und Zungenpfeifen) 	 11 + 
9210 39 für Harmonien und ähnliche Musikinstrumente 	. 	. 11 + 
9210 40 für Akkordeons, Konzertinas und ähnliche Musikinstrumente 	. 	. 	. 	. 19 + 
9210 45 für Mundharmonikas 19 + 
9210 50 für Blasinstrumente der Tarifnr. 9205 	  19 + 
9210 60 für Schlaginstrumente 19 + 
9210 70 für elektromagnetische, elektrostatische, elektronische und ähnliche 

Musikinstrumente, ausgenommen elektrische Bauelemente (Kap 85) 	. 18 + 
9210 90 für andere Musikinstrumente, einschließlich Musikwerke für Spiel

-

dosen und Teile davon sowie gelochte Pappen und gelochte Papiere 
für mechanische Musikinstrumente 	  19 + 

Schallplattenwiedergabegeräte, Diktiergeräte und andere Tonaufnahme- 
und Tonwiedergabegeräte, einschließlich Platten-, Band- und Drahtspieler, 
mit oder ohne Tonabnehmer: 

Diktiergeräte: 
9211 11 für magnetische Tonträger 	  18 + 
9211 19 für nichtmagnetische Tonträger 	  18 + 

andere: 
Tonaufnahmegeräte: 

9211 21 für magnetische Tonträger 	  18 + 
9211 29 für nichtmagnetische Tonträger (z. B. Plattenschneider) 	 18 + 

Tonwiedergabegeräte: 
elektrische Tonwiedergabegeräte: 

9211 31 für magnetische Tonträger 	  18 + 
für nichtmagnetische Tonträger: 

9211 35 münzbetätigte Musikautomaten 	  18 + 
9211 33 Plattenwechsler 	. 	. 	. 	  18 + 
9211 39 andere (z. B. Ein-Plattenspieler) 18 + 
9211 80 nichtelektrische Tonwiedergabegeräte 	  18 + 
9211 90 kombinierte Tonaufnahme- und Tonwiedergabegeräte 	  18 + 
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Tonträger für Geräte der Tarifnr. 9211 oder für ähnliche Tonaufnahmever

-

fahren, z. B. Platten, Zylinder, Wachsformen, Bänder, Filme, Drähte, zur 
Tonaufnahme vorgerichtet oder mit Tonaufzeichnungen; Matrizen und 
galvanoplastische Formen zum Herstellen von Schallplatten: 

zur Tonaufnahme vorgerichtet: 
9212 11 unbespielte Bänder und Filme für magnetische Tonaufzeichnung 	. 	. 18 + 
921219 andere (z. B unbespielte Aufnahmeplatten, Zylinder, Drähte) 	. 	. 	. 	 18 + 

mit Tonaufzeichnung• 
9212 30 bespielte Aufnahmeplatten ; Matrizen und galvanoplastische Formen 

zum Herstellen von Schallplatten 	  18 + 

Schallplatten: 
9212 41 mit Musikstücken bespielt 	  18 + 
9212 49 andere  18 + 

andere bespielte Tonträger: 
9212 81 mit magnetischer Tonaufzeichnung 	  18 + 
9212 89 andere (z B 	mit Nadeln bespielte Bänder und Filme) 18 + 

Andere Teile und anderes Zubehör für Geräte der Tarifnr. 9211: 

9213 10 Nadeln für Tonwiedergabe 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 19  + 

9213 20 Saphire und Diamanten ungefaßt oder gefaßt, tür Tonaufnahme oder 
Tonwiedergabe . 	• 18 + 

9213 30 Tonabnehmer für Schallplatten und tür mechanisch bespielte Tonbänder 
(z B Elektrodosen, Membrandosen sowie Schneideköpfe tür Platten

-

schneider . 	. 	. 	. 18 + 

9213 40 Aufnahme-, Wiedergabe- oder Löschköpfe für Magnettongeräte 		. 	. 18 + 

9213 50 Laufvorrichtungen für Plattenspieler oder tür Magnettongeräte; Platten

-

wechseleinrichtungen 	. 	. 	. 	. 	. 	. 18 + 

9213 60 Spezialmöbel und Gehäuse zum Einbau von Tonaufnahme- oder Ton-
wiedergabegeräten 11 + 

9213 90 andere (z. B Trichter, Kurbeln, Plattenteller, selbständige Geräte zum 
Tonlöschen, Apparate zum Wiederglätten von Diktierwalzen) 	 18 + 

Abschnitt XIX 

Waffen und Munition; Teile davon 

Kapitel 93 

Waffen und Munition; Teile davon 

9301 00 Blanke Waffen (z. B. Säbel, Degen, Bajonette), Teile davon und Scheiden 
für diese Waren 	  19 + 

Revolver  und Pistolen: 
930210 Revolver 	  19 + 
9302 50 Pistolen 	  19 + 

Kriegswaffen (andere als Kriegswaffen der Tarifnrn. 9301 und 9302): 
930310 Gewehre und Karabiner 	. 	. 	. 	. 	. 	.... 19 + 
9303 50 Maschinengewehre, Schnellfeuergewehre und Maschinenpistolen 	. 	. 	. 	. 19 + 
9303  90 andere Kriegswaffen  	. 19/16 + 

Feuerwaffen (andere als Feuerwaffen der Tarifnrn. 9302 und 9303), ein

-

schließlich ähnlicher Geräte, bei denen die Explosionswirkung von Pul

-

ver aller Art genutzt wird, wie Leuchtpistolen, Schreckschußpistolen und 
dergleichen, Wetterkanonen. Leinenschießgeräte: 

930410 Kleinkalibergewehre und Scheibenbüchsen 	  19 + 
Jagdgewehre: 

9304 31 Jagdflinten 19 + 
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9304 35 Jagdbüchsen 	  19 + 
9304 39 andere Jagdgewehre (z. B. Drillinge, Bockbüchs- und Büchsflinten) 	. 	. 19 + 

9304 60 Leucht- und Signalpistolen 	 . 	. 19 + 
9304 70 Schreckschußpistolen und -revolver, Revolver und Pistolen tür Starter 

oder für Theater 	  19 + 
9304 90 andere (z. B. Leinenschießgeräte Harpunenkanonen, Wetterkanonen, auf 

Pulverwirkung beruhende Viehtötungsapparate) 	  19 + 

Andere Waffen (einschließlich Feder-, Luft- und Gasgewehre, -büchsen 
und -pistolen): 

9305 10 Luft- und Gasgewehre, -büchsen und -pistolen 	  19 + 
9305 90 andere (z. B. Viehtötungsapparate mit Druckfeder, Gummiknüppel, Tot-

schläger, Schlagringe, Schleudern und dergleichen) 	  19 + 

Waffenteile 	(andere als Waffenteile der Tarifnr. 9301), einschließlich 
Schaftrohlinge für Gewehre und Laufrohlinge für Feuerwaffen: 

9306 10 für Waffen der Tarifnr. 9303 	  19 + 
andere: 

9306 91 aus Metall 19 + 
9306 99 aus anderen Stoffen 	  19 + 

Geschosse und Munition, einschließlich Minen; Teile davon, einschließlich 
Rehposten, Jagdschrot und Patronenpfropfen: 

9307 10 Geschosse und Munition für Waffen der Tarifnr. 9303 (ausgenommen 
Munition für Maschinenpistolen) sowie andere Kriegsgeschosse und 
-munition ;  Teile davon 19 + 

9307 70 Revolver- und Pistolenmunition, mit einem Kaliber von mehr als 7,65 mm ;  
Teile davon 	  19 + 
andere: 

Patronen mit Ladung: 
9307 81 Jagdschrotpatronen 	  06 + 
9307 89 andere 06 + 
9307  91 Patronenhülsen, auch mit Zündkapseln 	  06 + 
9307 92 Kugeln 	  19 + 
9307 93 Schrot 	  19 + 
9307 99 andere (z. B. Bolzen für Luftgewehre, Patronenpfropfen) 	 19 + 

Abschnitt XX 

Verschiedene Waren 

Kapitel 94 

Möbel; medizinisch-chirurgische Möbel; Bettausstattungen und 
ähnliche Waren 

Sitzmöbel, auch wenn sie in Liegen umgewandelt werden können (ausge-
nommen Möbel der Tarifnr. 9402); Teile davon: 

9401 10 vollständig gepolstert oder überzogen 11 + 
andere Sitzmöbel: 

aus gebogenem Holz (ausgenommen Teile): 
9401 21 nicht gepolstert 11 + 
9401 25 teilweise gepolstert 11 + 

aus nicht gebogenem Holz (ausgenommen Teile): 
9401 31 nicht gepolstert 11 + 
9401 35 teilweise gepolstert 11 + 
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9401 40 Sitzmöbelteile aus Holz (z. B. Böden, Lehnen) 	  11 + 
940160 aus Korbweiden, Seegrasschnur, Stuhlrohr, Bambus oder ähnlichen 

Stoffen 11 + 
aus unedlen Metallen: 

9401 71 aus Stahlrohr 	  19 + 
940179 andere 19 + 
9401 90 aus anderen Stoffen 11) + 

Medizinisch-chirurgische Möbel, z. B. Operationstische, Untersuchungstische, 
Bettgestelle mit mechanischen Vorrichtungen zur Krankenbehandlung; 
Dentalstühle und dergleichen, mit mechanischer Kipp-, Schwenk- und Hebe-
vorrichtung; Teile davon: 

9402 10 Bettgestelle mit mechanischen Vorrichtungen zur Krankenbehandlung 	. 	. 18 + 

9402 20 Spezialtische, -bänke und -stuhle zur Untersuchung, Operation oder 
Krankenbehandlung, ausgenommen Dentalstühle und dergleichen . 	. 	. 	. 18 + 

9402 30 Dentalstühle und dergleichen, mit mechanischer Kipp-, Schwenk- und 
Hebevorrichtung 	  18 + 

9402 80 andere (z. B. Instrumentenschränke und -tische, Spezialsitze für Ärzte, 
Tragbahren, auch 	fahrbar) 18 + 

9402 90 Teile von medizinisch-chirurgischen Möbeln 	  18 + 

Andere Möbel; Teile davon: 
940310 Zeichentische 11 + 

andere Möbel: 
aus Holz (ausgenommen Teile): 

9403 21 für Kücheneinrichtungen 	  11 + 
9403 23 für Zimmereinrichtungen 	  11 + 
9403 25 für Büroeinrichtungen 	  11 + 
9403 27 für Ladeneinrichtungen 11 + 
9403 29 andere (z. B Schulmöbel, Werkstattmöbel) 	  11 + 
9403 30 Möbelteile aus Holz 	  11 + 
9403 40 aus Korbweiden, Seegrasschnur, Stuhlrohr, Bambus oder ähnlichen 

Stoffen 11 + 

aus unedlen Metallen: 
Betten: 

9403 51 aus Stahlrohr 	  19 + 
9403 59 andere 	  19 + 

Büro- und Schulmöbel: 
9403 61 aus Stahlrohr 	  19 + 
9403 65 aus Stahlblech 	- 19 + 
9403 69 andere 	  19 + 
9403 70 Werkstattmöbel (z. B. Werkzeugschränke, Arbeitstische) 	 19 + 

andere Möbel aus unedlen Metallen: 
9403 81 Kleiderschränke 	  19 + 
9403 83 Regale 	  19 + 
9403 85 Hut- und Garderobenständer 	  19 + 
9403 87 andere Stahlrohrmöbel 	  19 + 
9403 88 andere Möbel aus unedlen Metallen 	  19 + 
9403 90 aus anderen Stoffen 	  11 + 

Sprungrahmen; Bettausstattungen und ähnliche Waren mit Federung oder 
gepolstert oder mit Füllung aus Stoffen aller Art, z. B. Auflegematratzen, 
Deckbetten, Steppdecken, Kissen, Schlummerrollen, Kopfkissen, einschließ-
lich solcher aus Schwamm- oder Schaumgummi, auch überzogen: 

Sprungrahmen: 
940411 Stahldrahtmatratzen mit Holz- oder Eisenrahmen zum Einlegen in 

Bettgestelle 19 + 

940419 andere Sprungrahmen 	  19 + 

9404 20 Federkerne (Einsätze für Auflegematratzen) 	  19 + 

Auflegematratzen (Bettpolster): 
9404 51 aus Schwamm- oder Schaumgummi 	  07 + 
9404 55 aus Kunstschaumstoff 07 + 

9404 59 andere (z. B mit Federkern) 	  09 + 
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Deckbetten, Steppdecken, Kissen und ähnliche Waren mit Füllung aus 
Stoffen aller Art: 

9404 80 Stepp-, Daunen-, Tages- und Reformdecken, Reformunterbetten sowie 
Feder- und Daunenbettzeug, gepolsterte Schlafsäcke 	  09 + 
andere (z. B. Matratzenschoner, Fußkissen, Einsteckkissen) : 

9404 91 aus Schwamm- oder Schaumgummi 	  07 + 
9404 95 aus Kunstschaumstoff 	  07 + 
9404 99 andere 	  09 + 

Kapitel 95 

Bearbeitete Schnitz- und Formstoffe; Waren aus Schnitz- und 
Formstoffen 

 

9501 00 	Schildpatt, bearbeitet; Waren aus Schildpatt 	  11 + U 
Perlmutter, bearbeitet; Waren aus Perlmutter: 

Perlmutter, bearbeitet: 
950211 Rondelle 11 + U 
950219 andere 11 + U 
9502 50 Waren aus Perlmutter 	  11 + U 

Elfenbein, bearbeitet; Waren aus Elfenbein: 
9503 20 Elfenbein, bearbeitet (z. B. Platten, Scheiben, Rondelle) und zu Waren 

erkennbar vorgearbeitete Stücke aus Elfenbein (z. B. Tastenplättchen für 
Musikinstrumente) 11 + U 

9503 59 andere Waren aus Elfenbein 	  11 + 

9504 00 	Bein, bearbeitet; Waren aus Bein 	  11 + U 
Horn, Geweihe, Korallen, auch wiedergewonnen, andere tierische Schnitz-
stoffe, bearbeitet; Waren aus diesen Stoffen: 

950511 Korallen, bearbeitet 	  19 + 
Waren aus Korallen: 

950515 Schmuckwaren aus Korallen, ausgenommen Schmuckwaren in Verbin

-

dung mit Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen und Phantasie

-

schmuck 	  19 + 
9505 19 andere Waren aus Korallen 	  11 + 
9505 51 Horn, Geweihe und andere tierische Schnitzstoffe, bearbeitet 	 11 + 

Waren aus Horn, Geweihen und anderen tierischen Schnitzstoffen: 
9505 55 Schmuckwaren aus Horn, Geweihen und anderen tierischen Schnitz

-

stoffen, ausgenommen Schmuckwaren in Verbindung mit Edelmetallen 
oder Edelmetallplattierungen und Phantasieschmuck 	  19 + U 

9505 59 andere Waren aus Horn, Geweihen und anderen tierischen Schnitzstoffen 11 + 

9506 00 	Pflanzliche Schnitzstoffe 	(z. B. Steinnüsse, andere Nüsse, harte Samen), 
bearbeitet; Waren aus diesen Stoffen 11 + 

9507 00 	Meerschaum, Bernstein, auch wiedergewonnen, Jett und fettähnliche minera- 
lische Schnitz- und Formstoffe, bearbeitet; Waren aus diesen Stoffen . 	. 11 + U 

9508 00 Geformte oder geschnitzte Waren aus natürlichem (tierischem oder pflanz-
lichem), mineralischem oder künstlichem Wachs, Paraffin, Stearin, natür-
lichen Gummen oder Harzen (z. B. Kopal, Kolophonium), Modelliermassen 
und andere geformte oder geschnitzte Waren, anderweit weder genannt 
noch inbegriffen; nicht gehärtete Gelatine, bearbeitet (ausgenommen Gela-
tine der Tarifnr. 3503), Waren daraus   11 + 

Kapitel 96 

Besen, Bürsten, Pinsel, Staubwedel, Puderquasten und Siebwaren 

Besen, nur gebunden, auch mit Stiel: 
9601 10 aus pflanzlichen Stoffen 	  11 + 
960190 aus anderen Stoffen 	  11 + 
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Bürstenwaren und Pinsel (Bürsten, Schrubber, Pinsel und dergleichen), ein

-

schließlich Bürsten, die Maschinenteile sind; Roller zum Anstreichen, 
Wischer aus Kautschuk oder ähnlichen geschmeidigen Stoffen: 

9602 01 Roller zum Anstreichen (sogenannte Malerwalzen), Wischer aus 
Kautschuk oder ähnlichen geschmeidigen Stoffen 	  11 + 

Pinsel: 
Rasierpinsel: 

9602 11 aus Dachshaar oder Dachshaarimitationen 	  11 + 
9602 14 aus anderen Stoffen 	  11 + 
960219 andere Pinsel 	  11 + 
9602 30 Zahnbürsten 	  11 + 

Bürsten, zum Einbau in Maschinen bestimmt (Maschinenbürsten): 
9602 51 aus Borsten oder anderen Tierhaaren 	  11 + 
9602 55 aus pflanzlichen Stoffen 11 + 
9602 56 aus Monofilen aus synthetischer Spinnmasse 	  11 + 
9602 57 aus Draht 	. 11 + 
9602 59 aus anderem Besteckungsmaterial 11 + 

andere Bürstenwaren, einschließlich Besen, die nach Art der Bürsten her-
gestellt sind: 

mit Fassungen aus Holz: 
9602 61 aus Borsten oder anderen Tierhaaren 	  11 + 
9602 65 aus pflanzlichen Stoffen  11 + 
9602 66 aus Monofilen aus synthetischer Spinnmasse 	  11 + 
9602 67 aus Draht 11 + 
9602 69 aus anderem Besteckungsmaterial 11 + 
9602 81 mit vergoldeten oder versilberten Fassungen 	  11 + 

mit anderen Fassungen (z B aus Kunststoff). 
9602 91 aus Borsten oder anderen Tierhaaren 	  11 + 
9602 95 aus pflanzlichen Stoffen 	. 11 + 
9602 96 aus Monofilen aus synthetischer Spinnmasse 	  11 + 
9602 97 aus Draht 	  11 + 
9602 99 aus anderem Besteckungsmaterial 11 + 

9603 00 	Pinselköpfe 	  11 + 

9604 00 	Staubwedel 	  11 + 

9605 00 	Puderquasten und dergleichen aus Stoffen aller Art 	  11 + 

Handsiebe aus Stoffen aller Art: 
mit Böden aus Metalldraht: 

960611 Küchensiebe mit verzinnten oder lackierten Drahtböden 	 19 + 
960619 andere 	  19 + 
9606 90 mit Böden aus anderen Stoffen 	  19 + 

Kapitel 97 

Spielzeug, Spiele, Scherzartikel und Sportgeräte 

9701 00 	Spielfahrzeuge für Kinder, wie Fahrräder, Roller, Autos mit Tretwerk, 
Puppenwagen und dergleichen 	  19 + 

Puppen: 
9202 10 Puppen 	  19 + 

9702  90 Teile und Zubehör (z. B. Köpfe, Rümpfe, Glieder, Schlafaugen, Perücken, 
Puppenstimmen, Kleider) 	  19  + 

Anderes Spielzeug, Modelle zum Spielen: 
9203 10 Spielzeugwaffen 	  19 + 
9703 20 Projektionsapparate für Kinder (z. B Laterna Magica, kinematographische 

und ähnliche Apparate) 	  19 + 
9703 30 Musikspielzeug 	  19 + 

anderes Spielzeug und andere Modelle zum Spielen: 
9703 91 aus Kunststoff 	  19 + 
9703 92 aus Kautschuk (z. B. Spielbälle) 	  07 + 
9203 93 aus Holz 19 + 
9703 95 aus Spinnstoffen, Pelzfellen oder künstlichem Pelzwerk 	 19 + 
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9703 97 aus unedlen Metallen 	  19 +*) 
9703 99 andere 19 + 

Gesellschaftsspiele (einschließlich mechanische Spiele zur öffentlichen 
Benutzung, Billardtische, Glücksspieltische, Tischtennis): 

970410 Kartenspiele, einschließlich Kinderkartenspiele 11 + 
9704 20 mechanische Spiele zur öffentlichen Benutzung (z. B. Spielautomaten mit 

Geld- oder Markeneinwurf und ähnliche Geschicklichkeits- und Glücks

-

Spielkarten, einschließlich Kinderkartenspiele 	  16 + 
9704 50 Billardtische, Glücksspieltische (z. B. Roulettetische) und ähnliche Möbel, 

auch Schachbrettische und Tische für Tischtennis 	  11 + 
9704 90 andere Gesellschaftsspiele (z. B. Brett- und Würfelspiele, Tischtennis, 

Tischfußball) ; Zubehör für Gesellschaftsspiele 	  19 + 

Karnevals-, 	Kotillon-, Scherz-, Zauberartikel und ähnliche Waren zur 
Unterhaltung und für Feste; Christbaumschmuck und ähnliche Weihnachts

-

artikel (z. B. künstliche Weihnachtsbäume, Krippen, auch mit Ausstattung, 
Menschen und Tierfiguren für Krippen, Weihnachts-Holzschuhe und -Holz-
scheite, Weihnachtsmänner): 

Karnevals-, 	Kotillon-, Scherz-, Zauberartikel und ähnliche Waren zur 
Unterhaltung und für Feste: 

9705 11 aus Papier, Pappe oder Zellstoffwatte 	  19/11 + 
9705 19 aus anderen Stoffen 	  19 + 

Christbaumschmuck und ähnliche Weihnachtsartikel: 
9705 51 aus Glas 19 + 
9705 59 aus anderen Stoffen 	  19 + 

Geräte für Freiluftspiele, Leichtathletik, Gymnastik und andere Sportarten, 
ausgenommen Waren der Tarifnr. 9704: 

Geräte für Winter-, Eis- und Rollschuhsport: 
9706 21 Ski, Skistöcke, Skistockteller; Schneereifen 	  19 + 
9706 25 Skibindungen 	  19 + 
9706 27 Schlittschuhe 19 + 
9706 28 Rollschuhe 19 + 
9706  29 andere (z. B. Bob- und Rodelschlitten, Eishockeyschläger und Pucks, 

Wurfscheiben zum Eisschießen) 	  19 + 
9706 31 Geräte für Schwimm- und Wassersport 	  19 + 
9706 35 Geräte für Turnen, Gymnastik, Leicht- und Schwerathletik (z. B. Ringe, 

Recke, Diskusse, Speere, Expander, Keulen, Stoß- und Wurfgewichte, 
Hanteln) 19 + 

9706 41 Fechtwaffen und Fechtzubehör 	  19 + 
9706 45 Tennisschläger und dergleichen (z. B. Federballschläger), Schlägerrahmen, 

Schlägerpressen (Tischtennisschläger: Warennr. 9704 90) 	  19 + 
Sportbälle, Ballhüllen, Innenblasen: 

9706 61 aus Leder 	  19 + 
9706 65 aus Kautschuk 	  07 + 
9706 69 aus anderen Stoffen (Bälle für Tischtennis: Warennr. 9704 90) 	 19 + 
9706 90 andere Geräte (z. B. Bogen und Pfeile, Golfschläger, Geräte für Bergsport) 19 + 

9707 00 Angelhaken, Angelgeräte; Handnetze zum Landen von Fischen, Schmetter-
lingsnetze Lockvögel, Lerchenspiegel und ähnliche Jagdgeräte 	 19 + 

9703 00 	Karusselle, Luftschaukeln, Schießstände und andere Schausteller-Unter
-

nehmen, einschließlich Zirkusse, Tierschauen und Wandertheater 	 19 + 

Kapitel 98 

Verschiedene Waren 

Knöpfe, Druckknöpfe, Manschettenknöpfe und dergleichen (einschließlich 
Knopf-Rohlinge, Knopfformen und Knopfteile): 

Knopf-Rohlinge: 
9801 11 aus Perlmutter 11 + 

*) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland ein in Länderliste B genanntes Land ist. 
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980115 aus Polyester 11 + 
9801 19 aus anderen Stoffen 	  11 + 
980120 Knopfformen 19 + 

Kragenknöpfe, Manschettenknöpfe und andere Einsteckknöpfe: 
9801 31 aus Bernstein, Elfenbein, Perlmutter oder Schildpatt 	  11 + 

aus unedlen Metallen: 
9801 33 vergoldet, versilbert, platiniert oder rhodiniert 	  19 + 
9801 35 andere 19 + 

9801 39 aus anderen Stoffen 	  11 + 
Druckknöpfe und Patentknöpfe: 

9801 41 Annähdruckknôpfe 	  19 + 
980143 Einnietdruckknöpfe 19 + 
980145 Patentknöpfe 19 + 

andere Knöpfe: 
9801 51 aus Perlmutter 11 + U 

9801 53 aus unedlen Metallen, auch vergoldet, versilbert, platiniert oder 
rhodiniert 	  19 + 

9801 55 aus Stein- oder Dugalmonnüssen aus Arekanüssen oder anderen 
harten Nüssen 	  11 + 

9801 57 aus Glas 11 + 
9801 61 aus Leder oder mit Leder überzogen 	  11 + 
9801 63 aus Naturhorn oder Bein 11 + 

9801 65 aus Spinnstoffen oder mit Spinnstoffen überzogen 	  11 + 

aus Kunststoff: 
9801 81 aus Kunsthorn 11 + 
9801 82 aus Acrylaten. ausgenommen Spritzgußmassen 	  11 + 
9801 83 aus Polyester 11 + U 

aus Preßmassen: 
9801 85 einfarbig 11 + 
980186 mehrfarbig 11 + . 
9801 88 aus SpritzguBmassen 11 + 
980189 aus anderen Kunststoffen 11 + 
9801 90 aus anderen Stoffen 11 + 

Reißverschlüsse; Teile davon (z. B. Schieber): 
Reißverschlüsse: 

9802 11 aus unedlen Metallen 19 + 

980219 aus anderen Stoffen 	  19 + 
9802 80 Teile (z B. Schieber) 	  19 + 

Federhalter, Füllhalter, Kugelschreiber, Füllstifte; Bleistifthalter und der

-

gleichen; Teile davon und Zubehör (z. B. Bleistiftschützer, Klipse), ausge

-

nommen Waren der Tarifnr. 9804 oder 9805:  
Füllhalter: 

9803 11 mit Schaft oder Kappe aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen 19 + 
9803 19 andere 	 - 1 9 + 

Kugelschreiber: 
9803 21 mit Schaft oder Kappe aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen 19 + 
9803 29 andere i9 + 

9803 30 Tintenschreiber, auch mit Schaft oder Kappe aus Edelmetallen oder Edel-
metallplattierungen 19  + 
Füllstifte, auch mit Minen: 

9803 41 ganz oder teilweise aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen 	. 19 + 
9803 49 andere 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 19 + 

9803 50 Federhalter (mit oder ohne Feder). Bleistifthalter und dergleichen; 
Achatstifte 19 + 

9803 70 Zusammenstellungen (Sortimente) von Füllhaltern, Kugelschreibern, Tin

-

tenschreibern und Füllstiften in gemeinsamer Umschließung 	 19 
+ 

   

Teile und Zubehör, ausgenommen Schreibfedern; und Kugeln für Feder 
spitzen (Tarifnr 9804). Minen für Füllstifte (Warennr 9805 30), Tinten

-

patronen für Füllhalter (Tarifnr 3213), Kugeln für Kugelschreiber (Tarifnr 
7340 oder 8462) und Reißfedern (Tarifnr 	9016): 

9803 91 Dreh-, Druck und Füllmechaniken 	  19 + 
9803 92 Ersatzminen für Kugelschreiber 	  1 9  + 

andere Teile und anderes Zubehör: 
9803 95 aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen 	  19 + 
9803 99 aus anderen Stoffen 	  1 9 + 
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Schreibfedern; Kugeln für Federspitzen: 
Füllhalterfedern: 

9804 11 aus Gold 	  19 + 
9804 15 aus Stahl mit Iridiumspitze 	  19 + 
9804 19 andere 	  19 + 
9804 30 andere Schreibfedern, auch Zeichen- und Kunstschriftfedern 	 19 + 
9804 50 Kugeln für Federspitzen 	  19 + 

Bleistifte, Schiefergriffel, Minen, Farbstifte, Zeichenkohle; Schreib- und 
Zeichenkreide, Schneiderkreide, Billardkreide: 

9805 10 Griffel aus Stein, natürlichem Schiefer oder Preßschiefer 	  12 + 
9805 20 Blei-, Kopier- und Farbstifte 	  06 + 
9805 30 Minen, einschließlich Minen für lithographische Zwecke 	  06 + 
9805 50 Pastellstifte, Pastellkreide und Zeichenkohle 	  06 + 
9805 80 Schreib- und Zeichenkreide, Schneiderkreide, Billardkreide 	 06 + 

Schiefertafeln und Tafeln zum Schreiben und Zeichnen, auch gerahmt: 
980610 aus natürlichem Schiefer oder Preßschiefer 	  12 + 
9806 90 aus anderen Stoffen 	  11 + 

Petschafte, Nummernstempel, Zusammensetzstempel, Datumstempel, ein

-

fache Stempel und ähnliche Handstempel: 
980710 Zangen mit Druck- oder Prägevorrichtung für Fahrkarten, auch mit 

Locher und Zählwerk 	  19 + 
9807 50 Stempel mit verstellbaren Ziffern oder Buchstaben 	  19 + 
9807 90 andere 	  19 + 

Farbbänder für Schreibmaschinen, Rechenmaschinen und dergleichen, mit 
Tinte oder Farbe getränkt, auch auf Spulen; Stempelkissen, auch getränkt, 
auch mit Schachteln: 

9808 10 Farbbänder 	  06 + 
9808 50 Stempelkissen 	  06 + 

9809 00 	Siegellack zu Bürozwecken oder zu Flaschenverschlüssen, in kleinen Schei

-

ben, Stangen oder ähnlichen Formen; Pasten auf der Grundlage von Gela

-

tine für Druckwalzen, graphische Reproduktionen und zu ähnlichen Zwecken, 
auch auf Unterlagen von Papier oder Gespinstwaren 	  06 + 

Feuerzeuge und Anzünder (z. B. mechanisch, elektrisch, katalytisch); Teile 
davon, ausgenommen Steine und Dochte: 

Taschenfeuerzeuge: 
9810 21 . aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen 	  19 + U 
9810 25 aus unedlen Metallen, vergoldet oder versilbert 	  19 + U 
9810 29 andere (z. B. aus unedlen Metallen, weder vergoldet noch versilbert) 	 19 +') U 

Tischfeuerzeuge: 
9810 51 aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen 	  19 + U 
9810 55 aus unedlen Metallen, vergoldet oder versilbert 	  19 + U 
9810 59 andere (z. B. aus unedlen Metallen, weder vergoldet noch versilbert) 	. 19 +*) U 
9810 81 Gasanzünder 19 + U 
9810 89 andere Feuerzeuge und Anzünder (z. B. für Fahrzeuge) 	  19 + U 
9810 90 Teile von Feuerzeugen und Anzündern 	  19 +') U 

Tabakpfeifen (einschließlich Pfeifenrohformen und Pfeifenköpfe); Zigarren- 
und Zigarettenspitzen; Mundstücke, Rohre und andere Teile: 

9811 11 Pfeifenrohformen (zugesägte Blöcke, nicht weiter bearbeitet) aus Holz . 	 11 + 
9811 20 Tonpfeifen aus einem Stück 	  13 + 

andere ganze Tabakpfeifen; Pfeifenköpfe: 
9811 31 aus Holz 11 + U 
9811 39 aus anderen Stoffen (z. B keramischen Stoffen, Kunststoff, Meerschaum) 11 + 
9811 40 Mundstücke und Rohre, auch gebohrt, jedoch ohne Gewinde und weder 

geschliffen noch poliert 	  11 + 
andere Mundstücke und Rohre ; Zigarren- und Zigarettenspitzen: 

9811 51 aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen 	  19 + 
9811 55 aus Kunststoff 	  11 + 

*) Die Einfuhr ist genehmigungsbedürftig, wenn Ursprungsland ein in der Länderliste B genanntes Land ist. 
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9811 59 aus anderen Stoffen (z. B. Hartkautschuk, Horn, Elfenbein, Meerschaum, 
Bernstein) 11 + 

9811 90 andere Teile (z. B. Pfeifendeckel, absorbierende Einsätze, Ringe, Filter

-

patronen) 	  11 + 

Frisierkämme, Einsteckkämme, Haarspangen und ähnliche Waren: 
9812 10 aus Hartkautschuk oder Kunststoff 	  07 + 

aus unedlen Metallen: 
9812 51 vergoldet oder versilbert 	  19 + 

9812 59 andere 	  19 + 

9812 90 aus anderen Stoffen (z. B. Bein) 	  11 + 

9813 00 	Miederstäbe und dergleichen für Korsette, Kleider und Bekleidungszubehör 19/11 + 

Parfümzerstäuber und andere Ballzerstäuber zu Toilettezwecken; Zer

-

stäubervorrichtungen und Zerstäuberköpfe: 
vollständige Zerstäuber: 

9814 11 mit Flüssigkeitsbehälter aus Glas 	  13 ± 

981419 andere 19 + 
9814 50 Zerstäubervorrichtungen und Zerstäuberköpfe 	  19 + 

Isolierflaschen und andere Isolier-(Vakuum-)Behälter, Teile davon (ausge-
nommen Glaskolben): 

9815 10 Isolierflaschen und andere Isolier-(Vakuum-)Behälter mit doppelwandi

-

gem Glaseinsatz 	. 13 + 

9815 50 Teile davon, ausgenommen Glaskolben (Warennr 7012 00) 	 19 + 

Schneiderpuppen, Schaufensterpuppen und dergleichen; bewegliche Figuren 
und Ausstellungsstücke für Schaufenster: 

9816 10 bewegliche Figuren für Schaufenster 	  11 + 
9816 90 andere 11 + 

Abschnitt XXI 

Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und 
Antiquitäten 

Kapitel 99 

Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 

9901 00 	Gemälde (z. B. Ölgemälde, Aquarelle, Pastelle) und Zeichnungen, vollstän

-

dig mit der Hand geschaffen, ausgenommen gewerbliche Zeichnungen der 
Tarifnr. 4906 und handgemalte oder handverzierte gewerbliche Erzeugnisse 11 + 

9902 00 	Originalstiche, -schnitte, -radierungen und -steindrucke 	  11 + 

Originalerzeugnisse der Bildhauerkunst, aus Stoffen aller Art: 
990310 aus Steinen 11 + 
9903 90 aus anderen Stoffen 	  11 + 

9904 00 	Briefmarken und dergleichen (z. B. Ganzsachen, vorphilatelistische Briefe, 
freigestempelte Briefumschläge), Stempelmarken, Steuerzeichen und der

-

gleichen, entwertet oder nicht entwertet, tedoch im Verbrauchsland weder 
gültig noch zum Umlauf vorgesehen 	  11 + 

Zoologische, botanische, mineralogische oder anatomische Sammlungsstücke 
und Sammlungen; Sammlungsstücke von geschichtlichem, archäologischem, 
paläontologischem, völkerkundlichem oder münzkundlichem Wert: 

990510 zoologische, botanische, mineralogische oder anatomische Sammlungs

-

stücke und Sammlungen 	. 11 + 
9905 50 Sammlungsstücke von geschichtlichem. archäologischem, paläontologi

-

schem oder völkerkundlichem Wert 11 + 
9905 90 andere Sammlungsstücke (z. B Münzen) 	  11 + 

9906 00 Antiquitäten, mehr als 100 Jahre alt 	  11 + 
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